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Christine Siegfried 
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) 

Vorbemerkung  

 

Der zweite MEDIA@Komm-Kongress „Bürger-
kommune im Netz” am 12./13. Juni 2001 in 
Esslingen war ein großer Erfolg für alle Betei-
ligten. Standen im September 2000 in Bre-
men noch die Konzepte virtueller Rathäuser 
und erste Erfolge der Preisträgerstädte im 
Vordergrund, wurde in Esslingen gezeigt, wie 
Bürger an der Konzeption und Umsetzung vir-
tueller Rathäuser beteiligt werden. Thema und 
Ort waren nicht zufällig gewählt. Das MEDIA-
@Komm-Konzept der Stadt Esslingen sah 
schon früh das Leitbild der Bürgerkommune 
vor. Oberbürgermeister Zieger nannte in sei-
ner Begrüßungsrede Willensbildung im demo-
kratischen Sinn und die Einbeziehung in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse als we-
sentliche Ziele der Umsetzung.  

Die Konzeption des Kongresses, die wieder in 
der Verantwortung des Deutschen Instituts für 
Urbanistik in Kooperation mit allen Instituten 
der Begleitforschung lag, griff das Leitbild der 
Bürgerkommune auf und öffnete den Kon-
gress für die Bürger Esslingens und der Regi-
on. Am ersten Tag konnten Interessierte in 
sechs Workshops unterschiedliche Themen 
diskutieren. Dieses Konzept ging auf: Über 
100 Esslinger Bürger nahmen an diesen Ver-
anstaltungen teil. Das gelungene Bürgerfest 
auf dem Marktplatz in Esslingen war nicht al-
lein als Abendveranstaltung für die Kongress-
teilnehmer gedacht, sondern für alle Bürger 
und Gäste der Stadt. In der begleitenden Aus-
stellung präsentierten Partnerunternehmen 
der Preisträgerstädte und weiteren Firmen 
Anwendungen, Lösungen und Plattformen zur 
Realisierung der Bürgerkommune im Netz, 

zum E-Government und für regionale elektro-
nische Marktplätze. 

Rund 500 Teilnehmer aus Kommunen, Ver-
bänden, Bundes- und Landesbehörden sowie 
aus Wirtschaft und Wissenschaft nahmen an 
diesem Kongress teil und informierten sich 
über den aktuellen Stand der Projekte in den 
MEDIA@Komm-Städten Esslingen, Nürnberg 
und Bremen. Am zweiten Tag standen 
Rechts- und Sicherheitsfragen des E-Govern-
ment, von E-Democracy und digitale Spaltung 
im Vordergrund. Der Austausch zwischen 
kommunalen Anwendern und Dienstleistern 
zur Umsetzung bürgerorientierter virtueller 
Rathäuser konnte in vier Veranstaltungen ver-
tieft werden. Die Erwartungen an Zugang, In-
halte und Bürgerbeteiligung aus Sicht der 
Bürger wurden anschließend im Plenum vor-
gestellt. Als Überraschungsgast von „Die Sen-
dung mit der Maus” stellte Christoph Biemann 
seine Überlegungen zum Thema Internet und 
Kommunikation vor.  

Diese Dokumentation spiegelt die verschiede-
nen Facetten des Themas Bürgerkommune 
wider und soll es allen Interessierten ermögli-
chen, sich über einzelne Themen und die Bei-
träge der Referenten zu informieren. Ich dan-
ke allen Referenten für ihre Beiträge. Beson-
derer Dank gebührt den Verantwortlichen der 
Workshops, die die Aktivitäten koordiniert und 
für eine Dokumentation der Diskussion und 
der Ergebnisse gesorgt haben. Dank gebührt 
auch Redaktion und Layouterin im Difu, die 
für die Lesbarkeit der Beiträge und für eine 
optisch ansprechende Form gesorgt haben.  

Berlin, im November 2001  
Christine Siegfried 
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Siegmar Mosdorf 
Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 

Vorwort 

 

 

MEDIA@Komm ist ein Leitprojekt der Bundes-
regierung auf dem Weg zur E-Society. Im Mit-
telpunkt steht der ganzheitliche Aufbau von 
virtuellen Rathäusern und Marktplätzen. Der 
elektronische Geschäfts- und Rechtsverkehr 
auf Basis der gesetzeskonformen digitalen 
Signatur hat dabei eine Schlüsselstellung. Für 
das dreijährige Projekt ist jetzt Halbzeit. Ein 
wichtiges Ziel wurde erreicht: MEDIA@Komm 
sensibilisiert und mobilisiert zunehmend die 
Gesellschaft und führte zu ersten Weltpremie-
ren bei der rechtsverbindlichen Durchführung 
von digitalen Transaktionen.  

Inzwischen gibt es in immer kürzerer Folge 
neue Anwendungen. Nicht nur Fachleute, 
Verwaltungen und Firmen interessieren sich 
für dieses Leitprojekt. Auch immer mehr Bür-
gerinnen und Bürger nehmen daran teil. Tag-
täglich bekommen die Projektteams in den 
MEDIA@Komm-Regionen Bremen, Nürnberg 
und Esslingen Anfragen oder Angebote zum 
Austausch oder zur Zusammenarbeit mit an-
deren Städten. Alle wollen von den Ergebnis-
sen profitieren oder mitmachen.  

Dieser Entwicklung trägt der zweite MEDIA@-
Komm-Kongress „Bürgerkommune im Netz” 
Rechnung. Er findet in Esslingen statt. Hier 
nimmt dieses Thema einen breiten Raum ein. 
Beispiele sind neben zahlreichen Informati-
ons- und Service-Angeboten für Jung und Alt 
der Esslinger Bürger-PC, das Computer Club 
House für Jugendliche oder die Webforen als 
neue Form der Bürgerbeteiligung. In wenigen 

Wochen wird in Esslingen mit der Wahl des 
Jugendgemeinderats weltweit die erste Inter-
net-Wahl für ein öffentliches Gremium rechts-
verbindlich auf Basis der digitalen Signatur 
durchgeführt.  

Für die Bundesregierung ist das Thema „In-
ternet für alle” Chefsache. Ich bin sicher, dass 
die Esslinger Veranstaltung hier einen Meilen-
stein setzen und den Erfolg des ersten ME-
DIA@Komm-Kongresses fortsetzen wird, der 
unter der Überschrift „Virtuelles Rathaus“ im 
September 2000 in Bremen stattfand. Dazu 
wünsche ich allen Teilnehmern einen regen 
Ergebnis- und Erfahrungsaustausch, viele 
neue Anregungen und Kontakte sowie viel Er-
folg bei der Bildung übergreifender Kommuni-
kations- und Kooperationsnetzwerke. 
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Dr. Jürgen Zieger 
Oberbürgermeister der Stadt Esslingen 

E-Government – mehr Bürgerorientierung  
in der Kommunalverwaltung 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Internetbranche ist in die Krise geraten, 
die Börsenkurse der einst hochgelobten Dot-
com-Firmen sind ins Bodenlose gesunken, un-
ternehmerische Blütenträume sind geplatzt 
und viele Mitarbeiter können sich einen neuen 
Job suchen.  

In dieser Situation setzen ausgerechnet Be-
hörden und Ämter auf das Internet, und Ver-
waltungsexperten sprechen über E-Govern-
ment und die bürgernahe, serviceorientierte 
Verwaltung im Netz. 

Ich habe Ihnen die Kurve des NEMAX 50 der 
letzten 24 Monate mitgebracht.  

 
 

Der Anstieg zum Peak ist zur gleichen Zeit, als 
das Projekt MediaKomm Esslingen gestartet 
ist, also an uns kann es nicht gelegen haben. 

Nun, der Hype ist vorbei und viele fragen sich: 
Hat der Amtsschimmel Scheuklappen auf? 

Ich kann Ihnen sagen: Nein, der Amtsschim-
mel hat keine Scheuklappen auf, sondern die 
Zeichen der Zeit erkannt. Denn das schlechte 
Image der Verwaltungen täuscht. Weltweit ist 
eine Reformbewegung in Gang gekommen, 
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltun-
gen werden über das Internet nutzbar ge-
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macht, und die internetgestützte Verwaltung 
wird in Pilotprojekten getestet. Auch durch 
deutsche Behördenflure weht der Wind der 
Modernisierung.  

Nach einer Bertelsmann-Studie im Jahr 2000 
haben in Städten mit über 50 000 Einwohnern 
bereits 75 Prozent der Behördenmitarbeiter 
eine eigene E-Mail-Adresse. 

Laut KPMG nutzen 70 Prozent der Behörden-
mitarbeiter das Internet privat.  

Wir sind besser als unser Ruf, und wir haben 
die Chance, mit E-Government uns an die 
Spitze der Bewegung zu setzen. 

Die Stichworte lauten: digitales Rathaus, vir-
tueller Marktplatz, kommunales Call-Center, 
elektronische Vorgangsbearbeitung und 
schließlich Bürgerbeteiligung und Wahlen via 
Internet. Mit E-Government bricht gerade in 
unseren Ämtern eine neue Ära an. 

Ich werde im Folgenden beschreiben, warum 
E-Government aus meiner Sicht eine grundle-
gende Änderung des Verwaltungshandelns er-
forderlich macht, und welche Chancen das In-
ternet für eine bessere Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger am politischen Gestal-
tungsprozess bietet.  

Zunächst jedoch möchte ich den Begriff klä-
ren. Was ist überhaupt unter E-Government 
zu verstehen? Eine statische Homepage im 
Internet zu betreiben, auf der die Stadtge-
schichte nachzulesen ist, auf die Öffnungszei-
ten der Ämter hingewiesen wird und ein 
Grußwort des Bürgermeisters langweilt, hat 
mit E-Government nichts zu tun. Auch die in-
terne elektronische Abwicklung von Verwal-
tungsprozessen ist noch nicht E-Government. 
Vielmehr bezeichnet der Begriff die elektroni-
sche Abwicklung und digitale Unterstützung 
von Information, Kommunikation und Trans-
aktion im gesamten Bereich der öffentlichen 
Verwaltung. E-Government bezieht sich dabei 
sowohl auf die Beziehungen unterschiedlicher 

Behörden auf allen staatlichen Ebenen als 
auch auf die Interaktion zwischen Verwaltung 
und Bürger sowie zwischen Verwaltung und 
der Wirtschaft. E-Government beschreibt also 
die integrierte Abwicklung von Geschäftspro-
zessen der öffentlichen Verwaltung über die 
Grenzen der eigenen Organisation hinweg. 

Mit den Begriffen Information, Kommunikati-
on und Transaktion sind drei wichtige Dimen-
sionen jeglicher Internet-Aktivitäten genannt. 
Eine Vierte kommt hinzu: Partizipation, und 
diese haben wir in Esslingen in den Vorder-
grund gestellt 

Lassen Sie mich kurz auf diese Dimensionen 
eingehen. 

 

Information 

Damit sind umfassende Informationen über 
die Arbeit, über die Struktur und über die 
Dienstleistungsangebote einer Stadtverwal-
tung gemeint. Das Informationsangebot sollte 
jedoch über den Status einer virtuellen Visi-
tenkarte im Netz weit hinausgehen. Also: Der 
Bürger kommt mit einer konkreten, ihn 
betreffenden Fragestellung. Diese Frage sollte 
so einfach und so unkompliziert wie möglich 
beantwortet werden. 

In Esslingen haben wir unser ESSOS (Esslin-
ger Online InformationsSystem) im Netz, wel-
ches dem Bürger die Möglichkeit bietet, sich 
über die Arbeit der Stadtverwaltung zu infor-
mieren. Er kann in einer Suchmaschine seine 
Anliegen formulieren und wird mit den Infor-
mationen versorgt, welche seitens der Ämter 
ins Netz gestellt wurden. Die Pflege der Inhal-
te obliegt den Ämtern selbst, sodass dadurch 
eine hohe Aktualität der Informationen ge-
währleistet ist. 
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Kommunikation  

Das Internet ist interaktiv, es ermöglicht nicht 
nur direkte Kommunikation, es fordert sie 
auch ein. Sind wir darauf vorbereitet? Wenn 
ja, umso besser. Wenn nein, haben wir ein 
Problem. Eine Info-Mail-Adresse anzubieten 
ist heute unerlässlich, E-Mail bietet die Chan-
ce, mit dem Bürger direkt zu kommunizieren. 
Aber es schadet mehr als es nutzt, wenn eine 
E-Mail länger als ein bis zwei Tage unbeant-
wortet bleibt. Das Internet ist ein schnelles 
Medium; und die Bürger erwarten eine 
schnelle Reaktion. Eine Antwort noch am sel-
ben Tag: das ist optimaler Bürgerservice. 

Jeder Mitarbeiter mit Publikumsverkehr erhält 
in Esslingen eine E-Mail-Adresse, jedoch noch 
nicht als Pflicht, sondern wenn die Mitarbeiter 
selbst den Wunsch geäußert haben, dann 
können Sie ihre Kommunikation mit ihren 
Kunden auch via E-Mail abwickeln. 

Weiterhin haben wir unsere Bürgerforen onli-
ne. Es besteht die Möglichkeit, mit den Bür-
gern im Web zu diskutieren. Wir haben sehr 
gute Erfahrungen mit unseren Bürgerforen 
gemacht, da wir direkt mit den Menschen 
kommunizieren können und auf der einen Sei-
te es möglich ist, auch anonym seine Meinung 
zu artikulieren. Das Forum kann auch inkogni-
to betreten werden. Dies gibt dem Bürger die 
Möglichkeit, sich frei von eventuell befürchte-
ten Repressalien zu äußern. Auf der anderen 
Seite kann die Verwaltung mit den anonymen 
Diskutanten in Kontakt kommen. 

 

Transaktion  

Transaktionen über das Internet sind für Un-
ternehmen zu einer Selbstverständlichkeit 
beim Vertrieb von Produkten und Services 
geworden. Das Stichwort lautet E-Commerce. 
Eine ganze Reihe von Verwaltungsdienstleis-
tungen kann ebenfalls über das Internet ab-
gewickelt werden. Auf diese Weise kommt die 

Verwaltung dem Bürger virtuell entgegen, er 
muss nicht mehr „vorstellig” werden. E-Go-
vernment sollte einen hohen Anspruch haben 
und ihn erfüllen: Es dem Bürger über das In-
ternet so einfach wie möglich zu machen, 
Dienstleistung der Verwaltung in Anspruch zu 
nehmen. Zukünftig ist im Sinne einer besse-
ren Transparenz des Verwaltungshandelns 
vorstellbar, den Status einer Bürgeranfrage 
oder eines Antrags im Internet nachzuvollzie-
hen. 

Vor drei Wochen haben wir unser Baugebiet in 
Esslingen Egert in einer sehr gut besuchten 
Bürgerversammlung diskutiert. Klassisch, mit 
Expertenpodium und Bürgerfragestunde. 

Jedoch im Foyer konnten die Anwesenden die 
Internetseiten des Diskussionssystems zur 
Bauleitplanung sehen.  

Sämtliche Informationen zu den geplanten 
Aktivitäten sind im Internet transparent. 

➜ Die Bürger wurden umfassend informiert, 
das ist selbstverständlich.  

➜ Die Bürger haben aber jetzt die Möglich-
keit, die Planungsveränderungen, den 
Status des Verfahrens live im Internet zu 
verfolgen. 

➜ Weiterhin besteht durch die Foren die 
Möglichkeit, seine persönlichen, aber auch 
die Interessen der Bürgerschaft zu vertre-
ten.  

➜ Für uns ist es auch ein Experiment, wir 
sind aber schon sehr begeistert, dass so-
wohl die Verwaltung als auch die Bürger 
das Internet in dieser Transaktions-Di-
mension so intensiv nutzen. 

 

Partizipation  

Kommen wir zur vierten Dimension – Partizi-
pation. Das Internet ermöglicht nicht nur eine 
effizientere und bürgerorientiertere Verwal-
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tung, es macht auch ganz neue Formen der 
Bürgerbeteiligung möglich. Hier geht es um 
Willensbildung im demokratischen Sinn, um 
die Einbeziehung in Planungs- und Entschei-
dungsprozesse.  

Lassen Sie mich nach dieser Begriffsklärung 
zu der Frage kommen, wo wir heute stehen. 

Manche mögen es bedauern, aber ob wir es 
wollen oder nicht: Die Zeiten, in denen die 
Bürger in den Ämtern als Bittsteller behandelt 
wurden, sind längst vorbei. Die Bürger sind 
unsere Kunden, und sie bringen eingeübte 
Erwartungen, Ansprüche und damit gelebte 
Erfahrungen als Konsumenten mit, wenn sie 
auf Behörden treffen. Wir werden insofern mit 
den Maßstäben gemessen, die die Kunden 
auch im Alltag an Wirtschaft und Handel anle-
gen. Und die Zufriedenheit der Bürger mit der 
Stadtverwaltung hängt zunehmend auch da-
von ab, ob die Ämter diesen Vergleich beste-
hen.  

Anhand des Baugebietes Egert habe ich Ihnen 
die neuen Formen der Beteiligung bereits vor-
gestellt. Eins ist jedoch auch klar: Das Inter-
net wird nicht die Basisdemokratie im kom-
munalen Umfeld erzeugen (wenigstens nicht 
in Esslingen). 

Sondern es wird der niederschwellige Einstieg 
in politische und gesellschaftsrelevante The-
men werden. Die Entscheidungsprozesse 
werden immer komplexer und schneller. 

Mit den Neuen Medien können wir diese An-
forderungen der Zukunft bewältigen.  

Kostendruck auf der einen Seite und ein im-
mer steigender Aufgabenkatalog auf der an-
deren Seite machen es notwendig, mit neuen 
Werkzeugen zu arbeiten. 

So, wie E-Commerce Abläufe und Strukturen 
in vielen Wirtschaftszweigen verändert, wird 
E-Government die internen Verwaltungsab-
läufe grundlegend erneuern. Beim E-Gov-

ernment ist es nicht anders als beim E-
Commerce: Die Verbesserung der Service-
qualität lässt sich nicht mit einer Eins-zu-eins-
Übertragung der alten Verwaltungsabläufe ins 
Internet erreichen. Denn E-Government be-
schränkt sich nicht auf das, was im Internet 
sichtbar ist. Internet-Portale sind gewisser-
maßen das digitale Tor zur Verwaltung. Eine 
moderne Verwaltung wird die Möglichkeiten 
der Informations- und Kommunikationstech-
nik erst dann wirklich nutzen, wenn sie auch 
ihre hinter diesem Eingang liegenden Verwal-
tungsabläufe grundlegend verändert. 

Und das kostet erst einmal auch Geld. Wir 
müssen in unsere Zukunft investieren.  

69 Prozent der Bevölkerung – so das Ergebnis 
einer Umfrage – wünschen sich, ihre Behör-
denangelegenheiten über das Internet erledi-
gen zu können. Doch noch beschränkt sich 
das Internet-Angebot vieler Verwaltungen 
darauf, Informationen bereitzustellen. Dar-
über hinaus ist der E-Mail-Kontakt die Regel, 
genauso wie die Möglichkeit, Dateien herun-
terzuladen. Echte Transaktionen sind noch die 
Ausnahme, von Partizipation kann noch kaum 
die Rede sein. Dennoch sind die Kommunen 
die Vorreiter in Sachen E-Government. In fast 
allen Städten mit über 50 000 Einwohnern 
wird am digitalen Rathaus gebaut. Es gibt in-
zwischen eine ganze Reihe von Online-An-
wendungen in Städten und Gemeinden, die 
medienbruchfrei durchgeführt werden. Und 
auch der Einsatz der digitalen Signatur wird in 
vielen Städten vorbereitet. 

In Esslingen haben wir uns folgendes Ziel ge-
setzt: Die Stadtverwaltung wird in Zukunft 24 
Stunden am Tag und sieben Tage in der Wo-
che für unsere Bürgerschaft zur Verfügung 
stehen. Im digitalen Rathaus haben die Bür-
ger die Möglichkeit, sämtliche Dienstleistun-
gen der Stadt datensicher mit der digitalen 
Signatur abzuwickeln, ohne sich auf ein Be-
hördenrodeo einzulassen.  
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Intern wollen wir den digitalen Workflow or-
ganisieren, das heißt, die Daten werden ohne 
Formulare innerhalb der Ämter transportiert 
und auch der abschließende Bescheid erfolgt 
digital. 

Von zentraler Bedeutung sehen wir das Bau-
genehmigungsverfahren. Wir wollen, dass alle 
Informationen, welche zur Planung und Bewil-
ligung notwendig sind, im Internet den Akteu-
ren wie Architekten, Ingenieuren, den Bür-
gern und der Verwaltung zugänglich sind. Mit 
der elektronischen Signatur und einem ausge-
reiften Sicherheitskonzept können wir diese 
Herausforderung meistern. 

Die Einwohner von Esslingen können bereits 
die ersten Dienste mit der Signaturkarte abwi-
ckeln, damit wird die digitale Signatur in ih-
rem Bürgernutzen wirksam.  

Eine stärkere Orientierung unserer Verwaltung 
an den Bedürfnissen der Bürger ist jedoch nur 
ein Aspekt des E-Government. Lassen Sie 
mich ganz klar sagen: Eine Reduzierung des 
Bürgers auf seine Rolle als Kunde widerspricht 
dem Modell der kommunalen Selbstverwal-
tung. Der Bürger ist eben nicht nur Konsu-
ment, sondern auch wahlberechtigter Bürger, 
also Citoyen, und damit auch Mitgestalter der 
Kommunalpolitik.  

Ich habe es bereits erwähnt: E-Government 
bietet die Chance, die Verwaltung in Zukunft 
auch transparenter zu machen. Diese Trans-
parenz beschränkt sich nicht nur darauf, den 
Bearbeitungsstand eines Antrags abrufen zu 
können. Das Internet hat auch eine erhebliche 
Bedeutung für den demokratischen Prozess. 
Mehr Transparenz bedeutet zunächst mehr 
Information. Informiert zu sein, ist eine Vor-
aussetzung für die Bereitschaft der Bürger, 
sich politisch zu engagieren. Viele Entschei-
dungsprozesse sind heute so komplex, dass 
die Bürger sie nicht verstehen und auch nicht 
akzeptieren, wenn sie sich zuvor nicht ausrei-
chend informieren konnten.  

Die verbesserte Teilhabe an politischen Pro-
zessen setzt konkrete Mitwirkungsmöglichkei-
ten voraus. Durch Diskussionsforen und aktu-
elle Informationen im Internet, Live-Chats mit 
Politikern oder E-Mails an die Verwaltung kön-
nen die Bürger stärker in politische Entschei-
dungsprozesse einbezogen werden. So kann 
es gelingen, der weit verbreiteten Politikverd-
rossenheit zu begegnen. 

Wenn sich eine breite Mehrheit der Bürger in 
die Welt des Privaten zurückzieht und das po-
litische System sich selbst überlässt, sind die 
gesellschaftlichen Konsequenzen gravierend. 
Hinzu kommt, dass auch der dringend benö-
tigte politische Nachwuchs dramatisch ab-
nimmt. Dieser Entwicklung müssen wir auf 
kommunaler Ebene offensiv entgegenwirken. 
Neue bürgerschaftliche Beteiligungsformen 
sind ein Ansatz dazu, den Weg der Kommu-
nen vom Dienstleistungsunternehmen zur 
Bürgerkommune zu gestalten. Die Chance 
dazu haben wir: Das Internet schafft die 
Kommunikationskanäle, um die Bürger besser 
zu informieren und sie stärker in Planungen 
und Entscheidungsvorbereitungen einzubezie-
hen. Nicht als Kunden, sondern als selbstän-
dige politische Akteure. 

In Esslingen wollen wir nicht nur die Schau-
fenster (sowohl virtuell als auch real) schmü-
cken (real haben wir das getan, wie Sie in den 
beiden Tagen selbst erleben können), sondern 
wir wollen auch unsere Rolle als Vorreiterstadt 
im MEDIA@Komm-Wettbewerb sehr ernst 
nehmen und die Erwartungen in uns als Preis-
trägerstadt erfüllen.  

Wir haben schon viel erreicht und sind zur 
Halbzeit stolz auf das Zwischenergebnis.  

Mit unserer weltweit ersten rechtsverbindli-
chen Wahl eines öffentlichen Gremiums im In-
ternet schreiben wir in Esslingen Demokratie-
geschichte.    

Unser Angebot an den Bürger ist auf konkre-
ten Nutzen und breite Akzeptanz angelegt.   



Vortrag Zieger 
 

 

14 

Wir wollen in der zweiten Halbzeit in den 
nächsten 18 Monaten auf dem eingeschlage-
nen Weg konzentriert weiter gehen. 

Wir freuen uns, Sie in den nächsten beiden 
Tagen an unserem Esslinger Konzept teilha-
ben lassen zu können. 

Machen Sie mit, Mischen Sie sich ein und las-
sen Sie uns auch gemäß unserem Motto zur 
Abendveranstaltung miteinander feiern. 

 

 

 



15 

Siegmar Mosdorf 
Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 

Eröffnungsrede 

 

 

1. Esslingen ist eine gute Wahl für 
den MEDIA@Komm-Kongress 
„Bürgerkommune im Netz”  

Gern eröffne ich heute den zweiten ME-
DIA@Komm Kongress.  

Er soll den Aufbau von virtuellen Rathäusern 
und virtuellen Marktplätzen in Deutschland 
weiter voranbringen und für die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger an diesem Pro-
zess ein Beispiel geben.  

Bei der Umsetzung des vor etwa anderthalb 
Jahren begonnenen Leitprojekts MEDIA@ 
Komm haben wir von Anfang an auf die öf-
fentliche Bekanntmachung des Projektfort-
schritts und einen breiten Ergebnis- und Er-
fahrungsaustausch großen Wert gelegt. So 
fand im September 2000 in Bremen der erste 
MEDIA@Komm-Kongress statt. Nürnberg ist 
nächstes Jahr an der Reihe. 

Für das MEDIA@Komm-Projekt ist jetzt Halb-
zeit. Der Wirkungskreis der Projektaktivitäten 
und die öffentliche Wahrnehmung der Ergeb-
nisse haben deutlich zugenommen. Kaum ein 
Projekt sonst ist so unmittelbar mit dem Alltag 
der Menschen verbunden. 

MEDIA@Komm geht alle an. Das ist auch die 
Botschaft des zweiten MEDIA@Komm-Kon-
gresses, den wir heute und morgen hier in 
Esslingen durchführen. Mit dem Motto „Bür-
gerkommune im Netz” und der Öffnung für 

die Bürgerschaft ist diese Veranstaltung ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zum bürgerori-
entierten Gemeinwesen.  

Der Oberbürgermeister der Stadt, Herr Dr. 
Zieger, hat in seinem vorangehenden Beitrag 
keinen Zweifel daran gelassen, dass Esslingen 
als Veranstaltungsort gut gewählt wurde. Hier 
ist das Thema „Bürgerkommune im Netz” 
kein leeres Schlagwort, sondern ein Ziel, das 
als Chefsache tatkräftig umgesetzt wird und 
bereits im kommunalen Leben einen breiten 
Raum einnimmt.  

 

2. MEDIA@Komm ist Ausdruck der 
offensiven Politik der Bundesre-
gierung  

Alles spricht dafür, dass das Internet das 
Handlungsspektrum der gesamten Gesell-
schaft sprunghaft erweitern wird. Folgerichtig 
zielt die Politik der Bundesregierung darauf 
ab, das Potenzial der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien beschleunigt 
und breitenwirksam zur Entfaltung zu bringen 
und dabei die aktive Teilhabe von möglichst 
vielen Menschen zu gewährleisten.  

Das Schrittmaß hierfür hat der Bundeskanzler 
auf der EXPO im September 2000 in Form ei-
nes 10-Punkte-Programms vorgegeben. Es 
zielt auf eine breite und kostengünstige Nut-
zung des Internets durch alle gesellschaftli-
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chen Gruppen und reicht von bildungs- und 
steuerpolitischen Maßnahmen bis hin zur För-
derung von E-Business und E-Government. 
Die Initiative „Bund Online 2005” ist ein Teil 
dieses Programms. Damit will die Bundesre-
gierung alle internetfähigen Leistungen der 
Bundesverwaltung bis zum Jahr 2005 online 
zur Verfügung stellen. Allein das ist ein gewal-
tiger Kraftakt. 

Das 10-Punkte-Programm ist eine pointierte 
Fokussierung des von der Bundesregierung 
bereits im September 1999 mit dem Aktions-
programm „Innovation und Arbeitsplätze in 
der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhun-
derts” abgesteckten Kurses. Mit diesen Pro-
grammen wollen wir noch mehr unternehme-
risches und gesellschaftliches Engagement auf 
breiter Front mobilisieren und letztlich neue 
Arbeitsplätze schaffen. Dazu brauchen wir 
herausragende Beispiele, die beschleunigt und 
breitenwirksam Nachahmungseffekte und In-
vestitionen auslösen.  

Ein Flaggschiff auf diesem Kurs ist MEDIA 
@Komm. Mit diesem Projekt wird das Online-
Zeitalter alltagstauglich. Es hat eine Leitfunk-
tion für die Realisierung der Vision vom digital 
vernetzten Gemeinwesen, in dem Wirtschaft, 
Verwaltung und Bürgerschaft durchgängig on-
line verbunden sind.  

Im Rahmen dieses Leitprojekts arbeiten rund 
120 Partner am ganzheitlichen Aufbau von 
virtuellen Rathäusern und virtuellen Markt-
plätzen. Dies geschieht zunächst in drei Mo-
dellregionen, die aus einem bundesweiten 
Wettbewerb als Preisträger hervorgegangen 
sind. Neben Bremen und der 5-Städteregion 
Nürnberg-Bayreuth-Erlangen-Fürth-Schwa-
bach gehören auch die Partnerstädte Esslin-
gen und Ostfildern dazu. Hinzugekommen ist 
mittlerweile die Stadt Rathenow in Branden-
burg mit dem Vorhaben „Elektronische Akten-
einsicht”, das seinerzeit im Rahmen des ME-
DIA@Komm-Wettbewerbs gesondert ausge-
zeichnet wurde.  

In jeder der drei MEDIA@Komm-Regionen 
werden rund 60 bis 70 Geschäftsvorfälle in 
das digitale Netz verlagert. Wer sich den Auf-
wand allein der Programmierung der Internet-
Anwendungen anschaut, weiß, dass dies ein 
digitaler Marathonlauf ist. Als Eintrittskarte für 
entsprechende Transaktionen und auch zu-
gleich als Siegel spielt die digitale Signatur ei-
ne wichtige Rolle. 

Der Bogen reicht von der Online-Abwicklung 
von Änderungen in Lebenslagen wie z.B. Um-
zug, Studium oder Heirat über die öffentliche 
Beschaffung, die Steuerverwaltung oder elek-
tronische Bauanträge bis hin zur Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen 
Leben. Wie das alles konkret aussieht, werden 
Sie in den nachfolgenden Beiträgen aus erster 
Hand erfahren.  

In diesem Zusammenhang noch einige An-
merkungen zum kommunalen Ansatz und zur 
Finanzierung der MEDIA@Komm-Förderung: 
Den kommunalen Rahmen haben wir ge-
wählt, weil nirgendwo sonst die Verbindungen 
zwischen den gesellschaftlichen Gruppen – 
insbesondere die Interaktionen zwischen Be-
hörden, Unternehmen und Bevölkerung – so 
eng sind wie hier. Hinsichtlich der Finanzie-
rung der MEDIA@Komm-Aktivitäten bleibt 
festzustellen, dass die Hauptlast der Aufwen-
dungen in Höhe von insgesamt rund 125 Mio. 
DM von den drei MEDIA@Komm-Regionen 
selbst getragen wird. Die BMWi-Förderung be-
schränkt sich auf etwa 50 Mio. DM. Gleichwohl 
handelt es sich um das derzeit größte Multi-
media-Fördervorhaben der Bundesregierung.  

Warum schätzt die Bundesregierung die Be-
deutung des Projekts MEDIA@Komm so hoch 
ein?  
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3. MEDIA@Komm ist ein bürgerori-
entierter Innovationsansatz zur 
ganzheitlichen Modernisierung 
von Wirtschaft und Verwaltung 

Die Antwort hierauf ist, dass MEDIA@Komm 
einen Prozess anstößt, der die Beziehungen 
zwischen Wirtschaft und öffentlichen Verwal-
tungen sowie ihre Stellung zu den Kunden – 
den Bürgerinnen und Bürgern – tiefgreifend 
umgestalten wird.  

Im Mittelpunkt des MEDIA@Komm-Projekts 
stehen die Ansprüche und Informationsbe-
dürfnisse der Menschen, die Transaktionen 
vornehmen möchten, sich mehr Orientierung 
und Kommunikation wünschen und aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. 
Der Durchbruch von der Information und 
Kommunikation zur Transaktion und Partizipa-
tion im digitalen Netz ist daher ein Schwer-
punkt des Projekts. Da sich die Internetnut-
zung allgemein auf Informations- und Kom-
munikationsdienste beschränkt, ist dies ein 
großer Innovationssprung. Dabei wird der 
ganzheitlichen Entwicklung von E-Business 
und E-Government besonderes Augenmerk 
geschenkt.  

Über die Bedeutung von E-Business ist in den 
vergangenen Monaten viel geredet und ge-
schrieben worden. Nach einer euphorischen 
Start-Up-Phase – von nahezu unbegrenzter 
Phantasie und großer Energie, aber auch vie-
len Blütenträumen an den Börsen – bekommt 
E-Business nun in der notwendigen Konsoli-
dierungsphase mehr Gewicht und festen Bo-
den unter die Füße. Die quirligen Start-Ups 
haben die „alte Ökonomie” zum neuen Leben 
erweckt. Dieser Riese, d.h. Großunternehmen 
und die traditionelle kleine und mittelständi-
sche Wirtschaft, kommt nun – zunehmend 
von den Vorteilen des Internets überzeugt – 
immer schneller in Bewegung und verändert 
sich und sein Umfeld mit immer größerer Dy-
namik. Wenn wir eine Zukunft mit Beschäfti-

gung und Wohlstand wollen, darf dieser Pro-
zess nicht gebremst oder gar gestoppt wer-
den.  

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öf-
fentlichen Verwaltungen kommt hierbei eine 
besonders große Verantwortung zu. Denn E-
Business wird sich nur dann erfolgreich entfal-
ten können, wenn es passfähige Verwaltungs-
strukturen – d.h. ein leistungsfähiges E-
Government – gibt.  

E-Business braucht E-Government! E-Govern-
ment darf nicht unterschätzt werden.  

Ich bin froh, dass auch die Wirtschaft mit der 
Initiative D21 hier eine aktive Rolle über-
nommen hat und eine fruchtbare und erfolg-
reiche Zusammenarbeit zustande gekommen 
ist. Im Rahmen von D21 befasst sich eine Ar-
beitsgruppe explizit mit der Vorreiterrolle des 
Staates auf dem Weg in die Informationsge-
sellschaft. 

Gelegentlich treffe ich aber auch noch immer 
in dieser Frage auf Unsicherheit und Skepsis, 
ja sogar auf die Meinung, dass es sich bei E-
Government um eine Mode, um eine Schöne-
Neue-Welt-Idee handelt, die eigentlich keiner 
braucht. Dies ist ein gefährlicher Irrtum. Wer 
ihm folgt, setzt die Zukunft seiner Region aufs 
Spiel.  

E-Government ist aber nicht nur ein unver-
zichtbares Pendant für die Modernisierung der 
Wirtschaft. E-Government bringt vor allem 
auch dem öffentlichen Bereich selbst einen 
kräftigen Modernisierungsschub und in Ver-
bindung damit mehr Bürgerorientierung und 
Bürgerbeteiligung.  

Denn E-Government führt zu einer deutlichen 
Erhöhung der Effizienz, Effektivität und Trans-
parenz des Verwaltungshandelns. So wird z.B. 
allein bei öffentlichen Beschaffungen – einem 
Markt von rund 500 Mrd. DM pro Jahr – das 
Einsparpotenzial auf zehn bis 15 Prozent ge-
schätzt! Mit E-Government nehmen integrier-
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te behörden- und unternehmensübergreifen-
de Prozesse immer mehr zu. Neue und quali-
tativ verbesserte Dienstleistungen entstehen 
und werden aus einer Hand angeboten. Pub-
lic-Private-Partnership bestimmt zunehmend 
den Alltag. In Verbindung damit wird auch der 
Wettbewerb in den öffentlichen Verwaltungen 
immer mehr Fuß fassen. Kosten und Leistun-
gen können dann unmittelbar verglichen wer-
den. Dies alles führt dazu, dass sich die Ver-
waltung immer mehr dem Dienst an den Bür-
gerinnen und Bürgern widmen und damit 
mehr gestalten und weniger verwalten wird.  

Dieser tiefgreifende Wandel ist für die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst eine große 
Herausforderung. Er verändert Arbeitswelten 
und Aufgaben. Zur Lösung der damit einher-
gehenden Probleme ist es wichtig, dass sich 
die Beschäftigten nicht als Betroffene, sondern 
als Beteiligte verstehen, die den Wandel mit 
eigenen Ideen und Vorschlägen aktiv mitge-
stalten.  

Warum sollten eigentlich nicht Städte und 
Gemeinden darum wetteifern, wer von ihnen 
die beste Lösung bei der sozialen Ausgestal-
tung der neuen Arbeitswelten im virtuellen 
Rathaus hervorbringt? Denn nicht nur die 
Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes müs-
sen sich im virtuellen Rathaus wohlfühlen. Die 
hierzu von der Gewerkschaft Ver.di eingeleite-
ten Aktivitäten, z.B. die Anfang Mai durchge-
führte und Ende September fortgeführte 
Fachtagung zu MEDIA@Komm, begrüße ich 
sehr.  

Unser Gemeinwesen braucht den Erfolg von 
E-Government – und das schon jetzt, auch 
wenn gegenwärtig noch immer nur der kleine-
re Teil der Bevölkerung (nämlich rund 25 Mio. 
Anschlüsse) im Netz ist. Vergessen wir nicht: 
Auch schon das Telefon zog zu einem Zeit-
punkt in die Amtsstuben ein, als das Fernmel-
denetz noch in seinen Kinderschuhen steckte 
und noch längst nicht flächendeckend instal-

liert war. Warum sollte dies beim Internet mit 
seinen wesentlich größeren Anwendungspo-
tenzialen und gesellschaftlichen Auswirkungen 
anders sein? 

Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Im 
Zeitalter der globalen Vernetzung stehen alle 
Kommunen weltweit im Standortwettbewerb. 
Die Online-Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltungen werden hier Standortentschei-
dungen für Investitionen und Produktion zu-
nehmend beeinflussen. Ohne E-Government 
werden Standorte ihre Attraktivität verlieren 
und gravierende Nachteile erleiden. 

Der virtuelle Behördenschalter ist also keine 
Spielerei, sondern ein unabdingbarer Weg zur 
Erhaltung der Lebensfähigkeit unseres Ge-
meinwesens. Nach einer Umfrage von Emnid 
im April 2001 wünschen sich 68 Prozent der 
Bürgerinnen und Bürger, ihre Behördenange-
legenheiten über das Internet erledigen zu 
können. Sie wollen staatliche Dienstleistungen 
schneller und unkomplizierter in Anspruch 
nehmen. Sie wollen mehr Transparenz der öf-
fentlichen Verwaltungen, mehr Lebensqualität 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

Andererseits ist aber auch die aktive Teilhabe 
von möglichst vielen Menschen an den neuen 
Medien notwendig, da der Wert des Internets 
und seiner Anwendungen mit der Zahl der 
Nutzer steigt und sein Maximum erst dann er-
reichen wird, wenn alle im Internet sind. Hier 
zeigt sich einmal mehr, dass das Ziel der 
Bundesregierung „Internet für alle” nicht nur 
ein soziales Gebot, sondern ein Schlüsselfak-
tor für den wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Fortschritt ist.  

Ein Internet für alle wird es aber nur geben, 
wenn alle für das Internet sind. Deshalb ist es 
wichtig, dass Wirtschaft, Verwaltung und Bür-
gerschaft den Aufbau der Informationsgesell-
schaft gemeinsam planen und durchführen. 
MEDIA@Komm ist ein Paradebeispiel hierfür. 
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Mit dem Fortschritt des Projekts nimmt die 
Zahl von Fachleuten, Verwaltungen und Fir-
men, die sich für dieses Projekt interessieren, 
weiter zu. Auch immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger wollen von den Ergebnissen profitieren 
und mitmachen. 

Der Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe 
ist eine bedeutende Kraft. Ohne die Teilhabe 
der Bürgerinnen und Bürger an Informatio-
nen, am Meinungsaustausch und auch an 
Entscheidungen ist Demokratie nicht lebens-
fähig. Die zunehmende Anwendungsbreite 
des Internets ist eine Chance für die Demo-
kratie, die wir nicht ungeprüft und ungenutzt 
lassen dürfen.  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwun-
derlich, dass es hinsichtlich neuer Regelungen 
für den Informationszugang und die Aktenein-
sicht zunehmend Bewegung gibt. Ein Vorreiter 
ist das Land Brandenburg, nicht nur bei der 
Gesetzgebung, sondern auch bei der Entwick-
lung und Anwendung von Multimedia- und In-
ternet-Technologien für die „elektronische Ak-
teneinsicht”. An der Spitze steht die branden-
burgische Stadt Rathenow, die mit dem Pro-
jekt elektronische Akteneinsicht der Initiative 
NetCity Rathenow einen besonders interes-
santen Schwerpunkt bei ihren Multimedia- 
und Internetaktivitäten setzt. Das BMWi un-
terstützt diese Aktivitäten im Rahmen von 
MEDIA@Komm mit rund 1,5 Mio. DM. Etwa 
noch einmal soviel wird vor Ort durch Public-
Private-Partnetship aufgebracht. Näheres 
hierzu können Sie morgen in einem speziellen 
Seminar zum Thema „Informationszugang 
und Informationsfreiheit” erfahren. 

Das Beispiel Rathenow zeigt, dass es inzwi-
schen über die MEDIA@Komm-Regionen hin-
aus in Deutschland auch anderswo entspre-
chende Aktivitäten gibt, die sich sehen lassen 
können. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die schnelle 
Übertragung von Erfahrungen und Ergebnis-
sen immer mehr an Bedeutung. Für uns ist 

dies ein zentrales Element der MEDIA@ 
Komm-Förderung.  

 

4. Wie wird für die Verbreitung der 
Ergebnisse gesorgt? 

Damit der Weg von den Best-Practice-
Lösungen zu flächendeckenden Anwendungen 
kurz gehalten wird, hat das BMWi eine Be-
gleitforschung in Auftrag gegeben. Sie wird 
unter Federführung des Deutschen Instituts 
für Urbanistik (Difu) durchgeführt und umfasst 
führende Einrichtungen des Rechts, der IT-
Sicherheit sowie der Standardisierung.  

Die Begleitforschung ist direkt mit den MEDIA 
@Komm-Aktivitäten in den Modellregionen 
verbunden und verknüpft diese mit der Ge-
samtentwicklung in unserem Land. Die MEDIA 
@Komm-Kongresse sind ein Beispiel hierfür. 
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Be-
gleitforschung die Homepage www.media-
komm.net eingerichtet. Hier wird über den 
neuesten Projektstand berichtet und eine  
übergreifende Diskussionsplattform für die 
Know-How-Vermittlung und den Gedanken-
austausch angeboten.  

Diese Aktivitäten sind wichtig, weil es sich bei 
MEDIA@Komm um ein aufwendiges und völlig 
neuartiges Experiment handelt. Nur wenn die 
Ergebnisse und Erfahrungen schnell zusam-
mengeführt und verbreitet werden, können 
Parallel- oder Nachentwicklungen sowie die 
Wiederholung von Fehlern und Irrtümern 
vermieden und damit wertvolle Zeit, Energie 
und viel Geld eingespart werden. 

Daher begrüße ich ausdrücklich die Initiative 
des Deutschen Instituts für Normung, das 
hierzu kürzlich die Fachtagung „Vereinheitli-
chung kommunaler Geschäftsprozesse – Er-
arbeitung gemeinsamer Lösungen durch ME-
DIA@Komm” durchgeführt hat. Eines der Zie-
le dieser Initiative ist es, dem Besucher virtu-



Vortrag Mosdorf 
 

 

20 

eller Rathäuser in Zukunft ähnliche Zugänge 
zu ermöglichen, unabhängig davon, ob er in 
Rosenheim oder Kiel wohnt. Auch sollen Städ-
te und Gemeinden untereinander elektroni-
sche Dokumente austauschen und weiterver-
arbeiten können. Um diese Ziele schnell errei-
chen zu können, wurden verschiedene Ar-
beitsgruppen eingerichtet, die vom DIN durch 
eine mit Experten besetzte Lenkungsgruppe 
koordiniert werden. 

Außerdem gibt es derzeit zur Übertragung der 
MEDIA@Komm-Konzepte und -Ergebnisse ei-
ne Vielzahl von Gesprächen und gemeinsa-
men Aktivitäten, und dies nicht nur im Bereich 
der Kommunen, sondern auch auf der Ebene 
von Bund und Ländern.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich nun ver-
mehrt die Frage nach der Position und den 
Chancen unseres Landes im globalen Wett-
bewerb. 

 

5. MEDIA@Komm stärkt die  
Position Deutschlands im  
globalen Wettbewerb 

Die aktuellen Daten zeigen, dass sich 
Deutschland in jüngster Zeit zu einem führen-
den Telekommunikations- und Internetstand-
ort profiliert hat. Rund 40 Prozent der Bevöl-
kerung ab 14 Jahren nutzten Ende 2000 hier-
zulande das Internet. Der deutsche Markt 
wächst stärker als die Vergleichsmärkte in den 
USA, Großbritannien, Frankreich und Italien.  

Auch bei der Gestaltung des Rechtsrahmens 
sind wir gut aufgestellt. Dies ist wichtig, um 
Planungs- und Investitionssicherheit bei den 
Anbietern sowie Vertrauen, Sicherheit und Ak-
zeptanz auf der Nutzerseite zu schaffen. Ein 
Beispiel ist die Novellierung des deutschen 
Signaturgesetzes. Das neue Gesetz ist am 22. 
Mai in Kraft getreten. Es regelt die erforderli-
che Sicherheitsinfrastruktur für elektronische 

Signaturen mit Rechtswirkung. In Kürze wird 
zunächst im Privatrecht die digitale Signatur 
der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt. 
Intensiv wird ebenfalls an entsprechenden 
Änderungen des Verwaltungsrechts gearbei-
tet. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Ak-
tivitäten, für die wir im Kongressprogramm 
ein eigenes Seminar vorgesehen haben.  

In den öffentlichen Verwaltungen hat sich  
ebenfalls viel getan. Nach einer neuesten, im 
Rahmen der MEDIA@Komm-Begleitforschung 
bei allen deutschen Städten mit mehr als 
50 000 Einwohnern durchgeführten Umfrage 
besitzt heute jede zweite Stadt ein Strategie-
konzept für den Bereich IuK, Multimedia und 
Internet. Mit dem Bau von virtuellen Rathäu-
sern sind immerhin 40 Prozent der befragten 
Kommunen beschäftigt, und E-Government 
ist Chefsache in fast allen Fällen.  

Dies alles zeigt, dass die MEDIA@Komm-
Strategie in Deutschland Fuß gefasst hat und 
für die Stärkung der Position unseres Landes 
im globalen Wettbewerb einen wichtigen Bei-
trag leistet. 

Auch wenn bislang die „Bürgerkommune im 
Netz” noch immer eine Vision ist, ist der 
Durchbruch zur Realität nun in greifbare Nähe 
gerückt. Ich teile die Zuversicht, dass dieser 
Durchbruch ein Erfolg wird, da alle Beteiligten 
– d.h. Wirtschaft, Gesellschaft und Staat – 
immer stärker zusammenwirken. Dieser ME-
DIA@Komm-Kongress ist dafür ein überzeu-
gender Beweis. Alle Beteiligten, Oberbürger-
meister und Verwaltung, Bürgerschaft und 
örtliche Wirtschaft und nicht zuletzt die Akteu-
re des MEDIA@Komm-Projekts, haben dafür 
Dank und Anerkennung verdient.  

Ich wünsche dem MEDIA@Komm-Kongress 
viel Erfolg und eine große Ausstrahlung. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Fähnrich 
Institut für Informatik der Universität Leipzig/Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und  
Organisation (IAO), Stuttgart 

Bürgerorientierung kommunaler Onlineangebote 

Einführung 

 

Unabhängig von den Öffnungszeiten des Rat-
hauses kann der Bürger heute per Internet 
von dort Informationen erhalten und sogar 
Anträge zur Vorgangsbearbeitung an die 
Kommune stellen. Bald wird er sich auf die-
sem Wege auch an kommunalen Entschei-
dungsprozessen (z.B. Wahlen, Bürgerbeteili-
gung bei der Bauleitplanung) beteiligen kön-
nen. Auch die Kommunen vernetzen ihre Pro-
zesse zunehmend und binden im Sinne einer 
Public-Private-Partnership externe Partner ein. 

Welche Vor- oder Nachteile entstehen für den 
Bürger, wenn er seine Anliegen mit der Kom-
mune online über das Internet abwickelt und 
nicht mehr persönlich mit seiner Verwaltung 
in direktem Kontakt steht? Wie müssen diese 
kommunalen Angebote gestaltet werden, 
damit sie vom Bürger verstanden und ange-
nommen werden? Wie müssen sich Verwal-
tung und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
auf die neue Kommunikationsform mit dem 
Kunden Bürger einstellen? Kann dies mit der 
heutigen Verwaltungsstruktur überhaupt 
sinnvoll angegangen werden oder sind größe-
re Umstrukturierungen notwendig? Zu diesen 
und ähnlichen Fragestellungen sollten in die-
sem Workshop gemeinsam Antworten erar-
beitet werden.  

Dass diese Fragestellungen heute von hoher 
Bedeutung sind, zeigt das große Interesse an 
diesem Workshop. Im Schnitt waren etwa 80 
Teilnehmer während des viereinhalbstündigen 

Workshops anwesend und beteiligten sich re-
ge an der Diskussion. Die meisten Teilnehmer 
kamen aus dem Bereich der Wissenschaft o-
der der Verwaltung, waren also Kongress-
Teilnehmer, während die zweite Zielgruppe 
dieser offenen Workshops – nämlich die Ess-
linger Bürger – nur schwach vertreten war 
(ca. 10-15 Personen). Dies zeigt auch die 
praktischen Schwierigkeiten auf, wenn man 
die Betroffenen frühzeitig in solche Findungs- 
und Entscheidungsprozesse einbinden will.  

Durch einleitende Vorträge (im Folgenden in 
Form der Redebeiträge wiedergegeben) wur-
den die Problemstellungen aus der Sicht von 
Entwicklern und Experten sowie aus der Sicht 
der Betroffenen (Bürger, Verwaltung) be-
leuchtet. Anhand der dort aufgestellten The-
sen wurden die Themen und mögliche Lö-
sungsansätze im Plenum diskutiert. Dabei er-
gaben sich folgende Schwerpunkte der Dis-
kussionen: 

➜ Was erwartet oder auch befürchtet der 
Bürger durch diese neuen Formen der 
Kommunikation mit seiner Behörde?  

➜ Gibt es überhaupt den „Bürger” oder 
kann man nur an Einzelfällen stichpro-
benartig diese Anforderungen und Wün-
sche erheben und dann versuchen, sie zu 
einem Gesamtbild zusammenzufügen. 
Welche Methoden gibt es überhaupt, den 
Bürgerwillen zu erheben, die nicht zu 
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aufwendig sind, aber dennoch zum ge-
wünschten Erfolg und zu guten Endpro-
dukten führen?  

➜ Ist die Verwaltung in ihrer heutigen 
Struktur überhaupt in der Lage, ange-
messen mit dieser neuen Kommunikati-
onsmöglichkeit umzugehen oder sind um-
fangreiche Reorganisationen und Um-
strukturierungen notwendig? 

➜ Wie soll sich die Verwaltung dem Bürger 
präsentieren? Sind die Darstellungen heu-
te nicht zu langweilig und fallen sie in 
dem riesigen Informationsangebot des 
Internets überhaupt noch auf? Wie kann 
man die Bürger aller Altersschichten für 
das kommunale Angebot begeistern? Wo 
sind die Grenzen, die eine Verwaltung bei 
der Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben 
nicht überschreiten darf, damit sie nicht 
unseriös wirkt und in die Nähe der 
Waschmittelreklame gerückt wird? 

➜ Wie kann der zusätzliche Aufwand, der 
durch die Erstellung und die Pflege der 
kommunalen Angebote anfällt, von einer 
Kommune erbracht werden? Hat die 
Kommunalverwaltung die hierfür ausge-
bildeten und qualifizierten Mitarbeiter o-
der kann diese Tätigkeit nebenbei ge-
macht werden? Wie kann eine Kommune 
die zusätzlichen Finanzbedarfe, die durch 
diese neuen Formen entstehen, aufbrin-
gen (z.B. durch Werbung auf der Home-
page)? 

Es wurden aber teilweise auch recht kontro-
vers über den eigentlichen Fokus des 
Workshops hinausgehende Fragen diskutiert. 
Diese kreisten um die folgenden Themenbe-
reiche: 

➜ „Mitschwimmen” in einer Medienwelt, in 
der marktschreierische Gestaltung oft vor 
Seriosität und Standardisierung geht? 
Standardisierung des Zuganges zu den 
neuen Diensten oder eigenständige Lö-

sungen für jede Kommune im freien Spiel 
der Gestaltung? 

➜ Wem sollen Online-Bürgerdienste primär 
nützen? Dem Bürger? Der Wirtschaft? 
Der Verwaltung? Der Politik? Wo liegen 
hier Interessenkongruenzen oder -Gegen-
sätze? Wie werden die immensen 
Aufwendungen finanziert? 

➜ Muss das Konzept Online-Bürgerdienste 
nicht eingebettet werden in ein gesamtes 
Konzept kommunaler Portale? Muss die 
Kommune nicht unter einem Portal die 
Interessen der ansässigen Wirtschaft im 
Sinne eines Marktplatzes bündeln? Wie 
sehen hier Geschäftsmodelle aus? Rückt 
die Kommune dann nicht zu nah an die 
wirtschaftlichen Interessen oder agiert 
wettbewerbsverzerrend? Kann sie in die-
sem Modell noch den adäquaten Umgang 
mit sensiblen Daten garantieren? 

Insgesamt wurden sehr viele Fragen aufge-
worfen und Lösungsansätze diskutiert. Die 
Diskussion hat ganz deutlich gezeigt, dass 
noch ein sehr großer Handlungsbedarf bei al-
len an diesem Prozess beteiligten Parteien be-
steht, wenn diese neue Form der Kommuni-
kation zwischen Verwaltung und Bürger auf 
Dauer funktionieren soll.  
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Dipl.-Ing. Jörg Schall 
Vorsitzender des Bürgerausschusses Innenstadt der Stadt Esslingen am Neckar/Mitglied im 
Bürgerarbeitskreis Mediakomm Esslingen 

Anforderungen und Wünsche des Bürgers an den 
Web-Auftritt seiner Kommune 

 

 

Die Möglichkeit, als Bürger mit seiner Kom-
mune online vom heimischen PC aus zu 
kommunizieren und rund um die Uhr seine 
Angelegenheiten erledigen zu können, ist zu-
nächst sehr faszinierend und vielver-
sprechend. Internetfreaks haben sich schnell 
auch hierfür begeistert. Daher haben sich in-
novative Kommunen mit großem Engage-
ment daran gemacht, sich diese neuen Mög-
lichkeiten nutzbar zu machen. Mittlerweile 
steht uns Bürgern eine Fülle von Angeboten 
zur Verfügung, die sich allerdings im Wesentli-
chen auf Information beschränken: Veranstal-
tungshinweise, Touristische Informationen, 
Adressen und Öffnungszeiten von Ämtern und 
Büchereien usw. All dies kann man heute in 
vielen Kommunen online abrufen. Oft kann 
man bereits auch Formulare herunterladen. 

Insgesamt gesehen ist die Reaktion auf diese 
kommunalen Angebote noch verhalten. 
Dienste, die über die Information hinausge-
hen, werden nur selten genutzt. Man könnte 
jetzt sagen: Das liegt daran, dass sie noch zu 
wenig angeboten werden. Das aber glaube ich 
nicht. Ich persönlich nutze Angebote, die über 
die reine Information hinausgehen, auch nur 
wenig. Die Beteiligung an den bisher in Esslin-
gen eröffneten Webforen zeigt mir, dass ich 
damit kein Einzelfall bin. 

Die Frage ist daher: Was muss das Online-
Angebot der Kommune dem Bürger bieten 
und wie muss es gestaltet sein, damit der 
Bürger diese neue Kommunikationsmöglich-
keit auch nutzt und wie müssen die Rahmen-
bedingungen dieser Angebote aussehen?  

These 1: 

Der Bürger wird die Online-Kommunikation 
nur dann annehmen, wenn ihm dadurch ge-
nügend Vorteile gegenüber der bisherigen 
Verfahrensweise entstehen. 

Verheißungsvoll klingen die Versprechen: 

➜ 24 Stunden Öffnungszeiten an 365 Tagen 
im Jahr.  

➜ Möglichkeit, sich in Ruhe zu Hause um-
fassend zu seinem Anliegen zu informie-
ren und vorher alle benötigten Unterlagen 
zu besorgen. 

➜ Wegfall von Wegezeiten (Wege, die oft 
mehrfach anfallen, wenn man sich vorher 
informiert oder Formulare beschaffen will 
usw.).  

➜ Es sind dafür keine Urlaubstage für den 
Gang zum Amt nötig. 

➜ Die Formulare können vereinfacht werden 
und sind daher verständlicher.  
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Diese Vorteile liegen auf der Hand und leuch-
ten auch sofort ein, jedoch in der Praxis zei-
gen sich Probleme. Ein Beispiel: Habe ich ei-
nen Schlüssel gefunden, kann ich dies online 
melden und gegebenenfalls den Schlüssel per 
Post ans Fundbüro schicken. Was aber mache 
ich mit dem gefundenen Fahrrad? Gebe ich es 
selbst ab, so habe ich keinen Vorteil – wird es 
abgeholt, hat die Kommune hohen Aufwand. 
Oder was geschieht bei Behördengängen, bei 
denen ich bisher selbst erscheinen muss? Wie 
kommt mein Passbild ins Ordnungsamt und 
wie wird, umgekehrt, sichergestellt, dass ich 
derjenige bin, der darauf abgebildet ist? Muss 
ich es also weiter persönlich abgeben? 

Dies sind komplexe Vorgänge, die Lösungen 
erfordern.  

Ungeachtet ihrer Komplexität müssen diese 
Lösungen jedoch einfach zu handhaben sein. 
Dies ist für mich als Bürger/Nutzer äußerst 
wichtig. Lösungen, die einen echten Vorteil 
bieten, die mir als Bürger „Mehrwert” bieten, 
können nur einfache Lösungen sein. Der Auf-
wand, der gegebenenfalls dahintersteckt und 
oft immens ist, interessiert mich als Bürger 
zunächst nicht. 

Daher gilt These 2: 

Online-Angebote müssen so gestaltet sein, 
dass sie von einer breiten Schicht der Bevöl-
kerung verstanden und akzeptiert werden 
können. 

Gestaltet meint dabei nicht nur eine klare und 
verständliche äußere Form, die sich dem Nut-
zer gewissermaßen selbst erschließt. Einfach 
bedeutet auch auf klare, verständliche Begrif-
fe zurückzugreifen. Ein Grundkurs in Compu-
ter-Englisch darf nicht Nutzungsvoraussetzung 
sein. Es sollte auch möglichst auf eingeführte 
Begriffe zurückgegriffen werden. Der Begriff 
der Lebenslagen z.B. ist in Fachkreisen einge-
führt. Ich konnte mir darunter bis vor kurzem 
nichts vorstellen – oder zumindest nicht das, 
was in diesem Zusammenhang gemeint ist. 

Dass ich ein neues Auto habe, das ich anmel-
den muss, habe ich bisher nicht als „Lebens-
lage” empfunden. 

Solche Begriffe und ihre Bedeutung müssen 
entsprechend publik gemacht werden. Eine 
Nutzung wird erschwert, wenn langwierige Er-
klärungen mitgeliefert werden müssen. Ich 
möchte keine Gebrauchsanweisung lesen, ehe 
ich das Produkt nutze. 

Für wichtig halte ich auch eine durchgängige 
Funktionalität, nicht nur Behörden übergrei-
fend, sondern auch durch alle Behörden-
Hierarchien hindurch. Auftritte von Kommune, 
Kreis, Land, Bund usw. können nicht in funk-
tionalen Bereichen unterschiedlich aufgebaut 
sein. Dies gilt auch für Kommunen unterein-
ander: Ein Bauantrag – um ein Beispiel zu 
nennen – wird oft nicht in der Heimatgemein-
de, sondern in der Nachbarstadt oder beim 
Kreis gestellt. Formulare müssen weiterhin 
einheitlich sein. Dies halte ich für selbstver-
ständlich. Aber auch im funktionalen Umfeld 
ist die Schaffung einer Konvention wün-
schenswert. Wenn man nicht sogar auf eine 
Normung zurückgreifen will. Im Zusammen-
hang mit neuen Technologien ist dies gegen-
wärtig aber schwer vorstellbar. Die Dynamik 
der Entwicklung würde dadurch sicher ge-
hemmt. 

Für den Bürger stellt im heutigen Behördenall-
tag bereits die unterschiedliche Zuständigkeit 
verschiedener Ämter ein Problem dar. Mit der 
Schaffung von Bürgerbüros versucht man 
dem Bürger Hilfestellung zu leisten. 

Ähnliches halte ich beim Online-Angebot der 
Kommune für notwendig. Analog zum Bür-
gerbüro möchte der Bürger nur einen einzigen 
Zugang (ein Portal) zu den Behörden. Dieses 
muss entsprechend in die Tiefe gehen, d.h., 
alle Behörden in Kommune und Kreis usw. 
müssen erfasst und über diesen Zugang er-
reichbar sein. Darüber hinaus sind aber auch 
Banken und andere Dienstleister einzubezie-
hen. Nur wenn dies angeboten wird, entsteht 
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der erwünschte Vorteil, wie ich ihn anfangs 
angesprochen habe. 

Neben der umfassenden und verständlichen 
Funktionalität gibt es für mich noch einen wei-
teren Punkt, der für die Akzeptanz durch den 
Bürger entscheidend wichtig ist. Ich nenne ihn 
Transparenz. Als Bürger möchte ich wissen: 
Was geschieht mit meinem Antrag, meinen 
Daten, meinen Unterlagen? Wer ist mein An-
sprechpartner? Ich brauche die Rückmeldung: 
Ist mein Antrag eingegangen, ist er vollstän-
dig, wie lange dauert es, bis ich ein Ergebnis 
erwarten kann, und in welcher Form erhalte 
ich dieses? 

Die Nachteile für den Bürger darf man bei al-
len Vorteilen nicht übersehen. 

Online arbeiten bedeutet in einer gewissen 
Anonymität arbeiten. Der persönliche Kon-
takt/Bezug fehlt. Diese Anonymität schafft 
Unsicherheit. Wenn ich z.B. eine Stellung-
nahme zu einem Bebauungsplanverfahren 
abgebe, wie dies in Esslingen möglich ist, inte-
ressiert mich, wer zu dieser Stellungnahme 
Zugang hat. Kann jeder diese lesen, wie beim 
Leserbrief in der Zeitung, oder bekommt sie 
nur der Gemeinderat oder der Sachbearbeiter 
zu sehen? Kann ich als Nutzer den Kreis der 
Empfänger bestimmen oder einschränken? 

Neben dieser Transparenz halte ich die Frage 
nach der Sicherheit des Systems ausschlag-
gebend für dessen Akzeptanz. Ist Missbrauch 
durch Dritte ausgeschlossen? Kann jemand 
mit meinen Daten Anträge stellen ohne mein 
Wissen? Wie sicher sind meine Daten? Kann 
es beim Transport zu Verfälschungen kom-
men? Wird hier die Gefahr des gläsernen 
Menschen wieder verstärkt? Schließlich sind 
alle Daten zentral zusammengefasst.  

Auf diese Fragen will der Bürger Antworten 
haben. 

Eine weitere Änderung gegenüber der traditi-
onellen Kommunikation sehe ich ebenfalls als 

Schwierigkeit. Die Kommunikation über das 
Netz erfolgt immer in Schriftform. Dies bedeu-
tet, dass Bürger und Behörde sehr viel stärker 
gebunden sind. Eine informelle Beratung in 
Gesprächsform lässt Ermessens- und Inter-
pretationsspielräume zu, die durchaus von 
Vorteil sein können. Auf schriftliche Äußerun-
gen kann man sich später immer wieder beru-
fen. Das virtuelle Rathaus birgt daher nach 
meiner Auffassung neben der Gefahr der A-
nonymisierung auch die Gefahr der Bürokrati-
sierung. Dies ist nicht im Interesse der Bür-
ger. Der Beamte ist gezwungen, sehr viel 
stärker am Buchstaben des Gesetzes festzu-
halten und ist dadurch eingeengt. 

Für mich folgt daraus die These 3:  

Das Online-Angebot kann nur als Zusatzan-
gebot verstanden werden und darf andere 
Kommunikationsformen nicht verdrängen. 

Ganz abgesehen davon, dass mittelfristig 
nicht jeder Bürger über die technischen Mittel 
verfügen wird, um online mit seinem Rathaus 
zu kommunizieren, und auch Bürger-PCs wer-
den diese Lücke nur unvollständig füllen kön-
nen, halte ich es weder für sinnvoll noch für 
wünschenswert, allein auf dieses Medium zu 
setzen. 

Es zeigt sich bereits heute, dass nicht alle 
denkbaren Angebote sinnvoll umsetzbar sind. 
Hier wird sicher eine gewisse Selektion statt-
finden. Im Sinne des anfangs angesprochenen 
Mehrwerts muss kritisch hinterfragt werden, 
welche Aufgabenstellungen sich tatsächlich 
eignen. Das virtuelle Sozialamt erscheint mir 
eher als Horror denn Verheißung. Wo Betreu-
ung und Beratung gefragt sind, scheint mir 
Online-Kommunikation eher untauglich. Ich 
als Bürger denke, dass ich meine Interessen 
im Einzelfall im persönlichen Gespräch besser 
vertreten kann. Daher wünsche ich mir nach 
wie vor ein Angebot im traditionellen Sinn. 
Dem Bürger muss die Wahl bleiben, für wel-
ches Angebot er sich letztendlich entscheidet. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Bür-
ger nimmt das Angebot dann an, wenn es 
ihm Vorteile bietet und der Umgang einfach 
ist. Ganz entscheidend aber ist, dass er Ver-
trauen in diese neue Kommunikationsform 
haben kann. 

Es fällt auf, dass zahlreiche Sätze mit einem 
Fragezeichen enden. Wir als Bürger haben 
noch sehr viele Fragen zu dieser neuen Kom-
munikationsform. Ohne die nötigen Antworten 
können wir uns diese nicht wirklich zu Eigen 
machen. Die Experten sind aufgefordert, uns 
diese Antworten zu geben.  
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Dipl.-Ing. (FH) Rainer Fahrion 
Städt. Projektkoordinator Mediakomm Esslingen 

Bürgerinteressen versus Verwaltungsinteressen – 
ein unüberbrückbarer Gegensatz? 

 

 

Die rasante Entwicklung des Internets und der 
Wandel zur computergestützten Informati-
onsgesellschaft zwingen die öffentlichen Ver-
waltungen zu handeln. Deshalb baut die Stadt 
Esslingen als MediaKomm-Modellstadt an ei-
nem virtuellen Rathaus. Dieses wird Verwal-
tungsdienstleistungen anbieten, die die Bürge-
rinnen und Bürger online und damit von je-
dem Ort aus und zu jeder Zeit nutzen können 
– ein gewaltiges Vorhaben mit vielen Beteilig-
ten und vielen Hindernissen. 

Was der Bürger wünscht und wie das Online-
Angebot aussehen sollte, ist im Vortrag „An-
forderungen und Wünsche des Bürgers an 
den Web-Auftritt seiner Kommune” anhand 
einiger Beispiele exemplarisch dargelegt wor-
den. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die 
Bürgerwünsche insgesamt nur wenig bekannt 
sind. Marktforschungsergebnisse wie in der 
Privatwirtschaft liegen kaum vor. Fest steht 
aber, dass die Bürgerinnen und Bürger heute 
zu Recht erwarten, von der Verwaltung nicht 
als Bittsteller, sondern als Nachfrager einer 
besonderen Dienstleistung, als Kunden be-
handelt zu werden. Sie erwarten ein kunden-
freundliches, unbürokratisches Dienstleis-
tungsangebot aus einer Hand. 

Was aber will die Verwaltung für sich selber 
erreichen und wie weit sind sie und ihre Mitar-
beiterschaft bereit, auf die Wünsche des Bür-
gers einzugehen? 

Ich beziehe mich im Wesentlichen auf die Er-
fahrungen der Stadtverwaltung Esslingen und 
auf eine Umfrage des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) in Berlin, die im Rahmen der 
Begleitforschung zum MEDIA@Komm-Projekt 
Ende 2000 durchgeführt wurde. Die Umfrage 
trägt den Titel: „Städte auf dem Weg zum vir-
tuellen Rathaus”. 

Dazu meine erste These, die ich in der Folge 
untermauern möchte: 

Die Online-Kommunikation zwischen Bürger 
und Verwaltung kann zu erheblichen Effizienz-
steigerungen in der Verwaltung führen. 

Die Oberbürgermeister und Bürgermeister 
von Städten und Gemeinden erwarten sich 
von der Entwicklung virtueller Rathäuser eine 
Reihe von Vorteilen und Verbesserungen.  

Mehr Effizienz für kommunales Handeln ins-
gesamt steht dabei mit ganz oben. Die Opti-
mierung der Dienstleistungsqualität, die Ver-
besserung der Erreichbarkeit für den Bürger 
und die Stärkung des Unternehmensstandorts 
werden in der Difu-Umfrage ebenfalls häufig 
genannt. 

An der Umsetzung dieser Zielvorstellungen 
arbeiten wir auch in Esslingen mit Hochdruck. 
Dabei wird täglich deutlicher, dass sowohl die 
Bürger und als auch die Verwaltung von Me-
diaKomm direkt profitieren können. Allerdings 
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sind die Anforderungen hoch: Qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausreichen-
de Ressourcen und eine hohe Akzeptanz bei 
den Bürgern sind der Schlüssel für den Erfolg 
des virtuellen Rathauses. 

Im Einzelnen sehen wir folgende Vorteile für 
die Verwaltung: 

➜ Optimierung der Arbeitsabläufe. Effizienz-
steigerung, also Aufgaben unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten richtig erle-
digen. 

➜ Bessere Zusammenarbeit – intern und ex-
tern. Mit den neuen Kommunikationstech-
niken über Intranet und Internet sind neue 
Formen der Zusammenarbeit möglich. 

➜ Verfahrensbeschleunigung. Schneller heißt 
in diesem Fall besser und häufig auch 
wirtschaftlicher. 

➜ Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung. 
Eine bürgerfreundliche Verwaltung muss 
sich am Service für den Bürger messen 
lassen. Die neuen Kommunikationsmög-
lichkeiten bieten hier eine wichtige Unter-
stützung. So richten wir derzeit Bürgerbü-
ros ein, so genannte One-Stop-
Government-Punkte, zunächst in der 
Zentralstelle beim Ordnungsamt in der 
Beblingerstrasse und später in den 
Ortsteilen Berkheim und Zell. Dem 
Wunsch des Bürgers nach schneller und 
unbürokratischer Erledigung von Vorgän-
gen von einer Stelle aus kann so in Zu-
kunft schnell entsprochen werden. Ein 
weiteres wichtiges Thema ist für uns in 
Esslingen im Rahmen des Projektes ME-
DIA@Komm das Thema „Bürgerbeteili-
gung”, also die Partizipation oder Teilhabe 
an Entscheidungsprozessen durch die 
Bürgerinnen und Bürger. Aktuell läuft hier 
ein Projekt zur Bürgerbeteiligung über das 
internet-gestützte Planungs- und Ent-
scheidungssystem Zeno im Vorfeld eines 

geplanten Neubaugebiets „Egert” im 
Ortsteil Esslingen-Zell. 

➜ Besseres Image. 

➜ Kostenreduzierung. Hier gibt es noch kei-
ne konkreten Ergebnisse. Denn die Ein-
führung neuer Systeme ist zunächst mit 
zusätzlichen Kosten und Aufwand ver-
bunden. Wenn es allerdings gelingt, bei 
Massenanwendungen, z.B. Auskünften 
zum Einwohnermelderegister, eine hohe 
Akzeptanz zu erreichen, dann wird sich 
dies schnell ändern. 

Daraus folgt die zweite These: 

Die Online-Kommunikation zwischen Bürger 
und Verwaltung erfordert Anpassungen bei 
den Verwaltungsstrukturen und ein Umden-
ken bei den Mitarbeitern. 

Die Online-Kommunikation zwischen Bürger 
und Verwaltung haben wir schrittweise aufge-
baut. Zusätzlich zu den Informations- und 
Kommunikationsangeboten über die Home-
page, E-Mail und das Esslinger Online-System 
haben wir Verfahren entwickelt, die auch 
Möglichkeiten zur Transaktion und Partizipati-
on bieten. Dabei wird zunehmend deutlich, 
dass mit der internen und externen Integrati-
on der Prozesse die bestehenden Strukturen 
überdacht werden müssen. Die Verwaltungs-
prozesse müssen auf den Prüfstand. Es muss 
möglich sein, sie neu zu strukturieren. Des-
halb ist E-Government Chefsache. In Esslin-
gen hat sich der Oberbürgermeister persönlich 
des Projektes angenommen. Parallel zum Me-
diaKomm-Projekt läuft die Verwaltungsreform. 

Die Mitarbeiter haben auch deshalb das breite 
Schulungsangebot gerne angenommen und 
zeigen Lernbereitschaft sowie eine hohe Ver-
änderungsbereitschaft. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Hier hat sich m.E. der partizipative 
Ansatz der GMD zur Systementwicklung be-
währt. Die Mitarbeiter werden fortlaufend über 
den Stand des Projekts informiert, beteiligen 
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sich aktiv und bringen ihr Fachwissen ein. Bei 
internen Umfragen in Esslingen und Ostfildern 
zu den Vorteilen einer „internet-basierten Un-
terstützung von Verwaltungsaufgaben” haben 
rund ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Kriterien für mehr Bürgerorientierung 
wie „bessere Erreichbarkeit” und „schnellere 
Bearbeitung” genannt. Ich werte dies als Zei-
chen, dass die Mitarbeiter umdenken – hin zu 
mehr Kundenorientierung.  

Wie kann nun eine solche Neuordnung der 
Verwaltung aussehen?  

➜ Neustrukturierung von Prozessen. Mit der 
Einführung von Workflowsystemen und 
der Integration von Datenbeständen kön-
nen die Qualität der Verwaltungsarbeit 
verbessert und die Produktivität gestei-
gert werden. 

➜ Anpassung der Verwaltungsstrukturen. 
Durch die Vernetzung der Abläufe und 
Bearbeiter entstehen neue Strukturen. 
Darauf muss reagiert werden – gegebe-
nenfalls auch durch Veränderung der Hie-
rarchiestufen. 

➜ Neugestaltung des internen Informations-
flusses. Die meisten Verwaltungsmitarbei-
ter sind heute direkt erreichbar und kön-
nen sich verschiedener Informationsquel-
len bedienen. 

➜ Neue Arbeitsformen. Team- und Projekt-
arbeit gewinnen an Bedeutung. 

➜ Schulung und Motivation der Mitarbeiter. 
Ein ganz wichtiger Punkt. Nur mit qualifi-
zierten und motivierten Mitarbeitern kön-
nen wir unsere Ziele erreichen. 

Dritte These: 

Die Mitarbeiter der Verwaltung können durch 
diese neue Form der Kommunikation eine 
Verbesserung ihrer Arbeitssituation erfahren, 
aber auch höheren Belastungen ausgesetzt 
sein. 

Wandel birgt Risiko und Chancen. Das ist in 
diesem Fall nicht anders. Das hat auch die in-
terne Umfrage deutlich gemacht: Die Chancen 
für die Verwaltung und ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind: 

➜ Perspektiven durch Qualifikation. Die Mit-
arbeiter haben erkannt, dass mit diesen 
veränderten Anforderungen auch berufli-
che Perspektiven verbunden sein können. 

➜ Weniger Routinearbeiten. Einfache Routi-
nearbeiten können entfallen. Teilweise 
geben die Bürgerinnen und Bürger bei-
spielsweise ihre Daten selbst ins System 
ein, oder die Daten kommen aus beste-
henden Datenbeständen. 

➜ Planbares Arbeiten. Arbeit wird planbarer, 
Wartezeiten auf Ämtern entfallen. Das ist 
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angenehmer. 

Dagegen können der hohe Einführungsauf-
wand, der möglicherweise wachsende Ar-
beitsdruck oder mehr Bildschirmarbeit negati-
ve Aspekte dieser Entwicklung sein. 

 

Fazit 

Es wird nicht überraschen, dass ich die Inte-
ressen von Bürgern einerseits und der Verwal-
tung und ihrer Mitarbeiter andererseits im 
Umfeld der Online-Kommunikation als nicht 
unbedingt deckungsgleich bezeichne. Einen 
Interessengegensatz, der nicht überbrückbar 
ist, gibt es allerdings nicht. Vielmehr bin ich 
der Meinung, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger durch die Online-Kommunikation mehr In-
formation, mehr Transparenz und mehr Mög-
lichkeiten zur Partizipation erhalten. Dies kann 
mittel- und langfristig auch zu mehr Ver-
ständnis für Verwaltungshandeln führen. 

Die Schere der Interessengegensätze wird 
sich also eher schließen! 
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Dipl.-Kfm. Adolf Breiling 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des GMD-Forschungszentrums Informationstechnik GmbH, Sankt 
Augustin/Leiter des Teilprojekts Kommunale Dienste im Projekt Mediakomm Esslingen 

Bürgerbeteiligung bei der Systementwicklung – 
 nur eine Alibifunktion? 

 

 

Die Erfahrungen der Vergangenheit haben ge-
zeigt (und es passiert auch heute immer wie-
der), dass Systeme an den Benutzern vorbei 
entwickelt und somit nicht von der anvisierten 
Zielgruppe angenommen werden. Diese Fehl-
entwicklungen können zwar vielerlei Gründe 
haben, oft sind jedoch folgende Umstände die 
eigentliche Ursache: 

➜ Die Entwickler entwerfen diese Systeme 
unter rein technischen Gesichtspunkten 
und versuchen eine rein technische Opti-
mierung des Systems zu erreichen, ohne 
sich um den späteren Anwender Gedan-
ken zu machen.  

➜ Die Auftraggeber (Systemeigner) bestim-
men alleine die Funktionen des Systems 
(z.B. über das Pflichtenheft) und ver-
suchen nur ihre Interessen durchzuset-
zen. 

➜ Man weiß einfach nicht und, was noch 
schlimmer ist, man bemüht sich auch 
nicht darum, die Anforderungen und 
Wünsche der Endbenutzer zu erfahren 
und was diese daran hindern könnte, ein 
solches System anzunehmen.  

Bei der Entwicklung von Angeboten der 
Kommunen im Internet sollten und müssen 
solche Fehler vermieden werden, damit diese 
Angebote von der Zielgruppe Bürger ange-

nommen werden. Damit ist die Frage, ob sich 
die kommunalen Online-Angebote an den 
Bürgern orientieren sollen oder müssen, wohl 
eindeutig zu bejahen. Sie bleiben ansonsten 
nur eine amüsante Modeerscheinung und eine 
Spielwiese für die Technik-Freaks. Deshalb die 
These 1:  

Kommunale Online-Angebote werden sich nur 
dann durchsetzen, wenn eine breite Zustim-
mung bei den Kunden (Bürgern) erreicht wer-
den kann. 

Wichtiger und interessanter ist daher die Fra-
ge, was der Begriff „bürgerorientiert” bedeu-
tet? Diese Frage kann man sehr einfach so 
beantworten: Die Online-Angebote sind dann 
bürgerorientiert, wenn sie auf die Anforderun-
gen, Bedürfnisse und Wünsche des Bürgers 
eingehen und seine Tätigkeit beim Kontakt 
mit der Kommune wirksam unterstützen und 
ihn nicht zusätzlich belasten oder verwirren. 
Dies führt zur These 2: 

Akzeptanz kann nur erreicht werden, wenn 
man die Bedürfnisse und Anforderungen der 
Kunden (Bürger) kennt und sie bei der Ent-
wicklung berücksichtigt. 

Um die oben genannten Fehlentwicklungen zu 
vermeiden, ist es daher sinnvoll, sich frühzei-
tig um die Anforderungen und Wünsche der 
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späteren Nutzer zu kümmern und diese bei 
der Systementwicklung zu berücksichtigen.  

Nun gibt es viele Möglichkeiten, die Wünsche 
und Bedürfnisse der späteren Anwender zu 
erheben. Da es sich bei der Gruppe Bürger 
um eine sehr große und in der Zahl nicht so 
einfach abgrenzbare Menge handelt, muss die 
Methode dieser Erhebung sorgsam gewählt 
werden, um zu einem guten Ergebnis zu ge-
langen. Ein nicht einfaches, aber sicheres Ver-
fahren, diese Wünsche zu erfahren, ist es, be-
troffene Bürger aktiv in die Systementwick-
lung einzubinden. Dieses Vorgehen, das zwar 
heute manchmal, aber noch viel zu wenig 
praktiziert wird, läuft unter dem Begriff „parti-
zipative Systementwicklung”. Deshalb die 
These 3: 

Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer 
können am besten dadurch erkannt und be-
rücksichtigt werden, dass man die direkt Be-
troffenen aktiv in die Entwicklung einbindet. 

Im Teilprojekt „Kommunale Dienste” des Pro-
jektes Mediakomm Esslingen werden Anwen-
dungen zur Kommunikation und zur sicheren 
Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen 
kommunaler Verwaltung und Kunden entwi-
ckelt. Kunden für die Verwaltung sind die Bür-
ger, Institutionen und Unternehmen.  

In diesem Teilprojekt wurde ein Konzept ent-
wickelt, wie die Gruppen, die von den dort 
entwickelten Anwendungen am meisten be-
troffen sind, an den Entwicklungen beteiligt 
werden können. Dies sind auf der Kundensei-
te die Bürger und auf der Verwaltungsseite die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung. Dazu wurden verschiedene In-
strumente geschaffen, die den Einfluss und 
die aktive Teilnahme dieser beiden Gruppen 
an dem Entwicklungsprozess gewährleisten 
sollen.  

Für den Bereich der Bürgerschaft sind dies im 
Wesentlichen Folgende: 

➜ Durchführung von Informationsmaßnah-
men wie Zeitungsartikel in der lokalen 
Presse, Bürgerbriefe, Informationsstände 
an öffentlichen Plätzen oder Informati-
onsveranstaltungen zu speziellen The-
men. 

➜ Einrichtung eines Bürgerarbeitskreises. In 
diesem Arbeitskreis, der derzeit ca. 16 
Mitglieder hat und alle zwei Monate tagt, 
werden die Arbeitsergebnisse in einem 
frühen Stadium vorgestellt und mit den 
Entwicklern diskutiert, um so die Meinung 
dieser Gruppe in den weiteren Entwick-
lungsprozess einfließen zu lassen. 

➜ Einrichtung von Bürger-Webforen. In die-
sen Foren können die Bürger untereinan-
der oder mit den Mitarbeitern des Projek-
tes über die Ergebnisse diskutieren oder 
Fragen zum Projekt stellen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass zu-
mindest bei Teilen der Bevölkerung ein Inte-
resse an den MediaKomm- Entwicklungen be-
steht und Bürger ihre Interessen in diesen 
Prozess einbringen wollen. Besonders aus den 
engagierten und konstruktiven Diskussionen 
im Bürgerarbeitskreis, in dem Demonstrato-
ren und Prototypen zur Bewertung durch die 
Mitglieder dieses Gremiums vorgestellt wur-
den, konnten wichtige Hinweise und Anregun-
gen für den Entwicklungsprozess gewonnen 
werden, die zu einer qualitativen Verbesse-
rung der Endprodukte führen. 

Deshalb kann man guten Gewissens das Fazit 
ziehen: 

Bürgerbeteiligung hat keine Alibifunktion, 
sondern trägt zur qualitativen Verbesserung 
bei der Entwicklung kommunaler Online-An-
gebote bei. 
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Dipl.-Math. Peter Reichelt 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des GMD-Forschungszentrums Informationstechnik GmbH, Sankt 
Augustin 

Bürgerinformation – poppig oder sachlich-seriös? 

 

 

Die Webseiten einer Kommune wenden sich 
an Benutzer, die sich über diesen Ort infor-
mieren wollen oder ein Anliegen mit Bezug zu 
diesem Ort haben. Information oder Interakti-
on: In beiden Fällen ist der Benutzer – sofern 
er im Medium Internet bleiben möchte – auf 
genau diese Webseiten angewiesen. Es hat 
für ihn keinen Sinn, auf die Seiten der Nach-
barstadt auszuweichen; es gibt kein Konkur-
renzangebot. 

Wünscht die Kommune, dass ihr Webangebot 
stärker genutzt wird, so muss sie primär dafür 
sorgen, dass es attraktiver ist als andere Zu-
gänge, zum Beispiel der Gang ins Rathaus 
oder in das Tourist-Center. Eine größere At-
traktivität als das Angebot der Nachbarstadt 
ist zunächst einmal nicht erforderlich. 

Daraus ergibt sich die erste These: 

Die Kommunalverwaltungen befinden sich mit 
ihrem Online-Angebot nicht in wirtschaftlicher, 
wohl aber in Image-Konkurrenz zueinander. 

Die Image-Konkurrenz ergibt sich daraus, 
dass Webauftritte natürlich miteinander ver-
glichen werden hinsichtlich des Umfangs der 
Information und des Services sowie hinsicht-
lich der Qualität. Übersichten werden erstellt 
und Ranglisten veröffentlicht. Es besteht ein 
Konkurrenzkampf um das bessere Angebot, 
um das bessere Image. Zum Beispiel wirbt 
Bremen in seinem Webauftritt mit gleich sie-

ben vorderen Plätzen in derartigen Ranglisten. 
Diese Form der Konkurrenz wird unter ande-
rem dazu führen, dass bewährte Konzepte 
sich verstärkt durchsetzen. 

Der Bürger erwartet eine umfassende und 
korrekte Darstellung der Information, handelt 
es sich doch gewissermaßen um eine offizielle 
Verlautbarung der Kommune. Sprache und 
grafische Gestaltung sollen sich daher dem 
Gebot der Sachlichkeit unterordnen.  

Dieser Gedanke führt zu der zweiten These: 

Dem Bürger muss eine umfassende, sachliche 
und korrekte Auskunft zu seinem Anliegen 
angeboten werden in einer Sprache, die er als 
Verwaltungslaie verstehen kann. 

Dass die Darstellung der fachlichen Inhalte 
korrekt sein soll, versteht sich von selbst. Ein 
Teilaspekt davon ist, dass jede Seite für sich 
genommen verständlich sein muss, weil beim 
Betrachten und insbesondere nach einem 
Ausdruck der Seite nicht mehr erkennbar ist, 
auf welchem Weg diese Seite erreicht wurde. 

Eine dringende Forderung ist ferner die Aktua-
lität der Darstellung, und dies wiederum be-
deutet eine ständige Kontrolle der angebote-
nen Inhalte und ggf. eine rasche Reaktion auf 
äußere Gegebenheiten (zum Beispiel nach ei-
nem Maulkorberlass für Hunde). 
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Die Kommune sitzt mit ihrem Webangebot 
zwischen zwei Polen: dem eher trockenen 
Verwaltungsdeutsch und der lockeren, 
manchmal etwas zu lockeren Ausdrucksweise 
im Internet. Eine Darstellung der Verwal-
tungsaufgaben in einer gesunden Mischung 
aus beiden Sprachformen könnte der Verwal-
tung gut anstehen. 

Umfassende Darstellung bedeutet auf der an-
deren Seite nicht, alles aufzunehmen, was am 
Wege liegt. Die Darstellung soll nur so umfas-
send sein, wie der Inhalt von der Kommune 
zu vertreten ist. Soll ein Übergang (Hyperlink) 
in ein kommerzielles Angebot aufgenommen 
werden, so ist dies deutlich zu kennzeichnen. 
Beispiele für eine solche Kennzeichnung sind 
etwa Formulierungen wie „Marktplatz” oder 
„Es empfehlen sich ...”. Ein allzu nahtloser 
Übergang in kommerzielle Angebote führt 
leicht zu Verwirrung über die Zuständigkeit 
und sollte vermieden werden.  

Schließlich die dritte These: 

Die Informationen, die für den Bürger wichtig 
sind, dürfen nicht durch unnötige optische 
Spielereien überdeckt werden. 

Die Webangebote der Kommunen sollen gern 
durch Farbe, Hintergrund, Bilder, Piktogram-
me usw. aufgelockert werden. Dies ist medi-
umadäquat und wird vom Nutzer auch erwar-
tet. Wie bei jeder Medizin kommt es auf die 
Dosis an: Kommunale Anwendungen sollen 
nicht schrill oder flippig sein und den Nutzer 
zweifeln lassen, ob er wirklich ein kommuna-
les Angebot vor sich hat. Auch hier ist eine 
gesunde Mischung aus Sachlichkeit (wie sie 
der Verwaltung eigen ist) und Lockerheit (wie 
sie dem Medium eigen ist) gefragt. Ein steu-
erbarer Rundumblick vom Fernsehturm der 
Stadt ist eine schöne Auflockerung des kom-
munalen Angebotes. 

Und das Fazit? Kommunale Angebote: poppig 
oder sachlich-seriös? Die Antwort liegt in der 
Mitte: sowohl-als-auch. Sachlichkeit und Seri-

osität sind ein Muss, ein Schuss Poppigkeit ist 
durchaus erwünscht. 
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Dipl.-Inf. Uwe Bendisch  
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Sind Online-Anträge wirklich bürgerfreundlich? 

 

 

Anhand verschiedener Beispiele aus der 
Kommunikation zwischen Bürger und Verwal-
tung wird hier der Frage nachgegangen, ob 
interaktive Anträge tatsächlich einen Mehr-
wert für den Bürger darstellen. Unter interak-
tiven Anträgen werden in diesem Zusammen-
hang Anträge verstanden, die vom Bürger 
über das Internet online, d.h. bei bestehender 
Verbindung zum Internet mit Hilfe eines 
Standard-Browsers und gegebenenfalls weite-
rer Browser-Zusatzkomponenten, so genann-
ter Plug-Ins, ausgefüllt und abgesendet wer-
den können. 

Bisher handelt es sich bei den meisten Stan-
dard-Antragsverfahren wie beispielsweise bei 
der Beantragung eines Anwohnerparkauswei-
ses, der An-/Um- oder Abmeldung eines Ge-
werbes oder der Beantragung eines Personal-
ausweises um formulargebundene Vorgänge. 
Zunehmend bieten die Kommunen heute 
auch digitale Varianten ergänzend an. Es stellt 
sich die Frage, ob dabei die Bedürfnisse und 
Interessen der betroffenen Bürger ausrei-
chend berücksichtigt werden und nicht viel-
mehr Verwaltungsvorgaben oder technische 
Gegebenheiten im Vordergrund stehen. 

Folgende Thesen sprechen tatsächlich für digi-
tale Antragsverfahren: 

➜ Der Bürger ist unabhängig von Öffnungs-
zeiten der Ämter. Anträge können vom 
heimischen PC oder von öffentlichen Ki-

osksystemen jederzeit – also auch am 
Wochenende oder abends – gestellt wer-
den. Ein persönliches Erscheinen zur An-
tragsbeschaffung bzw. zur Abgabe ist in 
der Regel nicht mehr notwendig. 

➜ Bei interaktiven Anträgen ist eine bessere 
Hilfestellung als bei gedruckten Formula-
ren möglich. Im Gegensatz zu papierge-
bundenen Formularen können Online-
Formulare bedarfsabhängige Hilfetexte, 
Ausfüllhilfen und andere multimediale In-
halte quasi auf „Knopfdruck” anbieten. 
Dies kann so weit gehen, dass relevante 
Gesetzestexte oder Verwaltungsvorschrif-
ten zur Erklärung hinzugezogen werden 
können. Auch die Einbeziehung von Kar-
tenmaterial z.B. in Form von Bebauungs-
plänen ist denkbar. 

➜ Der Ausfüllaufwand kann geringer gehal-
ten werden. Bei interaktiven Anträgen 
kann durch sinnvolle Voreinstellungen 
oder die Übernahme von Werten der Aus-
füllaufwand gegenüber einem herkömmli-
chen Formular oftmals stark reduziert 
werden. So können beispielsweise Stra-
ßennamen statt einer manuellen Eingabe 
aus einer Liste ausgewählt werden. In 
Abhängigkeit von der gewählten Straße 
können dann weitere Eingabefelder (z.B. 
die Postleitzahl oder der Wohnort) 
automatisch vorbelegt werden. 
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➜ Formulare können den individuellen Ein-
gaben entsprechend angepasst werden 
(modifizierende Formulare). Gedruckte 
Formulare stellen in der Regel ein allge-
meines Raster für alle möglichen Even-
tualitäten und Ausnahmen dar. In der 
Praxis muss jedoch nur eine Teilmenge 
aller Felder ausgefüllt werden. Online-For-
mulare können hingegen in Abhängigkeit 
vom Kontext solche Felder vor Benutzer-
eingaben verbergen: Aufgrund vorheriger 
Eingaben werden nicht in Frage kom-
mende Felder dem Bürger gar nicht mehr 
angeboten. In Konsequenz führt dies zu 
so genannten Assistentenlösungen. Der 
Bürger muss sich dann nur mit solchen 
Feldern beschäftigen, die für seine Situa-
tion relevant sind. Eine größere Übersicht-
lichkeit ergibt sich fast zwangsläufig. 

➜ Online-Anträge führen zu einer schnelle-
ren Bearbeitung im Amt. Daten aus Onli-
ne-Anträgen liegen bereits digital vor, so-
dass sich eine gesonderte Erfassung er-
übrigt, um sie in kommunale EDV-
Systeme zu übertragen. Zusätzlich wei-
sen Online-Anträge in der Regel eine hö-
here Datenkonsistenz als handschriftlich 
ausgefüllte Formulare auf. Je nach betrie-
benem Aufwand können fast beliebige 
Plausibilitätsprüfungen in Online-Formula-
ren implementiert werden, sodass bei-
spielsweise fehlende, fehlerhafte oder in 
sich widersprüchliche Eingaben direkt bei 
der Antragsstellung aufgedeckt werden 
können und der Bürger entsprechend 
darauf hingewiesen werden kann. 

Wie geschildert, bieten Online-Antragsver-
fahren gegenüber bisherigen Möglichkeiten 
einige wesentliche Vorteile. Nicht vergessen 
werden darf aber, dass es sich bei diesem 
Anwendungsfeld noch um ein relativ junges 
Gebiet handelt. Einige Hindernisse erschweren 
zurzeit den praktikablen Einsatz: 

➜ Problem des Unterlagennachweises. Bei 
einigen Antragsverfahren ist die Vorlage 
von Originaldokumenten, z.B. einer Ge-
burtsurkunde, notwendig. Bisher existie-
ren hierzu noch keine Realisierungen. Aus 
technischer Sicht wäre dann beim Bürger 
zumindest ein Scanner oder ein ähnliches 
Gerät für das Einlesen der Dokumente 
notwendig. Alternativ kommt natürlich 
auch eine Anpassung der Verwaltungs-
vorschriften in Frage. 

➜ Die Verfahren sind nicht medienbruchfrei. 
Bisher existierende Online-Verfahren sind 
meist nicht durchgängig digitalisiert. Der 
Bürger erhält in der Regel zwar eine e-
lektronische Eingangsbestätigung, der ei-
gentliche Bescheid wird jedoch auf posta-
lischem Wege zugestellt oder er muss 
persönlich im Amt abgeholt werden. 

➜ Kostenproblematik. In der Regel sind mit 
Anträgen des Bürgers an die Kommune 
Kosten verbunden. Die oft zu findenden 
Lösungen der Vorauskasse oder der 
zwangsweisen Erteilung einer Einzugser-
mächtigung sind wenig bürgerfreundlich 
und meist aus technischen Überlegungen 
heraus begründet. Hier müssen für die 
Zukunft Lösungen gemäß dem Grundsatz 
„Erst die Ware, dann das Geld” gefunden 
werden. 

➜ Sicherheitstechnische Überlegungen/Plug-
In-Problematik. Internet-Benutzer sind 
durch Veröffentlichungen in der Presse für 
sicherheitstechnische Belange von Online-
Verfahren – sei es nun zu Recht oder un-
recht – besonders sensibilisiert. Online-
Anträge müssen deshalb so realisiert sein, 
dass sie auch bei restriktiven Sicherheits-
einstellungen der Browser benutzt wer-
den können. Dies ist heute nicht immer 
der Fall. Andererseits ist gerade im Zu-
sammenhang mit der digitalen Signatur 
der Einsatz von so genannten Browser-
Plug-Ins, die landläufig häufig als unsicher 
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betrachtet werden, weitverbreitet und er-
forderlich. Online-Verfahren werden des-
halb auf Dauer nur akzeptiert werden, 
wenn es gelingt, beim Bürger eine diffe-
renziertere Sichtweise der technischen 
Hintergründe zu schaffen. Ausführliche 
Erklärungen sind unabdingbar und fehlen 
bisher in fast allen Realisierungen von On-
line-Antragsverfahren. 

➜ Kosten durch Anforderungen an die Si-
cherheit. Im Rahmen von Online-
Antragsverfahren spielt die so genannte 
digitale Signatur – das Pendant zur hand-
schriftlichen Unterschrift – eine wichtige 
Rolle. Mit Hilfe der digitalen Signatur kann 
beispielweise die Unversehrtheit der an 
die Kommune übertragenen Daten ge-
prüft werden. Ferner lässt sich aus der di-
gitalen Signatur bestimmen, welche na-
türliche Person die Daten „unterschrie-
ben” und damit ihre Richtigkeit bestätigt 
hat. Für die digitale Signatur sind zusätzli-
che Hardwarekomponenten beim Bürger 
erforderlich: Er muss zumindest eine spe-
zielle Chipkarte besitzen, eine so genann-
te Smartcard mit seiner „persönlichen di-
gitalen Unterschrift”. Gegebenenfalls ist 
auch ein entsprechendes Kartenlesegerät 
erforderlich. Neben einmaligen Anschaf-
fungskosten fallen hierfür in der Regel 
jährliche Gebühren für die Karte und die 
damit verbundenen Dienstleistungen an. 
Es stellt sich die Frage, ob der Bürger be-
reit ist, diese Kosten zu tragen, wenn er 
seine Karte nur für ein oder zwei Anträge 
im Jahr an die Kommune verwenden 
kann. 

Insgesamt zeigt sich also, dass trotz einiger 
noch bestehender Hindernisse interaktive An-
träge im obigen Sinne einen wichtigen weite-
ren Schritt zu einer bürgerfreundlichen Kom-
mune darstellen. Spätestens nach dem Aus-
räumen der erwähnten Hemmnisse werden 
Online-Verfahren in einer modernen IuK-
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sein. 

Festzuhalten bleibt auch, dass Online-Anträge 
immer nur als Ergänzung zu den bisherigen 
Verfahren gesehen werden sollten, nicht als 
Ersatz. Bürger, die den Einsatz neuer Medien 
scheuen oder die technischen Möglichkeiten 
nicht besitzen, dürfen nicht ausgeschlossen 
und damit benachteiligt werden. 
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Karin Wunderlich 
FrauenComputerSchule Frau und Technik e.V. Reutlingen 

Frauen nutzen Neue Wege  

Anforderungen von Frauen an Qualifizierungsangebote zur Nutzung  

virtueller Rathäuser und Marktplätze 

 

Frauen stehen aufgrund ihres Zeit-Manage-
ments, das sich von dem der gleichaltrigen 
Männer oft erheblich unterscheidet, den Neu-
en Medien und speziell dem Internet nicht ab-
lehnend, insgesamt jedoch eher skeptisch und 
abwartend gegenüber. Sie fragen unter dem 
Aspekt ihrer knappen Freizeit insbesondere 
nach dem Nutzen, nach konkreten Anwen-
dungsmöglichkeiten für ihren Alltag und las-
sen sich von den Multimedia-Möglichkeiten 
nicht so leicht zum Surfen oder gar Online-
Spielen verlocken. Wenn Stadtinformations-
systeme von Anbeginn ihrer Konzeptionisie-
rung auf einen gleichberechtigten Zugang von 
Männern und Frauen setzen wollen, tun sie 
gut daran, die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede bei der Nutzung von Internetangebo-
ten durch Frauen zu berücksichtigen. 

Die Realisierung des technischen Zugangs 
kann sich für Frauen bereits als erste Barriere 
zur Nutzung von Internetangeboten darstel-
len, sind doch Hürden zu überwinden wie die 
Anschaffung eines Rechners, der Kauf und die 
Installation eines Modems oder eines ISDN-
Adapters, die Anmeldung eines Internetan-
schlusses bei einem Provider oder einem Onli-
nedienst. Speziell die finanziellen Aufwände 
stellen Frauen vor größere Herausforderungen 
als Männer, da sie einerseits im Schnitt weni-
ger frei über finanzielle Ressourcen verfügen, 
da andererseits für die meisten Frauen zuvor 
die Nutzenfrage positiv geklärt sein muss. 

Bevor Frauen sich nämlich entscheiden, ob sie 
das Internet regelmäßig nutzen wollen, und 
bevor sie sich mit Details herumschlagen wie: 
welche Programme brauche ich dafür? müs-
sen sie sich erst mal überzeugen können, 
dass es ihnen auch Vorteile bringt. 

Inhalte, die Frauen als sinnvoll und für ihren 
Alltag als nützlich ansehen, können im Inter-
net durch all das repräsentiert sein, was Frau-
en und ihrem sozialen Umfeld konkret eine 
Zeitersparnis, einen Informationsgewinn, eine 
finanzielle Ersparnis, einen Vorteil in Bezug auf 
die bessere Zugänglichkeit oder die flexiblere 
Verfügbarkeit verspricht. 

Digitale Dienstleistungen einer Stadtverwal-
tung sind daher, sofern sie diesen weiblichen 
Anforderungen genügen, im hohen Masse ge-
eignet, Frauen bei ihren vielfältigen berufli-
chen und familiären Belastungen zu unter-
stützen und zu entlasten. 

Dabei können Stadtinformationssysteme nicht 
nur digitale Dienste wie Zulassungen, Anmel-
dungen und ähnliche behördliche Abläufe um-
fassen, ein gut akzeptiertes Angebot kann die 
Bürgerbeteiligung erhöhen, Wahlen und 
Volksentscheide ermöglichen, ja insgesamt 
den Austausch und die Begegnung in einer 
Gemeinde erleichtern und fördern. 

Durch Integration privater Kleinanzeigen, „Ba-
sare”, Verknüpfungen mit elektronischen 
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Marktplätzen und anderen orientierenden An-
geboten kann digital abgebildet und erweitert 
werden, was schon bislang „offline” über be-
stehende Kommunikationswege praktiziert 
wird und für den Alltag etabliert ist. 

Besonders in Hinblick auf bislang computer-
ungewohnte Frauen muss bei allen Angeboten 
die Praktikabilität und unmittelbare Benutz-
barkeit im Vordergrund stehen. 

Damit ist nicht nur der ergonomische An-
spruch auf Einheitlichkeit, Übersichtlichkeit, 
Anschaulichkeit und Lesbarkeit angesprochen, 
um eine klare Orientierung zu garantieren und 
dem „Lost-In-Cyberspace-Syndrom” vorzu-
beugen.  

Ein gutes Internetangebot sollte intuitiv zu er-
fassen sein, wahlweise unterschiedliche 
Zugriffsmöglichkeiten bereitstellen, da unter-
schiedliche Menschen unterschiedlich assoziie-
ren, lange Wartezeiten vermeiden und die 
Kompatibilität zu allen gängigen Systemen 
berücksichtigen. 

Ein digitales Informationssystem, speziell ein 
städtisches Informationssystem, stellt unter-
schiedlichste Dialog- und Aktionsmöglichkei-
ten zur Verfügung, wie z.B. Suchen, Authenti-
fizieren, Beantragen, Ausfüllen, Signieren, Ab-
schicken, Ausdrucken von Informationen. 

Insbesondere von Bürgerinnen wird die Quali-
tät des Angebots besonders unter dem Aspekt 
des zeitlichen und finanziellen Aufwandes be-
urteilt werden.  

Webseiten, die das „Verwirrspiel” der Ämter 
und Behörden in den Augen der Benutzerin-
nen eher erhöhen als vermindern, die die ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen öffentli-
cher bzw. sozialstaatlicher Maßnahmen nicht 
präventiv berücksichtigen, die keine schnelle 
und unbürokratische Hilfe versprechen, wer-
den nicht nur beim weiblichen Teil der Bevöl-
kerung auf Ablehnung stoßen. Es wird eine 
gewisse Anstrengung erfordern, den Verlust 

von Kommunikation und Nähe, den das Neue 
Medium birgt, auszugleichen durch spezifi-
sche, nutzerorientierte Angebote und Dienst-
leistungen. „Wie kurz ist der Weg?” wird die 
zentrale Fragestellung speziell weiblicher 
Nachfragerinnen sein. 

Nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind glei-
chermaßen auf die Einführung eines Stadtin-
formationssystems vorbereitet. Insbesondere 
was die Qualifizierung für die Nutzung von 
Hardware und Software für die Internetnut-
zung anbetrifft, besteht unter Frauen noch ein 
größerer Bedarf als beim männlichen Teil der 
Bevölkerung. Frauen mittleren Alters kommen 
wegen ihrer familiären Pflichten selten oder 
gar nicht in den Genuss einer beruflichen 
Fortbildung am Computer. Mit zunehmendem 
Alter fällt es ihnen immer schwerer, die da-
durch entstandenen Barrieren zu überwinden.  

Die fehlende Praxis am Computer und der in 
der Internetbranche übliche Fachjargon, der 
im häufigen, oft unnötigen Gebrauch von 
Anglizismen und im AküFi (Abkürzungsfim-
mel) gipfelt, steigert noch die Sorge von Frau-
en, den technischen Anforderungen der neuen 
Medien nicht gewachsen zu sein. 

Umgekehrt steigert die Vorstellung von der 
Anonymität einer Internetexistenz und dem 
Mangel an realem persönlichem Austausch die 
Angst vor sozialer Isolierung und dem Abrut-
schen in Internetsucht und vor ähnlichen ge-
fürchteten Syndromen. 

Nur eine konsequente Ausrichtung der not-
wendigen Qualifizierungsmaßnahmen an den 
Bedürfnissen der Nutzerinnen, eine gleicher-
maßen teilnehmerorientierte wie ergebnisori-
entierte Verfahrensweise sowie das angstfreie 
Erleben von Praxisnähe entspricht den spezifi-
schen Qualifizierungsanforderungen dieser 
nicht ganz homogenen und daher nur kom-
plexen Schulungsansätzen zugänglichen Ziel-
gruppe. 
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„Die klassischen Aus- und Weiterbildungsan-
gebote binden die Erfahrungen der Frauen-
Technik-Netze über den Zugang unterschiedli-
cher Nutzerinnen und Benutzergruppen bisher 
kaum methodisch und didaktisch ein. Der 
Wissenstransfer wird erschwert durch ge-
schlechtsspezifisch unterschiedliche Herange-
hensweisen an und unterschiedliche Interes-
sen im Einsatz der Technik”.1 

Seit mehr als einem Jahrzehnt etablieren sich 
Frauentechnikzentren und Frauencomputer-
schulen neben anderen Bildungsträgern am 
beruflichen Bildungsmarkt. Ihren Fortbestand 
und ihre stetige Entwicklung verdanken sie 
dem besonderen Konzept der ganzheitlichen 
beruflichen Fortbildung von Frauen für Frauen. 
Die FrauenComputerSchule Reutlingen Tü-
bingen hat sich vor zehn Jahren diesem bun-
desweiten Erfolgskonzept der Frauentechnik-
zentren angeschlossen. 

In unseren berufsfördernden Kursen bauen 
wir Hemmschwellen ab, wecken bei Frauen 
den Spaß am Umgang mit Computer und In-
ternet und bilden Frauen dank ganzheitlicher 
Lernverfahren zu souveränen Fachfrauen im 
Bereich EDV, Officemanagement und Buch-
haltung weiter. 

Dieses Konzept ist auf gewisse Nutzerprofile 
übertragbar, so bereits geschehen im Zusam-
menhang mit Schulungen für Senioren, Be-
schäftigte in ländlichen Regionen, Schüler und 
Schülerinnen. Hinsichtlich seiner Übertragbar-
keit und Anwendbarkeit auf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes wur-
de das Konzept in zahlreichen Schulungen in 
Zusammenarbeit mit Reutlinger und Tübinger 
Ämtern erfolgreich erprobt und unter Beweis 
gestellt. 

                                          
1 Birgit Kampmann, Kompetenzzentrum Frauen in In-

formationsgesellschaft und Technologie, AS 1, Zu-
gangsmöglichkeiten und Zugangschancen von Frauen 
zur Technik, in: Frauen geben Technik Neue Impulse 
e.V. Bielefeld 2001, S. 18. 

Der oben erwähnte Lernansatz, der zum gro-
ßen Teil den Erfolg der Arbeit der Frauencom-
puterschulen ausmacht, beinhaltet verschie-
dene, einander ergänzende Konzepte ganz-
heitlichen Lernens: 

➜ das Ansprechen aller Sinne (Montessori 
1870-1957) 

➜ das Eingebettet-Sein von Lernprozessen 
in einen Kontext, den Einbezug spezifi-
scher Ressourcen (Systemtheorie, Watz-
lawick geb. 1921 u.a.) 

➜ die Berücksichtigung persönlicher Lern-
strategien (Motivationspsychologie A. 
Bandura  (geb. 1925) 

➜ Stärkung der Selbstkompetenz und Be-
rücksichtigung handlungsleitender Prinzi-
pien (Gestaltpädagogik nach F. S. Perls 
1893-1970 und Goodmann)  

➜ die Einheit von rational-analytischen und 
intuitiv-rezeptiven Bewusstseinszustän-
den (Suggestopädie, Lozanow 1975) 

➜ den besseren Nachvollzug des Gelernten 
durch die Visualisierung der Verknüpfung 
von Ganzheit und Detail (Mindmapping; 
T. Buzan u.a. 1993) 

Auf den Punkt gebracht, kommen folgende 
ganzheitliche Lernstrategien zum Einsatz: 

Frauen lernen am effektivsten in der Anwen-
dung, die das dahinterliegende System veran-
schaulicht. Das Vorbild der Dozentinnen regt 
zum Überdenken der eigenen Einstellung zu 
Technik an, für den Erfolg des Wissenstrans-
fers stehen eigenverantwortlicher und selbst-
gesteuerter Umgang mit dem Lernangebot. 

Medienkompetenz wird in diesem Zusam-
menhang verstanden als nicht allein antrai-
nierbares Wissen; neben einem fundierten 
Angebot an Fachwissen werden Anknüp-
fungspunkte an die persönliche Entwicklung 
und den individuellen (Lern-)Hintergrund 
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sichtbar gemacht. Dem Einbezug von gesell-
schaftlichen Fragestellungen und der legitimen 
Hinterfragung mancher Auswüchse von Com-
putertechnik wird ebenso Raum gegeben wie 
der Entwicklung und Veränderung der Ar-
beitswelt und der Kommunikation innerhalb 
der Gesellschaft. 

Die Schaffung einer förderlichen Lernumge-
bung unterstützt dabei das Konzept, Compu-
ter und Internet als Mittel zum Zweck zu be-
greifen, zur Gestaltung, zur Kommunikation 

Die Möglichkeit zu selbstgestaltetem und 
selbstorganisiertem Lernen schärft erfah-
rungsgemäß die Wahrnehmung für erfolgrei-
che Lernsituationen am Computer und stärkt 
insgesamt das Selbstbewusstsein von Frauen 
und Mädchen beim Zugang zu moderner 
Kommunikationstechnik. 

Frauen-Computer-Schulen im gesamten Bun-
desgebiet2 können bei der Etablierung von 
Stadtinformationssystemen als profunde Ken-
nerinnen der spezifischen Anwenderbedürf-
nisse als Mittlerinnen dienen für Fragen im 
Zusammenhang mit 

➜ dem Zugang zum Internet (Angebot, Bei-
spiel, Beratung) 

➜ dem Zugang zu Know-how (Schulungs-
konzepte) 

➜ der Bereitstellung von Dozentinnen 

➜ der Ausbildung von Trainerinnen, Multipli-
katorinnen, Mentorinnen 

Ausblick: Anforderungen von Frauen an ein 
Stadtinformationssystem sind vielfältig und 
unterscheiden sich von denen anderer Perso-
nengruppen. Der Unterschied liegt neben ei-
ner inhaltlich determinierten Zugangsweise 
und den eher eingeschränkten finanziellen 

                                          
2 Siehe auch das Netzwerk der Frauen-Computer-

Schulen http://www.frauen-computer-schulen.de 

und zeitlichen Zugangsmöglichkeiten an dem 
spezifischen Qualifizierungsbedarf von Frauen. 

Bei der zu erwartenden Zunahme von weibli-
cher Internetnutzung ist es vorstellbar und 
liegt auf der Hand, dass Qualitätskriterien be-
züglich Internetpräsenzen entwickelt werden, 
die spezifisch weibliche Anforderungen in den 
Vordergrund stellen. An diesen Qualitätskrite-
rien, seien sie offiziell formuliert oder informell 
verbreitet, werden sich zukünftig auch elekt-
ronische Informations- und Kommunikations-
systeme messen lassen müssen. 
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Martina Huck, 
Computer Clubhouse Esslingen 

Offenes Übungsangebot für Frauen  

„Frauen blicken durch” 

 

Dienstagabend: Fröhliches Lachen, leises Tas-
taturgeklapper, hin und wieder ein hilfesu-
chender Blick, aufmunternde Worte, so sind 
die ersten Eindrücke beim „Offenen Übungs-
abend für Frauen” des Computer Clubhouse 
Esslingen (CCE) der Hochschule für Technik. 
Seit April 2000 können Frauen gegen einen 
Unkostenbeitrag von 12 DM die Multimedia-
Möglichkeiten des CCEs nutzen. Statt Frontal-
unterricht steht das Lernen basierend auf den 
eigenen Interessen in einer kommunikativen 
Gemeinschaft im Vordergrund. „Miteinander 
voneinander lernen!!” heißt die Devise.  

Das Computer Clubhouse Esslingen als Lern-
werkstatt für 10-16-jährige prägt als Dreh- 
und Angelpunkt selbstverständlich das Kon-
zept des Frauenübungsabends. Erst in die I-
dee des CCEs eingebettet erhält das Frauen-
angebot sein spezifisches Profil. 

 

Animative Didaktik ist das Zentrum, um das 
sich Begegnungen im CCE drehen. Die Lehr-

zentrierung ist aufgehoben. Verschultes Ler-
nen, wie Jugendliche es meist ausschließlich 
kennen gelernt haben, findet im CCE keinen 
Raum. Das bringt Anforderungen an die Ju-
gendlichen mit sich. Eigene Ideen und Be-
dürfnisse erkennen und strategisch mit dem 
PC als Werkzeug umsetzen lernen, ist ein Pro-
zess, der der Unterstützung bedarf. Wir ver-
stehen uns und unsere Mitglieder nicht als 
Konsumenten eines PCs, der uns „servierferti-
ge Angebote” vorsetzt, sondern im Gegenteil 
als Designer eigener virtueller Welten. Dies 
geschieht ohne Leistungsdruck – bei uns wer-
den keine Zertifikate verliehen, noch werden 
die Werke der Kinder auf informelle Weise 
bewertet oder verglichen. Anreiz schaffen 
durch Vorbild und eigene Wege der Kinder un-
terstützen, ist das Mittel unserer Wahl. 

Selbständigkeit und verantwortlicher Umgang 
mit sich selbst, den anderen und den Geräten 
sind die Leitschnur, an der sich das Offene 
Angebot nachmittags orientiert. Deshalb be-
schränken sich unsere Regeln auf ethische 
Maximen, weit gehalten und im Einzelfall ver-
handelbar. 

Das CCE verfügt als Projekt der Fachhoch-
schule für Technik Esslingen über eine direkte 
Anbindung ans Rechenzentrum, was insbe-
sondere die schätzen, die zu Hause mühsam 
über ein altes Modem ihre Favorit-Websites 
herunterladen müssen. 13 Multimedia PCs mit 
professioneller Software in den Bereichen Of-
fice, Film, Webdesign, Ton und digitaler Bild-
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bearbeitung ausgestattet, lassen so manchen 
Traum zumindest virtuell Wirklichkeit werden. 

 

1. Besondere Lernsituationen er-
fordern besondere Strategien 

Folgende Leitfragen haben sich nicht nur die 
Frauen im Workshop gestellt, sondern helfen 
auch unseren ehrenamtlichen MentorInnen 
immer wieder, sich in die Situation derer zu 
versetzen, die gerade Unterstützung benöti-
gen.  

➜ Wie fühlen Sie sich, wenn Sie nicht weiter 
wissen? 

➜ Erinnern Sie sich an eine Situation, in der 
die Unterstützung so war, dass Ihnen 
unwohl war. Woran lag das? 

➜ Erinnern Sie sich an eine Situation, als 
Ihnen etwas erklärt wurde und Sie sich 
gut dabei fühlten. Was zeichnete diese Si-
tuation aus? 

 

Es braucht in der Regel keine wissenschaftli-
che Abhandlung zum Thema „Helfen”. Jede 
von uns kann auf Erfahrungen aus dem Alltag 
zurückgreifen, die ihr plastisch in Erinnerung 
ruft, wie sich eine gelungene Lernsituation 
darstellt. 

 

1.1 Faktoren einer förderlichen Lernsi-
tuation 

➜ Respekt. Ich bin ein Individuum und wer-
de mit Namen angesprochen. Ich fühle 
mich gleichberechtigt. Über Fragen wird 
nicht gelächelt. Ich spüre Interesse des 
anderen an meiner Fragestellung. 

➜ Selbständigkeit. Ich darf selber entde-
cken, wie weit ich alleine komme. Mir 
wird zugetraut, dass ich es kapiere und 
schaffe. 

➜ Experimentierfreude. Die Helfende ist kein 
allwissendes Wundertier, neben der ich 
mir minderwertig vorkomme. Fragen und 
Fehler gehören zur Normalität. Alle pro-
bieren aus, da fällt es mir leichter, auch 
auszuprobieren. 

➜ Kontaktfreudige Umgebung. Eine kom-
munikationsorientierte Atmosphäre mit 
respektvollem Umgangston. Die Helferin-
nen fragen sich gegenseitig auch um Rat. 

Das Computer Clubhouse möchte jedoch nicht 
einfach nur eine Atmosphäre des experimen-
tellen Lernens bieten. Sie soll auch noch auf 
die Art des Mediums abgestimmt sein – und 
die Neuen Medien weisen einige Besonderhei-
ten auf! 

 

1.2 Lernsituation am Computer: 

➜ interaktives Medium Computer. Es wird 
am einfachsten in der Anwendung erlernt, 
nicht durch ein Handbuch oder eine Un-
terrichtseinheit weit ab von der Software. 

➜ Vielfältigkeit der Wege. Bei Software füh-
ren viele Wege zum gleichen Ziel. 

➜ Verschiedenheit der Anwenderinnen. Jede 
Anwenderin hat an einer anderen Stelle 
eine Frage; verschulter Frontalunterricht 
kommt hier an seine Grenzen. 
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➜ Hemmschwellen überwinden und Selbst-
vertrauen stärken. Selbständiges Voran-
kommen erhöht das Selbstbewusstsein. 

Die obigen Punkte konsequent weitergedacht 
ergeben einen Katalog von Anforderungen an 
eine Lernwerkstatt für Jugendliche mit den 
Neuen Medien. Antwort darauf ist unser Men-
toringkonzept, das dem ursprünglichen Club-
house-Konzept angehört, entwickelt am Mas-
sachusetts Institute of Technology. Was sind 
MentorInnen? 

 

MentorInnen sind ehrenamtlich Engagierte  

➜ aus allen Bevölkerungsgruppen  

➜ zwischen 14 und 76 Jahren jung/alt 

➜ Mentorinnen sind keine allwissenden Ex-
pertinnen 

➜ sie unterstützen die Jugendlichen im Of-
fenen Betrieb zu festen Zeiten 

MentorInnen ... 

➜ begleiten den Offenen Betrieb 

➜ bewegen sich im Raum 

➜ stehen für Fragen zur Verfügung 

➜ arbeiten an eigenen Projekten, die Anrei-
ze schaffen 

➜ geben Anregungen 

➜ ziehen sich im geeigneten Moment wieder 
zurück 

Nur viele verschiedene Menschen können der 
Vielfalt und Individualität der Mitglieder ge-
recht werden. 

 

2. Der Offene Frauenabend 

Computer Clubhouse Esslingen

Was Frauen wollen...
abseits beruflicher Qualifikation

Ich will doch nur 
auch e-mail schreiben...Was ist das 

Internet überhaupt?

Ich möchte verstehen, 
was mein Sohn 
da immer macht.Zuhause sitzen mein 

Mann und mein Sohn am PC, 
da komm ich mir dumm vor

 

 

2.1 Entstehung des Frauenabends: 

➜ März 2000: Workshop „Frauen und Inter-
net” in den Esslinger Frauenwochen 

➜ Die Warteliste umfasst 100 Frauen 

➜ April 2000: PraktikantInnen der HFS star-
ten mit Unterstützung des Frauenbüros 
Esslingen und dem CCE-Team den Offe-
nen Frauenübungsabend 

➜ Das CCE öffnet die Türen für Frauen: 
Dienstagabend von 18.30 – 20.30 Uhr 
unter der Leitung der Studentinnen und 
Mentorinnen. 
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Computer Clubhouse Esslingen

Geschlechts- und Altersspezifische
Unterschiede: Erfahrungen im CCE

Jugendliche:
Spaß am interaktiven

Medium

Männer: Faszination
der technischen
Möglichkeiten

Frauen:
PC als Werkzeug

alltagsorientierter Ziele

 
 

2.2 MentorInnen am Frauenabend: 

➜ Feste Gruppe von fünf bis sechs Frauen 

➜ Jede Mentorin hat ihr eigenes „Spezialge-
biet”, nicht jede muss alles wissen 

➜ Wir erforschen die Möglichkeiten der 
Neuen Medien miteinander und nach den 
verschiedenen Interessen 

➜ Begleitung durch eine hauptamtliche Mit-
arbeiterin 

 
 

2.3 Ziele des Offenen Frauenabends: 

➜ Befähigung der Frauen, bei den neuen in-
formations- und kommunikationstechno-
logischen Entwicklungen mitzumischen 
(mitreden – mitmischen) 

➜ Hemmungen im Umgang mit dem PC ab-
bauen 

➜ Online-Zugang für alle: 6 DM pro Stunde 
inklusive Druckkosten sind für jede Frau 
erschwinglich 

➜ Erwerb von Anwendungskompetenz und 
kritischer Medienkompetenz: den PC  
gestaltend benutzen, nicht nur passive 
Anwenderin sein 

➜ übergeordnete Vision: nicht den Männern 
das Feld der Computer überlassen 

 

3. Charakteristik des Konzepts 

➜ Freie Zeiteinteilung: Innerhalb der Öff-
nungszeiten dienstagabends von 18.30-
20.30 h können Sie kommen und gehen, 
wie es ihrer Zeiteinteilung entspricht. 

➜ Freiwilligkeit der Teilnahme: Auch wenn 
Sie sich verbindlich angemeldet haben, 
besteht keine Verpflichtung, jeden Diens-
tag zu kommen, sondern ebenfalls ihrem 
Zeitplan entsprechend. Wenn Sie keine 
Zeit haben, bitten wir Sie, kurz im CCE 
anzurufen, und Sie bezahlen 12 DM für 
die Teilnahme – nur dann, wenn Sie auch 
da waren. 

➜ Lernen ausgehend von den eigenen Inte-
ressen: Im CCE erwartet Sie kein Semi-
nar oder Workshop, sondern es erwarten 
Sie aufgeschlossene andere Teilnehme-
rinnen sowie Ehrenamtliche. Sie haben 
die Möglichkeit, Ihr Wissen am PC orien-
tiert an eigenen Interessen aufzubauen 
oder zu vertiefen – für Fragen und Prob-
leme sind die anderen Teilnehmerinnen 
sowie die Ehrenamtlichen die richtigen 
Ansprechpartnerinnen. 
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4. Grenzen der Offenheit des Ange-
bots 

In Abgrenzung zu den Angeboten in der Ju-
gendarbeit hat sich im Bereich der Erwachse-
nenbildung insbesondere des Frauenabends 
erwiesen, dass ein kurzer fachlicher Input zur 
Mitte des Abends erwünscht ist. Er bietet An-
regung und Information und richtet sich nach 
den Wünschen der Frauen.  

So entspricht das Konzept des Frauenabends 
mit seinem kurzen Input und langer Übungs-
phase unter ehrenamtlicher Anleitung in etwa 
dem lockeren Workshop für Jugendliche in 
den Ferien. 

 

5. Inhaltlicher Schwerpunkt 

Dieser ändert sich je nach Zusammensetzung 
und Interesse der Frauen. Momentan sind die 
drei am stärksten nachgefragten Themen: 

1. Das Internet und seine Dienste 

2. Bildbearbeitung (Scannen, Digitale Came-
ra, Collagen ...) 

3. Office-Programme wie Excel und Word 

Bilder verfremden

 

Der Offene Frauenabend bietet also kein Ler-
nen der üblichen Art, sondern versteht sich als 
eine voneinander und miteinander lernende 
Gemeinschaft, die keinen Perfektionsanspruch 
in PC-Fragen erfüllen kann, dafür Spaß am 
Lernen miteinander in einer lockeren Atmo-
sphäre hat! 
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Andrea Farmer 
Projekt „Wir vertreten uns selbst” (Ein Gemeinschaftsprojekt der BAG Gemeinsam Leben – Gemeinsam 
Lernen, der Bundesvereinigung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. und der Inte-
ressenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. zur Förderung und Selbstbestimmung von 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen) 

„Wir sind dabei!” 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Andrea Farmer und ich komme 
vom Projekt „Wir vertreten uns selbst”. In-
formationen darüber finden sie hier im Raum. 

Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem 
Workshop „Wir sind dabei!” 

 

Wo sind wir dabei? 

Ich möchte darüber sprechen, wie ich mit 
dem Computer umgehe und wie ich das ge-
lernt habe. 

Es ist heute wichtig, mit dem Computer um-
zugehen, wenn man einen Arbeitsplatz au-
ßerhalb der Werkstatt kriegen will. 

Ich arbeite in einem Büro. 

Zum Schluss zeige ich für die, die noch nie 
etwas mit dem Computer gemacht haben, die 
wichtigsten Teile. 

Wir zeigen viele Bilder und erklären in einfa-
cher Sprache, worum es überhaupt geht, da-
mit Sie als Teilnehmer/Innen nicht frustriert 
nach Hause gehen und nur „Bahnhof” ver-
standen haben. 

Ich wünsche uns allen viel Erfolg und auch 
Spaß bei diesem Kongress. 

 

Meine eigenen Erfahrungen 

Ich habe am 19.2. im Modell-Projekt „Wir ver-
treten uns selbst” angefangen mit meiner Kol-
legin Anke Orbitz, wir haben früher in einer 
WFB gearbeitet (Beschützende Werkstatt für 
Behinderte). Ein paar Monate später habe ich 
angefangen, am Computer zu arbeiten, aber 
vorher hat meine Chefin uns gezeigt und er-
klärt, wie ein Computer zu bedienen ist. 

Ich habe so eine Angst gehabt, dass ich die 
Computer kaputt mache, aber meine Chefin 
hat eine Engelsgeduld gehabt und hat extra 
ein Buch gekauft mit Bildern für Anfänger. 

Aber ich kam damit nicht zurecht. Also hat sie 
es für mich schriftlich gemacht und damit kam 
ich zurecht. Und da war ich echt froh. 

Die nächste Stufe war, einen Computerkurs 
zu besuchen. Das haben wir gemacht und 
zwar kostenlos. Das hat auch Spaß gemacht. 
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Unser erster  Computerkurs fing am 27.10.99 
an und wir hatten zwei nette Computerlehre-
rinnen und die konnten es nicht glauben, dass 
wir etwas mit dem Computer umgehen konn-
ten. 

Da habe ich nur gelacht. 

Dieser Computerkurs war leider nur ein Jahr 
und das hat mich traurig gemacht, weil wir da 
sehr viel gelernt haben. 

Aber der Computerkurs ist pleite gegangen. 

Aber trotzdem lerne ich jeden Tag etwas Neu-
es und behalte es schriftlich in meinem Com-
puterordner. 

Was ich in dem Computerkurs gelernt habe 
war, wie man eine Visitenkarte macht und wie 
man Bilder erstellt und malt, wie man ein 
Formular herstellt, wie man eine Tabelle 
macht usw. 

Danach habe ich im Büro neue Sachen ge-
lernt: z.B. wie man eine E-Mail schreibt und 
wegschickt, oder wie man ins Internet 
kommt, das war für mich verdammt schwer, 
weil wenn irgend etwas nicht geklappt hat, bin 
ich fast ausgerastet und dann kam meine 
Chefin und hat mich beruhigt und hat es mir 
noch einmal gezeigt und dann hat es ge-
klappt. 

Sie sagte zu mir: „Man kann das nicht von 
heute auf morgen lernen”, und da gab ich ihr 
Recht und habe weiter gemacht. 

Heute bin ich schneller geworden beim Tip-
pen, weil ich habe jetzt meinen eigenen Com-
puter, das heißt einen Laptop, das ist so ein 
tragbarer Computer, den man überall mit hin-
nehmen kann ... 
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Cordula Edler 
In(p)but integrative Beratung und Unterstützung 

Wir sind dabei! Menschen mit geistiger Behinde-
rung nutzen die neuen Medien 

 

 

1. Einfach-fuer-@lle 

ist das Logo der neuen Kampagne von Aktion 
Mensch, die vor einem Monat startete mit 
zehn Regeln zum barrierefreien Web-Design, 
d.h. zehn Regeln für das Internet ohne Mau-
ern (siehe Informationsbroschüre und 
Internetseite der Aktion Mensch, 
www.einfach-fuer-alle.de). 

Ein Thema, das bisher nicht in den Köpfen der 
Menschen ist. 

In der Regel sind die Probleme, die manche 
Menschen mit vielen Internetseiten haben 
können, nicht bekannt. 

Eine amerikanische Studie hat z.B. herausge-
funden, dass 39 Prozent der Internet-
Geschäfte deshalb scheitern, weil die Kunden 
mit und ohne Behinderungen nicht bis an das 
Bestellformular vordringen oder glauben, ihre 
Bestellung abgeschickt zu haben, es in 
Wirklichkeit aber nicht getan haben. 

Grund: die Seiten sind aufwendig gestylt und 
mit technischen Raffinessen überfrachtet. Sie 
werden dadurch unbedienbar und „sterben” 
an Schönheit. (Haben Sie schon einmal ver-
sucht, bei www.amazon.de etwas zu bestel-
len?) 

Die neue Aktion „einfach-fuer-@lle” hat eine 
Doppelbedeutung:  

Internet wirklich für alle Menschen, in-
dem es einfach gestaltet und zugänglich 
gemacht wird. 

Wie das gehen kann, sagen zehn Regeln, die 
von den führenden Experten in eigener Sache 
entwickelt wurden. Hilfen zur barrierefreien 
Programmierung finden sie auf der letzten 
Seite der Broschüre. 

Wir aber sind der Meinung, nicht nur das In-
ternet muss einfach für alle sein, sondern die 
Handhabung der neuen Kommunikations-
technologien insgesamt darf Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf (nicht nur 
Menschen mit Behinderung) von der Teilha-
be/Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
nicht ausschließen – und muss dies auch 
nicht. 

Entwickler, Programmierer und Designer soll-
ten wissen, dass es User, Benutzer, Teilneh-
mer, einfach Menschen gibt, die sich z.B. die 
Bits und Bytes (Informationen) auf einer Brail-
le-Zeile (Blindenschrift) ausgeben oder über 
eine Sprachausgabe vorlesen lassen. Andere 
Benutzer benötigen eine klare Navigation und 
möglichst große Buttons, wegen der Schwie-
rigkeiten der Mausführung. Auf eine einfache, 
verständliche Sprache werde ich noch geson-
dert eingehen. 
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2. Auto fahren kann auch nicht je-
der, aber mitfahren 

Vielleicht hinkt der Vergleich: aber wir reden 
vom Computerführerschein, der Datenauto-
bahn, dem Transfer, der Geschwindigkeit (PS 
und Bytes) der Steuerung, dem Crash usw.  

Überlegen Sie einmal, welche Begriffe sonst 
noch für beides benutzt werden! 

 

Die Entwicklung 

Ich möchte dieses Bild weiterspinnen und an 
diesem Beispiel darstellen, wie meine Vision 
zum so genannten Digital-Divide ist. 

Als am 3. Juli 1886 Karl Benz zum ersten Mal 
mit seinem Benzin getriebenen Motorwagen 
auf den Straßen von Mannheim fuhr, hat auch 
noch niemand daran geglaubt, dass dies ein-
mal ein Teil unserer Kultur und Teil des Alltags 
werden würde. Das Auto, Automobil (grie-
chisch – lateinisch: Selbstbeweger) ist für die 
Menschheit insgesamt nicht mehr wegzuden-
ken. Jeder von uns profitiert direkt und indi-
rekt davon.  

Inzwischen hat die Technik fast das Fahrzeug 
überholt. Es gibt neben vielen anderen Neue-
rungen z.B. den Autopiloten und die Entwick-
ler arbeiten bereits an einem fahrerlosen Pilot-
system ... 

Ähnlich scheint es mit dem Phänomen Com-
puter zu sein.  

Obwohl erste Entwicklungen als Kriegstechnik 
bereits im 2. Weltkrieg eingesetzt wurden, 
konnte die Privatwirtschaft erst in den 80er 
Jahren richtig davon profitieren. 

Meine ersten Berührungen mit dem Groß-
rechner der Universität Hannover liegen inzwi-
schen 26 Jahre zurück, als ich in einem Pro-
jekt 1975 in einer Eingliederungswerkstätte 
für geistig behinderte Jugendliche die Loch-

karten, mit denen Daten und Programme ein-
gegeben wurden, nach Nummern sortieren 
durfte. Ich hatte damals keinerlei Vision, dass 
ich heute hier stehen würde ... 

Hat vor 15 Jahren noch ein großer Teil unse-
rer Bevölkerung geglaubt, er komme auch 
ohne dieses Phänomen Computer durch das 
Leben, so zeigt sich jetzt, spätestens im Han-
dyzeitalter, dass er sich verschätzt hat. 

Abgesehen davon, dass keine Waschmaschi-
ne, kein Videorecorder, kein Fernseher ohne 
so genannte Mikroprozessoren funktioniert 
(zum Laufen gebracht werden kann), kann 
kein Geldgeschäft mehr ohne diese Technolo-
gie abgewickelt werden.  

Die Technologisierung des menschlichen Le-
bens ist nicht mehr aufzuhalten, sondern wir 
können und müssen versuchen, es nach un-
seren Bedürfnissen zu gestalten. Das heißt 
auch nach den Bedürfnissen von Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf. Nur 
so lässt sich verhindern oder wenigstens ab-
bremsen, was heute schon mit Digital-Divide 
bezeichnet wird.  

 

3. Neue Entwicklungen im Diskurs 

Technische Entwicklungen, die der Mensch 
hervorgebracht hat und derer er sich bedient, 
sind immer schon auch Gegenstand der Kritik 
gewesen. 

Beeinflusst eine neue Technik das Wesen und 
das Leben der Menschen und deren Entwick-
lung, so sind die Äußerungen mal mehr oder 
weniger kritisch. 

Das Eindringen der Computertechnik in den 
Alltag hat bei den Kulturkritikern besondere 
Beachtung gefunden. Gemeinsam ist ihre 
Sorge um das Individuum.  
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Bei Adorno geht es 1953 um den Konflikt zwi-
schen Technik und Humanismus. Marcuse 
1964 vermisst eine „ökologische” Ethik des 
Menschen gegenüber der technologischen 
„Spätkultur”. 

1979 setzt Jonas das „Prinzip Verantwortung” 
entgegen ... 

In den 80er-Jahren bei den ersten Berührun-
gen der Schulen mit dem Computer reagiert 
auch die Pädagogik kritisch. 

Postmann 1983 beschreibt die Probleme der 
Kinder beim Aufwachsen in einer technologi-
sierten Welt und fürchtet um den Verlust der 
Eigenständigkeit und Wertigkeit der kindlichen 
Entwicklungsphase.  

Adorno soll recht behalten: „Ob die moderne 
Technik der Menschheit schließlich zum Heil 
oder Unheil gereicht, das liegt nicht an den 
Technikern, nicht einmal an der Technik 
selbst, sondern an dem Gebrauch, den die 
Gesellschaft von ihr macht.” (Adorno, Th. W.  

über Technik und Humanismus [1953], In: Ge-

sammelte Schriften [Bd. 20.1], Frankfurt am Main 

1986.) 

In Bezug auf die Kommunikationstechnologien 
ist die „Voraussetzung bei der Systemgestal-
tung und Anwendungsentwicklung hierfür 
immer die Orientierung an den konkreten Be-
dürfnissen und Wünschen der Betroffenen. Ei-
ne frühzeitige Einbeziehung von potenziellen 
Benutzern (Design for All) sowie ein hohes 
Maß an Modularisierung und Anpassbarkeit an 
konkrete Einzelfälle ist wesentlich, um techni-
sche Bevormundung und damit Schaffung 
neuer Hürden zu vermeiden.” (R. E. Streibl 
vom Forum Informatiker/Innen für Frieden 
und gesellschaftliche Verantwortung [Fiff] 
e.V.)  

Aber, Computer und Menschen mit so ge-
nannter geistiger Behinderung – geht das? 

Allen „Unkenrufen” zum Trotz können wir 
feststellen, dass sich immer mehr auch Men-
schen mit einer so genannten geistigen Be-
hinderung für den Computer interessieren und 
damit umgehen. Alleine die zahlreichen Erfah-
rungen in den verschiedenen Sonderschulen 
und in den Familien mit Kindern mit Behinde-
rungen stimmen positiv. 

Viele andere bestätigen unsere Beobachtun-
gen. Diese widersprechen der vielfach geäu-
ßerten Annahme, Computer stellten viel zu 
hohe Anforderungen an Intellekt und Abstrak-
tionsvermögen, als dass Menschen mit geisti-
ger Behinderung sinnvoll mit ihnen umgehen 
könnten.” 

Genau wie bei nicht behinderten Computer-
benutzern (Kindern wie Erwachsenen) kann 
man neben den Phänomenen der Faszination 
feststellen, dass der Computer die Abwesen-
heit einer realen Person möglich und erträglich 
macht – bis dahin, dass der Computer die 
Möglichkeit bietet, sich selbst zu erleben, und 
er die steuernden Ich-Funktionen leiht.  

Die emotionale Stabilisierung, die sonst von 
der Gegenwart eines „Unterstützers” abhängt, 
geht hier vom Computer aus. (Vgl. hierzu 
auch Bergmann, Wolfgang, „Die Welt der Kin-
der – Erziehen im neuen Informationszeital-
ter, Düsseldorf 2000.) 

 

4. Was heißt Partizipation an der 
digitalen Welt für Menschen mit 
geistiger Behinderung tatsäch-
lich? Was ist der gesellschaftliche 
Auftrag? 

Dass eine gleichberechtigte Teilnahme tat-
sächlich möglich ist, können sich die meisten 
Menschen in unserer Bevölkerung am aller-
wenigsten von Mitbürgern mit einer so ge-
nannten geistigen Behinderung vorstellen. 
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Überall begegnen wir inzwischen der Informa-
tionsgesellschaft. Auch wenn bis heute kaum 
jemand so genau weiß, was Mann oder Frau 
darunter versteht, zeichnet sich schon jetzt 
ab, dass sich durch die schnellen Entwicklun-
gen der Informations- und Kommunikations-
technologien auch die Lage von Menschen mit 
einer Behinderung verändert. 

Als positive Beispiele lassen sich nennen: 

➜ Neue Informationsressourcen für Betrof-
fene, Angehörige, Professionelle (Fachleu-
te); 

➜ Einsatz als therapeutische Hilfsmittel, 
Verbesserung behindertengerechter Ar-
beitsplätze; 

➜ neue Arbeitsmöglichkeiten durch compu-
terunterstütztes Arbeiten oder Telear-
beitsplätze; 

➜ Verbesserung der Lebensqualität. 

Eine Bürgerkommune im/am Netz setzt all-
gemein voraus, dass der Bürger als Anwender 
in der Lage ist, die notwendige Technik zu be-
herrschen: Was, wenn nicht? 

„Abbau von Zugangsbarrieren” und „Förde-
rung der Zugangsvoraussetzungen bei der 
Nutzung multimedialer Anwendungen” war 
eine der Kernforderungen 1998 des Arbeits-
kreises „Soziale Innovationen in der Informa-
tionsgesellschaft” (SII) und PIAZZA Projekt 
http://www.forsoztec.dgb-bw.de/seite8.html 
im Innovationsforum multimediale Anwen-
dungen der Medien- und Filmgesellschaft Ba-
den-Württembergs. 

Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir 
festgestellt, dass dazu keine didaktisch und 
technisch durchgestylte (Lern-)Software not-
wendig ist, sondern Voraussetzungen hierfür 
sind vielmehr: 

➜ ein Minimum an Selbständigkeit in der 
Bedienung des Computers (Ein und Aus-

schalten der Komponenten, Einlegen ei-
ner Diskette bis zum Aufrufen einer In-
ternetseite; 

➜ eine Benutzeroberfläche, die auch nicht-
lesenden Nutzerinnen und Nutzern diesen 
selbständigen Umgang mit dem Compu-
ter ermöglicht und 

➜ eine gewisse Vorstrukturierung des Ange-
bots, z.B. durch Bereitstellung von An-
wendungsmöglichkeiten mit einer indivi-
duellen Auswahl an Software.  

(Vgl. Katzenbach, Dieter, Computer und 
Psyche, S. 134. In: Computer- und In-
formationstechnologie – geistigbehinder-
tenpädagogische Perspektiven, Düssel-
dorf 1999.) 

Umgesetzt auf die Bürgerkommune im Netz 
würde das heißen, Voraussetzungen sind: 

➜ ein Minimum an Selbständigkeit in der 
Bedienung des Computers (Ein- und Aus-
schalten der Komponenten, Einlegen ei-
ner Diskette usw. ... 

➜ eine Benutzeroberfläche, die möglichst 
auch Nicht-Lesenden diesen selbständi-
gen Umgang mit dem Computer ermög-
licht und 

➜ eine gewisse Vorstrukturierung des Ange-
bots und individuelle Auswahl an Pro-
grammen ... 

Zur Benutzbarkeit der neuen Medien gehört 
m. E. auch eine einfache klare Sprache. Viele 
Menschen haben Schwierigkeiten, die Sprache 
des Landes zu verstehen, in dem sie leben. 

➜ Menschen mit so genannter geistiger Be-
hinderung, 

➜ Menschen mit anderen Behinderungen, 

➜ Menschen mit eingeschränkter Bildung, 

➜ Menschen aus dem Ausland, 
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➜ Menschen als funktionale Analphabeten. 

Sie alle sind möglicherweise interessiert leich-
ter lesbare Informationen zu bekommen. 
(Vgl. Europäische Richtlinien in einfacher 
Sprache ... http://www.inclusion-
europe.org/selfadvocacy/DE-EETR.html.) 

Die Europäische Vereinigung der ILSMH weist 
ausdrücklich in den Europäischen Richtlinien 
für leichte Lesbarkeit auf das Recht der Teil-
habe am sozialen und wirtschaftlichen Leben 
der Gemeinschaft aller Bürgerinnen und Bür-
ger der Europäischen Union hin. 

Der Zugang zu Informationen über Kultur, Li-
teratur, Gesetze, Lokal- und Bundespolitik wie 
über die ethischen Grundsätze der Gesell-
schaft ist eine wesentliche Grundlage für die 
Teilnahme am öffentlichen Leben. 

Dies trifft ebenfalls auf die neue Informations-
gesellschaft zu, die verlangt, die neuen Infor-
mationssysteme zu verwenden und zu ver-
stehen. 

Zu einer gleichberechtigten Teilhabe/Partizipa-
tion an der digitalen Welt für Menschen mit 
geistiger Behinderung gehört letztlich, wenn 
es nicht anders möglich ist, eine personelle 
und individuelle Unterstützung (Assistenz). 

 

5. Die Vielfalt, die Vereinfachung, 
die Unabhängigkeit 

Ich könnte hier abschließend viele positive 
Modelle nennen, bei denen durch die Techno-
logisierung des Lebens und unserer Kommu-
nikation gerade Menschen mit Behinderungen 
einen Zuwachs in ihrer Lebensqualität erfah-
ren.  

Hier einige Beispiele aufgrund persönlicher Er-
fahrung:  

➜ Alleine im medizinischen Bereich sind die 
lebenserhaltenden oder verlängernden 
Möglichkeiten nicht mehr weg zu denken, 
z.B. bei Kindern und Jugendlichen mit 
Muskeldystrophie. 

➜ Auch oder gerade gehörlose und sogar 
blinde Menschen haben eine neue Kom-
munikationswelt durch das Handy ent-
deckt ... 

➜ Neue Möglichkeiten haben sich in den 
Werkstätten für Behinderte durch den 
Einsatz von computergesteuerten Werk-
zeugmaschinen erschlossen. Diese neuen 
Arbeitsplätze bieten bei entsprechender 
Arbeitsorganisation und Qualifizierung der 
Beschäftigten mehr als nur die monotone 
Tätigkeit im Einzel- oder Fließbandtakt.  

➜ Selbst jemand mit wenig Leseerfahrung 
kann sich, wenn er den Weg weiß, seine 
Informationen aus dem Internet holen, 
eine Sprachausgabe ist sehr hilfreich. 

Dies sind alles auch Beispiele für Autonomie 
und Selbstbestimmung von Menschen mit 
geistiger Behinderung. Aber damit mache ich 
einen neuen Themenkreis auf ...  
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Cordula Edler 
In(p)but integrative Beratung und Unterstützung 

Ergebnisse des Workshops 3  

 

 

Forderungen und Wünsche der Teilnehmer 
(vorwiegend Experten in eigener Sache): 

➜ Internet und Computer für alle! 

➜ Unterstützung in jede Richtung in Bezug 
auf PC 

◆ Wer unterstützt mich beim Kauf? 

◆ Wer unterstützt mich bei der Auswahl 
der geeigneten Software? 

◆ Wer hilft mir, wenn mein PC kaputt 
ist? 

◆ Wer hilft mir, wenn ich Probleme ha-
be? 

◆ Wer hilft mir und zeigt mir, wie ich 
mit einem Computer umgehe? 

➜ Generell muss der Computer einfacher zu 
bedienen sein – spezielle Kurse dazu an-
bieten! (Oberflächengestaltung der Pro-
gramme, nicht An- und Ausschalten ist 
hier gemeint) – Volkswagen-Volkscompu-
ter.  

➜ Volkshochschulen sollten PC-Kurse für 
Menschen mit geistiger Behinderung an-
bieten, 

◆ ebenso Lebenshilfe. 

➜ Computer sollte günstiger erwerbbar sein, 
da dieser Personenkreis oftmals kein Ge-

halt bezieht und die Finanzierung eines 
PC nicht sozialrechtlich abgesichert ist. 

➜ Idee: „Computerbörse spezial” – aber 
keine Schrottbörse, denn auch Menschen 
mit Behinderungen möchten mit den 
gängigen Programmen arbeiten. 

➜ Visitenkartenprogramme. 

➜ Sprachausgabe zum Vorlesen der Inter-
netseiten! 

➜ Wo finde ich welche Lernsoftware – Kata-
log zusammenstellen. 

➜ Standards für öffentliche Angebote im 
Netz per Gesetz aufstellen. 

➜ Einfache Sprache. 

➜ Den Umgang mit dem PC sollten auch 
Kinder mit Behinderungen rechtzeitig er-
lernen können! 

 

Zusammenfassung 

Wenn bei der Bürgerkommune im Netz Zu-
gang/Qualifizierung und Inhalte gemeinsam 
eine Rolle spielen sollen, so ist u.E. ein we-
sentlicher Faktor außer Acht gelassen worden: 

Alle Menschen in der Bevölkerung, haben das 
Recht daran teilzunehmen. Viele sind auch 
jetzt schon daran interessiert und möchten 
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dies. Bei den derzeitigen Gegebenheiten ist 
dies aber für viele nicht möglich. Insbesonde-
re gilt dies für 

➜ Menschen mit so genannter geistiger Be-
hinderung, 

➜ Menschen mit anderen Behinderungen, 

➜ Menschen mit eingeschränkter Bildung, 

➜ Menschen aus dem Ausland, 

➜ Menschen als funktionale Analphabeten, 

➜ ältere Mitbürger. 

Die Entwicklung einer Bürgerkommune kann 
nur funktionieren, wenn sie mit den zukünfti-
gen Nutzern, mit entsprechender Pädagogik 
und Didaktik weiter entwickelt wird. 

Hierzu sind nicht nur kleine „Sandkastenspie-
le”, schöne Bilder usw. notwendig, sondern 
die Verantwortlichen müssen sich intensiv mit 
der veränderten Lernwelt und den veränder-
ten Lernzugängen, insbesondere unserer Kin-
der, der Gesellschaft von morgen auseinander 
setzen. Es reicht nicht aus, mit den bisherigen 
Vorstellungen von Veränderung hier heran zu 
gehen. 

Ein Motto unseres Workshops ist und war: Au-
tofahren kann auch nicht jeder, aber mitfah-
ren können alle – Das Motto der Aktion 
Mensch „Einfach für @lle” ist ein Schritt in die-
se Richtung.  
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Mario Maier 
Steinbeis-Transferzentrum MediaKomm, Teilprojektleiter Bildung MediaKomm Esslingen 

Internet-Briefwahl zum Jugendgemeinderat  
Esslingen am Neckar 

 

 

Am 12. Juli 2001 wurde der 3. Jugendge-
meinderat der Stadt Esslingen am Neckar ge-
wählt. Zum ersten Mal konnten die 4.845 
wahlberechtigten 14- bis 19-Jährigen auch 
über das Internet ihre Stimmen (zwischen 7 
und 20) abgeben. Möglich machte dies eine 
Kooperation zwischen den Verantwortlichen 
der Stadt Esslingen am Neckar, dem Bundes-
forschungsprojekt MediaKomm Esslingen und 
der Initiative D21. Mit dem Projekt wurde das 
Ziel verfolgt, das von der Forschungsgruppe 
Internetwahlen an der Universität Osnabrück 
unter Leitung von Prof. Dr. Dieter Otten ent-
wickelte Wahlsystem „i-Vote” bei einer politi-
schen Wahl (als Pendant zur Briefwahl) in ei-
ner heterogenen Benutzergruppe einzusetzen, 
um somit ein Szenario darzustellen, wie zu-
künftig unter Einhaltung der Wahlrechts-
grundsätze nach Art. 38 Grundgesetz politi-
sche Wahlen auch auf Landes-, Bundes- oder 
europäischer Ebene – in Ergänzung zur Prä-
senz- und Briefwahl – über das Internet 
durchgeführt werden können. Über die Unter-
arbeitsgruppe 2.4 der Initiative D21 „Beteili-
gung der Bürger an politischen Prozessen” 
war ein stetiger Fachaustausch und eine Be-
wertung der einzelnen eingesetzten Kompo-
nenten des Wahlsystems gegeben. Ein Allein-
stellungsmerkmal dieser weltweit ersten 
rechtsverbindlichen Online-Wahl unter Ver-
wendung elektronischer Signaturen zu einem 
öffentlichen Gremium war die vollständige pa-
pierungebundene Abwicklung: Die Präsenz-

wahl wurde unter Verwendung von Wahlgerä-
ten (in Kooperation mit der Stadt Köln) 
durchgeführt und das gemeinsame Wähler-
verzeichnis für Internet- und Präsenzwahl 
wurde online geführt. 

Möglich wurde die Durchführung der Internet-
Briefwahl erst durch eine Änderung des Statu-
tes des Jugendgemeinderates durch den Ge-
meinderat der Stadt Esslingen sowie durch die 
Bereitschaft des Projektes MediaKomm Ess-
lingen, bis zu 300 interessierten Jugendlichen 
für die Wahl kostenlos eine personalisierte 
akkreditierte Signaturkarte sowie ein Lesege-
rät der Deutschen Post Signtrust GmbH zu 
überlassen, welche den strengen Anforderun-
gen genügt, die der Gesetzgeber mit dem 
„Gesetz über Rahmenbedingungen für elekt-
ronische Signaturen und zur Änderung weite-
rer Vorschriften” vorgibt. 

Als Wahltag – somit auch als Stichtag für die 
Festlegung der Wahlberechtigung – wurde der 
12. Juli festgelegt; die Wahl über das Internet 
konnte jedoch bereits ab dem 9. Juli 12.00 
Uhr bis 12. Juli 20.00 Uhr bequem von zu 
Hause oder aus einem der neun öffentlichen 
„Public Vote Rooms”  (Jugendhaus, Bücherei, 
Schule ...) durchgeführt werden. Das Ende 
der Internet-Briefwahl wurde bewusst auf eine 
Stunde vor dem Ende der Präsenzwahl festge-
legt, um so prinzipiell jedem Online-Wähler 
noch die Möglichkeit einzuräumen, bei auftre-
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tenden Schwierigkeiten die Stimme bei der 
Präsenzwahl abzugeben (was jedoch nicht der 
Fall war). Dies war möglich, da im Wählerver-
zeichnis der Status des Wählers erst dann auf 
„hat gewählt” gesetzt wurde, nachdem das 
Votum in der virtuellen Urne eingegangen ist 
(vgl. Schaubild zum Wahlablauf unten). Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurde nur der Status „ist 
gerade beim Wählen” vergeben, sodass bei 
einem eventuellen Abbruch der Internetver-
bindung erneut ein Stimmzettel angefordert 
werden konnte. 

Im Rahmen von MediaKomm Esslingen über-
nahm das Steinbeis-Transferzentrum Media-
Komm die Gesamtorganisation der Online-
Jugendgemeinderatswahl. Mit dem techni-
schen Realisierungspartner der ivl GmbH wur-
de das Wahlsystem „i-vote” auf die Esslinger 
Rahmenbedingungen angepasst. Über die e-
lektronische Signatur (geschützt durch eine 
PIN-Nummer) erfolgte die Überprüfung der 
Wahlberechtigung gegen das im i-vote-
System integrierte online geführte Wählerver-
zeichnis und – analog der traditionellen Brief-
wahl auf dem Wahlschein – die Versicherung 
an Eides Statt, dass die Wahl unbeeinflusst 
durch Dritte getroffen wurde. Die Signaturkar-
ten der Internet-Briefwähler mussten vor der 
Wahl mit den entsprechenden Zertifikaten 
dem System bekannt gemacht (registriert) 
werden, um mögliche Dubletten auszuschlie-
ßen. Jedes einzelne Votum wurde mit dem öf-
fentlichen Schlüssel des Wahlleiters (in Esslin-
gen: Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger) 
verschlüsselt (1024-bit RSA), sodass nur die-
ser – nach Wahlende – mit dem privaten 
Schlüssel seiner Signaturkarte die Stimmen 
wieder entschlüsseln konnte. Die Anonymität 
– also die „Nicht-Rückverfolgbarkeit” einer 
abgegebenen Stimme zu einem bestimmten 
Wähler – wurde dadurch gewährleistet, dass 
der Wahlamt-Server nach Prüfung der Gültig-
keit der Signatur jeglichen Hinweis auf den 
Wähler entfernte und das Votum über eine 
gesicherte Verbindung – bestätigt durch seine 

eigene Signatur – an die virtuelle Urne weiter-
leitete. 

Der Wahlamt-Server (mit dem Wählerver-
zeichnis) und die virtuelle Urne wurden in ei-
nem Sicherheitsrechenzentrum der ivl GmbH 
in Leverkusen gehostet. Durch entsprechende 
Verschlüsselungsalgorithmen und die einge-
setzte Public-Key-Infrastruktur konnte die 
Möglichkeit einer missbräuchlichen Verwen-
dung der Daten während des „Transportes” 
über das Internet oder z.B. die Generierung 
von Stimmen von nicht wahlberechtigten Per-
sonen ausgeschlossen werden. 

Insgesamt übten 271 Jugendliche ihr passives 
Wahlrecht aus (Anstieg zur Wahl von 1999 
um 35%!), wobei lediglich 34 über das Inter-
net wählten. Die mit 5,6% geringe Wahlbetei-
ligung ist sicherlich darauf zurückzuführen, 
dass die Präsenzwahl nur an einem Ort in ei-
nem Zeitraum von drei Stunden möglich war. 
Die geringe Zahl an Internet-Briefwählern ist 
nicht als Ausdruck eines geringen Interesses 
(potenziell interessiert waren mehr als 110 
Jugendliche) oder eines benutzerunfreundli-
chen Wahlsystems zu werten, sondern des 
derzeit noch komplizierten Beantragungspro-
zedere für Signaturkarten sowie der notwen-
digen Software-Installation. 

Um das von der Bundesregierung formulierte 
Ziel zu erreichen, bereits bei der Bundestags-
wahl 2010 auch eine Möglichkeit der Wahl ü-
ber das Internet zuzulassen, sind solche Pro-
jekte wie die Jugendgemeinderatswahl in Ess-
lingen am Neckar zur Evaluation und Weiter-
entwicklung bestehender Online-Wahlsysteme 
notwendig und wichtig. Die Weiterentwicklung 
und Standardisierung/Kompatibilität der be-
reits auf dem Markt vorhandenen und zukünf-
tigen „Signaturkartensysteme” wird dabei 
zwingend notwendig sein, da entsprechend 
den Vorgaben des Gesetzgebers verbindliche 
Kommunikation über offene Netze – somit 
auch bei Wahlen – die Verwendung elektroni-
scher Signaturen zwingend erfordert.  
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Das bei der Jugendgemeinderatswahl zum 
Einsatz gekommene „i-Vote-Wahlsystem” (als 
Variante zur Briefwahl) kann auch bei Prä-
senzwahlen eingesetzt werden, indem statt 
mit personalisierten Signaturkarten rollierende 
„Blankokarten” (ausgestellt auf den jeweiligen 
Wahlvorstand) verwendet werden, die nach 
Überprüfung der Wahlberechtigung durch den 
Wahlvorstand (gegen das online geführte 
Wählerverzeichnis) jeweils für eine Wahl frei-
geschaltet werden. Somit könnte bei beiden 
Wahlvarianten das gleiche Serversystem als 
Backend genutzt werden, was die Auszählung 
der Stimmen beschleunigt. 

Ein ausführlicher Erfahrungsbericht (49 Seiten, 
mit technischer Dokumentation) kann von der 
Wahlplattform www.jgrwahl.esslingen.de her-
untergeladen werden. 

 

Links:  

➜ http://www.jgrwahl.esslingen.de  
(Wahlplattform mit Informationen und 
ausführlicher Erfahrungsbericht zum 
Download) 

➜ http://www.stzmk.de   
(STEINBEIS-TRANSFERZENTRUM MEDIAKOMM) 

➜ http://www.i-vote.de 
(Forschungsgruppe Internetwahlen an 
der Universität Osnabrück) 

➜ http://www.ivl.de 
(ivl GmbH) 

 

 

 

 

Darstellung der Prozesse bei der Internet-Briefwahl zum 3. 
Jugendgemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar

vom 9. bis 12. Juli 2001

2. Registrierung als Internet-Brief-Wähler1

3. Verbindungsaufbau, Identifizierung
4. Signierte Wahlunterlagen
5. Signierte, verschlüsselte Wahlentscheidung
9. Wahlstatusmeldung

1.Beantragung
Signaturkarte1

6.Prüfung Gültigkeit
Signatur-Zertifikat

10.Entschlüsselung der
Stimmen & Auswertung2

8. W
ahlstatusm

eldung

7.U
m

signierte 
W

ahlentscheidung

(Registrierter) 
Internet-Brief-

Wähler/in

Wahlamt
(Validator)

Trustcenter

Kandidat 1:   25 Stimmen
Kandidat 2: 378 Stimmen
Kandidat 3: ..........
.............

Urne
(Psephor)

1 vor dem Beginn des eigentlichen Wahlzeitraumes der Internet-Briefwahl
2 nach Ende des Wahlzeitraumes der Wahl, d.h. wenn die Urne keine Stimmen mehr entgegennimmt
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Screenshots 

Schritt 1: Startseite für den Internet-Brief-
wähler 

 

Schritt 2: „Herunterladen” des Applets, in wel-
chem der Stimmzettel generiert wird sowie 
der notwendigen Bibliotheken 

 

Schritt 3: Darstellung des Stimmzettels (je 
nach Wahlkreis) 

 

Schritt 4: Visualisierung der getroffenen Wahl! 

 

Schritt 5: Der Wähler authentifiziert sich ge-
gen das Wählerverzeichnis mit seiner elektro-
nischen Signatur; Eingabe der PIN-Nummer 
(analog dem Unterzeichnen des Wahlscheines 
bei der traditionellen Briefwahl) 

 

Schritt 6: Der Wähler erhält die Rückmeldung, 
dass seine Stimme in der virtuellen Urne ab-
gelegt wurde. 
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Wolfgang Kirst 
Steinbeis-Transferzentrum MediaKomm 

Die elektronische Signatur kommt zum Bürger 

Qualifizierungsoffensive durch Bürger-PCs, offene Schulräume  

und das Mentoren-Netzwerk Esslingen 

 

1. Einführung 

Die Förderung von Medienkompetenz und die 
Vermeidung einer digitalen Spaltung sind 
Schlüsselthemen der Informationsgesellschaft 
und werden derzeit breit diskutiert. Besondere 
Relevanz erhält dieses Thema in Kommunen, 
die verstärkt virtuelle Dienstleistungen für ihre 
Bürger anbieten wollen. In diesem Beitrag 
wird ein Ansatz vorgestellt, mit dem in Esslin-
gen am Neckar der Weg in diese Informati-
onsgesellschaft für alle Bürger geebnet wird. 
Dieser Ansatz wurde im Rahmen des Bundes-
forschungsprojekts MediaKomm entwickelt 
und nimmt auch die Förderung der Akzeptanz 
der elektronischen Signatur in den Blick. 

Ziel dieser Qualifizierungsoffensive ist es, für 
breite Bevölkerungsgruppen den Zugang zu 
neuen Medien herzustellen und die Akzeptanz 
dieser Medien insgesamt – sowie der elektro-
nischen Signatur im Besonderen – zu fördern. 
Das Projekt wirkt einer weiteren Ausgrenzung 
benachteiligter Personenkreise entgegen, be-
stehende „digitale Gräben” werden über-
brückt. 

Dieses Ziel kann nur durch ein Gesamtkon-
zept erreicht werden, in welchem unterschied-
liche Maßnahmen gebündelt werden, die in-
einander greifen. Das Konzept kombiniert 
speziell konfigurierte öffentlich zugängliche 
Computer mit Internetanschluss (Bürger-PCs) 

und Anleitung zu selbst organisiertem Lernen 
(Mentoring) durch speziell geschulten ehren-
amtlich tätigen Esslinger Bürgern. Dieses Kon-
zept hat sich bereits als besonders effektiv 
erwiesen, um Berührungsängste gegenüber 
neuen Technologien abzubauen. 

Zu Beginn des Beitrags wird der gesellschaftli-
che Kontext – und damit der Handlungsrah-
men für das Projekt – kurz dargestellt, danach 
werden die verschiedenen Bausteine der Qua-
lifizierungsoffensive erläutert. Abschließend 
wird über den derzeitigen Stand der Arbeiten 
berichtet. 

Details zu den Bausteinen Bürger-PC und 
Mentoren-Netzwerk sind auch im Internet ab-
rufbar unter http://www.buerger-pc.de und 
http://www.buerger-gehen-online.de. 

 

2. Der gesellschaftliche Kontext 

2.1 Informationsgesellschaft und Le-
benslanges Lernen 

Die Schlagworte „Informationsgesellschaft” 
und „Lebenslanges Lernen” sind derzeit in al-
ler Munde. Wie weitreichend die Bedeutung 
von Informationsverarbeitung und Wissens-
management in unserer Gesellschaft mittler-
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weile ist, zeigen die Fakten, die in der folgen-
den Folie aufgelistet sind. 

2

Informationsgesellschaft ...Informationsgesellschaft ...

@ Naturwissenschaften: Quantitative Verdoppelung
des Wissens etwa alle 10 Jahre.

@ Weltbank: ‚human resources‘ (Wissen, Bildung,
Ausbildung) heute 60 % des Reichtums in den
westlichen Ländern.

@ In 10-15 Jahren wird die Hälfte  aller Erwerbstätigen
in der Informationsverarbeitung tätig sein.

@ Herstellung und Vermittlung von Wissen wird eine
immense volkswirtschaftliche Bedeutung haben

@ Kenntnisse der Informationstechnik werden
unabdingbar sein.

 

Diese „Rahmendaten” machen deutlich, wie 
wichtig es ist, weite Teile der Bevölkerung zu 
einem lebenslangen Lernen zu befähigen. Da-
bei geht es zunehmend um eigenständiges 
Lernen. Die passive Wissensaufnahme, ver-
mittelt durch Lehrende, die auch den Lehrplan 
vorgeben, wird dagegen an Bedeutung verlie-
ren. Bei der Vielfalt der verfügbaren Inhalte 
wird es zukünftig viel wichtiger sein, Strate-
gien zu entwickeln, die jeweils eigenen Lern-
ziele zu definieren und sich das erforderliche 
Wissen auch weitgehend selbst anzueignen. 

 

2.2 Digital Divide – Digitale Spaltung 

Im Juli 1995 wurde in den USA die erste gro-
ße Studie vorgelegt, die sich mit der unter-
schiedlichen Mediennutzung durch verschie-
dene Bevölkerungsgruppen beschäftigte. 
(„Falling Through the Net: A Survey of the 
,Have Nots’ in Rural and Urban America”, 
07/95) 

Seither sind in den USA drei weitere Berichte 
in dieser Reihe vorgelegt worden (07/98; 
07/99; 10/00), die eine immer fundiertere 

Datenbasis liefern und gleichzeitig den Erfolg 
bisheriger Maßnahmen bewerten, um die vor-
handenen Gräben zu überbrücken.  

Die erste vergleichbare Studie für Deutschland 
erschien im August 2000. Im Auftrag der Ini-
tiative D21 hat die Unternehmensberatung 
Booz, Allen & Hamilton die Situation in 
Deutschland untersucht („Digitale Spaltung in 
Deutschland – Ausgangssituation, Internatio-
naler Vergleich, Handlungsempfehlungen” 
08/00). Eine weitere wichtige Datenquelle ist 
der „Verweigereratlas”, eine Basiserhebung, 
die von TNS Emnid in Zusammenarbeit mit 
der Initiative D21 im Mai 2001 veröffentlicht 
wurde. 

Alle genannten Studien bestätigen ein Alters-
gefälle (je älter, desto kleiner der Anteil der 
„Onliner”) sowie den Einfluss der Schulbildung 
(zunehmende Mediennutzung mit zunehmen-
der Bildung). In Deutschland ist nach wie vor 
der Frauenanteil an der Internet-Gemeinde 
geringer als in der Gesamtbevölkerung, wobei 
sich die Lücke in diesem Bereich zu verklei-
nern scheint. Besonders gering ist nach wie 
vor die Internet-Nutzung durch ältere Frauen. 
Nach einer forsa Untersuchung vom Septem-
ber 2001 nutzen nur 18,5 Prozent der 50-65 
Jahre alten Frauen das Internet, und sogar 
nur 2,6 Prozent der über 65-jährigen Frauen. 

Deutlich wird aber auch, dass die jeweiligen 
Faktoren nicht unabhängig voneinander be-
trachtet werden dürfen. So zeigt zum Beispiel 
die US-Studie vom Oktober 2000 den Zu-
sammenhang von Bildung und Einkommen 
sehr deutlich. 
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US-Studie US-Studie Bildung und Einkommen ...Bildung und Einkommen ...

zunehmende
Bildung

steigendes
Einkommen

Haushalte mit
 Internet-Zugang

 

 

In der Bewertung dieser Daten kommt die 
genannte amerikanische Studie unter ande-
rem zu der Schlussfolgerung, dass wir uns ei-
nem Punkt nähern, an dem Menschen einen 
Wettbewerbsnachteil erleiden, die keinen Zu-
gang zu den neuen Werkzeugen haben. Sie 
werden keine vollwertigen Beteiligungsmög-
lichkeiten an der digitalen Wirtschaft haben. 
Die Studie von Booz, Allen & Hamilton kommt 
zu ähnlichen Folgerungen. Sie erwartet unter 
anderem geringere Arbeitsplatz-Chancen auch 
in weniger qualifizierten Betätigungsfeldern, 
eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten priva-
ter Dienstleistungen, eine Gefährdung der 
Chancengleichheit in der Ausbildung und eine 
Verringerung der Teilhabe am öffentlichen Le-
ben insgesamt. Diese Problemstellungen wer-
den sich in den nächsten Jahren noch verstär-
ken, denn je verbreiteter die Technologie, 
desto stärker werden die Auswirkungen auf 
die Nicht-Teilnehmer! 

3. Der Esslinger Ansatz 

Die obige Auflistung macht deutlich, wie wich-
tig es ist, alle Bevölkerungsgruppen für den 
Umgang mit den neuen Medien zu qualifizie-
ren. Im Rahmen des Bundesforschungspro-
jekts MEDIA@Komm nimmt Esslingen am Ne-
ckar eine Vorreiterrolle in der Entwicklung vir-
tueller Dienstleistungen im kommunalen Um-
feld ein. Dazu gehört auch, dass ein Konzept 
erarbeitet wird, wie auf lokaler Ebene an die-
ser Qualifizierung mitgewirkt werden kann. 

15

Die Digitale Signatur kommt zum Bürger

Der Ansatz ...Der Ansatz ...

Zugang Begleitung&

Der Esslinger 
Bürger-PC©

Offene Schulräume

Das MentorInnen-Netzwerk 
Esslingen
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In Esslingen hat sich die Erkenntnis durchge-
setzt, dass eine solche umfassende Qualifizie-
rung nur möglich ist, wenn gleichzeitig nie-
derschwellige öffentliche Zugangsmöglichkei-
ten geschaffen werden, die eine Mediennut-
zung für alle sicherstellen. Außerdem besteht 
an diesen Orten die Möglichkeit, ein besonde-
res Lernklima zu schaffen, welches die Annä-
herung an die neuen Technologien wesentlich 
erleichtert. 

 

3.1 Der Esslinger Bürger-PC 

Der Bürger-PC ist ein öffentlicher Internet-
Zugang für alle. Jedes Gerät verfügt über ein 
Signaturkarten-Lesegerät. Von allen Standor-
ten aus haben Anwender die Möglichkeit, per 
Internet kommunale Informationen abzurufen 
oder Online-Dienstleistungen virtueller Rat-
häuser zu nutzen. Auch andere rechtsverbind-
liche Geschäfte können mit Hilfe der elektroni-
schen Signatur abgeschlossen werden.  

16

Öffentlicher Zugang ...Öffentlicher Zugang ...

Der Esslinger Bürger-PCDer Esslinger Bürger-PC©© 

ZugangZugang
zu neuen Medienzu neuen Medien
für Alle.für Alle.

 

Alle Bürger-PCs sind außerdem einheitlich mit 
Standardsoftware (Textverarbeitung, Tabel-
lenkalkulation, Präsentationserstellung u.a.) 
ausgestattet, wodurch sie sich wie ein klassi-
scher Heim- oder Büro-PC bedienen lassen. 
Für den reibungslosen Betrieb bei ständig 
wechselnden Nutzern sind die Geräte mit Zu-
satzkomponenten versehen und speziell kon-
figuriert. Auch ungeübte Bürger können so 
„gefahrlos” mit dem Gerät experimentieren, 
da das System bei jedem Neustart wieder im 
Urzustand zur Verfügung steht. 

Der Esslinger Bürger-PC bietet dabei wesentli-
che Vorteile gegenüber traditionellen öffentli-
chen Internet-Zugängen. Der entscheiden-
dende Vorteil liegt in der Gewährleistung von 
Datensicherheit und Anonymität für die Be-
nutzer. So erhält der Nutzer bei der Anmel-
dung ein System im Urzustand – ohne Daten-
spuren des Vornutzers anzutreffen – und ver-
lässt das System nach einer ordnungsgemä-
ßen Abmeldung auch wieder im Urzustand – 
ohne eigene Datenspuren zu hinterlassen.  

Jeder Nutzer kann das Erscheinungsbild des 
Bürger-PCs nach seinen persönlichen Bedürf-
nissen anpassen und diesen so genannten 
„personalisierten Zugang” auf einer ZIP-
Diskette abspeichern, die in seinem Eigentum 
verbleibt. Auf der ZIP-Diskette sind neben den 
Desktop-Einstellungen z.B. auch die Browser-
einstellungen und die Lesezeichen/Bookmarks 
und anderes mehr gespeichert. Darüber hin-
aus ist auf diesem Datenträger genügend 
Platz für private Dokumente. 

19

Der Personalisierte Zugang ...Der Personalisierte Zugang ...

@ Individuell
• Anpassungen des Bürger-PCs an die

jeweiligen Bedürfnisse

Die Daten bleiben Eigentum der Bürger !Die Daten bleiben Eigentum der Bürger !

• Speicherung des Profils und aller Daten auf
einer ZIP-Diskette
Browser- und Desktop-Einstellungen, Lesezeichendateien
und persönliche Dokumente, ...

@ Mobil
• Verwendbarkeit des mobilen Datenträgers an

allen Standorten

 

Die Bürger-PCs sind so eingerichtet, dass auf 
Wunsch beim Neustart automatisch die Profil-
daten von der ZIP-Diskette übernommen 
werden, wodurch der Nutzer den Esslinger 
Bürger-PC in dem Zustand vorfindet, in dem 
er zuletzt gearbeitet hat. Dank des mobilen 
Datenträgers kann der Nutzer an allen Bür-
ger-PCs auf seine Einstellungen zurückgreifen 
und seine Dokumente bearbeiten. Die Nutzer 
der Bürger-PCs werden also nicht in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt – im Gegenteil, sie wer-
den zur Mobilität ermutigt. Einer der wichtigs-
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ten Grundsätze des E-Government wird somit 
verwirklicht: „Anytime, anywhere” – Jederzeit 
und überall soll der Bürger online mit seiner 
lokalen Verwaltung in Kontakt treten und 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen kön-
nen. Die dabei unerlässliche Bedingung des 
Datenschutzes ist beim Beispiel des Esslinger 
Bürger-PCs durch die ZIP-Diskette gelöst 
worden: Durch die ausschließliche Speiche-
rung der Nutzerdaten auf diesem Medium 
bleiben die Daten Eigentum der Bürger. 

Die Bürger-PCs sind auch für fortgeschrittene 
Nutzer, die einen eigenen PC mit Internet-
Zugang besitzen, geeignet – können sie an 
ihnen doch den Umgang mit der Signaturkar-
te erlernen – wenn nötig und wenn ge-
wünscht, auch mit Hilfe der Mentoren (siehe 
unten). 

Die Nutzungsmöglichkeiten der Geräte sind 
vielfältig. So bietet sich der Bürger-PC zum 
gefahrlosen Erstkontakt mit PC und/oder In-
ternet ebenso an wie zum kursbegleitenden 
Üben (z.B. beim Besuch von berufsqualifizie-
renden Maßnahmen, wenn zu Hause kein PC 
zur Verfügung steht). Er eignet sich zur Erstel-
lung von Bewerbungsunterlagen ebenso wie 
zur Informationsrecherche oder zur Erledi-
gung von Geschäftsvorgängen.  

Ein Szenario der Nutzung von Bürger-PCs im 
Zusammenhang mit dem virtuellen Rathaus 
könnte folgendermaßen aussehen: Esslinger 
Bürger begeben sich in ihrem Stadtteil zu ei-
nem Bürger-PC, um einen Verwaltungsvor-
gang zu erledigen. In der Regel wird ein An-
trag dann vollständig online bearbeitet und 
abgeschickt. Mit Hilfe der personalisierten ZIP-
Diskette kann eine Kopie des Antrags sowie 
eine evtuelle Eingangsbestätigung oder das 
Antwortdokument abgespeichert werden. 
Sollten Unklarheiten bestehen, die ein persön-
liches Gespräch erfordern, kann der bisherige 
Bearbeitungsstand auf der ZIP-Diskette ge-
speichert und mit ins Bürgerbüro genommen 
werden. Dort kann der Antrag gegebenenfalls 

noch angepasst oder zum Beispiel durch einen 
schriftlichen Zusatz in Form eines Word-
Dokuments ergänzt werden. Vorteil: Die Bür-
ger finden im Bürgerbüro eine Arbeitsumge-
bung vor, die ihnen von ihrem Stadtteil-
Bürger-PC her schon vertraut ist. 

Der Bürger-PC soll aber nicht nur von Einzel-
personen sondern auch von Gruppen (z.B. 
Initiativen, Selbsthilfegruppen, kleinen Verei-
nen) genutzt werden. Mitgliedern solcher 
Gruppen bietet der Bürger-PC die Chance, 
sowohl an dezentralen Orten – in der Nähe ih-
res Wohnortes − wie auch an einem zentralen 
Treffpunkt – zum Beispiel im Bürgerbüro – an 
ihren Projekten zu arbeiten, ganz nach ihren 
Vorlieben und Bedürfnissen. Den Bürger-PC 
können die Gruppen dabei nicht nur zur Erle-
digung von „Amtsgeschäften”, zur Erstellung 
ihrer Korrespondenz oder zur Informationsre-
cherche nutzen, sondern zum Beispiel auch, 
um eine Präsentation zur Selbstdarstellung zu 
erarbeiten. Der Bürger-PC schließt im Falle 
von Bürgergruppen die Lücke der fehlenden 
eigenen technischen Infrastruktur. 

Das gesamte Konzept „Bürger-PC” ist so aus-
gelegt, dass es problemlos auf andere Kom-
munen übertragbar ist. 

Das Esslinger Pilotprojekt, bei dem mehrere 
Bürger-PCs an öffentlich zugänglichen Orten 
in der Stadt eingesetzt werden, wird durch 
das Esslinger-Mentoren-Netzwerk ergänzt. Im 
Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement 
begleiten ausgebildete Ehrenamtliche die Bür-
ger bei der Nutzung der Geräte. Dieses Kon-
zept hat sich als besonders effektiv erwiesen, 
um Berührungsängste gegenüber neuen 
Technologien abzubauen. 

 

3.2 Schulen öffnen sich 

Neben den Bürger-PCs wird in Esslingen eine 
weitere Möglichkeit zur Bereitstellung von Zu-
gangsmöglichkeiten erprobt. Ziel dieses Bau-
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steins im Projekt ist es, durch die Nutzung be-
stehender Ressourcen Synergien zu erreichen. 

22

Öffentlicher Zugang ...Öffentlicher Zugang ...

Schulen öffnen sichSchulen öffnen sich

Synergie durchSynergie durch
NutzungNutzung
bestehenderbestehender
RessourcenRessourcen

 

Dabei stellt sich die Ausgangssituation wie 
folgt dar: 

➜ Sehr gut ausgestattete Computer-Räume, 
die oft nur in begrenztem Umfang genutzt 
werden (gemäß Vorgaben des Lehrpla-
nes). 

➜ Keine Nutzung außerhalb des regulären 
Unterrichtes mangels Verfügungsstunden. 

➜ Großes Interesse der Schüler, die Compu-
ter auch nachmittags und abends zu nut-
zen und auch als Mentoren selber Ver-
antwortung zu übernehmen. 

➜ Rektoren und Systemverantwortliche, die 
bereit sind, Neues auszuprobieren. 

Diese Ausgangssituation trifft auf Öffnungsbe-
strebungen der beteiligten Schulen selbst. Sie 
wollen hineinwirken in ihren jeweiligen Stadt-
teil. Sie verstehen sich zunehmend als Lernort 
für alle, insbesondere mit Blick auf das unmit-
telbare Gemeinwesen im Umfeld der Schule. 
Außerdem sind die am Projekt beteiligten 
Schulen an einer Ausweitung des Angebots 
für die eigene Schülerschaft interessiert. Als 
Ziel formulieren sie darüber hinaus, einen 
nachhaltigen Beitrag zur Qualifizierung breiter 
Bevölkerungsgruppen leisten zu wollen. 

Mittlerweile haben die beteiligten Pilotschulen 
jeweils an einem Abend der Woche ihre Com-
puterräume für die Esslinger Bevölkerung ge-

öffnet. Vorab mussten jedoch zahlreiche 
Rahmenbedingungen ausgehandelt werden. 
Im rechtlichen Bereich galt es z.B. versiche-
rungsrechtliche Fragestellungen zu regeln, 
außerdem mussten organisatorische Abspra-
chen getroffen werden (Nutzung in den Fe-
rien, Schließung des Schulgebäudes am A-
bend ...) ebenso wie Vereinbarungen zum 
technischen Betrieb. Nach einer Vorgabe der 
Rektoren muss sichergestellt sein, dass die 
PCs am nächsten Morgen wieder voll funkti-
onsfähig für den Unterricht zur Verfügung 
stehen. 

Zum Ende des Pilotbetriebs wird ein Praxisleit-
faden erstellt werden, der die Übertragung 
dieses Konzepts auf andere Schulen unter-
stützt. 

 

3.3 Das Mentoren-Netzwerk Esslingen 

Bereits zu Beginn des Beitrags wurde kurz auf 
die sich verändernden Anforderungen im Be-
reich des Lehrens und Lernens eingegangen. 
Die folgende Folie fasst zusammen, welche 
Aspekte heute besonders beachtet werden 
müssen. 

27

Lernen heute ...Lernen heute ...

@ Lernen ‚on demand‘
• Es reicht nicht mehr aus, Fachkompetenz und Sachwissen

einmal am Anfang einer Berufsbiographie zu erwerben

@ Lebenslanges /-begleitendes Lernen
• Aktiv - Motivation & Interesse sind Voraussetzung
• Selbstgesteuert
• Konstruktiv - eigene Interpretationen sind nötig
• Situativ
• Ein sozialer Prozess - Interaktion mit anderen

@ Lernen, Freizeit und Arbeit wachsen zusammen
• Dieser Prozess wird durch die neuen Medien beschleunigt

 

Die Bewertung dieser Aspekte macht deutlich, 
dass die aktive selbstgesteuerte Konstruktion 
die Instruktion ablöst. Dabei werden kommu-
nikative und kooperative Fähigkeiten noch 
mehr zu Basiskompetenzen für erfolgreiche 
Lernprozesse. Genauso bedeutend für erfolg-
reiches Lernen ist Medienkompetenz im Sinne 
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eines aktiven Sehens, effektiven Nutzens und 
kreativen Gestaltens von Medien. 

Diese Gedanken greift das Mentoren-
Netzwerk auf und schafft ein Setting, in dem 
selbstgesteuerte Lernprozesse in der oben 
dargestellten Form unterstützt werden. Die 
Kombination von Bürger-PC und Mentorenbe-
gleitung ermöglicht ein „niederschwelliges” 
Angebot. Damit können auch Bürger erreicht 
werden, die von traditionellen Angeboten wie 
Kursen und Lehrgängen nicht angesprochen 
werden bzw. durch Hürden wie die Notwen-
digkeit einer verbindlichen Anmeldung, durch 
festgelegte Teilnahmezeiten und -dauer oder 
durch die bisherige Form der Wissensvermitt-
lung abgehalten werden. 

26

& Begleitung ...& Begleitung ...

DasDas MentorInnen MentorInnen-Netzwerk-Netzwerk
  Esslingen  Esslingen

BürgerschaftlichesBürgerschaftliches
EngagementEngagement
unterstützt denunterstützt den
EinstiegEinstieg

 

Es handelt sich um ein offenes Angebot mit 
unterschiedlichen Öffnungszeiten an den ver-
schiedenen Standorten. Pädagogische Grund-
lagen des Angebots sind die „Animative Di-
daktik” (Opaschowski) und der am MIT Bos-
ton entwickelte Ansatz der Computer Club-
house Bewegung (Resnick). Von zentraler Be-
deutung sind die Mentoren. Der Begriff des 
Mentors beschreibt eine Tätigkeit, bei der in 
der Regel „erfahrene” Personen „jüngere”/un-
erfahrene Personen ein Stück auf ihrem Weg 
begleiten. Wichtig ist, dass es sich um eine 
wechselseitige Austauschbeziehung handelt, 
da in der Regel beide Partner voneinander ler-
nen. Mentoring ist zeitlich begrenzt! Die Men-
toren geben Tipps und Anregungen, sie er-
muntern zum kreativen eigenständigen Aus-
probieren und Entdecken. Sie fördern die Mo-

tivation, selbst aktiv zu werden und das eige-
ne Lernen selbst zu steuern. Die Mentoren 
können während der Öffnungszeiten auch an 
eigenen Projekten arbeiten. Mit ihren Aktivitä-
ten ermutigen sie zur Nutzung des Angebots 
und fungieren als Rollenmodell. 

In Esslingen sind engagierte Menschen aller 
Altergruppen, mit unterschiedlicher Berufs- 
und Lebenserfahrung und jeweils spezifischen 
Kenntnissen in diesem Sinne tätig. Damit wird 
ein Klima geschaffen, in dem ein generatio-
nenübergreifendes partnerschaftliches Lernen 
erprobt werden kann. Menschen unterschied-
lichster Herkunft arbeiten zusammen und tau-
schen Wissen und Erfahrungen aus. 

32

Suche und Qualifizierung ...Suche und Qualifizierung ...

@ Qualifizierung nach den Bedürfnissen
der TeilnehmerInnen

• In einer Infoveranstaltung werden die Grundgedanken
des Mentoring erläutert

• In praxisorientierten Schulungen werden die
zukünftigen MentorInnen auf ihre Aufgabe vorbereitet.

@ Engagement braucht einen Rahmen
• Ein Flyer und eine Website informieren über das

Projekt, die Anforderungen und die
Rahmenbedingungen
http:// www.buerger-gehen-online.de

 

Damit ein auf der Arbeit von ehrenamtlich tä-
tigen Mentoren basierendes Konzept langfris-
tig erfolgreich sein kann, sind verschiedene 
Faktoren zu beachten. 

➜ Bürgerschaftliches Engagement braucht 
heute einen klaren Rahmen, in dem Er-
wartungen, Anforderungen und Rahmen-
bedingungen der Tätigkeit definiert sind. 

➜ Die Mentoren müssen entsprechend der 
jeweiligen Bedürfnisse qualifiziert werden. 
Dies umfasst sowohl einführende Infor-
mationsveranstaltungen, in denen die 
Grundgedanken des Mentoring erläutert 
werden, wie praxisorientierte Schulungen, 
mit denen die zukünftigen Mentoren auf 
ihre Tätigkeit vorbereitet werden. Bei die-
sen Schulungen sind sowohl die Vertie-
fung von technischem Know-how als auch 
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die Förderung von sozialer/pädagogischer 
Kompetenz wesentliche Bestandteile. 

➜ Die Mentoren müssen dauerhaft begleitet 
werden. An jedem Standort müssen eine 
oder mehrere Ansprechpersonen (Koordi-
natoren) für diese Tätigkeit zur Verfügung 
stehen. Zu den Aufgaben dieser Koordi-
natoren gehört neben der Begleitung in 
der Praxistätigkeit auch die Organisation 
von regelmäßigen Treffen zum Erfah-
rungsaustausch und zur Koordination der 
Einsatzplanung sowie die Unterstützung 
der dauerhaften Weiterqualifizierung. 

➜ Engagement braucht Wertschätzung. Die 
Mentoren müssen erkennen können, dass 
ihre Arbeit anerkannt wird. Dies kann in 
unterschiedlicher Weise erfolgen. In Ess-
lingen fand z.B. die Amtseinführung der 
ersten Mentoren im Beisein des Ersten 
Bürgermeisters statt. Außerdem werden 
in losen Abständen Grillabende und ähnli-
che gesellige Veranstaltungen durchge-
führt, die gleichzeitig den Austausch un-
tereinander fördern. 

Der Einsatz der Mentoren erfolgt sowohl an 
den Bürger-PC-Standorten wie in den Pilot-
schulen. Jeder Mentor und jede Mentorin ent-
scheidet selbst (in der Regel am Ende der 
Qualifizierungsphase), an welchem bzw. wel-
chen Standorten er oder sie tätig sein möchte. 
Ein Standortwechsel ist nach Absprache je-
derzeit möglich. Die Betreuung erfolgt stand-
ortbezogen durch die Koordinatoren. 

Grundgedanke des Netzwerks ist es, die Akti-
vitäten auf das ganze Stadtgebiet bezogen zu 
koordinieren, die Standorte in einen Aus-
tausch zueinander zu bringen und einen zent-
ralen Anlaufpunkt zu bieten. Schulungsmaß-
nahmen werden soweit möglich standort-
übergreifend organisiert und durchgeführt. 

Die Koordinatoren der Standorte treffen sich 
regelmäßig zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch und zur Abstimmung der wei-

teren Aktivitäten (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, 
Mentorengewinnung, Schulungsbedarf, be-
sondere Vorfälle ...). In unregelmäßigen Ab-
ständen finden Gesamtmentoren-Treffen 
statt. 

Wir gehen davon aus, dass die Koordination 
des Netzwerks an zentraler Stelle durch 
hauptamtlich tätiges Personal erfolgen muss. 
Dabei handelt es sich um Personen, die so-
wohl über eine qualifizierte pädagogische 
Ausbildung verfügen müssen, als auch über 
ein tiefgehendes technisches Wissen. Zur Auf-
gabe dieser Stelle gehört es auch, insbeson-
dere für die Koordinatoren, aber bei besonde-
ren Fragen auch für alle Mentoren als An-
sprechpartner und „Hotline” verfügbar zu sein. 

 

4. Stand der Arbeiten (Stand Okto-
ber 2001) 

Am 3. April 2001 wurde der erste Bürger-PC 
in Form einer Stand-alone-Lösung in einem 
Stadtteilcafé in Betrieb genommen. Am 29. 
Mai 2001 wurde in einer weiterentwickelten 
Version ein Netzwerk aus drei Rechnern in ei-
nem Zentrum für Bürgerschaftliches Engage-
ment übergeben, eine Woche davor haben die 
beiden Esslinger Pilotschulen die Türen ihrer 
Computerräume für die Esslinger Bürger ge-
öffnet. Seit dem 27. Juli 2001 steht den Ess-
linger Bürgern auch im neu eröffneten Bürge-
ramt in der Esslinger Stadtmitte ein Bürger-PC 
zur Verfügung. In den nächsten Wochen wird 
ein Netzwerk mit zwei Rechnern in einer Be-
treuten Seniorenwohnanlage in Betrieb ge-
hen. 

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen 
wurde das Konzept in den letzten Monaten 
fortgeschrieben. In Abstimmung mit den Men-
toren und den Verantwortlichen für die Stand-
orte wurden zum Beispiel die Rahmenbedin-
gungen für die Nutzung der Geräte schriftlich 
fixiert und ein Dokumentationssystem erar-
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beitet. Für den Bürger-PC wurde mittlerweile 
ein optimierter Prototyp entwickelt, mit dem 
auf den Einsatz von Servern zur Benutzerver-
waltung verzichtet werden kann. Damit ist 
nun die sofortige produktive Nutzung der per-
sonalisierten ZIP-Disketten an jedem beliebi-
gen Bürger-PC-Standort möglich. Die Umrüs-
tung der Standorte auf die neuen Systeme ist 
nahezu abgeschlossen. Auf der Grundlage 
dieses neuen Prototyps wird nun gemeinsam 
mit einem bundesweiten Distributor an einem 
Konzept zur Markteinführung der Bürger-PCs 
gearbeitet.  

36

Bürger-PC Standorte ...Bürger-PC Standorte ...

@ Café Flandern
• ein Stadtteil-Café der Lebenshilfe Esslingen

im Stadtteil Esslingen-Nord

Übergabe des ersten Esslinger Bürger-PCs durch den Oberbürgermeister
3. April 2001

 

Noch im Jahr 2001 wird ein weiterer Schu-
lungszyklus für neue Mentoren beginnen, an-
schließend werden einige weitere Bürger-PC-
Standorte in Esslingen ihre Pforten öffnen. 
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Internet erschließen und sinnvoll nutzen 

 

 

1. Gemeinsam lernen übers Netz: 
Selbstorganisierte Lerngruppen 
im Internet 

„www.gemeinsamlernen.de” ist eine neue 
Lernplattform im Internet, auf der sich Men-
schen mit gleichen Interessen finden, gemein-
sam an Themen arbeiten und Ideen und neue 
Einsichten austauschen können. Die Website 
ist Teil eines auf fünf Jahre angelegten Mo-
dellprojekts, das von der Bund-Länder-Kom-
mission gefördert wird (www.blk-lll.de/LLL). 

 

Hintergrund 

Das Internet bietet neuartige Möglichkeiten, in 
selbstorganisierten Gruppen gemeinsam mit 
anderen Menschen zu lernen. Ohne großen 
Kosten- und Zeitaufwand können die Teil-
nehmenden mithilfe des Internets über weite 
Entfernungen zusammenarbeiten. Aber auch 
für die Zusammenarbeit in Gruppen im regio-
nalen Raum können die neuen Techniken e-
norm nützlich sein. So kann das Internet da-
bei helfen, kontinuierlich in Gruppen mitzu-
machen, ohne Verpflichtung, an jedem „rea-
len Treffen” teilnehmen zu müssen. Zugleich 
bietet das Internet hervorragende Möglichkei-
ten, Ideen und Ergebnisse zu veröffentlichen 
und anderen Interessierten zugänglich zu ma-
chen. 

Projektaufgaben 

Aufgabe des Projekts „gemeinsamlernen” ist 
es, über reale Treffen und übers Netz 

➜ Selbstlerngruppen zu initiieren, die ge-
meinsam an selbstgewählten Themen ar-
beiten, 

➜ die Detaillierung des gewählten Themas 
zu begleiten und 

➜ die Zusammenarbeit der Gruppen und 
beteiligter Einzellernender durch infra-
strukturelle Maßnahmen und Vernetzung 
der Lernenden zu fördern. 

 

Pilotprojekte 

Dass selbstorganisiertes Lernen in virtuellen 
Gruppen funktionieren kann, haben zwei er-
folgreiche Pilotprojekte gezeigt, die vom ZA-
WiW zuvor durchgeführt worden waren:  

➜ In einem Projekt tauschten sich Schüle-
rinnen und Schüler aus Freiburg über ein 
Jahr über E-Mail, in Foren und Chats mit 
Seniorinnen und Senioren – die meisten 
davon aus Ulm – zu verschiedenen The-
men (schulischen und privaten Interes-
ses) aus. 

➜ In einem zweiten Projekt diskutierten 
Schülerinnen und Schüler mehrer Schul-
klassen mit Seniorinnen und Senioren 
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über ein Buch von Ingeborg Drewitz 
(„Gestern war heute”). 

Über beide Projekte ist in der ersten Ausgabe 
des LernCafes detaillierter berichtet worden 
(www.lerncafe.de/lerncafe1).  

  

Neue Gruppen 

Aktuell laufende Gruppen sind:  

➜ Die Lerngruppe „Geschlechterrollen”, die 
sich mit der Entwicklung der Rollen von 
Mann und Frau in West- und Ostdeutsch-
land seit dem Krieg befasst 
(www.gemeinsamlernen.de/geschlechter-
rollen). 

➜ Die Lerngruppe „Heimat und Fremde”, die 
sich mit den Begriffen kritisch auseinan-
dersetzt und beispielsweise der Frage 
nachgeht, wie (und unter welchen Um-
ständen) Menschen sich eine fremde Um-
gebung zur Heimat machen können 
(www.gemeinsamlernen.de/heimat). 

➜ Das Lernprojekt „ZukunftsVersionen”: 
Wie wird sich der technische Wandel auf 
unser Leben auswirken?! (www.gemein-
samlernen.de/zukunftsversionen).  

➜ Das Lernprojekt „Gemeinsamlesen” Die 
Idee ist, über das Internet Studentinnen 
und Studenten im Fach Deutsch und lite-
rarisch interessierte ältere Menschen zu 
einem Austausch über Literatur anzure-
gen. In einer ersten Stufe sind alle, die 
mitmachen möchten, aufgefordert, ihr 
Lieblingsbuch vorzustellen. Die Buchvor-
stellungen sollen auf der Website von 
www.gemeinsamlernen.de veröffentlicht 
werden. In einem zweiten Schritt wollen 
wir eine Kurzerzählung gemeinsam lesen. 
Studierende der PH Heidelberg haben be-
reits Interesse geäußert, an dem Projekt 
teilzunehmen. Das ZAWiW sucht jetzt 

Seniorinnen und Senioren, die mitma-
chen.  

 

real & virtuell 

Zentral im Konzept des „gemeinsamlernen”-
Projekts ist die Verknüpfung von realer und 
virtueller Zusammenarbeit.  

Gruppen, die virtuell beginnen, werden er-
muntert und unterstützt, sich später auch „re-
al” zu treffen. Bei erfolgreicher Zusammenar-
beit wird nach unseren Erfahrungen auch im-
mer der Wunsch vorhanden sein, die anderen 
Teilnehmenden in „realen” Treffen kennenzu-
lernen. 

Gruppen, die mit „realen” Treffen beginnen, 
sollen ermutigt und befähigt werden, über das 
Internet mit anderen Gruppen und Einzeller-
nenden in Kontakt zu kommen. 

 

2. Auf dem Laufenden bleiben:  
www.lerncafe.de, das Online-
Journal für bildungsinteressierte 
ältere Menschen  

Wer sich zunächst einmal über Möglichkeiten 
selbstorganisierten Lernens für Ältere infor-
mieren möchte, findet unter www.lerncafe.de 
monatlich Berichte über Projekte, Gruppen 
und innovative Ansätze in der allgemeinen 
Weiterbildung. Im Fokus stehen selbstorgani-
siertes Lernen, Produktivität und gesellschaft-
liche Teilhabe im dritten Lebensalter.  

Das „LernCafe” soll ein virtueller Ort der In-
formation, Kommunikation und der Weiterbil-
dung sein, der Menschen zu realen Begeg-
nungen führt oder diese überhaupt erst er-
möglicht. Jede Ausgabe hat einen Themen-
schwerpunkt, in dem eine Reihe interessanter 
Lernprojekte, Materialien und Hintergrundtex-
te zum ausgewählten Thema vorgestellt wird. 
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Durch eine Materialbörse und durch Diskussi-
on im „LernCafe-Forum” und im „LernCafe-
Chat” will das „LernCafe” zum Kontakt und 
Austausch zwischen Menschen gleichen und 
jeglichen Alters anregen. Das „LernCafe” wird 
vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftli-
che Weiterbildung der Universität Ulm (ZA-
WiW) herausgegeben. Das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) fördert 
das Online-Journal für zwei Jahre.  

 

3. Erschließung als Voraussetzung: 
Die CD-ROM „Internet sinnvoll 
nutzen...!”  

Die vorgestellten Projekte – www.gemein-
samlernen.de und www.lerncafe.de – setzen 
voraus, dass ältere Menschen die ersten Hür-
den beim Zugang zu den neuen Medien be-
reits genommen haben. „Internet sinnvoll 
nutzen! ... für Menschen ab 50 und davor” ist 
der Titel einer neuen CD, die vor allem PC-
Neulingen den Weg zum Internet erleichtern 
soll. Zugleich werden Perspektiven aufgezeigt, 
was sich mit dem Netz machen lässt, wenn 
der Einstieg einmal geschafft ist. Und wer sich 
dann traut, sein neuerworbenes Wissen an 
andere weiterzugeben: In einem eigenen Be-
reich finden sich Materialien, die Möglichkeiten 
des Internets vor Gruppen vorzutragen und 
unter älteren Menschen weiter bekannt zu 
machen. Die CD „Internet sinnvoll nutzen!” ist 
gegen eine Schutzgebühr von 20,-DM zzgl. 
Portokosten erhältlich beim Zentrum für All-
gemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der 
Universität Ulm (ZAWiW), Kennwort: CD!, 
Postfach, 89069 Ulm; E-Mail: 
bestellung@zawiw.de.  
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Andreas Kraft 
Projektleiter MediaKomm, Esslingen 

Status, Ergebnisse und Ziele 

 

 

Das Motto dieses Kongresses macht es deut-
lich: Wir haben die Halbzeit des Projekts ME-
DIA@Komm erreicht. Halbzeit ist eigentlich 
die schönste Zeit, die ein Projekt haben kann. 
Man kann zurückschauen auf das, was man in 
den vergangenen 15 Monaten schon geleistet 
hat, man kann Ergebnisse vorweisen und sich 
austauschen. Und: Man kann aus den Erfah-
rungen lernen, auch gemäß dem Motto: 
schnell Fehler machen, aber auch schnell dar-
aus lernen. 

Ich möchte also über die Ziele von Media-
Komm Esslingen sprechen, den Sachstand – 
das was wir schon erreicht haben – und einen 
Ausblick geben auf das, was noch kommen 
soll. 

Mit den Zielen möchte ich mich nicht lange 
aufhalten – ich denke, viel mehr interessiert 
der Sachstand. Von der Genehmigung zur 
Dienstleistung ist das Schlagwort, das sich die 
Verwaltungen auf die Fahnen geschrieben ha-
ben – mit dem Ziel der „Bürgerkommune im 
Netz”. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger 
in die kommunalen Entscheidungsprozesse 
einbinden und das Internet dabei als unter-
stützendes Kommunikationsmittel nutzen. 
Dies realisieren wir mit einem niederschwelli-
gen Einstieg für die Bürger. Und, das zeichnet 
MEDIA@Komm aus: Wir wollen die elektroni-
sche Signatur als Garant der Verbindlichkeit. 
Denn wenn Sie in einem Web-
Diskussionsforum Ihrer Begeisterung oder 
auch Ihrem Unmut Ausdruck geben, dann soll 

es doch auch verbindlich sein – und genau 
dies leistet die digitale Signatur. 

Zum Sachstand: Das Projekt MediaKomm 
Esslingen gliedert sich in sechs Teilprojekte: 
Kommunale Dienste, Electronic Commerce, 
Bildung, Kultur, Soziales und Querschnitt.  

Gemeinsam decken sie die kommunalen Ver-
fahren ab. Jedes Teilprojekt umfasst wieder-
um verschiedene Arbeitspakete, die ich zu-
nächst – der Vollständigkeit halber und um 
Ihnen einen Eindruck von unserer Arbeit hier 
in Esslingen zu geben – aufzählen möchte, 
bevor ich einzelne besonders interessante 
Beispiele aus den Teilprojekten näher ausfüh-
re. 

Im Teilprojekt Kommunale Dienste, das unter 
der Leitung der Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung steht, spielen die E-
Bürgerdienste die entscheidende Rolle. Dies 
sind der Bürgerinformationsdienst, der Ratsin-
formationsdienst und der Standortinformati-
onsdienst sowie der Bereich Kommunikation 
Verwaltung − Bürger. 

Im Teilprojekt Electronic Commerce haben wir 
folgende Anwendungen auf der Agenda: 
Kleinanzeigenmarkt, Shopping-Malls, Virtuelle 
Unternehmen und Mobile Computing. 

Im Teilprojekt Bildung sind das Bildungsfo-
rum, die Bildungsdatenbank, Lehrerfortbil-
dung, das Schul- und Bildungsnetz sowie das 
Jugendnetz zu nennen, im Teilprojekt Kultur 
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die Vereinsdatenbank, die Kulturdatenbank, 
Ticketing, der Veranstaltungskalender und 
Onlinekongresse. 

Das Teilprojekt Soziales beinhaltet: ein Ver-
zeichnis der sozialen Dienste, eine Sozialda-
tenbank, Seniorenarbeit und die Beschäfti-
gung mit der Problematik „Digital Divide”. 

Und im Teilprojekt Querschnitt schließlich be-
schäftigen wir uns mit den Aspekten Basis-
technologie, Sicherheitskonzepte, Übertrag-
barkeit, Digitale Signatur und PKI. 

Was haben wir im Einzelnen erreicht?  

Was den Bürgerinformationsdienst angeht, so 
haben wir schon seit dem 15. Januar die 
Fundsachen im Internet. Ins Intranet haben 
wir außerdem einige Demonstratoren von 
möglichen elektronischen Verwaltungsdienst-
leistungen gestellt, die realisiert werden sol-
len: Hundesteuer, Anwohnerparkausweise, 
Gewerbeanzeigen, Störmeldungen, Gut-
scheinheft und Anmeldung zur Musikschule. 
Darüber hinaus sind wir im Prozess der Ist-
Aufnahme und der Analyse einer ganzen Rei-
he von möglichen Anwendungen im Bereich 
der E-Bürgerdienste. Hier handelt es sich um 
Baugenehmigungsverfahren, An-, Um- und 
Abmeldungen, einfache Auskünfte aus dem 
Melderegister, Beantragung von Ausweisen 
und Reisepässen, Jugenderholungsmaßnah-
men, Bodenrichtwerte, Rundfunkgebühren-
ermäßigung, Wohnberechtigungsschein, ver-
kehrsrechtliche Genehmigungen, Einzugser-
mächtigung, Änderungsmeldung Grundsteu-
er, Gewerbesteueran- und -abmeldung,  An-
trag auf Sperrzeitverkürzung, Lohnsteuerkar-
te, Antrag auf das Ausstellen von Urkunden, 
Anmeldung zur Volkshochschule, Medienaus-
leihe der Stadtbücherei, Anmeldung zu Ta-
geseinrichtungen, Antrag auf Wohngeld, Er-
stattung von Abwassergebühren. 

Diese umfangreiche Aufzählung verdeutlicht, 
dass wir sicher noch Prioritäten festlegen und 
Ressourcen abschätzen müssen. Aber Sie ha-

ben jetzt einen Eindruck davon, wie das virtu-
elle Rathaus in Esslingen gebaut wird. Hierzu 
können Sie auch einen Blick auf die Website 
von Esslingen online – http://media-
komm.esslingen.de/essos − werfen, die kon-
sequent am Lebenslagen-Konzept orientiert 
ist und die laufend aktualisiert und angepasst 
wird. 

Vom virtuellen Rathaus zum virtuellen Frakti-
onszimmer: Das virtuelle Fraktionszimmer ist 
eine Kooperation der Firma n-komm mit IBM-
Partnern und bietet zahlreiche komfortable 
Funktionen, die den Mitgliedern der Fraktio-
nen ihre Arbeit erleichtern werden, unter an-
derem einen Eingangskorb, einen Schreibtisch 
und ein Archiv mit Suchmaschine zur Auffin-
dung von Akten. Dieses virtuelle Fraktions-
zimmer wird den kommunalen Sitzungsdienst 
und das Ratsinformationssystem integrieren. 
Integrieren insoweit, als wir mit der elektroni-
schen Signatur Vorlagen zur Kenntnis nehmen 
können, dass wir die Vorlagen bewilligen kön-
nen und dass wir die Vorlagen, wenn sie nicht 
bewilligt werden, also keine Einigung im Web 
erzielt wird, im Internet zur Diskussion stellen 
können. 

Wir versprechen uns davon eine höhere Ak-
zeptanz von Themen, die frei diskutiert wer-
den können. Und alles, was wir formal erledi-
gen können, erledigen wir im Internet bezie-
hungsweise im Intranet, und zwar rechtsver-
bindlich mit der digitalen Signatur. 

Ein weiteres Thema bei den Kommunalen 
Diensten sind die Bürgerforen im Netz. Diese 
Foren sind moderiert, jedes Forum hat einen 
eigenen Moderator, der auch für die Inhalte 
verantwortlich ist. Hier gilt: Zugang nur nach 
Registrierung, wobei aber natürlich auch ein 
Pseudonym à la „Donald Duck” funktioniert. 
Warum diese Registrierung? Wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass der Zwang zur Regist-
rierung dazu beiträgt, die Bürger zu einer we-
niger emotionalen und mehr sachlichen Aus-
sage im Web zu bewegen. Ich möchte noch 
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einmal betonen: Wir wünschen uns ausdrück-
lich inhaltliche Auseinandersetzungen seitens 
der Esslinger Bürger, auch Kritik. Und wir ha-
ben bisher sehr gute Erfahrungen mit der Me-
thode gemacht, auf emotionale Bürgerstate-
ments in den Webforen mit fachlich-
sachlichen, emotionslosen Statements zu rea-
gieren. Die spannende Frage, ob signierte 
Statements grundsätzlich fundierter und sach-
licher sind oder ob sich der Bürger nach wie 
vor das Recht nimmt, ein Schimpfwort mal 
nicht bloß zu denken, sondern auch in die 
Tastatur zu tippen, wird uns in den nächsten 
18 Monaten noch begleiten. 

Ein weiterer Punkt bei den Kommunalen 
Diensten betrifft die Online-Bürgerbeteiligung 
bei der Bauleitplanung in Form von Webforen. 
Ziel ist es, die Transparenz des Planungspro-
zesses im Internet herzustellen. Wir haben 
deshalb verschiedene Bürgerbeteiligungsforen 
eingerichtet und dadurch den aktuellen 
Sachstand der Bauplanung für den Bürger 
sichtbar gemacht. Dank der elektronischen 
Signatur wird nun ein rechtsverbindlicher Ein-
spruch via Internet realisierbar. Ein Beispiel ist 
das Baugebiet Egert. Hier haben wir eine 3-D-
Visualisierung erarbeitet und ins Internet ge-
stellt, damit die Bürger sich einen Eindruck 
über die geplanten Maßnahmen verschaffen 
können. 

Wir werden in den Bürger-Webforen häufig 
mit Reaktionen konfrontiert wie: „Was soll ich 
denn da überhaupt hineinschreiben, es ist 
doch eh alles schon beschlossen von denen im 
Rathaus!” Genau bei dieser Kritik können wir 
nun ansetzen, indem wir mit den Menschen 
reden und ihnen klar machen, dass ihr Ein-
druck falsch ist – dass sie nämlich als Bürger 
sehr wohl die Möglichkeit haben, Planungs-
prozesse der Stadt zu steuern. Denn auch die 
Gegner von geplanten Bauvorhaben kommen 
bei uns mit der eigenen Website ihres Arbeits-
kreises in Esslingen zum Zuge. Unsere Über-
zeugung lautet: Wir müssen uns auch mit 
diesen kritischen Bürgern auseinandersetzen − 

und zwar in der gleichen Sprache und im glei-
chen Bild und mit der gleichen Konsequenz. 

Ein weiteres Thema im Teilprojekt Bildung ist 
unser Jugendnetz utopia, ein echter Klassiker. 
Denn schon seit 15 Monaten begleiten wir 
kontinuierlich die 15 im Projekt vertretenen 
Jugendeinrichtungen. Hier haben wir unseren 
Feldversuch mit der digitalen Signatur durch-
geführt. Noch heute kann man im Stadtju-
gendring mit der elektronischen Signatur Zel-
te entleihen oder Kleinbusse mieten. Und 
auch der Veranstaltungskalender wird von uns 
weiter gepflegt und mit der elektronischen 
Signatur abgesichert. 

Aktuell ist die Jugendgemeinderatswahl das 
große Thema im Teilprojekt Bildung. Wir ste-
hen vor der ersten rechtsverbindlichen signa-
turkartenbasierten Wahl zu einem öffentlichen 
Gremium weltweit. Im Moment läuft gerade 
die Online-Nominierung der Kandidaten, für 
die man die elektronische Signatur ebenso 
einsetzen kann wie zur Online-Wahl, die vom 
9.7. bis 12.7. stattfinden wird. Es ist wichtig 
zu betonen, dass die Online-Wahl eine Option 
ist und als Alternative zur Briefwahl genutzt 
werden kann. Sie ist deshalb sehr nah an den 
allgemeinen Wahlgrundsätzen: Man muss 
nicht online wählen, man kann – zum Beispiel 
während des Urlaubs, in einem Internet-Café, 
wenn dort die entsprechende Infrastruktur 
vorhanden ist. Was die Sicherheitsfrage be-
trifft, sind wir sehr zuversichtlich, dass die 
Wahl problemlos ablaufen wird: Obwohl wir 
ausdrücklich dazu aufgefordert hatten, konnte 
kein Hacker in das System eindringen. 

Ein wichtiger Bestandteil des Teilprojekts So-
ziales ist das Konzept „Sicherer Bürger-PC”: 
mit Standard-Software, Internetzugang und – 
natürlich – Signaturkarten-Lesegerät ausges-
tattete PCs in öffentlich zugänglichen Räumen 
im Stadtgebiet. Das Besondere an diesen PCs 
ist, dass sie mit einem persönlichen externen 
Datenspeicher funktionieren, nämlich einem 
ZIP-Laufwerk. Der Bürger legt seine ZIP-
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Diskette mit seinen persönlichen Einstellungen 
und Dokumenten ein und bootet dann den PC 
von dieser Diskette hoch. Damit hat der Nut-
zer alle seine Einstellungen bei sich. Das ist 
wichtig. Wir haben nämlich die Erfahrung ge-
macht, dass die Bürger kaum Vertrauen ha-
ben, ihre Daten im Internet abzuspeichern. 
Denkbar, wenn auch noch in weiter Ferne, 
wäre es deshalb auch, diese Daten auf einer 
Chipkarte zu speichern. Denn wir brauchen 
einen externen Datenspeicher als Option für 
all diejenigen, die kein Vertrauen in das Medi-
um Internet haben. Und noch einen Vorteil 
bietet der Esslinger Bürger-PC: Er garantiert 
ein spurenfreies Bearbeiten – das unterschei-
det ihn von normalen öffentlichen PCs. 

Um die Akzeptanz der Bürger-PCs sicher zu 
stellen, setzen wir auf ein Mentorennetzwerk. 
Hier haben wir konzeptionell mit den Trägern 
Sozialer Dienste zusammengearbeitet und ei-
nen ersten Schulungszyklus schon abge-
schlossen. 40 Mentorinnen und Mentoren sind 
jetzt vorbereitet auf ihre Aufgabe: „Face to 
face” den Menschen zu erklären, wie der Bür-
ger-PC funktioniert. Das Mentorennetzwerk 
soll vor Ort von hauptamtlichen Mitarbeitern 
und Koordinatoren permanent betreut und 
laufend ausgebaut werden. Wir beschäftigen 
uns dabei auch mit der Frage: Sind solche 
fachlich komplexen Themen wie digitale Sig-
natur überhaupt transportierbar durch ehren-
amtlich tätige Mentoren? Auch hier werden 
wir bald Erkenntnisse vorweisen können. 

Soviel zum Teilprojekt Soziales. Im Bereich 
Electronic Commerce haben wir folgende An-
wendungen auf der Agenda: Kleinanzeigen-
markt, Shopping-Malls, Virtuelle Unternehmen 
und Mobile Computing. 

Zunächst zum virtuellen Kleinanzeigenmarkt, 
den wir noch nicht im Web, aber schon als 
Prototyp haben. Unser Ziel ist, jedem Esslin-
ger Bürger zu ermöglichen, eine Kleinanzeige 
im Internet zu platzieren. Deshalb haben wir 
zum Einstieg auch einen sehr niedrigen Preis 

gemacht. Eine der Möglichkeiten beim Klein-
anzeigenmarkt besteht im Aufgeben von 
Suchanzeigen. Ein Beispiel: Ein Bürger möch-
te ein (gebrauchtes) Fahrrad kaufen und gibt 
eine entsprechende Suchanzeige auf. Wenn 
sich jemand auf diese Anzeige meldet und ein 
Angebot macht, dann bekommt der Suchende 
dies als Benachrichtigung per SMS auf sein 
Handy. 

Was steckt dahinter? Der virtuelle Kleinanzei-
genmarkt ist ein Baustein zur Verwirklichung 
des C2C (Customer to Customer)- und B2C 
(Business to Customer)-Handels mit Hilfe der 
elektronischen Signatur. Es ist leicht vorstell-
bar, wie viel Potenzial darin steckt. Aber dabei 
stellt sich natürlich auch die Frage des Betrei-
bers, da die Stadt einen solchen Markt 
schlecht betreiben kann (ich komme darauf 
zurück). Wichtig ist in jedem Fall, dass das 
Ganze nicht nur im PC stattfindet, sondern 
auch auf dem Handy. Wir haben die Technik 
bereits soweit im Griff, dass wir Inhalte in 
WAP transportieren können. 

Nächstes Projekt: Das mobile Parkleitsystem. 
Dies ist natürlich nichts grundlegend Neues – 
in Rosenheim wurde das mobile Parkleitsys-
tem schon realisiert, aber für uns hier in Ess-
lingen war es eine wichtige Komponente, um 
zu lernen. Deshalb sollen die Informationen 
von den großen Parkleittafeln, die Sie überall 
in Esslingen sehen, als Message auf dem 
Handy der Autofahrer landen.  

Ein weiterer Aspekt im Teilprojekt „E-
Commerce” betrifft das Kinoticketsystem. An-
hand eines Prototyps, den wir entwickelt ha-
ben, kann man eine Kinokarte per Handy bu-
chen – auch noch ganz kurzfristig. 

Oder: Unser Wettbewerb „Unternehmen der 
Region WAPnen sich”, mit dem wir die Berei-
che B2B (Business to Business) und B2C (Bu-
siness to Customer) abdecken. Hier mussten 
seitens der Unternehmen einige wichtige Kri-
terien erfüllt werden: Die vorgeschlagenen 
Lösungen sollten mobil, innovativ und inner-
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betrieblich sein. Und: Die elektronische Signa-
tur sollte zum Einsatz kommen.  

Etliche Firmen haben sich beworben, unter 
anderem ein Baustoffhandel, der die Idee 
entwickelt hat, Baustoffe per Handy zu bestel-
len, und zwar direkt auf der Baustelle, wo 
man ja keinen PC zur Verfügung hat. 

Eine weitere Anwendung ist das Gemein-
schaftsauto. Über WAP können die Angebote 
der Mitfahrzentralen kommuniziert und koor-
diniert werden. 

Und der letzte Punkt beim E-Commerce: Mo-
bile Government. Das hört sich nicht nur toll 
an, das ist es auch. Mobile Government ist der 
Ausdruck des von uns angestrebten Über-
gangs – oder Fortschreitens – von der Infor-
mations- zur Transaktionsebene. Uns leitet 
dabei die Frage: Welche Möglichkeiten haben 
wir, Dienstleistungen der Verwaltung mit den 
Möglichkeiten einer mobilen Technik zu ver-
binden? Einen ersten Schritt haben wir auch 
hier schon getan, indem die Bürger jetzt die 
Öffnungszeiten der Ämter übers Handy abfra-
gen können. 

Nach all dem muss sich jetzt natürlich die 
Frage stellen: Haben die Esslinger sich nicht 
verzettelt mit ihrer großen Zahl von Teilpro-
jekten und Anwendungen? Ich sage: Nein. 
Wir haben uns nicht verzettelt, sondern wir 
haben Inhalte geschaffen in einer breiten An-
wendungsvielfalt. Und dies ganz bewusst, weil 
wir überzeugt sind, dass nur dies beim Bürger 
Akzeptanz schafft für die digitale Signatur. 
Denn wir können nur mit den Bürgern disku-
tieren (und sie überzeugen), wenn wir sie bei 
ihren Anwendungen abholen und konkret 
Nutzen für sie realisieren. 

Eine organisatorische Integration haben wir 
bisher nicht geleistet. Wir haben keine Betrei-
bergesellschaft gegründet wie unsere Kollegen 
von den MEDIA@Komm-Projekten in Bremen 
und Nürnberg. In unserem Plan haben wir als 
eine Möglichkeit das Franchising-Konzept ste-

hen. Uns ist bewusst, dass wir uns jetzt mit 
der Frage der organisatorischen Integration 
beschäftigen müssen – und wir werden dies 
auch tun. Das heißt konkret, dass wir genau 
abklären müssen, wo bei den Inhalten kom-
merzielle Aspekte betroffen sind und wo öf-
fentlich-hoheitliche. An einer klaren Trennung 
in diesem Bereich führt kein Weg vorbei. Der 
Kleinanzeigenmarkt hat uns nämlich auch ge-
zeigt, wie schnell man sonst Kritik ernten 
kann. 

Man muss sich die Problematik bei den 
Betreibermodellen noch einmal verdeutlichen: 
Wir haben die Kunden, die Handwerker, Inge-
nieure, den kommerziellen Teil und die Ver-
waltung – und wir haben den Anspruch, alle 
diese Bedürfnisse mit der elektronischen Sig-
natur in rechtsverbindlichen Transaktionen zu 
verknüpfen. Der Bürger kann dabei nicht un-
terscheiden zwischen öffentlich-hoheitlich und 
kommerziell, und die Verwaltung kann es e-
benso wenig. Wir werden in unserem Projekt 
nicht umhin können, diese Frage zu beant-
worten. 

Nun zur technischen Integration. Die ist bei 
uns mit einem Namen verbunden: Allsign. Der 
Name ist Programm. Allsign bedeutet: Alle 
signieren alles. In der Anwendung sieht das so 
aus, dass der Bürger am PC Daten in interak-
tive Dialogboxen eingibt. Diese Daten werden 
dann automatisch in pdf-Formulare übertra-
gen und mit der elektronischen Signatur ver-
sehen – wobei es egal ist, ob es sich um das 
Zertifikat von Signtrust (Deutsche Post AG) 
oder TeleSec (Deutsche Telekom AG) oder 
aber eines anderen − künftigen − Anbieters 
handelt. Wichtig für den Bürger ist aber auch, 
dass die elektronischen Formulare ausge-
druckt und archiviert werden können. 

Insgesamt präsentiert sich Allsign unserer 
Meinung nach als pragmatische Lösung, die 
unabhängig macht von Trustcentern, mit dem 
pdf-Format ein Formularstandard nutzt und 
den Esslinger Formularserver integriert, der 
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zum Beispiel online einen Meldeschein bereit-
stellt. 

Soviel zum Sachstand. Jetzt – etwas provozie-
rend – noch ein kleiner Ausblick. Fakt ist, die 
Kreditwirtschaft arbeitet mit Hochdruck an 
den Zertifikaten auf der neuen EC-Karten-
generation. Ab 2002 haben wir eine neue Ge-
neration von EC-Karten, die mit einem Zertifi-
kat versehen sein werden. Und auch bei der 
Kreditkartenwirtschaft wird der Magnetstreifen 
durch einen Chip abgelöst, auf dem auch ein 
Zertifikat zu finden sein wird. 

Meine These lautet deshalb: Die elektronische 
Signatur wird schneller beim Bürger sein, als 
die Verwaltungen darauf eingestellt sind. Und 
hier sehe ich unsere Aufgabe, die ich ganz 
plakativ formulieren will: Wir müssen alles 
tun, damit die Mitarbeiter in den Verwaltun-
gen am Tag X wissen: Das, was da an der E-
Mail vom Bürger dranhängt, ist kein Virus, 
sondern eine elektronische Signatur. 
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Gisela Schwellach & Stephan Klein 
bremen online services GmbH & Co. KG 

Die Daten sollen laufen! ... nicht die Bürger  

Die neuen Entwicklungen beim MEDIA@Komm-Projekt  

bremer-online-service 

 

1. Neue Technik für den bremer-
online-service 

Seit September 2000 ist der bremer-online-
service als Plattform für sichere und rechts-
verbindliche Transaktionen zwischen öffentli-
chen und privaten Dienstleistern und ihren 
Kunden online. Diese Lösung war eng an die 
beim Homebanking eingesetzte Technik ange-
lehnt. Im Mai 2001 erfolgte ein Relaunch, das 
Angebot präsentiert sich nun in vollständig 
verändertem Design und vor allem mit einer 
von Grund auf veränderten Technik. Ein 
Grund für diesen Kraftakt, in nur neun Mona-
ten eine neue technische Plattform samt dar-
auf befindlicher Anwendungen aufzubauen, 
war die Erkenntnis, dass Standards und Platt-
form-Lösungen aus dem Homebanking-
Sektor sehr viel weniger übertragbar sind, als 
dies ursprünglich angenommen worden war. 
Der Nutzung elektronischer Signaturen im All-
gemeinen und dem bremer-online-service im 
Speziellen liegt ein ganz anderes Rollenmodell 
zugrunde, als wir es vom Homebanking ken-
nen. Im einen Fall kommunizieren zwei Part-
ner, die sich kennen (eins-zu-eins-Bezie-
hung), in unserem Fall soll hingegen mit der 
elektronischen Signatur der Zugang zu einer 
Vielzahl von Angeboten unterschiedlicher An-
bieter (eins-zu-viele-Beziehung) eröffnet wer-
den.  

 
Startseite des Bremer MEDIA@Komm-Projektes 
www.bremer-online-service.de 
 

Dies machte die aufwändige, aber dennoch 
erfolgreich durchgeführte Umstellung erfor-
derlich. Parallel zur Neuausrichtung der tech-
nischen Basis wurde die Produktlinie OSCAR 
(OSCI-ARchitecture) entwickelt, die der Über-
tragbarkeit der Bremer Lösungen auf andere 
Städte und Regionen dient. Weitere Highlights 
sind die bürgerorientierten Zugänge zum vir-
tuellen Rathaus und natürlich die neuen An-
wendungen. 

 

2. Wie kommt E-Government zu 
den Bürgerinnen und Bürgern? 

Die Erfahrungen, auch mit E-Commerce und 
Homebanking, zeigen, dass Online-Angebote 
keine Selbstläufer sind. Die Einstiegshürden 
müssen möglichst niedrig sein, wozu auch ei-



Vortrag Klein & 
Schwellach 

 

78 

ne möglichst nutzerfreundliche Technik ge-
hört. Hier ist im Bereich elektronischer Signa-
turen, bedingt durch die Neuartigkeit der 
Technik und die im Interesse der Sicherheit 
stets erforderlichen Kompromisse, sicherlich 
noch einiges zu tun. Umso wichtiger ist es, vor 
Ort für die Angebote zu werben, Informatio-
nen bereitzustellen und vor allem praktische 
Hilfestellung und Unterstützung anzubieten. 
Im Bremer Projekt wurden vielfältige Maß-
nahmen getroffen, um den Zugang zu Karte 
und Anwendungen zu erleichtern.  

 
Interaktive Übersichtskarte dezentraler Registrierungsstel-
len und des betreuten Internet-Nutzerplatzes  
www.bremer-online-service.de/status.html 
 

Die Beantragung einer elektronischen Signa-
tur wurde durch Eröffnung dezentraler Re-
gistrierungsstellen entscheidend vereinfacht. 
Interessenten sind nicht mehr allein auf die T-
Punkte angewiesen, um eine Karte des bos-
Projektpartners TeleSec zu erhalten, sondern 
können ihre Karte nun direkt bei bos, in der 
Stadtbibliothek, in den Hauptgeschäftsstellen 
von Stadtwerken (swb Enordia), Bremer Stra-
ßenbahn AG (BSAG) und Sparkasse Bremen, 
in einem Ortsamt sowie bei Universität und 
Hochschulen bestellen. Dort ist gegen eine ge-
ringe Gebühr auch das benötigte Karten-
lesegerät erhältlich, das zusätzlich zum Sig-
nieren die Geldkarten-Zahlung übers Internet 
ermöglicht. Allen Interessenten wird zudem 
eine CD-ROM mit der erforderlichen Software 
ausgehändigt. Damit verfügt der bremer-
online-service über dezentrale, leicht erreich-
bare Anlaufpunkte, an denen Interessenten 

das erforderliche Equipment komplett aus ei-
ner Hand erhalten können. 

Um sich mit Signaturkarte, Lesegerät und 
bremer-online-service bei Bedarf auch unter 
fachlicher Anleitung vertraut machen zu kön-
nen, sind betreute Nutzerplätze eingerichtet 
worden. Ein komplett ausgestatteter PC-

Arbeitsplatz ist kostenlos 
zugänglich, für Fragen 
stehen Betreuungskräfte 
zur Verfügung. Bisherige 
Standorte sind ein Ortsamt, 
die Zentralstelle der 
Stadtbibliothek, ein Jugend-
freizeitheim, ein Frauenge-
sundheitszentrum und die 

Universität. In beschränktem Umfang ist in 
Ergänzung zu den betreuten Plätzen die Ein-
richtung unbetreuter Selbstbedienungsstatio-
nen („Kioske”) geplant. 

Für technische Fragen und weitere Informati-
onen zum Projekt gibt es eine gebührenfreie 
Bürgerhotline (0800-bosbremen). Weiterhin 
sind im Web-Angebot (www.bremer-online-
service.de) in der Rubrik „So geht’s” umfang-
reiche Informationen abrufbar, auch eine um-
fassende und komfortable Hilfe-Funktion wur-
de realisiert. 

 

3. Interoperabilität und Integration 
durch OSCAR 

Nutzerfreundlichkeit bedeutet auch, dass Pro-
dukte unterschiedlicher Anbieter ohne Kom-
patibilitätsprobleme eingesetzt werden kön-
nen (Interoperabilität) und die benötigten 
Funktionalitäten – Signieren, Verschlüsseln, 
Übermitteln, Bezahlen, Ausdrucken usw. – auf 
Mausklick verfügbar sind (Integration). 

Um dies zu gewährleisten, hat bremen online 
services im Rahmen des MEDIA@Komm-
Projekts ein Programm für den Internet-
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Protokollstandard OSCI entwickelt. Diese On-
line Services Computer Interface ARchitecture 
(OSCAR) ermöglicht verschlüsselte und sig-
nierte Online-Transaktionen auf Basis der e-
lektronischen Signatur gemäß Signaturgesetz. 
Bei der Entwicklung von OSCAR wurde be-
sonderer Wert auf die Gewährleistung von In-
teroperabilität gelegt. OSCAR akzeptiert Sig-
naturkarten unterschiedlicher Trust Center 
(TeleSec, Signtrust, Datev) und kann Karten-
lesegeräte mehrerer Hersteller ansprechen. 
Das Spektrum der eingebundenen Produkte 
wird kontinuierlich erweitert. OSCAR ist au-
ßerdem auf allen Ebenen konform zu W3C 
und nutzt nahezu plattformunabhängige 
Technologien wie Java und XML. So weit wie 
möglich kommen Open Source Produkte zum 
Einsatz, die neben einer Kostenminimierung 
die Ablauffähigkeit von OSCAR auch ohne be-
sondere Features kommerzieller Produkte ga-
rantieren.  

OSCAR baut auf OSCI (Online Services Com-
puter Interface), den speziell für die sichere 
Übertragung elektronisch signierter Nachrich-
ten über das Internet konzipierten kommuna-
len Protokollstandard, auf. OSCI basiert auf 
XML und ermöglicht, dass via Internet recht-
lich anerkannte, elektronisch signierte und 
chiffrierte Dokumente sicher ausgetauscht 
werden können.  

OSCI-Nachrichten zeichnen sich durch eine 
Drei-Schichten-Architektur aus. So können In-
formationen zum Transport der Nachricht ge-
trennt von den Inhaltsdaten übermittelt wer-
den. Dies schützt die Inhaltsdaten vor einem 
Zugriff während der Übertragung. OSCAR rea-
lisiert die Transportschichten von OSCI für in-
ternetfähige Anwendungen durch den Einsatz 
von Middleware-Produkten: Der OSCI-Client-
Enabler sorgt auf der Seite des Kunden für die 
Anbindung von Kartenleser, Smart Card und 
Softwarezertifikaten. Er stellt kryptografische 
Funktionen für elektronische Signatur und 
Chiffrierung bereit, integriert Attachments und 
visualisiert die Inhaltsdaten vor der Signatur. 

Außerdem erstellt er OSCI-Nachrichten und 
sorgt für deren sicheren Transport zum In-
termediär. Der OSCI-Intermediär ist ein siche-
rer Applikations- und Mailserver. Dieses Pro-
dukt umfasst neben allen Prozessen der Nach-
richtenübermittlung als Mehrwertdienste die 
Zertifikats- und Signaturprüfung und ein re-
gelbasiertes OSCI-Messagerouting. Der OSCI-
Intermediär dient im Kern als „Mittler” zwi-
schen Clientanforderungen und zugehörigem 
„Dienstleistungserbringer”. Der OSCI-
Backendserver dient als Kommunikations- 
und OSCI-Handler mit Adapterfunktionalität 
zu den jeweiligen Fachverfahren. Dort werden 
auch OSCI-Zustellungsaufträge zu Zwecken 
späterer Bezugnahme archiviert. 

Das Produkt OSCAR realisiert den Transport 
von OSCI-Nachrichten über das Internet. Die 
übermittelten Nachrichten werden gesteuert, 
und ihr Weg ist auch zu einem späteren Zeit-
punkt noch nachvollziehbar. Dabei dient der 
OSCI-Intermediär (ein sicherer Applikations- 
und Mailserver) als technischer „Mittler” zwi-
schen Bürger und Verwaltung. Er sorgt für 
den korrekten Transport, führt Signatur- und 
Plausibilitätsprüfungen durch und versieht die 
Nachrichten mit einem Zeitstempel. Die Wei-
terleitung an den Empfänger erfolgt ereignis-
gesteuert, beispielsweise erst an einem be-
stimmten Datum oder nach erfolgter Gebüh-
renzahlung. Auf der Seite der Verwaltung 
stellt OSCAR weiterhin eine Adapterfunktion 
zur Verfügung, die für die Anbindung an das 
jeweilige Fachverfahren sorgt. So können die 
übermittelten Daten ohne Medienbruch wei-
terverarbeitet werden. 

Die einzelnen Anwendungen laufen als brow-
serunabhängige Applikationen, so werden 
Kompatibilitäts- und Darstellungsprobleme 
vermieden. Die Applikationen befinden sich 
auf der CD-ROM, die in den Registrierungs-
stellen erhältlich ist, können aber auch übers 
Internet geladen werden. Bei Aufruf der An-
wendung wird kontrolliert, ob der bremer-
online-service eine aktuellere Version dazu 
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bereithält, die gegebenenfalls automatisch 
übers Internet geladen wird.  

OSCAR kann auch über Bremen hinaus einen 
einfachen Zugang zum „virtuellen Rathaus” 
eröffnen. Mit dieser Architektur bleiben Kom-
munen und Bürger unabhängig in ihren Ent-
scheidungen für Fremdprodukte und -sys-
teme. 

Das Whitepaper zu OSCAR können Sie via E-
Mail anfordern: ks@bos-bremen.de, Stichwort 
„Whitepaper OSCAR”. 

 

4. Neue Anwendungen steigern die 
Attraktivität 

Ergänzend zu den bereits auf dem ersten ME-
DIA@Komm-Kongress vorgestellten und im 
Zuge der technischen Umstellung erneuerten 
Applikationen stehen seit Sommer 2001 eine 
Reihe neuer Anwendungen zur Verfügung, 
weitere Angebote stehen kurz vor der Reali-
sierung.  

 
Einwohnermeldeamt im WWW 

Ein Meilenstein für das Bremer Projekt, aber 
auch für das E-Government in Deutschland 
generell stellt die Anwendung zur rechtsver-
bindlichen An- und Abmeldung beim Einwoh-
nermeldeamt nach einem Umzug innerhalb 
Bremens dar. Der kommunale Protokollstan-
dard OSCI ermöglicht die komplette Online-
Bearbeitung einer Ummeldung, indem er das 
vom Bürger auszufüllende Internet-
Meldeformular direkt mit der Groß-
rechneranwendung der Meldebehörde „kom-
munizieren” lässt – natürlich unter Beachtung 
der Erfordernisse des Datenschutzes und der 
Datensicherheit. In 95% aller Fälle wird die 
Bearbeitung von Internet-Ummeldungen au-
tomatisch, d.h. ohne Zwischenschaltung eines 
Sachbearbeiters, erfolgen können. Damit hat 

die Zukunft der rechtsverbindlichen Internet-
Transaktionen in einem Kernbereich der Ho-
heitsverwaltung begonnen.  

 
Beispielseite Formular Ummeldung 
 

Prototyp für digitale Ausschreibungs-
plattform 

In Kooperation mit der conject AG realisiert 
bos eine internetbasierte Lösung für den 
rechtsverbindlichen Ausschreibungsprozess 
und die Auftragsvergabe mit integrierter e-
lektronischer Signatur. Als E-Process-Provider 
für die Bauindustrie bringt die conject AG die 
internetbasierte Ausschreibungsplattform ein. 
Diese ermöglicht es, dass via Internet die Be-
kanntmachungen eingesehen und die Verga-
beunterlagen angefordert werden können. 
Außerdem werden heruntergeladene Doku-
mente mit einem Zeitstempel versehen. Die 
Abgabe der Angebote und auch die Auftrags-
erteilung erfolgen mit der elektronischen Sig-
natur. Ab 2002 wird über bremen.de oder 
bremer-online-service.de der gesamte Pro-
zess der Ausschreibung und der Auftragsver-
gabe, im privatwirtschaftlichen wie im öffentli-
chen Bereich, abgewickelt werden können. 

 

Online-Einsicht ins Handelsregister 

Als neue Dienstleistung wird nach Abschluss 
der laufenden Testphase die kostenlose On-
line-Bereitstellung von Registerinformationen 
des Amtsgerichts im Internet zur Verfügung 



Vortrag Klein & 
Schwellach 

81 

stehen. Die Datenbank enthält Einträge des 
Handels-, Partnerschafts-, Vereins- und Ge-
nossenschaftsregisters. Im Rahmen des Bre-
mer MEDIA@Komm-Projekts haben das 
Amtsgericht Bremen und bremen online servi-
ces mit Unterstützung des Landeseigen-
betriebs JUDIT diesen neuen Online-Service 
entwickelt.  

Dieses Angebot ist für all diejenigen interes-
sant, die schnell Informationen aus den öf-
fentlichen Registern benötigen. Beispielsweise 
können sich Anwälte oder Notare zeit- und 
kostensparend über die Vertretungsverhält-
nisse bei einer Gesellschaft informieren. Aller-
dings kann die Nutzung des Online-Service die 
Einsichtnahme in das amtliche Register nicht 
vollständig ersetzen. Werden sehr detaillierte 
Informationen benötigt, muss nach wie vor 
das Amtsgericht aufgesucht oder die Zusen-
dung eines konventionellen Registerauszugs 
beantragt werden. 

 
Beispielseite Abfrage Register-Informationen 

 

OptiMahn – Mahnverfahren online 

In vielen Bundesländern werden schon heute 
gerichtliche Mahnbescheide in einem automa-
tisierten Verfahren erlassen. Zurzeit wird das 
automatisierte Mahnverfahren in weiteren 
Bundesländern, so auch in Bremen, einge-
führt. Für die Antragsteller bietet das automa-
tisierte Mahnverfahren vor allem den Vorteil, 
dass sie Kosten, Zeit und Aufwand sparen. 

 

Allerdings ist die hierfür benötigte Mahnsoft-
ware so teuer, dass sich die Anschaffung für 
„Gelegenheitsantragsteller” – Bürgerinnen 
und Bürger, kleine und mittelständische Un-
ternehmen und kleine Anwaltskanzleien – 
nicht lohnt. Ihnen bleibt trotz der Automatisie-
rung des Mahnverfahrens nichts anderes üb-
rig, als zur Schreibmaschine zu greifen und ih-
re Mahnanträge in Papierform zu stellen. Hier 
setzt das Verfahren OptiMahn an, das zurzeit 
von bremen online services und der Düssel-
dorfer phinware GmbH für die Freie Hanse-
stadt Bremen entwickelt wird. OptiMahn bietet 
die Funktionalität einer professionellen Mahn-
software und kann von jedermann kostenlos 
über das Internet in Anspruch genommen 
werden.  

In ein interaktives Formular trägt der An-
tragsteller am Bildschirm alle erforderlichen 
Angaben ein. Eine Vielzahl automatischer 
Plausibilitätsprüfungen (ca. 2000!) hilft ihm 
dabei, das komplizierte Formular korrekt aus-
zufüllen. So werden Formfehler vermieden, 
und die Gefahr einer Beanstandung des An-
trags durch das zuständige Mahngericht wird 
schon im Vorfeld erheblich vermindert. 

OptiMahn wird in zwei Stufen realisiert. In der 
bereits realisierten ersten Stufe wird der fertig 
ausgefüllte Mahnantrag ausgedruckt und per 
Post an das zuständige Mahngericht ver-
schickt. In der zweiten Stufe wird der Antrag 
mit einer elektronischen Signatur versehen 
und dem zuständigen Mahngericht verschlüs-
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selt über das Internet übermittelt. Auch die 
zweite Stufe soll noch in diesem Jahr zur Ver-
fügung stehen. 

Auch in den Ländern mit automatisiertem 
Mahnverfahren spielen Papieranträge immer 
noch eine große Rolle. Rund 30% aller Anträ-
ge – das waren im letzten Jahr immerhin rund 
1,5 Millionen – werden auf den traditionellen 
„grünen Vordrucken” bei den Mahngerichten 
eingereicht. Viele Antragsteller – darunter 
auch Anwaltskanzleien und klein- und mittel-
ständische Unternehmen – verfügen nämlich, 
sehr zum Leidwesen der Mahngerichte, nicht 
über die entsprechende Mahnsoftware zur Er-
stellung elektronischer Mahnanträge.  

Ein Papierantrag verursacht wegen des Erfas-
sungsaufwands (per Scanner oder per Hand) 
deutlich höhere Bearbeitungskosten als ein e-
lektronischer Antrag. Außerdem werden elek-
tronische Anträge von den Mahngerichten we-
sentlich seltener beanstandet als Papier-
anträge, da bei ihrer Erstellung die eingesetz-
te Mahnsoftware mittels umfangreicher Plau-
sibilitätsprüfungen viele vermeidbare Fehler 
„abfängt”. Wenn es gelänge, den Anteil der 
Papieranträge zu halbieren, könnten die 
Mahngerichte Schätzungen zufolge pro Jahr 
fünf bis zehn Millionen DM sparen. OptiMahn 
möchte dazu einen Beitrag leisten. 

 

Elektronische Kommunikation im  
allgemeinen Zivilverfahren 

Schon jetzt ist es rechtlich zulässig, einen Teil 
der Kommunikation im allgemeinen Zivil-
verfahren über das Internet abzuwickeln. Das 
größte Hindernis für die Ausschöpfung der ge-
setzlichen Spielräume bildet – neben der feh-
lenden technischen Infrastruktur – das feh-
lende Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit 
und Vertraulichkeit der elektronischen Kom-
munikation. Aus diesem Grund wird von bre-
men online services unter Verwendung von 
Signier- und Verschlüsselungstechniken 

schrittweise eine Sicherungsinfrastruktur auf-
gebaut, die es erlaubt, auch hochsensible In-
formationen zwischen Anwälten/Notaren und 
Mandaten bzw. Anwälten/Notaren und Gerich-
ten über das Internet auszutauschen und die 
erzeugten elektronischen Dokumente sicher 
zu archivieren. 

Nach entsprechenden Änderungen der ZPO 
wird es in absehbarer Zeit sogar möglich sein, 
bestimmende Schriftsätze in elektronischer 
Form einzureichen und ggf. über das Internet 
– gegen elektronisches Empfangsbekenntnis – 
zuzustellen. 

 

Zulassung und Ummeldung von Kfz 

Bei der Zulassung und Ummeldung von Fahr-
zeugen in der Kfz-Zulassungsstelle Bremen-
Mitte können zukünftig einige Geschäfts-
vorfälle alternativ zum konventionellen Ver-
fahren online durchgeführt werden. Die Infor-
mationen können digital abgerufen, unter-
schrieben, elektronisch sicher übermittelt und, 
falls gebührenpflichtig, bezahlt werden. In der 
Anfangsphase sind folgende Online-
Dienstleistungen geplant: 

➜ Neuzulassung getypter Fahrzeuge 

➜ Umschreibung von laufenden oder stillge-
legten Fahrzeugen innerhalb des Zulas-
sungsbezirkes mit oder ohne Halterwech-
sel 

➜ Umschreibungen von Fahrzeugen aus ei-
nem anderen Zulassungsbezirk mit oder 
ohne Halterwechsel 

➜ Vorübergehende oder endgültige Stillle-
gungen von Fahrzeugen 

➜ Kennzeichenreservierungen 

Die Antragsdaten werden durch die Zulas-
sungsstelle online auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit überprüft, bearbeitet und verbucht. 
Eine Online-Antragsübersicht wird den 
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Kunden über den 
jeweiligen Bearbei-
tungsstand informie-
ren. Per E-Mail wird 
der Kunde benach-
richtigt, wann und 
wo die Kfz-Papiere 
zur Abholung bereit-
liegen. 

Die Verfahrenseinführung wird in drei Phasen 
erfolgen: 

1. Phase: erste Implementierung mit einem 
Hersteller/Händler 

2. Phase: Händler-Zulassungsdienste 

3. Phase: Individualkunden 

Die Kunden ersparen sich Wege- und Warte-
zeiten, durch die Vorprüfung der Antragsdaten 
wird die Fehlerquote in der Beantragung ge-
senkt, und es können genaue Terminvorgabe 
zur Abholung der Fahrzeugpapiere gemacht 
werden. 

 

Mit der Signaturkarte durchs Studium 

Mit elektronischen Signaturen gehören für 
Studierende Sprechzeiten und Warteschlan-
gen vor verschlosse-
nen Türen der Ver-
gangenheit an. 
Hochschulverwaltun-
gen sowie die 
BAföG-Ämter und 
Wohnheimverwal-
tungen der Studen-
tenwerke werden 
von Routinearbeiten entlastet, können die 
eingegangenen Daten ohne Medienbrüche 
weiter verarbeiten und sich auf das zuneh-
mend anspruchsvollere Geschäft der Beratung 
von Studierenden und Studieninteressenten 
konzentrieren. 

Über den bremer-online-service können Stu-
dierende in Bremen und Bremerhaven mit ih-
rer Signaturkarte demnächst u.a. ein Urlaubs-
semester beantragen, sich zu Prüfungen an-
melden, Anträge an die Wohnheimverwaltung 
und Mitteilungen ans BAföG-Amt schicken. 
Der Service beginnt aber schon bei der Im-
matrikulation – und dort sogar noch ohne 
Signaturkarte, die viele zu diesem Zeitpunkt 
ja noch gar nicht besitzen: Statt sich mit sei-
tenlangen Anträgen und Erläuterungen he-
rumzuschlagen, beantworten die zukünftigen 
Erstsemester im Online-Formular einige Ein-
gangsfragen und klicken sich dann durch die 
auf ihren Fall zurechtgeschnittene Online-
Immatrikulation. Zum Schluss wird ein For-
mular ausgedruckt, unterschrieben und mit 
den erforderlichen Papierdokumenten per Post 
an die Hochschule geschickt. Einige Semester 
später können sich Studierende mit ihrer zwi-
schenzeitlich beantragten Signaturkarte sogar 
online exmatrikulieren. Ihre Karte nutzen sie 
anschließend in anderen Anwendungsfeldern 
weiter. 

Die Online-Dienste für Studierende sind das 
Ergebnis hochschulübergreifender Projektar-
beit sowie der Kooperation mit den Anbietern 
der in Hochschulverwaltungen eingesetzten 
Fachverfahren. Insbesondere mit der HIS 
GmbH in Hannover hat sich eine intensive Zu-
sammenarbeit ergeben. Die Anwendungen 
zeichnen sich daher durch ein hohes Maß an 
Übertragbarkeit auf Einsatzfelder in anderen 
Universitäten, Fachhochschulen und Studen-
tenwerken aus. 

 

Online-Ticketreservierungen 

Der bremer-online-service wird in Zukunft mit 
einer Reihe von Kultur- und Sportveranstal-
tern Online-Ticketreservierungen und -buch-
ungen realisieren. Gegenüber bereits etablier-
ten Systemen auf Basis von Telefon oder E-
Mail haben diese Lösungen den Vorteil der 
Rechtsverbindlichkeit und der Online-Zahlung 
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des Ticketpreises mit der Geldkarte. Solche 
Systeme werden zunächst für die Bereiche 
Sport, Theater und Kino entwickelt. 

Viele Veranstaltungen können demnächst be-
quem von zu Hause aus über das Internet 
gebucht und bezahlt werden können. Damit 
entfällt beispielsweise die Verpflichtung, re-
servierte Theaterkarten spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Vorstellung an der A-
bendkasse abzu-
holen. Aus Sicht 
der Veranstalter 
können fingierte 
Buchungen von 
Eintrittskarten 
verhindert werden. Durch den direkten Zugriff 
der Online-Besteller auf die Reservierungssys-
teme ist es nicht erforderlich, gesonderte Kar-
tenkontingente für Internet-Kunden vorzuhal-
ten. Die Dienstleister können damit die Kosten 
für das Ticket-Handling langfristig verringern 
und gleichzeitig Verfügbarkeit und Attraktivität 
ihrer Angebote verbessern. Der Einsatz von 
Online-Reservierungssystemen mit Hilfe der 
elektronischen Signatur ist ebenso denkbar 
bei Weiterbildungskursen mit limitierten Platz-
angeboten, bei der Buchung von Sportanla-
gen (z.B. Tennisplätze) usw.  

 

Auf dem Weg zum Online-Finanzamt 

Bürger, Freiberufler und Unternehmen leiden 
an der komplizierten und aufwändigen Kom-
munikation mit dem 
Staat, wenn es um Steu-
ererklärungen, Finanz-
buchhaltung und Jah-
resabschlüsse geht. In 
diesen Bereichen sollen 
die Vorteile der elektro-
nischen Kommunikation 
nutzbar gemacht werden. Nach der Realisie-
rung von drei Geschäftsvorfällen im Bereich 
Steuern kann in Zukunft die allgemeine Kor-
respondenz zwischen Steuerbürgern/-bera-

tern und Finanzamt sicher elektronisch abge-
wickelt, die elektronische Einsicht in das Steu-
erkonto vorgenommen und die elektronische 
Steuererklärung ohne Medienbruch von allen 
Beteiligten bearbeitet werden. 

In der Freien Hansestadt Bremen fördert der 
Senator für Finanzen im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten die Realisierung und Erprobung die-
ser Geschäftsvorfälle in den Finanzämtern und 
setzt sich durch Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
Elektronische Steuererklärung (ELSTER) auf 
Bundesebene für eine entsprechende Weiter-
entwicklung ein. Weiterhin wird die bisherige 
Praxis der Auskunftsbearbeitung in den Fi-
nanzämtern untersucht und die Grundlage zur 
Realisierung der sicheren elektronischen Ein-
sichtnahme berechtigter Personen in Steuer-
konten erarbeitet. Aufgrund einer vereinbar-
ten Kooperation mit der DATEV wird derzeit in 
einem Feldversuch die sichere elektronische 
Kommunikation zwischen Steuerberatern und 
einem Finanzamt erprobt. Im nächsten Schritt 
ist die Erprobung der signaturgesetzkonfor-
men E-Mail-Kommunikation auf Basis des 
OSCI-Protokolls geplant. 

 

Bauanträge via Internet 

In der bremischen Verwaltung können Bauan-
träge zukünftig online gestellt werden. Die An-
tragsformulare und die notwendigen Bauvor-
lagen können digital abgerufen, unter-
schrieben und elektronisch sicher übermittelt 
werden. Das Angebot richtet sich primär an 
die Entwurfsverantwortlichen, das sind Archi-
tekten, Ingenieure, öffentliche oder private 
Bauträger, die im Auftrag von Bauwilligen mit 
der Bauverwaltung kommunizieren.  

Beabsichtigt ist aber auch, dass Bauherren 
selbst bestimmte Informationen zu ihrem 
Bauvorhaben direkt erhalten können bzw. 
weitere Dienstleister in die elektronische 
Kommunikation mit der Bauverwaltung einbe-
ziehen können. Die Kommunikation mit der 
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Bauverwaltung erstreckt sich auf insgesamt 
fünf wesentliche Geschäftsprozesse, die im 
Rahmen des Projektes realisiert werden sol-
len.  

Neben der elektronischen Übermittlung des 
Flurkartenauszugs, sollen der Bebauungsplan 
und weitere vorhabensbezogene Informatio-
nen zukünftig elektronisch verfügbar gemacht 
werden. Bereits in der Planungsphase können 
dadurch Zeiten und Wege für Bauwillige und 
Bauträger verkürzt werden. Auch Dienstleister 
wie z.B. die swb Enordia (Stadtwerke Bre-
men) können ihre Angebote in der Planungs-
phase den Bauträgern, Architekten und Bau-
herren elektronisch anbieten. Komplettiert 
werden diese vorbereitenden Arbeiten für die 
Bauwilligen durch die Möglichkeit, bauord-
nungs- und planungsrechtliche Teilungs-
genehmigungen nach § 11 der Bremischen 
Landesbauordnung (BremLBO) und § 19 
BauGB online zu beantragen.  

Architekten als Entwurfsverfassern wird zu-
künftig die Möglichkeit geboten, den Antrag 
auf Baugenehmigung nach §64/67 der Bremi-
schen Landesbauordnung (BremLBO), die 
Vorlage zur Genehmigungsfreistellung nach § 
66 BremLBO oder eine Bauvoranfrage nach § 
69/65 BremLBO elektronisch per Internet zu 
stellen. Diese können dann direkt am PC aus-
gefüllt und je nach Verfahren z.B. mit dem 
Flurkartenauszug und der Bauzeichnung aus 
dem jeweiligen CAD-System des Entwurfsver-
fassers ergänzt werden. Nach der elektroni-
schen Unterschrift sollen die Dokumente über 
eine sichere elektronische Verbindung an die 
jeweils zuständige Bauordnungsdienststelle 
übermittelt werden.  

 

Für die Bauordnungsdienststellen ergibt sich 
mit dem neuen Verfahren der Vorteil, dass die 
oft digital bereits vorhandenen Dokumente in 
elektronischer Form eingehen und damit digi-
tal verarbeitet und archiviert werden können. 
Mittel- bis langfristig spart dies Raumkapazität 
(Aktenlager) und Kosten, da die sonst übliche 
kostenaufwändige weil umfangreiche Nach-
digitalisierung der Bauakten entfallen kann. 
Architekten und Bauherren haben neben der 
schnelleren Bescheiderteilung den Vorteil, 
dass sie zukünftig online, d.h. zu jeder Zeit, 
den Bearbeitungsstand ihres Antrages abrufen 
können, da die Bauordnungsdienststelle Sta-
tusinformationen zum Bearbeitungsstand e-
lektronisch zur Verfügung stellt. Auch die fällig 
werdenden Gebühren können zeitnah z.B. mit 
der Geldkarte oder per Online-Banking be-
zahlt werden, so dass nach erfolgter Buchung 
der Baubescheid unverzüglich elektronisch zur 
Verfügung steht. Als fünfter Geschäftsprozess 
sind die Schritte nach erfolgter Baufreigabe 
geplant. Neben Mitteilungen von Anzeigen wie 
Baubeginn, Roh- und Baufertigstellung kön-
nen auch notwendige bautechnische Nachwei-
se wie z.B. die Schornsteinfegerbescheinigung 
elektronisch den Bauordnungsbehörden mit-
geteilt werden, wenn der Bauherr dies 
wünscht. 
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Neben der gesetzlichen Absicherung des Pro-
jektes durch den Senat der Freien Hansestadt 
Bremen werden die ggf. erforderlichen Anpas-
sungen in der Landesbauordnung, der Bau-
vorlagenverordnung und in Dienstanweisun-
gen identifiziert, um diese bei der Fortschrei-
bung zu berücksichtigen. 

 

5. Ausblick 

Die Bemühungen um einen möglichst einfa-
chen Zugang zu Signaturkarte und Anwen-
dungen werden u.a. durch Aktionstage an 
Hochschulen oder in den Geschäftsstellen der 
beteiligten Dienstleister fortgesetzt. 

Die technische Basis des bremer-online-
service wird weiter entwickelt. Karten und 
Kartenleser weiterer Anbieter werden einge-
bunden, alternative Wege zum Bezahlen in 
Anspruch genommener oder bestellter Leis-
tungen angeboten. Vorgesehen ist, neben der 
Bezahlung mit Geldkarte via Internet, den 
Einzug per Lastschrift, Überweisungen und 
Kreditkartenzahlung zu ermöglichen. 

Besondere Bedeutung kommt der Weiterent-
wicklung des Produkts OSCAR zu, das allen 
Kommunen einen vergleichsweise einfachen 
Weg eröffnet, signaturbasierte Online-Dienste 
anzubieten. 

Die Attraktivität des bremer-online-service 
wird durch die Realisierung der noch aus-
stehenden Anwendungen weiter gesteigert. 
Ergänzend sind in Zusammenarbeit mit weite-
ren privaten und öffentlichen Dienstleistern 
weitere Angebote geplant, wobei perspekti-
visch auch völlig neue Anwendungsfelder, et-
wa aus dem Sozialbereich, denkbar sind. 
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Dr. Ralf Ehrhardt 
Curiavant Internet GmbH, Nürnberg 

Partnerschaft durch Kooperation im Städteverbund 

 

 

Die Curiavant Internet GmbH ist die Projekt-
trägergesellschaft, welche die fünf Städte 
Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und 
Bayreuth als 100 Prozent kommunale GmbH 
gegründet haben. 

Ziel dieses Städteverbundes ist es, nicht nur 
Lösungen speziell für eine Stadt zu entwi-
ckeln, sondern für verschiedene Städte. Der-
zeit werden Projekte für Nürnberg mit unge-
fähr 500 000 Einwohnern, Fürth und Erlangen 
mit je 100 000 Einwohnern sowie Bayreuth 
und Schwabach mit ca. 70 000, bzw. 40 000 
Einwohnern umgesetzt. Durch die verschiede-
nen Größenordnungen, die verschiedene in-
terne Organisationen, die unterschiedlichen 
Strukturen, die abgebildet werden müssen, 
werden überaus wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt. Ein weiteres Ziel ist es, dass die Lö-
sungen, die entwickelt werden, danach sehr 
schnell in die Breite, auf verschiedene Städte 
und Regionen übertragbar sind. 

 

1. Hauptinhalte des Projekt- 
konzeptes  

Die wichtigsten Merkmale des Projektkonzep-
tes des Städteverbundes Nürnberg lassen sich 
wie folgt beschreiben: 

➜ Integriertes Gesamtkonzept für eine Onli-
ne-Infrastruktur und Applikationsplatt-
form für eine rechtsverbindliche Kommu-

nikation zwischen Bürgern, Unternehmen 
und Verwaltung auf der Basis von Inter-
nettechnologie. 

➜ Angebot von multimedialen Diensten in 
den Städten unter Nutzung der digitalen 
Signatur nach deutschem Signaturgesetz. 

➜ Realisierung von Anwendungsmöglichkei-
ten und Umsetzung von wirtschaftlichen 
Potenzialen multimedialer Dienste auf Ba-
sis der digitalen Signatur. 

➜ Konzeption einer multifunktionalen Chip-
karte, die neben der Signaturfunktion z.B. 
auch Geldkartenfunktion, Betriebsaus-
weisfunktion usw. haben soll – „eine Kar-
te für alles”. 

Der integrative Ansatz richtet sich gleichzeitig 
an drei zentrale Zielgruppen:  

➜ Kommunen und Kammern als Anbieter 
öffentlicher Dienste für rechtsfähige Bür-
ger und für Unternehmen sowie als An-
wender der digitalen Signatur in den or-
ganisationsinternen Geschäftsprozessen 

➜ Rechtsfähige Bürger als Nutzer der öffent-
lichen Dienste und der Angebote privat-
wirtschaftlicher Unternehmen sowie als 
Anwender der digitalen Signatur 

➜ Privatwirtschaftliche Unternehmen als 
Nutzer der öffentlichen Dienste, als Anbie-
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ter eigener Dienste für ihre Kunden und 
als Anwender der digitalen Signatur. 

Die hauptsächlichen Nutzenpotenziale, welche 
durch multimediale Dienste unter Einsatz der 
digitalen Signatur für alle Beteiligten erreicht 
werden können, liegen in Zeit- und Kostener-
sparnis, Sicherheitsgewinn, Rechtsverbind-
lichkeit und Erhöhung der Servicequalität bzw. 
des Komforts.  

Dabei geht es nicht einfach darum, den be-
stehenden Prozessen die digitale Signatur 
„aufzupfropfen”. Vielmehr hat sich gezeigt, 
dass der Nutzen des Einsatzes der digitalen 
Signatur für die Kommunen nur dann voll 
zum Tragen kommt, wenn den konzeptionel-
len Überlegungen zur Gestaltung der einzel-
nen Geschäftsprozesse und damit verbunde-
ner Dienste der Kommunen eine Reorganisa-
tion der Verwaltungsprozesse vorausgeht. Nur 
so lassen sich die Leistungsfähigkeit der 
Kommunen bei gleichbleibendem Perso-
nalstand erhöhen und der Service für ihre 
Kunden” verbessern Durch die Einbindung der 
digitalen Signatur in diese Prozesse lassen 
sich gleichzeitig die Rechtsverbindlichkeit und 
die Integrität der Inhalte ohne sonst notwen-
dige Medienbrüche (manuelle Unterschrift auf 
Ausdruck) erreichen.  

Für die Kommunalverwaltung ist die Möglich-
keit der digitalen Signatur gemäß Signaturge-
setz von besonderer Bedeutung, da eine Viel-
zahl von Rechtsbeziehungen und Dienstleis-
tungen zwischen Bürger/-in, Unternehmen 
und der öffentlichen Verwaltung eine rechts-
verbindliche Unterschrift erfordert. Soweit kei-
ne besonderen rechtlichen Vorschriften beste-
hen, sind Verwaltungsverfahren jedoch nicht 
an handschriftliche Signaturen gebunden. Aus 
diesem Grund werden Funktionen ausge-
wählt, die von einer breiten Masse genutzt 
werden und deren Online-Realisierung den 
beteiligten Ämtern entsprechende Erleichte-
rungen einbringt.   

 

2. Das digitale Rathaus  

Das große Manko der Beziehungen zwischen 
Bürgern und ihrer Kommune ist, dass keine 
zeitliche und örtliche Unabhängigkeit existiert. 
Umfragen bestätigen: obwohl die Nutzung 
kommunaler Ämter im Schnitt wirklich nur 
zweimal im Jahr stattfindet, empfinden die 
Bürger und Bürgerinnen die vorhandenen Öff-
nungszeiten, die Warte- und die Wegezeiten 
als störend.  

Fragt man die Bürger, welche Leistungen sie 
über das Internet noch stärker nutzen würden 
oder was es im Augenblick noch nicht gibt, 
dann steht an aller erster Stelle der Wunsch, 
kommunale Anwendungen online durchzufüh-
ren. Von den Leistungen der Curiavant Inter-
net GmbH erwarten sich die Bürgerinnen und 
Bürger natürlich eine erhebliche Beschleuni-
gung ihrer Vorgänge und den Wegfall von 
Wartezeiten. Wichtig ist auch die Ortsunab-
hängigkeit, d.h. dass die Services von zu Hau-
se, vom Arbeitsplatz oder von überall dort, wo 
ein Internet-Zugang besteht, in Anspruch ge-
nommen werden können. Letztlich besteht 
damit die Möglichkeit, wirklich weltweit auf 
diese Systeme zuzugreifen. Die Verwaltung 
erwartet ebenfalls eine Beschleunigung sowie 
eine Arbeitserleichterung durch die medien-
bruchfreie Weiterverarbeitung kommunaler 
Prozesse.  

Die medienbruchfreie Gestaltung der intra-
kommunalen Prozesse stellt einen wesentli-
chen Teil des gesamten Projektes der Region 
Nürnberg dar. Was der Bürger von außen 
sieht, ist das „front end”, das gerade mal mit 
ca. 10 Prozent der ganzen Arbeit zu Buche 
schlägt. Im intrakommunalen Workflow müs-
sen Verfahren angepasst, intelligente Doku-
mentenmanagementsysteme etabliert, Work-
flowsysteme angeschafft und bereitgestellt 
werden. Teilweise lange im Einsatz befindliche 
DV-Verfahren, die hervorragend angepasst 
sind und funktionieren, müssen angebunden 
werden.  
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Dabei wird stringent darauf geachtet, dass für 
die Teilprojekte keine Alleinstellung vorliegt. 
Denn gerade durch die Beteiligung der Städte 
zu einem gemeinsamen Thema werden Syn-
ergien, wie z.B. bei Geschäftsprozessanalysen 
und Geschäftsprozessmodellierungen, frei. Al-
le Beteiligten lernen sehr viel dahingehend, 
wie ein idealer neuer Prozess zu strukturieren 
und technisch zu unterstützen ist. Die Curia-
vant Internet GmbH nutzt diese Erfahrungen, 
um Lösungen zu erarbeiten, die nicht nur sin-
gulär für das MEDIA@Komm-Projekt der Re-
gion Nürnberg passen, sondern grundsätzlich 
übertragbar sind auf alle Unternehmen und 
Kommunen in Bayern, deutschlandweit oder 
sogar europaweit. 

 

3. Verbreitungsproblematik – die 
multifunktionale Chipkarte 

Überlegt man, welche Verbreitungswege für 
die digitale Signatur am effektivsten und auch 
am nahe liegendsten sind, so fällt dem Be-
trachter die übliche EC-Karte ein. Die Mehr-
zahl aller rechtsfähigen Bürger ist im Besitz 
einer solchen und die daraus resultierende 
Verbreitung der digitalen Signatur wäre e-
norm. Vorhandene Berührungsängste und der 
Mehraufwand würden durch eine vertrauens-
würdige Institution (die Bank) gemindert und 
die Akzeptanz stiege. Für diesen möglichen 
Weg der Verbreitung gab es lange Zeit seitens 
der Finanzinstitute keine Einwände, da sich 
auch eine Vielzahl weiterer positiver Aspekte 
(z.B. Online-Banking) ergibt. Momentan ist es 
jedoch so, dass sich die Verbreitung der digi-
talen Signatur über die nächste Generation 
der EC-Karten weiterhin in die Länge zieht 
und auch keine konkreten Zeitpunkte der 
Umsetzung seitens der Finanzinstitute mehr 
genannt werden. Eine Verbreitung der digita-
len Signatur über die Kreditinstitute im Rah-
men der Projektlaufzeit wird somit immer un-
wahrscheinlicher. Aus diesem Grund setzt die 

Curiavant Internet GmbH derzeit vermehrt 
auf die Kooperation mit Partnern aus der Pri-
vatwirtschaft und die vorläufige Verbreitung 
der eigenen multifunktionalen Chipkarte. Eine 
Verwendung der digitalen Signatur und der 
Bezahlfunktion in Bereichen wie dem Be-
triebsausweis, zur Zugangkontrolle von Räu-
men oder Daten bringt die notwendige Infra-
struktur in die Unternehmen. Da Mitarbeiter 
immer auch Bürger sind, kann so z.B. der 
personalisierte Betriebsausweis zum Bezahlen 
in der Kantine, am Kaffeeautomaten oder zur 
Erledigung der persönlichen kommunalen Be-
lange genutzt werden.  

Die erwähnte multifunktionale Chipkarte be-
kommen derzeit ausgewählte Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen, um die ersten An-
wendungen zu realisieren. Der Trick an dieser 
Karte ist, dass auf der einen Seite die digitale 
Signatur nach deutschem Signaturgesetz ge-
speichert ist. Auf der Rückseite wurde ein 
zweiter Chip, ein Konto unabhängiger Geld-
kartenchip der Sparkasse, eingebaut. D.h., es 
existiert nur noch eine Karte, mit der der Kun-
de sowohl rechtsverbindlich signieren als auch 
bezahlen kann. Dieses Prinzip erhöht die An-
zahl der am Markt befindlichen Karten nicht, 
denn es wird keine zusätzliche Karte kreiert 
und ausgegeben, sondern auf bestehende 
Systeme aufgesetzt.  

Die Geldkarte als Zahlfunktion bringt zusätz-
lich viele Vorteile für den Benutzer. Aus Sicht 
der Nutzer ist das Bezahlen anonym, denn es 
müssen keine sensiblen Kontodaten übermit-
telt werden. Gleichzeitig ist jedoch eine unmit-
telbare Kontrolle über abgebuchte Beträge 
möglich. Für den Zahlungsempfänger wird die 
Geldkartenzahlung sofort wirksam, eine 
Rückbuchung durch den Zahlenden ist nicht 
möglich. Zudem sind die vergleichsweise ge-
ringen Gebühren des Systems Geldkarte ein 
Vorteil, da sie einen Anreiz bieten können. 
Problematisch ist allerdings die niedrige Nut-
zungshäufigkeit der Geldkartenzahlung im All-
tag. Zurzeit werden weitere Zahlungsarten für 
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ihren Einsatz bei Online-Services konzipiert 
und im Rahmen der kommunalen Teilprojekte 
umgesetzt. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die 
Integration des Bezahlprozesses in den inter-
nen Workflow der kommunalen Abläufe. 

 

4. Erfolgsbilanz Curiavant  

➜ Bürgerengagement. In der Region Nürn-
berg ist ein starkes Interesse am digitalen 
Rathaus unverkennbar. Im Vorfeld der Pi-
lotphase des Anwohnerparkausweises 
wurden 1 200 Bürger angeschrieben, de-
ren Anwohnerparkausweise in den letzten 
Monaten des Jahres 2000 erneuert wer-
den mussten. Geht man davon aus, dass 
20 Prozent der Bürger über einen PC mit 
Internetzugang verfügen, reduziert sich 
die Zahl auf 240 potenzielle Interessen-
ten. Die Curiavant Internet GmbH bekam 
auf ihre Anfrage 146 Antworten. Diese 
Zahl bestätigt die Ergebnisse von Umfra-
gen, die besagen, dass ca. 60 Prozent der 
Bürger die Möglichkeit als wichtig erach-
ten, Ihre Behördengänge über das Inter-
net zu erledigen.  

Auf ein starkes Engagement der Bürger 
lassen auch die Initiativen verschiedener 
Einrichtungen schließen. So existieren im 
Bildungszentrum Nürnberg stark frequen-
tierte betreute Nutzerarbeitsplätze. Das 
Seniorennetzwerk Erlangen wiederum ist 
sehr aktiv darin, älteren Bürgern das ar-
beiten am PC näher zu bringen. Zu den 
verschiedenen Initiativen und Einrichtun-
gen im multimedialen Bereich pflegt die 
Curiavant einen engen Kontakt. Diese 
Stellen sind weitere Ansatzpunkte für die 
Steigerung der Bekanntheit des ME-
DIA@Komm-Projektes der Region Nürn-
berg sowie Zugangsorte zu potenziellen 
Pilot- und Endanwendern. 

➜ Event am 17.10.2000. Im Rahmen einer 
Feierstunde am 17. Oktober 2000, bei 
dem auch die Bürgermeister der fünf be-
teiligten Städte, Vertreter der bayerischen 
Staatskanzlei und des BMWi sowie Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Nürnberg 
geladen waren, wurde der Startschuss für 
das digitale Rathaus in der Region gege-
ben.  

Oberbürgermeister und ausgewählte Bür-
gerinnen und Bürger können seit diesem 
Tag erstmals rechtsverbindlich ihre An-
wohnerparkausweise beantragen und ü-
ber das Internet bezahlen. Damit wurde 
der erste medienbruchfreie und rechts-
verbindliche Verwaltungsprozess umge-
setzt. Medienbruchfrei bedeutet, dass der 
gesamte Prozess digital abläuft. Vom 
Frontend-System bis zum Backend-
System erfolgt eine digitale Verarbeitung 
der Daten des Antragstellers. Es muss 
kein Formular ausgedruckt und einge-
schickt werden und es findet kein weiterer 
Vorgang zum Bezahlen der Anwohner-
parkausweise statt. Die Medienbrüche er-
übrigt die multifunktionale Chipkarte mit-
tels der digitalen Signatur und der Geld-
kartenfunktion.  

➜ Anwohnerparkausweis. Um den Anwoh-
nerparkausweis über das Internet zu be-
antragen, benötigt der Bürger einen PC 
mit Internetanschluss, ein Kartenlese-
gerät und die multifunktionale Chipkarte 
von Curiavant. Er identifiziert sich zu-
nächst, indem er seine Chipkarte in das 
Lesegerät steckt. Danach wird die schüt-
zende PIN (Personal Identification Num-
ber) eingegeben. Nachdem das Antrags-
formular vollständig ausgefüllt und dem 
Antragsteller eine Zusammenfassung sei-
ner Daten zum Ausdruck angeboten wur-
de, besteht der nächste Schritt im digita-
len Signieren der Antragsdaten. Die zu-
sammengefassten Formulardaten und die 
Vorgangsnummer werden an das Sig-
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niermodul der Plattform übergeben und 
digital signiert. Eine nicht erfolgreiche 
Signatur führt zu einer Fehlermeldung. 
Ohne erfolgreiche Signatur kann der An-
tragsprozess nicht weiter durchlaufen 
werden.  

Um sicherzustellen, dass der Antrag „ei-
genhändig” unterschrieben wurde, wird 
nach erfolgreicher Signatur der Name des 
Zertifikatsinhabers mit dem Namen des 
Antragsstellers verglichen. Sind die Na-
men unterschiedlich, so wird ein Fehler-
meldung angezeigt, der Antragsteller ge-
langt zurück zur mit seinen Eingaben vor-
ausgefüllten Maske der persönlichen Da-
ten. Er hat dort die Möglichkeit, eventuel-
le Schreibfehler zu beheben und den Sig-
niervorgang nochmals zu starten. Sind 
die beiden Namen identisch, so wird 
durch einen Plattformdienst ein aktueller 
Zeitstempel generiert und dem Antrag 
hinzugefügt. Der Antrag ist zu diesem 
Zeitpunkt rechtsgültig signiert, er wird 
deshalb anschließend im Archiv abgelegt.  

Bei dem Antragsprozess für den Anwoh-
nerparkausweis handelt es sich um einen 
„einfachen Geschäftsprozess”, der bisher 
in Papierformularen angestoßen und ab-
gearbeitet wurde. 

Diese Anwendung ist besonders geeignet, 
in einem definierten Umfang erste techni-
sche und organisatorische Realtests 
durchzuführen. Die daraus gewonnenen 
Ergebnisse sind essenziell für alle weite-
ren Anwendungen. Denn hier wird das 
gesamte Spektrum der technischen 
Querschnittsthemen, wie digitale Signa-
tur, Sicherheitskonzept, Bezahlfunktion, 
Anbindung an die Back-End-Systeme bis 
hin zur Einwohnerdatenbank erstmals er-
folgreich abgebildet.  

 

5. Übertragbarkeit  

Nachdem der Anwohnerparkausweis in Nürn-
berg erfolgreich gestartet ist und die an der 
Pilotphase teilnehmenden Bürger ihre Auswei-
se online bestellt sowie bezahlt haben, wurde 
im Frühjahr das prototypische Plattformpro-
jekt „Anwohnerparken” in den Städten Erlan-
gen und Fürth erfolgreich umgesetzt. Damit 
wurden die Übertragbarkeit der Anwendung 
auf andere Systeme bewiesen und eine der 
größten Herausforderungen an die Entwick-
lungen der Curiavant mit Erfolg bewältigt. 
Diese Herausforderung war jedoch bei weitem 
komplexer als gedacht. Um die Anwendung 
zu realisieren, wurde eine eigene modulare 
Plattform entwickelt. Bei der Umsetzung ist 
jedoch deutlich geworden, dass die selbst 
entwickelte Plattform der Curiavant auf der 
einen Seite zwar problemlos arbeitet, auf der 
anderen Seite jedoch für Massenanwendun-
gen zu wenig breit angelegt ist. Aus diesem 
Grund wurde ein strategischer Partner mit 
ähnlicher technologischer Ausrichtung gesucht 
und in der 100world.com AG gefunden. Zu-
sammen werden die beiden Firmen nun an 
der modularen Online-Plattform arbeiten, um 
weitere kommunale und privatwirtschaftliche 
Anwendungen aufsetzen zu können. 

Auf Basis dieser Plattform werden die geplan-
ten Anwendungen „Einwohnermeldewesen” 
und „Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflä-
chen” umgesetzt. Diese bilden die Grundlage 
für die Entwicklung und Implementierung wei-
terer kommunaler Anwendungen aus den Be-
reichen Theater, Bibliotheken, Volkshochschu-
len oder elektronische Bauakte. 

Neben den soeben beschriebenen Modulen, 
die quasi branchenspezifisch sind, werden 
auch wiederverwendbare Komponenten benö-
tigt, die nicht an bestimmte Geschäftsprozes-
se gebunden sind, sondern typischerweise in 
allen Online-Anwendungen Verwendung fin-
den. Dabei handelt es sich um technische Inf-
rastruktur, zugeschnitten für häufig wieder-
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kehrende Aufgabenstellungen in Enterprise-
Java-basierten Anwendungen, die zusam-
mengenommen den 100world FrameWorld 
Core bilden. 

Bauakte

...

Meldewesen

Parkausweis

Sondernutzung

Anwendungen

Module

Technische 
Basis

 

 

6. Kooperation mit 100world 

Die modulare Softwarelösung basiert auf der 
Komponentenplattform von 100world. Dieser 
so genannte „Core” (=Kern) stellt die techni-
sche Infrastruktur für Anwendungskomponen-
ten bereit. Er bietet eine vordefinierte Archi-
tektur für komponentenbasierte Softwareent-
wicklung in Enterprise Java. 

Der Core umfasst zwei unterschiedliche Ebe-
nen: Ein „Layer” (=Schicht) verbindet die 
Komponenten verschiedener Schichten mit-
einander, während ein „Service” zentrale 
Funktionen für weitere Komponenten bereit-
stellt. 

Die modulare Online-Plattform, die gegenwär-
tig gemeinsam von Curiavant und 100world 
entwickelt wird, umfasst im Einzelnen die fol-
genden zentralen Funktionskomponenten: 

➜ Signatur-Service. Der Signatur-Service 
ermöglicht verschiedenen Anwendungen 
eine einfache Nutzung der digitalen Sig-
natur. Er umfasst das Signieren, Ver-
schlüsseln und Entschlüsseln von Doku-
menten, das Verifizieren von digitalen 
Signaturen sowie die Anmeldung des An-

wenders am Gesamtsystem (Authen-
tifizierung). Das Signaturmodul kommt 
beispielsweise beim „Anwoh-
nerparkausweis” zum Einsatz, um das 
Antragsformular zu signieren oder die di-
gitale Signatur zu verifizieren. 

➜ Zustell-Service. Der Zustell-Service bein-
haltet ein web-basiertes E-Mail-System, 
das eine sichere und rechtsverbindliche 
Kommunikation zwischen Bürger und 
Verwaltung gewährleistet. Das Modul er-
möglicht die Authentifikation der Nutzer 
mittels digitaler Signatur und stellt die In-
tegrität und Vertraulichkeit der E-Mail-
Kommunikation durch Verschlüsselung si-
cher. Das Modul bietet zudem weitere 
Funktionen wie Kontaktverwaltung, Ka-
lenderfunktionen und To-Do-Listen. 

➜ Bezahl-Service. Über die Bezahlfunktion 
lassen sich Zahlungsvorgänge einfach in 
einzelne Geschäftsprozesse einbinden. In 
der ersten Stufe ermöglicht dieses Modul 
die Abwicklung von Transaktionen über 
die Geldkarte. So kann der Bürger bei-
spielsweise bei der Beantragung eines 
Anwohnerparkausweises auch die fällige 
Gebühr gleich online bezahlen. 

➜ Formular-Service. Der Formular-Service 
ermöglicht den Zugriff auf einen Formu-
larserver, sodass Formulare rechtswirk-
sam und standardisiert bearbeitet werden 
können. Anschließend werden die Inhalte 
des Formulars signiert und der jeweils zu-
ständigen Applikation – beispielsweise ei-
nem Dokumenten-Management-System 
– zur weiteren Verarbeitung übergeben. 

➜ Geschäftsprozess-Builder. Mit Hilfe dieses 
Moduls können unterschiedlichste Verwal-
tungsabläufe abteilungsbezogen konfigu-
riert und Anwendungen fallspezifisch in-
tegriert werden. Als übergeordnete In-
stanz greift es auf die von den Online-
Anwendungen zur Verfügung gestellten 
Informationen zu und verwaltet diese zu-



Vortrag Ehrhardt 
 

93 

sammen mit dem für den Bürger relevan-
ten Prozess-Status. Dies ist vor allem für 
die zeitversetzte Kommunikation zwi-
schen Bürger und Kommune wichtig, die 
beispielsweise bei der Anwendung „Son-
dernutzung” eine Rolle spielt. 

➜ Schnittstellen-Konfigurator. Der Schnitt-
stellen-Konfigurator ermöglicht die Anbin-
dung unterschiedlicher Fachanwendungen 
im Backend-Bereich und stellt diese den 
verschiedenen Anwendungen zur Verfü-
gung. Dadurch wird eine Mehrfachimple-
mentierung von Schnittstellen vermieden. 

FrameWorldTM core
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7. Technische Herausforderungen: 

Die Komplexität des MEDIA@Komm-Projektes 
der Region Nürnberg ist enorm.  

Gründe dafür liegen vor allem in: 

➜ der Art und Anzahl der notwendigen 
Querschnittsprojekte,  

➜ der Berücksichtigung der vielschichtigen 
externen Einflüsse und  

➜ der Koordination innerhalb eines Verbun-
des von 5 Städten.Eine Vielzahl kommu-

naler Anwendungen muss erarbeitet werden, 
einige Beispiele sind die elektronische Bauakte 
und die Verarbeitung von Geoinformationen. 
Aus den Anwendungen resultieren wiederum 

neue Anforderungen, wie beispielsweise die 
behördeninterne Kommunikation oder die 
komplexe Identifikation, die in Module umge-
setzt werden. Systematisch soll die Komplexi-
tät so reduziert werden. Dabei werden die An-
forderungen diverser Fachanwendungen auf 
Gemeinsamkeiten untersucht und zentrali-
sierbare Aufgaben werden von Komponenten 
übernommen. Die in Kooperation mit 
100world entwickelten Module werden die 
technische Basis für die gemeinsam aufge-
setzten Anwendungen darstellen. 

• Elektr. Bauakte
• Baustellenauskunft
• Parkausweis
• Mülltonnenbestellung
• Bibliotheken
• Schadensmeldung
• Meldewesen
• Sondernutzung
• Geoinformation
• ...

• Bezahlen
• Signieren, Authent., ...
• Zugriff auf Formulare
• Zugriff auf mehrere 

Hintergrundsysteme
• Komplexe asynchrone 

Prozesse
• Behördeninterne 

Kommunikation
• Komplexe Identifikation
• ...

Vielzahl kommunaler 
Anwendungen

Vielzahl der Anforderungen 
an die Anwendungen
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Die Systemlandschaft innerhalb der Kommu-
nen ist durch eine relativ hohe Diversität ge-
prägt. Bereits die Online-Anwendung Anwoh-
nerparkausweis kommuniziert mit mehreren 
bei der Stadt Nürnberg vorhandenen DV-
Systemen. So werden z.B. die Angaben des 
Antragstellers zu seinem Wohnsitz unter 
Zugriff auf die kommunale Anwendung „Ein-
wohner-Meldewesen” überprüft. Im ange-
sprochenen Beispiel muss bei jeder Kommune 
sichergestellt werden, dass der Antragsteller 
an der angegebenen Adresse gemeldet ist. 
Das Ziel muss also sein, die notwendige An-
passung aus der eigentlichen Anwendung he-
rauszunehmen und spezielle Adapter für jedes 
Backendsystem bereitzustellen. 

Die Curiavant Internet GmbH stellt mit ihrer 
Technologie sicher, dass für jede Installation 
bei einer Kommune eine bestimmte Konfigu-
ration existiert, die aus jeder Klasse von A-
daptern (z.B. Adapter für Meldewesen-Back-
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end) den bei dieser Kommune benötigten  
Adapter auswählt und mit den notwendigen 
Parametern versorgt.  

 

8. Ausblick 

Die ersten Anfragen und Aufträge aus Kom-
munen und Institutionen zeigen: der Weg der 
Curiavant Internet GmbH ist der richtige. Auf 
Messen, Kongressen und Veranstaltungen 
sind die Vertreter des Unternehmens gesuch-
te Ansprechpartner für Kommunen und Un-
ternehmen. Dort repräsentieren sie das ME-
DIA@Komm-Projekt ebenso wie die Fort-
schritte in den fünf Städten des Städtever-
bundes Nürnberg. Die Resonanz zeigt: das 
Thema E-Government gewinnt in den Kom-
munen immer mehr an Popularität. Genauso 
wichtig ist das entsprechende Know-how, das 
daraus resultierend von den MEDIA@Komm-
Teilnehmern erwartet und abgefragt wird. Die 
Aktualität des Themas E-Government und die 
Bekanntheit des MEDIA@Komm-Projektes 
über die deutschen Grenzen hinweg zeigen 
auch Besuche ausländischer Delegationen so-
wie Anfragen zum Projektstatus aus aller 
Welt.  

Noch in diesem Jahr wird sich die Curiavant 
außerhalb der Region Nürnberg betätigen und 
gemeinsam mit einer norddeutschen Groß-
stadt Erfahrungen im Bereich kommunaler 
Prozesse sammeln. Auch hier beweist sich 
wieder, wie wichtig eine von vornherein kalku-
lierte Übertragbarkeit der verschiedenen An-
wendungen ist.  

Im Rahmen der Kooperation zwischen Curia-
vant und 100world wird die bestehende An-
wendung „Anwohnerparkausweis” modulari-
siert und im Anschluss werden weitere An-
wendungen umgesetzt. Dazu gehören in der 
ersten Phase das Einwohnermeldewesen und 
die Sondernutzung.   
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Begleitforschung MEDIA@Komm  
 

MEDIA@Komm Begleitforschung – Konzeption,  
Arbeitsschritte und Erkenntnisse1 

 

 

                                          
1 Am 12. Juni 2001 hielt Busso Grabow einen Vortrag zum Thema „Bürgerorientierung, Zugang und Akzeptanz – Er-

gebnisse aus der Begleitforschung”. In seinem Vortrag stellte er zunächst aktuelle Ergebnisse aus der Begleitfor-
schung vor und ging dann auf ausgewählte Umfrageergebnisse zum Thema Bürgerorientierung ein. Bei der schriftli-
chen Ausarbeitung dieses Vortrags wurden diese beiden Aspekte getrennt. Der folgende Beitrag gibt zunächst einen 
Überblick über Konzeption, Arbeitsschritte und Erkenntnisse aus der MEDIA@Komm-Begleitforschung. Er basiert im 
Wesentlichen auf Texten, die von verschiedenen Autoren aus der Begleitforschung (Busso Grabow, Martin Eifert, 
Christine Siegfried, Claudia Stapel-Schulz, Arnold Schulz, Berthold Weghaus) für die Internetseiten 
www.mediakomm.net verfasst wurden. Im Anschluss an die Ergebnisse der Begleitforschung wird das Thema Bür-
gerorientierung, Zugang und Akzeptanz in einem eigenen Beitrag vertiefend dargestellt. 

1. Konzeption der Begleitforschung 

Parallel zur Umsetzung der Preisträgerprojek-
te im Städtewettbewerb MEDIA@Komm wur-
de vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) eine Begleitforschung 
eingerichtet, mit der ein Konsortium unter Fe-
derführung des Deutschen Instituts für Urba-
nistik beauftragt worden ist. Beteiligt sind als 
Projektpartner: DIN Deutsches Institut für 
Normung e.V., Hans-Bredow-Institut für Me-
dienforschung in Verbindung mit der For-
schungsstelle Recht und Innovation der Uni-
versität Hamburg (CERI) und TÜV Informati-
onstechnik GmbH (TÜViT).  

Die Begleitforschung bewegt sich im Dreieck 
zwischen Evaluation, Moderation und Bera-
tung/Hilfestellung. Prinzipien sind dabei, dass  

➜ die Evaluation für alle beteiligten Städte 
und weit darüber hinaus Nutzen stiften 
soll („Mehrwert durch Evaluation”), 

➜ die Moderation trotz (legitimer) Konkur-
renz der Städte die notwendige Koopera-
tion fördert,  

➜ Beratung/Hilfestellung sich deutlich an 
den Bedarfen der Preisträger bzw. den 
dort entwickelten Projekte ausrichten. 

Es soll nicht nur zwischen den Preisträgern, 
sondern auch zwischen den anderen Städten 
mit ähnlichen Entwicklungen möglichst großer 
Konsens im Hinblick auf kommunalrelevante 
Entwicklungsbedarfe erzielt werden. Die Ein-
ordnung in den Kontext der nationalen und in-
ternationalen Entwicklung wird durch umfang-
reiche eigene empirische Arbeiten und durch 
das Einbeziehen des Wissens europäischer 
Partner erfolgen. 

Erreicht werden soll dies durch eine „Entwick-
lungsbegleitende Evaluation (EBE)”. Sie greift 
Grundprinzipien der Entwicklungsbegleitenden 
Normung (EBN) des DIN sowie der entwick-
lungsbegleitenden sicherheitstechnischen Eva-
luierung nach internationalen Sicherheitskrite-
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rien auf: Schon während der Pilotphase der 
Einführung neuer Dienste und Anwendungen 
wird auch die Kooperation der Entwickler an-
geregt. Gemeinsam mit den beteiligten Städ-
ten und Unternehmen werden schrittweise 
Grundlagen für breit akzeptierte Standards 
gelegt. Die Entwicklungsbegleitende Evaluati-
on zielt auf einen Lernprozess mit „eingebau-
ter” Revisionsoffenheit und hohem Transfer-
potenzial.  

Der Transfer der in MEDIA@Komm gemach-
ten Erfahrungen, die Verbreitung der erzielten 
Ergebnisse und Lösungen erfolgten auf den 
MEDIA@Komm-Kongressen, die jährlich in ei-
ner der Preisträgerstädte stattfinden bzw. 
stattgefunden haben sowie durch die Inter-
netseiten unter www.mediakomm.net. 

 

2. Arbeitsschritte und Erkenntnisse 

2.1 MEDIA@Komm im Städtevergleich 

Zum Jahreswechsel 2000/2001 wurde unter 
anderem eine umfassende Städteumfrage zu 
virtuellen Rathäusern durchgeführt2. Sie zeigt, 
dass E-Government und virtuelle Rathäuser in 
den Städten und Gemeinden Realität werden. 
Durch die Städteanalyse lässt sich ein detail-
liertes und repräsentatives Bild der Situation 
in deutschen Kommunen zeichnen. Die ME-
DIA@Komm-Projekte lassen sich einordnen, 

                                          
2  In der zum Jahreswechsel 2000/2001 bei allen Städ-

ten und Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern 
durchgeführten Erhebung wurden Oberbürgermeister 
und Fachverantwortliche detailliert über den Umset-
zungs- und Planungsstand virtueller Rathäuser und 
Marktplätze befragt. Über 130 Mittel- und Großstädte 
beantworteten Fragen zur Ausstattung mit IuK-
Infrastruktur und Netzen, zu virtuellen Rathäusern, 
Stadtportalen und Stadtinformationssystemen, zum 
Einsatz von elektronischer Signatur und E-Payment, 
zu Organisation, Strukturen, Verantwortlichkeiten, 
Hemmnissen und Koordinierungsbedarf, Partner-
schaften, Einschätzungen, Strategien, Zielen und 
Konzepten. Zusammenfassende Ergebnisse sind un-
ter www.mediakomm.net publiziert. 

Erkenntnisse für MEDIA@Komm können dar-
aus gezogen werden. 

Die Befürchtung, dass aufgrund der mit der 
Antragstellung verbundenen Ressourcenbin-
dung und der engen „Korsetts” der Mittelver-
wendung die Wettbewerbssieger mit der Pro-
jektumsetzung sogar teilweise hinter andere 
aktive Städte zurückzufallen drohten, hat sich 
nicht bestätigt. Zwar ist es tatsächlich so, dass 
es eine Reihe von Städten gibt, die noch stär-
ker als die MEDIA@Komm-Städte das virtuelle 
Rathaus bereits umgesetzt haben – misst 
man allein die im Netz verfügbaren Online-
Dienste. Streicht man bei der Modernisierung 
aber nicht nur die Türen und renoviert einzel-
ne Räume der neuen Rathäuser im Netz, son-
dern versucht, das virtuelle Rathaus von 
Grund auf neu zu konzipieren und umzuset-
zen (Bau der technischen Plattform, Einfüh-
rung von digitalen Signaturen und E-Payment, 
grundlegende Organisationsanpassungen), 
dann zeigt sich die besondere und komplexe 
Integrationsleistung, der sich die ME-
DIA@Komm-Projekte erfolgreich gestellt ha-
ben. Wie auch beim wirklichen Bau wird der 
größte Teil der Zeit für den Aushub, das Set-
zen der Fundamente, das Kellergeschoss und 
den Rohbau gebraucht. Ist erst einmal Richt-
fest gefeiert, folgen Ausbau und Bezug Schlag 
auf Schlag. Das zeigt sich in den ME-
DIA@Komm-Projekten bereits 2001; im drit-
ten und letzten Jahr werden dann zahlreiche 
Lösungen umgesetzt.  

 

2.2 Verwaltungsmodernisierung und  
E-Government 

Im Rahmen der Behandlung der verwal-
tungswissenschaftlichen Arbeiten ist ein Ar-
beitspapier in Vorbereitung, in dem die Anfor-
derungen diskutiert werden, die sich den Ver-
waltungen im Umgang mit E-Government 
stellen. Es geht dabei unter anderem um  
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➜ Integration von Verwaltungsmodernisie-
rung und IT-Einsatz, 

➜ Geschäftsprozessanalysen und –optimie-
rungen, 

➜ Einrichtung kommunaler Registrierungs-
stellen,  

➜ Keymanagement, 

➜ Einbindung in Fachverfahren, Organisa-
tion von Workflows, 

➜ Archivierung oder 

➜ E-Payment. 

Bei der Umsetzung virtueller Rathäuser ste-
hen die Verwaltungen vor großen Herausfor-
derungen. Neben der Dienstleistungsorientie-
rung der Kommunalverwaltungen, die den 
Bürgern als Kunden der Verwaltung einen Zu-
gang zu kommunalen Dienstleistungen rund 
um die Uhr anbieten wollen, werden verstärkt 
auch partizipatorische Ansätze diskutiert. Bei 
der Einrichtung von Online-Angeboten geht es 
also auch darum, den Bürgern mehr Mitbe-
stimmung bei kommunalen Belangen einzu-
räumen und das Internet als Plattform sowohl 
zur Information als auch zur Willensbildung 
und Meinungsäußerung zu nutzen. Und last 
but not least verspricht man sich mit der  
elektronischen Abwicklung von Verwaltungs-
vorgängen auch Effizienzsteigerungen und 
Kostenersparnisse.  

Im Zuge der Einführung von transaktionsori-
entierten Dienstleistungen, die Verwendung 
von Signaturen erfordern, sehen sich die 
Kommunen mit einer Reihe von Stolperstei-
nen und Hemmnissen konfrontiert, die nicht 
allein von ihnen selbst aus dem Weg zu räu-
men sind. Das betrifft vor allem die Fragen, 
die allgemein rund um das Thema elektroni-
sche Signatur diskutiert werden und die kon-
krete Auswirkungen auf die Verwaltung ha-
ben, z.B. Diffusion von Chipkarten und Kar-
tenlesern in der Bevölkerung, Anwendernut-

zen und Anwenderfreundlichkeit, Interopera-
bilität und Kompatibilität verschiedener auf 
dem Markt erhältlicher Produkte oder die 
Schaffung von Standards für kommunale On-
line-Transaktionen.  

Neben diesen externen Einflüssen, die die Ein-
führung und praktische Anwendung von elekt-
ronischen Signaturen erschweren oder zu-
mindest beim derzeitigen Stand für die Städte 
manchmal einer „Fahrt ins Ungewisse” glei-
chen, müssen die Verwaltungen selber aber 
auch einige Herausforderungen bewältigen.  

Auf Ebene der gesamten Kommune bedarf es 
der Koordination des Einsatzes von Informati-
ons- und Kommunikationstechnik und 
-verfahren ebenso wie einer Abstimmung mit 
anderen Aktivitäten zur Verwaltungsmoderni-
sierung (z.B. Einführung bzw. Umsetzung des 
neuen Steuerungsmodells und Controlling). 
Investitionsbedarfe müssen geschätzt, För-
dermöglichkeiten geprüft werden. Unerlässlich 
sind auch die Abschätzung von Kosten, Nut-
zen und möglichen Effizienzgewinnen. Für den 
schrittweisen Ausbau der technischen Infra-
struktur muss ein Konzept erstellt werden. Die 
Kommunikation (sowohl intern als auch mit 
anderen Behörden auf Landes- und Bundes-
ebene) muss organisiert werden. Es müssen 
Sicherheitskonzepte erarbeitet werden, Da-
tenschutz, Verschlüsselung und Firewall-
bestimmungen sind zu berücksichtigen. Mit-
arbeiter müssen geschult werden, Rat und 
Verwaltung Medienkompetenz erwerben. 
Nicht zu vergessen: die Unterstützung von 
Vorhaben durch die Politik und Verwaltungs-
spitze muss sichergestellt werden. Und 
schließlich ist die Frage zu beantworten, was 
die Kunden eigentlich wollen. Sind diese Dinge 
geklärt, müssen Online-Tauglichkeiten von 
Geschäftsprozessen ebenso geprüft werden 
wie die Notwendigkeit eines Re-Engineering 
von Verfahren. Der Workflow muss medien-
bruchfrei organisiert werden, Dokumenten-
managementsysteme müssen getestet und 
eingesetzt, Fragen der Archivierung geklärt 



Begleitforschung 
 

 

98 

werden. Geklärt werden muss selbstverständ-
liche auch der Einsatz von Signaturen (in wel-
chen Fällen, welche Sicherheitsstufe usw.) 
und zu erproben sind mögliche Formen von E-
Payment. Schließlich ist zu fragen, wie die On-
line-Angebote der Verwaltung in bestehende 
Stadtinformationssysteme eingebunden wer-
den können oder welche entweder bereits be-
stehenden oder noch zu schaffenden Markt-
plätze oder Portale dafür in Frage kämen. Last 
but not least sind im Sinne der Debatte um 
bessere Partizipationsmöglichkeiten im Ideal-
fall für Bürger Zugangsmöglichkeiten zu 
schaffen, ist der Bürgerwille zu erkunden, sind 
Maßnahmen zur Akzeptanzschaffung vorzu-
sehen und eine Evaluierung des Angebots 
vorzunehmen. 

 

2.3 Rechtswissenschaftliche Fragen3 

2.3.1 Rechtsanpassungen im Zusam-
menhang mit dem Einsatz elek-
tronischer Signaturen  

Bei den zunächst behandelten Fragestellun-
gen zur digitalen Signatur und Anpassung von 
Formvorschriften handelt es sich um Quer-
schnittsfragen mit zentraler Bedeutung für die 
Umsetzung der virtuellen Verwaltung insge-
samt, d.h. insbesondere für die rechtsverbind-
liche Online-Abwicklung von Verwaltungs-
transaktionen an der Schnittstelle zwischen 
Bürger und Verwaltung. Die elektronische 
Signatur nach dem Signaturgesetz stellt durch 
ihre hohe Sicherheit bezüglich der Unver-
fälschtheit einer Nachricht (Integrität) und der 
Identität des Absenders (Authentizität) ein 
mögliches technisches Äquivalent für gesetz-
lich vorgeschriebene Formerfordernissen dar 
und fungiert somit als Basistechnologie auf 

                                          
3 Die Texte in diesem Abschnitt sind unter anderem 

aus dem Sachstandsbericht der rechtswissenschaftli-
chen Begleitforschung durch Autoren des Hans-
Bredow-Instituts übernommen. Die Ergebnisse der 
Arbeiten sind vielfältig dokumentiert; vgl. 
www.mediakomm.net. 

dem Weg zur virtuellen Verwaltung. Die tech-
nischen Voraussetzungen der Signaturen mit 
Rechtswirkung bestimmen sich nach dem 
Signaturgesetz, ihr Einsatz muss für den Be-
reich der elektronischen Verwaltung durch ei-
ne Anpassung der Formvorschriften im Ver-
waltungsrecht erfolgen, wobei aufgrund der 
grundsätzlichen Formfreiheit im Verwaltungs-
recht (vgl. § 10 Verwaltungsverfahrensgesetz 
– VwVfG) und einer möglichen funktionalen 
Interpretation der Schriftformerfordernisse 
auch jetzt bereits eine Vielzahl von Verwal-
tungstransaktionen rechtswirksam in elektro-
nischer Form mittels einer E-Mail durchgeführt 
werden kann. 

Ursprünglich sollten zur Vorbereitung der 
rechtstechnischen Anpassung der Formvor-
schriften des Verwaltungsrechts angesichts 
vielfältiger Unsicherheiten sachliche und/oder 
räumliche Experimentalgesetze genutzt wer-
den4. Davon nahm man bald Abstand, die be-
reits entstandenen Experimentalgesetze in 
Bremen und Baden-Württemberg blieben in 
der praktischen Umsetzung ohne Bedeutung. 
Im Verwaltungsrecht hat man sich inzwischen 
endgültig von einem Vorgehen über Experi-
mentalgesetze verabschiedet. Seit Juli 2001 
liegt ein Entwurf für ein Artikelgesetz des 
Bundes vor, das neben der Anpassung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes 
auch die Anpassung des Sozialgesetzbuchs 
und der Abgabenordnung vorsieht. Ein wichti-
ger Punkt im Entwurf der Änderung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes besagt, dass eine 
durch Rechtsvorschrift angeordnete Schrift-
form grundsätzlich durch die mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur im Sinne des 
Signaturgesetzes verbundene elektronische 
Form ersetzt wird. Speziell für den Erlass von 
Verwaltungsakten bestimmt ein Paragraph 
des Entwurfes, dass durch Rechtsvorschrift 
zusätzliche Anforderungen an die qualifizierte 

                                          
4 Vgl. zur wissenschaftlichen Diskussion und der Kritik 

an diesem Ansatz Eifert/Schreiber, Elektronische Sig-
natur und der Zugang zur Verwaltung, MMR 2000, 
340 (343 f.). 
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elektronische Signatur geknüpft werden kön-
nen, hinsichtlich 

➜ deren dauerhafter Überprüfbarkeit und  

➜ deren technischer und administrativer Si-
cherheit.  

Die vorgesehene Generalklausel im Verwal-
tungsverfahrensgesetz entfaltet Wirkung auch 
für das Fachrecht. Insoweit ist nur in Einzelfäl-
len eine gesonderte gesetzliche Anpassung 
der Schriftformerfordernisse in den Fachge-
setzen notwendig, soweit nämlich im Hinblick 
auf das Sicherheitsniveau eine Abweichung 
nach oben (vgl. oben) oder unten (E-Mail) ge-
boten ist. Insofern wäre die Einbeziehung wei-
terer Bereiche (z.B. Baugesetzbuch) wün-
schenswert. Die Landesgesetzgeber sollten 
zügig folgen. Im Hinblick auf eine notwendige 
Anpassung des Fachrechts auf Landesebene 
kann das aus den MEDIA@Komm-Projekten 
in Bremen und Nürnberg entwickelte und an 
Begleitforschungsergebnisse anknüpfende Ar-
beitspapier zur Anpassung der Formvorschrif-
ten eine Orientierungshilfe darstellen5. 

Im Zivilrecht bestimmt das inzwischen verab-
schiedete Gesetz zur Anpassung der Formvor-
schriften des Privatrechts6, dass ein § 126 a in 
das BGB eingefügt wird, der vorsieht, dass die 
gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form 
durch ein Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz ersetzt werden kann. 

Im Hinblick auf mögliche unterschiedliche sig-
naturgesetzkonforme Keymanagementmodel-
le werden vor dem Hintergrund der Verbrei-
tung der elektronischen Signatur die Modelle 
favorisiert, bei denen auch eine private Nut-
zung der Signatur möglich ist. Insofern sah 
die rechtswissenschaftliche Begleitforschung 
es als notwendig an, dass diese Wahlfreiheit 

                                          
5 Vgl. Arbeitspapier Nr. 04/2001 der Begleitforschung 

MEDIA@Komm. 
6 Vgl. BGBl. Jahrgang 2001 Teil I Nr. 35 vom 18. Juli 

2001. 

nicht durch rechtliche Vorgaben eingeschränkt 
wird. Dem trägt der jetzige Entwurf zur Ände-
rung des VwVfG in einer gegenüber der „Mag-
deburger Fassung” verbesserten Weise Rech-
nung. 

 

2.3.2 Öffentlich-private Partner-
schaften (Public-Private-
Partnership – PPP) 

Als weiterer Arbeitsblock bei der Bearbeitung 
der rechtlichen Aspekte werden Fragen der 
organisatorischen und rechtlichen Ausgestal-
tung und Verzahnung des öffentlichen und 
privaten Sektors in der virtuellen Stadt be-
handelt.  

Es scheinen sich zwei Typen von organisatori-
schen Ausgestaltungen herauszukristallisie-
ren: zunächst eine Lösung, in der alle (öffent-
lichen und privaten) Anwendungen und Ange-
bote der virtuellen Stadt nicht nur virtuell, 
sondern auch organisatorisch, insbesondere 
auf Ebene des Portals und der technischen 
Plattform integriert und eigenständig meist als 
PPP betrieben werden; auf der anderen Seite 
eine (z.T. nur faktische) fachanwendungsori-
entierte Lösung, bei der zwar auf der Portal-
ebene im Einzelfall eine „virtuelle” Integration 
des öffentlichen und privaten Angebots (z.B. 
durch Verlinkung) stattfindet, die Verwaltung 
sich aber organisatorisch auf die notwendigen 
Aufgaben zur Umsetzung von Verwaltungs-
transaktionen („virtuelles Rathaus”) konzent-
riert. Im Anschluss daran ergibt sich eine Rei-
he von rechtlichen Fragestellungen (z.B. Zu-
lässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung, 
Steuerungsformen der öffentlichen Verwal-
tung und ihre praktische Ausgestaltung), die 
näher beleuchtet werden. 
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2.4 Sicherheit7 

Bei der (sicherheits-)technischen Begleitfor-
schung des Projekts MEDIA@Komm geht es 
primär darum, die Sicherheitskonzepte sowie 
deren Umsetzung zu begleiten. Darüber hin-
aus werden insgesamt Fragen von Public-Key-
Infrastrukturen und hier besonders die Aus-
prägungen als Folge des deutschen Signatur-
gesetzes bzw. der Signaturverordnung erör-
tert.  

Bei Projektstart von MEDIA@Komm wurde 
angenommen, dass im Laufe des Jahres 2000 
bereits EC-Karten mit elektronischer Signatur 
verbreitet sein würden. Bis zum September 
2001 betreibt aber kein Kreditinstitut ein Trust 
Center, welches durch die Regierungsbehörde 
für Post und Telekommunikation (RegTP) ge-
nehmigt ist. Die Freigabe des Zentralen Kre-
ditausschusses für eine multifunktionale Chip-
karte war bereits für das Jahr 2000 geplant, 
ist aber nun erst für das letzte Quartal des 
Jahres 2001 zu erwarten, so dass eine Um-
setzung frühestens für das erste Quartal 2002 
möglich scheint. 

Die drei Preisträgerstädte im MEDIA@Komm-
Projekt absolvieren die Konzipierung und auch 
die Umsetzung der IT-Sicherheit mit Partner-
unternehmen. Die Relevanz einer Signaturge-
setz (SigG)-konformen Umsetzung für viele 
der Anwendungen ist noch unklar. Die Einbin-
dung von Payment via Geldkarte ist ungewiss 
angesichts der abwartenden bis ablehnenden 
Haltung der Kreditwirtschaft, die die elektroni-
sche Signatur primär für ihren internen 
Workflow nutzen möchte, aber auf eine SigG-
konforme Lösung verzichten kann. 

Momentan ist davon auszugehen, dass keine 
große Verbreitung der Geldkarte mit der An-
wendung Signaturkarte im Projekt ME-

                                          
7 Die Texte in diesem Abschnitt sind unter anderem 

aus dem Sachstandsbericht der sicherheitstechni-
schen Begleitforschung durch die TÜViT GmbH über-
nommen. 

DIA@Komm stattfinden wird. Payment wird 
für die einzelnen Anwendungen separat ab-
gewickelt über klassische Verfahren wie Last-
schrift, Kreditkarte und der zurzeit realisierten 
Geldkarte. 

Innerhalb der (sicherheits-)technischen Be-
gleitforschung ergeben sich folgende Schwer-
punkte, die es noch zu bearbeiten gilt: 

➜ Signaturverordnung: Es werden in der 
Verordnung insbesondere die Vorgaben 
des Signaturgesetzes zu den strukturellen 
Anpassungen aufgrund der EG-
Signaturrichtlinie 1999/93/EG sowie hin-
sichtlich der freiwilligen Akkreditierung 
näher ausgestaltet. Sie legen außerdem 
für Produkte, die von akkreditierten Zerti-
fizierungsdiensteanbietern eingesetzt 
werden, bestimmte Anforderungen fest, 
die dem Erhalt des anerkannten hohen 
Sicherheitsniveaus aufgrund der bisher 
geltenden Regelungen des Signaturgeset-
zes und der Signaturverordnung dienen. 
Die Relevanz für die Preisträgerstädte ist 
zu ermitteln.  

➜ Interoperabilität der Trust Center: Im 
Rahmen der TeleTrusT-Inititiative bzgl. 
der Interoperabilität von Public-Key-
Infrastrukturen (PKI)-Lösungen wird ge-
plant, die Einführung eines Prüfsiegels für 
ISIS-MTT-konforme Produkte nachhaltig 
zu unterstützen. 

➜ Trust Center der deutschen Kreditwirt-
schaft: Es wird mit der Zertifizierungsstel-
le gemeinsam eine Bestandsaufnahme 
erarbeitet. Darüber hinaus werden multi-
funktionale Chipkarten mit den Anwen-
dungen Payment und elektronische Sig-
natur zusammen mit den betreffenden 
Stellen weiter untersucht. 

➜ Sicherheitskonzepte der Gewinnerstädte: 
Hierzu wird mit den Preisträgerstädten ein 
Workshop ausgerichtet.  
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➜ Sicherheitsmanagement: Die Gesamtheit 
aller geplanten, durchgeführten und kon-
trollierten sicherheitsbezogenen Tätigkei-
ten und Ziele bezeichnet man als Sicher-
heitsmanagement. Hierzu werden ent-
sprechende Betriebskonzepte zu verifizie-
ren sein. 

➜ PKI-Anbindung mit kommunalen Anwen-
dungen im Workflow einer Kommune und 
das Einbringen der elektronischen Signa-
tur in ein Dokumentenmanagementsys-
tem. 

 

2.5 Standardisierung8 

Im Rahmen der Begleitforschung des Projek-
tes MEDIA@Komm sind unter Nutzung der 
Möglichkeiten der Entwicklungsbegleitenden 
Normung die Übertragbarkeit und Verbreitung 
effektiver Lösungen wirksam zu unterstützen.  

Während es im Jahr 2000 vordergründig dar-
um ging, den notwendigen Handlungsbedarf 
für die Abstimmung und Vereinheitlichung 
durch Analysen und Diskussionen mit den 
Partnern der MEDIA@Komm-Projekte zu-
nächst einmal zu bestimmen und den Stand 
der Normung und weiterer Standardisie-
rungsmaßnahmen außerhalb der Normungs-
gremien zu erfassen, wurden im Jahr 2001 
die Zielstellungen für die Standardisierung 
konkretisiert und erste Arbeitsgruppen gebil-
det, die die Grundlagen für Vereinheitli-
chungsdokumente schaffen. 

Das DIN hat sich darauf konzentriert, die 
wichtigsten Akteure in diesem Bereich mit ih-
ren speziellen Arbeitsergebnissen und Produk-
ten koordiniert einzubeziehen. Das betrifft 
insbesondere die Entwicklung von normativen 
Dokumenten und öffentlich verfügbaren Spe-

                                          
8 Die Texte in diesem Abschnitt sind unter anderem 

aus dem Sachstandsbericht Begleitforschung durch 
das Deutsche Institut für Normung, DIN e.V., über-
nommen. 

zifikationen (PAS), vertiefende Workshops zur 
künftigen Strategie und die öffentliche Be-
kanntmachung der Ziele und Arbeitsergebnis-
se.  

Eines der größten Hemmnisse auf dem Weg 
zum E-Government ist das Fehlen von Stan-
dards und Kompatibilitäten. Viele Anwender 
wünschen einheitliche Rahmenbedingungen, 
damit sie ihre Multimedia-Anwendungen auf 
einer relativ sicheren Basis gestalten können. 
Dies war eines der Ergebnisse eines 
Workshops im DIN im Mai 2001. Hier wurde 
unter breiter Einbeziehung öffentlicher und 
privater Akteure ein breites Einvernehmen 
über Standardisierungsziele und Arbeitsschrit-
te erreicht. Folgende Grundsätze für künftige 
Standardisierungsaktivitäten wurden heraus-
gearbeitet: 

➜ Die Organisationshoheit der Länder und 
Kommunen erfordert neue Formen der 
Zusammenarbeit bei Standardisierungs-
arbeiten.  

➜ Die Objekte und Schnittstellen im Melde-
wesen, die Definition der „natürlichen Per-
son” sind ein Grundbaustein für viele 
Geschäftsprozesse. Deshalb sind die Er-
gebnisse der OSCI-Entwicklung in Bre-
men und der unter dem Dach des Koope-
rationsausschusses Allgemeine Datenver-
arbeitung (KoopA) gebildeten Arbeits-
gruppe von großer Bedeutung für alle Ge-
schäftsprozesse. 

➜ Für die im Internet angebotenen Formu-
lare werden bundeseinheitliche Datensät-
ze benötigt. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Softwareentwicklern, Formular-
verlagen, Kommunen und Behörden ist 
dazu erforderlich. 

➜ In die notwendigen Standardisierungsak-
tivitäten im Umfeld von Geschäftsprozes-
sen sind alle wichtigen Akteure einzube-
ziehen, wie z. B. die kommunalen Spit-
zenverbände; Kommunale Gemein-
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schaftsstelle (KGST); Initiative D21; Ko-
operationsausschuss Allgemeine Daten-
verarbeitung (KoopA); Bundesanstalt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI); Bundesministerium des Innern 
(BMI); Bertelsmann Stiftung; Bundesver-
band Informationswirtschaft; Telekom-
munikation und neue Medien (BITKOM); 
... 

Auf dem Workshop wurden ergänzend zu der 
bereits bestehenden Arbeitsgruppe, die unter 
dem Dach der OSCI-Leitstelle in Bremen im 
Auftrag des KoopA zum Meldewesen arbeitet, 
vier neue Arbeitsgruppen gebildet 

➜ Geschäftsprozesse der öffentlichen Ver-
waltung  

➜ Definition prozessübergreifender Objekte 
(vgl. www.juenglingverlag.de/din/din.htm) 

➜ Schnittstellen  

➜ Verpackung und Transport von Daten  

Die nächsten Arbeitsschritte der Begleitung 
des MEDIA@Komm-Projekts im Bereich der 
Normung/Standardisierung sind auf die Errei-
chung vereinheitlichter Rahmenbedingungen 
als Ergebnis der Tätigkeit der Arbeitsgruppen 
ausgerichtet. Diese Ergebnisse werden in Zu-
sammenarbeit mit Entwicklern und Anwen-
dern erprobt und werden über verschiedene 
Informationskanäle einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt gegeben. Eine Überführung in öffent-
lich verfügbare Spezifikationen (PAS), die vom 
DIN veröffentlicht werden, ist vorgesehen. Die 
Arbeiten werden vom DIN im Rahmen einer 
Lenkungsgruppe koordiniert, ein internetba-
siertes elektronisches Komitee ist bereitge-
stellt.  
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Dr. Busso Grabow 
Deutsches Institut für Urbanistik 

Bürgerorientierung, Zugang und Akzeptanz  

Ergebnisse aus der Begleitforschung 

 

1. Bürgerbeteiligung im Internet 
und mit neuen Medien – ein  
Überblick 

Mit der Ausbreitung der interaktiven digitalen 
Telekommunikationsmedien stellt sich zu-
nehmend die Frage, inwiefern diese zur Aus-
übung staatsbürgerlicher Rechte für „die bis-
her in Passivität verharrende Masse der nor-
malen Bürger”1 nutzbar gemacht werden 
können. Viel stärker als in Deutschland wer-
den im Mutterland des Internet, den USA, be-
reits die Folgen einer in unmittelbare Zukunft 
gerückten „elektronischen Republik” mit neu-
en Formen von Bürgerbeteiligung und direkter 
Demokratie diskutiert. 

Dem Internet kommt seit Mitte der 90er-
Jahre eine wichtige Rolle in diesem Prozess 
zu, weil es effiziente Beteiligungsmöglichkei-
ten eröffnet. Aufgrund seiner dezentralen 
Struktur sind im Internet im Gegensatz zu 
streng hierarchischen Strukturen der traditio-
nellen Medien demokratische Tendenzen an-
gelegt. Insbesondere die Potenziale zu inter-
aktiver und abwägender Meinungsbildung, 
zum Bereitstellen einer umfangreichen Wis-
sens- und Informationsbasis sowie zu an-
schaulicher und attraktiver Darstellung kom-
men der Idee des „informierten Bürgers” in 
                                          
1  L.K. Grossmann, Der Traum des Nebukadnezar. De-

mokratie in der Ära des Internet. In: Claus Leggewie. 
und Christa Maar (Hrsg.), Internet&Politik. Von der Zu-
schauer- zur Beteiligungsdemokratie. O.O. 1998, S. 96. 

der Mitwirkungs- und Beteiligungsdemokratie 
entgegen. 

Allerdings zeichnen sich kaum mehr als erste 
Umrisse davon ab, welche Bedürfnisse Nutzer 
bezüglich einer elektronischen Beteiligung auf 
lokaler Ebene entwickeln und praktiziert sehen 
wollen. Mit einem Wandel hin zu einer elekt-
ronischen Abstimmungskultur sind Möglichkei-
ten zu elektronischer Direktabstimmung übers 
Netz verbunden, die die Gefahr bergen, dass 
kurzfristige Ziele langfristig vernünftigen poli-
tischen Strategien geopfert werden. Und auch 
die Frage, ob die kommunalen Entscheidungs-
träger überhaupt bereit sind, sich stärker als 
bisher dem Urteil der Bürger zu stellen, bleibt 
vor dem Hintergrund der jungen Erfahrungen 
noch unbeantwortet.2 

Grundsätzlich ist zwischen internetgestützten 
Beteiligungsformen oder Formen des Plebis-
zits zu differenzieren, für die ein gesetzlicher 
Rahmen vorgegeben ist oder geschaffen wer-
den kann/sollte – hier stellt sich die Frage 
nach gesetzlichen Anpassungen und informel-
len Beteiligungsformen vor allem im Rahmen 
neokorporativer und zivilgesellschaftlicher An-
sätze. Zu den erstgenannten gehören etwa 
Beteiligungen im Rahmen der Bauleitplanung, 
passive Beteiligungen im Rahmen von UVP-
Verfahren, aber auch Beteiligungen und Betei-
                                          
2  Vgl. Holger Floeting und Busso Grabow, Städte am 

Netz. In: Claus Leggewie. und Christa Maar (Hrsg.), In-
ternet&Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsde-
mokratie. O.O. 1998, S. 270 f. 
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ligungsrechte im Rahmen der Gemeindeord-
nungen, wie z.B. der Bürgerantrag in Baden-
Württemberg oder Niedersachsen, Bürgerent-
scheide und Bürgerbegehren. Online-Wahlen 
sind die formal anspruchsvollste Form mögli-
cher Demokratieausübung über das Internet. 
Ob das Internet noch ganz neue, vielleicht 
noch zu entwickelnde Ansätze ermöglicht und 
welche das sein könnten, soll hier nicht näher 
betrachtet werden. Reizvoll wäre es sicherlich, 
sich von den technischen Möglichkeiten inspi-

rieren zu lassen. Zu den informellen Beteili-
gungsformen, die internetgestützt ablaufen 
können, gehören etwa Bürgerversammlun-
gen, Mediationen, Konferenzen (z.B. Gesund-
heitskonferenz), Runde Tische oder Lokale-
Agenda-Prozesse. Darüber hinaus gibt es 
schließlich die unstrukturierte Eröffnung grö-
ßerer netzgestützter Beteiligungsmöglichkei-
ten durch Informationsangebote, Chats, In-
ternetforen und vieles mehr (vgl. Übersicht 1). 

 

Übersicht 1: Einordnung von internetgestützten Beteiligungsverfahren* 

Beteiligungsformen mit gesetzlichem Rahmen 
(„formelle Beteiligung”) 

Informelle Beteiligung (z.B. bei neokorporativen 
oder zivilgesellschaftlichen Ansätzen) 

 Bauleitplanung 
 UVP-Verfahren 
 Bürgeranträge, Bürgerentscheide, Bürgerbegeh-
ren 

 Online-Wahlen 

 Lokale Agenda 
 Bürgerversammlungen 
 Mediationen 
 Stadtentwicklungsplanung 
 Chats 
 Webforen 
 Meinungsumfragen 

 Deutsches Institut für Urbanistik 
*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für Urbanistik. 

Neben der Unterscheidung nach dem Formali-
sierungsgrad der internetgestützten Bürger-
beteiligung ist die Systematisierung nach 
Funktionen (des Instruments Internet und 

Neue Medien) und nach den Zielen hilfreich 
und notwendig für die Bestandsaufnahme und 
die Diskussion der zukünftigen Potenziale (vgl. 
Übersicht 2).  

 

Übersicht 2: Funktionen und Ziele internetgestützter Bürgerbeteiligung* 

Funktionen Ziele 

Information 
 Information 
 Transparenz schaffen 
 Umfrageinstrument (Verwaltung) 

Kommunikation 
 Planungs- und Gestaltungsinstrument 
 Direkter Dialog mit Verwaltung und politischen 
Entscheidungsträgern 

 Dialog zwischen Bürgern und gesellschaftlichen 
Akteuren 

Transaktion 
 Wahlen 

 Partizipation (instrumentelle, normative) 
 Qualitätskontrolle kommunalen Handelns und 
kommunaler Politikentscheidungen 

 Förderung der Akzeptanz kommunalen Han-
delns und kommunaler Politikentscheidungen 

 Integration 
 Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
 Entscheidungshilfe/Katalysator 

 Deutsches Institut für Urbanistik 
*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für Urbanistik. 
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Handlungsfelder des Staates und hier im Spe-
ziellen der Kommunen und kommunaler Ak-
teure liegen etwa in der Bereitstellung von re-
levanten Informationen für politische und ge-
sellschaftliche Beteiligung, der Einrich-
tung/Spezifizierung von Plattformen im Netz, 
der Moderation von internetgestützten Betei-
lungsprozessen, der Schaffung von Kommu-
nikationskanälen, der Durchführung von Be-
teiligungsverfahren sowie der Schaffung von 
Zugängen und rechtlichen Anpassungen. 

 

2. Bürgerorientierung und Bürger-
beteiligung in den Städten 

2.1 MEDIA@Komm 

Der Städtewettbewerb Multimedia MEDIA@-
Komm des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) verfolgt das Ziel, die 
Entwicklung und Nutzung des elektronischen 
Rechts- und Geschäftsverkehrs in Deutsch-
land voranzutreiben. Durch die Förderung von 
Modellprojekten, die zu übertragbaren Pilotlö-
sungen für andere Kommunen führen sollen, 
soll aufgezeigt werden, wie das kommunale 
Leben in das multimediale Netz verlagert wer-
den kann. Der zum jetzigen Zeitpunkt beson-
dere Anspruch liegt darin, dass die Interakti-
onsmöglichkeiten zwischen Bürgern, Rathäu-
sern und Marktplätzen sicher und rechtsver-
bindlich realisiert werden sollen. Hierfür spie-
len die Einführung und Nutzung der digitalen 
Signatur eine große Rolle. Die Preisträger sind 
Bremen, Esslingen und Ostfildern sowie der 
Städteverbund Nürnberg, Fürth, Erlangen, 
Schwabach und Bayreuth. 

Hinsichtlich der Fragestellung nach der „Zu-
kunft des bürgerschaftlichen Engagements” 
sind Teile der Konzeption der Preisträger Ess-
lingen und Ostfildern besonders hervorzuhe-
ben. Durch die Realisierung dieser Konzept-
bausteine soll die „Bürgerkommune im Netz” 

verwirklicht werden. Konkret bedeutet dies, 
dass im Rahmen von Mediakomm Esslingen 
unter anderem auch neue Beteiligungsformen 
für Bürgerinnen und Bürger durch den Einsatz 
der IuK-Technologien entwickelt und erprobt 
werden sollen. 

Ein Beispiel sind die im Sommer 2001 stattge-
fundenen Jugendgemeinderatswahlen, durch 
die erstmals ein öffentliches Gremium rechts-
verbindlich auch über das Internet gewählt 
wurde. Die Online-Wahl genügt allen juristi-
schen Anforderungen; dazu musste unter an-
derem auch die Gemeindeordnung angepasst 
werden. 34 Jugendliche im Alter zwischen 16 
und 19 machten von dieser Möglichkeit der 
Internetwahl mit Ausweisung durch die Signa-
turkarte Gebrauch. Für die relativ geringen 
Nutzung der Wahl von zu Hause mittels Sig-
naturkarten gibt es eine Reihe von Gründen, 
die in einem Papier der Verantwortlichen aus-
führlich dargelegt sind.3  

Ein weiteres Beispiel sind seit April 2001 neue 
Webforen für den Dialog von Bürgern unter-
einander bzw. mit der Verwaltung. Hierdurch 
sollen den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
etwa bislang aus zeitlichen Gründen nicht ak-
tiv an einer Diskussion über aktuelle kommu-
nalrelevante Themen beteiligen konnten, neue 
Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet werden. Es 
zeigt sich aber, dass das Forum, obwohl mo-
deriert, nur wenig Resonanz findet. Auch äu-
ßern sich die wenigen Beiträge nur zum Inter-
net-Angebot der Stadt und zu MEDIA@-
Komm. Zum Leben lassen sich solche Foren 
nur erwecken – das zeigen auch andere Bei-
spiele – wenn sie intensiver und aktiver mo-
deriert und beworben werden und aktuelle lo-
kale Themen eingebracht werden. 

Konkreter wurde es im Bereich der Bauleitpla-
nung. Die formelle Bürgerbeteiligung in einem 
Esslinger Neubaugebiet wurde auch über das 

                                          
3 Vgl. http://www.mediakomm.net/documents/preis 

traeger/esslingen/auswertungsbericht-jgwahl-
mamr.pdf 
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Internet durchgeführt. Ein Moderatorenteam 
hat im Juli 2001 eine Aufbereitung der Online-
Diskussion an die Mitglieder des Bauaus-
schusses übergeben.  

Um der digitalen Spaltung entgegenzuwirken, 
wurden Projekte wie der betreute Bürger-PCTM 
realisiert, der insbesondere Esslinger Bevölke-
rungsgruppen, die bisher wenig Erfahrung mit 
neuen Medien haben, den Einstieg ins Inter-
net und in die Nutzung digitaler Signaturen 
erleichtern soll. An zentralen Stellen in der 
Stadt (z.B. in den Schulräumen) werden öf-
fentlich zugängliche PCs zur Verfügung ge-
stellt. Sie sind mit Standardsoftware ausge-
rüstet und verfügen zusätzlich über Internet-
Zugang und Signaturkartenlesegerät. Um Da-
tensicherheit und -vertraulichkeit zu gewähr-
leisten, erhält jeder Nutzer ein eigenes Profil, 
das am Standort einmalig eingerichtet und 
dann auf einer Diskette dem Nutzer überge-
ben wird. Der PC ist so konfiguriert, dass jeder 
Nutzer bei einem Neustart des Systems den 
Urzustand von seiner Diskette erhält und auf 
dem PC selber keine Datenspuren des Vor-
gängers sichtbar sind. Betreut werden die 
Nutzer an diesen PCs durch ein so genanntes 
Mentoren-Netzwerk. 

Um sichere und rechtsverbindliche Transakti-
onen über das Netz abwickeln zu können, 
setzt man in Bremen – wie auch in den ande-
ren Modellstädten – auf die digitale Signatur. 
Da diese in Deutschland bisher noch keine 
große Verbreitung gefunden hat, muss man 
für die Angebote werben, Informationen be-
reitstellen und vor allem praktische Hilfen und 
Unterstützung anbieten. Im Bremer Projekt 
wurden vielfältige Maßnahmen getroffen, um 
den Zugang zu Karte und Anwendungen zu 
erleichtern. Signaturkarten kann man an nicht 
nur in den Läden des Kartenanbieters (Tele-
Sec, eine Tochter der Deutschen Telekom AG) 
bestellen, sondern auch bei verschiedenen 
Stellen in der Stadt, wie etwa in der Stadtbib-
liothek, bei den Stadtwerken, der Bremer 
Straßenbahn AG oder der Sparkasse, bei Uni-

versität und Hochschulen. Dort ist gegen eine 
geringe Gebühr auch das benötigte Kartenle-
segerät erhältlich, das zusätzlich zum Signie-
ren die Geldkarten-Zahlung übers Internet 
ermöglicht.  

Um sich mit Signaturkarte, Lesegerät und 
bremer-online-service auch unter fachlicher 
Anleitung vertraut machen zu können, sind 
betreute Nutzerplätze eingerichtet worden. 
Ein komplett ausgestatteter PC-Arbeitsplatz ist 
kostenlos zugänglich, für Fragen stehen 
Betreuungskräfte zur Verfügung. Bisherige 
Standorte sind ein Ortsamt, die Zentralstelle 
der Stadtbibliothek, ein Jugendfreizeitheim, 
ein Frauengesundheitszentrum und die Uni-
versität.  

Für technische Fragen und weitere Informati-
onen zum Projekt gibt es eine gebührenfreie 
telefonische Bürgerhotline. Dazu sind im Web-
Angebot (www.bremer-online-service.de) in 
der Rubrik „So geht’s” umfangreiche Informa-
tionen abrufbar; auch eine umfassende und 
komfortable Hilfe-Funktion wurde realisiert. 

Die konzipierten Betreuungs- und Schulungs-
angebote werden für wichtig erachtet, um 
auch im Hinblick auf weitere Zugangsdimensi-
onen, wie etwa Zugang zu Medienkompetenz 
(technische Nutzungskompetenz und inhaltli-
che Recherche-, Navigations- und Bewer-
tungskompetenz) oder Zugang zu (Selbst-) 
Schutzmaßnahmen wie Elektronische Unter-
schrift, Verschlüsselung, Filtersoftware, Ano-
nymisierungsmaßnahmen usw.4 den poten-
ziellen Nutzern insbesondere in der Einfüh-
rungsphase der Online-Angebote mit Rat und 
Tat zur Seite stehen zu können. Diese Hilfe-
stellungen und Dienstleistungen werden als 
wichtige Voraussetzung zum Erreichen einer 

                                          
4 Vgl. Herbert Kubicek, Was versteht man unter allge-

meinem Zugang und worauf kommt es an? In: Herbert 
Kubicek u.a. (Hrsg.), Multimedia@Verwaltung. Jahr-
buch Telekommunikation und Gesellschaft 1999, Hei-
delberg 1999, S. 332-338.  



Vortrag Grabow 
 

107 

breiten Akzeptanz von Online-Angeboten ge-
nerell angesehen. 

Auch die Konzeption von Nürnberg und den 
Partnerstädten umfasst Aktivitäten zur Förde-
rung von Zugangsmöglichkeiten zu den Onli-
ne-Angeboten. Neben internetfähigen PCs in 
öffentlichen Einrichtungen und öffentlich zu-
gänglichen Terminals (Kioske) sollen hier wei-
tere Möglichkeiten wie TV- und Telefonzugän-
ge sowie Zugänge über Mobiltelefone erprobt 
werden. Im Planungsstadium befinden sich 
derzeit auch noch die Teilprojekte „Bürgerbe-
teiligung an kommunalen Entscheidungspro-
zessen” (Pilot: Kommunale Bauplanungspro-
zesse) und „Stadtratsarbeit” zur Informierung 
der Bürger über die Stadtratsarbeit. Zudem 
sind hierbei Chat-Rooms für den direkten Dia-
log vorgesehen. 

 

2.2 Empirische Ergebnisse bundesweit 

Mit Ausnahme des Preisträgers Esslingen hat 
– wie beschrieben – keine der MEDIA@-
Komm-Städte einen ausgewiesenen Arbeits-
schwerpunkt im Bereich Bürgerbeteiligung/ 
Bürgerengagement. In anderen Städten au-
ßerhalb von MEDIA@Komm gibt es, wenn 
auch noch sporadisch, weiterentwickelte Akti-
vitäten. Ausgewählte „gute Beispiele” wurden 
Anfang dieses Jahres auf dem Workshop 
„Bürgerbeteiligung per Internet – Von der Vi-
sion zur Wirklichkeit” vorgestellt und disku-
tiert. Dieser Workshop wurde von der Arbeits-
gruppe Demokratie und Verwaltung im Forum 
Informationsgesellschaft (BMWi) in Zusam-
menarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung und 
dem Deutschen Institut für Urbanistik vorbe-
reitet und durchgeführt. Vorgestellt wurden 
z.B. Projekte von Kommunen, die ihre Bebau-
ungspläne im Internet zur Diskussion stellen 
(Bremerhaven, Düsseldorf und Osnabrück), 
das Bürgernetz in Münster, die Unterstützung 
lokaler Agenda-21-Prozesse in Bremen sowie 
eine Bürgerbefragung in Weinstadt. Darüber 
hinaus wurden verschiedene Softwaresysteme 

für die Unterstützung solcher Prozesse prä-
sentiert. Der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Akteneinsicht und Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen berichteten über ih-
re Erfahrungen mit Beteiligungsangeboten. 
Demnach variiert die Inanspruchnahme durch 
die Bürger nach Themen, Anlässen und Be-
troffenengruppen. Entscheidend sei allerdings 
letztlich, was und wie viel die Betroffenen mit 
dieser Beteiligung bewirken können. Gemein-
same Verbundprojekte – wie etwa der Proto-
typ eines Beteiligungsservers und die Konzep-
tion einer Beteiligungsplattform – sind zurzeit 
in Vorbereitung. 

Dass Bürgerbeteiligung in der Rangfolge der 
Zielsetzungen kommunaler Entscheidungsträ-
ger und Fachverantwortlicher bei der Einfüh-
rung „virtueller Rathäuser” nicht ganz vorne 
steht, zeigen die Ergebnisse einer groß ange-
legten Städteumfrage, die im Novem-
ber/Dezember 2000 bei allen Städten und 
Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern 
durchgeführt wurde (vgl. Abbildung 1).5  

Zwar spiegelt sich in den Zielen, die die Städte 
und Gemeinden mit ihren E-Government-
Aktivitäten verfolgen, der Wandel ihres 
Selbstverständnisses wider: Bürgerorientie-
rung steht im Vordergrund. Verblüffend deut-
lich ist das Übergewicht der „kundenorientier-
ten” Ziele gegenüber den Binnenzielen der 
Verwaltungsmodernisierung. Die Optimierung 
der Dienstleistungsqualität für den Bürger, die 
Verbesserung der Erreichbarkeit für den Bür-
ger und die Ziele zur Stärkung des Unterneh-
mensstandorts werden am häufigsten als 
„sehr wichtig” genannt. Allerdings bestätigt 
sich auch ein Bild aus der Bestandsaufnahme 
des Difu aus dem Jahr 1997: die Stärkung der 
demokratischen Teilhabe der Bürgerinnen und 
Bürger wird zwar in vielen Kommunen eben-
falls als wichtig eingestuft, aber in der Rang-
folge der Ziele als eher zweitrangig angese-

                                          
5 Die Befragung ist Bestandteil der Begleitforschung  

MEDIA@Komm; die ersten Ergebnisse sind unter 
www.mediakomm.net veröffentlicht. 
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hen. So werden unter den allgemeinen Zielen 
die höhere Transparenz von Verwaltung und 
Politik wie auch die Beschleunigung des Pro-
zesses in Richtung kooperative Stadt am we-
nigsten wichtig eingeschätzt (obwohl immer 
noch von knapp jedem zweiten Befragten als 
sehr wichtig); die Vergrößerung der Partizipa-
tionsmöglichkeiten mit Hilfe des Netzes wird 
nur von jedem Dritten als sehr wichtig ange-

sehen. Ursachen dafür liegen vermutlich in 
dem grundsätzlichen Zweifel, inwieweit Bür-
ger überhaupt noch für die Mitgestaltung des 
Gemeinwesens Stadt zu motivieren sind, und 
am Fehlen von Phantasie, wie Internet und 
neue Medien neue Qualitäten von Bürgermit-
wirkung fördern könnten. 

 

 

Abbildung 1 
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Quelle: Ergebnisse der Städte-Umfrage 2000.
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Übersicht 3: Zieldimensionen* 

Zieldimension Hinter der Zieldimension verbergen sich vor allem folgende Ziele 

Kommunikative 
Dienstleistungs- 
kommune 

 Verbesserung der Kommunikation zwischen Politik und Verwaltung 
 Verbesserung der Informationsgrundlagen der Politik 
 Steigerung der Effektivität der politischen Arbeit 
 Verbesserung der Dienstleistungsqualität der Verwaltung für die Unternehmen 
 Verbesserung der Kommunikation zwischen Politik und Bürgern/Wirtschaft 

Effiziente und ratio-
nelle Verwaltung 

 Steigerung der Verwaltungseffizienz 
 Finanzielle Einsparungen 
 Personaleinsparungen 
 Beschleunigung von Verwaltungsvorgängen 
 Steigerung der Effektivität der Verwaltung 

Transparenz und 
Bürgerbeteiligung 

 Beschleunigung des Prozesses hin zur kooperativen und partizipativen Stadt 
 Vergrößerung der Partizipationsmöglichkeiten 
 Höhere Transparenz von Verwaltung und Politik 
 Unterstützung der Modernisierung von Verwaltung und Politik 

Innere Informiert-
heit und Motivation 

 Informiertere Verwaltung 
 Verbesserung der internen Kommunikation 
 Vereinfachung des Informationszugangs 
 Ermöglichung neuer Arbeitsformen 
 Verbesserung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit 
 Verbesserung der Erreichbarkeit der Verwaltung 

Standortmarketing 
und Image 

 Verbesserung des Standortmarketings 
 Stärkung im Standortwettbewerb der Kommunen 
 Stärkung von Unternehmensnetzwerken 
 Imageverbesserung 
 Ermöglichung neuer Arbeitsformen 

 Deutsches Institut für Urbanistik  

*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für Urbanistik. 

 

So differenziert, wie es die Darstellung der 
25 möglichen Ziele des E-Government 
suggeriert, werden diese in Wirklichkeit 
nicht gesehen. Vielmehr gibt es „hinter” den 
Profilen jedes einzelnen Antwortenden be-
stimmte Muster. So wird jemand, der die 
Dienstleistungsqualität der Verwaltung für 
den Bürger steigern will, dies im Hinblick 
auf die Zielgruppe „Unternehmen” im Re-
gelfall ähnlich sehen und oft dabei auch die 
besondere „kommunikative Verantwortung” 
auf Seiten der Politik hervorheben. Insge-
samt zeigen sich fünf unterschiedliche Ein-
schätzungsmuster oder Zieldimensionen, 
für deren Analyse unter anderem Faktoren- 
und Reliabilitätsanalysen durchgeführt wur-
den – Ziele die sich hinter diesen Dimensio-

nen verbergen, werden ähnlich wichtig oder 
unwichtig gesehen (vgl. Übersicht 3). In 
näherer Zukunft könnte man sich also in 
ähnlichen Befragungen bei der Abfrage der 
Wichtigkeit von Zielen auf diese fünf Di-
mensionen beschränken; man erhält dabei 
einen Großteil der Information wie bei der 
Abfrage aller 25 Ziele. 

Diese Zieldimensionen sind unter anderem 
auch dafür hilfreich, bestimmte „Typen” von 
Einschätzungen zu identifizieren, die im 
Hinblick auf die Zielsetzungen beim Bau 
virtueller Rathäuser und allgemeiner – bei 
der Verfolgung des Weges zum E-
Government – anzutreffen sind. 
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Der größte Teil der Fachverantwortlichen 
(70 Prozent) in den Kommunen gehört zu 
dem Typus „Modernisierung von Verwal-
tung und Politik” (vgl. Übersicht 4). Bei die-
sem „Standardtypus” werden die meisten 
Ziele ähnlich dem Durchschnitt aller Befrag-
ten beurteilt, nur die Aspekte „Kommunika-
tive Dienstleistungskommune” und „Effi-
ziente und rationelle Verwaltung” werden 
als noch etwas wichtiger gesehen. Zum hier 
diskutierten Zusammenhang – Bürgerbetei-

ligung und Bürgerorientierung – fällt auf, 
dass es einen eigenen Typus von Befragten 
gibt, der die Zieldimensionen „Innere In-
formiertheit und Motivation” und „Transpa-
renz und Bürgerbeteiligung” als besonders 
wichtig erachtet, der umgekehrt der „Kun-
densicht” und der Kommunikation zwischen 
Verwaltung, Politik und Bürgern vergleichs-
weise geringe Bedeutung einräumt. Diesem 
Typus lassen sich allerdings nur 7 Prozent 
der Befragten zuordnen. 

 

Übersicht 4: Einschätzungstypen* 

Ziele Einschätzungstypen 

 Modernisierung von Verwaltung 
und Politik („Standard”) 

Rationalisierung Information und 
Partizipation 

 70 % aller Befragten 17 % 7 % 

Innere Informiertheit 
und Motivation 

o – + 

Kommunikative Dienst-
leistungskommune 

+ – – – 

Transparenz und Bür-
gerbeteiligung 

o o + 

Image und Standort-
marketing 

o o o 

Effiziente und rationelle 
Verwaltung 

+ + o 

 Deutsches Institut für Urbanistik 
o Ziel wird ähnlich wichtig gesehen wie im Durchschnitt aller Befragten. 

+ Ziel wird signifikant als wichtiger erachtet als im Durchschnitt aller Befragten. 

– Ziel wird signifikant als weniger wichtig erachtet als im Durchschnitt aller Befragten. 

*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für Urbanistik. 

 

Als ähnlich nachrangig wie bei den Zielen 
scheinen auch die konkreten Online-Projekte 
im Bereich Bürgerbeteiligung gesehen zu 
werden. Dies ergibt sich ebenfalls aus den Er-
gebnissen der Befragung: Elektronische An-
gebote zur Bürgerbeteiligung sind, verglichen 
mit anderen elektronischen Dienstleistungen, 
die teilweise bereits komplett medienbruchfrei 
angeboten werden, in den Städten und Ge-
meinden bisher kaum realisiert und wenig ge-
plant (vgl. Abbildung 2).  

Insgesamt gibt es in 16 von 25 aufgelisteten 
kommunalen Anwendungs- und Aufgabenfel-
dern bereits erste komplett funktionierende 
Pilotlösungen, die oft auch Beispielcharakter 
für andere Städte und Gemeinden haben. Vor 
allem in Bereichen, in denen der Schwerpunkt 
auf Information und Kommunikation liegt und 
Transaktionen nur einfache und „unkritische” 
Geschäftsgänge umfassen (z.B. die Online-
Verlängerung einer Buchausleihe), ist bereits 
eine Reihe von funktionierenden Projekten 
aufgesetzt. Dies gilt für Online-Angebote der 
Bibliotheken und Volkshochschulen genauso 
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wie für die Netzpräsentationen der städtischen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und des Ver-
kehrsamts. In diesen Bereichen, auch bei 

Auskunftssystemen, kann mit relativ geringen 
Aufwand und Risiko eine große Steigerung der 
Dienstleistungsqualität erzielt werden. 

 

Abbildung 2: Online-Angebote in den Kommunen („In welchen Bereichen bieten Sie bereits teil-
weise oder komplett – ohne Medienbruch – elektronische Dienstleistungen an oder 
planen Entsprechendes?”) 
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Quelle: Ergebnisse der Städte-Umfrage 2000.
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Die Potenziale einer verbesserten Kooperation 
oder der Verbesserung von Partizipationsmög-
lichkeiten über das Internet werden dagegen 
bisher kaum genutzt. Informations- und 
Kommunikationsangebote im Feld von Stadt-
entwicklung/städtebaulichen Planung sowie 
informelle Partizipationsmöglichkeiten finden 
sich auf den Rängen 16 und 18 (unter 25 auf-
gelisteten möglichen Anwendungsbereichen), 
formale Beteiligungsmöglichkeiten, die auch 
entsprechende gesetzliche Voraussetzungen 
erfordern, auf den Plätzen 22 bis 24. Durch-
gängig ist man hier von der Umsetzung also 

noch viel weiter entfernt als in vielen anderen 
Feldern des E-Government auf kommunaler 
Ebene.  

Das hängt einerseits damit zusammen, dass 
diese Zieldimension aus Sicht von Politik und 
Fachverantwortlichen vergleichsweise nach-
rangig ist (vgl. oben), andererseits die (si-
cherheits-)technischen Anforderungen an Be-
teiligungsplattformen bei formellen Verfahren 
bzw. bei Verfahren mit gesetzlicher Grundlage 
(z.B. elektronische Wahlen, Bürgerentscheide) 
sehr komplex sind.  

 

Übersicht 5: Aktivitätsdimensionen bei Online-Services* 

Aktivitätsdimension oder 
Projektfamilie 

Skala 

Soziale und kulturelle  
Hilfen 

 Hilfe in Notlagen und soziale Förderung 
 Existenzgründungsförderung 
 Städtische Bibliotheken online 
 Verkehrswesen und Kfz-Zulassung 
 Kulturangebote und Ticketing 
 Bildungsangebote online (z. B. VHS) 

Melde-/Registerwesen 
und Informationsplätze 

 Gewerberegisterauskünfte, Gewerbean-/abmeldungen 
 Meldewesen 
 Elektronischer Marktplatz 
 Rats-/Verwaltungsinformationssystem 
 Personenstandswesen 

Liegenschaften, Wohnen 
und Planung 

 Liegenschaftswesen/Genehmigungs-/Bauordnungsverfahren 
 Stadtentwicklung/städtebauliche Planung 
 Grundbuchführung 
 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 
 Gebühren-/Abgabeneinzug 

Formelle und informelle 
Beteiligung 

 Elektronische Wahlen 
 Formale Bürgerbeteiligung 
 Online-Akteneinsicht 

Beschaffungswesen  Beschaffungswesen 
 Ausschreibungen 

Kommunikation  Online-Kommunikation mit externen Dienststellen 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 Auskunftswesen 
 Kulturangebote und Ticketing 

 Deutsches Institut für Urbanistik 
*Quelle: Darstellung des Deutschen Institut für Urbanistik. 
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Auch hinter den Online-Aktivitäten der 
Städte verbergen sich bestimmte Muster: 
Kommunen, die sich beispielsweise im Be-
reich Bibliotheken besonders engagieren, 
tun dies mit gewisser Wahrscheinlichkeit 
auch im Bereich Volkshochschulen oder Bil-
dungsangebote online. Um diese Muster zu 
identifizieren, lassen sich – ähnlich wie bei 
den Zielen – mit statistischen Verfahren 
„Aktivitätsdimensionen” oder „Projektfamili-
en” herauskristallisieren (vgl. Übersicht 5). 

Diese Reduktion auf wenige Aktivitätsdi-
mensionen oder Projektfamilien eröffnet die 
Möglichkeit der Prüfung, inwieweit die for-
mulierten Zielsetzungen mit dem Umset-
zungsstand der Projekte korrespondieren – 

hier konkret am Beispiel der Zieldimension 
„Transparenz und Bürgerbeteiligung” und 
der Aktivitätsdimension „Formelle und in-
formelle Beteiligung”. Wenn sich die Pro-
jektumsetzung nach der formulierten Wich-
tigkeit der Ziele richten würde, müssten 
sich die Städte – die in Abbildung 3 durch 
Punkte dargestellt sind – etwa um die ein-
gezeichnete Achse gruppieren. Tatsächlich 
ist der festgestellte Zusammenhang (statis-
tisch: die Korrelation) aber gleich Null. In 
keiner Weise sind die Aktivitäten im Bereich 
Bürgerbeteiligung in solchen Städten signi-
fikant höher (niedriger), die dieses Ziel auch 
als vergleichsweise wichtig (unwichtig) be-
zeichnet haben. 

 

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Zielen und Projektumsetzung am Beispiel Bürgerbeteili-
gung 
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Tendenziell sind die größeren Städte in der 
Planung von Online-Projekten der Projektfa-
milie „Formelle und informelle Beteiligung” 
weiter fortgeschritten als die kleineren. Dies 
mag auch damit zusammenhängen, dass Be-
teiligungsplattformen oder solche Projekte wie 
die elektronische Akteneinsicht einen ver-
gleichsweise hohen Aufwand erfordern, der 
für kleinere Kommunen kaum zu „stemmen” 
ist6 – es sei denn, sie schlössen sich über-
kommunalen Vorhaben oder Gemeinschafts-
lösungen an. 

Möglicherweise auch mit der unterschiedlichen 
Verfügbarkeit von Ressourcen zu begründen 
sind die umfangreicheren bzw. stärker in den 
Blick genommen Aktivitäten zur Erhebung von 
„Kunden”-Bedürfnissen im Zusammenhang 
mit der Gestaltung von Online-Angeboten in 
großen Städten. Aus Tabelle 1 wird ersichtlich, 
dass nur die Hälfte der Kommunen mit weni-
ger als 100.000 Einwohnern Aktivitäten im 
Bereich Bürgerbeteiligung realisiert hat oder 
plant, während dies bei den Großstädten mit 
mehr als 50 000 Einwohnern 82 Prozent sind. 

Für eine kundenorientierte Entwicklung der 
Stadtangebote ist es dabei unerlässlich, auch 
durch eigene Erhebungen die Bedarfe der 
Bürger und Unternehmen abzufragen. Allge-
meine Erkenntnisse dazu lassen sich sicher 
aus übergreifenden Studien ziehen. Die spezi-
fischen Anforderungen im lokalen oder regio-
nalen Zusammenhang – auch als Reaktion auf 
die vorhandenen Angebote der Kommune – 
lassen sich aber nur vor Ort erheben. Dazu 
können die vielfach vorgenommen allgemei-
nen Bürger- oder Unternehmensbefragungen 
genutzt werden, an die Fragen zu dem Bedarf 
nach dem Angebot und der Ausgestaltung von 
Online-Informationen und -Services „ange-
flanscht” werden.  

                                          
6 Bemerkenswerte Ausnahme ist die Stadt Rathenow, 

die im Rahmen des MEDIA@Komm-Wettbewerbs ei-
nen Sonderpreis für die Umsetzung des Projekts  
„Elektronische Akteneinsicht” im Rahmen der Ge-
samtinitiative E-City Rathenow bekommen hat. 

Die oben beschriebene nachrangige Priorität 
in den Zielen „Transparenz und Bürgerbeteili-
gung” und die Zurückhaltung in der Umset-
zung von netzgestützten Bürgerbeteiligungs-
lösungen stehen in gewissem Widerspruch zu 
den Erwartungen der OBs und der Fachver-
antwortlichen im Zusammenhang mit E-
Government und virtuellen Rathäusern. Als 
Folge der interaktiven Online-Verwaltung wird 
ein deutlich stärkeres Bürgerengagement er-
wartet (vgl. Abbildung 4). Die Potenziale einer 
besseren Informiertheit und Partizipation von 
Bürgerinnen und Bürgern durch die neuen 
Medien werden offensichtlich erkannt. Ob man 
sie, und das zeigen die anderen Ergebnisse 
der Bestandsaufnahme, auch aufzugreifen 
und umzusetzen bereit ist, muss allerdings 
noch skeptisch beurteilt werden. 



Vortrag Grabow 
 

115 

Tabelle 1: Erhebung von Kundenbedürfnissen („Erheben Sie 'Kunden'-Bedürfnisse, also Er-
wartungen der Bürger und Wirtschaft an die Stadt, zur Gestaltung der Online-
Angebote? Planen Sie dies?”)* 

 Einwohnerzahl (in 1000) 

 < 100 100-200 200-500 >500 

 % 

realisiert 10 21 28 36 

geplant 40 38 43 46 

nicht geplant 50 41 29 18 

 

*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für Urbanistik. 

 

Abbildung 4 
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Quelle: Ergebnisse der Städte-Umfrage 2000.

Erwartungen bei der Entwicklung des virtuellen Rathauses 
und der interaktiven Online-Verwaltung
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3. Zugang und Akzeptanz – kom-
munales Handlungsfeld? 

An dieser Stelle kann und soll das Thema Zu-
gang und Akzeptanz zu und von Angeboten 
im Internet nicht in der Breite diskutiert wer-
den.7 Es gibt inzwischen eine Vielzahl von 
Studien und Erhebungen zur Internet-
Nutzung, zur Struktur der Nutzer und Nicht-
Nutzer.8 In allen wird deutlich, dass die oft zi-
tierte „digitale Spaltung” in Deutschland Fakt 
ist – auch wenn es bestimmte Bevölkerungs-
gruppen gibt, die im Vergleich zu den margi-
nalen Nutzungsraten noch vor einigen Jahren 
inzwischen deutlich „aufholen” (z.B. Frauen, 
Senioren). 

Dennoch gibt es soziale Gruppen und Schich-
ten, die bis heute von der Internet-Nutzung 
stark ausgegrenzt sind oder aufgrund man-
gelnder Kompetenzen und „Schwellenängste” 
die neuen Medien nicht nutzen. Zweifellos 
stellt sich damit eine neue kommunale Aufga-
be. Der Gemeinwohlauftrag der Kommunen 
enthält die Verpflichtung, für möglichst aus-
geglichene Lebensverhältnisse zu sorgen und 
damit auch alle Bevölkerungsgruppen an be-
stimmten Angeboten teilhaben zu lassen. 
Wenn Städte und Gemeinden nach Wahr-
nehmung der „informationellen Grundversor-
gung” Angebote der Kommune ins Netz stel-
len, dann müssen sie gleichzeitig auch sicher-
stellen, dass diese auch von möglichst allen 
Bürgern genutzt werden können. 

Um die Facetten dieser neuen kommunalen 
Aufgabe besser bestimmen zu können und 
sich über die jeweilige Rolle der Kommune 
klar zu werden, sind in Übersicht 6 relevante 

                                          
7 Das Thema Zugang und Akzeptanz betrifft nicht nur 

den Bürger als „Zielgruppe“, wie es in diesem Ab-
schnitt kurz ausgeführt wird, sondern natürlich auch 
die Zielgruppen Unternehmen(den Wirtschaftsbürger, 
die Verwaltung und den Rat. 

8 Vgl. u.a. den Beitrag von Herbert Kubicek in diesem 
Band. 

Zugangsdimensionen und potenzielle Rollen 
aufgeführt.  

In nahezu jedem der potenziellen Handlungs-
felder bezüglich der verschiedenen Zugangs-
dimensionen können die Kommunen eine ak-
tive Rolle einnehmen oder zumindest als 
Vermittler, Moderatoren oder Initiatoren Din-
ge vorantreiben. 

➜ TK-Netz und Provider. Dort, wo es Tele-
kommunikationsbetreiber unter kommu-
naler Beteiligung gibt, besteht potenziell 
eine Reihe von Möglichkeiten, selbst aktiv 
zu werden.9 In erster Linie geht es dabei 
um die Unterstützung preiswerter oder 
kostenloser Internet-Zugänge und Mehr-
wertdienste für Bürger, aber auch in öf-
fentlichen und privaten Einrichtungen, die 
sich der Förderung des Zugangs ver-
schrieben haben.  

➜ Geräte (PC, öffentliche Zugänge, 
POI/POS, TV, mobil, Call-Center ...). Ein 
wichtiges kommunales Handlungsfeld ist 
die Bereitstellung öffentlicher Zugänge. 
Diese sind heute schon beinahe „Stan-
dard” in den „klassischen” Bildungs- und 
Vermittlungseinrichtungen wie Bibliothe-
ken, Schulen oder Volkshochschulen. Um 
auch Bevölkerungsgruppen zu erreichen, 
die solche Institutionen nicht nutzen, ist 
es notwendig, Zugangsorte auch dort zu 
schaffen, wo potenzielles Interesse be-
steht (z.B. Jugendclubs in benachteiligten 
Gebieten, Migrantentreffpunkte, Senioren-
einrichtungen, Fraueneinrichtungen usw.). 

                                          
9 Ausführlich dargestellt sind die Möglichkeiten – ein-

schließlich der Benennung von guten Beispielen – in 
Busso Grabow, Information, Kommunikation und 
Multimedia in den Städten, Teil II: Die Handlungsfel-
der Wirtschaft/Arbeit und Infrastruktur (Difu Materia-
lien, Band 6/2000). In diesem Band sind allerdings 
auch die Grenzen und Realitäten dargestellt: Im Re-
gelfalle verhalten sich TK-Carrier auch mit kommuna-
ler Beteiligung kaum anders als rein private Betreiber 
von TK-Netzen und tragen damit nicht zur Erfüllung 
des Ziels der Gleichversorgung im Raum bei. 



Vortrag Grabow 
 

117 

Wichtig bei entsprechenden Plätzen ist die 
Betreuung der Nutzer. 

➜ Orientierungsinformationen und relevante 
Informationen. Durch die Schaffung von 
Bildungs-, Sozial-, Kultur- sowie Vereins-
datenbanken und durch Institutionenfüh-
rer lassen sich aktuelle und lebenslagen-
bezogene Informationen und Kommuni-
kationsangebote ins Netz stellen. Gleich-
zeitig ist es wichtig, Navigationshilfen zu 
geben, die es ermöglichen, den Optionen-
raum, der sich heutzutage im Netz bietet, 
zu erschließen. Dies kann beispielsweise 
auch durch eine intelligente lokale bzw. 
regionale Suchmaschine geschehen. 

➜ Schutzmaßnahmen. Die größte 
„Schwachstelle” bei der Internetnutzung 
ist heute immer noch der private PC. Nur 
wenige kundige Nutzer haben die Kennt-
nisse, sich ihre persönlichen Internet-

Zugänge sicher einzurichten. Zumindest 
im Hinblick auf die Nutzung der kommu-
nalen Angebote sollte die Kommune Hil-
festellung und Beratung über einen siche-
ren Zugang anbieten. Selbstverständlich 
sollte es sein, dass alle vertraulichen Da-
ten über sichere Verbindungen ausge-
tauscht werden. 

➜ Medienkompetenz. In vielen Einrichtun-
gen wird heute Medienkompetenz vermit-
telt. Dies beginnt in den Schulen und 
reicht über den Arbeitgeber und private 
Einrichtungen bis zu den Volkshochschu-
len. Da fehlende Medienkompetenz neben 
dem fehlenden physischen Zugang heute 
die größte Hemmschwelle bei der Nut-
zung von Online-Angeboten ist, ist dies 
ein zentrales kommunales Handlungsfeld, 
für das alle entsprechenden kommunalen 
Einrichtungen gerüstet sein müssen.  

 

Übersicht 6: Zugangsdimensionen und Rollen der Kommunen bei der Förderungen des Zu-
gangs zum Internet* 

 Kommunen/kommunale Unternehmen 
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung 

Rollen 

Zugangsdimensionen1 Anbieter/ 
Betreiber 

Unterstützer Vermittler Moderator Initiator 

TK-Netz  –      

Provider      

Geräte (PC, öffentliche Zu-
gänge, POI/POS, TV, mobil, 
Call-Center...) 

( )     

Orientierungsinformationen ( )     

Relevante Informationen ( )     

Schutzmaßnahmen ( )     

Medienkompetenz      

 Deutsches Institut für Urbanistik  

1 Zugangsdimensionen erweitert nach Herbert Kubicek, Was versteht man unter allgemeinem Zugang 
und worauf kommt es an? In: Herbert Kubicek u.a. (Hrsg.), Multimedia@Verwaltung. Jahrbuch Tele-
kommunikation und Gesellschaft 1999, Heidelberg 1999, S. 332-338. 

*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für Urbanistik. 
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Es ist offensichtlich, dass angesichts der knap-
pen kommunalen Kassen diese Aufgaben nur 
begrenzt wahrgenommen werden können. 
Deswegen sind alle Wege zu prüfen, wie etwa 
durch Partnerschaften mit Unternehmen, 
durch die Aktivierung bürgerschaftlichen 
Engagements (und Schaffung dafür geeigne-
ter Rahmenbedingungen) und durch die Ko-
ordinierung mit anderen Akteuren vor Ort 
Ressourcen und Kompetenzen möglichst 
umfassend genutzt werden können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
Kommunen in allen Bereichen, die sich nach 
den bekannten Untersuchungen hemmend 
oder fördernd auf die Akzeptanz von Internet 
und Online-Angeboten auswirken, aktiv wer-
den können und sollten (vgl. Übersicht 7). 

Übersicht 7: Akzeptanzförderung von Internet 
und Online-Angeboten als kom-
munale Aufgabe* 

Akzeptanz hängt ab von ... Kommunale  
Aufgabe? 

Zugängen  

Kompetenzen  

Kosten  

Vertrauen  

Sicherheit  

Anwendungen  

Relevanten Inhalten   

Attraktiven Angeboten  

Orientierung, Bequemlichkeit, 
Service, .... 

 

 Deutsches Institut für Urbanistik  

*Quelle: Darstellung des Deutschen Instituts für 
Urbanistik. 

4. Fazit 

➜ Das Internet besitzt erhebliche Potenziale, 
demokratische Teilhabe, bürgerschaftli-
ches Engagement und bürgerorientierte 
Politik zu stärken. Die Potenziale bestehen 
unter anderem in 

◆ besseren Informationen, 

◆ größerer Transparenz, 

◆ neuen Formen der Kommunikation 

◆ neuen Beteiligungsformen,  

◆ der Stärkung der demokratischen 
Teilhabe, 

◆ der Stärkung bürgerschaftlichen En-
gagements, 

◆ stärker bürgerorientierter Politik 
durch Qualitätskontrolle, 

◆ der Förderung von Politik- und Ver-
waltungsakzeptanz, 

◆ der Nutzung des Instruments als Ent-
scheidungshilfe/Katalysator und 

◆ besserer Integration. 

➜ Internet und neue Medien sind aber nur 
Instrumente, die zunächst gar nichts än-
dern. Notwendig ist ein aktives Aufgreifen 
der Potenziale durch Schaffung von Mög-
lichkeiten, durch Projekte. Entscheidend 
sind – zumindest in der Übergangsphase, 
in der sich die Internetnutzung erst zur 
Kulturtechnik entwickelt – auch die Ver-
besserung der Zugangsmöglichkeiten und 
die Förderung der Akzeptanz, um die digi-
tale Spaltung zu mildern 
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➜ „Kunden”-Orientierung ist im E-Govern-
ment und bei der Schaffung virtueller 
Rathäuser ein wichtiges Ziel. Einen ähnli-
chen Rang sollten aber auch die Bürger-
beteilung oder die Stärkung der Zivilge-
sellschaft haben – manche gebrauchen 
dafür den m.E. unzutreffenden Begriff der 
E-Community.  

➜ Selbst wenn das Ziel der Förderung von 
Bürgerengagement und Bürgerbeteili-
gung als wesentlich erachtet wird, gibt es 
häufig noch große Diskrepanzen zwischen 
Zielen/Leitlinien und Aktivitäten. Gefor-
dert ist eine stärkere Zielorientierung des 
Handelns im Bereich IuK und neue Me-
dien. 

➜ Die Förderung von Zugang und Medien-
akzeptanz ist eine wichtige Aufgabe der 
Städte und Gemeinden. Da angesichts 
knapper kommunaler Kassen diese Auf-
gabe nur begrenzt wahrgenommen wer-
den kann, müssen Partnerschaften, Ko-
operationen und neue Akteurskonstellati-
onen möglichst umfassend ausgelotet 
werden.  
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Ministerialrat Hans-Josef Rosenbach 
Innenministerium Nordrhein-Westfalen 

Erläuterungen und Anmerkungen zum Entwurf  
eines Gesetzes zur Änderung des Verwaltungs- 

verfahrensgesetzes  

Stand: Magdeburger Fassung, 24. November 20001 

 

                                          
1 Der hier erscheinende Text gibt inhaltlich das von Herrn Rosenbach gehaltene Referat am 13.6. in Esslingen wieder. 

Der Text selbst wurde zuvor veröffentlicht im Deutschen Verwaltungsblatt 2000 auf Seite 332 ff. Wir danken dem 
Carl Heymanns Verlag für die Abdruckgenehmigung.  

1. Anlass und Ziel der Gesetzesän-
derung 

Electronic Government ist in aller Munde. Im 
Rechtsstaat ist dies nur möglich, wenn die be-
stehenden Gesetze entsprechend ergänzt und 
umgestaltet werden. Die Verwaltung kann 
zwar auch jetzt schon in vielen Situationen 
vollelektronisch arbeiten (vgl. dazu Rosenbach 
in: Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblät-
ter, 1997, S. 121 ff. und S. 326 ff. sowie in 
Reinermann (Hrsg.), Regieren und Verwalten 
im Informationszeitalter, Decker’s Verlag Hei-
delberg, 2000, S 239 ff.). Aber überall dort, 
wo beweiskräftige Dokumente gefordert oder 
gewünscht sind, muss sie zum herkömmli-
chen Schriftstück, d.h. zu einer Urkunde, zu-
rückkehren. Das ist z.B. immer dann der Fall, 
wenn die verwaltungsverfahrensrechtlichen 
Bestimmungen die Schriftform anordnen, z.B. 
beim Bauantrag (§ 69 Bauordnung Nordrhein-
Westfalen), bei der Zusicherung (§ 38 
VwVfG), beim öffentlich-rechtlichen Vertrag (§ 
57 VwVfG) oder beim Widerspruch (§ 70 
VwGO). Das ist auch dann der Fall, wenn ein 
Beteiligter eine beweiskräftige Unterlage 
wünscht und die Verwaltung darauf eingeht. 

Der Gesetzgeber hat das Schriftformerforder-
nis vor dem Hintergrund der historisch ge-
wachsenen Schriftkultur formuliert, zu der es 
seinerzeit keine Alternative gab. Inzwischen 
gibt es aber eine weitgehend ausgereifte e-
lektronische Kultur. Sie bietet heutzutage eine 
Alternative zur Schriftlichkeit. Mit Hilfe der e-
lektronischen Signatur nach Signaturgesetz 
(Zur Zeit wird eine Änderung des Signaturge-
setzes beraten, die vor allem der Anpassung 
an die EU-Richtlinie 1999/93/ EG dient.) kann 
man elektronische Dokumente erzeugen, die 
die gleiche Beweiskraft wie die herkömmli-
chen schriftlichen Dokumente aufweisen. 
(Zum gesamten Themenkreis der elektroni-
schen Signatur siehe Dr. Ivo Geis (Hrsg.), Die 
digitale Signatur – eine Sicherheitstechnik für 
die Informationsgesellschaft, Eschborn, 2000) 
Das macht es möglich, in den verwaltungsver-
fahrensrechtlichen Bestimmungen derartige 
elektronische Dokumente als Alternative zum 
schriftlichen Dokument zuzulassen. 

Wenn das gesamte Verwaltungsverfahrens-
recht entsprechend umgestaltet wird, hat dies 
zur Folge, dass die Verwaltung dann flächen-
deckend in allen Fachbereichen und in jeder 
Situation vollelektronisch arbeiten kann. Und 
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genau das ist das Ziel, das mit der anstehen-
den Änderung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes verfolgt wird. 

 

2. Stand des Gesetzgebungsverfah-
rens 

Die Verwaltungsverfahrensrechtsreferentinnen 
und -referenten des Bundes und der Länder 
haben inzwischen den Musterentwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes einschließlich Begründung 
erarbeitet (Magdeburger Fassung, Stand: 24. 
November 2000). Dieses Gesetzeskonzept ist 
inzwischen von der Innenministerkonferenz 
auf ihrer Sitzung am 23./24. November 2000 
in Bonn gebilligt worden. Die kommunalen 
Spitzenverbände sprechen sich – soweit sie 
bereits beteiligt wurden – nachdrücklich für 
dieses Gesetzeskonzept aus (so z.B. der Städ-
tetag Nordrhein-Westfalen und der Landkreis-
tag Nordrhein-Westfalen). Auch der Koopera-
tionsausschuss ADV Bund/Länder/Kommuna-
ler Bereich (KoopA ADV) begrüßt dieses Kon-
zept. Die Arbeitsgruppe „Vorreiterrolle des 
Staates” der Initiative „Deutschland 21 – Auf-
bruch ins Informationszeitalter” unter dem 
Vorsitz der Staatssekretärin Frau Renate 
Zypries unterstützt den Entwurf, nachdem die 
Unterarbeitsgruppe „Querschnittsthemen” 
sich entschieden für das Gesetzeskonzept der 
Verwaltungsverfahrensrechtsreferentinnen 
und -referenten ausgesprochen hat. 

 

3. Text des Gesetzentwurfs/  
Internetadresse 

Der Gesetzestext einschließlich Begründung 
steht im Internet zur Verfügung (Adresse: 
www.im.nrw.de, dort unter „Gesetze, Verord-
nungen, Erlasse”, dort unter „Informationen”, 
dort unter „News”.). Für den, der diese Infor-

mationsquelle nicht nutzen kann oder möchte, 
wird nachfolgend der Text einiger Paragra-
phen des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit 
den durch den Gesetzentwurf vorgesehenen 
Änderungen abgedruckt. Die geänderten Stel-
len sind unterstrichen, fett und kursiv ge-
schrieben. 

 

§ 3a 
Elektronische Kommunikation 

 

(1) Die Übermittlung elektronischer Do-
kumente ist zulässig, soweit ein Zu-
gang hierfür eröffnet ist. 

(2) Eine durch Gesetz angeordnete 
Schriftform kann, soweit nicht 
Rechtsvorschriften etwas anderes 
bestimmen, durch die mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur im 
Sinne des Signaturgesetzes verbun-
dene elektronische Form ersetzt 
werden. Die Signatur mit einem 
Pseudonym ersetzt nicht die Schrift-
form. Bei grenzüberschreitenden 
Diensten zu einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder 
zu einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum genügt die Form 
des Satzes 1, auch wenn Rechtsvor-
schriften eine dauerhaft überprüfba-
re qualifizierte elektronische Signa-
tur verlangen.   

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes e-
lektronisches Dokument für sie zur 
Bearbeitung nicht geeignet, hat sie 
dies dem Absender unverzüglich 
mitzuteilen. Sie hat dabei die für sie 
geltenden technischen Rahmenbe-
dingungen zu benennen. Macht ein 
sonstiger Empfänger der Behörde 
gegenüber geltend, dass ein von ihr 
übermitteltes elektronisches Doku-
ment für ihn zur Bearbeitung nicht 
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geeignet sei, hat die Behörde ihm 
das Dokument erneut in einem ge-
eigneten elektronischen Format oder 
als Schriftstück zuzusenden.  

 

§ 15 
Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten 

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes hat der 
Behörde auf Verlangen innerhalb einer ange-
messenen Frist einen Empfangsbevollmäch-
tigten im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
zu benennen. Unterlässt er dies, so gilt ein an 
ihn gerichtetes Schriftstück am siebenten Ta-
ge nach der Aufgabe zur Post als zugegan-
gen; ein elektronisch übermitteltes Do-
kument gilt am Tage nach der Übermitt-
lung als zugegangen. Dies gilt nicht, 
wenn feststeht, dass das Dokument den 
Empfänger nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen 
der Unterlassung ist der Beteiligte hinzuwei-
sen. 

 

§ 34 a 
Beglaubigung von elektronischen  

Dokumenten 

(1) Die Beglaubigung nach §§ 33, 34 
kann auch in elektronischer Form er-
folgen. Das hierzu erstellte elektroni-
sche Dokument ist mit einer dauer-
haft überprüfbaren qualifizierten e-
lektronischen Signatur des zuständi-
gen Bediensteten der Behörde zu 
verbinden. Aus dem der Signatur zu-
gehörigen Zertifikat müssen sich die 
nach § 33 Abs. 3 oder § 34 Abs. 3 
notwendigen Inhalte der Beglaubi-
gung ergeben.   

(2) Elektronische Dokumente können 
auch nach §§ 33, 34 beglaubigt wer-
den. Neben den Anforderungen nach 

§§ 33 Abs. 3 muss der Beglaubi-
gungsvermerk bei einer Beglaubi-
gung nach § 33 die Angaben enthal-
ten, 

1. wer das Dokument elektronisch 
signiert hat, 

2. wann diese Signatur erfolgt ist, 
3. welche Zertifikate mit welchen 

Daten dieser Signatur zugrunde 
lagen. 

Bei der Beglaubigung nach § 34 tritt 
die mit dem Dokument verbundene 
qualifizierte elektronische Signatur 
an die Stelle der Unterschrift. § 34 
Abs. 2 findet keine Anwendung; den 
Anforderungen des § 34 Abs. 3 Nr. 2 
kann durch Anerkennung der Signa-
tur als eigener genügt werden.  

 

§ 37 
Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinrei-
chend bestimmt sein. 

(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, e-
lektronisch, mündlich oder in anderer 
Weise erlassen werden. 

Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schrift-
lich oder elektronisch zu bestätigen, 
wenn hieran ein berechtigtes Interesse 
besteht und der Betroffene dies unver-
züglich verlangt. 

(3) Ein schriftlicher Verwaltungsakt muss die 
erlassende Behörde erkennen lassen und 
die Unterschrift oder die Namenswieder-
gabe des Behördenleiters, seines Vertre-
ters oder seines Beauftragten enthalten. 
Entsprechendes gilt für den elektro-
nischen Verwaltungsakt.  

(3a)Ist für einen Verwaltungsakt durch 
Gesetz eine Schriftform vorgeschrie-
ben, kann sie nur durch die mit einer 



Vortrag Rosenbach 
 

123 

dauerhaft überprüfbaren qualifizier-
ten elektronischen Signatur im Sinne 
des Signaturgesetzes verbundene 
elektronische Form ersetzt werden. 
Das dieser Signatur zugehörige Zerti-
fikat muss auch die erlassende Be-
hörde erkennen lassen. 

(4) Bei einem ........ Verwaltungsakt, der mit 
Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen 
wird, können abweichend von Absatz 3 
Unterschrift und Namenswiedergabe und 
abweichend von Absatz 3 a die Ver-
bindung mit einer dauerhaft über-
prüfbaren qualifizierten elektroni-
schen Signatur fehlen. Zur Inhaltsanga-
be können Schlüsselzeichen verwendet 
werden, wenn derjenige, für den der Ver-
waltungsakt bestimmt ist oder der von 
ihm betroffen wird, auf Grund der dazu 
gegebenen Erläuterungen den Inhalt des 
Verwaltungsaktes eindeutig erkennen 
kann. 

 

§ 66 
Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten 

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren ist 
den Beteiligten Gelegenheit zu geben, 
sich vor der Entscheidung zu äußern. 

(2) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, 
der Vernehmung von Zeugen und Sach-
verständigen und der Einnahme des Au-
genscheins beizuwohnen und hierbei 
sachdienliche Fragen zu stellen; ein 
schriftlich oder elektronisch vorlie-
gendes Gutachten soll ihnen zugänglich 
gemacht werden. 

 

§ 71c 
Beratung und Auskunft 

(1) Die Genehmigungsbehörde erteilt, soweit 
erforderlich, Auskunft über Möglichkeiten 
zur Beschleunigung des Verfahrens, ein-
schließlich der damit verbundenen Vor- 

und Nachteile. Dies kann auf Verlangen 
schriftlich oder elektronisch geschehen, 
soweit es von der Bedeutung oder der 
Schwierigkeit der Sache her angemessen 
erscheint. 

 

4. Wichtige Regelungsinhalte des 
Gesetzentwurfs 

1. Der Gesetzentwurf berücksichtigt, dass 
sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern 
als auch bei den einzelnen Behörden un-
terschiedliche Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der elektronischen Kom-
munikation anzutreffen sind. Er sieht da-
her keinen Zwang zur Nutzung der Elekt-
ronik vor. (Vgl. § 3a Abs. 1 Entwurf) 

2. Im Bereich des formfreien Verwaltungs-
handelns ist auch schon nach der derzei-
tigen Rechtslage die elektronische Ar-
beitsweise möglich und zulässig. Dies soll 
auch in Zukunft so bleiben. Besondere 
gesetzliche Regelungen sind daher für 
diesen Bereich nicht erforderlich.  

3. Ist durch Gesetz eine Schriftform vorge-
schrieben, kann grundsätzlich stattdessen 
die elektronische Form mit qualifizierter 
elektronischer Signatur nach Signaturge-
setz gewählt werden. (Vgl. § 3 a Abs. 2 
Entwurf) Die hohe Anforderung der quali-
fizierten elektronischen Signatur wurde 
gewählt, um eine der Schriftform in etwa 
gleichwertige Beweisqualität zu erzielen. 
Ausnahmsweise kann ein elektronisches 
Dokument auch ohne Signatur zugelas-
sen werden. Dazu bedarf es aber einer 
besonderen gesetzlichen Regelung. (Sie-
he zum Beispiel § 71 c Entwurf) 

Die Gleichsetzung der elektronischen 
Form mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
Schriftform erfolgt mittels einer General-
klausel. (Siehe § 3 a Abs. 2 Entwurf) Dies 
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hat den Vorteil, dass die zahlreich vor-
handenen Schriftformregelungen nicht 
ergänzt werden müssen. Durch die Gene-
ralklausel soll zudem ein umfassender 
Geltungsanspruch, auch über das Verwal-
tungsverfahrensgesetz hinaus, zum Aus-
druck gebracht werden, das heißt, dass 
auch die Schriftformbestimmungen in den 
Fachgesetzen von der Änderung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes erfasst wer-
den. Soweit diese Wirkung nicht gewollt 
ist, müssen in den jeweiligen Fachgeset-
zen Ausnahmen vorgesehen werden. 

Innerhalb des Verwaltungsverfahrensge-
setzes bewirkt § 3a Abs. 2 Satz 1 eine Er-
gänzung folgender Vorschriften: § 14 
Abs. 1 und Abs. 2 (schriftliche Vollmacht), 
§ 17 Abs. 1 (Unterschriftslisten) und Abs. 
3 (schriftlich), § 18 Abs. 2 (schriftlich), § 
27 Abs. 2 (Niederschrift), § 57, § 58 Abs. 
1 (schriftlich), § 60 Abs. 2 (Schriftform), § 
64 (schriftlich), § 67 Abs. 1 (schriftlich zu 
laden), § 68 Abs. 4 (Niederschrift), § 71 
Abs. 3 (schriftlich oder zur Niederschrift), 
§ 73 Abs. 4, und § 93 (Niederschrift). 

4. Ein neuer Dokumententyp „elektronischer 
Verwaltungsakt” tritt neben die bisherigen 
Typen des schriftlichen, mündlichen und 
in sonstiger Weise erlassenen Verwal-
tungsakts. (Siehe § 37 Abs. 2 Satz 1 
Entwurf sowie die nachfolgend abgebilde-
te Übersicht zu den vier Verwaltungsakt-
typen.) 

5. Bei Verwaltungsakten, bei denen durch 
Gesetz eine Schriftform vorgeschrieben 
ist, stellt der Gesetzentwurf über § 3 a 
Abs. 2 Satz 1 hinausgehende, höhere An-
forderungen an die elektronische Alterna-
tive. Hier muss die elektronische Version 
mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen 
sein. Geregelt ist dies in § 37 Abs. 3 a, 
der insoweit § 3 a Abs. 2 Satz 1 ver-
drängt. Das Merkmal „dauerhaft über-

prüfbar qualifiziert” verweist auf § 15 Abs. 
2 Signaturgesetz. (Derzeitige Fassung des 
Änderungsentwurfs) Damit sind Signatu-
ren gemeint, die von einer akkreditierten 
Zertifizierungsstelle vergeben werden. Mit 
diesen Anforderungen soll die langfristige 
Beweiseignung des elektronischen Ver-
waltungsaktes sichergestellt werden.  

§ 37 Abs. 3 a bewirkt innerhalb des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes die Ergänzung fol-
gender Vorschriften: § 38 (schriftliche Form 
der Zusicherung), § 49 a (schriftlicher Erstat-
tungsbescheid) und § 69 Abs. 2 (Abschluss 
des förmlichen Verfahrens durch schriftlichen 
Verwaltungsakt, gilt gemäss § 74 Abs. 1 auch 
für den Planfeststellungsbeschluss). 

 

5. Neue Begrifflichkeit im Verwal-
tungsverfahrensrecht 

Das Ziel des Gesetzentwurfs, die neue Elekt-
ronikkultur neben der bisherigen Schriftkultur 
als gleichberechtigte Alternative anzuerken-
nen, macht es unter anderem notwendig, eine 
neue Begrifflichkeit in das Verwaltungsverfah-
rensgesetz einzuführen. 

Der Gesetzentwurf unterscheidet zwischen e-
lektronischem Dokument und schriftlichem 
Dokument. Der Begriff „Dokument” ist der 
gemeinsame Oberbegriff. 

Unter einem elektronischen Dokument ver-
steht er jegliche Art elektronisch gespeicherter 
Information, von der einfachen elektronischen 
Notiz oder E-Mail bis hin zu dem mit einer 
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elekt-
ronischen Signatur versehenen Beweisstück. 

Mit dem Begriff „schriftliches Dokument” wird 
jede auf Papier oder einem ähnlich geeigneten 
Substrat fixierte menschliche Gedankenerklä-
rung bezeichnet. In der bisherigen Gesetzes-
sprache fand sich hierfür meist das Wort 
„Schriftstück”, aber auch Bezeichnungen wie 
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zum Beispiel „schriftlich”, „Unterschriftslisten” 
oder „Niederschrift”. 

Die Unterscheidung zwischen elektronischem 
und schriftlichem Dokument ist erforderlich, 
weil jeder der beiden Dokumententypen eige-
ne, speziell ausgeprägte Voraussetzungen und 
Bedingungen aufweist. So sind bei der Entste-
hung, Handhabung, Übermittlung, Aufbewah-
rung und Beweiseignung jeweils andere Re-
geln zu beachten. 

Beispiele für spezifische Regelungen, die nur 
für elektronische Dokumente gelten, sind: § 3 
a Abs. 1 (Zulässigkeit), § 3 a Abs. 2 (qualitati-
ve Anforderungen), § 3 a Abs. 3 (Heilung von 
technischen Kommunikationsproblemen), § 
34 a (Beglaubigung von elektronischen Do-
kumenten), § 37 Abs. 3 Satz 2 (formelle An-
forderungen an den elektronischen Verwal-
tungsakt, z.B. keine Unterschrift), § 37 Abs. 3 
a (qualitative Anforderungen an den elektroni-
schen Verwaltungsakt bei gesetzlich angeord-
neter Schriftlichkeit), § 41 Abs. 2 Satz 2 (an-
derer vermuteter Zugangszeitpunkt beim e-
lektronischen Verwaltungsakt).  

Beispiele für spezielle Regelungen, die nur für 
schriftliche Dokumente gelten, sind: 

§ 15 Satz 2 (vermuteter Zugangszeitpunkt ei-
nes schriftlichen Dokumentes im Ausland), 

§ 37 Abs. 3 Satz 1 (formelle Anforderungen 
an den schriftlichen Verwaltungsakt, z.B. Un-
terschrift), § 41 Abs. 2 Satz 1 (vermuteter 
Zugangszeitpunkt eines schriftlichen Verwal-
tungsaktes im Inland). 

Die so genannte „elektronische Form” ist ein 
besonderer Typ des elektronischen Dokumen-
tes. Merkmal dieses Dokumententyps ist die 
elektronische Signatur, die ihm eine besonde-
re Beweiseignung verleiht.   

Die elektronische Form kommt im Musterent-
wurf an folgenden Stellen vor: in § 3 a Abs. 2 
Satz 1, in § 34 Abs. 1 und in § 37 Abs. 3 a. 

Der Gesetzentwurf verwendet als Pendant zu 
dem Begriff „schriftlich” den neuen Begriff „e-
lektronisch”. Dieser neue Begriff ist in einem 
sehr weiten Sinne zu verstehen. Er erfasst alle 
Fälle und Varianten elektronischer Arbeitswei-
se und jegliche Art elektronischer Dokumente. 
Er kommt im Verwaltungsverfahrensgesetz in 
zwei Ausprägungen vor: 

Zum einen gibt es Regelungen, die sich auf 
jegliche Erscheinungsform und Ausprägung 
elektronischer Dokumente und des Einsatzes 
der Elektronik beziehen, ohne dass es dabei 
um die Alternative zur gesetzlich angeordne-
ten Schriftlichkeit geht. Hier bezeichnet der 
Begriff „elektronisch” die Art des Dokuments 
und die Art der Arbeitsweise. Beispiele hierfür 
sind: § 3 a Abs. 1 und Abs. 3 (elektronische 
Dokumente), § 15 (elektronisch übermitteltes 
Dokument), § 26 Abs. 1 Nr. 2 (elektronische 
Äußerung), § 34 a Überschrift sowie Absätze 
1 und 2 (elektronische Dokumente), § 37 Abs. 
2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 Satz 2 (elektro-
nisch erlassener Verwaltungsakt, elektronisch 
bestätigen, elektronischer Verwaltungsakt), § 
39 Abs. 1 Satz 1 (elektronischer Verwaltungs-
akt), § 41 Abs. 4 Satz 1 (elektronischer Ver-
waltungsakt), § 44 Abs. 2 Nr. 1 (elektronisch 
erlassener Verwaltungsakt), § 66 Abs. 2, 2. 
Halbsatz (ein elektronisch vorliegendes Gut-
achten). 

Zum andern gibt es im Verwaltungsverfah-
rensgesetz Regelungssituationen, in denen als 
Alternative zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Schriftlichkeit ein einfaches elektronisches Do-
kument genügen soll (zum Beispiel eine einfa-
che E-Mail). Dies ist dort vorgesehen, wo ge-
ringe Anforderungen an den Beweiswert des 
Dokumentes gestellt werden und daher im 
Falle der elektronischen Kommunikation auf 
die qualifizierte elektronische Signatur verzich-
tet werden kann, ohne dass dadurch Nachteile 
entstehen. Im Gesetzestext wird dies an den 
entsprechenden Stellen dadurch zum Aus-
druck gebracht, dass dem Schriftformerfor-
dernis die Wörter „oder elektronisch” angefügt 



Vortrag Rosenbach 
 

126 

werden. Ein Beispiel hierfür findet sich in § 69 
Abs. 2 Satz 5. Dort wird jedem Verfahrensbe-
teiligten die Möglichkeit eröffnet, den das 
förmliche Verwaltungsverfahren abschließen-
den Verwaltungsakt auch auf elektronischem 
Wege – z.B. mittels einfacher E-Mail – anzu-
fordern. Ein weiteres Beispiel ist § 71 c Abs. 1 
Satz 2. Er ermöglicht es, einem Verfahrensbe-
teiligten Auskünfte über Beschleunigungs-
möglichkeiten auch elektronisch, und zwar mit 
einfacher E-Mail, mitzuteilen. Die genannten 
speziellen Regelungen gehen dem § 3 a Abs. 
2 vor. 

Der Begriff „schriftlich” ist ebenfalls in einem 
sehr weiten Sinne zu verstehen. Er kann so-
wohl die Fälle der gesetzlich angeordneten 
Schriftform als auch die Fälle der freiwillig ge-
wählten Schriftlichkeit bezeichnen, er kann 
aber auch bloss die Schriftlichkeit als Erschei-
nungsform meinen. 

In den folgenden Regelungen bezeichnet der 
Begriff „schriftlich” eine gesetzlich angeordne-
te Schriftlichkeit: § 14 Abs. 1 und Abs. 2 
(schriftliche Vollmacht), § 17 Abs. 1 (Unter-
schriftslisten) und Abs. 3 (schriftlich), § 18 
Abs. 2 (schriftlich), § 27 Abs. 2 (Nieder-
schrift), § 57, § 58 Abs. 1 (schriftlich), § 60 
Abs. 2 (Schriftform), § 64 (schriftlich), § 67 
Abs. 1 (schriftlich zu laden), § 68 Abs. 4 (Nie-
derschrift), § 71 Abs. 3 (schriftlich oder zur 
Niederschrift), § 73 Abs. 4, und § 93 (Nieder-
schrift). 

Sowohl freiwillig gewählte als auch gesetzlich 
angeordnete Schriftlichkeit sind gemeint in 
folgenden Fällen:  § 15 (Schriftstück = schrift-
liches Dokument), § 37 Abs. 2 Satz 1 und 2, 
Absatz 3 Satz 1, § 39 Absatz 1 Satz 1 (schrift-
licher Verwaltungsakt), § 66 Absatz 2 (schrift-
lich vorliegendes Gutachten). 

Diese Begrifflichkeit, insbesondere die Unter-
scheidung zwischen elektronischem Doku-
ment und schriftlichem Dokument findet sich 
gleichermaßen – zumindest in Ansätzen – in 
anderen Gesetzentwürfen, die das Ziel vefol-

gen, Regelungen für die vollelektronische Ar-
beitsweise zu schaffen. Beispiele hierfür sind: 

➜ Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
der Formvorschriften des Privatrechts und 
anderer Vorschriften an den modernen 
Rechtsgeschäftsverkehr, Bundesrats-
drucksache 535/00 und 535/00 (Be-
schluss), 

➜ Entwurf für eine Anpassung der Abga-
benordnung an elektronische Übermitt-
lungsformen, Referentenentwurf des Bun-
desministeriums der Finanzen, Stand: 11. 
Juli 2000, 

➜ Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 
Verfahrens per Zustellungen im gerichtli-
chen Verfahren (Zustellungsreformgesetz 
– ZustRG), Bundesratsdrucksache 492/00 
sowie 492/00 (Beschluss). 

Die jetzige Fassung des Musterentwurfs – 
Stand 24. November 2000 – sollte hinsichtlich 
der Begrifflichkeit nochmals überprüft werden. 
Einzelne Regelungen könnten dadurch ver-
ständlicher werden. Als Beispiel könnte § 15 
dienen. In Satz 2 könnte das Wort „Schrift-
stück” durch die Wörter „schriftliches Doku-
ment” ersetzt werden. Und in Satz 3 könnten 
vor dem Wort „Dokument” die Wörter „schrift-
liche oder elektronische” eingefügt werden. 

 

6. Einheitliche Fortentwicklung des 
gesamten Verfahrensrechts; Er-
fordernis gleicher Begriffe und 
Regelungsstrukturen in allen 
Verfahrensgesetzen 

Bei Schaffung der Verwaltungsverfahrensge-
setze Ende der 60er-/Anfang der 70er-Jahre 
wurde der Einheitlichkeit des Verwaltungsver-
fahrensrechts in allen Fachbereichen große 
Bedeutung beigemessen. Daher sind viele Be-
stimmungen sowohl im Verwaltungsverfah-
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rensgesetz als auch in der Abgabenordnung 
sowie im SGB X inhaltsgleich. Dieses Ziel soll-
te auch bei der bevorstehenden Anpassung 
des Verwaltungsverfahrensrechts an die Be-
dingungen der Elektronik einen hohen Stel-
lenwert einnehmen. 

Dieses Ziel erfordert einen möglichst frühzeiti-
gen Gedankenaustausch und die Bereitschaft, 
gemeinsame, für alle Fachbereiche tragfähige 
Formulierungen zu finden. Im Rahmen der 
bevorstehenden Abstimmungen und Anhö-
rungen böte sich Gelegenheit dazu. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen des E-Government  

 

 

1. Leistungsfähigkeit des  
E-Government 

Im Bereich des E-Business ist, wie nicht nur 
die Kursentwicklung am Neuen Markt zeigt, 
Ernüchterung eingetreten. In vielen Feldern 
der IT-Branche zeigt sich, dass übertriebene 
Erwartungen nicht erfüllt werden können und 
dass das Internet keineswegs eine Goldgrube 
für jede beliebige Geschäftsidee ist. Von die-
ser Krise können auch die Netzaktivitäten der 
öffentlichen Verwaltung nicht unberührt blei-
ben. In diesem Fall könnte sich allerdings ihre 
traditionelle Trägheit, die viele Reform-
Protagonisten immer wieder in Verzweiflung 
stürzt, als Vorteil erweisen. Durch die vorsich-
tige, schrittweise, zum Teil noch im Stadium 
von Modellversuchen befindliche Einführung 
von administrativen Internet-Aktivitäten 
konnten eine ungerechtfertigte Euphorie und 
Fehlinvestitionen größeren Ausmaßes bisher 
vermieden werden. Umso wichtiger ist es, nun 
eine Zwischenbilanz zu ziehen und die eige-
nen Ziele und Strategien angesichts der bisher 
gewonnenen Erfahrungen zu überprüfen. 

Meine Ausgangsthese ist dabei, dass „Electro-
nic Government” kein neues Gesamtkonzept 
des Verwaltungshandelns1 darstellt, sondern 
dass seine Hauptfunktion darin besteht, die 

                                          
1  Vorsichtiger von einem „Leitbild” sprechend Eifert, ZG 

2001 (i.E.) und Traunmüller/Wimmer, in: Reiner-
mann (Hrsg.), Regieren und Verwalten im Informati-
onszeitalter, S. 482 ff., 486. 

Kommunikationsoptionen im Verhältnis zwi-
schen Bürger und Verwaltung, aber auch im 
inneradministrativen Bereich zu erweitern. Die 
herkömmlichen Formen des Informationsaus-
tausches werden auf absehbare Zeit nicht 
durch den Einsatz elektronischer Medien er-
setzt, sondern nur ergänzt werden können. 
Dementsprechend kann in ihnen kein Allheil-
mittel für Modernitätsrückstände gesehen 
werden. Vielmehr muss aufgabenspezifisch 
geprüft werden, in welchen Bereichen ihr Ein-
satz sinnvoll ist, wo sie die größten Vorteile 
bringen. 

Das E-Government kann so nur ein Teilele-
ment einer Gesamtstrategie zur Verwaltungs-
reform sein. Insbesondere lässt es sich gut in 
die sowohl partizipations- wie auch effizienz-
orientierte Konzeption des Neuen Steue-
rungsmodells einbauen2. Es ist kaum noch 
zweifelhaft, dass eine moderne Verwaltung 
besonderes Augenmerk auf ihre Kommunika-
tionsstrategie legen muss. Andererseits muss 
aber auch darauf geachtet werden, dass die 
Reformprozesse nicht einseitig von informati-
onstechnischen Vorgaben dominiert werden, 
etwa im Sinne einer „Diktatur der Software”. 
Die Ziele der administrativen Restrukturierung 
müssen politisch bestimmt werden und dann 
umgesetzt werden, u.a. durch Schaffung der 
technischen Voraussetzungen. Ein wesentli-
cher Faktor ist dabei die Anpassung der Orga-
nisationsformen an die Kommunikationsfor-

                                          
2  Boehme-Neßler, NVwZ 2001, 374 ff., 375. 
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men3. Es ist offensichtlich, dass elektronische 
Medien den Trend zur Relativierung hierarchi-
scher Koordination verstärken4. 

Der Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien wirft allerdings 
ein neues Problem auf, für das ich noch keine 
befriedigende Lösung sehe. Aus juristischer 
Sicht kann man zwar – wie im Folgenden – 
einige rechtliche Anforderungen definieren, die 
den Einsatz des E-Government steuern. Ihre 
Umsetzung ist jedoch regelmäßig durch ent-
sprechende Funktionalitäten der eingesetzten 
Software zu gewährleisten, deren Geeignet-
heit nur noch wenige Spezialisten überprüfen 
können. Besonders problematisch ist dies, 
wenn die Implementation durch Privatfirmen 
erfolgt. Zumindest kleinere Verwaltungsein-
heiten werden kaum den notwendigen eige-
nen Sachverstand haben, um etwa die Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu 
überprüfen. Da aber eine Implementati-
onskontrolle stattfinden muss, wenn die 
Rechtsbindung der Verwaltung nicht unterlau-
fen werden soll, muss zumindest die Alterna-
tive bestehen, auf zentralisierten Sachvers-
tand, etwa in kommunalen Rechenzentren, 
bei den Landesdatenschutzbeauftragten oder 
Einrichtungen wie dem Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) zurück-
zugreifen. 

 

2. Ziele 

Bevor ich mich den wichtigsten Rechtsberei-
chen widme, will ich darauf hinweisen, dass 
die Ziele, die mit der Einführung des E-
Government verfolgt werden, nur zum Teil 
harmonisierbar sind, zum Teil aber auch kon-
fligieren. Auch dieses Konfliktpotenzial sollte 
man sich deutlich machen, bevor man an die 

                                          
3  Traunmüller/Wimmer (Fn. 1), S. 487.  
4  Dazu allgemein Groß, Das Kollegialprinzip in der Ver-

waltungsorganisation, S. 127 ff. 

Implementation geht. Insgesamt ist von einer 
Ziel-Trias auszugehen: 

Reformmotiv auf Seiten der Verwaltung ist oft 
in erster Linie das Ziel der Effizienzverbesse-
rung. Die Vereinfachung von Geschäftspro-
zessen durch die Integration von Arbeitsvor-
gängen und die Vermeidung von Medienbrü-
chen soll Kosteneinsparungen ermöglichen, 
um die jede Behörde in den Zeiten knapper 
Kassen froh ist. Indirekt würde dadurch natür-
lich auch der Bürger als Steuerzahler entlas-
tet. Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, 
dass alle Erfahrungen zeigen, dass Zusatzkos-
ten in der Transformationsphase kurzfristige 
Entlastungseffekte weitgehend ausschließen. 
Außerdem gehört es zur Pflicht des Juristen 
darauf hinzuweisen, dass die Effizienz nicht 
auf Kosten der Vorschriftsmäßigkeit der Auf-
gabenerfüllung gehen darf. Ein natürlicher 
Gegensatz zwischen beiden Zielen besteht al-
lerdings auch nicht5. 

Aus der Sicht der Bürger ist das vorrangige 
Ziel jeder Verwaltungsreform die Verbesse-
rung des Service6. Der Einsatz elektronischer 
Medien kann den Zugang zu Informationen 
und die Abwicklung von Transaktionen we-
sentlich erleichtern. Gerade auf der kommu-
nalen Ebene haben sich viele Verwaltungen 
dieses Ziel zu Eigen gemacht. Allerdings muss 
auch hier der Bedarf sorgfältig ermittelt wer-
den, um nicht falsche Prioritäten zu setzen 
und Fehlinvestitionen zu tätigen. So hat sich 
etwa herausgestellt, dass es im Bereich form-
gebundener Transaktionen sinnvoll ist, auf 
Mittler zu setzen, die professionell einen ho-
hen Bedarf an Verwaltungskontakten haben7. 
Auf der anderen Seite muss aber auch darauf 
geachtet werden, dass Gruppen, die noch kei-
nen Zugang zu elektronischen Medien haben, 

                                          
5  Vgl. dazu die Beiträge in Hoffmann-Riem/Schmidt-

Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das 
Verwaltungsrecht. 

6  Hagen, in: Reinermann (Hrsg.), Regieren und Verwal-
ten in der Informationsgesellschaft, S. 414 f., 414 f. 

7  Groß, DÖV 2001, 159 ff., 162. 
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nicht ausgegrenzt werden. Auch die traditio-
nellen Formen der Kommunikation müssen im 
Sinne einer Multi-Kanal-Strategie8 verfügbar 
sein. 

Ein dritter Aspekt, der häufig zu kurz kommt, 
da hierfür weniger Lobby-Arbeit betrieben 
wird, der aber im Rahmen des MEDIA@-
Komm-Projekts erfreulicherweise gut veran-
kert ist, ist die Verbesserung der Partizipation 
als Ziel des Gemeinwesens. Gerade als In-
strument zur Erhöhung der Transparenz der 
öffentlichen Verwaltung und zur Erleichterung 
kollektiver Kommunikation kommt dem Inter-
net eine besondere Bedeutung zu9. Hier kann 
es sein Potenzial der Vereinfachung und Be-
schleunigung des Informationsaustausches 
entfalten, auch wenn man dies nicht gleich zu 
einer „elektronischen Demokratie”10 überhö-
hen muss. Auch hier sind allerdings rechtliche 
Beschränkungen, insbesondere durch den Da-
tenschutz, und effizienzorientierte Überlegun-
gen zur Prioritätensetzung zu beachten. 

 

3. Gemeindewirtschaftsrecht 

Wenn man sich die Internet-Seiten von Ge-
meinden ansieht, so stößt man gelegentlich 
auf Angebote, bei denen der Zusammenhang 
mit den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
kaum noch zu erkennen ist. Zudem werden 
gerade in größeren Städten die Erstellung und 
Betreuung der Seiten im Wege des Outsour-
cings auf privatrechtlich organisierte Gesell-
schaften übertragen. Beides wirft die Frage 
nach Grenzen solcher Aktivitäten durch das 
Gemeindewirtschaftsrecht auf. Im einzelnen 
ist natürlich auf das jeweilige Landesrecht ab-

                                          
8  Vgl. Lenk, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann 

(Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesell-
schaft, S. 59 ff., 90. 

9  Reinermann, DÖV 1999, 20 ff., 24 f. 
10  Kleinsteuber/Hagen, ZParl 1998, 128 f; Zittel, ZParl 

2000, 903 ff.; vgl.. auch die Beiträge in: Kamps 
(Hrsg.), Elektronische Demokratie? 

zustellen, sodass hier nur einige generelle 
Fragen erörtert werden können. 

Zunächst muss festgestellt werden, ob es sich 
überhaupt um ein wirtschaftliches Unterneh-
men handelt. Hierfür verwendet die Recht-
sprechung das Popitz-Kriterium und fragt, ob 
die Einrichtung auch von einem privaten Un-
ternehmer betrieben werden könnte11. Diese 
Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und 
nicht-wirtschaftlichen Aktivitäten wird zwar 
durch die Philosophie des Neuen Steuerungs-
modells in Frage gestellt, das letztlich alle 
Verwaltungsbereiche dem Wettbewerb und 
damit zumindest quasi-ökonomischen Mecha-
nismen unterwerfen will12. Solange die gel-
tende kommunalrechtliche Gesetzgebung je-
doch an den hergebrachten Unterscheidungen 
festhält, die auch ein staatstheoretisches Fun-
dament haben, ist eine Zuordnung der ge-
meindlichen Aktivitäten erforderlich. 

Ohne weitere Voraussetzungen als zulässig 
angesehen wird allerdings die sog. Randnut-
zung13, d.h. die wirtschaftliche Verwertung 
von amtlichen Ressourcen, soweit sie von un-
tergeordneter Bedeutung bleibt. Hiermit wird 
z.B. die Zulässigkeit von Werbung auf kom-
munalen Homepages begründet14. Dies 
könnte man zwar unter Hinweis auf das in ei-
nigen Bundesländern vorgesehene Anzeigen-
verbot für kommunale Amtsblätter (vgl. für 
Hessen § 7 II 3 HGO i.V.m. § 5 III 2 VO über 
öffentliche Bekanntmachungen der Gemein-
den und Landkreise) in Zweifel ziehen, doch 
ist zu berücksichtigen, dass gemeindliche In-
ternet-Seiten viel umfassendere Funktionen 
erfüllen als Amtsblätter. 

Jenseits der Randnutzungen gilt auch für 
kommunale Internet-Aktivitäten, die wirt-
schaftliche Dienste erbringen, dass sie durch 

                                          
11  BVerwGE 39, 329, 333. 
12  Vgl. J.-P. Schneider, Die Verwaltung 3/2001 (i.E.) 
13  BVerwGE 82, 29, 34. 
14  Krahn/Stenner/Werthmann, Kommunen und Multi-

media, S. 31. 
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einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sein 
müssen. Dies ist z.B. bei Kleinanzeigenmärk-
ten oder bei der kostenlosen Einrichtung einer 
E-Mail-Adresse durchaus zweifelhaft. Zwar 
wird bei der Begründung des öffentlichen 
Zweckes in der Praxis den Gemeinden eine 
großzügige Einschätzungsprärogative einge-
räumt15, doch muss es auch dabei eine Gren-
ze geben. Problematisch ist es, solche Ange-
bote pauschal dadurch zu rechtfertigen, dass 
sie die Nutzung des Internets fördern und ih-
nen damit einen bildungspolitischen Zweck 
zuzubilligen16. Inzwischen ist die Nutzung des 
Netzes jedenfalls so weit verbreitet, dass die-
ses Argument nicht mehr überzeugt. 

 

4. Verfahrensrecht 

Zu den formbezogenen Änderungen im Ver-
fahrensrecht will ich mich nur kurz äußern, da 
hierzu ein eigener Beitrag vorgesehen ist. 
Wichtig ist jedoch zunächst der Hinweis, dass 
die Bedeutung der Formvorschriften für die 
Einführung des E-Government auch nicht ü-
berschätzt werden darf. Der Grundsatz der 
einfachen Verfahrensgestaltung nach § 10 
VwVfG und die grundsätzliche Formfreiheit 
des Verwaltungsaktes nach § 37 II VwVfG er-
lauben bereits bisher in großem Umfang auch 
den Einsatz elektronischer Kommunikations-
mittel17. So kann das Internet etwa ohne wei-
teres für die Beratungstätigkeit der Verwal-
tung, für die Erfüllung statistischer Daten-
übermittlungspflichten durch Unternehmen 
oder für Stellungnahmen von Trägern öffentli-
cher Belange in Planungsverfahren genutzt 
werden. 

Soweit spezifische Formerfordernisse beste-
hen, erscheint mir eine differenzierte Analyse 

                                          
15  Hierauf wird z.B. in Kommune online, S. 93, hinge-

wiesen. 
16  So Boehme-Neßler, NVwZ 2001, 374 ff., 379. 
17  Rosenbach, in: Reinermann (Hrsg.), Regieren und 

Verwalten im Informationszeitalter, S. 239 ff., 240. 

ihres jeweiligen Zweckes notwendig. Pau-
schallösungen, die für alle Zwecke die elekt-
ronische Form als Alternative einführen, sind 
problematisch. Die EG-Signaturrichtlinie er-
möglicht es jedenfalls, für den öffentlichen Be-
reich zusätzliche Anforderungen einzufüh-
ren18. Im Augenblick scheint es ohnehin so, 
dass sich die elektronische Signatur im Alltag 
nur sehr zögerlich verbreitet. Auch hier gilt im 
Sinne meiner Options-These, dass andere 
Kommunikationswege erhalten bleiben müs-
sen und kein faktischer Zwang zur Nutzung 
elektronischer Medien ausgeübt werden darf. 

Ein noch weitgehend ungelöstes Problem ist 
die Frage, wie elektronische Dokumente lang-
fristig dokumentiert werden können. Eine 
ordnungsgemäße Aktenführung ist unabding-
bare Voraussetzung für die Ermöglichung in-
terner und externer Kontrolle der staatlichen 
Verwaltung. Disziplinarische oder parlamenta-
rische Untersuchungen müssen auch nach 
Jahren noch nachvollziehen können, wer bei 
einzelnen Verfahren welche Entscheidungen 
getroffen hat. In einer elektronischen Akte soll 
diese Zuordnung durch elektronische Signatu-
ren erfolgen. Dann muss aber auch gesichert 
werden, dass die Dateien regelmäßig auf ihre 
Lesbarkeit geprüft und gegebenenfalls auf 
neue Datenträger überspielt werden. Außer-
dem muss die Authentizität der Signaturen 
langfristig nachprüfbar sein. Solange hierfür 
noch keine erprobten Verfahren bestehen, 
empfiehlt es sich dringend, die wesentlichen 
Vorgänge nach wie vor auch auf Papier zu do-
kumentieren19. 

 

5. Wahlrecht 

In der öffentlichen Diskussion nimmt zur Zeit 
das E-Vote, die Wahl per Mouseclick, eine ü-
berproportionale Bedeutung ein. Hierbei wird 
                                          
18  Vgl. dazu näher Roßnagel, DÖV 2001, 221 ff.; Ei-

fert/Schreiber, MMR 2000, 340 ff. 
19  Groß, DÖV 2001, 159 ff., 164. 
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nicht immer hinreichend beachtet, dass es 
verschiedene Varianten elektronischer Wahlen 
gibt, die auch rechtlich unterschiedlich zu be-
urteilen sind. Die Stimmabgabe per Computer 
kann zunächst nur die Briefwahl ergänzen o-
der ersetzen. Mittelfristig wird aber auch an-
gedacht, sie als einzige Wahlform vorzusehen. 
Außerdem macht es einen wesentlichen Un-
terschied, ob nur in den Wahllokalen die Urne 
durch einen Computer ersetzt wird, oder ob 
jeder von seinem eigenen PC per Internet 
wählen können soll. 

Ein erster, sehr grundsätzlicher kultureller 
Einwand argumentiert mit dem besonderen 
Charakter, den die Wahl als Hoheitsakt durch 
die Notwendigkeit, ein Wahllokal aufzusuchen, 
erhält. Es wird befürchtet, dass die durch den 
Computer ermöglichte Schnelligkeit der Wahl-
handlung ihre Ernsthaftigkeit beeinträchtigt20. 
Wer zwischen zwei Computerspielen die Aus-
übung eines grundlegenden demokratischen 
Rechts einübt, wird sich ihrer Bedeutung nicht 
hinreichend bewusst. Man kann diesem Ein-
wand ein spekulatives Element nicht abspre-
chen21. Außerdem ist es schwierig, ihn nor-
mativ zu verankern. Letztlich muss mit dem 
Wesen demokratischer Wahlen und der Tradi-
tion der Urnenwahl argumentiert werden. Je-
denfalls dann, wenn andere Mechanismen e-
lektronischer Partizipation ausgebaut sind und 
damit neue Kommunikationstechniken einge-
übt sind, verliert dieser Einwand an Überzeu-
gungskraft22. 

Der zweite, rechtlich zentrale Einwand betrifft 
die Frage, ob die Einhaltung der in Art. 38 I 1 
bzw. 28 I 2 GG enthaltenen Wahlgrundsätze 
gesichert werden kann. Bei einer Wahl über 
Internet muss die eingesetzte Software 
gleichzeitig eine Identitätsprüfung und die A-
nonymität der Wahlhandlung gewährleisten. 
Hierfür wurden Verfahren der doppelten Ver-

                                          
20  Bull, JbTkuG 1999, 293 ff., 298 f. 
21  Buchstein, ZParl 2000, 886 ff., 901. 
22  Kleinsteuber/Hagen, ZParl 1998, 128 ff.; Zittel, ZParl 

2000, 903 ff. 

schlüsselung entwickelt, deren Sicherheit als 
ausreichend angesehen wird23. Allerdings 
stellt sich auch hier die Frage der Überprüf-
barkeit. Für die traditionelle Urnenwahl 
schreibt § 31 BWG die Öffentlichkeit der 
Wahlhandlung vor. Der Bürger als Souverän 
soll die Möglichkeit haben, sich selbst davon 
zu überzeugen, dass das Verfahren der 
Stimmabgabe und Stimmauszählung korrekt 
vollzogen wird. Wenn die entsprechenden 
Funktionen in ein Computernetzwerk verlagert 
werden, so muss man verlangen, dass dessen 
Systemarchitektur vollständig offengelegt 
wird, damit ebenfalls jedermann die Möglich-
keit hat, den Ablauf nachzuvollziehen. Der 
Einsatz privater, wegen Schutzrechten nicht 
offengelegter Software scheidet hierfür aus. 

Außerdem bestehen bei einer Wahl vom hei-
mischen PC aus natürlich Risiken für die Ge-
heimheit der Wahl24. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat wegen vergleichbarer Be-
denken bereits die Briefwahl nur als Ausnah-
me zugelassen und funktionsfähige Siche-
rungsmechanismen verlangt25. Auf der ande-
ren Seite hat es aber auch eingeräumt, dass 
nicht jeder Wahlrechtsgrundsatz „in voller 
Reinheit” verwirklicht werden kann26. In den 
letzten Jahren nimmt der Anteil der Briefwäh-
ler ohnehin bereits deutlich zu. Es wird also 
darauf ankommen, mögliche Missbrauchmög-
lichkeiten zu antizipieren und entsprechende 
Verfahrensgestaltungen zu wählen, die sie 
möglichst ausschließen. Einiges spricht des-
halb dafür, die elektronische Wahl zunächst 
nur mit der Briefwahl gleichzustellen und da-
mit Verhinderungsgründe zu verlangen27. Al-
lerdings ist nicht einzusehen, warum nicht 
auch bei der Wahl eine gewisse Eigenverant-
wortung der Bürger verlangt werden kann. 

                                          
23  Rüß, MMR 2000, 73 ff., 75; Buchstein, ZParl 2000, 

886 ff., 889. 
24  Buchstein, ZParl 2000, 886 ff., 889, befürchtet eine 

„fakultative Geheimwahl”. 
25  BVerfGE 21, 200 ff.; 59, 119 ff. 
26  BVerfGE 59, 119, 124. 
27  Rüß, MMR 2000, 73 ff., 75. 
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Ein dritter Einwand betrifft schließlich die Si-
cherheit und Zuverlässigkeit des Systems. Es 
muss gewährleistet werden, dass der elektro-
nische Kommunikationskanal während der 
gesamten Wahlzeit tatsächlich zur Verfügung 
steht, indem ein Systemabsturz, auch durch 
Fremdeinwirkung, mit hinreichenden Schutz-
maßnahmen ausgeschlossen wird. Die Ver-
hinderung von Manipulationen muss auch 
nach Abschluss der eigentlichen Wahl sicher-
gestellt werden, um eine eventuelle Wahlprü-
fung zu gewährleisten28. 

 

6. Datenschutzrecht 

Es liegt auf der Hand, dass der verstärkte Ein-
satz elektronischer Medien für Verwaltungs-
aufgaben mit neuen Möglichkeiten der Daten-
verknüpfung in Netzwerken oder durch multi-
funktionale Chipkarten erhöhte Risiken für den 
Datenschutz mit sich bringt. Immer mehr Da-
ten werden elektronisch erfasst und in zentra-
len Datenbanken gespeichert, immer mehr 
Informationen sind auf IT-gestützten Arbeits-
plätzen abrufbar. Es kann deshalb nicht deut-
lich genug betont werden, dass das verfas-
sungsrechtlich verankerte Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung29 hier Grenzen 
setzt, die – wie viele Berichte von Daten-
schutzbeauftragten belegen – in der effizienz-
orientierten Verwaltungspraxis nicht immer 
ausreichend beachtet werden. 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist hier zu-
nächst der in § 3a BDSG nunmehr allgemein 
geregelte Grundsatz der datensparsamen 
Systemgestaltung, der bereits vorher im teil-
weise auch auf das E-Government anwendba-
ren Teledienstedatenschutzgesetz30 verankert 
war. Es muss bereits bei der Konzeption der 
IT-Strukturen überlegt werden, wie Datenver-
arbeitungsvorgänge auf das notwendige 
                                          
28  Buchstein, ZParl 2000, 886 ff., 889. 
29  BVerfGE 65, 1 ff. 
30  Vgl. Boehme-Neßler, NVwZ 2001, 374 ff., 376. 

Ausmaß begrenzt werden können und wann 
z.B. anonyme oder pseudonyme Nutzungen 
zugelassen werden können31. In der Umset-
zung kommt es vor allem darauf an, durch 
technische Sicherungsmaßnahmen und die 
Vergabe differenzierter Zugangsberechtigun-
gen zu gewährleisten, dass keine Unbefugten 
auf personenbezogene Daten zugreifen kön-
nen. 

Wenn die von einer Verwaltung genutzten IT-
Systeme im Wege des Outsourcing32 auf eine 
privatrechtliche Gesellschaft oder eine andere 
externe Stelle verlagert werden und dabei 
personenbezogene Daten zugänglich werden, 
so liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor33, 
auch wenn es sich um eine Tochtergesell-
schaft handelt34. Damit ergibt sich für die 
auslagernde Stelle, dass sie nach § 11 BDSG 
bzw. den entsprechenden Regelungen der 
Landesdatenschutzgesetze Datenschutzver-
pflichtungen und die notwendigen Kontroll-
rechte vereinbaren muss35. 

 

7. Informationszugangsrecht 

Einer der Bereiche, in denen E-Government 
eindeutige Vorteile und Erleichterungen bietet, 
ist der Zugang des Bürgers zu Verwaltungsin-
formationen. Das beste Beispiel ist § 5 VI des 
Informationsfreiheitsgesetzes Schleswig-
Holstein, der ausdrücklich vorsieht, dass die 
Verwaltung einen Informationsanspruch auch 
durch Hinweis auf eine Veröffentlichung im In-
ternet erfüllen kann. Allgemeine Auskunfts-
rechte haben daneben bisher die Länder 
Brandenburg und Berlin36 eingeführt, für den 
Bund liegt inzwischen ebenfalls ein Gesetz-

                                          
31  Vgl. dazu Roßnagel/Scholz, MMR 2000, 721 ff., 723 

ff. 
32  Dazu allgemein Zundel, CR 1996, 763 ff. 
33  Zur Abgrenzung vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 6. 

Aufl., § 11 Anm. 2.3. 
34  Wächter, CR 1991, 333 ff., 333. 
35  Dazu näher Jandach, DuD 2001, 224 ff. 
36  Dazu Partsch, LKV 2001, 98 ff. 
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entwurf vor. Außerdem gibt es spezielle In-
formationszugangsansprüche z.B. im UIG und 
im Registerrecht37. 

Diese gesetzlichen Regelungen haben einen 
verfassungsrechtlichen Hintergrund, der sich 
erst allmählich gegen die tiefsitzende Tradition 
der Exekutive als Arkan-Sphäre durchsetzt. Es 
ist bereits ausführlich begründet worden, dass 
das Gebot der Transparenz der öffentlichen 
Verwaltung im Demokratie- und Rechts-
staatsprinzip sowie in objektiv-rechtlichen 
Schichten der Informationsfreiheit wurzelt und 
auch im EG-Recht verankert ist38.  

Hieraus ergeben sich auch Auswirkungen für 
die Bereiche, die bisher noch nicht von aus-
drücklichen gesetzlichen Auskunftsrechten er-
fasst werden. Es ist nämlich schon bisher un-
streitig gewesen, dass § 29 VwVfG eine Aus-
kunft an Nicht-Beteiligte in das Ermessen der 
Verwaltung stellt39, soweit nicht Geheimnisse 
nach § 30 VwVfG betroffen sind. Auch die be-
amtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht 
klammert Tatsachen aus, die ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung unterliegen (§ 39 
I 2 BRRG). Es ist deshalb überhaupt nicht ein-
zusehen, warum Verwaltungsvorschriften, Or-
ganisationspläne und ähnliche Informationen 
ohne konkreten Personenbezug nicht generell 
veröffentlicht werden, z.B. durch Aufnahme in 
den Bürgern zugänglichen Datenbanken. Hier 
liegt ein noch zu wenig genutztes Potenzial 
der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechniken. 

 

                                          
37  Vgl. den Überblick bei Schild, RDV 2000, 96 ff. 
38  Umfassend Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwal-

tung, passim; s.a. Denninger, in: Reinermann 
(Hrsg.), Regieren und Verwalten im Informationszeit-
alter, S. 68 ff., 77 ff. 

39  Vgl. BVerwGE 30, 154, 160; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
7. Aufl., § 29 Rn. 8. 
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Vernachlässigung der menschlichen Komponente 

Gefährdung der IT-Sicherheit durch fehlende IT-Usability 

 

1. Zusammenfassung 

Im Wesentlichen kann man drei Nutzertypen 
bei den neuen Technologien unterscheiden1: 

➜ Begeisterte Nutzer 
➜ Pragmatiker 
➜ Ängstliche 

Die IT-Technik hat sich in der Vergangenheit 
fast ausschließlich an die „begeisterten Nut-
zer” (die Computerfreaks) gewandt und bisher 
die Pragmatiker und die Ängstlichen nicht ex-
plizit angesprochen. Bei all den Diskussionen 
über die Sicherheit im Internet wird bisher die 
Frage der Benutzbarkeit dieser neuen Techno-
logien („Kann ich diese Techniken überhaupt 
bedienen?”) vernachlässigt. Ebenso wenig 
wird die Frage nach den Auswirkungen einer 
fehlenden Benutzbarkeit gestellt. In diesem 
Beitrag wird die menschliche Komponente in 
IT-Systemen berücksichtigt und ihre Bedeu-
tung für die Gesamtsicherheit anhand von be-
kannten Anwendungen gezeigt. Der Begriff 
„Sicherheitseindruck” wird eingeführt und 
dem Begriff „technische Sicherheit” gegen-
übergestellt.  

Die zentrale These dieses Beitrags lautet:  

Ein hoher technischer Sicherheitsstandard ei-
nes Systems gewährleistet nicht zwangsläufig 

                                          
1  Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, 

„Zukunft der Medien”, 1998. 

die hohe Sicherheit des Gesamtsystems. 
Werden menschliche Anforderungen nicht ge-
nügend berücksichtigt, so wird dadurch die Si-
cherheit des Gesamtsystems unter Umstän-
den empfindlich herabgesetzt. 

 

2. Ein altes Problem ... 

Das Problem, dass „eigentlich sichere” Sicher-
heitssysteme durch den Menschen unsicher 
gemacht werden, ist uralt. So beschreibt z. B. 
Stefan Zweig2 in seinen „Sternstunden der 
Menschheit” in der Episode „Die Eroberung 
von Byzanz, 29.05.1453” wie vor fast 550 
Jahren Byzanz, durch das Sicherheitssystem 
der mächtigen und uneinnehmbaren Theodo-
sischen Mauer geschützt, wegen einer verse-
hentlich offen gelassenen kleinen Tür, der 
Kerkaporta, in die Hand der Türken fällt und 
damit den Untergang des oströmischen Rei-
ches besiegelt. Als Folge war der Landweg 
nach Indien bzw. China dadurch zunächst 
einmal versperrt, und man musste nach Al-
ternativen suchen. Was die Suche, den See-
weg nach Indien zu finden, für Konsequenzen 
hatte, ist bekannt. 

 

                                          
2  Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit, Fischer 

Taschenbuch Verlag, 1996, S. 36 ff. 
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3. ... im neuen Gewand 

Die aktuellen Probleme, die im Folgenden be-
handelt werden, haben in der Regel keine 
ganz so dramatischen Auswirkungen. Ge-
meinsam haben sie mit dem Fall von Byzanz 
die Erfahrung, dass Sicherheitstechnologien 
auch heute noch versagen, wenn der Mensch 
nicht ausreichend und explizit bei Sicherheits-
betrachtungen komplexer Systeme berück-
sichtigt wird. 

 

4. Digital Divide und Bedienbarkeit 
von Informationstechnik 

Nicht alle Bevölkerungsschichten nehmen in 
gleicher Weise an den enormen Zuwachsraten 
teil, die das Internet derzeit in Deutschland 
und weltweit erfährt. Neben vielen anderen 
Faktoren, die zu diesem „digital divide”, der 
digitalen Spaltung der Gesellschaft, beitragen, 
kommt hier ein weiteres Phänomen zum Tra-
gen: Nach einer Unterscheidung der Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages 
„Zukunft der Medien” (1998)3 kann man im 
Wesentlichen drei Nutzertypen bei den neuen 
Technologien unterscheiden: 

➜ Begeisterte Nutzer 
➜ Pragmatiker 
➜ Ängstliche 

Die IT-Technik hat sich in der Vergangenheit 
fast ausschließlich an die „begeisterten Nut-
zer” (die Computerfreaks) gewandt und erst 
sehr spät, wenn überhaupt, versucht, auch 
die Pragmatiker und die Ängstlichen explizit 
anzusprechen. Um auch diese Bevölkerungs-
schichten, die bisher den Zugang zu diesem 
neuen Kommunikationsmedium vermieden 
haben, für das Internet zu gewinnen, muss 
man sich mit den Vorbehalten und Ängsten 
dieser Gruppen gegenüber dem Internet aus-

                                          
3  Vgl. FN 1. 

einandersetzen. In diesem Zusammenhang 
werden immer wieder die folgenden Fragen 
aufgeworfen: 

➜ Wie sicher ist E-Commerce, das Einkau-
fen im Internet? 

➜ Wie sicher ist E-Banking, sind Bankge-
schäfte im Internet? 

➜ Wie sicher ist E-Government, das Erledi-
gen von Amtsgeschäften im Internet? 

➜ Kann ich einem unbekannten Anbieter im 
Internet meine persönlichen Daten anver-
trauen? 

Was bisher in dieser Diskussion nicht ausrei-
chend gesehen wurde, ist der Zusammen-
hang zwischen diesen Fragestellungen und 
der Frage der Benutzbarkeit dieser neuen 
Technologien:  

➜ Kann ich die vorhandenen Techniken ü-
berhaupt bedienen? 

In der Vergangenheit degradierten sehr tech-
niklastige oder technophile Sichtweisen den 
Benutzer (den Menschen!) häufig fast zu ei-
nem Störfaktor im System, der die Funkti-
onsweise von „an sich sicheren” Systemen 
dadurch beeinträchtigt, dass er „Fehlbedie-
nungen” vornimmt: der Mensch ist nicht in 
der Lage, adäquat mit den „im Prinzip” siche-
ren Systemen umzugehen: er ist offensichtlich 
nicht endgerätekompatibel. Das Resultat wird 
dann in der Regel „menschliches Versagen” 
genannt! Dabei hat das eigentliche „menschli-
che Versagen” schon viel früher stattgefun-
den, nämlich in den ersten Phasen einer Ent-
wicklung, die den Menschen nicht ausreichend 
berücksichtigt hat. 

Sicherheitsbetrachtungen komplexer techni-
scher Systeme definieren Anforderungen an 
die technische und an die organisatorische Si-
cherheit. Der Mensch spielt hier offensichtlich 
eine Sonderrolle: er ist einerseits eine der „si-
cherheitsrelevanten Komponenten” im Ge-
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samtsystem; er ist aber andererseits auch der 
Benutzer des Gesamtsystems. Trotz oder viel-
leicht gerade wegen dieser offensichtlichen 
Sonderrolle wird der Mensch oft nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Einige Beispiele sollen 
dies verdeutlichen. Diese Beispiele wurden 
bewusst so ausgewählt, dass sich viele Leser 
dort wiederfinden. Anders ausgedrückt: es 
werden Systeme und Verfahren beschrieben, 
die breite Bevölkerungsgruppen ansprechen 
sollen. Die Folgerungen, die sich aus diesen 
Beispielen ergeben, werden am Ende dieses 
Beitrags vorgestellt. 

 

5. Das Passwort-Dilemma 

Einer der gängigsten Mechanismen, um 
schutzwürdige Informationssysteme vor un-
befugtem Zugriff zu bewahren, ist das Pass-
wort bzw. die PIN. Der Autor hat einmal eine 
Liste der für ihn relevanten Systeme zusam-
mengestellt: 

➜ Ein Passwort für den NT-Server 
➜ Ein Passwort für den SAP R/3-Server 
➜ Ein Passwort für T-Online 
➜ Ein Passwort für AOL 
➜ Ein Passwort für vertrauliche Dokumente 
➜ Passwörter für E-Commerce-Anbieter 

(BOL, amazon ...) 
➜ Eine PIN für die EC-Karte 
➜ Eine PIN für die Kreditkarte 
➜ ... 

Damit Passwörter nicht einfach durch ein paar 
Versuche oder sogar systematisch mit einem 
Angriffs-Tool „geknackt” werden können, ha-
ben sich findige Köpfe zahlreiche Restriktionen 
ausgedacht, die das „Knacken” erschweren 
oder sogar unmöglich machen sollen. Typi-
sche Passwortrestriktionen sind: 

➜ Keines der letzten fünf verwendeten Pass-
wörter benutzen. 

➜ Nur eine Änderung pro Tag ist zulässig, 
maximal drei Fehlversuche. 

➜ Die ersten vier Zeichen dürfen bisher 
noch nicht verwendet worden sein. 

➜ Keine drei aufeinanderfolgenden Buch-
staben des Benutzernamens. 

➜ Keine drei aufeinanderfolgenden gleichen 
Zeichen. 

➜ Vorgegebene Mindestlänge, typischerwei-
se acht. 

➜ Keine Trivialpasswörter („12345678”, 
„4711”, „Admin”, „Snoopy”). 

➜ ... 

Die Zeitschrift Tomorrow4 empfiehlt darüber 
hinaus (das war nicht die April-Ausgabe!): 

➜ Verwenden Sie mehrere Passwörter, nicht 
eines für alles. 

➜ Verwenden Sie eine Drei-Wort-Phrase, 
zum Beispiel „Der dumme Gates” und er-
setzen Sie die Buchstaben „e” zum Bei-
spiel durch 3 und den Buchstaben „u” 
durch 12. 

Resultat: untypische Kennwörter, die 
trotzdem leicht zu merken sind: 
„D3rd12mm3Gat3s”. 

➜ Notieren Sie niemals Ihre Kennwörter. 

Niemand wird bezweifeln, dass Passwörter, 
die all diesen Anforderungen gerecht werden, 
technisch sehr sicher sind; vielleicht kann ein 
Chef, der all diese Vorgaben per Dienstanwei-
sung an seine Mitarbeiter gibt, sogar die juris-
tische Verantwortung auf diese Weise elegant 
weiterreichen, aber was ist in der grausamen 
Realität die Folge: die Passwörter werden auf 
Zetteln notiert, die im schlimmsten Fall unter 
der Tastatur kleben. Das ist schon fatal ge-

                                          
4  Zeitschrift Tomorrow, Ausgabe 7/2000, S. 272 
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nug, wird aber besonders fatal durch die Tat-
sache, dass Sicherheitstäter in den meisten 
Fällen Innentäter sind; sie haben auf diese 
Weise leichtes Spiel. 

 

6. Systeme, so offen wie  
Scheunentore 

Warum ist das so? Kein Mensch kann die oben 
angeführten Anforderungen an den „sicheren” 
Passwortgebrauch unter den oben skizzierten 
Randbedingungen wirklich einhalten. Weil kein 
Mensch das kann und niemand berücksichtigt 
hat, dass der Mensch es nicht kann, erhält 
man als Resultate Systeme, die so offen wie 
Scheunentore sind! 

Fazit: Ein hoher technischer Sicherheitsstan-
dard eines Systems gewährleistet nicht 
zwangsläufig die hohe Sicherheit des Gesamt-
systems. Werden menschliche Anforderungen 
nicht genügend berücksichtigt, so wird da-
durch die Sicherheit des Gesamtsystems un-
ter Umständen empfindlich herabgesetzt. 

 

7. Sind die Sicherheitseinstellungen 
im Internet-Explorer bedienbar? 

Wenn man im Internet einkaufen will oder 
Bankgeschäfte tätigen möchte, so ist in der 
Regel ein Internet-Browser das Frontend, mit 
dem sich ein Benutzer auseinandersetzen 
muss. Microsoft hat hier mittlerweile mit sei-
nem Internet Explorer in der Version 5 (IE5) 
Netscape und alle anderen Mitbewerber, was 
den Marktanteil angeht, weit hinter sich gelas-
sen, sodass es legitim ist, den Marktführer an-
zuschauen, um zu sehen, wie er mit Sicher-
heitsanforderungen umgeht.  

Ein durchaus nützliches Feature im IE5 ist das 
„AutoVervollständigen” (Abb. 1), das nach Ak-
tivierung Einträge speichert, um sie dann bei 

Bedarf als Vorschlagsliste wieder einzublen-
den.  

Abb. 1:  

 

Unglücklicherweise werden auch vertrauliche 
Informationen wie z.B. eine Mitgliedsnummer 
im IE5 gespeichert und bei Bedarf eingeblen-
det (Abb. 2). 

Abb. 2:  

 

Möchte man das AutoVervollständigen für sol-
che Informationen deaktivieren, beginnt eine 
wahre Odyssee durch verschiedene Register-
karten. Unter dem Menüpunkt „Extras>Inter-
netoptionen” finden sich mehrere Registerkar-
ten, auf denen man fündig wird. Zunächst – 
naheliegend – unter „Extras>Internetoptio-
nen>Sicherheit” (Abb. 3). Dort kann man so 
genannte Sicherheitsstufen von so genannten 
Zonen festlegen und auch verändern. Beide 
Konzepte werden nicht näher erläutert, hilfrei-
che Unterstützung ist dort nicht verfügbar 
(„Verschieben Sie den Schieberegler für eine 
höhere Sicherheitsstufe nach oben oder für 
eine niedrigere Sicherheitsstufe nach unten.”). 
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Abb. 3 

 

Unter „Extras>Internetoptionen>Erweitert” 
(Abb. 4) können zusätzliche/andere/dieselben 
Sicherheitseinstellungen vorgenommen wer-
den wie unter „Extras>Internetoptio-
nen>Sicherheit”. Der Zusammenhang zwi-
schen beiden Sichten wird nicht klar. 

Abb. 4 

 

Unter „Extras>Internetoptionen>Inhalt” (Abb. 
5) finden Sie endlich unter „Persönliche In-

formationen” den Knopf „AutoVervollständi-
gen...”, aber ... wenn Sie Pech haben, sind die 
interessanten Kästchen ausgegraut (Abb. 6) 
und niemand kann Ihnen dann sagen, wie Sie 
diese wieder aktivieren können. Sie werden 
auch nicht darüber informiert, wie sich Ände-
rungen dort in den anderen Registerkarten 
auswirken, die ähnliche Informationen anzei-
gen. 

Abb. 5 

 

Abb. 6 
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Es ist für den Benutzer unmöglich, sich ein so 
genanntes „mentales Modell” von den Sicher-
heitseinstellungen des IE5 zu machen. Fehlt 
aber dieses Modell, traut sich niemand, an 
dem System etwas zu ändern, weil niemand 
vorhersehen kann, was anschließend passiert. 
So lange zusätzliche Sicherheitssysteme, wie 
z.B. solche für die digitale Signatur, auf sol-
chen benutzerfeindlichen Basissystemen auf-
setzen müssen, wird es schwer sein, in brei-
ten Bevölkerungsschichten Akzeptanz für die-
se neuen Systeme zu erhalten. 

Fazit: Wenn Sicherheit eines Systems die kor-
rekte Bedienung bestimmter Funktionen er-
fordert, dann müssen diese Funktionen auch 
benutzbar sein. Wenn fehlende Sicherheit be-
klagt wird, kann auch mangelhafte Benutz-
barkeit dahinter stecken. 

 

8. Das Drama mit der SSL-
Verschlüsselung 

Im Internet wird – wenn überhaupt – haupt-
sächlich mit der SSL-Verschlüsselung gearbei-
tet. Gebetsmühlenartig wird dabei wiederholt, 
dass diese Technik sicher ist. Wer dies nicht 
unbesehen glauben will, sondern mal online in 
seinem Browser nachschauen möchte, was 
sich bei der SSL-Verschlüsselung eigentlich 
abspielt, erlebt je nach eingestellter Hinter-
grundfarbe – ein blaues, eventuell auch ein 
graues oder sonstwie gefärbtes Wunder. 

Unter „Extras>Internetoptionen>Inhalt” (sie-
he oben) kann man den Versuch unterneh-
men, sich über „Zertifikate...” zu informieren. 
Nahezu jede Registerkarte, die sich nun zeigt, 
wäre es wert, als abschreckendes Beispiel mit 
einem „Screen Shot” gewürdigt zu werden 
(Abb. 7-11). Die Hilfetexte sind wieder mal 
nicht hilfreich. Man weiß nicht genau, ob die 
deutsche Übersetzung zusätzliche Stilblüten 
erzeugt, oder ob das englische Original eben-
so unverständlich ist. Das Fazit auch hier: es 

wird kein mentales Modell der zugrunde lie-
genden Mechanismen vermittelt, ja noch nicht 
einmal der Versuch unternommen, eines zu 
vermitteln. Wer in diesen Registerkarten her-
umirrt, gibt schnell entnervt auf; je nach Men-
talität vertraut man dann trotzdem einer SSL-
Verbindung, oder man vertraut ihr eben nicht 
und das erhoffte Geschäft im Internet kommt 
nicht zustande. 

Abb. 7 

 

Abb. 8 
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Abb. 9 

 

Abb. 10 

 

Abb. 11 

 

 

9. Der fatale Sicherheitseindruck 

Man kann es sich und dem Benutzer natürlich 
einfacher machen und in der Regel macht 
man es sich auch einfacher. Bevor der ah-
nungslose, aber neugierige Benutzer sich 
hoffnungslos ohne Aussicht auf eine gütige A-
riadne im Labyrinth der Sicherheitseinstellun-
gen verirrt, sagt man ihm einfach: „SSL ist, 
wenn „https” im Adressfeld angezeigt und je 
nach Browser ein Schlüssel- oder Schloss-
Symbol angezeigt wird. Dann kannst Du, lie-
ber Benutzer, der Technik voll vertrauen! (und 
schau Dir besser nicht die entsprechenden 
Registerkarten an, die Kryptologen drücken 
sich entsprechend ihrem Berufsethos dort 
ziemlich kryptisch aus!).” 

Die Frage stellt sich natürlich, warum man 
jemandem, der offensichtlich nicht in der Lage 
ist zu erklären, was er macht, zutrauen sollte, 
dass er das, was er macht, schon richtig 
macht. Damit sind wir bei dem Konzept des 
„Sicherheitseindruckes”, einem Begriff, den 
Mitarbeiter von mir geprägt haben, als sie En-
de 1999 für das Magazin FOCUS5 zahlreiche 
Internet-Auftritte von Banken und E-
Commerce-Anbietern untersucht haben. Aus 
dieser Untersuchung ein weiteres Beispiel: 

                                          
5  Magazin FOCUS, Ausgabe 50/1999, S. 174 ff. 
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zahlreiche Banken bieten zur Senkung der 
Hemmschwelle potenziellen Neukunden Test-
konten an, mit denen man online üben kann, 
ohne dass „eigentlich” etwas passieren kann. 
Abbildung 12 zeigt, dass ein Testkonto einge-
richtet und sogar eine https-Verbindung auf-
gebaut wurde. Fatalerweise wird im URL-
Adressfeld des Browsers die Testkontonum-
mer und die Test-PIN im Klartext angezeigt. 
Wenn der Testkunde das bemerkt (nicht je-
dem fällt es auf), fragt er sich natürlich, wie 
realistisch der Test ist. Passiert das auch beim 
richtigen Konto? Der potenzielle Kunde ist 
verunsichert; der Sicherheitseindruck ist ver-
heerend, auch wenn „eigentlich” nichts pas-
siert ist und auch wenn beim „richtigen” Konto 
diese Infos natürlich (?) nicht angezeigt wer-
den (was er in dem Moment ja nicht weiß). 

Abb. 12 

 

Der Sicherheitseindruck kann selbst dann ne-
gativ sein, wenn die technische Sicherheit „ei-
gentlich” durchaus gewährleistet ist. Unver-
ständliche Fehlermeldungen, Abstürze in 
Applets oder Skripten, verwirrende Navigation 
und verwirrende Hilfetexte können ebenfalls 
den Sicherheitseindruck gefährden. Ist der 
Eindruck negativ, geht man eben zum nächs-
ten Anbieter, der ist ja bekanntlich im Internet 
nur einen Mausklick entfernt. 

Fazit: Sicherheitseindruck: Der Benutzer 
schließt von der Benutzbarkeit eines Systems 
auf dessen Sicherheit. 

 

10. Mobiltelefone so sicher wie die 
Bank von England 

Vorhandene (oder nicht vorhandene) Sicher-
heitsmechanismen werden im Allgemeinen 
vom Benutzer nicht hinterfragt, vorhandene 
werden in der Regel nicht deaktiviert, nicht 
aktivierte bleiben deaktiviert. Eine explizite 
Bedrohungsanalyse findet beim Endbenutzer 
in der Regel nicht statt, somit auch kein Ab-
gleich zwischen dem Soll- und dem Istzustand 
seines Systems.  

Dieses Verhalten wird von Programmierern zu 
wenig berücksichtigt. Bietet man dem Benut-
zer zum Beispiel standardmäßig an, sein 
Passwort zu speichern, so werden die meisten 
Benutzer diese Einstellung nicht ändern, und 
schon hat man ein potenzielles Sicherheits-
problem. Entwickler müssen sich also schon 
Gedanken machen, welche Einstellungen sie 
dem Kunden anbieten. Interessanterweise 
wird diese Trägheit der Kunden häufig be-
wusst ausgenutzt und missbraucht, um z.B. 
das Einverständnis der Weitergabe von perso-
nenbezogenen Daten voreingestellt zuzulas-
sen. Der Kunde muss erst aktiv eine Tick-Box 
deaktivieren, um die (Erlaubnis der) Weiter-
gabe zu unterbinden. 

Umgekehrt schafft man aber auch Probleme, 
wenn unnötiger Sicherheitsaufwand getrieben 
wird. 

Mobiltelefone werden in der Regel mit akti-
vierter PIN ausgeliefert. Wenn Sie Ihr Mobilte-
lefon im Schnitt 5 mal am Tag einschalten, an 
220 Arbeitstagen im Jahr (also ohne die Wo-
chenenden!), dann geben Sie pro Jahr 1 100 
mal die PIN Ihres Mobiltelefons ein! Kaum je-
mand stellt diesen Aufwand in Frage. Wie 



Vortrag Siebert 
 

143 

hoch ist das Risiko, die Missbrauchsgefahr? 
Wenn man an die eigene Geldbörse dieselben 
Anforderungen stellen würde wie an das Mo-
biltelefon, müssten wir fahrbare Tresore hinter 
uns herziehen! Die PIN des Mobiltelefons sug-
geriert, sie schütze etwas sehr Wertvolles! 
Mobiltelefone sind aber zur Massenware ge-
worden. Eine Frage am Rande:  

Können Sie die PIN Ihres Handys deaktivie-
ren? Wie lange brauchen Sie dafür? 

Fazit: Die Sicherheit von Informationssyste-
men kann deren Benutzbarkeit und damit den 
Gebrauchswert empfindlich einschränken. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: nur si-
chere Systeme sind auf längere Sicht für Be-
nutzer brauchbar, von daher brauchen wir 
eher mehr als weniger Sicherheitsbewusstsein 
im buchstäblichen Sinne des Wortes: mehr 
bewussten Umgang mit dem Thema Sicher-
heit. Manchmal geht auch Benutzerkomfort 
direkt zu Lasten der Sicherheit, wenn man 
keine zusätzlichen Vorkehrungen trifft, z.B. bei 
Funktastaturen. 

 

11. Zusammenstellung der  
Erkenntnisse 

Die aus den Beispielen gewonnenen Erkennt-
nisse sind hier noch einmal zusammenge-
stellt: 

➜ Ein hoher technischer Sicherheitsstandard 
eines Systems gewährleistet nicht 
zwangsläufig die hohe Sicherheit des Ge-
samtsystems. Werden menschliche An-
forderungen nicht genügend berücksich-
tigt, so wird dadurch die Sicherheit des 
Gesamtsystems unter Umständen emp-
findlich herabgesetzt. 

➜ Wenn Sicherheit eines Systems die kor-
rekte Bedienung bestimmter Funktionen 
erfordert, dann müssen diese Funktionen 

auch benutzbar sein. Wenn fehlende Si-
cherheit beklagt wird, kann auch mangel-
hafte Benutzbarkeit dahinter stecken. 

➜ Sicherheitseindruck: Der Benutzer 
schließt von der Benutzbarkeit eines Sys-
tems auf dessen Sicherheit. 

➜ Die Sicherheit von Informationssystemen 
kann deren Benutzbarkeit und damit den 
Gebrauchswert empfindlich einschränken. 

➜ Aber: Nur sichere Informationssysteme 
sind auf längere Sicht für den Benutzer 
gebrauchstauglich. 

 

12. Vernachlässigung der  
menschlichen Komponente 

In den vorangegangenen Beispielen ist hof-
fentlich deutlich geworden, dass der Mensch 
explizit bei Sicherheitsanforderungen berück-
sichtigt werden muss. Warum ist das in der 
Vergangenheit nur unzureichend geschehen? 
Hier einige Erklärungsversuche: 

➜ Die Technik ist schon komplex genug. 

➜ Der Mensch ist eine sehr sehr schwierige 
Komponente. 

➜ Der Dilbert-Effekt: Programmierer sind 
nicht deshalb Programmierer geworden, 
weil sie sich gern mit Menschen beschäf-
tigen! 

➜ Die zusätzlichen Kosten bei der Berück-
sichtigung der Benutzbarkeit bzw. der 
Gebrauchstauglichkeit für den Menschen 
(IT-Usability) fallen nicht da an, wo später 
der Nutzen erzielt wird. 
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13. Änderung der Märkte und  
Zielgruppen 

Früher haben umfangreiche Schulungen Män-
gel in der Bedienbarkeit kaschiert. Schulungen 
werden aber zunehmend nicht mehr durchge-
führt, insbesondere bei Updates nicht. Obwohl 
Softwareanbieter dies häufig beklagen, wer-
den Schulungen allerdings von den Anbietern 
in der Regel auch nicht explizit gefordert bzw. 
vorausgesetzt, im Gegenteil: „Wenn alles im 
Leben so einfach wäre...” Speziell Web-
Benutzer erhalten selten eine Schulung! 

Warum wird die Frage der Benutzbarkeit zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen? Nen-
nenswerte Punkte sind: 

➜ Die „Freaks” (begeisterte Nutzer) bieten 
dem IT-Markt nicht mehr genügend 
Wachstumspotenzial. 

➜ Neue Benutzergruppen (Pragmatiker, 
Ängstliche) haben nicht mehr die bisher 
benötigte Frustrationstoleranz. 

➜ Es gibt viel mehr verschiedene Zielgrup-
pen als früher (z.B. durch unterschiedli-
che Sprachen und Kulturräume). Resul-
tat: Die Bandbreite der Benutzer wird da-
her immer größer: von begeisterten bis 
hin zu ängstlichen Nutzern. 

➜ Viele Produkte haben einen vergleichba-
ren funktionalen Reifegrad erreicht; ande-
re, bisher vernachlässigte Kriterien wie 
die Gebrauchstauglichkeit werden daher 
zunehmend in den Vordergrund treten. 

➜ Total Cost of Ownership (TCO) wird zu-
nehmend wahrgenommen: die Anschaf-
fungskosten sind nicht der größte Teil der 
Gesamtkosten. 

➜ Technik, speziell hier IT-Technik, ist für 
die neuen Zielgruppen (Pragmatiker, 
Ängstliche) nicht mehr an sich aufregend 
und ein Kaufgrund. 

➜ Fehlende Gebrauchstauglichkeit, speziell 
im WWW, kann den „digital divide”, die 
digitale Spaltung der Gesellschaft, noch 
vergrößern! 

 

14. Folgerungen für die Software-
Entwicklung 

➜ Der Mensch muss wieder ins Zentrum der 
Software-Entwicklungen (user-centered 
design). Seine Anforderungen an die Be-
nutzbarkeit müssen von Anfang an expli-
zit berücksichtigt werden! 

➜ Sicherheit und Bedienbarkeit müssen 
gleichzeitig und mit gleichem Stellenwert 
betrachtet werden. 

➜ Wer breite Bevölkerungsschichten mit 
seiner IT-Technik ansprechen will, muss 
der Bedienbarkeit seiner Lösungen spe-
zielle Aufmerksamkeit widmen. 

➜ Neue Techniken (biometrische Systeme, 
Single Sign-On) werden alte Probleme lö-
sen und neue Probleme schaffen. 

➜ Auch in Bezug auf Sicherheit sind Benutz-
barkeitsanforderungen von den Benut-
zergruppen (genauer: den Nutzungskon-
texten) abhängig. 

➜ Der Nutzungskontext (Rollen) muss be-
achtet werden, weil es keine Sicherheits-
funktionen gibt, die für alle Benutzer-
gruppen gleich geeignet sind. 

 

15. Folgerungen für das  
Management 

➜ Technische Sicherheit degeneriert oft zur 
reinen Alibifunktion und gaukelt eine Si-
cherheit vor, die de facto nicht da ist! 
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➜ Fehlende Sicherheit aufgrund nicht be-
dienbarer Sicherheitsfunktionen ist ein 
Thema für das Management (KonTraG). 

➜ Sicherheit und Benutzbarkeit von Infor-
mationssystemen sind untrennbar mit-
einander verbunden. 

➜ Daher wird die Sicherheit eines Gesamt-
systems aus technischen und menschli-
chen Komponenten sowohl durch die 
technische Sicherheit als auch durch die 
Benutzbarkeit bestimmt. 

➜ Zertifizierte Komponenten (ITSEC, CC) 
und Systeme (TÜViT Trusted Site: Securi-
ty) mit einem nachgewiesenen Sicher-
heitsniveau können das Vertrauen der 
Benutzer in abstrakte IT-Systeme erhö-
hen. 

➜ Wenn man seinen Kunden/Benutzern 
Systeme mit mehr Gebrauchstauglichkeit 
(IT-Usability) anbieten möchte, braucht 
man in der Regel professionelle Hilfe. 

 

16. Folgerungen für alle Benutzer 

Eine letzte Bemerkung, die an alle Benutzer 
gerichtet ist. Lassen Sie es sich nicht länger 
gefallen, mit nicht benutzbarer Software ar-
beiten zu müssen! Sie haben einen Rechtsan-
spruch (Bildschirmarbeitsgesetz, BildscharbV) 
darauf. Fordern Sie von Ihren Lieferanten 
Software, die bedienbar ist und die den Anfor-
derungen internationaler Usability-Normen 
entspricht. Das ist kein Hexenwerk, sondern 
erfordert lediglich die Bereitstellung von Res-
sourcen, um Resultate zu erzielen, die sich 
deutlich positiv vom heute üblichen Standard 
abheben werden. 
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Dr. Martin Wind 
Universität Bremen 

Mehr Demokratie machbar? 

Bürgerbeteiligung und Wählen via Internet 

 

1. Der Rummel um die Online-Wahl 

In den letzten Monaten ist in verblüffender In-
tensität darüber diskutiert worden, ob und 
wann es möglich sein wird, bei politischen 
Wahlen seine Stimme übers Internet ab-
zugeben. Fast könnte der Eindruck entstehen, 
als hätte Deutschland mindestens ebenso 
gravierende Probleme mit Wahltechnik und 
-organisation, wie sie in den USA oder Italien 
offenbar geworden sind. Dem ist – zum Glück 
– natürlich nicht so. Deutschland verfügt über 
eine zwar aufwändige, aber gut funktionieren-
de Infrastruktur zur Durchführung von Wah-
len, die hohes Vertrauen unter den Wählerin-
nen und Wählern genießt. Eigentlich besteht 
kein Bedarf nach einer umfassenden Moderni-
sierung der bei Wahlen eingesetzten Technik. 
Sicher wäre es hilfreich, die sinkende Bereit-
schaft der Bürgerinnen und Bürger, sich am 
Wahlsonntag als Helfer in ein Wahllokal zu 
setzen, durch technische Unterstützung zu 
kompensieren – aber bedarf es deshalb einer 
Technik, die es ermöglicht, über das bekann-
termaßen unsichere Internet sein Votum ab-
zugeben? 

Wer daran zweifelte, dass so etwas überhaupt 
sachgerecht und relativ sicher technisch mög-
lich ist, musste sich eines Besseren belehren 
lassen. In einem vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie geförderten For-
schungsprojekt konnte die Online-Wahl zum 
Studierendenparlament der Universität Osna-

brück erfolgreich durchgeführt werden (Otten 
1999). Nach Angaben der Osnabrücker For-
schungsgruppe Internetwahlen handelte es 
sich dabei um die weltweit erste rechtsver-
bindliche Wahl, bei der Stimmen übers Inter-
net abgegeben werden konnten. Im Gefolge 
dieser und weiterer teils simulierter, teils 
rechtsverbindlicher Wahlen (vgl. z.B. Landes-
amt für Datenverarbeitung und Statistik 
Brandenburg 2000) fanden anfangs vor allem 
Fragen zur technischen Umsetzung der Anfor-
derungen an allgemeine, unmittelbare, freie, 
gleiche und geheime Wahlen Beachtung. Mit 
der Zeit rückte zusätzlich der rechtliche An-
passungsbedarf in den Blickpunkt, während 
sozio-kulturelle Aspekte ebenso wie die Kos-
ten-Nutzen-Relationen aus den unterschiedli-
chen Perspektiven der Wähler, der zu Wäh-
lenden und der Wahlveranstalter bisher kaum 
näher betrachtet wurden. 

Wir diskutieren nachfolgend zunächst den 
Nutzen von Online-Wahlen und skizzieren 
denkbare Entwicklungspfade hin zu politischen 
Wahlen via Internet. Wer sich mit den mögli-
cherweise demokratieförderlichen Potenzialen 
des Internet beschäftigt, darf aber nicht bei 
Wahlen stehen bleiben. Daher erweitern wir 
anschließend den Fokus um Überlegungen zur 
Bürgerbeteiligung. Zum Schluss stellen wir 
mit der Idee eines Beteiligungsservers einen 
attraktiven und vermutlich auch wirtschaftlich 
tragfähigen Ansatz vor, Technik zur Unterstüt-
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zung von Wahlen und für Beteiligungsverfah-
ren bereitzustellen. 

 

2. Vom Nutzen der Internet-Wahl 

Der Übermittlung vertraulicher Daten über 
das Internet stehen die Deutschen noch im-
mer skeptisch gegenüber. Nach den im Okto-
ber 2000 publizierten Ergebnissen einer im 
Auftrag des  Bundesverbands Deutscher Ban-
ken (www.bdb.de) durchgeführten Untersu-
chung befürchten 59 Prozent der Deutschen 
über 18 Jahre Sicherheitsprobleme bei Online-
Geldgeschäften. Dabei sind deutliche Unter-
schiede zwischen Internet-Nutzern und Nicht-
Nutzern zu beobachten: Während letztere zu 
66 Prozent Sicherheitsbedenken hegen, sind 
es unter den Internet-Nutzern nur noch 
46 Prozent. Und in der Gruppe derjenigen, die 
ihre Geldgeschäfte bereits online abwickeln, 
sind 86 Prozent der Meinung, dass dies sicher 
oder sehr sicher sei. Ein ähnliches Resultat lie-
ferte eine Untersuchung zur „Akzeptanz virtu-
eller Behörden-Dienstleistungen und Einstel-
lungen zu Wahlen über das Internet” (INRA 
2000a). Während 80 Prozent der Bevölkerung 
und sogar 95 Prozent der Internet-Nutzer es 
begrüßen, Formulare aus dem Netz herunter-
laden zu können und 66 Prozent (Internet-
Nutzer: 78 Prozent) ihre Daten auch online 
eingeben würden, befürworten nur 29 Prozent 
(40 Prozent) eine Online-Steuererklärung. Bei 
Online-Wahlen sind Nutzer und Nicht-Nutzer 
gleichermaßen gespalten: 48 Prozent der Be-
völkerung und 50 Prozent der Internetnutzer 
würden es begrüßen, ihre Stimme künftig on-
line abgeben zu können, die andere Hälfte 
lehnt dies ab.  

Empirische Ergebnisse wie dieses sprechen 
eine deutliche Sprache: Ganz offensichtlich 
stehen Internet-Wahlen auf der Wunschliste 
der Bürgerinnen und Bürger momentan ziem-
lich weit hinten. Die Einschätzungen zum Ho-
mebanking oder zur Online-Steuererklärung 

legen den Schluss nahe, dass auch bei elekt-
ronischen Wahlen erhebliche Sicherheitsbe-
denken bestehen. Andererseits wissen wir, 
dass viele Menschen bereit sind, Risiken in 
Kauf zu nehmen, wenn sie dabei deutliche 
Vorteile im Hinblick auf Zeit und Kosten erlan-
gen können. Daher stellt sich die Frage, wel-
chen Vorteil die Bürgerinnen und Bürger von 
diesem zusätzlichen Weg der Stimmabgabe 
eigentlich haben könnten. Verglichen mit der 
heutigen Briefwahl schneidet die Online-
Stimmabgabe ziemlich schlecht ab: Wer von 
der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch ma-
chen möchte, füllt die Rückseite der zuge-
sandten Wahlbenachrichtigungskarte aus, 
schickt sie ab und erhält kurze Zeit später die 
benötigten Wahlunterlagen. Der Wähler 
macht sein Kreuz, steckt den einen Umschlag 
in den anderen und wirft ihn bei Gelegenheit 
in einen Briefkasten. Der ganze Vorgang 
nimmt kaum zehn Minuten in Anspruch, ist 
einfach zu verstehen und kostet nicht einmal 
Porto. Die Online-Wahl vom heimischen PC 
aus erfordert hingegen einen Internetzugang 
sowie Sicherheitsmedien wie eine Chipkarte 
zum Signieren und Verschlüsseln sowie einen 
entsprechenden Kartenleser.  

Zu klären ist zudem, wie das Online-Angebot 
zur Wahl gestaltet wird:  

➜ In den bisher realisierten Fällen ist es er-
forderlich, sich in einer bestimmten Frist 
vor der eigentlichen Stimmabgabe als 
Online-Wähler registrieren zu lassen. Ein 
derartiger, zeitlich zweigeteilter Ablauf ist 
natürlich nur für eine Übergangsfrist ak-
zeptabel. Mittelfristig muss es möglich 
sein, sich mittels Signaturkarte zu au-
thentifizieren und anschließend gleich die 
Stimme abzugeben. Dies ist mit den 
momentan verfügbaren Wahlsystemen 
und ohne weitere Angaben zur Person in 
den Signaturzertifikaten aber noch nicht 
möglich. 
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➜ Mit dem Stichwort „Online-Wahl” verbin-
det sich häufig die diffuse Vorstellung, zu 
einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 
Beginn der Briefwahl und der Schließung 
der Wahllokale übers Internet eine Stim-
me abgeben zu können. Diese umfassen-
de Lösung setzt jedoch die 100-prozen-
tige Verfügbarkeit und Sicherheit des ein-
gesetzten Systems voraus und von die-
sem Stand sind wir momentan noch sehr 
weit entfernt. Anspruchsvolle Lösungen 
ermöglichen es, während der Briefwahl-
frist und am Wahltag selbst elektronisch 
zu wählen, wobei die Online-Wahl einige 
Stunden früher endet, um den Wählern 
bei technischen Pannen noch den Gang 
zum Wahllokal zu ermöglichen. Noch un-
attraktiver sind Angebote, die sich auf die 
Nachbildung der Briefwahl beschränken, 
während am Wahltag selbst nur der Gang 
zur herkömmlichen Wahlurne möglich ist. 

Von allen weiteren klärungsbedürftigen Punk-
ten wie den erforderlichen rechtlichen Anpas-
sungen oder der technischen Sicherheit ein-
mal abgesehen zeigen schon diese Überle-
gungen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis aus 
Sicht der Wählerinnen und Wähler, dass wir 
von einer für die Breite der Bevölkerung at-
traktiven Lösung noch sehr weit entfernt sind. 
Dies schließt selbstverständlich nicht aus, in 
weniger sensiblen Feldern mit Wahlsystemen 
zu experimentieren und die dabei gesammel-
ten Erfahrungen in die Entwicklung einer si-
cheren und für alle Beteiligten attraktiven Lö-
sung einfließen zu lassen, die den Anforde-
rungen politischer Wahlen gerecht zu werden 
vermag.  

 

3. Der lange Weg zur Online-
Bundestagswahl 

Wie aber sind die weiteren Entwicklungsarbei-
ten auf dem Weg zur Online-Stimmabgabe 
bei politischen Wahlen zu organisieren? Auf-

grund dessen, dass bei jeder Wahl ganz spezi-
fische Eigenheiten zu beachten sind, ist es 
nicht damit getan, sich allein auf die Entwick-
lung und Erprobung technischer Systeme zu 
konzentrieren, die ab einem bestimmten Rei-
fegrad dann auch bei politischen Wahlen ein-
gesetzt werden (ausführlich dazu Kubicek/ 
Wind 2001). Vielmehr müssen für jede Wahl 
andere Voraussetzungen und Anpassungser-
fordernisse beachtet werden. Regierungs-
kommissionen und Expertengruppen anderer 
Länder haben daher Stufenpläne für die Reali-
sierung politischer Wahlen übers Internet 
empfohlen. So geht der Plan der California In-
ternet Voting Task Force (www.ss.ca.gov/exe-
cutive/ivote/) vom Einsatz elektronischer 
Wahlmaschinen in Wahllokalen aus und stei-
gert schrittweise die Flexibilität und Komplexi-
tät bis hin zum Online Voting von beliebigen 
Zugängen aus (Abb. 1). Erst im vierten und 
letzten Schritt soll über das Internet von be-
liebigen Orten aus gewählt werden können. 
Etwas anders geht die Schweiz vor: Hier soll 
schon im nächsten Jahr bei einer Kommunal-
wahl online gewählt werden können. Bis zu 
einer bundesweiten Online-Stimmabgabe sind 
nach Ansicht dieser Experten jedoch so viele 
Probleme zu lösen, dass ein über zehn Jahre 
angelegter Stufenplan verfolgt wird 
(www.admin.ch/e-gov/). 

Abb. 1: Stufenplan der California Internet Vot-
ing Task Force 

1. Internet-Voting im
zuständigen Wahllokal

2. Internet-Voting in
beliebigem Wahllokal

3. Internet-Voting über
Kiosksysteme u.ä.

4. Internet-Voting über
beliebigem Zugang

Wähleridentifizierung
durch Wahlhelfer

Infrastruktur unter 
öffentlicher Kontrolle

Wähleridentifizierung
durch digitale Signatur o.ä.

Infrastruktur ohne
öffentliche Kontrolle
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Für Online-Wahlen über beliebige Zugangsor-
te müssen die von den Kommunen geführten 
Wählerverzeichnisse in eine einheitliche Struk-
tur überführt werden. Schon angesichts der 
dabei zu erwartenden Probleme bieten sich 
auch in Deutschland Kommunalwahlen – und 
nicht etwa wie verschiedentlich geplant eine 
Europawahl – als Einstieg für die Online-
Stimmabgabe bei politischen Wahlen an. Dies 
und die Idee aus Kalifornien, die Kontrolle der 
Wahlveranstalter über die Technik schrittwei-
se zu reduzieren, ergeben zusammen die Ba-

sis für eine Matrix, die als eine Art Masterplan 
auf dem Weg zur Internet-Wahl dienen kann 
(Abb. 2). Auf dem Weg zu bundesweiten On-
line-Wahlen ist für jeden nächsten Schritt kri-
tisch zu prüfen, mit welchem Aufwand und 
mit welchem Zusatznutzen dies verbunden 
sein wird. Im Ergebnis könnte durchaus die 
Entscheidung getroffen werden, die Entwick-
lung ab einer bestimmten Stufe zu stoppen, 
weil der mit dem nächsten Schritt verbundene 
Aufwand nicht mehr in einem sinnvollen Ver-
hältnis zum erwarteten Zusatznutzen steht.   

 

Abb. 2: Entwicklungspfade auf dem Weg zum bundesweiten Online-Voting 

 

 

Die naheliegendste, da technisch und organi-
satorisch einfachste Strategie besteht darin, 
schrittweise die Zugangsstufen bei Kommu-
nalwahlen zu erweitern (Pfad 1). Schon wenn 
die Stimmabgabe von einem beliebigen Wahl-
lokal aus angeboten wird, muss für alle Wahl-
lokale ein im Online-Zugriff und Real-Time-
Betrieb aktualisiertes Wahlverzeichnis geführt 

werden. Die technische Kontrollierbarkeit ist 
sehr hoch, wenn dabei das Intranet der 
Kommune genutzt wird. In vielen Kommunen 
sind jedoch nicht alle als Wahllokale genutzten 
Räumlichkeiten an das Intranet angeschlos-
sen. Mit der Öffnung ins Internet steigen die 
Sicherheitsrisiken und die Anforderungen an 
die eingesetzte Technik. Die damit verbunde-
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nen Probleme nehmen zu, wenn Kioske an 
beliebigen Orten oder mobile Terminals einge-
setzt werden. Hard- und Software der Wahl-
geräte bleiben dann zwar noch unter der Kon-
trolle der Wahlveranstalter. Aber beim Abruf 
und Update des Wählerverzeichnisses und bei 
der Stimmenzählung über das Internet ent-
stehen Angriffspunkte, die zum Teil außerhalb 
der Kontrolle durch die Wahlveranstalter lie-
gen. Wenn dann schließlich die Wahl von je-
dem Gerät und Internet-Zugang zugelassen 
wird, kommen Hard- und Software der Wäh-
ler als Risikoquellen hinzu. Chipkarten für Ver-
schlüsselung und Signatur verringern zwar Ri-
siken auf dem Übertragungsweg. Die Kompo-
nente mit den größten Risiken bleibt jedoch 
die lokale Technikausstattung des Wählers, 
d.h. in der Regel sein PC mit Betriebssystem, 
Kartenleser, Treibern und Anwen-
dungsprogrammen (Rannenberg/Pfitzmann/ 
Müller 1997). Sollten die Probleme auf kom-
munaler Ebene gelöst worden sein, könnte 
sich der Übergang zu Online-Landtags- und 
-Bundestagswahlen anbieten, allerdings wer-
den dann zunächst interkommunale und an-
schließend länderübergreifende Integrations-
leistungen von erheblichem Umfang erforder-
lich.  

Denkbar wäre auch der zweite skizzierte Ent-
wicklungspfad, bei dem der Einstieg mit der 
elektronischen Stimmabgabe bei einer Kom-
munalwahl erfolgt und dieses Verfahren dann 
auf Landtagswahlen übertragen wird (2a). Al-
ternativ könnte darüber nachgedacht werden, 
die Integration von vornherein auf Landes-
ebene zu betreiben (2b). Dabei wird es auf die 
Koordinationsleistung des Landeswahlleiters 
ankommen, wie die Kooperation der Kommu-
nen bei der Erstellung des Wählerverzeichnis-
ses, der Stimmabgabe und -auszählung ge-
lingt.  

Wie als Option in Pfad 2 skizziert, könnte ein 
weiterer denkbarer Entwicklungsweg von 
Landtagswahlen in beliebigen Wahllokalen zur 
Übernahme dieses Verfahrens bei Bundes-

tagswahlen führen. Es ist jedoch sehr zweifel-
haft, ob die erforderliche Integrationsleistung 
auf Bundesebene in absehbarer Zeit gelingen 
kann. Aus den angeführten Gründen stellt der 
in Abb. 2 skizzierte Pfad 3, bei dem von vorn-
herein bundesweit das Ziel der Online-Wahl 
verfolgt wird, eine eher unwahrscheinliche, 
gleichwohl in den gegenwärtigen Diskussionen 
über Online-Wahlen häufig genannte Option 
dar.  

 

4. Bürgerbeteiligung via Internet 

Bis heute wurde mit jeder technologischen 
Innovation im Bereich der Medien und der In-
formations- und Kommunikationstechnik ne-
ben Hoffnungen auf ein bequemeres Leben 
und steigenden Wohlstand stets auch eine 
Stärkung der Demokratie erwartet. Ohne 
Zweifel haben das Radio, das Telefon und in 
ganz besonderem Maße das Fernsehen die Art 
und Weise, wie Demokratie praktiziert wird, 
verändert. Darüber, ob das Fernsehen die 
Demokratie aber tatsächlich gestärkt hat, 
streiten die Experten seit langem. Auch mit 
dem Internet verbinden sich Erwartungen, mit 
diesem neuen Medium die Demokratie stär-
ken zu können. Dies kommt zum Teil in der 
Diskussion über elektronische Wahlen, vor al-
lem aber in Hoffnungen zum Ausdruck, mit 
dem Internet die Partizipation der Bürgerin-
nen und Bürger an (insbesondere kommuna-
len) Planungs- und Entscheidungsprozessen 
verbessern zu können.  

Das Internet eröffnet neue Zugangswege zu 
Informationen aus Verwaltung und Politik, er-
möglicht ein Mediensystem ohne zwischenge-
schaltete Redaktionen als Informationsmittler 
und ermöglicht direkte Interaktionen zwischen 
Bürgern, Verwaltung und Politik. Insofern kann 
es durchaus demokratische und demokratie-
förderliche Prozesse fördern. Ebenso wie für e-
lektronische Wahlen gilt aber auch hier, dass 
nicht Merkmale einer Technik, sondern deren 
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sozio-kulturelle Einbettung (ausführlich dazu 
Kubicek/Hagen 2000) über Art und Ausmaß ih-
rer Nutzung entscheiden (Abb. 3). 

Ob und wie Bürgerbeteiligung stattfindet, 
hängt erstens von den rechtlich-institutio-
nellen Rahmenbedingungen ab. Dazu gehören 
Rechtsnormen zu formalen Beteiligungsver-
fahren wie die Vorschriften des Baugesetzbu-
ches oder des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ebenso wie die in den Kommunalverfassun-
gen der Bundesländer enthaltenen Regelun-
gen zu Bürgerbegehren und ähnlichen Verfah-
ren. Auch Informationsfreiheitsgesetze sind 
relevant, schließlich lassen sich mühelos Fälle 
denken, in denen erst das gesetzlich verbrief-
te Recht den für eine effektive Beteiligung er-
forderlichen Zugang zu Verwaltungsinformati-
onen eröffnet. Über landes- oder bundesge-
setzliche Regelungen hinaus steht es den 
Kommunen frei, sich ein selbstverpflichtendes 
Regelwerk zu geben, in welchen Fällen und 
auf welche Weise die Bürgerinnen und Bürger 
in Planungen und Entscheidungen einbezogen 
werden sollen. 

Entscheidend ist zweitens der Anschluss von 
Beteiligungsvorhaben an den technisch-
organisatorischen Kontext: Wie sieht die 
Technikausstattung der durchführenden Stel-
len aus? Welche Ausstattung wird bei den 
Bürgerinnen und Bürgern vorausgesetzt? Wie 
wurde der Zugriff auf Verwaltungsinformatio-
nen realisiert (Datenbanken, Schlagwortver-
zeichnisse, Thesaurus usw.)? Welche Anwen-
dungen eignen sich eigentlich für die unter-
schiedlichen Beteiligungsgegenstände und 
-verfahren?  

Drittens ist zu berücksichtigen, dass Bürger-
beteiligung nur dann zustande kommt, wenn 
Politik, Verwaltung und die Bürger selbst hin-
reichend motiviert sind. Die Mitwirkungsbe-

reitschaft der Bürgerinnen und Bürger wird in 
vielen Fällen sicherlich überschätzt. So zeigen 
Befragungsergebnisse immer wieder, dass po-
litische Inhalte unter den bevorzugten Inter-
net-Angeboten einen hinteren Platz einneh-
men (INRA 2000b). Ebenso ist aber festzu-
stellen, dass es im ganz überwiegenden Teil 
der Kommunen noch an etablierten Beteili-
gungsverfahren und somit an gesicherten Er-
fahrungswerten, wie sich Partizipationsbereit-
schaft mittel- bis langfristig entwickeln kann, 
mangelt (Gabriel 2001; Grunow 2001). So 
scheint es inzwischen durchaus vorstellbar zu 
sein, dass sich nach einer gewissen Gewöh-
nungszeit Bürgerbegehren trotz hoher forma-
ler Hürden zu einem ernst zu nehmenden Be-
teiligungsinstrument entwickeln. Erst vor kur-
zem wurde beispielsweise auf diesem Weg in 
Düsseldorf der Verkauf der kommunalen An-
teile an den Stadtwerken verhindert – eigent-
lich kein Thema, bei dem gemeinhin eine allzu 
hohe Öffentlichkeitswirkung zu vermuten ge-
wesen wäre. Damit stellt sich aber die Frage, 
was Politik und Verwaltung eigentlich dazu 
motivieren sollte, den Bürgern freiwillig größe-
re Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen. Ob 
mit oder ohne Internet – hier geht es letztlich 
um Machtinteressen. 

Schließlich ist viertens die sozio-kulturelle An-
schlussfähigkeit im engeren Sinne zu prüfen: 
Welchen Stellenwert hat die Bürgerbeteiligung 
in der Vergangenheit eingenommen und auf 
welche Erfahrungen oder bereits etablierte 
Verfahren kann aufgebaut werden? Wie will 
eine Verwaltung im Zuge der Verwaltungsre-
form die Beziehung zu den Bürgern verändern 
(Stichwort „Bürgerkommune”)? Und wie wird 
gewährleistet, dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger die gleichen Beteiligungschancen haben, 
wenn dem Internet eine bedeutsamere Rolle 
zugemessen wird? 
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Abb. 3: Anschlussfähigkeit der Bürgerbeteiligung via Internet 

 

 

In den typischen Phasen der Politikgestaltung 
und -umsetzung – von Interessenartikulation 
und Agenda-Setting über Politikformulierung 
und -umsetzung bis hin zur Evaluation und 
der eventuell nachfolgenden Neuformulierung 
von Problemen und Interessen – gibt es un-
terschiedliche  Möglichkeiten und Instrumen-
te, Einfluss auf das (kommunal)politische Ge-
schehen zu nehmen (Grunow 2001; Abb. 4). 
Diese Anschlussfähigkeit der Bürgerbeteili-
gung im Internet wird für unterschiedliche Be-

teiligungszeitpunkte, -gegenstände und –ver-
fahren jeweils neu zu prüfen sein. Dabei ist 
generell davon auszugehen, dass die Internet-
basierte Beteiligung unterstützend und nicht 
alternativ zu den herkömmlichen Beteili-
gungsverfahren und -instrumenten zum Ein-
satz kommen wird. Welche Varianten der 
Bürgerbeteiligung via Internet hilfreich und 
welche weniger sinnvoll sind, wird die prakti-
sche Erprobung zeigen müssen. 

 



Vortrag Wind 
 

153 

Abb. 4: Politikzyklus und Bürgerbeteiligung (Grunow 2001) 

 

 

Einen ersten, auch überregional beachteten 
Versuch stellte z.B. die im Frühjahr 2001 für 
etwa sechs Wochen durchgeführte Online-
Bürgerbefragung zur Verkehrsberuhigung im 
Bremer Stadtteil Horn-Lehe dar (Einzelheiten 
sind über www.bremen.de zugänglich). Ins-
gesamt beteiligten sich 809 Bürgerinnen und 
Bürger, 491 machten von der Online-Variante 
Gebrauch, der Rest griff auf einen herkömmli-
chen Fragebogen zurück. Bereits nach zehn 
Tagen lag ein Zwischenergebnis vor, das dem 
Endresultat sehr nahe kam, sodass ein 
schneller Meinungsüberblick gewonnen wer-
den konnte. Etwa ein Drittel der Teilnehmer 
wollte nicht nur ankreuzen, sondern nahm die 
Gelegenheit wahr, sich in einer offenen Frage 
detaillierter zu äußern. Wichtig für die hohe 
Beteiligung war das Zusammenwirken mit 
anderen Medien: Nach Berichten in der örtli-
chen Presse waren regelrechte „Antwortwel-
len” zu verzeichnen. Überraschend fiel die Be-
teiligung der unterschiedlichen Altersgruppen 
aus: Prozentual beteiligten sich deutlich mehr 
Personen über 40 Jahren, als ihrem vom GfK-
Monitor (7. Welle von Dezember 2000 bis Ja-
nuar 2001) ermittelten Anteil unter den Inter-

net-Nutzern entspricht. Entsprechend umge-
kehrte Vorzeichen waren für die Altersgrup-
pen bis 39 Jahre zu verzeichnen. Da auf eine 
Identifizierung der Teilnehmer verzichtet wur-
de, waren Mehrfachnennungen nicht ausge-
schlossen. Die unterschiedlichen Antworten 
auf die offene Frage sowie der geringe Anteil 
vollständig übereinstimmender Antwortbögen 
lassen aber die Vermutung zu, dass hieraus 
nur eine geringe Fehlerquote resultierte.  

Der Erfolg dieses Versuchs hat zur Folge, dass 
in Bremen Horn-Lehe solche Möglichkeiten zur 
Meinungsäußerung künftig häufiger angebo-
ten werden sollen. Die Internet-Befragung 
wird auch hier als Ergänzung zu anderen Be-
teiligungsformen fungieren, da von einem 
„multikanaligen” Vorgehen höhere Beteili-
gungsquoten und qualitativ bessere Ergebnis-
se zu erwarten sind. Eine weitere Konsequenz 
besteht darin, mit der Bürgerbeteiligung mög-
lichst früh zu beginnen, damit die Resultate 
nicht nur zu nachträglichen Korrekturen ge-
nutzt, sondern von vornherein im Planungs-
prozess berücksichtigt werden können. 
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5. Ein strategischer Schritt: Aufbau 
eines Beteiligungsservers 

Unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten aus 
Sicht der Verwaltungen als Wahlveranstalter 
und Träger von Beteiligungsverfahren auf der 
einen und den Bürgerinnen und Bürgern auf 
der anderen Seite lässt sich an dieser Stelle 
folgendes Fazit ziehen: 

➜ Für die Wählerinnen und Wähler bieten 
die derzeit im Einsatz befindlichen spezia-
lisierten technischen Systeme keine nen-
nenswerten Vorteile. Dies ändert sich un-
ter Umständen, wenn elektronische Sig-
naturen und das dazu gehörige Equip-
ment weiter verbreitet sind und es mög-
lich ist, sich auf einfache Weise innerhalb 
eines möglichst langen Zeitraums gegen-
über dem System zu authentifizieren und 
anschließend gleich eine Stimme ab-
zugeben. In den vielen Ländern, die das 
Verfahren der Briefwahl gar nicht kennen, 
kann die Kosten-Nutzen-Relation aus 
Bürgersicht hingegen durchaus positiv 
ausfallen, sollte dadurch der Weg zum 
Wahllokal obsolet werden. 

➜ Für die Veranstalter von Wahlen können 
Systeme zum Online-Voting dazu beitra-
gen, die Wahldurchführung zu rationali-
sieren. Fraglich bleibt, ob dies die Ent-
wicklungs- und Beschaffungskosten 
rechtfertigt. Wesentlich positiver wird die 
Kosten-Nutzen-Bilanz ausfallen, wenn ein 
solches System auch für Bürgerbegehren, 
Befragungen usw. einsetzbar wäre.  

Für die Anbieter der Technik, für Verwaltun-
gen als potenzielle Abnehmer der Systeme 
wie auch für die Bürgerinnen und Bürger als 
Adressaten der Angebote wäre es also vorteil-
haft, wenn über eine modular aufgebaute 
Plattform Funktionalitäten verfügbar wären, 
die Online-Wahlen ebenso erlauben wie einfa-
che Umfragen aus aktuellem Anlass. Als Vor-
bild für ein praktikables Geschäftsmodell kön-

nen Application Service Provider dienen, die 
ihren Kunden Software gegen Gebühr zur 
Verfügung stellen. Vergleichbar mit virtuellen 
Marktplätzen, auf denen sich die Anbieter aus 
bereitgestellten Funktionalitäten ihren indivi-
duellen Shop einrichten, würden auf dem „Be-
teiligungsserver” die für Beteiligungsverfahren 
benötigten Module zentral vorgehalten. Ent-
wicklungs- und Pflegekosten fallen nur einmal 
an und können über einen großen Kunden-
kreis refinanziert werden. Zudem kann das 
Angebot sehr viel häufiger als ein reines 
Wahlsystem in Anspruch genommen werden, 
was ebenfalls der Wirtschaftlichkeit zugute 
kommt. Ferner sind Synergieeffekte denkbar, 
wenn viele Verwaltungen ähnliche Angebote 
wünschen, was den Aufwand bei Einrichtung 
und Pflege der gewünschten Anwendungen zu 
reduzieren hilft. Die Verwaltungen können 
sich eigene Entwicklungskosten sparen und 
auf Erfahrungen des Dienstleisters zurückgrei-
fen. Dies wird den Einstieg in die Bürgerbetei-
ligung via Internet sicherlich erheblich erleich-
tern.  

Die Basisfunktionalitäten des Angebots müs-
sen folgende Anwendungen ermöglichen: 

➜ Aufbereitung, Bereitstellung und Erschlie-
ßung von Informationen, 

➜ Stellungnahmen, Kommentierungen und 
Einsprüche zu Beteiligungsgegenständen 
(bilaterale Kommunikation), 

➜ Diskussion über Beteiligungsgegenstände 
(multilaterale Kommunikation), 

➜ Stimmabgabe und 

➜ Darstellung der Abstimmungsergebnisse. 

Je nach Bedarf soll zwischen unterschiedlichen 
Sicherheitsniveaus gewählt werden können: 

➜ Nutzerzugang ohne Anmeldung,  

➜ Zugang nach ungeprüfter Anmeldung 
(z.B. durch Vergabe eines nicknames), 
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➜ Zugang nach geprüfter Anmeldung über 
ein Anmeldeformular mit Angaben zur 
Person oder ein elektronisch zu signieren-
des Online-Formular, 

➜ Zugang nach Authentisierung plus nach-
folgender Option zur Anonymisierung, wie 
sie für Wahlen zwingend erforderlich ist. 

Interessierte Kommunen würden die von ih-
nen benötigten Module befristet buchen, auf 
dem Beteiligungsserver wird dann ein ent-
sprechendes Angebot eingerichtet, das über 
eine Verlinkung im jeweiligen Stadtinformati-
onssystem und unter der Oberfläche der ver-
anstaltenden Gebietskörperschaft erreichbar 
ist. Die Bezahlung richtet sich nach der Kom-
plexität der gewünschten Anwendung (Wah-
len sind erheblich teurer als eine einfache On-
line-Befragung), der Dauer ihrer Inanspruch-
nahme und dem eventuell anfallenden Anpas-
sungsbedarf (Gestaltung von Wahlzetteln oder 
Fragebögen usw.). Zumindest in einer 
Anfangsphase könnte es außerdem sinnvoll 
sein, dass interessierte Verwaltungen durch 
eine akzeptable Grundgebühr einen 
Finanzierungssockel bereitstellen. 

Ob diese Idee technisch umsetzbar und wirt-
schaftlich tragfähig ist, ob die skizzierte Leis-
tungspalette zu schmal oder zu breit ist, ob 
sich ein Träger für dieses Angebot findet und 
genügend Kommunen als Abnehmer existie-
ren, lässt sich wieder einmal nur im prakti-
schen Versuch herausfinden. Einen ersten 
Schritt in diese Richtung hat die Arbeitsgruppe 
„Demokratie + Verwaltung” des Forums In-
formationsgesellschaft (www.forum-informa-
tionsgesellschaft.de) in Zusammenarbeit mit 
der Unterarbeitsgruppe „Beteiligung der Bür-
ger an politischen Prozessen” der Initiative 
D21 (www.initiatived21.de) und dem Bürger-
netzverband (www.buergernetz.de) unter-
nommen. Einige Funktionalitäten eines Betei-
ligungsservers demonstriert ein Prototyp, der 
über http://beteiligung.buerger.net/ zugäng-
lich ist. Ein Verbundprojekt zur Entwicklung 

eines Beteiligungsservers, an dem Realisierer 
für die benötigte Technik ebenso mitwirken 
sollen wie erprobungswillige Kommunen, be-
findet sich derzeit in Planung.  

Auf diese Weise könnte es gelingen, eine wirt-
schaftlich tragfähige Lösung für elektronische 
Wahlen zu finden und es den Kommunen in 
der übrigen Zeit zu ermöglichen, auf einfache 
Weise ihre Bürger an Planungen und Ent-
scheidungen zu beteiligen. So würde außer-
dem die in letzter Zeit auf das Wahlthema fi-
xierte Auseinandersetzung erweitert und der 
Blick erneut auf die tatsächlich demokratieför-
derlichen Potenziale des Internet gelenkt. 
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Wählen wie im Schlaraffenland? 

Erfahrungen der Forschungsgruppe Internetwahlen  

mit dem Internet als Wahlmedium 

 

Wir wählen wie in der Agrargesellschaft, sa-
gen die Niederländer mit ihrer weit zurück rei-
chenden demokratischen Erfahrung: wir be-
nutzen Papier und Bleistift, werfen unsere 
Stimmbriefe in Bottiche, die wir Urnen nen-
nen, und zählen am Ende des Wahltages die 
Stimmzettel aus, als hätten weder Konrad Zu-
se noch John von Neumann je einen elektro-
nischen Kalkulator gebaut. Wir glauben tat-
sächlich, der Verfassungssouverän konstituie-
re sich im Wohnbezirk als politisches Subjekt, 
so als lebten und arbeiteten wir noch in der 
Gemeinschaft des Dorfes. Deshalb verlangen 
unsere Wahlgesetze, dass wir im Wahllokal 
erscheinen. Briefwahl oder Vertreterwahl, die 
in vielen europäischen Ländern gar nicht er-
laubt sind, sollen nur die Ausnahmen für den 
Fall darstellen, dass jemand wirklich krank 
oder beruflich verhindert ist. Und immer noch 
wählen wir Vertretereliten („Parlamente”), die 
an unserer statt entscheiden sollen, so als wä-
ren wir alle ungebildete „Dorftrottel”, die 
nichts von der Politik verstehen. 

Offenbar fällt dies vielen wie im Märchen von 
des Kaisers neuen Kleidern erst jetzt so richtig 
auf, nachdem das Internet zur allumfassen-
den politischen Chiffre für Modernisierung ge-
worden ist. Plötzlich geht alles: Wählen über 
das Internet, mehr direkte Demokratie, virtu-
elle Rathäuser, in denen der Bürger seine Be-
hördengänge online machen kann, und vieles 
mehr. Zwar besteht kein zwingender Zusam-

menhang zwischen der Nutzung des Internets 
für Wahlen und direkter Demokratie, eine 
Wechselwirkung aber offenbar doch: Kommt 
das Wahlsystem unter Modernisierungsdruck, 
wird auch das Demokratiesystem, also das, 
wozu wir wählen, entzaubert. Also stellt das 
Internet beides in Frage.  

So spannend die Frage nach der verfas-
sungsmäßigen Modernisierung unserer De-
mokratien auch ist, die Diskussion über die 
Frage nach der Nutzung des Internets für 
Wahlen hat die Wahlmodernisierungsdebatte 
wohl mehr in Gang gebracht als alle staats-
rechtlichen Kollegs zur direkten Demokratie 
zuvor. Und das hat einen simplen Grund: Die 
Frage, ob man über offene Netze wählen kann 
und soll, hat eine ganz und gar pragmatische 
Komponente: geht’s oder geht es nicht?  

Ist es mit den bestehenden Prinzipien der 
Wahlgesetzgebung zu vereinbaren oder nicht? 
Lässt sich die Internetwahl durch eine einfa-
che Novellierung der Gesetzesgrundlagen rea-
lisieren oder nicht? Und doch beeinflusst die 
Antwort auf solche Frage auch massiv die De-
batte um mehr direkte Demokratie in der In-
formationsgesellschaft. 

Auf die pragmatischen Fragen nach der Inter-
netwahl möchte ich im Folgenden auf der Ba-
sis unserer Erfahrungen mit dem von uns 
entwickelten Internetwahlsystem „i-vote” 
(Hard- und Software) sowie aufgrund der mit 
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dem System durchgeführten Wahlen (Studie-
rendenparlament Osnabrück, Personalrats-
wahlen beim Landesamt für Datenverarbei-
tung und Statistik, Brandenburg) eingehen. 
Auf die Frage nach der direkten Demokratie 
würde ich natürlich auch gern antworten, aber 
das ist ein weites Feld und würde den Rah-
men dieses Beitrags sprengen. Doch wenn 
mein Urteil nicht trügt, dann behandeln wir 
solche Grundsatzfragen mit jedem pragmati-
schen Beitrag zur Internetwahl aufgrund der 
bestehenden Wechselwirkungen so wie so! 

 

1. Modernisierung von Wahlen 

Die Abwicklung von Wahlen ist nicht nur anti-
quiert, sondern auch aufwendig und teuer – 
bei Betriebs- oder Personalräten, Sozialwahlen 
oder Urabstimmungen nicht minder als bei 
politischen Wahlen und Referenden. Vielleicht 
noch belastender als die Kosten ist der Auf-
wand für die Durchführung von Wahlen, und 
der größte Druck lastet zumindest bei politi-
schen Wahlen auf ohnehin schon überlasteten 
Kommunen und Gebietskörperschaften, die 
Wahlen organisieren, Wahlvorstände stellen 
und die Auszählung der Wahlergebnisse ver-
antworten müssen. Kein Wunder also, dass 
das kommunale Interesse an der Modernisie-
rung bei Stadtkämmerern und den Wahlamts-
leitern am größten ist. Man sagt zwar, Geld 
dürfe keine Rolle bei der Wahrnehmung de-
mokratischer Rechte spielen, aber gegen Kos-
tensenkung und Verfahrensvereinfachung bei 
Wahlen ist selbstverständlich nichts einzu-
wenden. 

Der Modernisierungsbedarf von Wahlen be-
trifft aber keineswegs nur die Verwaltung von 
Kommunen und Gebietskörperschaften. Der 
Wunsch nach Veränderung kommt vermehrt 
auch von den Wahlbürgerinnen und -bürgern 
selbst – und es hat den Anschein, dass es die-
ser Druck ist, der die Modernisierung des 
Wählens überhaupt erst ins Rollen bringen 

könnte: Nicht nur in den metropolitanen Regi-
onen – aber in diesen besonders deutlich – 
wächst der Wunsch nach mehr Mobilität bei 
Wahlen! Immer mehr Wahlbürgerinnen und –
bürger möchten ihre Mobilität nicht durch den 
Wahl(sonn)tag einschränken lassen. Für die-
sen Wandel im Wählerverhalten gibt es einen 
schlagkräftigen Indikator, nämlich die rasante 
Zunahme der Briefwahl. In München haben 
bei der Wahl zum Deutschen Bundestags 
1998 um die 27 Prozent von der Briefwahl 
Gebrauch gemacht, in Hamburg waren es 
knapp 25 Prozent und in anderen Großstädten 
lagen die Zahlen ähnlich. Nichts spricht dafür, 
dass dieser Trend in Zukunft rückläufig sein 
wird. Im Gegenteil, man wird annehmen 
müssen, dass sich der Trend verstärkt. Wenn 
jeder Dritte bald nicht mehr in das Wahllokal 
gehen will, wird sich auch der Gesetzgeber 
nicht mehr der Modernisierung des Wählens 
verschließen können. 

Mit dem Siegeszug des Internet haben wir 
erstmals seit Jahrhunderten ein realistisches 
Instrument in der Hand, Wahlen auch tat-
sächlich modernisieren zu können und dabei 
beiden Polen des Modernisierungsinteresses 
gerecht zu werden. Wahlen lassen sich da-
durch nicht nur erheblich rationalisieren, ver-
billigen und beschleunigen. Sie werden auch 
bürgerfreundlicher, kommen dem Wunsch 
nach mehr Mobilität nach und erhöhen die 
Wahlfreiheit der Wahlbürgerinnen und –bür-
ger!  

 

2. Sicherheit elektronischer Wahlen 

Elektronische Wahlen erfüllen nicht nur diese 
Kriterien, sie sind vor allem in vielen Punkten 
auch sicherer als die herkömmliche Wahl. Die-
se Behauptung klingt manchem angesichts 
der Attacken von Viren auf Millionen weltwei-
ter Computer oder auf die Server großer In-
ternetanbieter reichlich verwegen. Ist das 
Netz nicht prinzipiell unsicher? Ist die Gefähr-
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dung der Privatsphäre und die Manipulation 
von Interaktionen in elektronischen Kommu-
nikationssystemen nicht eine reale Bedro-
hung? Das sind alles berechtigte Fragen. Aber 
niemand hat gesagt, dass Wahlen über offene 
Netze trivial seien. Die Durchführung von e-
lektronischen Wahlen setzt in der Tat eine 
Reihe von verschärften Anforderungen an Si-
cherheit und Kontrolle der Stimmabgabe vor-
aus, die alle erfüllt sein müssen, bevor man 
die Wählerinnen und Wähler an die elektroni-
sche Urne lassen kann. Ergreifen wir jedoch 
die richtigen Maßnahmen, dann lässt sich ein 
sehr viel höheres Maß an Sicherheit erreichen 
als bei der bisher angewendeten Art des Wäh-
lens, von der wir unhinterfragt glauben, sie sei 
sicher.  

Die Sicherheit der Stimmabgabe in konventi-
onellen Wahlkabinen ist aber in Tat und 
Wahrheit niedrig. Die Wahllisten zu manipulie-
ren ist leicht, die Identität der Wähler wird oft 
ungenügend geprüft. Die Urnen sind meist 
nur mit Papierstreifen oder einem anderen 
leicht brechbaren Material versiegelt und ste-
hen in der Regel ungesichert im Wahllokal. 
Die Auszählung geschieht auf sehr unbefriedi-
gende Weise, die Fehlerhäufigkeit ist hoch, die 
Manipulierbarkeit des Stimmergebnisses auch. 
Bei der Briefwahl ist der Sicherheitsstandard 
noch niedriger. Der Postweg ist eine offene Si-
cherheitsflanke, und die Lagerung der Briefe 
erfüllt in keiner Kommune auch nur niedrigste 
Hochsicherheitsanforderungen. Und trotzdem 
unterstellen wir von Wahl zu Wahl mit schö-
ner Regelmäßigkeit, dass eine nennenswerte 
Wahlfälschung unterbleibt.  

Dafür werden in der Regel zwei Argumente 
ins Feld geführt. Erstens, der Wahlausschuss 
oder das Bürgerkomitee werde aus Vertretern 
aller Parteien gebildet, sodass ein ausreichen-
der Schutz vor Manipulation des Wahlergeb-
nisses gegeben sei (Proporzargument). Zwei-
tens, Stimmlokal und Urne seien durch Geset-
zesbestimmungen hinreichend geschützt, die 
Bürger hielten sich an die Bestimmungen des 

Gesetzes und hätten Vertrauen in die Kor-
rektheit der Wahl (Loyalitätsargument). Aber 
niemand kann im Ernst glauben machen, sol-
che Maßnahmen würden ausreichen, wenn 
jemand den Willen hätte, Wahlen zu manipu-
lieren. Unter solchen Bedingungen wäre eine 
Manipulation der Urnenwahl, insbesondere der 
Briefwahlen auch in Deutschland oder einem 
anderen EU-Staat ein Kinderspiel – wie Erfah-
rungen mit Wahlfälschungen in anderen Län-
dern zeigen.  

Ein elektronisches Wahlverfahren hätte es al-
so relativ leicht, sicherer zu sein als Urnen- 
und Briefwahl, wäre da nicht der Verdacht, 
dass die Nutzung des Computers dazu führen 
könnte, dass findige Hacker, sagen wir im 
Auftrag ausländischer Mächte, mit einem 
Schlag und in Sekundenschnelle Millionen von 
Wahlhandlungen manipulieren oder zumin-
dest blockieren könnten. Diese Bedrohung 
geht heute wohl kaum von der Entschlüsse-
lungsthematik aus. Natürlich ist Kryptisierung 
immer ein Wettkampf zwischen Verschlüsseler 
und Entschlüsseler, aber unter Mathematikern 
ist inzwischen unbestritten, dass Kryptifizie-
rung auf der Basis asymmetrischer, große 
Primzahlen verwendender Schlüssel heute 
weitgehend sicher ist, wenn die richtige Stra-
tegie der Verschlüsselung in Zeit und Raum 
angewendet wird1. 

Geht man die verbleibenden Szenarien der 
Fälschung und Manipulation von Wahlen 
durch, dann kann man drei Gruppen von Be-
drohungen erkennen: 

➜ Angriffe auf die Urne, um die abgegebe-
nen Stimmen zu manipulieren oder die 
Identität der Wähler aufzudecken (bringt 
den größten Effekt) 

➜ Angriffe auf die Computer von Millionen 
von Wählerinnen und Wählern, um deren 
Votum bei der Stimmabgabe vom Wähler 

                                          
1 Vgl. hierzu Singh, Simon, Fermat’s Last Theorem. The 

Story of a Riddle that confounded the World’s Great-
est Minds for 358 Years, London 1997. 
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unbemerkt mittels Viren oder trojanischer 
Pferde zu manipulieren 

➜ Angriffe auf das Wahlserversystem durch 
Sabotage des Zugangs, um die Abgabe 
einer ausgewogenen Anzahl von Stimmen 
zu verhindern. 

 

2.1 Sicherung im virtuellen Wahllokal 

In den älteren Betrachtungen, etwa bei Fujio-
ka, Okamoto und Oha2, spielte die Frage, wo-
hin die Stimme in einem elektronischen Sys-
tem geht, noch eine zentrale Rolle und war 
die Grundlage für die Formulierung expliziter 
Wahlprotokolle. Inzwischen hat man den Ein-
druck, dass die meisten Internetwahlverfah-
ren, verleitet durch die mannigfachen Mög-
lichkeiten, irgendwo auf Websites von Zeit-
schriften oder anderen Betreibern unter dem 
Stichwort „vote” etwas anzuklicken und dann 
gleich das Ergebnis zu sehen zu bekommen, 
darauf keinen besonderen Wert mehr legen, 
und sich ausschließlich auf Kryptisierung und 
Identitätskontrolle der Wählerinnen und Wäh-
ler konzentrieren. Doch darin liegt ein schwe-
res Missverständnis der Sicherheit von Wah-
len. 

 

2.1.1 Sicherung der Urne 

Die Urne ist sozusagen das Herzstück der 
Wahlsicherheit. Ist ihre Sicherheit nicht gege-
ben, sind alle anderen Maßnahmen vergeblich 
ergriffen. Die Lagerung der Stimmzettel spielt 
deshalb bei der Sicherheitsbetrachtung eine 
zentrale, wenn nicht gar die entscheidende 
Rolle. Wenn es überhaupt Sinn macht, eine 
Wahl zu fälschen, dann nicht indem einzelne 
Stimmzettel, sondern gleich alle Urnen ge-
fälscht werden! Die Urne ist denn auch der 

                                          
2 Siehe das Protokoll für ein „practical secret voting 

scheme for large scale elections” von Fujioka, Oka-
moto und Oha in: „Advances in Cryptology – AUSC-
RYPT 92”, Berlin 1993. 

sensibelste Teil des Sicherheitssystems und 
muss von daher besonders geschützt werden. 
Spätestens seit dem Hollywoodstreifen „Missi-
on: Impossible” weiß die Öffentlichkeit, dass 
Hacker wegen des hohen Sicherheitsstan-
dards der elektronischen Schutzwälle („Fire-
wall-Programme”) einen physischen Angriff 
auf das System bevorzugen, um sich mit al-
ten Tricks Zugang zu verschaffen (Einstieg 
durch das Lüftungssystem) und mit intelligen-
ten Maßnahmen in den Besitz des Zugangs-
codes zu gelangen (Abscannen der Tastatur). 
Noch einfacher wäre es, eine der beteiligten 
Seiten im Wahlamt oder sonst wo zu beste-
chen, die Stimmen im Computer vor Ausgabe 
des Ergebnisses zu manipulieren.  

Es müssen bei einer elektronischen Wahl also 
Maßnahmen ergriffen werden, die Urne vor 
dieser Art Angriffe zu schützen, indem techni-
sche Maßnahmen angewandt und Kontroll-
prinzipien aufgebaut werden, die das verhin-
dern. Welche das im Einzelnen sind, werde ich 
im Folgenden anhand unserer Erfahrungen 
mit dem „i-vote” System näher erläutern. An 
dieser Stelle sollten die Prinzipien erwähnt 
werden, nach denen eine solche Sicherung zu 
erfolgen hat: 

➜ Die Urne muss in einem System gesichert 
werden, das Hochsicherheitsansprüchen 
genügt, und zwar sowohl elektronisch (Fi-
rewall), als auch physisch (Tresor, Si-
cherheitszone). 

➜ Die Urne muss unter öffentlicher Kontrolle 
aufgestellt werden. Sie gehört unter die 
Obhut einer unabhängigen Instanz, am 
besten wie im herkömmlichen Wahllokal 
unter die Kontrolle eines Bürgerkomitees. 

➜ Die Urne darf nur verschlüsselte Stimmen 
entgegennehmen, so wie es im Wahllokal 
mit der Einkuvertierung des Stimm-
scheins geschieht. 

➜ Die Urne darf nur unrückverfolgbare 
Stimmzettel entgegennehmen, die min-
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destens dem Standard von Chaum’s Blin-
dingtechnologie entsprechen. 

➜ Urnen müssen „redundant” aufgestellt 
werden. Erst der Einsatz von vielen Ur-
nenrechnern bietet Gewähr, die Manipula-
tionsgefahr sinnvoll einzudämmen. 

➜ Urnenrechner sollten nicht unbedingt auf 
der Stimmlokalebene im Einsatz sein (wie 
die Urnen der Wahllokale), wohl aber auf 
der Wahlkreisebene, weil wegen der Kan-
didaturen ohnehin für jeden Wahlkreis ei-
ne logische Urne vorgehalten werden 
müsste. 

 

2.1.2 Sicherung der Prinzipien „Perso-
nenechtheit”, „Einmalwahl” und 
„Wahlgeheimnis” 

Im bisherigen Wahlsystem werden diese Prin-
zipien auf bemerkenswert einfache und funk-
tionale Weise gelöst:  

➜ Pro Wahlkreis gibt es mindestens ein 
Wahllokal, in dem die Stimmzettel mit 
den dort kandidierenden Personen und 
Listen vorgehalten werden. 

➜ In jedem Wahllokal gibt es eine Wählerlis-
te, die das Einwohnermeldeamt oder die 
amtliche Registrierungsstelle erzeugt hat.  

➜ In jedem Wahllokal findet eine Identitäts-
prüfung der Wählerinnen und Wähler an-
hand von Wahlliste und Dokumenten 
statt, die von einer anderen, amtlich au-
torisierten Stelle zertifiziert worden sind. 

➜ In jedem Wahllokal umfasst die Prüfung 
der Identität zwei Kontrollebenen, die An-
gaben zur Person sowie zur Personen-
echtheit (Passfoto als primitive „biometri-
sche Einheit”). 

➜ In jedem Wahllokal gibt es einen unab-
hängigen Wahlvorstand, der die Wähler-
liste führt, die Identität der Wählerinnen 

und Wähler validiert, die Wahlunterlagen 
ausgibt, die Wählerinnen und Wähler da-
nach auf der Liste blockiert und am Ende 
des Wahlzeitraums die Auszählung vor-
nimmt. 

➜ In jedem Wahllokal gibt es eine Urne (gr.: 
„psephora”), die vom Wahlvorstand strikt 
getrennt gesichert werden muss, damit er 
sie nicht manipulieren kann, und die 
durch öffentliche Kontrolle vor anderen 
Angriffen geschützt wird. 

➜ In jedem Wahllokal gibt es zudem eine 
Stimmkabine, die aber nicht wesentlich 
für das System ist, weil der Wähler seine 
Stimme nicht in der Kabine abgeben 
muss, sofern eine unbeeinflusste Stimm-
abgabe auch anders möglich ist (er könn-
te den Stimmzettel auch auf der Toilette 
ausfüllen). 

Unsere Studien haben gezeigt, dass sich die-
ses Prinzip nicht substanziell verbessern lässt. 
Lediglich zwei Tatsachen bleiben zu bemän-
geln (und ließen sich besser lösen): 

➜ die Wählerinnen und Wähler haben keine 
Kontrolle über die Auszählung ihrer 
Stimmen: sie können zwar kontrollieren, 
dass ihre Stimme in die Urne geht, aber 
was danach mit ihr geschieht, insbeson-
dere ob sie auch gezählt wird, bleibt im 
Dunkeln; 

➜ die einmal abgegebene Stimme kann 
nicht revidiert werden, weil die Urne auf 
keinen Fall mehr geöffnet werden kann 
und Briefumschläge der Stimmzettel 
meist auch nicht markiert werden, um ei-
ne Rückverfolgung auszuschließen. 

Bis auf diese Ausnahmen kann man es auch 
in einem elektronischen System nicht besser 
machen und baut es am besten nach, indem 
man virtuelle Wahllokale schafft, in denen der 
elektronische Wähler während der Wahlperio-
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de erscheint, sich überprüfen lässt und sicher 
und anonym per Mausklick wählen kann. 

 

3. Erfahrungen mit den ersten 
rechtskräftigen Internetwahlen  

Die Forschungsgruppe Internetwahlen der U-
niversität Osnabrück (UOS) hat für die Wah-
len zum Studierendenparlament der UOS so-
wie für die Personalratswahlen im Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung des Lan-
des Brandenburg ein komplettes Internet-
wahlsystem nach dieser Prämisse entwickelt3 
und unter dem Namen „i-vote” eingesetzt und 
erprobt.  

Es bildete die Gewaltenteilung des Wahlvor-
gangs in Gestalt von drei Serversystemen ab, 
von denen  

➜ der erste, der „Zertifikator”, beim Trust 
Center steht und die Rolle der Passbehör-
de übernimmt 

➜ der zweite, der „Validator”, die Aufgaben 
des Wahlvorstandes wahrnimmt, die 
Wahlliste führt, Identität und Wahlberech-
tigung prüft und die Stimmen auszählt 

➜ der dritte, der „Psephor”, die Rolle der 
Urne bzw. des Urnenservers übernimmt, 
der die einzelnen Stimmen auf die Wahl-
kreisurnen verteilt und sicher verwahrt. 

Die Internetwahl konnte nur rechtskräftig rea-
lisiert werden, weil wir uns für eine Infrastruk-
tur entschieden haben, die dem Signaturge-
setz entspricht und aus folgenden Komponen-
ten bestand: 

                                          
3  Vgl. Forschungsgruppe Internetwahlen, Erster Zwi-

schenbericht anlässlich der Sozialwahlen 1999, Osna-
brück 1999, sowie: Zweiter Zwischenbericht anläss-
lich der Wahlen zum Studierendenparlament am 
2.2.2000, Osnabrück 2000, beide unter „www.inter-
netwahlen.de” veröffentlicht. 

➜ einem PC mit CD-ROM-Laufwerk, Inter-
netanschluss und Smart Card-Lesegerät  

➜ einer auf Gesetzesbasis erstellten, kar-
tenbasierten digitalen Signatur  

➜ einer besonderen Software zum Wählen, 
Verschlüsseln und Anonymisieren der 
Wahl unter Verwendung asymmetrischer 
1024 RSA Vercodungsschlüssel sowie Da-
vid Chaums System des „Blinding”.  

Dahinter steckt erhebliche Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit, denn zunächst musste mit 
dem Trust Center „TC Trustcenter” die kom-
plette Infrastruktur für eine digitale Signatur 
nach der gesetzlichen Sicherheitsstufe drei 
aufgebaut werden – inklusive der Vergabe der 
PINs, der Lesegeräte und der CD-ROMs mit 
der Wahlsoftware. Parallel dazu wurde die ei-
gentliche Wahlmaschine, der „Main Client”, in 
Kooperation mit dem Paderborner System-
haus OMP entwickelt, auf CD ROM gebracht 
und an die Wählerinnen und Wähler verteilt. 
Diese mussten bei der Stupa-Wahl nur die CD 
ROM mit der Software einlegen, bei der Wahl 
zum Personalrat des LDS waren Software und 
Hardware in einem geschlossenen Usernetz 
von den Mitarbeitern der Dienststelle schon 
aufgebaut und eingerichtet, sodass die Wähle-
rinnen und Wähler ihre Wahlsoftware lediglich 
starten mussten. In jedem Fall aber verlangte 
der Wahlakt, dass sich die Wählerinnen und 
Wähler mit der Kryptokarte ausweisen. Erfolg-
te dies, erhielten sie ihre Wahlunterlagen und 
konnten ihre Stimme durch Anklicken eines 
Wahlknopfes bei einer Liste bzw. Kandidaten 
abgeben. Sie konnten aber auch einen leeren 
Stimmzettel abgeben oder ihre Stimme durch 
Kommentare ungültig machen. Die Wahlsoft-
ware, der „Main Client”, übernahm vor und 
nach der Stimmabgabe die gesamte Kommu-
nikation mit Wahlamt und Trustcenter, ver-
schlüsselte die Stimmabgabe mit den vom 
Kryptounternehmen der Deutschen Bank, 
„SECUDE” GmbH4, zur Verfügung gestellten 
                                          
4  Siehe www.secude.de. 
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Kryptokomponenten und nahm die Anonymi-
sierung der Wahlstimmen anhand des von 
David Chaum schon 1982 beschriebenen 
„Blinding” vor5.  

Zuvor hatte die Forschungsgruppe die gefor-
derte informationelle Gewaltenteilung mit ei-
nem kleinen Hochverfügbarkeits- und Hochsi-
cherheitszentrum unter der Aufsicht der For-
schungsgruppe bestehend aus einem „Valida-
torserver” und des „Psephorserver” aufge-
baut. Der Validator verfügt über Software, die 
Wahllisten aus einer Primärdatei erzeugt, die 
Wahlberechtigung mit einer digitalen Signatur 
prüft, Doppelwahl verhindert, die Blindung 
vornimmt, die abgegebenen Stimmen aus-
zählt und eine Technik der wählerseitigen 
Wahlüberprüfung vorhält (der Wähler erhält 
bei erfolgreicher Stimmabgabe eine Zufalls-
zahl, mit der er später kontrollieren kann, ob 
seine Stimme gezählt wurde). Der Psephor ist 
programmiert, nur geblindete Stimmen ent-
gegenzunehmen, die Validität der Stimmen zu 
prüfen, die Stimmbriefe in die zuständigen 
(Wahlkreis-)Urnen zu legen, die Lagerung a-
nonym zu sichern und die Urnen am Ende der 
Wahl verschlüsselt an den Validator zu sen-
den. 

Am 2.2.2000 wurden mit diesem System die 
ersten rechtskräftigen Wahlen im Internet 
durchgeführt. Diese Wahl ist deshalb ein his-
torisches Datum, weil zum ersten Mal in der 
Geschichte der Wahlen ein verfassungsmäßi-
ges Parlament über ein offenes Netz gewählt 
wurde. Dieses erfolgreich durchgeführte 
Wahlexperiment hat gezeigt, dass 

➜ sich der Wahlvorgang lückenlos elektro-
nisch nachbilden lässt; 

➜ elektronische Wahlen im Internet auch 
mit einem der Bedeutung von verfas-

                                          
5  Siehe auch Chaum, David, Unretraceability of Online 

Payments, in: „Proceedings of Crypto 82”, Plenum 
Press, New York 1983). 

sungsmäßigen Wahlen entsprechenden 
Sicherheitsanspruch durchführbar sind; 

➜ die Geheimhaltung der Stimmabgabe 
durch bestehende Kryptisierungsverfah-
ren gewährleistet ist; 

➜ die Anonymität der Wähler mit standari-
sierter Software garantiert werden kann; 

➜ der Schutz der Wählerdaten sowie der 
Wahlurne durch eine digitale Gewaltentei-
lung gewährleistet werden kann; 

➜ eine rechtskonforme Abwicklung von 
Wahlen über offene Netze machbar wäre, 
sofern die entsprechenden Infrastruktu-
ren für die Durchführung elektronischer 
Wahlen zur Verfügung stehen. 

Auch die Wählerinnen und Wähler könnten in 
Zukunft jederzeit und von jedem Ort bequem 
vom PC oder einem anderen Gerät aus wäh-
len, wenn sie die entsprechenden technischen 
Vorkehrungen treffen und über eine sichere 
Wahlsoftware verfügen. Das ist natürlich nur 
möglich, wenn die Institutionen, die die Wahl 
ausrichten müssen, entsprechende Systeme 
verteilen oder Schnittstellen dafür definieren 
und sie die entsprechende Infrastruktur dafür 
aufgebaut haben oder auf eine solche Infra-
struktur zurückgreifen können.  

Ein Problem der Online-Wählerinnen und 
Wähler haben wir jedoch noch nicht gelöst, 
halten es aber prinzipiell für lösbar: Die offene 
Flanke zwischen PC, Tastatur und Rechner, 
das Einfallstor für Virenangriffe zur Manipula-
tion und/oder Sabotage der Stimmabgabe, ist 
ohne einen größeren Sicherheitsaufwand nicht 
zu schließen. Wir sehen die Lösung zum Bei-
spiel in einem eigenen, zur Wahl auf CD-ROM 
verteilten Sicherheitsbetriebssystem etwa auf 
Linuxbasis, dem wir den Projektnamen „Vote-
X” gegeben haben und das nach Einwurf der 
CD das vorhandene Betriebssystem herunter-
fährt und sich selbst startet, um einen siche-
ren und verlässlichen Wahlvorgang zu garan-
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tieren. Ohne solche Sicherheitsbetriebssyste-
me ist eine Internetwahl immerhin in ge-
schlossenen Systemen möglich, wenn nur von 
vorbereiteten und gesicherten Terminals ge-
wählt wird. Sie sollte aber in offenen Syste-
men nicht ohne solche Instrumente unter-
nommen werden. 

 

4. Ein einheitliches elektronisches 
Wahlsystem 

Die Erfahrungen mit der Wahl über unser On-
line-Verfahren hat uns gelehrt, dass eine reine 
Internetwahl aus technischen Gründen nicht 
realisierbar ist. Es gibt unendlich viele Mög-
lichkeiten, warum ein PC oder ein anderes 
Stimmgerät nicht funktioniert. Ganz gleich, 
wie die Wahlen angelegt werden, die Wähle-
rinnen und Wähler werden immer eine statio-
näre Möglichkeit der Stimmabgabe benötigen. 
Das wirft die Frage nach der Kontrolle von 
Doppelstimmabgaben auf. Man könnte sie 
damit beantworten, indem man die Internet-
wahl wie die Briefwahl nur auf Antrag zulässt 
und einen Tag vor der Urnenwahl beendet. 
Doch diese Lösung würde dem Potenzial der 
Internetwahl nicht gerecht. Ihr Charme läge 
ja gerade darin, dass man bis zum Schluss 
der Wahlperiode entscheiden kann, ob man 
online wählen will oder in die Stimmkabine 
geht. Das wäre aber nur möglich, wenn 
Stimmlokal und Onlinewahl im Netz auf die-
selbe Wählerliste zurückgreifen können und 
einen Wahlbetrug durch Markierung der Wäh-
ler technisch ausschließen. In jedem Fall 
müssten die Stimmlokale zur Führung einer 
solchen Wählerliste also online sein.  

Warum dann nicht gleich auch die Stimmab-
gabe in den Stimmlokalen elektronisch mit 
exakt dem gleichen System abwickeln, mit 
dem auch online gewählt werden kann? Die 
technischen Voraussetzungen dafür existieren 
seit Jahren: Es gibt in verschiedenen europäi-
schen Ländern zertifizierte Wahlcomputersys-

teme wie das System von NEDAP, die auch 
bei Wahlen zugelassen sind und die die Wahl 
innerhalb der bisherigen Anordnung des 
Stimmlokals offline mittels Touchpanel (für 
den Stimmzettel) und Speicherung der Daten 
auf ein EPROM abwickeln6. Stimmkabine und 
Online-Wahl müssen „nur” zu einem einheitli-
chen System zusammengeführt werden. Die 
Forschungsgruppe Internetwahlen und NEDAP 
stehen in enger Kooperation, um ein System 
zu realisieren, das Folgendes vorsieht: 

➜ die Wahllokale werden mit elektronischen 
Stimmkabinen ausgestattet 

➜ die Wahllokale werden online geschaltet 
(gleich ob per POTS oder GSM) 

➜ auf den elektronischen Stimmkabinen wie 
auf den Online-Geräten laufen ein einheit-
liches Wahlbetriebssystem („Vote-X”) und 
derselbe Main Client („i-vote”) 

➜ der Ausweis der Identität geschieht vor 
dem Remotegerät wie in der Wahlkabine 
durch eine digitale Signatur auf Smart 
Card oder vergleichbaren Technologien 
(Verschlüsselung, Anonymisierung und 
Blindung der Stimmen) 

➜ die Prüfung der Wahlberechtigung erfolgt 
im Validator-Server des Wahlkreises 

➜ die bisherige Wahlanordnung mit Wahl-
helfern kann entfallen 

➜ die Lagerung der Stimmen geschieht in 
derselben Wahlkreisurne des Psephors 

➜ nach der Wahl gibt es keinen Unterschied 
zwischen Online-Wahl und Stimmlokal: 

                                          
6  Befürchtungen, ein solches Wahlsystem würde insbe-

sondere ältere Menschen abschrecken, haben sich 
nicht bewahrheitet. Die Stadt Köln, die seit Jahren 
600 elektronische Stimmkabinen im Einsatz hat, be-
legt durch ihre Erfahrungen, dass diese Abstim-
mungsform gerade bei älteren Wählerinnen und 
Wähler besonders beliebt ist, weil es sie besser führt 
und eine höhere Fehlertoleranz hat! Vgl. hierzu: Wah-
lamt der Stadt Köln, www.netcologne.de 
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Übersendung der Urnen an den Validator 
und Ergebnisbekanntgabe wenige Minu-
ten nach Ende der Wahlzeit erfolgen in 
einem System 

➜ die bisherige Form der Wahlauszählung 
durch die Wahlhelfer kann entfallen. 

Jede elektronische Wahl wird damit zu einer 
Präsenzwahl, gleichgültig, ob die Wählerinnen 
und Wähler nun physisch im Stimmlokal er-
scheinen oder sich virtuell im Wahllokal an-
melden. Sofern der Vorgang der Anmeldung, 
Identitätsprüfung und Stimmzettelabgabe der 
gleiche ist, haben wir es mit einem holisti-
schen System zu tun. Das heißt allerdings: 
jede elektronische Wahl muss auf der Basis 
einer gesetzlich definierten digitalen Signatur 
erfolgen, die die Identität auf zweierlei Weise 
sichert, durch eine auf einem Träger geführte 
digitale Unterschrift und eine PIN oder ein 
biometrisches Erkennungsverfahren.  

Wenn elektronische Wahlen mit den oben be-
schriebenen Komponenten online wie in der 
Stimmkabine sicher über das Netz abgewi-
ckelt werden könnten (woran kein Zweifel be-
steht), dann haben wir auch ein verfassungs-
rechtliches Problem auf moderne Weise ge-
löst, nämlich das Briefwahl-Problem zu früh 
getroffener und nicht wieder revidierbarer 
Entscheidung. 

Wir glauben, dass mit solch einem einheitli-
chen Wahlsystem der Durchbruch für die e-
lektronische Wahl, also auch für die Internet-
wahl zu schaffen wäre. Mit einer stufenweisen 
Realisierung der elektronischen Wahl würden 
die Organisatoren allein in Deutschland ein 
Potenzial von 60 Millionen Wählern erreichen. 
Bei solchen Zahlen wird der Modernisierungs-
effekt elektronischer Wahlen schlagartig deut-
lich – er wird geradezu unabweislich. Bei sol-
chen Zahlen lohnt sich auch die Investition 
der Kommunen in elektronische Stimmkabi-
nen, die sich nach den Erfahrungen der Stadt 
Köln schon in weniger als 3 Jahren rechnen. 
Für die Trust Center ergebe sich mit diesen 

Zahlen auch der lange herbeigesehnte „Busi-
ness Case”, wie es in Neudeutsch heißt, also 
eine wirtschaftliche Perspektive für den Ein-
satz der digitalen Signatur, weil es ein plausib-
ler Anwendungsfall für ihre massenhafte Nut-
zung ist.  

Die Regierungen Europas sollten bedenken: 
In einer solchen Form staatliche Hilfestellung 
für die IT-Industrie zu geben, auf einem Ge-
biet, wo die Europäer qua Meldegesetz und 
Signaturgesetze und inzwischen aufgebauten 
Know-how ohnehin schon einen immensen 
Vorsprung vor den USA hätten, stünde jeder 
auf Modernisierung bedachten Regierung gut 
an. Die Parlamente müssten nur die elektroni-
schen Wahlen regeln, sie wahlrechtlich zulas-
sen und die Bedingungen definieren, wie eine 
Wahlabwicklung auf elektronischer Basis aus-
zusehen hätte und wie dies mit den Prinzipien 
der demokratischen Kontrolle von Wahlen 
vereinbar gemacht werden kann.  

Sicher, die Wählerinnen und Wähler benötig-
ten funktionierende, kostengünstige und leicht 
zugängliche digitale Signaturen auf entspre-
chenden Trägermedien sowie dazu gehörende 
Lesevorrichtungen und entsprechende Soft-
ware. Doch das sind alles Dinge, die beim 
Stand der Technik leicht zu verbreiten wären. 
Die Anwendung von digitalen Signaturen wird 
mit wachsender Komplexität der Netzkom-
munikation für den Endverbraucher immer 
plausibler, und die Hardware-Industrie scheint 
sich auf die Standardausrüstung von Geräten 
mit eingebauter Lesetechnologie für Smart 
Devices einzustellen, die auch die biometri-
sche Erfassung von Personen beinhaltet. Der 
Gesetzgeber könnte angesichts dessen nach 
finnischem Vorbild die chipgestützte Signatur 
in Personalausweis oder Reisepass integrieren 
– ohne dass er dabei den Pfad der Deregulie-
rung, den er mit dem Signaturgesetz einge-
schlagen hat, verlassen müsste. Was der 
Verbreitung der Signaturtechnologie zurzeit 
fehlt, ist ein entsprechender Wille oder die 
entsprechende Systemrationalität. Wahlen 



Vortrag Otten 
 

 

166 

könnten dafür natürlich eine echte Katalysato-
renrolle spielen. Sie signalisierten das Höchst-
maß für eine einleuchtende massenhafte Ver-
wendung der digitalen Signatur und könnten 
damit einen Dammbruch auslösen. 

Aber hätten die Bürger bei soviel Business Ca-
se auch etwas davon? Zweifellos ja.  

Es geht nicht nur um bessere Durchführung 
von Wahlen und schnellere Ergebnisse – die 
bei Licht besehen auch etwas für den Bürger 
bringen, denn die Kommunen könnten die Ra-
tionalisierungsgewinne bürgerfreundlich ver-
wenden! 

Es geht auch um mehr Wahlfreiheit und Mobi-
lität bei der Wahl. Man muss dafür nicht erst 
die e-Mails lesen, die wir von Deutschen im 
Ausland bekommen, um das zu begreifen. Es 
geht auch um mehr Komfort bei Wahlen, bes-
sere Übersicht, altengerechtere Anlage der 
Wahlunterlagen, um die besseren Chancen 
von Behinderten. Allein die Möglichkeiten, die 
sich aus der elektronischen Wahl für blinde 
Wählerinnen und Wähler ergeben, sprechen 
Bände! Und für manche geht es auch um bes-
sere Fernsehunterhaltung am Wahltag. Das 
immer gleiche, fast antiquiert anmutende 
Schauspiel der Wahlberichterstattung hätte 
mit einem elektronischen Wahlsystem zweifel-
los eine Ende – mehr Raum also für Sportbe-
richterstattung und Spielfilme. Gleichzeitig 
könnte sich die Wahlberichterstattung stärker 
auf die politischen und soziologischen Inhalte 
der Wahlentscheidung konzentrieren, denn 
mit der elektronischen Wahl lassen sich auch 
ganz andere, natürlich freiwillig und anonym 
durchführbare Wähleruntersuchungen in 
Echtzeit machen, die den Ergebnissen der 
heute üblichen Nachwahlbefragung weit über-
legen sind.  

 

5. Also mehr Demokratie durch das 
Netz? 

Elektronische Wahlsysteme sind für sich ge-
nommen schon eine Zunahme an Demokratie 
– allerdings auf eine andere Weise, als ein-
gangs betrachtet. Für eine mehr emphatische 
Betrachtung des Themas geben sie für sich 
genommen weniger her. Sie steigern vermut-
lich nicht einmal nennenswert die Wahlbeteili-
gung, denn die Wahlenthaltung liegt wohl 
kaum am mangelnden Zugang, und die Nicht-
wählerinnen und Wähler werden sich – bis auf 
Ausnahmen – kaum durch ein neues Medium 
zur Urne bringen lassen. Und sicher sind sie 
kein Beitrag zu mehr Mitbestimmung der 
Wählerinnen und Wähler. 

Dennoch besteht die eingangs erwähnte 
Wechselwirkung zwischen direkter Demokra-
tie und elektronischer Wahl fort. Mit der Prak-
tizierung von elektronischen Wahlen hat sich 
die Debatte darum sogar verschärft. Zum Bei-
spiel deshalb, weil mit der elektronischen 
Wahlmöglichkeit jenes Argument gegen 
Volksabstimmungen wegfällt, ständige Ab-
stimmungen seien wahltechnisch nicht zu be-
wältigen. Das ließe sich mit Internet und e-
lektronischer Stimmkabine als Wahlform nicht 
durchhalten. Sicher mobilisiert die elektroni-
sche Wahl auch die Informationsmöglichkei-
ten über das Internet und damit auch die poli-
tische Debatte. Aber die politische Weichen-
stellung für eine Änderung oder Ergänzung 
der repräsentativen Demokratie fällt nicht im 
elektronischen Kommunikationssystem. Doch 
die Meinungsbildung darüber dürfte durch das 
Internet wiederum mächtig angeschoben 
werden. Die Debatten, die allerorts im Inter-
net darüber geführt werden, belegen diese 
Einschätzung7. 

                                          
7  Vgl. z.B. die im Mai 2000 geführte Debatte in dem 

Internetforum der ZEIT, www.zeit.de. 



Vortrag Otten 
 

167 

Wie man sieht: Wechselwirkungen überall. 
Nichts ergibt sich zwingend. Es muss darum 
gerungen werden. Die Chancen stehen gut. 

Vielleicht sollte ich zum Schluss noch erwäh-
nen, wie die Wahlexperimente ausgegangen 
sind: 

➜ 10 Prozent der Wähler haben bei der Stu-
pawahl über das Netz gewählt und 52 
Prozent der Wähler im LDS haben sich für 
die Netzwahl angemeldet. 

➜ Die Beteiligung der Frauen (51 Prozent 
der Studierenden) bei der Stupawahl im 
Internet lag bei unbefriedigenden 12 Pro-
zent. 

➜ Im freien Feldversuch der Stupawahl gab 
es jede Menge Probleme mit der Infra-
struktur: jeder Dritte hat es nicht ge-
schafft, ein Lesegerät zu installieren. 

➜ Die Wähler des LDS hatten bei der Perso-
nalratswahl keinerlei technische Proble-
me, weil das System vorinstalliert war (!). 

➜ Die Vergabe der Signaturen hat hingegen 
überall Probleme gemacht, weil jedes Mal 
eine Mini-Infrastruktur aufgebaut werden 
musste, und das ist schwierig, nervig und 
kompliziert. 

➜ Deshalb sollte sowohl bei politischen wie 
bei Inhouse-Wahlen die Infrastruktur vor-
handen sein. 

➜ Die gute Nachricht zum Schluss: Trotz 
vieler Schwierigkeiten, die bei einem Ex-
periment unweigerlich auftreten, hat sich 
das Gesamtsystem erstaunlich gut be-
währt. Es gab keine Manipulation, keinen 
erfolgreichen Hackingversuch, keine Fäl-
schung. Alles lief stabil, und die Koopera-
tion der Module hat gut funktioniert. 

Ein Ergebnis, das Mut zum Weitermachen 
gibt. 2004 anlässlich der Europawahl in aus-
gewählten Bezirken elektronisch zu wählen, 
scheint uns angesichts der positiven Resonanz 
aus dem politischen Raum heute nicht mehr 
völlig utopisch. 

Wir werden zwar nie wie im Schlaraffenland 
wählen können, aber wesentlich besser als 
heute zweifellos!  
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Jörg Glücks 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg 

Wählen im Internet: Mit Sicherheit die Alternative 
im 21. Jahrhundert 

Erprobt im Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)  

bei der Durchführung von Personalratswahlen 

 

1. Zusammenfassung 

An der in Brandenburg erstmals auf rein elekt-
ronischem Wege durchgeführten Wahl über 
das Internet nahmen 329 Mitarbeiter (60 Pro-
zent) des LDS BB teil. Sie wählten vom 21. bis 
23. Juni 2000 in einer simulierten Wahl einen 
fiktiven Personalrat. Mitarbeiter, die über kei-
nen Internetzugang mit Chipkartenlesetechnik 
verfügten, konnten in öffentlichen Wahlräu-
men online wählen. Als Software wurde das 
elektronische Wahlsystem „i-vote” genutzt. Es 
hat sich als benutzerfreundliches Portal be-
währt. 

Die hier gewonnenen Erkenntnisse bilden eine 
komfortable Basis zur Durchführung realer 
Personalratswahlen im LDS im Jahr 2002. 

 

2. Einleitung 

Auf drei Versuchsstrecken wird in der Bundes-
republik Deutschland, auf Initiative des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technolo-
gie (BMWi), durch die Forschungsgruppe In-
ternetwahlen an der Universität Osnabrück 
seit März 1999 erforscht, ob sich das Medium 
Internet für Wahlzwecke eignet.  

Die steigende Mobilität der Wahlbevölkerung 
erfordert flexible Formen der individuellen 
Stimmabgabe, um eine gleichberechtigte Be-
teiligung aller Bürgerinnen und Bürger am 
demokratischen Entscheidungsprozess zu ge-
währleisten. Die elektronische Durchführung 
von Wahlen im Internet ist eine Alternative 
zur herkömmlichen Brief- und Urnenwahl. 

Diese Wahlsimulation im LDS ist als dritter 
Feldversuch Bestandteil des Aktionspro-
gramms der Bundesregierung vom 
22.09.1999 für „Innovation und Arbeitsplätze 
in der Informationsgesellschaft des 21. Jahr-
hunderts”. 

Hervorzuheben ist, dass der brandenburgi-
sche Landesbetrieb für Datenverarbeitung und 
Statistik mit diesem Projekt  „Wahlen im In-
ternet – die Alternative für das 21. Jahrhun-
dert” beim Wettbewerb E-Government in 
Bundes- und Landesverwaltungen mit einem 
der drei Einzelpreise ausgezeichnet wurde. An 
dem Wettbewerb unter der Schirmherrschaft 
der Staatssekretärin im Bundesinnenministe-
rium Brigitte Zypries hatten sich 50 Bundes- 
und Landesbehörden beteiligt. 

Der erfolgreiche Ablauf der Personalratswahl-
Simulation mit Hilfe des Internets im LDS BB 
rechtfertigt weitere Schritte in Richtung auf 
reale Internet-Personalratswahlen in Bran-
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denburg. Die Anstrengungen zielen darauf, 
das elektronische Wahlsystem so zu entwi-
ckeln, dass es einerseits den im Grundgesetz 
verankerten Wahlgrundsätzen (allgemein, 
unmittelbar, frei, gleich, geheim) entspricht 
und andererseits die Anforderungen elektroni-
scher Nutzungskriterien (schnell, individuell, 
einfach, hochverfügbar, sicher) erfüllt. 

Ob ein solches Projekt „TOP” oder „FLOP” ist, 
hängt zuallererst davon ab, wie groß die Be-
reitschaft ist, neben oder sogar anstelle der 
althergebrachten papierbasierten Wahlmetho-
den sich solcher elektronischer Wahlsysteme 
zu bedienen. Um die Bereitwilligkeit zu för-
dern, stand bei dieser Wahl bei all dem Tech-
nikeinsatz deshalb auf jeden Fall immer das 
Wohlbefinden der Wählerinnen und Wähler im 
Vordergrund. Auf keinen Fall lässt sich eine 
solche neue technische Wahlmöglichkeit ein-
fach überstülpen. 

Es ist vielmehr ein großes Maß an Fingerspit-
zengefühl notwendig, um gerade für ein sol-
ches sensibles Thema die notwendige Akzep-
tanz bei den Wählerinnen und Wählern sowie 
bei den politischen Entscheidungsträgern da-
durch zu stärken, dass seitens der damit 
betrauten staatlichen und privaten Ent-
wicklungs- und Prüfungsinstanzen alles getan 
wurde, um die Sicherheit einer solchen elekt-
ronischen Wahl, unter Wahrung der im 
Grundgesetz verankerten Wahlgrundsätze, zu 
gewährleisten. 

Vielfältige, interessant gestaltete und aktuell 
zu haltende Informationen über das Wesentli-
che zu diesem neuen Angebot und eine große 
Zahl von Erprobungen erhöhen den Bekannt-
heitsgrad und dienen damit diesem Ziel. Je 
weniger der Wähler über die Angelegenheit 
unterrichtet wird, desto höher erscheint ihm 
das Risiko, unter Einsatz neuer Techniken zu 
wählen. Unser Verhaltensmuster gebietet uns 
in der Regel, nur das, was wir kennen, anzu-
wenden. Ideal wäre es, ein solches Thema mit 

einem populären Internetauftritt zu verknüp-
fen. 

Insofern mussten für das elektronische Wahl-
system i-vote das Vertrauen und Interesse 
des Online-Wählers bereits bei der ersten Be-
grüßung im Vordergrund stehen! Das i-vote-
Portal soll Benutzerfreundlichkeit und Seriosi-
tät ausstrahlen und so einfach wie möglich 
gestaltet sein; denn dieses wird nicht von vir-
tuellen Wesen wie „Robert-T-Online” besucht, 
sondern von Menschen aller Gesellschafts- 
und Bildungsschichten. 

Ein zentral bedeutsamer Aspekt der elektroni-
schen Wahl war die Sicherstellung der Au-
thentizität und Identität des Wählers, der Da-
tensicherheit und Geheimhaltung, insbeson-
dere bei der Übermittlung im Internet. Im Zu-
sammenhang mit der simulierten Personal-
ratswahl wurde erstmals in Brandenburg der 
Einsatz von Chipkarten zur Identitätsprüfung 
bei einer Wahl erfolgreich getestet. Anfängli-
che Skepsis bei wahlberechtigten Beschäftig-
ten des LDS BB, personenbezogene Daten 
hierfür preiszugeben, konnte durch umfang-
reiche Aufklärungsarbeit und Informations-
veranstaltungen des Wahlvorstandes ausge-
räumt werden. 

Es wird darauf ankommen, das zur Zeit noch 
im Entstehen begriffene Aufgabenfeld der 
Nutzung elektronischer Signaturen, die für die 
zukünftige Internetnutzung von zentraler Be-
deutung sein werden, systematisch aufzubau-
en und deren Anwendung zum allgemeinen 
Standard für Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ver-
waltung zu entwickeln. Banken und Wirt-
schaft, aber auch der Verwaltung wird bei der 
Entwicklung dieses Standards eine maßgebli-
che Rolle zukommen. 
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3. Worin liegen die Chancen? 

Die durch E-Commerce beginnenden Verän-
derungen in der Geschäftswelt sind in ihren 
Ausmaßen nicht vorhersehbar. Elektronische 
Transaktionen verlagern das Kunden-Lieferan-
ten-Verhältnis zunehmend in die Bereiche On-
line-Banking, Online-Shopping. Der Grund da-
für liegt sicherlich auch darin, dass es Spaß 
macht, im Internet zu surfen, um sich umfas-
send zu informieren und interaktiv seine Mei-
nung äußern zu können, ja sogar z.B. von zu 
Hause aus Bestellungen aufzugeben. 

In den Beziehungen der Bürger zum Staat 
und zur Verwaltung wird das Internet ent-
scheidende Veränderungen herbeiführen. Ne-
ben der weitverbreiteten Möglichkeit der In-
formationsgewinnung über Angebote und 
Leistungen von Bund, Ländern und Kommu-
nen wird die interaktive Nutzung des Internets 
an Bedeutung gewinnen. Zur rechtsverbindli-
chen Beteiligung über das Internet sind je-
doch neue rechtliche und technische Rah-
menbedingungen erforderlich. 

 

4. Was sind elektronische  
Signaturen? 

Im „richtigen Leben” löst man das Problem 
der Feststellung der Identität durch eine Un-
terschrift. Im Internet wird eine elektronische 
Signatur verwendet – sozusagen das digitale 
Pendant zu einer Unterschrift von Hand. Da-
mit die Bezeichnung Signatur als gerechtfer-
tigt gilt, müssen einige Vorraussetzungen er-
füllt sein, damit die Echtheit einer elektroni-
schen Signatur gewährleistet werden kann. 
Eine gescannte Unterschrift reicht nicht aus. 
Es wird eine ausreichend lange Zahl verwen-
det, die folgende Charakteristika aufweist: 

➜ Sie muss fälschungssicher sein. 

➜ Ihre Echtheit muss überprüfbar sein. 

➜ Sie muss fest mit dem zugehörigen Do-
kument verbunden sein. 

➜ Sie macht Manipulationen am Dokument 
erkennbar. 

Eine elektronische Signatur wird mit einem 
geheimen Schlüssel erzeugt und mit einem 
öffentlichen Schlüssel überprüft (verifiziert). 

Basis aller Verschlüsselungstechniken sind 
mathematische Verfahren. 

 

4.1 Informationelle Gewaltenteilung 

Bei der Personalratswahlsimulation im LDS BB 
wurde folgendes Drei-Gewalten-Modell proto-
typisch getestet: 

➜ Validator, der die Wahlberechtigung an-
hand der Wahllisten prüft. 

➜ Zertifikator, der die elektronische Signatur 
ausstellt und die Personenechtheit garan-
tiert. 

➜ Psephor (digitale Urne), die die Einmalig-
keit der Wahl prüft, die Stimmen sammelt 
und auswertet. 

 

5. Was geschah bei der Wahldurch-
führung? 21.-23. Juni 2000 

Unsere Präsentationsveranstaltung zur Wahl 
fand am 22. Juni 2000 statt und erfreute sich 
gleichermaßen bei den Wahlbeobachtern wie 
auch bei der Presse eines regen Interesses. 

Als „Erstwähler” fungierte der Direktor des 
LDS BB, in Personalunion auch Landeswahllei-
ter, Arend Steenken. Der Landtagspräsident, 
Dr. Herbert Knoblich, nahm an der Präsentati-
on teil und sagte dazu: „...darin liegt die Zu-
kunft.” 
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Diese simulierte Wahl diente auch als Einsatz-
beispiel der öffentlichen Verwaltung im Um-
gang mit elektronischen Signaturen über mo-
derne Kommunikationstechnik im Internet. 

Im Ergebnis des Projektes wurde deutlich, 
welche immensen Vorteile diese moderne Art 
des Wahlprocederes bietet. Neben der hohen 
Aktualität und der Möglichkeit, die Wahlbetei-
ligung fast in Echtzeit zu verfolgen, zeichnete 
sich ab, dass sich völlig neue, zukunftswei-
sende Möglichkeiten auftun, um Wahlen für 
die Bürger komfortabel und bequem zu ge-
stalten. Damit sind der große Aufwand und 
die intensive Arbeit des Wahlvorstandes im 
LDS BB sowie aller Beteiligten – allen voran 
die Forschungsgruppe Internetwahlen an der 
Universität Osnabrück unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dieter Otten – mit Erfolg belohnt 
worden. 

Weitere interessante Informationen erhal-
ten Sie von unserer Homepage: 

http://www.brandenburg.de/evoting. 

Das Wahlergebnis konnte um 12.00 Uhr – 30 
Minuten nach Abschluss der Wahl – durch den 
Projektleiter, Jörg Glücks, bekannt gegeben 
werden. 

 

6. Welche Erkenntnisse haben wir 
gewonnen? 

Eine elektronische Wahl muss selbstverständ-
lich die im Grundgesetz verankerten Wahl-
grundsätze wahren und zusätzlich folgende 
Kriterien erfüllen … Sie muss 

➜ schnell 
➜ individuell  
➜ einfach 
➜ hochverfügbar  
➜ sicher 

sein. 

Zurzeit ist das volle Internetangebot in der 
Regel auf festverdrahtete Hardware be-
schränkt das liegt sicherlich an den derzeit 
eher geringen möglichen Transaktionsraten 
über die Mobilfunknetze (Standard = GSM). 

Mit der Einführung von UMTS wird sich dieser 
Bereich von seinem Behelfs-Charakter lösen 
und Anwendungen über mobile Endgeräte 
(z.B. Videotelefonie über Handy – ohne Wa-
ckeleffekte, Herunterladen von Spielfilmen 
gegen Entgelt) ermöglichen, die auch sehr 
großen Einfluss auf das Internetangebot und 
damit auf unser tägliches Leben im Umgang 
mit dem Internet haben werden. Das Internet 
ist dann von fast jedem Ort aus erreichbar. 
Dass es dann auch für alle demokratischen 
Entscheidungsprozesse mit genutzt werden 
wird, ist sehr wahrscheinlich. 
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Prof. Dr. Herbert Kubicek 
Universität Bremen 

Die digitale Kluft als Herausforderung  
für die Kommunen 

 

 

Die aktuellen Gewinnwarnungen renommier-
ter IT-Unternehmen, die ersten Pleiten von 
dot.com-Unternehmen und die dadurch aus-
gelöste Ernüchterung gegenüber dem Ent-
wicklungspotenzial des „Neuen Marktes” zei-
gen, dass auch bei E-Business und E-
Government letztlich das Ausmaß der Nach-
frage über den wirtschaftlichen Erfolg ent-
scheidet. Die von einem geringen Ausgangs-
niveau aus erzielten hohen Wachstumsraten 
haben zu euphorischen Prognosen und der 
Annahme eines sich selbst tragenden Wachs-
tumsprozesses bei der Internetnutzung ge-
führt. Tatsächlich ist bislang jedoch die Nut-
zung von E-Commerce-Angeboten durch ein 
zögerliches und abwartendes Verhalten der al-
lermeisten Konsumenten geprägt. Nicht mehr 
als ein Drittel der deutschen Bevölkerung 
macht zumindest gelegentlich Gebrauch vom 
Internet. Die Zahl der „Online-Shopper” liegt 
noch weit darunter. Dabei ist die Mehrzahl der 
Internetnutzer immer noch männlich, jünge-
ren Alters, verfügt über eine gehobene Schul-
bildung und hat ein überdurchschnittliches 
Einkommen. Kürzlich hat Emnid in Deutsch-
land etwa die Hälfte der Bevölkerung als In-
ternet-Verweigerer identifiziert. Zeichnet sich 
hier eine „digitale Spaltung” der Bevölkerung 
ab? 

Der Ausdruck „digitale Spaltung” ist unglück-
lich gewählt. Für die Kennzeichnung von A-
symmetrien bei der Internetnutzung ist dies 

ein viel zu starker Begriff, der auf weitgehend 
unüberbrückbare Gegensätze in einer Gesell-
schaft verweist. Eine Spaltung der Gesell-
schaft finden wir in Nordirland, in Palästina 
und auf dem Balkan, aber nicht in Deutsch-
land und schon gar nicht durch das Internet. 
Daher verwende ich im Folgenden den Aus-
druck „digitale Kluft”. Aber die andere Be-
zeichnung ändert nichts an dem gemeinten 
Sachverhalt: Der Ausdruck „Digital Divide” 
wurde 1998 in der vom U.S. Department of 
Commerce herausgegebenen Studie „New 
Data on the Digital Divide” etabliert. Dort 
wurde festgestellt, dass die Zuwachsraten bei 
Computer-Besitz und -Nutzung die zum Teil 
sehr großen Unterschiede zwischen den Ein-
kommensklassen, demographischen Gruppen 
und geographischen Regionen verdecken: 
„Tatsächlich hat die ‚digitale Spaltung’ zwi-
schen bestimmten Gruppen von Amerikanern 
zwischen 1994 und 1997 zugenommen, so-
dass heute eine größere Disparität zwischen 
den Penetrationsraten der einzelnen Gruppen 
besteht. Es gibt eine größer werdende Kluft, 
z.B. zwischen den unteren und oberen Ein-
kommensgruppen ...” 

Auch aus den deutschen Daten geht hervor, 
dass insbesondere Frauen, ältere Menschen 
und Menschen mit niedrigen formalen Bil-
dungsabschlüssen in Bezug auf die Nutzung 
elektronischer Medien unterrepräsentiert sind. 
Aber nicht alle sind der Auffassung, dass dies 
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ein Problem ist. Für Medienökonomen handelt 
es sich um eine in Diffusionsprozessen neuer 
Medien übliche Zeitverzögerung. Auch Radio, 
Fernsehen und Telefon wurden zunächst von 
den reicheren und besser gebildeten Bevölke-
rungsschichten genutzt. Die digitale Kluft ist 
demnach ein vorübergehendes Phänomen 
(vgl. z.B. Hutter 2001). Dieser Auffassung soll 
im Folgenden widersprochen werden, indem 
fünf Fragen diskutiert werden: 

➜ Gibt es eine nachhaltige Unterrepräsenta-
tion bestimmter Bevölkerungsgruppen? 

➜ Inwiefern ist diese Unterrepräsentation 
ein Problem? 

➜ Wie kann das Problem konkretisiert wer-
den? 

➜ Kann man wirksame Maßnahmen zur 
Bewältigung dieses Problems ergreifen? 

➜ Was sollen und können insbesondere die 
Kommunen tun? 

 

1. Gibt es eine nachhaltige Unter-
repräsentation bestimmter Be-
völkerungsschichten? 

Für Medienökonomen sind unterschiedliche 
Penetrationsraten bei der Diffusion neuer Me-
dien vor allem eine Frage der Zeit (Hutter 
2001). Wer früher angefangen hat, ist heute 
weiter. Anfängliche Disparitäten hinsichtlich 
Geschlecht, Alter, Einkommen und Bildung 
werden im weiteren Verlauf von Diffusions-
prozessen neuer Medien zunehmend nivelliert. 
In der Darstellung der Medien wird darüber 
hinaus noch häufig auf die hohen Zuwachsra-
ten bei den unterrepräsentierten Gruppen 
verwiesen, die jedoch rein rechnerisch bedingt 
sind, da sie sich auf eine entsprechend kleine 
Basis beziehen. Auch wenn man sich noch 
sehr über dieses Wachstum freut, ist es den-
noch falsch, einen sich selbst tragenden 

Wachstumsprozess zu diagnostizieren und po-
litisch Entwarnung zu geben. Die regelmäßig 
zur Verfügung gestellten Zahlen der Marktfor-
schungsinstitute sind nämlich in mehrfacher 
Hinsicht von sehr beschränkter Aussagefähig-
keit. 

Der Anteil der Einwohner oder Haushalte mit 
einem Internetzugang ist ein in mehrfacher 
Hinsicht zu pauschaler Indikator und mit Si-
cherheit kein aus sich heraus sinnvolles Ziel. 
Zum einen sagt die Tatsache des Zugangs 
zum Internet nichts über die Art und Intensi-
tät der Nutzung. Aus den wenigen differen-
zierter fragenden Untersuchungen ist erkenn-
bar, dass bis zu 20 Prozent derjenigen, die 
angeben, über einen Zugang zu verfügen, 
diesen nicht regelmäßig nutzen (GfK AG 
2000) (vgl. Tab. 1)  

Tab. 1: Der Gegensatz von Internetzugang 
und Internetnutzung  

 zu Hause  außerhalb insgesamt 

Zugang 21 % 40 % 61 % 

Nutzung 16 % 19 % 35 % 

Quelle: GfK AG (2000). 

Die Nutzungen selbst sind dann sehr vielfältig. 
Zum Teil wird nur der E-Mail-Dienst in An-
spruch genommen. In der Nutzung des WWW 
fließen unter anderem Surfen, Recherchieren 
und das Herunterladen von Dateien zusam-
men. Selten wird gefragt, wie erfolgreich die 
Recherchen waren. Erst mit solchen differen-
zierten Daten über die Nutzung und deren Er-
folg kann man jedoch auf vorhandene und 
nicht vorhandene Kompetenzen und einen 
entsprechenden Qualifizierungsbedarf schlie-
ßen. Jugendliche, die wissen, wie man Musik-
dateien herunterlädt und damit eigene CDs 
brennt, müssen deswegen noch lange nicht 
exakte Suchanfragen für unterschiedliche 
Themengebiete formulieren und die angege-
benen Quellen hinsichtlich ihrer Vertrauens-
würdigkeit einschätzen können. 
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Die übliche statistische Aufteilung der Inter-
netnutzer nach Alter oder Bildungsabschluss 
sagt zunächst auch noch nichts über unter- 
und überrepräsentierte Gruppen, sondern nur 
über Gruppen mit einem größeren oder klei-
neren Anteil an den Internetnutzern. Um von 
Unter- oder Überrepräsentation sprechen zu 
können, muss ein Vergleichsmaßstab ange-
legt werden. Sinnvoll ist der jeweilige Anteil an 
der Gesamtbevölkerung. Unterrepräsentation 
liegt dann vor, wenn der Anteil einer be-
stimmten Alters-, Einkommens- oder Bil-
dungsschicht unter den Internetnutzern deut-
lich niedriger ist als der Anteil der gleichen 
Schicht an der Gesamtbevölkerung. Und eine 
Kluft wird größer, wenn diese Differenz größer 
wird. Die zitierte Studie „Falling Through the 
Net” hat dafür eine geeignete Berechnungs- 
und Darstellungsmethode entwickelt (U. S. 
Department of Commerce 1998). Wendet 
man diese auf die für Deutschland von der 
GfK oder von ARD und ZDF erhobenen Daten 
an, so gibt es für die Geschlechterkluft keine 
eindeutigen Befunde, für die Alterskluft eine 
starke und für die Bildungskluft eine noch 
stärkere Zunahme (Kubicek/Welling 2000a). 
Für die Bildungskluft soll die Berechnungsme-
thode kurz dargestellt werden (Abb. 1).  

Abb. 1: Die „Bildungskluft” bei der Internet-
nutzung in Deutschland  
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Quelle: Eigene Auswertung der Daten der 
ARD/ZDF-Online-Studien, Kubicek/Wel-
ling (2000b), S. 17. 

Die einzelnen Linien geben den Anteil der In-
ternetnutzer in der jeweiligen Bildungsschicht 
wieder. Der Anteil der Internetnutzer an den 
Hauptschülern betrug 1997 zwei Prozent und 
stieg bis 2000 auf neun Prozent, bei den 
Hochschulabsolventen stieg der Anteil im glei-
chen Zeitraum von 30 Prozent auf 86 Prozent. 
Für die Frage nach Unterrepräsentation und 
Chancengleichheit ist es unerheblich, dass der 
Anteil der Hauptschulabsolventen um 400 
Prozent zugenommen hat. Entscheidend ist, 
dass dieses Wachstum sehr viel langsamer 
verlaufen ist als bei den anderen Gruppen. 

Der Befund lautet: Unter 100 Hochschulabsol-
venten findet man 86 Internetnutzer, unter 
100 Hauptschulabsolventen nur neun. Die In-
ternetnutzerrate in diesen beiden Bildungs-
schichten unterscheidet sich um den Faktor 
zehn und hat sich in den vergangenen drei 
Jahren nicht angenähert. Wenn man auf die 
Funktion der Zeit setzt, wird es bei dem bishe-
rigen geringen Wachstum der Nutzungsrate 
bei den Hauptschulabsolventen zwischen 10 
und 20 Jahren dauern, bis sie auch nur eine 
Penetrationsrate von 50 Prozent erreichen. 

 

2. Inwiefern ist diese Unterreprä-
sentation ein Problem? 

Die unteren Bildungsschichten lesen auch we-
niger Bücher und Zeitungen. Warum soll die 
geringere Internetnutzung da ein Problem 
sein? Ohne Zweifel trifft es zu, dass untere 
Bildungsschichten ein eingeschränkteres Me-
diennutzungs- und Informationsverhalten 
aufweisen. Richtig ist aber auch, dass der 
Staat dies nicht unbeteiligt beobachtet. Schu-
len, Volkshochschulen und Bibliotheken sind 
dafür geschaffen worden und werden heute 
noch überwiegend aus Steuermitteln finan-
ziert, damit Menschen ihre Mediennutzung 
ausbauen und intensivieren können. So wie 
man heute im Bürobereich erhebliche Proble-
me hat, eine Stelle zu bekommen, wenn man 
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die Textverarbeitung und Tabellenkalkulation 
auf einem PC nicht beherrscht, wird man in 
Zukunft Nachteile erleiden, wenn man das 
WWW nicht als Informations- und Kommuni-
kationsmedium im Beruf gezielt und nutzbrin-
gend einsetzen kann. Der Staat eröffnet Aus-
gleichsmöglichkeiten, die sowohl gesell-
schaftspolitisch als auch wirtschaftspolitisch 
motiviert sind. Hier stehen beide Ziele einmal 
nicht im Widerspruch zueinander. Die Investi-
tionen in eine entsprechende Aus- und Wei-
terbildungsinfrastruktur wurden in der Ver-
gangenheit getätigt, obwohl die Industriege-
sellschaft eine große Zahl an Arbeitskräften 
benötigte, die vor allem körperlich arbeiteten 
und deren Informationsverhalten und Medien-
kompetenz volkswirtschaftlich gar nicht so 
wichtig war. Die zunehmende volkswirtschaft-
liche Bedeutung der Informationswirtschaft 
führt nun zu einem steigenden Bedarf an Ar-
beitskräften mit höherer Informations- und 
Medienkompetenz. Und auch die E-Commer-
ce-Märkte werden nur dann das erhoffte Vo-
lumen erreichen, wenn die Konsumenten ent-
sprechend qualifiziert sind. Und für E-Govern-
ment lohnen sich die Investitionen auch nur, 
wenn ein größerer Teil der Bevölkerung in der 
Lage ist, diese Angebote zu nutzen. 

Die bisherigen öffentlichen Investitionen für 
Weiterbildung entspringen dem gesellschaftli-
chen Konsens, dass niemand aufgrund des 
Einkommens und/oder Bildungsniveaus des 
Elternhauses vom Erwerb von Wissen ausge-
schlossen werden soll. Es spricht nichts dage-
gen und alles dafür, dass dies auch in Bezug 
auf die Nutzung des Internet gilt.  

Die Diagnose lautet also: Die als digitale Spal-
tung bezeichnete Bildungskluft ist kein völlig 
neues Phänomen, sondern eine Verstärkung 
der bereits bestehenden Unterschiede in der 
Mediennutzungs- und Informationskompe-
tenz. Diese Verstärkung kann sich eine Infor-
mations- oder Wissensgesellschaft allerdings 
volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch 
noch weniger leisten als die Industriegesell-

schaft, die unter anderem mit Volkshochschu-
len und Bibliotheken erschwingliche Angebote 
zur Änderung dieser Verhältnisse entwickelt 
hat. 

 

3. Wie kann das Problem konkreti-
siert werden? 

Wir sprechen etwas salopp vom Zugang zum 
Internet oder von der Nutzung des Internet 
und führen die internationalen oder soziode-
mographischen Unterschiede je nach Fach-
richtung auf die hohen Kosten, die komplizier-
te Technik, fehlende attraktive Angebote oder 
mangelnde Qualifikationen zurück. Diese As-
pekte schließen sich nicht gegenseitig aus, 
sondern stellen vielmehr verschiedene Ebenen 
dar (vgl. Abb. 2). Clement und Shade spre-
chen von einem Zugangsregenbogen (Cle-
ment/Shade 1998). Man kann diese einzelnen 
Schichten auch als eine Abfolge von Barrieren 
begreifen (ausführlicher Kubicek 1999). 

Abb. 2: Der Zugangsregenbogen 

 

Telekommunikations- 
netz

Internet

PC, 
Modem,  
Browser

Server,  
Tools zur Erstel- 
lung und Pflege von  

      Angeboten

Orientierungsinformationen 

(Selbst-)Schutzmaßnahmen 

Zugang zu Informationen  
von öffentlichem Interesse

Medienkompetenz 

            Spe- 
        zielle 
     Hilfen  
   z. B.für  
  Hör-  
und   
Seh- 
behin 
derte

 

(technische Nutzungskompetenz und  
inhaltliche Recherche,- Navigations-  

und Bewertungskompetenz)

Elektronische Unterschrift, 
Verschlüsselung, Filter- 
software, Anonymisierungs-
möglichkeiten  etc)

Suchmaschinen, 
Linksammlungen  
Verweisdatenbanken etc

             Attrak- 
             tive 
         kom 
      mer- 
   zielle 
 Ange- 
bote

Verbes 
   serter  
     Zugang  
        zu Lei- 
          stun- 

 gen 
              der 
              öffent- 
               lichen  
               Verwal- 
                  tung  

Quelle: Clement, Andrew und Leslie Shade: Ka-
nadische Bürgerinitiativen gestalten ein 
Netz für alle. In: Christa Maar und Claus 
Leggewie (Hrsg.), Internet und Politik, 
Köln 1998, S. 354-364. 

In dem Maße, wie einzelne Barrieren über-
wunden werden, werden andere relevant und 
als solche erst erkannt. Das Thema Telekom-
munikationskosten hat eine entsprechende 
Aufmerksamkeit erlangt und ist weitgehend 
bewältigt. Dass dies allerdings nicht das 
Haupthindernis war und ist, sieht man an dem 
zitierten Unterschied zwischen Zugangs- und 
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Nutzungsraten: Der technische Zugang kann 
nicht das Hauptproblem sein, wenn von den 
Menschen, die einen Internetzugang haben, 
fast jeder Zweite diese Möglichkeit nicht nutzt. 
Dies kann daran liegen, dass sie dieses Medi-
um nicht nutzen wollen oder dass sie es noch 
nicht nutzen können, weil es nichts für sie In-
teressantes bietet.  

Das „Nicht-Nutzen-Können” wird in der aktu-
ellen Diskussion in mehrfacher Hinsicht unter-
schätzt. Wenn die Diffusion des Internet mit 
der des Fernsehens oder Telefons verglichen 
wird, dann wird übersehen, dass man diese 
Medien mit den in der Kindheit erworbenen 
und täglich praktizierten Kulturtechniken zu-
friedenstellend nutzen kann. Wenn das Tele-
fon klingelt und man den Hörer abnimmt oder 
wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, ist 
im Prinzip alles klar. Wenn man vor einem 
Computer-Bildschirm sitzt, auf dem die Ho-
mepage der Heimatstadt zu sehen ist, ist auf-
grund der bisherigen Alltagserfahrung gar 
nichts klar. Das Internet stellt im Gegensatz 
zu herkömmlichen Medien ganz andere An-
forderungen an die Nutzer. Es ist interaktiv, in 
wesentlichen Bereichen reaktiv. Das heißt, der 
Nutzer muss agieren, die Computer im Netz 
reagieren. Dazu muss man wissen, was man 
tun kann. Die vom Nutzer erwarteten Aktivitä-
ten entsprechen dabei häufig solchen, für die 
bisher Fachkräfte ausgebildet wurden. So fehlt 
im WWW insgesamt die redaktionelle Aufbe-
reitung der Informationen, die z.B. bei Zeitun-
gen oder Rundfunkangeboten geleistet wird, 
sie muss von den Nutzern selbst erbracht 
werden. Surfen ist eine durchaus treffende 
Bezeichnung für das, was viele Nutzer tun. Sie 
springen von Link zu Link und lassen sich so 
treiben. Für den Beruf und in den Rollen als 
Konsument und Bürger muss man jedoch ge-
zielt navigieren, recherchieren, selektieren 
und bewerten können. Dies haben die meis-
ten Menschen in dieser Kombination bisher 
noch nicht getan. Daher haben sie Probleme, 
in eine Suchmaschine einen angemessenen 
Suchbegriff einzugeben, aus der Fülle der so 

genannten Hits auszuwählen und die Qualität 
der dann angezeigten Information zu beurtei-
len. Ebenso fehlt die Heranführung an die zur 
Verfügung stehenden Angebote, wie sie z.B. 
in Bibliotheken durch speziell für die Informa-
tionsvermittlung ausgebildetes Personal er-
folgt. Bei der Internetnutzung ist man zumeist 
auf sich selbst gestellt. 

Diese Fähigkeiten haben übrigens die Kinder 
und Jugendlichen, die so virtuos den Compu-
ter bedienen können, in der Regel auch nicht. 
Man darf die technischen Bedienfertigkeiten 
nicht mit den intellektuellen Artikulations-, Se-
lektions- und Evaluationsfähigkeiten verwech-
seln. Und man darf vor allem nicht vergessen, 
dass Wissenserwerb immer schon Vorwissen 
erfordert. Wenn man dies berücksichtigt, wird 
auch deutlich, warum die Unterrepräsentanz 
der unteren Bildungsschichten kein sich selbst 
lösendes Problem ist, sondern eine fundamen-
tale bildungspolitische Herausforderung für die 
so genannte Informations- oder Wissensge-
sellschaft.  

 

4. Kann man wirksame Maßnahmen 
zur Bewältigung dieses Problems 
ergreifen? 

Die Hoffnung, dass neue Medien das bisherige 
Bildungsgefälle ausgleichen, gab es auch bei 
Radio und Fernsehen, und sie wurde dort, 
wenn überhaupt, nur zu einem geringen Teil 
erfüllt. Wenn es jedoch „nur” darum geht, die 
Informations- und Kommunikationskompe-
tenz bei der Nutzung des Internet zu verbes-
sern, dann erscheint dies durchaus erreichbar. 
Dazu sind jedoch mindestens drei Vorausset-
zungen erforderlich: 

➜ Es muss für die jeweilige Bevölkerungs-
gruppe relevante und attraktive Inhalte 
im Netz geben, für die die Mühen lohnend 
erscheinen. 
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➜ Erste Erfahrungen mit diesen medialen 
Inhalten und ihrem Nutzen müssen ohne 
großen technischen und finanziellen Auf-
wand gemacht werden können. 

➜ Es muss jemand vormachen oder zeigen, 
wie man zu diesen relevanten Inhalten 
kommt, und diese Fähigkeit vermitteln. 

Daher reichen bloße Werbekampagnen für 
das Internet nicht aus. Andererseits muss 
man auch kein ganzes Semester studieren. 
Internet-Einsteigerkurse haben in der Regel 
einen Umfang von vier bis zwölf Wochenstun-
den. Dies reicht vom Umfang her. Welche In-
halte in dieser Zeit zu vermitteln sind, ist noch 
genauer zu klären. Die meisten Kurse sind 
stark technisch ausgerichtet. Information wird 
jedoch als zweckorientiertes Wissen definiert. 
Daher sollten die technischen Bedienfertig-
keiten als Mittel für bestimmte inhaltliche In-
formationszwecke vermittelt werden. Nach 
der aus der Medienwissenschaft bekannten  
Uses-and-Gratifications-Theorie müsste kon-
kreter bestimmt werden, worin für die bisher 
unterrepräsentierten Gruppen ein konkreter 
Nutzen des Internet liegen könnte, und ein 
entsprechend differenziertes Kurs- und Ü-
bungsangebot müsste gemacht werden. Da-
bei kann sich allerdings auch herausstellen, 
dass es für einige Gruppen und Anlässe bis-
lang nur ein spärliches Angebot gibt. Denn 
während es für Wissenschaftler nicht nur ein 
riesiges Informationsangebot gibt und vielfäl-
tige Stellen, die dies strukturieren und er-
schließen, sodass in vielen Disziplinen For-
schung ohne das Internet kaum noch möglich 
ist, kann man einem ausländischen Arbeiter 
oder einem arbeitslosen Jugendlichen nicht 
gleichermaßen gut erklären, welchen Nutzen 
er aus dem Internet ziehen kann. Dabei sind 
nützliche Angebote auch für diese Gruppen 
denkbar und in Ansätzen vorhanden. 

Insofern sind die Förderung von Informations- 
und Kommunikationskompetenz und die För-
derung von relevanten Inhalten zwei sich ge-

genseitig bedingende, im positiven Fall ver-
stärkende Faktoren. Wenn es mehr attraktive 
Inhalte gibt, steigt die Motivation zum Erwerb 
der Kompetenzen, und kompetente Nutzer 
fordern mehr für sie relevante Inhalte.  

Zugang im engeren Sinne ist dennoch inso-
fern ein Problem, als die Installation eines PC 
mit Internetanschluss eine teure und aufwen-
dige Voraussetzung ist. Öffentliche Zugänge 
senken diese Hürde. Dabei dürften öffentlich 
aufgestellte Internet-Terminals allerdings nur 
sehr begrenzt wirken, weil sie nicht auf die 
Qualifikationsprobleme eingehen. Wirksam 
sind betreute Internetzugangs- und Lernorte, 
wie sie zunehmend in Bibliotheken, Internet-
cafés, Jugendzentren, Altentagesstätten und 
anderen Orten entstehen. Dort arbeiten Men-
schen, die die von ihnen betreuten Gruppen 
kennen und, sofern sie selbst die entspre-
chende Internetnutzungskompetenz erworben 
haben, diese anhand relevanter Inhalte wei-
tergeben können. 

 

5. Was sollen und können insbe-
sondere die Kommunen tun? 

Wenn auch etwas später als in Nordamerika 
und Skandinavien, so gibt es inzwischen doch 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
vielfältige Aktivitäten in die skizzierte Rich-
tung. Neben Schulen werden auch Bibliothe-
ken, Jugendzentren und Altentagesstätten mit 
Internetzugängen ausgestattet und das Per-
sonal dieser Einrichtungen darin geschult, den 
Besucherinnen und Besuchern bei den ersten 
Schritten ins Netz zu helfen. Hier agieren 
staatliche Einrichtungen genauso wie freie 
Träger. Daneben entstehen kommerzielle In-
ternetcafés. Volkshochschulen und viele ande-
re Weiterbildungsträger bieten Einstiegskurse 
an. 

Diese erfreuliche Vielfalt an Aktivitäten ist al-
lerdings in mehrfacher Hinsicht noch nicht be-
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friedigend und kann daher noch kein Anlass 
zur Entwarnung sein. 

Wie eine Studie für das kleine Bundesland 
Bremen gezeigt hat, sind viele dieser Einrich-
tungen nicht dauerhaft finanziert und nicht 
professionell gemanagt. Oft erfolgt die 
Betreuung durch ABM-Kräfte, die Kurse wer-
den improvisiert, die Technik einmal be-
schafft. Es fehlen Strukturen für Kooperation, 
Erfahrungsaustausch und Bündelung von Res-
sourcen (Kubicek/Welling 2001). Als Haupt-
probleme wurden von den Einrichtungen 
selbst genannt: 

➜ Viele Zugangs- und Lern (ZuL)-Orte ver-
fügen nicht über genügend Personal, um 
die ausreichende Betreuung der Nutzer-
plätze zu gewährleisten und Kurse 
und/oder Projekte zur Internetnutzung 
anzubieten. Die hohe Mitarbeiterfluktuati-
on – vor allem in den Einrichtungen in 
freier Trägerschaft – erschwert die dauer-
hafte Bereitstellung eines hochwertigen 
Internetangebotes erheblich und führt im 
ungünstigsten Fall zu dessen Einstellung. 

➜ Die diskontinuierliche Finanzierung vieler 
Institutionen gefährdet den dauerhaften 
Bestand der Angebote betreuter Internet-
nutzung. Die erforderliche Akquise bindet 
regelmäßig umfangreiche Personalres-
sourcen, die dann für den eigentlichen 
Betrieb nicht zur Verfügung stehen. 

➜ Nach wie vor besteht bei den Mitarbeitern 
der ZuL-Orte erheblicher Qualifizierungs-
bedarf im inhaltlichen, didaktischen und 
technischen Bereich. Es herrscht ein Man-
gel an geeigneten Qualifizierungsmöglich-
keiten. Ebenso fehlt ein beispielhaftes Ba-
siscurriculum für die verschiedenen Berei-
che der Internetnutzung und die unter-
schiedlichen Anforderungen einzelner 
Zielgruppen. 

➜ Das bestehende Angebot von Internet-
schulungen ist sehr heterogen und unein-

heitlich. Fehlende Qualitätsstandards ver-
hindern die übergreifende Bewertung und 
Weiterentwicklung dieser Angebote. 

➜ Immer noch besteht ein unzureichendes 
Angebot an Kursen und Schulungen, die 
sich an die im Bereich der Internetnut-
zung bisher unterrepräsentierten Gruppen 
wenden.  

➜ In den meisten der als benachteiligt gel-
tenden Stadtteile Bremens herrscht ein 
Mangel an Möglichkeiten betreuter Inter-
netnutzung. Gerade in diesen Gebieten 
wohnen mehrheitlich Menschen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch in absehba-
rer Zukunft überwiegend nicht über die 
Möglichkeit privater Internetnutzung ver-
fügen werden und von daher besonders 
auf betreute Nutzungsmöglichkeiten an-
gewiesen sind. 

In der Regel wird kein Träger bzw. Betreiber 
eines ZuL-Ortes die verschiedenen Anforde-
rungen alleine erfüllen können und auf vielfäl-
tige Kooperationen mit geeigneten Institutio-
nen angewiesen sein. Eine solche Kooperation 
zwischen den recht unterschiedlichen Trägern, 
von der Stadtbibliothek und dem Jugendamt 
über freie Wohlfahrtsträger bis zu Unterneh-
men, findet zumindest in Bremen bisher nicht 
statt und wird aller Voraussicht nach auch oh-
ne Anstoß und Unterstützung nicht entstehen. 
Genau dies könnte ein wichtiges Handlungs-
feld für kommunale Infrastrukturentwicklung 
sein.  

Zum einen sollten alle kommunalen Einrich-
tungen, die in der Vergangenheit Betreuungs- 
und Unterstützungsangebote für benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen angeboten ha-
ben, Möglichkeiten der betreuten Internetnut-
zung in ihr Angebot aufnehmen. Zu diesem 
Zweck müssen geeignete technische Ausstat-
tungen und eine entsprechende Schulung des 
Personals dieser Einrichtungen auf den Weg 
gebracht werden. Dies geht sicherlich nicht in 
allen Einrichtungen innerhalb eines Jahres. 
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Aber ähnlich wie für die Ausstattung der Schu-
len sollte ein Stufenplan entwickelt werden, 
wann welche Einrichtung welche Ausstattung 
erhalten kann. Dabei könnte auch stärker 
noch als bisher auf Synergien zwischen der 
Ausstattung der Schulen, der Bibliotheken und 
anderer städtischer Einrichtungen wie Jugend- 
und Freizeitzentren hingewirkt werden. 

Eine zweite wichtige Aufgabe kann darin be-
stehen, über die Grenzen der eigenen Träger-
schaft hinweg die Kooperation mit Einrichtun-
gen anderer Träger zu fördern, die sich teil-
weise an die gleichen Zielgruppen wenden. In 
Bremen soll dies durch die Schaffung eines 
Kooperations- und Beratungsnetzwerks für 
Internetzugangs- und -Lernorte geschehen. 
Eine Agentur bzw. ein Kompetenzzentrum in 
diesem Netzwerk soll dabei unter anderem die 
folgenden Aufgaben übernehmen: 

➜ Lokalisierung, Aufbereitung und Weiter-
gabe von Informationen über existierende 
Förderungsmöglichkeiten für ZuL-Orte 
und – wenn nötig – Hilfe bei der Antrags-
stellung, 

➜ Unterstützung von ZuL-Orten bei der Su-
che nach Partnern für Sponsoring und 
Public-Private Partnerships, 

➜ Koordination und Moderation der Ab-
stimmung Medienkompetenz vermitteln-
der Angebote zwischen den verschiede-
nen Akteuren, 

➜ Organisation und Betrieb einer Einkaufs-
gemeinschaft zum Erwerb von Hard- und 
Software, 

➜ Organisation und Betrieb eines gemein-
samen technischen Supports, 

➜ Unterstützung der ZuL-Orte bei der Per-
sonalplanung und -rekrutierung, 

Bisher gibt es für die professionelle Führung 
von Internetzugangs- und -Lernorten sowie 
für die Qualität ihrer Dienstleistungen keine 

bewährten Verfahren und Kriterien. Diese 
müssen vielmehr im Trial- and Error-
Verfahren gewonnen werden. Dann sollte al-
lerdings auch gewährleistet werden, dass man 
die „Errors” erkennt und nicht jeder die glei-
chen Fehler macht. Mit anderen Worten: Es 
müssen Lernmechanismen geschaffen wer-
den. Dazu gehört der regelmäßige selbstkriti-
sche Austausch von erkannten Schwächen 
unter den ZuL-Orten, aber auch eine externe, 
unabhängige Evaluation. In Bremen erfolgt 
diese durch ein von der Kooperationsstelle U-
niversität-Arbeitnehmerkammer (KUA) geför-
dertes Projekt unter der Leitung des Autors. 

Abb. 3: Lernprozesse bei der Verbesserung 
der Effektivität von öffentlichen Inter-
netzugangs- und -Lernorten 

 
Quelle: Eigene Ausarbeitung. 

Das Bremer Kooperations- und Beratungs-
Netzwerk soll Teil eines größeren „Netzwerks 
Digitale Chancen (NDC)” werden, das zurzeit 
mit einer Anschubfinanzierung durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie 
aufgebaut wird und im kommenden Jahr in 
Kooperation mit AOL Deutschland und ande-
ren in Form einer Stiftung ausgebaut werden 
soll. Das Netzwerk Digitale Chancen wird ab 
September 2001 unter anderem Checklisten, 
Handlungsanleitungen und Best Practice-
Beispiele für die Einrichtung und den Betrieb 
öffentlicher Internetzugangs- und -Lernorte 
anbieten (www.digitale-chancen.de). 

Darüber hinaus wird es nach dem Vorbild des 
US-amerikanischen Digital Divide Network un-
terschiedlichen Gruppen von Interessierten 
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dabei helfen, einen für sie geeigneten ZuL-Ort 
in ihrer Nähe zu finden. Dazu baut das NDC 
im Rahmen der Kampagne „Internet für alle” 
der Bundesregierung eine bundesweite Da-
tenbank mit Adressen und weiteren Angaben 
zu den ZuL-Orten auf, die über das Internet 
sowie über eine telefonische Hotline abgefragt 
werden kann. Kommunen können ihre eige-
nen Einrichtungen dort kostenlos eintragen 
(http://www.digitale-chancen) und in ihren 
Veröffentlichungen auf die Abfragemöglichkeit 
hinweisen, statt eigene Listen zu erstellen und 
zu verbreiten. 

Zusammenfassend soll festgehalten werden: 
Die Erfindung der Buchdrucktechnik hat we-
der unmittelbar zur Verbreitung der Lesefä-
higkeit noch zu einem großen Markt für 
Printprodukte geführt. Dazu waren vielmehr 
komplementäre soziale Innovationen erfor-
derlich. Schulen und Bibliotheken mussten 
erst erfunden werden und haben einen langen 
Entwicklungsprozess hinter sich. In Bezug auf 
das Internet als drittes Massenmedium erle-
ben wir sowohl die Anpassung bestehender 
Einrichtungen wie Schulen und Bibliotheken 
als auch das Entstehen neuer, wie Internetca-
fés. Dies sind erste Schritte. Die Erfahrung 
wird zeigen, welche Einstiegshilfen für welche 
bisher unterrepräsentierten Gruppen wirklich 
hilfreich waren. Vieles spricht dafür, dass es 
sich dabei nicht nur um vorübergehende An-
gebote handelt, die wieder eingestellt werden 
können, wenn alle, die dies wollen, „drin” 
sind. Bei der hohen Innovationsdynamik und 
den in Teilbereichen wohl eher steigenden 
Kosten ist vielmehr damit zu rechnen, dass es 
auch langfristig einen Teil der Bevölkerung 
geben wird, der auf öffentliche Zugangsmög-
lichkeiten und persönliche Unterstützung an-
gewiesen ist. Kommunen müssen nicht alle 
Einrichtungen dieser Art selbst betreiben. Es 
gehört jedoch zu ihrer Infrastrukturverantwor-
tung, für ein hinreichend dichtes und differen-
ziertes Netz entsprechender Angebote unter-
schiedlicher Träger zu sorgen. Wünschenswert 
wäre, wenn im Rahmen von Stadt- und Regi-

onalentwicklung demnächst auch ein Medien-
entwicklungsplan erstellt würde, in dem unter 
anderem auch die Internetzugangs- und 
-Lernorte erfasst werden, um auf dieser Basis 
Defizite erkennen und gezielt Ergänzungen 
anregen zu können. 
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Neue Bürgerbeteiligung durch neue Medien? 

 

 

1. Elektronische Partizipation: Die 
Hoffnungen und die Befürchtun-
gen 

Schon immer übte der technische Wandel ei-
nen großen Einfluss auf die politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Besonders 
klar zeigt sich die Bedeutung technischer In-
novationen auf dem Gebiet der Außen- und 
Militärpolitik. Die enge Beziehung zwischen 
technischem Fortschritt und militärischen Er-
folgen und Optionen beginnt mit dem Einsatz 
des trojanischen Pferdes und reicht bis zur 
Stationierung von Raketenabwehrsystemen 
im Weltraum. 

Vielleicht weniger greifbar, aber nicht weniger 
bedeutsam erscheint die Relevanz des techni-
schen Fortschritts für die innere Entwicklung 
von Gesellschaften und Staaten. Erst die Er-
findung des Buchdrucks machte es möglich, 
Bildung zu universalisieren und nationenweite 
Kommunikationssysteme einzurichten. Beides 
zusammen ermöglichte die Modernisierung 
der Gesellschaft und die Demokratisierung 
des Staates (Lipset 1959). Seit dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die e-
lektronische Kommunikation zu einem be-
stimmenden Faktor des politischen Lebens. 
Die „Mediatisierung der Politik” reicht vom 
Einsatz des Rundfunks und des Films als Pro-
pagandainstrumente der Nationalsozialisten 
über das legendäre, wahlentscheidende Fern-
sehduell zwischen Richard Nixon und John F. 

Kennedy im amerikanischen Präsident-
schaftswahlkampf 1960 bis hin zu der in 
jüngster Zeit zu konstatierenden Verlagerung 
der Wahlkämpfe und anderer Formen der Po-
litikvermittlung ins Fernsehen. 

Dennoch liegt vermutlich keine Übertreibung 
in der Feststellung, dass nur wenige techni-
sche Entwicklungen der Neuzeit die Beziehun-
gen zwischen den Regierenden und den Re-
gierten derart umfassend und tiefgreifend 
verändern, wie es für die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien gilt. Als 
Daniel Bell in seinem Buch „Die postindustriel-
le Gesellschaft” (1976) den Umgang mit In-
formationen als die wichtigste Produktivkraft 
der postindustriellen Gesellschaft beschrieb, 
ahnte er vermutlich noch nicht, wie intensiv 
und breit der Einsatz elektronischer Medien 
bereits ein knappes Vierteljahrhundert später 
alle Bereiche der Gesellschaft erfasst haben 
würde. 

Auch in der Politik haben sich mittlerweile 
neue Kommunikationsstrukturen fest etabliert 
und dringen in immer mehr Bereiche der In-
teraktion zwischen Regierenden und Regierten 
vor. Alle im Bundestag vertretenen Parteien 
organisieren Teile der inner- und außerpartei-
lichen Kommunikation über das Netz (Bieber 
2001), Kommunalverwaltungen präsentieren 
sich nicht nur durch Websites, sondern sind 
bereits in großem Stil dazu übergegangen, 
Dienstleistungen im Netz anzubieten und Bür-
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gersprechstunden einzurichten1. Das virtuelle 
Rathaus ist keine Utopie mehr, sondern in 
großen Teilen der westlichen Welt bereits zur 
Realität geworden. Küchler (2000: 325) be-
schreibt die Tragweite dieser Entwicklung völ-
lig zutreffend wie folgt: „Telefon und Fernse-
hen haben ohne Zweifel sowohl den Alltag als 
auch die politische Kultur nachhaltig verän-
dert, aber sie haben nicht die technische Basis 
für eine mögliche radikale Transformation der 
(repräsentativen) Demokratie gelegt”. Die 
technische Möglichkeit, eine direkte Kommu-
nikation zwischen Regierenden und Regierten 
zu organisieren, schafft dagegen die Möglich-
keit, die bestehenden politischen Strukturen 
grundlegend neu zu organisieren. 

Über die Chancen und Risiken des Einsatzes 
moderner Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in der Politik gibt es mittler-
weile eine breite öffentliche Diskussion. Aller-
dings stützen sich die in dieser Debatte vorge-
tragenen Argumente weniger auf solide wis-
senschaftliche Erkenntnisse als auf Vermutun-
gen und Spekulationen. Zudem wird nicht 
immer hinlänglich zwischen verschiedenen 
Anwendungsfeldern moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien in der Poli-
tik differenziert und die notwendige Verbin-
dung zur politik- und verwaltungswissen-
schaftlichen Fachdiskussion hergestellt. Unter 
der Voraussetzung, dass politische Informati-
onen und staatliche Dienstleistungen auf mitt-
lere Sicht nicht ausschließlich über das Netz, 
sondern auch weiterhin in ihrer konventionel-
len Form angeboten werden, erscheint der 
Ausbau von E-Information und E-
Dienstleitungen politisch relativ unbrisant. An-
ders dagegen verhält es sich mit der Bürger-
beteiligung durch neue Medien. Als politisch 
weitaus komplizierteste Komponente des E-
Government verdient sie besondere Aufmerk-
samkeit und steht im Zentrum der folgenden 
Ausführungen. 

                                          
1 Ein Portal zu kommunalen Websites bildet die Adresse 

http://www.kommunalweb.de 

Welche Hoffnungen und Befürchtungen ver-
knüpfen sich mit der E-Partizipation, und in 
welchem Maße sind diese Erwartungen ge-
rechtfertigt? Verfechter des Modells einer e-
lektronischen Demokratie propagieren die Vi-
sion einer virtuellen Wiederbelebung der klas-
sischen Polisdemokratie, die unter den Bedin-
gungen moderner Massendemokratien tech-
nisch unmöglich geworden schien. Indem das 
Internet und das WWW eine umfassende und 
direkte Kommunikation zwischen allen Mit-
gliedern der politischen Gemeinschaft ermög-
lichen, fungieren sie als Marktplatz der Mei-
nungen, auf dem politische Probleme erörtert, 
Interessen artikuliert und gebündelt und poli-
tische Entscheidungen vorbereitet werden 
(Kommunikationsfunktion).  

E-Partizipation stellt jedoch den Austausch po-
litischer Informationen und Willensäußerun-
gen nicht allein auf eine breitere Basis, son-
dern verleiht ihm potenziell eine neue Quali-
tät. In der elektronischen Demokratie besteht 
die Chance zu einem unverfälschten, direkten 
Austausch zwischen Regierten und Regieren-
den. Personen mit gleichen Interessen und 
Wertvorstellungen können sich zu virtuellen 
Aktionsgruppen zusammenschließen – selbst 
über die Grenzen des Nationalstaates hinaus – 
und den Entscheidungsträgern individuell oder 
gemeinschaftlich ihre Vorstellungen mitteilen. 
Abgeordnete und Regierungsmitglieder kön-
nen den Wählern ihre Vorstellungen direkt un-
terbreiten. Diese sind ihrerseits jederzeit dazu 
in der Lage, die benötigten Informationen ab-
zurufen und zu verarbeiten. Intermediäre Or-
ganisationen, die in der repräsentativen De-
mokratie als Vermittler zwischen der politi-
schen Führung und der Bevölkerung unver-
zichtbar sind, verlieren ihre Funktion als Filter 
im Prozess der Interessen- und Politikvermitt-
lung (Interessen- und Politikvermittlungs-
funktion). 

Die neue Qualität des politischen Prozesses in 
der elektronischen Demokratie wird beson-
ders offenkundig, wenn es um das Fällen ver-
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bindlicher politischer Entscheidungen geht. 
Analog zur Briefwahl erscheint es möglich, 
vom heimischen Rechner aus seine Stimme 
bei Wahlen oder Abstimmungen abzugeben. 
Langfristig könnte man sogar eine Ersetzung 
der physischen Präsenz im Wahllokal durch 
die Einrichtung virtueller Stimmbezirke anvi-
sieren. Dies würde die Kosten der Wahlbeteili-
gung senken und zu einem Anstieg der Wahl-
beteiligung beitragen. Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide ließen sich nicht allein auf 
der kommunalen Ebene durchführen, auch in 
der Bundespolitik könnte das Netz die Einfüh-
rung direktdemokratischer Verfahren ermögli-
chen und die Barrieren senken, die dem Erfolg 
von Volksbegehren und Volksentscheiden 
entgegenstehen. Repräsentative Institutionen 
könnten durch Elemente der direkten Demo-
kratie angereichert oder sogar ersetzt werden 
(Entscheidungsfunktion). 

Für viele bietet die elektronische Demokratie 
demnach einen Ausweg aus der viel beschwo-
renen Krise der repräsentativen Demokratie. 
Die direkte Einbeziehung der Bürger in politi-
sche Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zesse kann dazu beitragen, die Entfremdung 
der Gewählten von den Wählern abzubauen 
und die Menschen wieder mit dem politischen 
System, seinen Institutionen und Akteuren zu 
versöhnen. Sie wirkt integrierend und legiti-
mationsstiftend, erleichtert die Kontrolle der 
politischen Entscheidungsträger und stärkt die 
Verantwortlichkeit der Regierenden gegen-
über den Regierten. 

Angesichts der großen Hoffnungen, die sich 
mit der Bürgerbeteiligung durch neue Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
verbinden, stellt sich die Frage, welche Grün-
de die politische Führung bisher daran gehin-
dert haben, die neuen technischen Möglichkei-
ten zu einer Stärkung der Demokratie zu nut-
zen. Eine der Ursachen liegt sicher darin, dass 
nicht alles, was technisch machbar erscheint, 
politisch wünschenswert ist. Technische Er-
rungenschaften werden in einem sozialen 

Kontext genutzt, in dem Menschen über die 
Art des Umgangs mit den technischen Mög-
lichkeiten entscheiden. So wie die Vision einer 
elektronischen Polisdemokratie die positiven 
Errungenschaften der modernen Kommunika-
tionstechniken aufscheinen lässt, verdeutlicht 
ihre breite Nutzung durch rechtsextreme 
Gruppen ihre Schattenseite. In der Hand anti-
demokratischer Führungsgruppen kann sich 
das Netz als ein überaus effizientes Kontroll- 
und Manipulationsinstrument erweisen. Mit 
Blick auf die heute existierenden technischen 
Möglichkeiten erscheint die von Orwell ge-
zeichnete Vision des totalen Überwachungs-
staates eher als Unter- denn als Übertreibung. 

Dementsprechend verbinden sich mit der Idee 
einer elektronischen Demokratie nicht allein 
Hoffnungen, sondern auch Befürchtungen. 
Dies gilt auch für die Partizipation durch neue 
Medien. Aus der Sicht ihrer Kritiker beseitigt 
sie keineswegs zwangsläufig die Schwächen 
des traditionellen Interessenvermittlungspro-
zesses, im Gegenteil, sie kann diese sogar 
verstärken. Wie aus der Partizipationsfor-
schung bekannt ist, nutzen keineswegs alle 
Menschen die ihnen verfügbaren Partizipati-
onsrechte. In allen westlichen Demokratien ist 
aktive Teilnahme an der Politik die Domäne 
ressourcenstarker und sozial integrierter Min-
derheiten (Barnes, Kaase u.a. 1979; Verba, 
Nie und Kim 1978). Auf den ersten Blick gibt 
es wenig Grund zu der Annahme, dass sich 
dies allein durch eine neue technische Gestal-
tung von Beteiligungsverfahren ändern könn-
te. Dies gilt umso mehr, als derzeit keines-
wegs alle Menschen über einen Zugang zum 
Netz oder die Kompetenz zum Umgang mit 
den neuen Techniken verfügen. So beschwö-
ren Kritiker die Gefahr einer digitalen Spaltung 
der Gesellschaft und einer Informationsüber-
flutung von Bürgern und Entscheidungsträ-
gern herauf. 

Selbst die Chance zum direkten Informations-
austausch zwischen den Bürgern und zur di-
rekten Kommunikation der Regierten mit den 
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Regierenden erweist sich bei genauerer Be-
trachtung als zweischneidige Sache. Sie er-
folgt nicht als Face-to-face-Kommunikation 
zwischen physisch präsenten Partnern, son-
dern in einer weitgehend anonymen Situation. 
Damit unterliegt die E-Partizipation dem Risi-
ko, die für politische Partizipation wichtige so-
ziale Dimension zu verlieren und die Ausbil-
dung der Fähigkeit zum kooperativen Handeln 
zu untergraben. Auch wenn die elektronische 
Partizipation einen direkten Austausch zwi-
schen den Wählern und den Gewählten er-
möglicht und die traditionellen Agenturen der 
Interessenvermittlung schwächt, führt dies 
nicht unbedingt zu einer Verbesserung der 
Qualität der Demokratie. Vielmehr impliziert 
die Schwächung der Vermittlungsinstanzen, 
insbesondere der Parteien, das Risiko einer 
Fragmentierung des politischen Willensbil-
dungsprozesses, weil die Aggregations- und 
Selektionsleistung von Parteien und Verbän-
den entfällt. 

Über die Frage, ob sich die Organisation politi-
scher Beteiligung mittels neuer Informations- 
und Kommunikationstechnologien langfristig 
als Fluch oder als Segen erweisen wird, lässt 
sich derzeit nur spekulieren. Allerdings er-
scheint es möglich, die politischen Potenziale 
der Partizipation durch neue Medien etwas 
präziser auszuloten, als es in Teilen der öffent-
lichen Diskussion geschieht. Ich werde in den 
folgenden Abschnitten die technischen Aspek-
te des Themas „E-Partizipation” unberücksich-
tigt lassen und mich stattdessen auf die Klä-
rung von drei Fragen beschränken, von deren 
Beantwortung ich mir Aufschlüsse über die 
partizipativen Leistungen der neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien ver-
spreche: 

➜ Was versteht man unter politischer Parti-
zipation, in welchen Formen tritt sie auf, 
und was impliziert dies für das Thema „E-
Partizipation”? 

➜ Wer partizipiert wie und warum, und las-
sen sich die Erkenntnisse über die aktuel-
len Beteiligungsstrukturen auf den Be-
reich der E-Partizipation übertragen? 

➜ Bietet E-Partizipation eine neue Lösung 
alter Probleme? 

 

2. Was ist politische Partizipation 
und in welchen Formen tritt sie 
auf? 

Aus dem Prinzip der Volkssouveränität als Le-
gitimationsbasis demokratischer Herrschaft 
ergibt sich die Forderung, dass in einer De-
mokratie alle Mitglieder einer politischen Ge-
meinschaft gleichberechtigt am politischen 
Leben mitwirken, dies aber auch unterlassen 
können, wenn sie es nicht für wichtig oder 
wünschenswert halten. Als politische Partizi-
pation bezeichne ich in Anlehnung an Kaase 
(1997: 160) alle freiwillig unternommenen 
Aktivitäten von „Privatpersonen” mit dem Ziel 
der Einflussnahme auf Entscheidungen über 
politische Personal-  und Sachfragen oder die 
direkte Mitwirkung an diesen Entscheidungen. 
Durch die Art ihres Entscheidungsbezuges und 
die Freiwilligkeit der Handlungen unterschei-
det sich politische Partizipation von anderen 
politischen Handlungen. Als freiwillige Aktivität 
von Privatpersonen unterscheidet sie sich vom 
Handeln in professionellen Entscheidungsrol-
len. Damit sind die Handlungen von Akteuren 
gemeint, die in Folge einer Wahl, einer Ernen-
nung oder eines Arbeitsvertrages am Vorbe-
reiten, Fällen oder Durchführen politischer 
Entscheidungen beteiligt sind, z.B. Abgeord-
nete, Regierungsmitglieder oder Beschäftigte 
der öffentlichen Verwaltung. Andererseits geht 
politische Partizipation über Kommunikations- 
oder Unterstützungshandeln hinaus, da ihr 
Ziel in der Einflussnahme auf oder Mitwirkung 
an Entscheidungen besteht. Dies unterschei-
det politische Partizipation z.B. vom Lesen des 
politischen Teils der Zeitung oder vom Steu-
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ernzahlen. Der Begriff der E-Partizipation be-
zeichnet damit durch elektronische Medien 
vermittelte politische Einflussnahme auf oder 
unmittelbare Beteiligung an Entscheidungen.  

In formal-institutioneller Perspektive lassen 
sich die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf 
Entscheidungen oder zur Mitwirkung an die-
sen zu drei großen Gruppen zusammenfas-
sen. Einflussnahme kann sich im Vorfeld ver-
bindlicher Entscheidungen, d.h. im Prozess 
der politischen Willensbildung vollziehen, etwa 
in Form der individuellen oder kollektiven Arti-
kulation bestimmter Interessen, der Mobilisie-
rung von Unterstützung durch andere Perso-
nen oder Gruppen zur Durchsetzung dieser 
Interessen oder als Bemühen, bisher vernach-
lässigte Themen auf die politische Agenda zu 
setzen. Nach dem Fällen einer verbindlichen 
Entscheidung, in der Phase der Implementati-
on, bieten sich ebenfalls Ansatzpunkte für po-
litische Partizipation. Sie dient dann im Regel-
falle dem Zwecke, in individuellen oder kollek-
tiven Aushandlungsprozessen mit der Verwal-
tung die eigenen Interessen zu wahren, Anlie-
gen, die auf politischem Wege nicht durch-
setzbar waren, auf dem Rechtswege zur Gel-
tung zu bringen usw. Eine dritte Klasse parti-
zipativer Handlungen betrifft die direkte Mit-
wirkung am Fällen verbindlicher Entscheidun-
gen über Personal- und Sachfragen, wie es 
typischerweise bei Wahlen oder Abstimmun-
gen geschieht. In allen drei Bereichen ist der 
Einsatz von IuK-Techniken prinzipiell möglich, 
wenn auch mit unterschiedlichen Problemen 
verknüpft. 

Über die Fragestellungen der institutionellen 
Analyse hinausgehend, untersucht die empiri-
sche Partizipationsforschung, wie einzelne Ak-
tivitäten faktisch miteinander zusammenhän-
gen. Gruppen sachlich zusammengehöriger, 
d.h. typischerweise in Kombination miteinan-
der praktizierter Aktivitäten können in Anleh-
nung an Verba und Nie (1972) als „Partizipati-
onssysteme” bezeichnet werden. Sie sind 
durch besondere strukturelle Merkmale, etwa 

den mit ihnen verbundenen Aufwand oder das 
in ihnen enthaltene Konfliktpotenzial, charak-
terisiert und werden von verschiedenen Per-
sonengruppen zu verschiedenartigen Zwecken 
genutzt. Da die bisher durchgeführten Partizi-
pationsstudien zu verschiedenen Zeiten in 
verschiedenen Ländern durchgeführt wurden 
und nicht immer dieselben Aktivitäten ein-
schlossen, ist es nicht überraschend, dass von 
Fall zu Fall unterschiedliche Partizipationssys-
teme identifiziert wurden. In einer 1997 
durchgeführten Repräsentativstudie über 
Formen kommunalpolitischer Partizipation in 
der Bundesrepublik wurden vier Partizipati-
onssysteme identifiziert: parteibezogene, out-
putbezogene und themenbezogene Aktivitä-
ten sowie Aktionen des zivilen Ungehorsams 
(Gabriel und Kunz 2001). Zu den parteibezo-
genen Aktivitäten gehören die Mitarbeit in ei-
ner Partei und die Mobilisierung der Unterstüt-
zung durch eine Partei bei der Durchsetzung 
politischer Forderungen. Outputbezogene Par-
tizipationsformen schließen Behördenkontakte 
und das Beschreiten des Rechtsweges ein. Zu 
den themenbezogenen Partizipationsformen 
zählen unter anderem die Beteiligung an Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden, die Mit-
arbeit in Bürgerinitiativen und die Teilnahme 
an Protestdemonstrationen. Aktionen des zivi-
len Ungehorsams umfassen Verkehrsblocka-
den und die Beteiligung an Widerstandsaktio-
nen (Gebäudebesetzungen usw.). Diese For-
men lassen sich zwar theoretisch wie empi-
risch voneinander abgrenzen, sie hängen je-
doch mehr oder weniger eng miteinander zu-
sammen. Mit anderen Worten: Wer sich be-
stimmter Formen der Einflussnahme auf poli-
tische Entscheidungen bedient, nutzt mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit im Bedarfsfalle auch 
andere Formen. 

Auch wenn in den bisher durchgeführten em-
pirischen Studien über die politische Beteili-
gung in der Bundesrepublik unterschiedliche 
Partizipationsformen ermittelt wurden, stim-
men sie darin überein, dass die Beteiligung an 
bestimmten Formen politischer Aktivität die 
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Neigung fördert, auch andere verfügbare Ein-
flussmöglichkeiten zu nutzen. Dies ist ein für 
die Diskussion über die Möglichkeiten und 
Grenzen der E-Partizipation wichtiges Ergeb-
nis, weil es zu der Annahme berechtigt, dass 
auf diesem Wege kaum neue Gruppen für den 
politischen Prozess mobilisiert werden, son-
dern neue Einflussmöglichkeiten für die be-
reits Aktiven entstehen. 

 

3. Wie werden die 
Partizipationsmöglichkeiten in 
der Bundes- 
republik genutzt? 

Als Ergebnis langjähriger intensiver Aktivitäten 
auf dem Gebiet der empirischen Partizipati-
onsforschung lässt sich das Folgende festhal-
ten. Unabhängig von den in einem Lande be-
stehenden institutionellen Regelungen hat die 
Bevölkerung ein stark ausdifferenziertes Sys-
tem von Zugängen zum politischen Prozess 
geschaffen. Allerdings sagt die Existenz be-
stimmter Beteiligungssysteme noch nichts 
über das Ausmaß ihrer faktischen Nutzung 
durch die Bevölkerung aus, und auch in die-
sem Punkte sind die bisher vorliegenden For-
schungsergebnisse von kaum zu überbieten-
der Eindeutigkeit: Wie alle bislang durchge-
führten Studien belegen, ist die Stimmabgabe 
bei Wahlen die einzige Beteiligungsform, derer 
sich die Mehrheit der Bundesbürger bedient. 
Alle anderen Partizipationsformen, sei es die 
Einflussnahme über Parteien, Verbände oder 
Massenmedien, die Teilnahme an Unterschrif-
tenaktionen oder Protestdemonstrationen, die 
Mitwirkung an Bürgerbegehren oder Bürger-
entscheiden, werden nur von einer mehr oder 
minder großen Minderheit der Bürger genutzt, 
allerdings gibt es einen relativ breiten Kreis 
potenzieller Nutzer. In der 1997 durchgeführ-
ten bundesweiten Repräsentativstudie über 
kommunalpolitische Beteiligung ergaben sich 
die folgenden Muster: Etwa jeder zehnte be-
fragte Bundesbürger gab an, sich schon ein-

mal an einer parteibezogenen Aktivität oder 
an einer Aktion des zivilen Ungehorsams be-
teiligt zu haben, bei themen- und outputorien-
tierten Partizipationsformen lag der Anteil 
doppelt so hoch. Nimmt man noch die poten-
ziellen Teilnehmer hinzu, dann erreicht man 
einen Spitzenwert von knapp 40 Prozent Akti-
vierbaren. Dies ist nach wie vor eine Minder-
heit der Bundesbürger, aber doch eine sehr 
starke Minderheit, die ca. 24 Millionen Perso-
nen umfasst (Tab. 1). Typisch ist dabei, dass 
sachlich und zeitlich begrenzte Aktivitäten im 
Vergleich mit dauerhaften Aktivitäten, z.B. der 
Mitarbeit in einer Partei, auf eine deutlich brei-
tere Resonanz stoßen. Bei im Detail anderen 
Strukturen und Verteilungen kommt eine 
1998 durchgeführte Erhebung in der Tendenz 
zu ähnlichen Ergebnissen (van Deth 2001). 
Wenn man sich vor Augen führt, dass eine 
Nutzung elektronischer Medien zum Zweck 
der politischen Einflussnahme im Prinzip von 
den gleichen Bedingungen abhängen dürfte 
wie die beschriebenen Beteiligungsformen, 
dass aber mit dem Zugang zum Netz und der 
Kompetenz zur Nutzung der neuen Medien 
weitere Anforderungen an die Partizipanten 
hinzukommen, ist die Erwartung einer breiten 
Partizipation durch den Einsatz moderner 
Kommunikationstechnologien ziemlich unrea-
listisch. Wie andere Formen politischer Beteili-
gung wird die Partizipation durch neue Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
auf absehbare Zeit eine Sache von Minderhei-
ten sein und vornehmlich von jenen Bevölke-
rungsgruppen genutzt werden, die bereits 
jetzt in anderer Form politisch aktiv sind, d.h. 
in Parteien oder Bürgerinitiativen mitarbeiten, 
sich an Demonstrationen oder Unterschriften-
aktionen beteiligen usw. Diese Annahme 
stützt sich auf die durch mehrere empirische 
Studien vermittelte Erkenntnis, dass verschie-
dene Formen politischer Beteiligung einander 
nicht ausschließen, sondern ergänzen (Gabriel 
2001). 
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Tab. 1: Formen kommunalpolitischer Partizi-
pation in Deutschland, 1997 (Anga-
ben: Prozentanteile) 

 Aktivität Potenzielle 
Aktivität 

Ziviler Ungehorsam 10 16 

Parteibezogene  
Aktivität 

9 21 

Themenbezogene  
Aktivität  

18 20 

Outputbezogene  
Aktivität  

20 19 

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung, Herbstumfra-
ge (1997). 

 

4. Welche Faktoren beeinflussen die 
Neigung, sich politisch zu betäti-
gen oder inaktiv zu bleiben? 

Zu den wichtigsten Merkmalen eines demo-
kratisch verfassten politischen Regimes gehört 
die Freiheit der Bürger, darüber zu entschei-
den, welche Rolle sie in der Politik spielen wol-
len. Die von der partizipatorischen Demokra-
tietheorie kultivierte Vorstellung vom allseits 
und dauerhaft aktiven Bürger (z.B. Pateman 
1970) steht nicht nur im Konflikt mit der poli-
tischen Wirklichkeit, sie ist aus dem zuvor ge-
nannten Grunde auch normativ problema-
tisch. Es kommt nämlich in der Demokratie 
nicht darauf an, ob alle Menschen sich tat-
sächlich ständig aktiv in das politische Ge-
schehen einschalten, sondern darauf, dass sie 
die Möglichkeit haben, politisch aktiv zu wer-
den und Einfluss auf politische Entscheidun-
gen zu nehmen, wann immer sie dies wün-
schen. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die für Demo-
kratien typische Differenzierung der politi-
schen Rollen von professionellen Politikern, 
politischen Aktivisten, Zuschauern und Inakti-
ven (Milbrath 1965) nicht per se problema-

tisch. Probleme ergeben sich erst vor dem 
Hintergrund der über die Bestimmungsfakto-
ren politischer Beteiligung vorliegenden Er-
kenntnisse. Demnach ist das demokratische 
Ideal eines gleichen Zugangs aller Menschen 
zum politischen Prozess zwar formal, aber 
nicht faktisch verwirklicht. Insbesondere an 
zeitlich aufwendigen und intellektuell an-
spruchsvollen Aktivitäten beteiligen sich res-
sourcenstarke, sozial integrierte Menschen 
wesentlich intensiver als der Durchschnitt der 
Bevölkerung (vgl. hierzu: Milbrath und Goel 
1977; Barnes, Kaase u.a. 1979; Verba, Nie 
und Kim 1978; Verba, Schlozman und Brady 
1995). Hinzu kommen tradierte geschlechts-
spezifische Rollenmuster, die bis heute fort-
wirken und dazu führen, dass Frauen politisch 
weniger aktiv sind als Männer (Hoecker 
1998). Diese Faktoren wirken teils unmittelbar 
– als Hemmnisse oder Anreizfaktoren politi-
scher Partizipation –, teils schaffen sie die für 
die politische Teilnahme maßgeblichen Orien-
tierungen (Interesse, Kompetenzgefühl, 
staatsbürgerliches Pflichtbewusstsein) und 
beeinflussen über diese auch die Beteiligung 
am politischen Leben. Ressourcenstärke lässt 
sich dabei an sozialstrukturellen Merkmalen 
wie dem formalen Bildungsniveau, der Tätig-
keit in politiknahen Berufen oder dem Ein-
kommen festmachen, soziale Integration an 
der Einbindung in den Arbeitsmarkt, in part-
nerschaftliche Beziehungen und Freundeskrei-
se und in das System von Freiwilligenorgani-
sationen. Die beschriebenen Hintergrundfak-
toren sind für alle traditionellen, aber auch für 
die neuen Formen politischer Partizipation ty-
pisch und schlagen bei der Wahlbeteiligung 
noch am wenigsten zu Buche. 

Obwohl sich die Partizipationsforschung bisher 
fast ausschließlich mit der Nachfrageseite des 
politischen Marktes, d.h. mit den Ressourcen 
und Motiven der Aktiven und Inaktiven, be-
schäftigte, hängt politische Partizipation nicht 
allein von Nachfrage-, sondern auch von An-
gebotsfaktoren ab (vgl. Rosenstone und Han-
sen 1995; Verba, Schlozman und Brady 
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1995). Hierzu zählen zunächst die institutio-
nell vorgegebenen Beteiligungsmöglichkeiten. 
Wenn in einem politischen System beispiels-
weise keine Volksentscheide vorgesehen sind, 
stehen sie als Mittel politischer Einflussnahme 
auch nicht zur Verfügung. Je differenzierter al-
so die verfassten oder unverfassten Beteili-
gungsangebote ausfallen, desto größer ist die 
Chance, dass sie genutzt werden. Neben insti-
tutionellen Rahmenbedingungen beeinflussen 
das Verhalten der politischen Führungen und 
das Auftreten politischer Unternehmer die Art 
und das Ausmaß politischer Partizipation. Eine 
beteiligungsfreundliche Stadtverwaltung, die 
den Bürgern das Gefühl vermittelt, ihre Wün-
sche und Anregungen ernst zu nehmen, wird 
eher zur Mobilisierung der Bevölkerung bei-
tragen als eine politische Führung, die auf Be-
teiligungswünsche ausschließlich defensiv re-
agiert. Das Führungsverhalten beeinflusst a-
ber nicht nur das Ausmaß, sondern auch die 
Art der politischen Beteiligung. Wie schon in 
mehreren Analysen über die Bedingungen des 
politischen Protests in westlichen Demokratien 
gezeigt wurde, liegt einer Beteiligung an Pro-
testaktivitäten häufig die Überzeugung 
zugrunde, konventionelle Formen politischer 
Einflussnahme führten nicht zum Erfolg, und 
deshalb sei der Rückgriff auf spektakuläre Ak-
tionsformen notwendig (z.B. Inglehart 1979; 
McPhail 1971). 

Bei vielen Formen politischer Partizipation 
handelt es sich um kollektive Aktivitäten, die 
nicht von selbst in Gang kommen, sondern 
auf die Mobilisierungsleistung politischer Un-
ternehmer angewiesen sind. Diese Rolle über-
nehmen politische Parteien, Interessengrup-
pen, soziale Bewegungen oder Vereine, die ih-
re Mitglieder und Anhänger im Bedarfsfalle 
dazu aufrufen, für die Durchsetzung politi-
scher Ziele aktiv zu werden. Mitunter nehmen 
auch Einzelpersonen oder kleine Gruppen die 
bei der Organisation kollektiven Handelns ent-
stehenden Mühen auf sich, weil ihnen die Sa-
che, um die es geht, so wichtig ist, dass sie 
keine Anstrengung scheuen, die zur Durchset-

zung der in Frage stehenden Ziele erforderlich 
ist. Diese Muster finden wir besonders häufig 
in Fällen von Betroffenenpartizipation, etwa 
bei Aktionen gegen kommunale oder staatli-
che Planungen, die in Eigentumsrechte von 
Bürgern eingreifen oder von diesen als Bedro-
hung ihrer Lebensqualität empfunden werden. 

Bei den meisten Angebots- und Nachfragefak-
toren handelt es sich um langfristig wirksame 
Größen, die die enormen Schwankungen im 
Niveau politischer Aktivität, insbesondere im 
Protestverhalten, nicht zu erklären vermögen 
(vgl. Gabriel 2001). Dies verweist auf den Ein-
fluss kurzfristig veränderlicher Umstände. In 
Analysen des politischen Interesses und der 
Beteiligung an konventionellen Aktivitäten 
zeigt sich typischerweise die Bedeutung von 
Wahlen und Wahlkämpfen für die politische 
Mobilisierung der Bevölkerung, und auch Ana-
lysen der Protestaktionen der Bürgerrechts-
bewegung in den USA lassen den Einfluss si-
tuativer Größen sehr deutlich hervortreten 
(Conway 1995; Rosenstone und Hansen 
1993). 

Individuelle Anreize und politische Umweltbe-
dingungen führen in ihrem Zusammenspiel 
zur politischen Partizipation. Menschen, die 
sich in dieser Hinsicht in ungleichen Aus-
gangsbedingungen befinden, neigen in unter-
schiedlichem Maße dazu, ihre politischen 
Rechte wahrzunehmen. Die aus diesem Um-
stand resultierenden Konsequenzen müssen 
zwar im Einzelfalle empirisch bestimmt wer-
den, jedoch liegen zwei mögliche Folgeprob-
leme auf der Hand. Wenn man politische Par-
tizipation als ein wichtiges Mittel der Artikula-
tion und Durchsetzung politischer Interessen 
und der Bindung der Regierenden an die Re-
gierten begreift, dann trägt die überdurch-
schnittliche Aktivität der Partizipation der res-
sourcenstarken und sozial integrierten Min-
derheiten das Risiko in sich, dass die politi-
schen Führungsgruppen ihre Entscheidungen 
vornehmlich an den öffentlich artikulierten 
Forderungen, d.h. an den Interessen der Akti-



Vortrag Gabriel 
 

 

190 

ven, ausrichten und damit Unzufriedenheit 
unter den Inaktiven auslösen. Die Distanz der 
Inaktiven zum politischen System und zu den 
demokratischen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozessen könnte durch einen wei-
teren Umstand noch verstärkt werden: Eine 
aktive Teilnahme am politischen Leben schafft 
die Möglichkeit, politische Kompetenzen zu 
erwerben. Sie kann das Verständnis für de-
mokratische Werte, Normen und Verfahrens-
prinzipien stärken und auf diese Weise die Ak-
zeptanz demokratischer Strukturen und Ver-
fahren fördern. Da sich die empirische Partizi-
pationsforschung bisher darauf konzentrierte, 
Strukturen und Bestimmungsfaktoren politi-
scher Partizipation zu untersuchen, liegen ü-
ber die Folgen von Aktivität und Inaktivität 
nur wenige empirische Studien vor, deren Re-
sultate zumindest für den Zusammenhang 
zwischen Partizipation und Interessenvermitt-
lung uneinheitlich ausfallen (Gabriel 2000). 
Immerhin lässt sich die Gefahr einer unglei-
chen Verteilung der Chancen zur Durchset-
zung politischer Interessen und zum Erwerb 
demokratischer Kompetenz nicht ausschlie-
ßen. 

 

5. Löst E-Partizipation die beste-
henden Probleme? 

5.1 Beurteilungskriterien 

In der elektronischen Partizipation sehen ihre 
Befürworter ein Mittel, das Ideal der partizipa-
tiven Demokratie unter den Bedingungen 
moderner Gesellschaften zu verwirklichen. 
Diese Erwartung wäre gerechtfertigt, wenn 
die Entscheidung von Individuen, politisch ak-
tiv zu werden oder passiv zu bleiben, lediglich 
von institutionellen, organisatorischen oder 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab-
hinge. Diese Annahme erweist sich aber als 
empirisch unzutreffend, weil auch individuelle 
Einstellungen die Entscheidung für oder gegen 

die politische Partizipation beeinflussen. Inso-
fern bedarf es einer empirischen Klärung der 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen sich der Kreis der politisch Aktiven durch 
den Einsatz neuer Informations- und Kom-
munikationstechniken erweitern lässt. In die-
sem Zusammenhang sind die folgenden Fra-
gen von Interesse: 

➜ Verfügt die Bevölkerung über den Zugang 
zu elektronischen Medien und über die für 
den Umgang mit den neuen Medien er-
forderliche Kompetenz? 

➜ Besteht bei einem nennenswerten Teil der 
Bevölkerung überhaupt ein Interesse 
daran, neue Kommunikationstechniken 
für die Einflussnahme auf politische Ent-
scheidungen zu nutzen? 

➜ Mobilisiert E-Partizipation bisher inaktive 
Gruppen für den politischen Prozess? 

Da bisher kaum brauchbare empirische Daten 
über die Nutzung neuer Medien für politische 
Zwecke vorliegen, lassen sich die angespro-
chenen Fragen nur näherungsweise beant-
worten. Wenn man allerdings die vorliegen-
den Daten mit vorhandenen Erkenntnissen 
über die Strukturen und Bestimmungsfakto-
ren politischer Partizipation zusammenfasst, 
ergibt sich doch ein erster Eindruck von den 
partizipativen Potenzialen der neuen Kommu-
nikationsmedien. Im folgenden Abschnitt die-
ses Beitrags sollen die Voraussetzungen, Mög-
lichkeiten und Grenzen einer Verbesserung 
der Beteiligungsangebote durch den Einsatz 
des Internet ausgeleuchtet werden. 

 

5.2 Das Zugangsproblem 

Politische Partizipation umfasst ein breites 
Spektrum von Aktivitäten, die in verschiede-
nen Phasen des politischen Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozesses ansetzen, ver-
schiedene Funktionen erfüllen und sich auf 
verschiedene Adressatengruppen richten. 
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Grundsätzlich lassen sich IuK-Techniken in al-
len Bereichen der Willensbildung und Ent-
scheidung einsetzen, vor allem soweit es sich 
um Prozesse handelt, die nicht auf eine un-
mittelbare Face-to-face-Interaktion der Betei-
ligten angewiesen sind (vgl. von Korff 1999; 
Burkert 2001).  

Wie bei anderen Beteiligungsformen hängt die 
Möglichkeit zur E-Partizpation vom zuvor be-
handelten Zusammenspiel von Angebots- und 
Nachfragefaktoren ab. Zu den generellen Be-
stimmungsfaktoren politischer Beteiligung 
kommen allerdings weitere spezifische Re-
striktionen hinzu, die mit den Besonderheiten 
der zur Partizipation eingesetzten Medien zu 
tun haben. Auf der Nachfrageseite handelt es 
sich dabei um zwei Faktoren, erstens um den 
Zugang zum Netz und zweitens um die Fer-
tigkeit, mit den neuen Medien kompetent um-
zugehen.  

Grundvoraussetzung für elektronische Partizi-
pation ist der Zugang zu einem vernetzten 

Rechner, entweder in der Wohnung, am Ar-
beitsplatz oder an öffentlichen Plätzen wie Bib-
liotheken, Behörden, Bildungseinrichtungen 
usw. Nach den Angaben der NUA-Surveys 
verfügten im November 2000 20,1 Millionen 
Bundesbürger oder ein Anteil von 24,2 Pro-
zent der Bewohner der Bundesrepublik über 
einen Zugang zum Netz. Im Vergleich mit den 
Daten in der ersten, im Januar 1998 durchge-
führten Umfrage war in einem Zeitraum von 
nur 2 Jahren ein rasanter Anstieg zu verzeich-
nen; denn im Januar 1998 hatten lediglich 6,3 
Prozent der Befragten angegeben, über einen 
Zugang zum Netz zu verfügen. Auch wenn die 
vorliegenden Daten eine starke Diffusion der 
neuen Informations- und Kommunikations-
techniken belegen, können sie nicht über den 
Umstand hinwegtäuschen, dass die breite 
Mehrheit der Deutschen derzeit vom Zugang 
zum Netz ausgeschlossen oder nicht an ihm 
interessiert ist (vgl. Tab. 2). 

 

Tab. 2: Bevölkerungsanteil mit Zugang zum Internet in ausgewählten Staaten, 1998 bis 2000 
(Angaben: Prozentanteile) 

Zeitpunkt D DK F I NL S UK H 

1/98 6,3 12,9  2,2 8,3 14,9   

3-5/98 7,3 16,0 6,0 4,1  27,0 9,0 2,0 

10-12/98 8,7 34,0   7,8 33,0 18,0  

3-6/99 10,0   8,0 13,7 40,9  5,0 

7-10/99 12,1 35,5 12,9    21,2  

11-12/99    15,9  44,3 23,7  

2/2000     28,5    

3-5/2000 19,4  15,3 19,1   32,5 6,4 

8-10/2000 21,7 43,1  20,8 43,8 50,7   

11-12/2000 24,3 48,4  23,2 45,8 56,4 33,6 7,2 

Wachstumsrate (Pro-
zent) 

386 352 255 1545 518 385 333 36 

Quelle: NUA-Surveys (http://www.nua.com/surveys/). 
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Aktuelle Daten aus einer im Mai 2001 in 
Deutschland von TNS EMNID durchgeführten 
Befragung von 19 690 Bundesbürgern bestä-
tigen im Großen und Ganzen die Informatio-
nen der NUA-Surveys und liefern zugleich ei-
nige zusätzliche Angaben. Demnach lag die 
Zahl der Internetnutzer in Deutschland im Mai 
2001 bei 25,9 Millionen, weitere 7,4 Millionen 
wurden als potenzielle Nutzer kategorisiert. 
Dem stand eine Zahl von 36,7 Millionen Inter-
netverweigerern gegenüber. Die im Vergleich 
mit den NUA-Daten etwas höheren Angaben 
sind zum Teil auf reale Diffusionsprozesse zu-
rückzuführen. Da die NUA-Publikation keine 
Angaben über die Stichprobengröße der Erhe-
bung enthält, sind auch Abweichungen in Fol-
ge von Stichprobenfehlern nicht ganz auszu-
schließen2. Welche Daten man auch immer 
heranzieht, in einem Punkte führen sie zu ei-
ner übereinstimmenden Schlussfolgerung: 
Aktuell ist der Zugang zum Netz in den meis-
ten westlichen Demokratien auf eine Minder-
heit der Bevölkerung beschränkt, wobei 
Deutschland im internationalen Vergleich eine 
schwach ausgebaute IuK-Infrastruktur auf-
weist. 

Wenn man allerdings die zwischen 1998 und 
2000 beobachteten Veränderungsraten in ein-
zelnen Ländern betrachtet, relativiert sich der 
durch die aktuellen Daten vermittelte Ein-
druck; denn in allen hoch entwickelten, de-
mokratisch verfassten Gesellschaften der 
westlichen Hemisphäre fand im beobachteten 
Zeitraum eine rasante Ausweitung des Netz-
zugangs statt. Besonders markant war dieser 
Prozess in Italien, wo sich die Wachstumsrate 
auf den Faktor 15 belief, aber auch in allen 
anderen in Tabelle 2 aufgeführten Staaten – 
außer in Ungarn – waren starke Zuwächse zu 
verzeichnen, von einer Verdoppelung in 

                                          
2 Deutlich stärker weichen die in den Eurobarometern 

46 bis 53 (1997-2000) erhobenen Daten von den hier 
berichteten ab. Dabei spielen mit Sicherheit systema-
tische Fehler und Stichprobenfehler eine Rolle; denn 
der Stichprobenumfang der Eurobarometer liegt ü-
berwiegend bei 1 000 Fällen. 

Frankreich bis zu einer Verfünffachung in den 
Niederlanden. Deutschland nimmt eine Positi-
on im Mittelfeld ein.  

Wie politische Beteiligung im Allgemeinen ist 
auch Internetpartizipation nicht allein von der 
Nachfrage, sondern auch von der Angebots-
seite bestimmt. Wie aus einer Übersicht des 
Deutschen Instituts für Urbanistik hervorgeht, 
enthält das Internet zahlreiche Einträge von 
öffentlichen Institutionen, politischen Parteien, 
Gewerkschaften, Berufsverbänden usw., die 
grundsätzlich als Adressaten politischer Parti-
zipation in Frage kommen3. Da sich die lokale 
Ebene besonders gut für eine Ausweitung der 
direkten Bürgerbeteiligung eignet, zumal auf 
dieser Ebene auch zahlreiche für die Bevölke-
rung relevante Dienstleistungen angeboten 
werden, ist es besonders interessant, die In-
ternetpräsenz der deutschen Kommunen zu 
untersuchen. Eine entsprechende Studie 
brachte das folgende Ergebnis: „Das Internet 
beschäftigt zunehmend auch bundesdeutsche 
Kommunen. Einige von ihnen sind bereits re-
gelrechte Profis, andere haben lediglich eine 
passive Visitenkarte im Netz installiert, und 
nicht wenige überlegen noch, was zu tun ist.” 

Die Überprüfung aller 14 000 deutschen 
Kommunen bringt ans Licht, dass zurzeit nur 
ein Drittel derselben bisher im Netz präsent 
ist. Während größere Kommunen sich bereits 
im Netz präsentieren, hinken vor allem kleine-
re Kommunen – von Ausnahmen abgesehen 
– der Entwicklung hinterher. Ebenso zeigt sich 
ein deutliches West-Ost-Gefälle4.  

Eine vom Difu im November und Dezember 
2000 durchgeführte Umfrage in 130 Städten 
belegt die Diffusion moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien in den 
Kommunalverwaltungen noch sehr viel deutli-
cher (Grabow 2001: 10 f.): Alle befragten 
Kommunen verfügten im Jahr 2000 über ein 
PC-Netz (1997: 92 Prozent), 88 Prozent der 

                                          
3 http://www.kommunalweb.de/ 
4 http://www.golem.de/02106/14458.html 
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Mitarbeiter waren an das Netz angeschlossen 
(1997: 48 Prozent), 46 Prozent verfügten ü-
ber einen Internetzugang (1997: 1 Prozent). 
Die technischen Voraussetzungen für E-
Partizipation sind somit auf der Anbieter- wie 
auf der Nachfragerseite noch keineswegs flä-
chendeckend gegeben, sie haben sich aber im 
Laufe der letzten Jahre erheblich verbessert 
und werden sich aller Voraussicht nach weiter 
verbessern. Insbesondere bei den kleinen und 
mittelgroßen Gemeinden ist in absehbarer 
Zeit mit einem qualitativen und quantitativen 
Innovationsschub zu rechnen. 

Auch wenn die technische Infrastruktur der-
zeit auf der Angebots- wie auf der Nachfrage-
seite des E-Partizipationsmarktes noch unzu-
reichend ist und damit eine Zugangsbarriere 
existiert, die zu den ohnehin vorhandenen 
strukturellen Schranken politischer Partizipati-
on hinzu kommt, sollte die politische Tragwei-
te dieses Sachverhaltes zumindest mittel- bis 
langfristig nicht überbewertet werden. Die Dif-
fusion neuer Kommunikationsmittel verlief in 
den vergangenen Jahren derart rasant, dass – 
ähnlich wie es bei der Ausbreitung des Tele-
fons und des Fernsehens der Fall war – relativ 
bald eine flächendeckende Versorgung der 
deutschen Gesellschaft mit Internetanschlüs-
sen erreicht sein wird. Damit entfallen die der-
zeit noch vorhandenen strukturellen Barrie-
ren. Dies wird bei den öffentlichen Verwaltun-
gen, den Parteien und den Verbänden ver-
mutlich rascher eintreten als bei den privaten 
Haushalten. Dennoch sahen die in der Difu-
Erhebung befragten kommunalen Verwaltun-
gen erhebliche Hindernisse auf dem Weg zu 
einem virtuellen Rathaus. Bei weitem nicht al-
le technischen Probleme sind gelöst, Geld und 
Personal fehlen nach der Einschätzung vieler 
Verantwortlicher ebenso wie angemessene 
rechtliche Regelungen (Grabow 2001: 12 ff.). 
Doch selbst wenn auf mittlere Sicht noch 
Kompetenz- und Versorgungslücken beste-
hen, gibt der rasante technische Fortschritt 
der letzten Jahre keinen Anlass zu übertriebe-
nem Pessimismus. Allerdings müssen sich alle 

Beteiligten, Bevölkerung wie politische Ent-
scheidungsträger, darüber im Klaren sein, 
dass zwischen dem flächendeckenden Netz-
anschluss und einer breiten E-Partizipation ein 
ziemlich weiter Weg liegt. 

 

5.3 Das Motivationsproblem 

Eine alte alltagspraktische Erfahrung besagt, 
dass nicht alle Menschen sämtliche institutio-
nellen und technischen Möglichkeiten nutzen. 
Dies gilt auch für das politische Leben: Prinzi-
piell kann jedes Mitglied einer politischen Ge-
meinschaft durch die Stimmabgabe bei Wah-
len Einfluss auf die Besetzung politischer Füh-
rungspositionen nehmen, sich mit Petitionen 
an den Bundestag wenden, zur Wahrung sei-
ner Interessen Gerichte anrufen und vieles 
andere mehr. Dem widerspricht die politische 
Wirklichkeit; denn nur ein kleiner Teil der Be-
völkerung nimmt die verfügbaren Partizipati-
onsrechte wahr, und selbst der einfache Akt 
der Stimmabgabe bei Wahlen hat sich in eini-
gen Systemkontexten zu einem Minderhei-
tenphänomen entwickelt. 

Wenn man sich die Frage stellt, was der Zu-
gang zum Netz für die politische Beteiligung 
impliziert, dann sind drei Sachverhalte zu be-
denken: 

➜ Selbst wenn der Netzzugang allgemein 
gesichert wäre, bedeutet dies keines-
wegs, dass der Informationsaustausch 
durch das Netz sich für alle politischen 
Zwecke eignet. Die Vorteile einer elektro-
nischen Fahrplanauskunft liegen auf der 
Hand, bei der Einkommensteuererklärung 
ist dies nicht ganz so evident. 

➜ Selbst wenn eine politische Nutzung des 
Netzes möglich und sinnvoll ist und fak-
tisch erfolgt, sagt dies noch nicht unbe-
dingt etwas über seine Eignung als Medi-
um politischer Partizipation aus. Die Zah-
lung der Hundesteuer ist sicherlich ein 
weniger sensibler Vorgang als die Durch-
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führung elektronischer Wahlen oder Ab-
stimmungen. 

➜ Selbst wenn alle technischen und institu-
tionellen Voraussetzungen dafür gegeben 
sind, die Bevölkerung direkt an der politi-
schen Willensbildung und Entscheidung 
zu beteiligen, sind die politischen Ent-
scheidungsträger nicht zwangsläufig dazu 
bereit, der Bevölkerung entsprechende 
Beteiligungsangebote zu unterbreiten, 
und die Bevölkerung ist nicht in jedem 
Falle daran interessiert, die verfügbaren 
Angebote zu nutzen. Nicht alle Menschen, 
die eine E-Mail für berufliche Zwecke ein-
setzen, werden dazu bereit sein, sich auf 
diesem Wege mit ihrem Bundestagsab-
geordneten in Verbindung zu setzen. 

Zu der Überwindung technischer und instituti-
oneller Barrieren muss somit die Motivation 
der beteiligten politischen Akteure kommen, 
die vielfältigen Möglichkeiten elektronischer 
Partizipation zu nutzen und insbesondere dar-
über zu entscheiden, für welche speziellen 
Formen politischer Beteiligung sich das Netz 
eignet und für welche nicht. Die Differenz zwi-
schen Können und Wollen ist keineswegs ein 
trivialer Tatbestand, und da zu diesem Prob-
lem bisher nur fragmentarische Informationen 
verfügbar sind, lässt sich über seine praktisch-
politische Relevanz nur wenig sagen. 

Einige Daten über die Bereitschaft, das Inter-
net als Medium politischer Partizipation zu 
nutzen, liegen allerdings vor. Beginnen wir 
dieses Mal mit der Angebotsseite: In der be-
reits erwähnten Difu-Umfrage vom November 
und Dezember 2000 zeigt sich die Diskrepanz 
zwischen den technischen Potenzialen und 
den Anbietermotiven sehr deutlich. Zwar be-
trachteten 49 Prozent der befragten Vertreter 
der Kommunen die Verbesserung der Kom-
munikation zwischen der Politik auf der einen 
Seite und den Bürgern bzw. der Wirtschaft auf 
der anderen Seite als eine sehr wichtige Auf-
gabe, nur sehr wenige stuften dieses Ziel als 

weniger wichtig ein. Auf das Ideal „Forcierung 
der kooperativen und partizipativen Stadt” 
entfielen fast ebenso viele Nennungen (47 
Prozent). Aber schon ein deutlich geringerer 
Anteil sah in der Vergrößerung der Partizipati-
onsmöglichkeiten eine sehr wichtige Aufgabe 
(33 Prozent). Insgesamt zeichnen sich in den 
mit der Sammelbezeichnung „Virtuelles Rat-
haus” verbundenen Aktivitäten jedoch deut-
lich andere Schwerpunkte ab, insbesondere 
die Verbesserung des Informations- und Ser-
viceangebots (Grabow 2001: 5 ff.). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf Seiten der 
Bürger, von denen ca. 39 Prozent Interesse 
am Bezug kommunaler Dienstleistungen 
durch das Netz bekunden (E-Services). Dies 
entspricht einem Anteil von fast 60 Prozent 
der Befragten, die überhaupt an einer Nut-
zung elektronischer Kommunikationsmedien 
interessiert sind. Zwölf Prozent der möglichen 
Bezieher kommunaler Dienstleistungen über 
das Netz wären auch dazu bereit, für die In-
anspruchnahme elektronischer Dienstleistun-
gen etwas zu zahlen. Dagegen findet eine Ak-
tivität mit einem partizipativen Potenzial wie 
die Beteiligung an virtuellen Debatten mit Poli-
tikern nur bei zwölf Prozent der Befragten Wi-
derhall, unter den potenziellen Netznutzern 
beläuft sich der Anteil auf ca. 25 Prozent (Tab. 
3). Wie auf der Angebotsseite dominiert der-
zeit das Interesse an elektronischen Dienst-
leistungen, elektronische Partizipationsmög-
lichkeiten stehen nur bei einer kleinen Gruppe 
der Befragten im Blickpunkt der Auseinander-
setzung mit neuen Technologien. Bei der In-
terpretation dieser Daten zur politischen Parti-
zipation ist zu berücksichtigen, dass es sich 
um eine vergleichsweise „weiche” politische 
Aktivität handelt, deren Funktion als Mittel po-
litischer Einflussnahme keineswegs eindeutig 
ist. Immerhin erscheint es aber informativ, die 
vorliegenden Daten über das Partizipationspo-
tenzial der neuen Medien mit Daten über die 
generelle, d.h. nicht über Medien vermittelte 
Teilnahme zu vergleichen. Dabei zeigt sich, 
dass maximal drei Prozent der Westdeutschen 
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von regelmäßigen Politikerkontakten berich-
ten, von gelegentlichen Aktivitäten dieser Art 
zwischen 12 und 31 Prozent (Gabriel 1999a: 
452 ff.). Verglichen mit der entsprechenden 
konventionellen Partizipationsform liegt das 
Interesse an E–Partizipation sehr niedrig, und 
kurzfristig deutet nichts darauf hin, dass der 
relativ leicht herstellbare Kontakt über das 
Netz die Zugangsschwellen zu den Politikern 
senkt. 

 

Tab. 3: Interesse an der Nutzung verschiede-
ner Internetangebote in Deutschland, 
1997. 

 Interesse Bereit,  
dafür zu 
zahlen 

Virtueller Politikerkontakt 12 3 

Diskussion über berufli-
che und private Themen 

16 3 

Lesen in- und ausländi-
scher Zeitungen 

18 5 

Virtueller Museumsbe-
such 

18 6 

Empfangen und versen-
den von E-Mail 

19 7 

Abwicklung von Bankge-
schäften 

23 7 

Produktinformationen 25 7 

Arbeitsplatzsuche 30 9 

Gesundheitsberatung 30 13 

Ausbildungsprogramm 33 19 

Reisevorbereitung 33 9 

Abrufen kommunaler 
Dienstleistungen 

39 12 

N 2000 

Frage: „Ich nenne Ihnen jetzt einige Beispiele für 
Dienstleistungen, die man durch die Nutzung 
eines dieser Kommunikationsnetzwerke erhal-
ten könnte, zum Beispiel durch das Internet 
über einen PC oder durch Teletext im Fernse-
hen. Können Sie mir bitte für jede dieser 
Dienstleistungen sagen, ob das für Sie interes-
sant wäre oder nicht? Wären Sie auch bereit, 
dafür zu zahlen? 

Quelle: Eurobarometer 47.0 (1997). 

5.4 Welche Gruppen nutzen IuK-
Technologien zu politischen  
Zwecken? 

Es gehört zu den Binsenweisheiten der empi-
rischen Forschung, dass gerade diejenigen 
gesellschaftlichen Gruppen, die ressourcen-
stark und gut in die Gesellschaft integriert 
sind, auf neu entstehende Formen politischen 
Einflusses zurückgreifen, das heißt, die gut 
gebildeten und einkommensstarken Bürger, 
Personen, die in politiknahen Berufen tätig 
sind, Männer und Mitglieder von Freiwilligen-
organisationen. Diese Erkenntnis zieht sich 
wie ein roter Faden durch die bisherige For-
schung: Sie findet sich in den Analysen wahl- 
und parteibezogener Aktivitäten der 1950er- 
und 1960er-Jahre (Milbrath und Goel 1977; 
Verba, Nie und Kim 1978), in den Analysen 
des politischen Protests (Barnes/Kaase u.a. 
1979; Jennings, van Deth u.a. 1990) und 
auch in neueren Untersuchungen der Beteili-
gung an Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
den auf der kommunalen Ebene (Gabriel 
1999). Die Hoffnung einiger Wissenschaftler, 
Politiker und Aktivisten, durch eine Auswei-
tung des Partizipationsangebots könnten bis-
her politikferne Gruppen zur politischen Teil-
nahme mobilisiert werden, erfüllte sich bisher 
nicht. 

Auch mit der Einführung der elektronischen 
Demokratie verbinden sich immer wieder der-
artige optimistische Erwartungen, die sich al-
lerdings in der empirischen Analyse nicht bes-
tätigen. Vielmehr ähneln die Bestimmungsfak-
toren der E-Partizipation strukturell sehr stark 
jenen traditioneller Beteiligungsformen. Die 
sehr kleine Gruppe von Personen, die ein In-
teresse an virtuellen Diskussionen mit Politi-
kern bekundet, entstammt überproportional 
den höheren Bildungsgruppen, der Schicht 
der Manager und leitenden Angestellten und 
den männlichen Bevölkerungsgruppen. Inte-
ressant ist allerdings die Tatsache, dass sich 
nach einer Kontrolle des Bildungsniveaus und 
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der Berufstätigkeit der im Allgemeinen typi-
sche Alterseffekt auf die politische Beteiligung 
abschwächt und die Unterschiede zwischen 
den Altersgruppen statistisch insignifikant 
werden lässt. In der Gruppe der 15- bis 24-
Jährigen, die sich im Allgemeinen deutlich ge-
ringer am politischen Leben beteiligt als dies 
die Angehörigen mittlerer Altersgruppen tun, 
erreicht das Partizipationsniveau fast den 
Wert, der bei den 45- bis 54-Jährigen gemes-
sen wurde. Es hat also den Anschein, als be-
stünde die Chance, jüngere Menschen durch 
den Einsatz neuer Informations- und Kom-
munikationsmedien an den politischen Pro-
zess heranzuführen. Erwartungsgemäß tritt 
ein solcher Effekt in der ältesten Befragten-
gruppe nicht ein. Vielmehr sind diese kaum 
daran interessiert, die neuen Medien zum 
Zweck der politischen Einflussnahme zu nut-
zen (Tabelle 4). Die Berufsgruppenzugehörig-
keit und der Bildungsabschluss leisten von 
den hier berücksichtigten Variablen den größ-
ten Beitrag zur Erklärung des Interesses an 
virtuellen Diskussionen mit Politikern, das Le-
bensalter verliert bei einer Kontrolle der übri-
gen im Modell enthaltenen Variablen seine Er-
klärungskraft, was die bereits erwähnte Ab-
weichung von anderen Erkenntnissen der Par-
tizipationsforschung nochmals unterstreicht. 
Eine Analyse der Effekte sozialer Integration 
ist mit den verfügbaren Daten leider ebenso 
wenig möglich wie eine Analyse des Einflusses 
einschlägiger politischer Einstellungen, z.B. 
des politischen Interesses oder des politischen 
Kompetenzbewusstseins (vgl. z.B. Verba und 
Nie 1972). Es erscheint aber ziemlich unwahr-
scheinlich, dass deren Berücksichtigung es 
notwendig machen würde, die hier präsentier-
ten Aussagen gänzlich zu revidieren.  

Bei einer Einordnung in den umfassenderen 
Kontext der Partizipationsforschung zeigt sich 
zweierlei: Erstens unterliegt E-Partizipation 
zwar den gleichen Einflüssen wie politische 
Partizipation im Allgemeinen, aber zweitens 
machen sich diese Einflüsse keineswegs stär-
ker geltend als bei anderen, konventionellen 
Partizipationsformen. Selbst wenn man – auf 
der Basis der hier verfügbaren Daten – alle re-
levanten Einflussgrößen konstant hält, ist ein 
Viertel der leitenden Angestellten an einer 
partizipationsorientierten Nutzung von Inter-
net oder Teletext interessiert, bei den formal 
gut gebildeten Befragten liegt der betreffende 
Anteil bei knapp über zwanzig Prozent.  

Nun geht es in diesem Beitrag nicht um eine 
Analyse der Möglichkeiten und Grenzen des E-
Government, sondern nur um einen Aus-
schnitt aus dem breiten Spektrum an Mög-
lichkeiten, neue Informations- und Kommuni-
kationstechniken für politische Zwecke zu nut-
zen, nämlich um den Einsatz als Mittel zur Ef-
fektivierung oder Verbreiterung politischer Be-
teiligung. Gerade im Hinblick auf die Einbet-
tung der politischen Partizipation durch das 
Internet könnte es aber aufschlussreich sein, 
den Hintergrund des Interesses an E-
Partizipation mit dem am Bezug kommunaler 
Leistungen durch das Netz zu vergleichen. 
Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die 
Nutzung von Serviceangeboten eine Ein-
stiegsmöglichkeit in die E-Partizipation eröff-
net. Aus diesem Grunde wurden die in Tabelle 
4 wiedergegebenen Analysen auch für das In-
teresse am Bezug kommunaler Dienstleistun-
gen über das Netz durchgeführt. 
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Tab. 4: Bestimmungsfaktoren der Nutzung von E-Partizipation in Deutschland, 1997 (Angaben: 
Prozentanteile Interessenten). 

 N unkorrigiert korrigiert 

Bildungsabschluss im Alter von ...    

bis 15 Jahren 290 7 10 

16 bis 19 Jahren 782 13 14 

20 Jahren und mehr 285 30 21 

Eta/Beta   .17 .10 

Geschlecht    

männlich 670 17 15 

weiblich 687 12 13 

Eta/Beta  .08 .03 

Lebensalter    

15 bis 24 Jahre 163 10 11 

25 bis 34 Jahre 355 17 17 

35 bis 44 Jahre 313 18 17 

45 bis 54 Jahre 300 15 14 

55 bis 64 Jahre 184 7 9 

65 und älter 42 7 9 

Eta/Beta  .11 .08ns 

Beruf    

Selbständige 109 13 11 

Lt. Angestellte 230 28 25 

Angestellte/Beamte 178 10 11 

Arbeiter 515 13 14 

Haufrau/Hausmann 187 8 11 

Ohne Beschäftigung 139 10 11 

Eta/Beta  .19 .14 

R2  .05 

Frage: „Ich nenne Ihnen jetzt einige Beispiele für Dienstleistungen, die man durch die Nutzung eines dieser 
Kommunikationsnetzwerke erhalten könnte, zum Beispiel durch das Internet über einen PC oder durch 
Teletext im Fernsehen. Können Sie mir bitte für jede dieser Dienstleistungen sagen, ob das für Sie in-
teressant wäre oder nicht? Wären Sie auch bereit, dafür zu zahlen? 

Quelle: Eurobarometer 47.0 (1997). 

 

Eine detaillierte Auflistung der in Tabelle 5 
wiedergegebenen Befunde ist hier nicht erfor-
derlich; denn die wichtigsten Informationen 
sind rasch zusammengefasst: Im Prinzip un-

terliegt das Interesse an elektronisch vermit-
telten kommunalen Dienstleistungen den glei-
chen Bestimmungsfaktoren wie die Neigung 
zur E-Partizipation, nur ist jeder Einflussfaktor 
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für die potenzielle Nutzung von E-Dienst-
leistungen noch wichtiger als für die E-

Partizipation. Infolgedessen können Erstere 
deutlich besser erklärt werden als Letztere.  

 

Tab. 5: Bestimmungsfaktoren der Nutzung von E-Dienstleistungen in Deutschland, 1997 (An-
gaben: Prozentanteile Interessenten). 

 N unkorrigiert korrigiert 

Bildungsabschluss im Alter von ...    

bis 15 Jahren 290 27 34 

16 bis 19 Jahren 782 48 47 

20 Jahren und mehr 285 59 56 

Eta/Beta  .22 .14 

Geschlecht    

männlich 670 53 50 

weiblich 687 39 42 

Eta/Beta  .17 .07 

Lebensalter    

15 bis 24 Jahre 163 52 52 

25 bis 34 Jahre 355 54 54 

35 bis 44 Jahre 313 48 46 

45 bis 54 Jahre 300 46 44 

55 bis 64 Jahre 184 28 34 

65 und älter 42 15 27 

Eta/Beta  .20 .14 

Beruf    

Selbständige 109 55 52 

Lt. Angestellte 230 60 54 

Angestellte/Beamte 178 52 51 

Arbeiter 515 45 44 

Hausfrau/Hausmann 187 22 32 

Ohne Beschäftigung 139 45 47 

Eta/Beta  .23 .14 

R2  .10 

Frage: „Ich nenne Ihnen jetzt einige Beispiele für Dienstleistungen, die man durch die Nutzung eines dieser 
Kommunikationsnetzwerke erhalten könnte, zum Beispiel durch das Internet über einen PC oder durch 
Teletext im Fernsehen. Können Sie mir bitte für jede dieser Dienstleistungen sagen, ob das für Sie in-
teressant wäre oder nicht? Wären Sie auch bereit, dafür zu zahlen? 

Quelle: Eurobarometer 47.0 (1997). 
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Nur zwei interessante Einzelbefunde seien er-
wähnt. Zunächst gibt es einige Bevölkerungs-
gruppen, die bereits mehrheitlich ein Interes-
se am Bezug von E-Dienstleistungen bekun-
den, nämlich die Selbständigen und die in 
Dienstleistungsberufen tätigen Befragten, die 
unter 35-Jährigen, die formal gut Gebildeten 
und die Männer. Ein zweiter Sachverhalt ver-
dient es, erwähnt zu werden: Die jüngste Be-
fragtengruppe rangiert bei der Bereitschaft zur 
Nutzung elektronischer Dienstleistungsange-
bote an zweiter Stelle hinter den 25-34-
Jährigen, und dieser Effekt bleibt bei einer 
Kontrolle relevanter Hintergrundvariablen er-
halten. Auch dieses Ergebnis stützt die Ver-
mutung, dass es unter Umständen möglich 
sein könnte, junge Befragte über entspre-
chende Internetangebote an den politischen 
Prozess heranzuführen. Ein erster Schritt auf 
diesem Wege könnte durch die Bereitstellung 
von Dienstleistungsangeboten im Netz erfol-
gen, an denen mehr als die Hälfte der unter 
25-Jährigen interessiert sind. Dies stellt mögli-
cherweise den Einstieg in eine umfassendere, 
auch eine partizipationsorientierte Nutzung 
des Netzes dar. 

 

6. Zusammenfassung, Diskussion, 
Folgerungen 

In den vergangenen beiden Jahrzehnten, ins-
besondere aber in der Phase des Übergangs 
vom 20. ins 21. Jahrhundert wurden die west-
lichen Demokratien von einem technischen 
Innovationsschub erfasst, dessen Bedeutung 
durchaus mit der Erfindung des Buchdrucks 
vergleichbar ist. In einem rasanten Tempo 
vollzog sich die Diffusion neuer Informations- 
und Kommunikationstechniken; dieser Pro-
zess erstreckte sich auf nahezu alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens der 
Menschen und machte vor der Politik nicht 
Halt. Kommunalverwaltungen und 
-parlamente haben sich dem Ziel verschrie-

ben, das virtuelle Rathaus zu schaffen, und 
zumindest die Mittel- und Großstädte sind die-
sem Ziel in den letzten fünf Jahren ein großes 
Stück näher gekommen. Auch auf Seiten der 
Bevölkerung hat sich der Zugang zu neuen 
Informationstechniken stark verbessert, denn 
ein gutes Drittel verfügt mittlerweile über ei-
nen Anschluss an das Netz. Das Tempo, mit 
dem sich der Zugang zum Netz verbesserte, 
gibt zu der Vermutung Anlass, dass es nur ei-
ne Frage der Zeit ist, bis alle Haushalte über 
die technischen Voraussetzungen verfügen, 
virtuell am gesellschaftlichen Leben zu partizi-
pieren. Insbesondere den Beteiligungswilligen 
bietet die E-Partizipation bereits heute zahlrei-
che Möglichkeit zur intensiveren Teilnahme 
am politischen Prozess, zumal es eine ganze 
Reihe geeigneter Anwendungsfelder gibt. 
Während die Mitwirkung an verbindlichen Ent-
scheidungen noch mit einigen gravierenden 
Problemen, insbesondere mit dem Geheim-
haltungsproblem verbunden ist, eignet sich E-
Partizipation ohne Frage dazu, den Informati-
onsaustausch zwischen Regierenden und Re-
gierten zu verbessern und damit eine wichtige 
Voraussetzung für eine effektivere – wenn 
auch nicht unbedingt breitere – Teilnahme der 
Bevölkerung an der Politik zu schaffen. Als Er-
gänzung traditioneller Formen der politischen 
Willensbildung bietet die E-Partizipation inte-
ressante Möglichkeiten, insbesondere dann, 
wenn sie nicht mit dem Anspruch eingeführt 
wird, die traditionellen Zugänge zur Politik zu 
ersetzen. 

Ist damit die Verwirklichung des Ideals der 
partizipativen Demokratie, die bis vor kurzem 
an der Komplexität der modernen Gesell-
schaften zu scheitern schien, ein Stück näher 
gerückt? Diese Erwartung wird von den Be-
funden der empirischen Forschung nicht ge-
stützt. Wie bei fast allen traditionellen Formen 
politischer Partizipation haben wir es auch bei 
der Beteiligung durch neue Medien mit einem 
Minderheitenphänomen zu tun. Selbst wenn 
das Zugangsproblem in absehbarer Zeit ge-
löst werden sollte, werden die für Partizipation 
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im Allgemeinen typischen Zugangsschwellen 
– das Fehlen von Motiven, von Ressourcen, 
von mobilisierenden Netzwerken – dadurch 
nicht automatisch gesenkt oder gar beseitigt. 
Zwischen dem Ideal der elektronischen De-
mokratie und der politischen Realität der Bun-
desrepublik und anderer demokratischer 
Staaten klafft weiterhin eine große Lücke; 
denn nach den in diesem Beitrag präsentier-
ten Erkenntnissen sind es vor allem die politi-
schen „Haves”, denen die elektronische Parti-
zipation neue Einflussmöglichkeiten ver-
schafft, während sich die Distanz der „Have 
Nots” zum politischen Leben durch den Ein-
satz moderner technischer Medien nicht ent-
scheidend verringert hat. Bislang spricht alles 
für die Annahme, dass die elektronische De-
mokratie strukturell mit den ähnlichen Prob-
lemen konfrontiert sein wird wie die überlie-
ferte repräsentative Demokratie: Das Macht-
gefälle zwischen Entscheidungsträgern, Akti-
ven und Inaktiven wird vermutlich nicht ab-
gebaut werden können. Allerdings besteht die 
Möglichkeit, dass die Karten im Spiel zwischen 
den beiden ersten Gruppen neu gemischt 
werden. 
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Juri Weiss 
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Beauftragter für E-Government  

Die Kundenorientierung im E-Government  

 

 

1. Einige Thesen zum modernen 
Staat 

1.1 Bürger werden zu Kunden 

Bürgerinnen und Bürger sind heute nicht 
mehr bereit, dem Staat gegenüber bloss als 
Pflichtige und Bittsteller aufzutreten. Im Rah-
men des New Public Management entstehen 
Forderungen wie Qualität, Flexibilität oder 
Verfügbarkeit der staatlichen Dienstleistun-
gen. Die Zeiten von „Da könnte ja jeder 
kommen” sind endgültig vorbei. 

 

1.2 Der Staat wird neu vernetzt ... 

Die Komplexität heutiger Aufgabenstellungen 
erfordert auch vom Staat neue Formen der 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Amtsstellen. Zudem werden die klassischen 
Grenzen zwischen den drei Ebenen des Bun-
desstaates (Bund, Kanton und Gemeinde) ei-
nerseits, aber auch zwischen den drei Staats-
gewalten (Parlament, Regierung und Gericht) 
andererseits je länger desto unschärfer. Auch 
das „Gartenhagdenken” wird zur Vergangen-
heit. 

 

1.3 ... und den Kunden ist es egal, wie 

Je komplexer ein Staatsgebilde wird, desto 
weniger sind seine Bürgerinnen und Bürger 

bereit, sich um dessen Organisation und in-
ternen Abläufe zu kümmern. Der Staat soll 
sich vielmehr so präsentieren, wie auch ein 
privater Dienstleistungsanbieter seine Produk-
te verkauft (nämlich in einem ansprechend 
gestalteten Laden und nicht in einer Produkti-
onshalle). 

 

1.4 Vernetzung verändert gewohnte 
Hierarchien und Geschäftsprozesse 

Wenn nun aber alle staatlichen Stellen sich 
neu so vernetzen, dass sie als ein Anbieter 
auftreten, dann hat das auch tiefgreifende 
Rückwirkungen auf diese Stellen selbst sowie 
auf ihre internen Verfahrensabläufe. Das „le-
benslange Lernen” muss auch in der Verwal-
tung Einzug halten. 

 

1.5 Die Verwaltung ist prädestiniert für 
die elektronische Vernetzung ... 

Da die Verwaltung vor allem ein Datenverar-
beiter ist, bietet die Telematik – d.h. die Ver-
schmelzung von Telekommunikation und In-
formatik – für diese Vernetzung hervorragen-
de Instrumente. 
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1.6 ... und Vernetzung fördert die  
Konkurrenz! 

Je transparenter die Angebote der Staatsge-
bilde werden, desto besser können sie vergli-
chen werden. Das führt zu Konkurrenz – und 
Konkurrenz belebt das Geschäft. Daran muss 
sich die Verwaltung noch gewöhnen. 

 

2. Was heißt Kundenorientierung? 

Kundenorientierung heißt, dass die Dienstleis-
tungen der Verwaltung auf die Bedürfnisse 
der Kundinnen und Kunden ausgerichtet wer-
den. Das bedingt häufig eine Umkehrung der 
Sicht der Dinge, denn bisher wurden die Pro-
zesse in aller Regel nach den Bedürfnissen der 
Verwaltung organisiert und auch die Aufbau-
Organisation richtet sich primär nach internen 
oder politischen Anforderungen. Durch ein 
verändertes Verhältnis der Bevölkerung zum 
Staat einerseits und die steigende Komplexität 
der Aufgaben der Verwaltung andererseits ist 
das Bedürfnis entstanden, die Verwaltung ziel-
gerichteter und wirkungsvoller zu führen als 
bisher. Dazu wurde das „New Public Manage-
ment” (NPM) entwickelt1. Kundenorientierung 
heisst aber auch, dass sich ein Gemeinwesen 
am Markt orientiert, d.h. sich zuerst einmal 
überhaupt bewusst wird, dass es sich in einer 
Konkurrenz-Situation mit anderen Gemeinwe-
sen befindet. 

 

3. Die Kunden der Verwaltung 

Wenn man von Kundschaft spricht, dann 
muss man sich auch im Klaren sein, wer diese 
Kundschaft ist bzw. welche spezifischen Be-
dürfnisse einzelne Gruppen haben. Die fol-
gende Darstellung gibt eine Einteilung in Kun-

                                          
1 In Basel unter dem Titel PUMA, http://www.pu-

ma.bs.ch/  

dengruppen wieder, die es ermöglicht, Grup-
pen bestimmten Portalen des Kantons Basel-
Stadt2 zuzuordnen: 

➜ www.bs.ch: Das Portal zur Verwaltung 

➜ www.basel.ch: Das Portal zum Kultur- 
und Wirtschaftsraum Basel 

➜ www.baseltourismus.ch: Das Portal zum 
Tourismusraum Basel 

 

                                          
2 Der Kanton Basel-Stadt besteht aus lediglich drei 

Gemeinden, wovon Basel die weitaus größte ist, man 
sprich deshalb auch von einem Stadtkanton. Die 
Verwaltung der Einwohnergemeinde Basel wurde der 
kantonalen Verwaltung übertragen, sodass diese fak-
tisch deckungsgleich sind. 
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Kundengruppe Bemerkungen Idealer Einstieg 

Einwohnerinnen und Einwoh-
ner (des Kantons bzw. der 
Stadt) sowie Bürger/innen von 
Basel-Stadt mit Wohnsitz au-
ßerhalb des Kantons 

Hauptgruppe (wird im E-Government häufig 
gleichgesetzt mit den Kunden überhaupt, ins-
besondere im Ausland wird dafür häufig aber 
auch bloß der Begriff Bürger/in verwendet) 

www.bs.ch 

Auslandschweizer/innen mit 
Basler Bürgerrecht 

auf Bundesebene ist ein spezielles Angebot 
geplant 

www.bs.ch oder 
www.buergergemeindebas
el.adminbs.ch  

Kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) 

auf Bundesebene ist ein spezielles Angebot 
geplant (insbes. für Unternehmens-Gründun-
gen) 

www.bs.ch 

Medienschaffende hier gilt für die Verwaltung v.a. das Push-
Prinzip, d.h. z.B. dass Medienmitteilungen 
versandt werden 

www.bs.ch 

Anwälte, Treuhänder, Archi-
tekten usw. 

häufig ganz spezifische und klar formulierte 
Bedürfnisse, die u.U. spezialisierte Applikatio-
nen nötig und sinnvoll machen können. 

www.bs.ch bzw. 
www.„amt”.bs.ch  

übrige Wirtschaft do. www.bs.ch bzw. 
www.„amt”.bs.ch  

Landgemeinden des Kantons 
(Riehen und Bettingen) sowie 
die Bürgergemeinde Basel 

einerseits allg. Informationsbedürfnisse, an-
dererseits Business-to-business-Applikationen 
notwendig 

www.bs.ch und spezifische 
Applikationen 

andere öffentliche Verwaltun-
gen, insbes. Bund 

do. do. 

Grenzregion Basel und be-
nachbarte Staaten 

vor allem allgemeine Informationsbedürfnisse www.bs.ch und/oder 
www.basel.ch 

potenzielle Zuzüger/innen Die Gewinnung dieser Gruppe ist vor allem 
eine Marketing-Aufgabe 

www.basel.ch 

potenzielle Investoren und Fir-
men 

do. www.basel.ch 

(potenzielle) ausländische Ar-
beitskräfte, insbesondere 
Grenzgänger/innen 

spezifische Informationsbedürfnisse zu z.B. 
Bewilligungen, Steuern, Versicherung 

www.bs.ch 

Tourist/innen do. www.baseltourismus.ch  
oder www.basel.ch 

 

 

4. Das Internet als zusätzlicher 
Distributionskanal 

Auch wenn heute unbestritten ist, dass man 
seine Geschäfte auch über Internet mit der 
Verwaltung abwickeln können sollte, kann 
auch in Zukunft nicht davon ausgegangen 

werden, dass dadurch andere Kanäle des 
Kontakts überflüssig würden. Das zeigt schon 
allein ein Blick zurück in die Geschichte der 
Kommunikation: Weder die Telegraphie (seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts) noch das Telefon 
(in großem Stil etwa hundert Jahre später) 
hat die Post abgelöst. Ersetzt wurde hingegen 
die Telegraphie selbst (bzw. der Telex), und 
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zwar durch den Telefax (gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts). Zudem zeigen die Erfahrungen 
der Privatwirtschaft, insbesondere der Ban-
ken, dass das Kundenverhalten neuen Medien 
gegenüber äußerst schwer abzuschätzen ist. 
In gewissem Umfang kann allerdings die Pri-
vatwirtschaft die Nutzung verschiedener Ab-
satzkanäle durch die Preispolitik steuern3. 
Dies ist dem Staat – zumindest vorläufig – 
selbstverständlich nicht möglich. Die Verwal-
tung wird deshalb die Wahl des Distributions-
kanals weitgehend dem Kunden überlassen 
müssen. 

 

5. Der one-stop-shop, an 365  
Tagen zu 24 Stunden geöffnet 

Für viele Anliegen müssen mehrere Amtstel-
len konsultiert werden (z.B. Bewilligung für 
ein Straßenfest). Die Idee des One-Stop-Shop 
ist nun, dass die Kundin für ihr Anliegen nur 
an eine einzige Stelle gelangen muss, um für 
sämtliche Teile des Problems eine gesamte 
Lösung zu erhalten. Diese Idee liegt auch dem 
Stadtladen4 (auch „Bürgerbüro” genannt) 
zugrunde. Ein Sachbearbeiter kann jedoch 
niemals die ganze Spannweite von Geschäften 
betreuen, auch wenn er bloß die Aufgaben 
des Front-Office übernehmen soll5. Mit dem 
Medium des Internets ist es hingegen mög-
lich, alle Dienstleistungen an einem Ort abzu-
bilden, d.h. von einer Website aus zugänglich 
zu machen. 

Grundsätzlich unabhängig von dieser Idee ist 
der Wunsch, die Geschäfte mit der Verwal-
tung jederzeit abwickeln zu können. Auch dies 

                                          
3 Seit einigen Jahren ist z.B. die Kontoführung des 

Postchèque-Kontos in der Schweiz nur noch dann 
kostenlos, wenn der elektronische Zahlungsverkehr 
(https://www.yellownet.ch/) genutzt wird. 

4  http://www.stadtladen.adminbs.ch  
5  Diese Erfahrungen mussten im Übrigen auch die Ban-

ken und Versicherungen machen, als sie die Idee der 
Allfinanz-Beratung umzusetzen versuchten. 

ist mittels Internet zumindest theoretisch 
möglich. Es ist allerdings zu bedenken, dass 
es enorm teuer ist, Informatik-Applikationen 
rund um die Uhr funktionstüchtig und zugäng-
lich zu halten. Aufgrund notwendiger Unter-
haltsarbeiten und Datensicherungsaufgaben 
muss dieser Wunsch in der Praxis auf ein ver-
nünftiges Maß eingeschränkt werden. 

 

6. Der Zugang zur Verwaltung nach 
dem Lebenslagenprinzip 

Kundenorientierung heisst im Weiteren, dass 
der Anbieter seine Produkte so „verkauft”, wie 
sie die Kundin oder der Kunde wünscht bzw. 
braucht: 

..... .... ....

.....

guichet virtuel
Schule

Auto
Umwelt

........
.

.......

Heirat

Heirat

..... .... ....

.....

guichet virtuelguichet virtuel
SchuleSchule

Auto
Umwelt

........
.

.......

Heirat

Heirat

 

Es ist selbstverständlich, dass die Kunden 
häufig oder gar meistens nicht freiwillig eine 
Beziehung mit der Verwaltung eingehen. 
Trotzdem kann auch im Fall der Unfreiwillig-
keit die Beziehung so nachfrageorientiert wie 
möglich gestaltet werden. Die Privatwirtschaft 
hat diesen Wandel von der Produkteorientie-
rung zur Kundenorientierung schon längst 
durchgemacht. Dieser Wandel hat nicht bloß 
Einfluss auf das Marketing im engeren Sinn, 
sondern häufig wird das ganze Unternehmen 
so organisiert, dass es den verschiedenen 
Kundengruppen entspricht. Wenn nun die 
Verwaltung im Zeitalter es E-Government 
kundenorientiert sein will, dann ist nicht zwin-
gend eine Reorganisation nötig. Denn mit der 
heute verfügbaren Internet-Technologie kann 
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die Verwaltung unabhängig von ihrer Aufbau-
organisation dargestellt werden. Da für eine 
bestimmte Lebenslage aber häufig mehrere 
Stellen zuständig sind, ergeben sich Kombina-
tionen von Produkten bzw. von Teilen von 
Produkten (z.B. bei einer Adressänderung o-
der für eine Unternehmensgründung). Das 
Lebenslagenprinzip erfordert deshalb eine in-
telligente Vernetzung der Produkte und die 
Bereitschaft der einzelnen Dienststellen zu 
dieser Vernetzung. 

 

7. Ein einziges Portal für alle 
Staatsebenen 

Das stark föderalistisch geprägte Staatswesen 
der Schweiz bringt es mit sich, dass der Bür-
ger in der Regel kaum mehr weiß, ob der 
Bund, der Kanton oder seine Gemeinde für 
sein Anliegen zuständig ist. Mit dem guichet 
virtuel, wie es der Bund realisiert (siehe dazu 
Ziff. 10), muss der Bürger lediglich noch wis-
sen, in welcher Gemeinde er wohnt und wird 
sodann von Wegweisern bis zum lokalen An-
gebot der zuständigen Instanz geführt: 

guichet virtuel
KMU

Bildung

Kantone (26)

Gemeinden (~3000)

Umwelt

Bund
guichet virtuel

KMU

Bildung

Kantone (26)

Gemeinden (~3000)

Umwelt

Bund

 

Nebst einem solchen zentralen Portal werden 
selbstverständlich weiterhin themenspezifi-
sche Portale existieren (in der Darstellung o-
ben als Beispiele für KMU, Umwelt oder Bil-
dung). Zudem ist es selbstverständlich mög-
lich, dass ein Kanton oder gar eine Gemeinde 
ihren eigenen guichet virtuel entwickelt und 
von dort aus zu den anderen Staatsebenen 
vermittelt. 

Letztlich wird es eine Frage des Marktes sein, 
welches „Portal zum Staat” am meisten ge-
nutzt wird. Es kann also gar nicht das Ziel 
sein, dass nur ein einziges Portal entsteht. Al-
lerdings ist auch klar, dass ein einziges Portal, 
das in optimaler Art und Weise alle Bedürfnis-
se von Bund, Kantonen und Gemeinden ab-
deckt, ein enormes Effizienz-Potenzial beinhal-
ten würde. Ein gesundes Konkurrenzdenken 
könnte der Entwicklung aber durchaus förder-
lich sein. 

 

8. Die Schaffung eines Mehrwertes 
für die Kunden 

Vor lauter Begeisterung über das technisch 
Mögliche wird häufig vergessen zu fragen, 
was es dem Nutzer überhaupt bringt, wenn er 
seine Geschäfte elektronisch abwickeln kann. 
Denn erstaunlich viele Vorgänge lassen sich 
mit einfachen Formularen und auf dem Post-
weg mindestens so komfortabel abwickeln wie 
auf dem PC und über Internet. Nicht jeder 
Prozess eignet sich gleich gut für die Digitali-
sierung. 

Im Weiteren kann ein digitalisierter Prozess 
entweder dem Kunden oder der Verwaltung 
(oder noch besser beiden) einen Mehrwert 
bringen. Insbesondere das elektronische Ab-
stimmen bringt z.B. im Kanton Basel-Stadt im 
Vergleich zum heute üblichen brieflichen Ab-
stimmen einen höchst bescheidenen Mehr-
wert, wenn überhaupt: Die Stimmenden 
brauchen für den gleichen Vorgang auf dem 
Internet, der die Identifikation und Authentifi-
kation gewährleisten muss, auf jeden Fall län-
ger. Interessant sind in diesem Zusammen-
hang die Erfahrungen, die das Bundesamt für 
Statistik (BFS6) mit der elektronischen 
Volkszählung (e-census7) gemacht hat: 

                                          
6  http://www.statistik.admin.ch/index.htm  
7  http://www.e-census.ch/  
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➜ Der grösste Vorteil bestand in den auto-
matisierten Plausibilitätskontrollen und 
der kontextbezogenen Fragestellung. Da-
durch wurde das System komfortabel und 
höchst zuverlässig, aber auch relativ trä-
ge. 

➜ Die Nutzer/innen mussten in der Regel 
einen zeitlichen Mehraufwand in Kauf 
nehmen, ohne dass ihnen dafür etwas 
geboten werden konnte. Die Nutzung 
blieb denn auch deutlich unter den Erwar-

tungen zurück (4 statt 7% der Bevölke-
rung). 

➜ Die Investitionen haben sich bei dieser 
Nutzungsintensität nicht gelohnt (nötig 
wären 5% gewesen). 

Es ist deshalb unabdingbar, sich anhand einer 
Kriterienliste jeweils zu fragen, wie sinnvoll ei-
ne Internet-Applikation für eine bestimmte 
Aufgabe wirklich ist: 

 

 

Kriterien für die Abwicklung 

via Internet auf herkömmlich Art und Weise (d.h. persön-
lich, schriftlich oder telefonisch)  

 häufig wiederkehrende Aufgaben (z.B. Steuerer-
klärung) 

 Stammdaten können ohne Probleme (insbes. Si-
cherheit, Datenschutz) aus bestehenden Regis-
tern übernommen werden 

 man kann Leute ansprechen, die man auf her-
kömmlichem Weg nicht erreichen würde (z.B. 
Junge) 

 es ist möglich, Teilprodukte zu Lebenslagen zu-
sammenzufassen (z.B. beim Umzug kann die Ad-
ressänderung einmal für alle Dienststellen ange-
zeigt werden) 

 Die Kontrolle eines Sachverhaltes kann durch au-
tomatisierte Plausibilitätskontrollen ersetzt werden

 Formulare können personalisiert werden (z.B. 
Volkszählung) 

 Anwendung von einfachen Formularen, die be-
reits die Stammdaten enthalten bzw. die ohne 
Stammdaten auskommen (z.B. Stimmzettel) 

 der Geschäftsvorgang bedingt unverzichtbare Bei-
lagen, die in der Regel nicht elektronisch vorliegen 
(z.B. bei Subventionsgesuchen) 

 es gibt insgesamt für die Verwaltung nur wenige 
gleiche Geschäftsvorgänge  

 für die Beurteilung eines Geschäftes ist der per-
sönliche Kontakt unabdingbar (z.B. Sozialhilfe) 

 

 

9. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

Von der Schaffung eines Mehrwertes für die 
Kundschaft unabhängig ist die Frage, ob sich 
eine E-Government-Anwendung auch für den 
Staat lohnt. Dabei muss unbedingt zweierlei 
unterschieden werden: 

➜ Ersatz eines bisherigen oder Schaffung 
eines neuen Nutzens: Neue Technologien 
ersetzen bekanntlich nicht nur alte, son-
dern ermöglichen häufig auch ganz neue 
Anwendungen, die es bisher gar nicht 

gab. Ein Staatswesen kann sich heutzu-
tage nicht einfach damit begnügen, das 
anzubieten, was es unbedingt muss, denn 
es steht je länger je mehr in Konkurrenz 
zu anderen Standorten. So betrachtet 
denn beispielsweise die EU den leichten 
Zugang zu öffentlichen Informationen als 
einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren für 
eine Volkswirtschaft in der Informations-
gesellschaft8. 

                                          
8 Grünbuch der Europäischen Kommission über die In-

formationen des öffentlichen Sektors in der Informati-
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➜ Monetäre oder nicht monetäre Nutzen: 
Überall dort, wo mit integrierten 
E-Government-Lösungen Workflow-Pro-
zesse ohne Medienbrüche erreicht werden 
können, liegen auch grosse Effizienzstei-
gerungen auf der Hand. Diese sind quan-
tifizierbar, d.h. sollten sich in der Einspa-
rung von Ressourcen, insbesondere Per-
sonal, niederschlagen. Häufig kann diese 
Effizienzsteigerung aber nicht realisiert 
werden (oder ist gar nicht beabsichtigt), 
sondern die Lösung verspricht lediglich 
mehr Komfort, eine kürzere Bearbei-
tungsdauer oder gar bloß eine Erhöhung 
der Kundenkontakte (insbesondere bei 
Informations-Angeboten wird die Nach-
frage häufig durch das Angebot be-
stimmt). 

 

10. Die Schaffung von mehr  
Transparenz 

Moderne Verwaltungen gehen mehr und mehr 
dazu über, den traditionellerweise geltenden 
Grundsatz der Geheimhaltung umzukehren 
und den Grundsatz der Öffentlichkeit zu stipu-
lieren. Zurzeit ist der Bund an der Ausarbei-
tung eines Bundesgesetzes zur Einführung 
des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesver-
waltung9 und auch im Kanton Basel-
Landschaft ist die Diskussion lanciert wor-
den10, währenddem im Kanton Solothurn be-
reits seit dem 1. Juli 2001 das Öffentlichkeits-
prinzip gilt. 

                                                              
onsgesellschaft: „Informationen des öffentlichen Sek-
tors – eine Schlüsselressource für Europa”, 
http://www.echo.lu/info2000/de/publicsector/gp-
index.html 

9 http://www.ofj.admin.ch/themen/oeffprinzip/intro-
d.htm  

10 Postulat von Remo Franz: Für die Einführung des Öf-
fentlichkeitsprinzips (vom 7. Juni 2001), 
http://www.baselland.ch/docs/parl-
lk/vorstoesse/2001/2001-163.htm  

Damit im Zusammenhang sollte auch die Fra-
ge angegangen werden, nach welchen 
Grundsätzen der Kanton seine Informationen 
publiziert. Eine Publikationsstrategie könnte 
beispielsweise folgende Grundsätze beinhal-
ten: 

➜ Abkehr vom Geheimhaltungsprinzip und 
Hinwendung zum Öffentlichkeitsprinzip 
(d.h. alles ist grundsätzlich öffentlich, es 
sei denn, es ist ausdrücklich als geheim 
deklariert). 

➜ Aktive Information (d.h. der Kanton pub-
liziert Informationen von allgemeinem In-
teresse von sich aus zumindest auf dem 
Internet). 

➜ Unterscheidung zwischen Rohdaten und 
veredelten Daten (d.h. dass z.B. amtliche 
Statistiken auf dem Internet gratis zur 
Verfügung gestellt werden, spezielle Aus-
wertungen hingegen nach einer Vollkos-
tenrechnung verkauft werden). 

➜ Steuerung der Nutzung der Distributions-
kanäle mittels Gebühren (z.B. werden In-
formationen im Sinne der Grundversor-
gung nur auf dem Internet gratis zur Ver-
fügung gestellt, der Druck und der Ver-
sand werden hingegen als Veredelung be-
trachtet und somit als kostenpflichtige 
Dienstleitung erbracht). 

 

11. Das Image einer modernen  
Verwaltung 

Zur Kundenorientierung gehört auch das Be-
wusstsein, dass eine Stadt in Konkurrenz zu 
anderen in- und ausländischen Standorten 
steht und sich deshalb verkaufen muss. Dafür 
hat das in Basel institutionalisierte Stadtmar-
keting11 bereits wertvolle Arbeit geleistet. Mit 

                                          
11 Vgl. z.B. die Kampagne „Basel tickt anders”, 

http://www.baselticktanders.ch/de/index.html  
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der Website www.basel.ch besteht seit Mai 
2001 ein Kommunikationsinstrument, mit 
dem sowohl Unternehmen als auch Private für 
den Standort Basel interessiert und „akqui-
riert” werden sollen. Sind diese Kunden ein-
mal gewonnen, müssen sie aber ebenso pro-
fessionell weiterbetreut werden. 

Das Image der Verwaltung ist auch auf dem 
Arbeitsmarkt entscheidend: Ein Arbeitgeber, 
der mit modernen Kommunikationsmitteln ef-
fizient umzugehen weiß, hat die besseren 
Chancen, gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen 
engagieren zu können. 

 

12. Die notwendige Abklärung der 
Kundenbedürfnisse 

Die Verwaltung kann sich vielfältige Überle-
gungen dazu machen, was sie ihrer Einwoh-
nerschaft in welcher Form anbieten soll, letzt-
lich ist es aber eben der Kunde, der entschei-
det, ob das Produkt gut oder schlecht ist. Und 
im schlimmsten Fall entscheiden Einwoh-
ner/innen mittels Wegzug oder „Nicht-Zuzug”, 
wie gut das Produkt bei ihnen angekommen 
ist. Es drängt sich deshalb auf, die Kundschaft 
direkt zu fragen, welches ihre Bedürfnisse 
sind. Dabei geht es um folgende Fragen: 

➜ Welche Dienstleistungen bevorzugen Sie 
elektronisch zu beziehen und abzuwi-
ckeln? – Auch wenn die Verwaltung durch 
ihren tagtäglichen Kundenkontakt um-
fangreiche Erfahrungen mit den Bedürf-
nissen der Kunden hat, darf sie nicht da-
von ausgehen, diese auch wirklich zu 
kennen. Ihre Annahmen müssen deshalb 
zumindest überprüft werden12. 

                                          
12 Es wäre z.B. ziemlich fatal anzunehmen, das Bedürf-

nis nach einer Internet-Applikation sei dort am Größ-
ten, wo am meisten Leute vor den Schaltern stehen. 
Das kann nämlich verschiedene Ursachen haben, z.B. 
kann es daran liegen, dass der persönliche Kontakt 
unumgänglich ist, es kann aber auch daran liegen, 

➜ Welche Vor- und Nachteile erwarten Sie 
dadurch? – Viele Internet-Nutzer sind sich 
kaum bewusst, dass insbesondere gesi-
cherte Transaktionen häufig kompliziert 
und träge funktionieren. Umgekehrt sind 
sich die Leute kaum bewusst, dass das 
Risiko des Missbrauchs der Briefpost in 
der Regel höher einzuschätzen ist als die 
verschlüsselte Internet-Transaktion13. 

➜ Was ist Ihnen das elektronische Zusatz-
angebot wert? – Auch wenn es heute als 
ausgeschlossen gilt, für die elektronische 
Version eines Angebots einen (Zusatz-) 
Preis zu verlangen, sollte sich der Kunde 
doch bewusst sein, dass die Sache etwas 
kostet und dass diese Kosten auf irgend-
eine Art (entweder durch Einsparungen 
oder Mehreinnahmen) kompensiert wer-
den sollten. 

Auch wenn es nicht so einfach ist, die Bedürf-
nisse der Kunden wirklich zu eruieren bzw. es 
keine Sicherheit gibt, dass gewünschte Ange-
bote dann auch tatsächlich genutzt werden, 
sollte dieser Punkt aufmerksam verfolgt wer-
den, um enttäuschende Investitionen zu ver-
meiden. 

 

                                                              
dass diese Leute aus intellektuellen oder sprachlichen 
Gründen die Unterstützung eines Sachbearbeiters 
benötigen, die ihnen via Internet gerade nicht gege-
ben werden kann (entweder weil sie gar keinen An-
schluss haben oder weil sie die Sprache nicht genü-
gend verstehen). Typische Beispiele für solche Situa-
tionen sind die Steuerverwaltung oder das Fürsorge-
amt. 

13 Es verhält sich hier ähnlich wie beim Verhältnis der 
beiden Risiken Autofahren und Fliegen: Letzteres ist 
zwar rund hundertmal sicherer, doch wird es subjek-
tiv aufgrund des möglichen Schadensausmaßes (aber 
der sehr geringen Schadenswahrscheinlichkeit) als 
viel gefährlicher empfunden. 
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13. Das Projekt guichet virtuel des 
Bundes (www.ch.ch)14 

Der guichet virtuel15 des Bundes ist das Re-
sultat einer Arbeitsgruppe der inter-
departementalen Koordinationsgruppe Infor-
mationsgesellschaft (KIG16), die der Bund zur 
Umsetzung seiner Strategie für eine Informa-
tionsgesellschaft in der Schweiz vom 28. Feb-
ruar 1998 eingesetzt hat. Diese Arbeitsgruppe 
hat aufgrund der Tatsache, dass sich die weit-
aus meisten Kontakte zwischen Bürger und 
Verwaltung auf Gemeinde- und Kantonsebe-
nen abspielen, ein Portal konzipiert, das einen 
zusätzlichen Zugang zur Verwaltung unab-
hängig von dessen Struktur und Aufbau er-
möglicht. Zur Realisierung dieses Projekts hat 
der Bund mit sämtlichen Kantonen Zusam-
menarbeitsverträge abgeschlossen und einen 
Kredit von rund Fr. 15 Mio. gesprochen. Die 
Bundeskanzlei, in deren Kompetenz das Pro-
jekt liegt, hat eine Begleitgruppe mit sämtli-
chen beteiligten Kantonen, Gemeinden und 
Bundesstellen zusammengestellt. Die Haupt-
aufgabe der Mitglieder dieser Begleitgruppe 
besteht darin, innerhalb des Kantons für die 
Vernetzung der Schnittstellen zwischen dem 
guichet virtuel und den verschiedenen E-
Government-Angeboten der Kantone und 
Gemeinden zu sorgen. 

Bis Ende Juni 2001 wurden die Projektorgani-
sation erstellt, die Themen für einen Pilot-
Versuch festgelegt, die WTO-Ausschreibung 
für die Software durchgeführt, die Einleitungs-
texte auf der obersten Einstiegsebene 
geschrieben und ein Konzept auf der Basis 
von Uniform Resource Names (URN) für das 
Content Management der URL-Adressen 
entwickelt17. Ende August 2001 ist                                           
14 Zum aktuellen Realisierungsstand vgl. http:// 

www.admin.ch/e-gov/de/GV/projet.php  
15 frz.: Virtueller Schalter, abgeleitet von „guichet uni-

versel”, mit dem in Frankreich die Idee des One-Stop-
Shop benannt wird, vergleichbar mit dem Stadtladen 
in Basel (http://www.stadtladen.bs.ch/) oder dem 
Bürgeramt in Deutschland. 

16 http://www.isps.ch  

ckelt17. Ende August 2001 ist vorgesehen, ei-
ne erste Migration der Inhalte auf einen Test-
server vorzunehmen. Der Pilot des guichet 
virtuel wird voraussichtlich Ende 2001 online 
gehen können. Das Kommunikationskonzept 
sieht vor, in der Entwicklungsphase gegen 
außen nur reaktiv zu kommunizieren18. 

Eine grundsätzliche Diskussion wird immer 
wieder darüber geführt, über welches Portal 
Kunden sinnvollerweise geführt werden. Im E-
Commerce ist es selbstverständlich eine Frage 
der wirtschaftlichen Konkurrenz unter den An-
bietern. Der Staat hingegen ist an sich nicht 
gezwungen, die Kundenorientierung so weit 
zu treiben, dass er sich nur noch als Marktteil-
nehmer sieht, sondern es ist durchaus ange-
bracht, eine Zusammenarbeit anzustreben, 
um unnötige Doppelspurigkeiten zu vermei-
den und den Einwohnern eine optimale Lö-
sung anzubieten. Dies wurde denn auch mit 
der Unterzeichnung der Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit19 von Bund und Kantonen 
bezüglich Aufbau eines guichet virtuel beab-
sichtigt. Trotzdem muss die Frage gestellt 
werden, ob es sich ein Kanton nehmen lassen 
will, seine Kunden zunächst auf seiner eige-
nen Plattform zu „begrüßen”. Denkbar sind 
deshalb zwei verschiedene Varianten: 

➜ Variante 1: Der Kanton könnte auf einen 
eigenen guichet virtuel völlig verzichten 
und die Kunden dem guichet virtuel des 
Bundes überlassen bzw. sie sogar an die-
sen vermitteln. 

                                          
17 Ein Testserver des Instituts Wirtschaft und Verwal-

tung der Fachhochschule Bern ist vorläufig auf 
http://urn.iwv.ch/ zugänglich. 

18 Ein Newsletter ist auf http://www.admin.ch/e-
gov/de/GV/info.php erhältlich. 

19 http://www.admin.ch/e-gov/de/GV/convention.html  
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 klassischer Weg über die Verwaltungsstruktur 

 neuer Weg über Lebenslagen 

 Vermittlung zum Weg über Lebenslagen 

 

➜ Variante 2: Der Kanton baut einen eige-
nen guichet virtuel auf (Arbeitstitel für 
den Kanton Basel-Stadt: „guichet basel”) 
und integriert diesen in das bestehende 
Portal. Dies entspricht der Entwicklung, 
die man zurzeit überall verfolgen kann. 
Alle fortschrittlichen Web-Auftritte von 

Kantonen und Gemeinden werden mög-
lichst nach dem Lebenslagenprinzip auf-
gebaut. Der traditionelle Zugang über die 
Verwaltungsstruktur bleibt dabei selbst-
verständlich weiterhin erhalten. 

 

www.admin.ch 

(bisheriges „klassisches”  
Portal des Bundes) 

www.ch.ch 

(guichet virtuel des Bundes) 

www.amt.bs.ch  

www.buergerg

emeindeba-

www.bettingen.

bs.ch  

www.riehen.ch  
www.amt.bs.ch  

www.amt.bs.ch  

www.amt.bs.ch  

www.amt.bs.ch  

www.bs.ch 

(bisheriges, „klassisches” Portal 
des Kantons) 
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 klassischer Weg über die Verwaltungsstruktur 

 neuer Weg über Lebenslagen 

 Vermittlung zum Weg über Lebenslagen 

 

Auf den ersten Blick scheint es wenig sinnvoll, 
dass ein Kanton einen eigenen guichet virtuel 
aufbaut, da dieser ja grundsätzlich durch den-
jenigen des Bundes abgedeckt wird. Es spricht 
jedoch eine Reihe von Gründen für einen pa-
rallele, aber selbstverständlich koordinierte Ei-
genentwicklung: 

➜ Die Zukunft heißt in jedem Fall Lebensla-
genprinzip: Alle neu lancierten Portale von 
staatlichen Gemeinwesen werden heute 
nach dem Lebenslagenprinzip konzipiert. 
Das Prinzip ist als allgemeine Grundanfor-
derung anerkannt und unbestritten. 

➜ Basel-Stadt hat als Stadtkanton besonde-
re Vorteile: Der guichet virtuel des Bun-

des hat die Herkules-Aufgabe, nicht nur 
26 Kantone, sondern auch 3 000 Ge-
meinden zu verknüpfen. Aufgrund der 
völligen Heterogenität dieses Systems 
von Webseiten ist die Komplexität dieses 
Vorhabens immens. Das heißt zwar nicht, 
dass es unlösbar ist, es wird aber in je-
dem Fall relativ träge sein und in vielen 
Fällen aufgrund von notwendigerweise 
vereinheitlichten Darstellungen nicht auf 
die konkreten Bedürfnisse der Bewohner-
schaft einer bestimmten Gemeinde ein-
gehen können. – Hier hat der Kanton Ba-
sel-Stadt den entscheidenden Vorteil, 
dass die beiden Landgemeinden und die 
Bürgergemeinde wohl relativ leicht einzu-
binden sind und er sich im Übrigen auf ei-

www.admin.ch 

(bisheriges „klassisches”  
Portal des Bundes 

www.bs.ch 

(bisheriges, „klassisches Portal des Kantons)

www.ch.ch 

(guichet virtuell des  
Bundes) 

www.amt.bs.ch  

www.buergerg

emeindeba-

www.bettingen.

bs.ch  

www.riehen.ch  
www.amt.bs.ch 

www.amt.bs.ch  

www.amt.bs.ch  

www.amt.bs.ch  

ergänzt durch einen 
„guichet basel” 
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ne einzige Verwaltung konzentrieren 
kann. 

➜ Marketing und gesunde Konkurrenz: 
Kundenorientierung heißt auch, dass man 
sich über die Konkurrenzstellung im Kla-
ren ist. D.h. dass ein gewonnener Inter-
net-Kunde auch gepflegt werden will. 
Diese Pflege ist insbesondere mittels ge-
zielter Information auf dem Portal ange-
bracht. Wenn der Kunde nun aber von 
außen her direkt auf das konkrete Ange-
bot gewiesen wird, überspringt er diese 
Stufe und geht für diese Art der Informa-
tion verloren. 

Diese Vorteile wiegen die gewissen Mehrkos-
ten bei weitem auf, zumal aufgrund der über-
schaubaren Verhältnisse in unserem Kanton 
eine ziemlich einfache und pragmatische Lö-
sung gewählt werden kann. Es ist aber auch 
selbstverständlich, dass dem Kunden auf dem 
Portal des Kantons die Möglichkeit des guichet 
virtuel des Bundes ebenfalls angezeigt wird, 
sodass er selbst entscheiden kann, welchen 
Weg er gehen will (das hat z.B. durchaus 
Sinn, wenn er sich über ein bestimmtes An-
gebot einer anderen Gemeinde informieren 
will). 

 

14. Die Wechselwirkungen zwischen 
dem guichet virtuel und dem 
Stadtladen bzw. den Quartier-
sekretariaten 

Die Idee des Stadtladens ist an sich die glei-
che wie diejenige des guichet virtuel: Der 
Kunde soll für sein Problem eine Lösung aus 
einer Hand erhalten, unbekümmert um die 
genauen Zuständigkeiten für sein Anliegen. 
Man könnte deshalb zu Recht von einem 
„reellen One-Stop-Shop” sprechen, im Gegen-
satz zum „virtuellen One-Stop-Shop” auf dem 
Internet, d.h. dem guichet virtuel. Die für den 

Stadtladen20 definierten Ziele decken sich 
denn auch weitgehend mit denen des guichet 
virtuel bzw. den dadurch vermittelten E-
Government-Angeboten. 

Ein wesentlicher Unterschied hingegen liegt in 
der persönlichen Bedienung im Stadtladen. 
Dadurch ist einerseits eine erweiterte Dienst-
leistung möglich, nämlich die persönliche Be-
ratung (aber auch allenfalls Kontrolle). Ande-
rerseits folgt daraus auch eine gewisse Ein-
schränkung, indem das Fachwissen einer 
Sachbearbeiterin naturgemäss beschränkt ist, 
während auf dem Internet die Breite und Tiefe 
des vermittelten Wissens grundsätzlich unbe-
schränkt sein kann. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der Kun-
denkreis: Während sich ein guichet virtuel na-
turgemäß nur an Personen mit einem Inter-
net-Zugang wendet bzw. an solche, die mit 
der entsprechenden Technologie umgehen 
können, setzt der Stadtladen diese Kenntnisse 
nicht voraus. Der Sachbearbeiter kann aber 
den guichet virtuel sehr wohl für die Beratung 
der Kund/innen nutzen (sei es zur direkten Er-
ledigung eines Geschäfts oder bloß als Hilfsin-
strument). 

Entsprechendes kann auch für diverse private 
Institutionen wie z.B. Quartiersekretariate21 
oder Ausländerberatungsstellen gesagt wer-
den, deren Aufgaben zwar in der Regel nicht 
primär im Kontakt zwischen der Bevölkerung 
und der Verwaltung liegen, die aber durchaus 
für eine Erweiterung ihrer selbstgestellten 
Aufgaben als geeignet betrachtet werden 
können. Hier dürfte ein Potenzial liegen, das 
bisher noch ungenutzt ist, dessen Realisier-
barkeit aber noch zu klären ist. 

 

                                          
20 http://www.stadtladen.bs.ch/  
21 z.B. für das Quartier Gundeldingen: http:// 

www.gundeldingen.ch/index2.html  
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15. Schlussbemerkungen 

Dass E-Government eine große Chance für 
den modernen Staat darstellt, muss hier nicht 
ausgeführt werden. Doch scheint es mir nach 
den ersten Jahren der Euphorie – und der 
heutigen Beruhigung in den Diskussionen – 
doch wert, einige Punkte besonders zu beto-
nen: 

➜ Die heute verfügbare Internet-Techno-
logie ermöglicht es erstmals, die Verwal-
tung konsequent nach dem Lebenslagen-
prinzip abzubilden. E-Government ist des-
halb das beste Instrument zur Verbesse-
rung der Kundenorientierung. Gleichzeitig 
eignet sich die öffentliche Verwaltung 
besser als jedes Unternehmen der Pri-
vatwirtschaft für die umfassende und in-
tegrierte Abwicklung von Geschäften. 

➜ E-Government beinhaltet zwar ein be-
merkenswertes Effizienzsteigerungs-
Potenzial, das dem Kunden zugute kom-
men sollte. Der effektive Mehrwert von E-
Government für die Kundschaft wird im 
Allgemeinen aber noch zu wenig hinter-
fragt. Damit zusammen hängen auch 
häufig fehlende Kosten-Nutzen-Überle-
gungen. 

➜ Der Dualismus zwischen föderalistisch 
aufgebautem Staat und Zentralstaat kann 
mit E-Government auf elegante Art und 
Weise überwunden werden: Das Medium 
Internet ermöglicht es, dem Kunden den 
Staat so zu präsentieren, wie er ihn gerne 
hätte, entweder als nahe Gemeinde (d.h. 
die Website der Gemeinde) oder als all-
umfassendes Wesen (d.h. guichet virtuel 
des Bundes). 

➜ Die enormen Wechselwirkungen zwischen 
technologischen Möglichkeiten, gesell-
schaftlicher Akzeptanz und der wirtschaft-
lichen Tragbarkeit von E-Government 
werden noch unterschätzt. Zuverlässige 
Prognosen in dieser Hinsicht sind höchs-
tens für ein bis zwei Jahre vertretbar. Die 
Realisierung sollte deshalb vermehrt 
Schritt für Schritt (statt alles zusammen) 
angegangen werden und auf die tatsäch-
lichen Kundenbedürfnisse ständig abge-
stimmt werden22. 

Bleibt zu hoffen, dass sich auch die politischen 
Entscheidungsträger der Herausforderung 
stellen und die nötigen Vorinvestitionen unter-
stützen. 

                                          
22 Vgl. zum Vorgehen im Kanton Basel-Stadt: http://e-

gov.bs.ch/ 
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Dr. Ulrich Potthoff & Hermann Schultenkämper  
Stadt Dortmund 

Strategien der Bürgerbeteiligung bei der  
Stadtverwaltung Dortmund  

 

 

1.  

Das Leitbild der „Bürgerkommune”, des „akti-
vierenden Staates”, setzt sich mehr und mehr 
durch. Die Neugestaltung des „kommunalen 
Kräftedreiecks” (Bürgerschaft, Politik, Verwal-
tung) soll es ermöglichen, die politischen, fi-
nanziellen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Herausforderungen zu bewältigen, vor 
denen die Städte heute stehen. Allerdings 
fehlt bisher ein geschlossenes Konzept, das 
die Ziele umreißt und die zu realisierenden 
Reformschritte benennt. 

Angesichts der gegenwärtigen Herausforde-
rungen (demografischer Wandel, Arbeitslosig-
keit, Strukturwandel, Finanzsituation) sind die 
Städte gezwungen, langfristige strategische 
Entscheidungen zu treffen, die über den Tag, 
über die Wahlperiode hinaus wirken. Die Not-
wendigkeit eines „Strategischen Manage-
ments” bzw. der „politisch-strategischen 
Steuerung” (vgl. z.B. KGSt oder Bertelsmann 
Stiftung) wird zunehmend gesehen. 

Dabei geht es zum einen um die Frage, wel-
chen spezifischen Herausforderungen sich die 
jeweilige Stadt in den nächsten Jahren zu stel-
len hat und mit welchen zukunftsorientierten 
Projekten sie diese meistern will. Zum ande-
ren steht jedoch auch das Zusammenspiel 
von Bürgerschaft, Politik und Verwaltung auf 
dem Prüfstand: Wie kann der Rat eine Stadt 

politisch-strategisch steuern? Welche Rolle 
spielt die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger? Wie werden Rat und Verwaltung zu-
künftig zusammenarbeiten? Werden kommu-
nale Aufgaben wieder stärker von den Bürge-
rinnen und Bürgern selbst erledigt (Ehrenamt, 
Bürgerstiftungen usw.)? 

Es verbinden sich also zwei Dinge miteinan-
der: die Formulierung und Umsetzung von 
Zukunftsstrategien und -projekten mit einer 
Weiterentwicklung der kommunalen Selbst-
verwaltung (der „Bürgerkommune”). 

Ein solcher Schritt kann nur gelingen, wenn er 
von der Zustimmung und dem Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. 
Die Frage der Bürgerbeteiligung ist daher ei-
ner der „Dreh- und Angelpunkte.” Das Kon-
zept der „Bürgerkommune” kann nur mit den 
Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwi-
ckelt werden. 

Die Akteure des „kommunalen Kräftedreiecks” 
bewegen sich (mit unterschiedlichen Motiven) 
in Richtung Bürgerbeteiligung: Die Bürgerin-
nen und Bürger engagieren sich vor allem 
dort, wo es ihre Lebenslage, ihre unmittelba-
ren Interessen betrifft. Kommunalpolitikerin-
nen und -politiker orientieren sich neu (sin-
kende Wahlbeteiligung, mangelnde Steue-
rungsmöglichkeiten der Verwaltung und des 
kommunalen Geschehens) und die innenre-
formierte Kommunalverwaltung wird gewahr, 
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dass eine ausschließliche Konzentration auf 
die Kundenrolle des Bürgers nur einen Teil ih-
res Handelns abdeckt. 

Zurecht wird darauf hingewiesen, dass ein ge-
schlossenes Konzept der „Bürgerkommune”, 
welches die Ziele und Reformschritte benennt, 
nicht existiert. Die „Bürgerkommune” kann 
daher nur pragmatisch entwickelt werden. 
Bürgerschaft, Politik und Verwaltung definie-
ren gemeinsam, wie sich ihr Zusammenwir-
ken zukünftig gestaltet. Neue Formen der 
kommunalen Selbstverwaltung werden er-
probt, modifiziert und weiterentwickelt. 

 

2. 

Für die Stadt Dortmund ist daher die Neuges-
taltung der kommunalen Selbstverwaltung 
und damit auch die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger eine langfristige strategische 
Option. Sie kann nur im Konsens zwischen 
Bürgerschaft, Politik und Verwaltung verwirk-
licht werden.  

Gegenwärtig stehen die folgenden Überlegun-
gen zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger im Vordergrund: 

➜ Abstrakte Debatten haben einen begrenz-
ten Nutzen. Bürgerbeteiligung entwickelt 
sich über konkrete Zukunftsprojekte (z.B. 
das „dortmund project”). Die Bürgerinnen 
und Bürger wünschen sich konkrete, 
nachvollziehbare kommunalpolitische Ent-
scheidungen, deren Nutzen sichtbar ist. 
Politik und Verwaltung müssen sich hand-
lungsfähig zeigen. 

So glauben nur 38,1 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger in Dortmund, dass sie Einfluss auf 
das Geschehen vor Ort haben, aber 72,4 Pro-
zent der Befragten bezeichnen Dortmund als 
eine Stadt, „die sich in den letzten Jahren 
stark weiterentwickelt hat”. (Institut für De-
moskopie, Allensbach, 05/2001). Eine zu-

kunftsorientierte Politik in einer Stadt findet 
also gegenwärtig auch dann Zustimmung, 
wenn sie aus Sicht der Bürgerinnen und Bür-
ger noch nicht genügend beteiligungsorientiert 
organisiert ist. Für die Bürgerinnen und Bürger 
scheint ein anderes Kriterium wesentlich zu 
sein: Lohnt sich mein Engagement? Kommt 
tatsächlich etwas dabei heraus? Dies ist nur 
gewährleistet, wenn nicht nur diskutiert und 
geplant wird, sondern Politik und Verwaltung 
sich handlungsfähig zeigen und Projekte auch 
schnell umsetzen. Mit dem „dortmund pro-
ject” wollen wir z.B. in den nächsten 10 Jah-
ren 70 000 neue Arbeitsplätze in den Berei-
chen Informationstechnologien, E-Commerce, 
Mikrosystemtechnik und Logistik schaffen. Je 
konkreter und nachvollziehbarer dieses Pro-
jekt wird, desto mehr steigt die Bereitschaft 
der Bürgerinnen und Bürger, sich in diesem 
Projekt zu engagieren (z.B. auch finanziell in 
der mit dem Projekt verbundenen „Dortmund 
Stiftung”). 

➜ Bürgerbeteiligung stärkt das kommunale 
Parlament. Der Rat, seine Ausschüsse 
und die Bezirksvertretungen organisieren 
eigenständige Beteiligungsprozesse bzw. 
werden von Beginn an in diese einbezo-
gen. 

Bürgerbeteiligung kann nicht die parlamenta-
rische Demokratie ersetzen. Gleichwohl wollen 
Politikerinnen und Politiker neue Kommunika-
tionsformen mit der Bürgerschaft entwickeln. 
Bürgerbeteiligungsprojekte sind vor allem 
dann erfolgreich, wenn Beteiligte aus Bürger-
schaft, Politik und Verwaltung an einem Tisch 
sitzen und gemeinsam Lösungen entwickeln, 
die dann auch von allen getragen werden. 

Dabei organisieren Ausschüsse des Rates zu-
nehmend eigene Beteiligungsprojekte: das 
„Do-Forum” des Kinder- und Jugendaus-
schusses bietet Kindern und Jugendlichen di-
rekte Mitsprachemöglichkeiten, der Ausschuss 
für Soziales, Familie und Gesundheit erarbei-
tet unter breiter Beteiligung der Bürgerinnen 
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und Bürger eine familienpolitische Leitlinie für 
Dortmund und der Ausschuss für Anregungen 
und Beschwerden hat sich eine neue Ge-
schäftsordnung gegeben, die es den Be-
schwerdeführern ermöglicht, ihr Anliegen di-
rekt im Ausschuss vorzutragen. 

Durch das Projekt „Stärkung der Bezirksver-
tretungen” werden die Entscheidungskompe-
tenzen der Bezirksvertretungen erweitert. So 
ist es möglich, mehr Beteiligung und Anbin-
dung an das Parlament direkt „vor Ort” zu 
gewährleisten. Durch ein im Internet einge-
stelltes „Gremieninformationssystem” können 
Bürgerinnen und Bürger die Beschlüsse des 
Rates und seiner Ausschüsse nachlesen. 

Soweit Beteiligungsprojekte von der Verwal-
tung organisiert werden, sind Politikerinnen 
und Politiker von Beginn an mit einbezogen. 

➜ Bürgerbeteiligung und Bürgerengage-
ment gehören zusammen. In Beteili-
gungsprozessen ist Mitentscheiden und 
„Mittun” miteinander verbunden. So ist 
eine höhere Identifikation aller Beteiligten 
gewährleistet. 

Bürgerbeteiligung generiert persönliches En-
gagement und umgekehrt. Wenn wir eine 
langfristige Veränderung der kommunalen 
Selbstverwaltung bewirken wollen, können wir 
nicht einseitig das Engagement (z.B. Förde-
rung des Ehrenamtes) der Bürgerinnen und 
Bürger stärken und deren demokratische Mit-
wirkung nur als „Pflichtaufgabe” sehen. Häufig 
genug entsteht aus dem einen das andere: 
Bürgerinnen und Bürgern setzen sich politisch 
für mehr Ganztagsbetreuung ihrer Kinder ein 
und organisieren eine private Kindertagesstät-
te. Jugendliche demonstrieren gegen Auslän-
derfeindlichkeit und machen mit in einer 
Gruppe, die ausländische Studenten betreut. 

Diese Erfahrung kann auch in die Konzeption 
von Beteiligungsprojekten einfließen: Das 
städtische Büro für Kinderinteressen plant mit 
Kindern eines Stadtteils einen neuen Spiel-

platz. Zugleich werden die anwesenden Eltern 
angesprochen, ob sie nicht für diesen neuen 
Spielplatz eine Patenschaft übernehmen wol-
len. So können Eltern sich für die Umsetzung 
und Bewahrung dessen einsetzen, was ihre 
Kinder mit geplant haben. 

➜ Beteiligungsprozesse sind transparent. 
Entscheidungsspielräume werden defi-
niert, Entscheidungen nachvollziehbar ge-
staltet und Konflikte offengelegt. 

Beteiligungsprozesse und die Entscheidungs-
fähigkeit von Rat, Bezirksvertretungen und 
Verwaltung sind aufeinander abgestimmt. Alle 
Beteiligten werden von Beginn an einbezogen. 
Zwischenergebnisse von Beteiligungsforen 
werden beispielsweise in politischen Gremien 
rückgekoppelt (Stimmt die Richtung?). An-
schließend arbeiten die Beteiligten weiter. Die 
abschließenden Entscheidungen werden ge-
genüber den beteiligten Bürgern transparent 
gemacht und begründet. 

Gleichwohl gibt es Entscheidungen, die Politik 
bzw. Verwaltung treffen, die nur bedingt für 
Beteiligungsprozesse geeignet sind. Hier müs-
sen die Konflikte und Problembereiche offen-
gelegt werden. Transparenz ist in diesen Fäl-
len wesentlich. 

Ein Beispiel: In einem Dortmunder Stadtteil 
soll eine Forensische Klinik eingerichtet wer-
den. Natürlich sind die unmittelbaren Nach-
barn und viele Einwohner des Stadtteils damit 
nicht einverstanden. Eine Bürgerbeteiligung 
über die Grundsatzfrage der Einrichtung einer 
Forensik erscheint sinnlos. Vermutlich gibt es 
in ganz Deutschland keinen Standort, der sich 
mit breiter Zustimmung seiner Einwohner für 
eine Forensische Klinik entscheiden würde. 
Hier müssen Politik und Verwaltung transpa-
rente Entscheidungen fällen, die nachvollzieh-
bar sind und den Konflikt nicht umgehen. 
Strategien, wie bruchstückhafte Informatio-
nen, Salamitaktik oder Populismus stellen 
letztendlich auch andere Beteiligungsprojekte 
infrage. 
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➜ Wir praktizieren Bürgerbeteiligung als ein 
offenes System: Wir machen den Bürge-
rinnen und Bürgern keine Vorschriften, 
sondern ermöglichen ihnen Engagement 
und Aktivität, wo sie es wünschen. 

Engagement und Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern ist heute anders motiviert. Die 
Bürgerinnen und Bürger orientieren sich we-
niger an abstrakten Werten wie „Pflicht”, son-
dern eher an ihrer individuellen Interessenla-
ge, die aber – insbesondere auf der Ebene des 
unmittelbaren sozialen Umfeldes – einen star-
ken Gemeinschaftsbezug hat. Die Bezugsgrö-
ße „Gemeinschaft” hat sich stark „dezentrali-
siert”, sodass sich der Ansatzpunkt zur Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements 
auch für die Kommune mehr auf das unmit-
telbare Lebensumfeld der Bürgerinnen und 
Bürger beziehen muss und dort an deren di-
rekte Interessen anknüpfen sollte. Auf dieser 
Ebene finden sich viele positive Beispiele, wie 
z.B. die Renovierung von Klassenzimmern 
durch Eltern, die zeigen, dass bürgerschaftli-
ches Engagement nicht notwendigerweise zu-
rückgeht, sondern sich in anderen Formen 
äußert.  

Deshalb sprechen wir die Bürgerinnen und 
Bürger auf unterschiedlichen Ebenen an: als 
Einwohner in Stadtteilen bzw. Nachbarschaf-
ten, als politische Mitgestalter und als Kunden 
der Verwaltung. 

 

3. 

➜ Das Internet bietet langfristig ideale Vor-
aussetzungen, um die kommunale 
Selbstverwaltung und die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger weiter zu entwi-
ckeln: es ist potenziell für jedermann zu-
gänglich, Kommunalpolitik kann zeitnah 
und transparent dargestellt werden, die 
Menschen haben unmittelbar die Möglich-
keit sich zu äußern, sich an Entscheidun-

gen zu beteiligen und sich selbst zu orga-
nisieren. 

Wenn wir auf dem Weg zur Bürgerkommune 
insgesamt erst am Anfang stehen, so gilt dies 
für die Bürgerbeteiligung als eine zentrale 
Zielsetzung des E-Government im besonderen 
Maße. Dies zeigt auch eine Auswertung einer 
Telefonbefragung von 1 000 Dortmunder Bür-
gerinnen und Bürger durch das Institut für 
Demoskopie, Allensbach, vom Mai 2001. 

 

Wer verfügt über einen Internetzugang? 

39 Prozent aller Dortmunder verfügen zu 
Hause über einen Internetanschluss, Männer 
(46,1 Prozent) häufiger als Frauen (32,3 Pro-
zent). Folgende Personengruppen haben zu 
mehr als 50 Prozent einen Internetzugang: 

➜ 16-27-Jährige (62,8 Prozent) und 28-44-
Jährige (53,8 Prozent) 

➜ Personen mit Abitur oder Studium (62,2 
Prozent) 

➜ Personen, die ihre wirtschaftliche Lage mit 
„sehr gut” bezeichnen (57,8 Prozent) 

➜ Berufstätige (52,5 Prozent) 

➜ Schüler und Studenten (67,1 Prozent) 

➜ Alleinstehende unter 40 Jahren (57 Pro-
zent). 

 

Wie häufig wird Kontakt über Internet mit der 
Stadt aufgenommen? 

4,6 Prozent aller Befragten gaben an, „häufi-
ger” und 13 Prozent „wenige Male” mit der 
Stadt über Internet Kontakt aufgenommen zu 
haben. Dabei dominieren hier Jüngere, Gebil-
dete, Berufstätige und Alleinstehende unter 
40 Jahren. 

Eine erste Auswertung (April 2001) der Page-
Impressions nach Einrichtung der Seiten 
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„Bürgerbeteiligung” im Stadtinformationssys-
tem do4u ergab, dass 1 Prozent der gesam-
ten Nutzer auf diese Seiten zugegriffen hat 
(Gesamtvisits: 175 074, Bürgerbeteiligung: 
1 740). 

 

4. 

➜ Pauschal sei festgestellt, dass das Ange-
bot zur Bürgerbeteiligung im Stadtinfor-
mationssystem do4u zurzeit. vor allem 
von politisch interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern genutzt wird und ihnen als 
Informationsplattform dient. Der gemein-
same Internetauftritt der Politik und ver-
schiedener städtischer Ämter und Dezer-
nate in Sachen Bürgerbeteiligung beför-
dert zudem Kooperation und gemeinsa-
me Zielsetzungen. 

 

Was leistet die Bürgerbeteiligung im Internet 
in Dortmund gegenwärtig? 

➜ Information und Transparenz: Die Besu-
cher der Seiten können sich ein umfas-
sendes Bild über Lokalpolitik, städtische 
Projekte und Beteiligungsangebote ma-
chen 

➜ Vernetzung: Angesichts der vielen Aktivi-
täten und Initiativen zur Bürgerbeteili-
gung in einer Großstadt kann nur das In-
ternet einen umfassenden und zeitnahen 
Überblick gewährleisten 

➜ Kontaktaufnahme: Als Mindeststandard 
ist gewährleistet, dass zu allen städti-
schen Stellen, die sich mit Beteiligung be-
fassen, direkt per E-Mail Kontakt aufge-
nommen werden kann 

➜ Diskussion: Der probeweise Start des On-
line-Forums „Familie in Dortmund” er-
brachte im Monat April 2001 14 Diskussi-
onsbeiträge und 901 Hits. 

Und wie funktioniert Online-Bürgerbeteiligung 
in Dortmund heute praktisch? 

Die Angebote zur Bürgerbeteiligung setzen 
auf der Plattform des Dortmunder Stadtporta-
les do4u („Dortmund for you”) auf, im Inter-
net unter der intuitiven Stadtadresse 
www.dortmund.de verfügbar. Do4u bietet 
insgesamt über 14 000 Dokumente mit Dort-
mund-Bezug und stellt als Portal darüber hin-
aus vielfältige Verknüpfungen zu anderen 
Dortmunder Sites her. Etwa 50 Fachbereiche, 
Projekte und Institute der Stadtverwaltung 
bedienen do4u mit Informationen und Servi-
ces; eine Online-Redaktion in der für städti-
sche Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Dort-
mund-Agentur (Stadtamt 03) managt die Ko-
operationen, stellt zentrale Dienstleistungen 
zur Verfügung und fungiert als Herausgeber 
und Betreiber des kommunalen Internet-
Angebotes. 

Seit dem Start des Stadtportales do4u im 
Herbst 1998 hat die Nachfrage nach dessen 
Online-Angeboten ganz erheblich zugenom-
men. Die Marke von täglich 6 000 Visits (mit 
insgesamt rund 1,2 Mio. Page-Impressions) 
wurde im Mai 2001 erstmalig erreicht; die ak-
tuelle Steigerungsrate liegt bei etwa 10 Pro-
zent pro Quartal. Zum Vergleich: Als 
www.dortmund.de im Juli 1995 ans Netz ging, 
freuten wir uns sehr über bis zu 3 000 Besu-
cher monatlich. 

In etwa dieser Größenordnung bewegt sich im 
Sommer 2001 die Nutzung der Online-
Bürgerbeteiligungsangebote. Knapp 2.000 Vi-
sitors suchen den Bereich monatlich auf, ver-
weilen aber insgesamt länger im Angebot (10 
Page-Impressions gegenüber 6) als der 
durchschnittliche do4u-User. Es erscheint so-
mit legitim, von einem qualifizierten Interesse 
an den Online-Angeboten zur Bürgerbeteili-
gung in Dortmund zu sprechen. 

Die Angebote sind einerseits „klassisch” nach 
Themen geordnet: Übergreifende Projekte 
und Initiativen, zielgruppenspezifische Ange-
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bote, Kampagnen. Andererseits besteht die 
Möglichkeit, über eine Image-Map in den „ei-
genen” Stadtbezirk zu klicken, um z.B. aktuel-
le Protokolle und Arbeitspapiere aus dem 
Stadtbezirksmarketing mit unmittelbar „nach-
barschaftlichem” Charakter einzusehen. Dar-
über hinaus sind diverse Angebote zu einem 
Bereich „Lokalpolitik” zusammengefasst – von 
den Tagesordnungen der Ausschüsse über 
das schon angesprochene Gremieninformati-
onssystem (alle Niederschriften, alle Beschlüs-
se) bis zur Datenbank der Reden des Ober-
bürgermeisters. 

Im Themenbereich wie im Bereich „Lokalpoli-
tik” sammeln wir derzeit erste Erfahrungen 
mit Diskussionsforen. Die Technik ist dabei 
das geringste Problem: Ein neues Forum ist 
bei Bedarf in fünf Minuten online und inner-
halb einer Minute vom nicht-moderierten auf 
einen moderierten Status umgeschaltet, sollte 
tatsächlich Missbrauch zu verzeichnen sein. 
Dortmund hat sich hier bewusst für die offens-
te aller denkbaren Online-Diskussionsformen 
entschieden – ohne Registrierung, ohne Filter, 
ohne Zwang zur Preisgabe der eigenen Identi-
tät – um Hemmschwellen zu minimieren und 
die „freie” Diskussion – auch der Bürgerinnen 
und Bürger untereinander – zu fördern. 

Eine wirklich kritische Frage ist die nach der 
Mitwirkung der Stadt an der Diskussion in On-
line-Foren: Wer antwortet wie und wann? 
Aufgefordert (von wem?) oder unaufgefor-
dert? „Abgesichert” – mit drei Tagen Verzöge-
rung – oder sofort nach bestem Wissen und 
Gewissen? Wie wird die Politik nach dem Start 
eines Forums in den dynamischen Diskussi-
onsprozess eingebunden? Viele Fragen, die 
sich in der Forderung nach Verfahrensregeln 
und nach notwendiger Kompetenzbildung in 
Verwaltung und Politik nur in erster Näherung 
zusammenfassen lassen. Gerade besagte 
Web-Kompetenz und -Akzeptanz ist jedoch 
zwingend erforderlich, damit z.B. die gewähl-
ten Vertreter der Bürgerschaft nicht ins Hin-
tertreffen geraten, wenn lokalpolitisch moti-

vierte Web-Cracks in der Beschlussdatenbank 
recherchieren, Zusammenhänge rekonstruie-
ren und gegebenenfalls Argumentationslücken 
aufdecken. 

Es mag sein, dass sich 500 monatliche Page-
Impressions der Seite „Lokalpolitik” im Ver-
gleich zu 500 wöchentlich online bestellten 
Wunschkennzeichen äußerst gering ausneh-
men. Es wäre aber falsch, hieraus mangelnde 
Potenziale für Bürgerbeteiligung online abzu-
leiten. Richtig ist die simple Erkenntnis, dass 
gut Ding Weile haben will: Das Internet-
Angebot zur Bürgerbeteiligung steht insge-
samt noch am Anfang und ist einfach bei wei-
tem noch nicht so populär wie z.B. do4u-
Angebote aus den Bereichen „Freizeit” und 
„Kultur”. Zoo und Bibliotheken sind mit ähn-
lich niedrigen Zugriffszahlen gestartet, haben 
aber durch laufend neue Angebote Nutzer an 
sich gebunden, sodass die Nachfrage sich in-
nerhalb eines Jahres verzehnfacht hat. Dass 
„Stammkundschaft” die Online-Angebote 
nutzt, akzeptiert und sogar fordert, beweist 
auch das Beispiel des Agenda-Büros, dessen 
bereits 1999 gestartete do4u-Beiträge sich 
hinsichtlich der Nutzerzahlen ganz deutlich 
von den neueren Bürgerbeteiligungsangebo-
ten abheben. 

Bürgerbeteiligung via Internet hat Zukunft 
und die Zukunft hat vielfach schon begonnen. 
Im Stadtbezirksmarketing wurden ebenso po-
sitive Erfahrungen beim Chat mit Jugendli-
chen gesammelt wie im do4u-StadtChat beim 
Austausch mit Oberbürgermeister oder De-
zernenten. Dem Instrument des Chats wird 
sicherlich eine Schlüsselrolle in der weiteren 
Entwicklung zukommen, ebenso wie zielgrup-
penspezifischen Beteiligungsinhalten und Fo-
ren – z.B. für Senioren oder ausländische Mit-
bürgerinnen und -bürger. Zur Veranstaltungs-
vermarktung und zur Wirtschaftsförderung 
wird in Dortmund schon seit einiger Zeit ein 
Newsletter gepostet – der Newsletter zur Lo-
kalpolitik wäre die konsequente Fortsetzung. 
Und das Aufgabenfeld der raumbezogenen 
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Planung eröffnet eine Vielzahl neuer Beteili-
gungsoptionen, an die sich Stadtplanung, 
Rathaus und Online-Redaktion jetzt langsam 
herantasten. Gelingt es den Kommunen, die 
teilweise dramatischen Kapazitätsengpässe im 
Kontext eigener Internet-Aktivitäten zu bewäl-
tigen, dann erwartet uns noch einiges. 
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Akteneinsicht und Informationszugang  
in Brandenburg  

Erfahrungen der ersten drei Jahre 

 

Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kä-
men wir hin, und niemand ginge, um einmal 
zu schauen, wohin man käme, wenn man 
ginge. (Kurt Marti) 

 

1. Vorbemerkung 

Wer bisher in Deutschland Zugang zu Verwal-
tungsinformationen und Einsicht in Akten 
nehmen wollte, stieß herkömmlicherweise auf 
die ungeschriebenen Verwaltungsgrundsätze 
„Wo kämen wir denn da hin?” oder „Da könn-
te ja jeder kommen”. Die deutsche Verwal-
tung war und ist traditionell – wie schon die 
preußische Verwaltung vor ihr – vom Grund-
satz der Geheimhaltung gekennzeichnet. Mit 
den Worten von Max Weber1: „Bürokratische 
Verwaltung ist ihrer Tendenz nach stets Ver-
waltung mit Ausschluss der Öffentlichkeit.” 

In den vergangenen zehn Jahren allerdings 
haben sich erste Veränderungen im deut-
schen Rechtssystem ergeben, die zu einer 
grundlegenden Neuorientierung der Informa-
tionsbeziehungen zwischen den Bürgern und 
der Verwaltung, insbesondere auch der kom-
munalen Verwaltung führen werden. Der An-
stoß hierzu ist bezeichnenderweise nach der 
deutschen Einigung von einem „neuen” Bun-

                                          
1 Wirtschaft und Gesellschaft, S. 548. 

desland, dem Land Brandenburg, ausgegan-
gen. 

 

2. Der verfassungs- und 
europarechtliche Rahmen 

Brandenburg garantiert als einziges Bundes-
land in seiner Landesverfassung von 1992 als 
Teil des Rechts auf politische Mitgestaltung ein 
Menschenrecht auf Einsicht in Akten und 
sonstige amtliche Unterlagen der öffentlichen 
Verwaltung, soweit dem nicht überwiegende 
öffentliche oder private Interessen (z.B. der 
Datenschutz) entgegenstehen (Art. 21). Die-
ser Garantie liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass die politische Mitwirkung der Bürgerinnen 
und Bürger nicht auf gelegentliche Urnengän-
ge bei Kommunal- und Landtagswahlen be-
schränkt werden darf.  

Die Verfassung Brandenburgs, die in diesem 
Punkt deutlich die Handschrift der Bürgerbe-
wegung der ehemaligen DDR trägt, sucht 
damit die Informationsbeziehungen zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern einerseits und der 
Verwaltung andererseits auf eine neue Grund-
lage, gewissermaßen vom Kopf auf die Füße, 
zu stellen, indem sie dem Einzelnen wie auch 
Bürgerinitiativen den Zugang zu amtlichen 
Unterlagen als Voraussetzung für die politi-
sche Mitgestaltung eröffnet. Die Geheimhal-
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tung amtlicher Akten und Datensammlungen 
wird von der Regel zur begründungsbedürfti-
gen Ausnahme.  

Die Brandenburgische Verfassung von 1992 
und das im März 1998 in Kraft getretene Ak-
teneinsichts- und Informationszugangsgesetz 
waren die Initialzündung dafür, dass sich das 
Prinzip der Informationsfreiheit auch in 
Deutschland allmählich gegenüber dem bisher 
vorherrschenden Amtsgeheimnis durchzuset-
zen beginnt. Damit wird mit erheblicher Ver-
spätung das eingelöst, was das Bundesverfas-
sungsgericht schon 1958 so formuliert hat:  

„Es gehört zu den elementaren Bedürfnissen 
des Menschen, sich aus möglichst vielen Quel-
len zu unterrichten, das eigene Wissen zu er-
weitern und sich so als Persönlichkeit zu ent-
falten. Zudem ist in der modernen Industrie-
gesellschaft der Besitz von Informationen von 
wesentlicher Bedeutung für die soziale Stel-
lung des Einzelnen. Das Grundrecht der In-
formationsfreiheit ist wie das Grundrecht der 
freien Meinungsäußerung eine der wichtigsten 
Voraussetzungen der freiheitlichen Demokra-
tie.”2  

Diese Sätze sind ausdrücklich formuliert wor-
den vor dem Hintergrund der Industriegesell-
schaft. Mit dem Übergang zur Informations- 
und Wissensgesellschaft bekommen sie eine 
ganz neue Bedeutung. Ich gehe noch weiter 
und komme zu meiner ersten These:  

Die Verfassung einer zivilen, demokratischen 
Informationsgesellschaft ist unvollständig oh-
ne ein allgemeines Informationszugangsrecht. 
Die bereits in drei Ländern (Brandenburg, Ber-
lin und Schleswig-Holstein) geltenden Infor-
mationszugangsgesetze belegen auch, dass 
Informationsfreiheit und Datenschutz keinen 
unaufhebbaren Gegensatz bilden, sondern 
praktische Konkordanz zwischen ihnen herge-
stellt werden kann. 

                                          
2 BVerfGE 7, 198/208 (Lüth). 

Der Zugang zu Informationen ist heute wich-
tiger denn je. Weltweit wird die ökonomische 
Kluft zwischen den Industriestaaten und der 
zweiten und dritten Welt (überlagert und) ver-
schärft durch die digitale Kluft („digital divi-
de”). Aber auch national sind die Chancen des 
Zugangs zu neuen Informations- und Kom-
munikationstechniken, insbesondere zum In-
ternet, ungleich verteilt. Der Bundespräsident 
hat in diesem Zusammenhang von einer 
„Wissensgesellschaft mit beschränktem Zu-
gang” gesprochen.  

Erst im März 1998 hat der Landtag Branden-
burg mit der Verabschiedung des Aktenein-
sichts- und Informationszugangsgesetzes den 
Auftrag der brandenburgischen Verfassung er-
füllt. Dieses Gesetz, das erste seiner Art in 
Deutschland, regelt trotz seines leicht ange-
staubt wirkenden Namens auch den Zugang 
zu elektronischen Datensammlungen; es lässt 
darüber hinaus die Gewährung von Aktenein-
sicht durch elektronische Post zu. Damit ist ein 
erster Schritt hin zu einer „Bürgerkommune 
im Netz” getan, die allerdings noch von einer 
Vielzahl anderer rechtlicher und technischer 
Voraussetzungen abhängt. 

Inzwischen sind die Länder Berlin und Schles-
wig-Holstein dem Beispiel Brandenburgs ge-
folgt und haben Informationsfreiheits- bzw. 
Akteneinsichtsgesetze beschlossen, die im De-
tail (insbesondere an der entscheidenden 
Schnittstelle zum Datenschutz) erheblich von-
einander abweichen3, aber doch eines ge-
meinsam haben: die Bürgerinnen und Bürger 
müssen ihren Zugangsanspruch zu diesen In-
formationssammlungen nicht mehr durch 
Darlegung eines berechtigten oder gar rechtli-
chen Interesses begründen.  

                                          
3 Dazu näher Schild, Informationsfreiheitsgesetze – ei-

ne Bestandsaufnahme derzeitiger Möglichkeiten des 
Informationszugangs mit einem Ausblick auf mögliche 
zukünftige Regelungen, RDV 2000, 96 ff.; Frenzel, 
Zugang zu Informationen der deutschen Behörden, 
Dt. Hochschule für Verwaltungswissenschaften Spey-
er, Speyerer Arbeitshefte 131. 
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Die Bundesregierung hat ihre Absicht bekräf-
tigt, demnächst den Entwurf für ein Bundesin-
formationszugangsgesetz vorzulegen, der sich 
aber aufgrund des Widerstands einer Länder-
mehrheit nur auf die Bundesverwaltung be-
ziehen soll4.  

Auf der Ebene der Europäischen Union ist in-
zwischen der schwedischen Präsidentschaft 
nach zähen Verhandlungen ein Durchbruch 
bei den Bemühungen um eine Verordnung 
gelungen, die ab dem 3. Dezember 2001 den 
öffentlichen Zugang zu Dokumenten des Eu-
ropäischen Parlamentes, des Rates und der 
Kommission im Rat entsprechend dem Artikel 
255 des Amsterdamer Vertrages regeln soll5. 
Die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union enthält unmittelbar im Anschluss an das 
bemerkenswerte „Recht auf eine gute Verwal-
tung” (zu dem übrigens der Datenschutz ge-
hört) in Art. 42 das Recht aller Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger auf Zugang zu den 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission. 

Im Bereich der Umweltinformationen hat der 
Europäische Gerichtshof in zwei Entscheidun-
gen die Umsetzung der Umweltinformations-
richtlinie in der Bundesrepublik als ungenü-
gend kritisiert6; ein weiteres Vertragsverlet-
zungsverfahren ist beim EuGH anhängig. 
Bundestag und Bundesrat beraten gegenwär-
tig über eine Novellierung des Umweltinfor-
mationsgesetzes, die sich aber offensichtlich 
auf die unbedingt notwendigen „Reparaturen” 
beschränkt. Gleichzeitig überarbeitet die 

                                          
4 Ein Entwurf des Bundesinnenministeriums (Stand: 

Dezember 2000) ist mittlerweile im Internet unter 
http://www.bmi.bund.de abrufbar; gleichzeitig ist 
dort ein Diskussionsforum zu diesem Gesetzentwurf 
eröffnet worden. 

5 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30.5.2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom-
mission, AblEG L145/43 v. 30.5.2001. 

6 Rs. C-321/96, Mecklenburg, Slg. 1998, S. I-
3809=EuGRZ 1998, 445; Rs. C-217/97, Kommission 
gegen Deutschland, Slg. 1999, S. I-5087. 

Kommission zur Zeit die Europäische Umwelt-
informationsrichtlinie, was in einigen Punkten 
wahrscheinlich zu einer weiteren Erleichterung 
des öffentlichen Zugangs zu Umweltinformati-
onen führen wird.  

Unverkennbar ist aber in Europa die Tendenz, 
allgemeine Informationszugangsrechte ge-
setzlich zu verankern. Europa gibt das Tempo 
vor. Die Bundesrepublik muss sich beeilen, 
will sie nicht den Anschluss an die internatio-
nale und europäische Rechtsentwicklung in 
diesem Punkt vollends verpassen. Die drei 
bisher in Kraft getretenen Landesgesetze von 
Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein 
orientieren sich – wie ich meine – mit gutem 
Grund am kanadischen Modell einer einheitli-
chen Aufsichtsinstanz für Datenschutz und In-
formationszugang. Diese Beispiele machen 
hoffentlich bald Schule in anderen Bundeslän-
dern, aber auch im Bund.  

 

3. Die Erfahrungen in Brandenburg 

Natürlich wird die Verwaltung nicht „automa-
tisch” transparenter, wenn solche gesetzlichen 
Informationszugangsrechte geschaffen wer-
den. Die praktischen Probleme der Durchset-
zung eines effektiven Zugangs zu Verwal-
tungsinformationen („die Mühen der Ebene”) 
sind nicht zu vernachlässigen7, wie auch die 
Erfahrungen in Brandenburg zeigen. Aber – 
und das wäre meine zweite These – mit der 
prinzipiellen Umkehrung der Begründungslast 
zugunsten der Informationen fordernden Bür-
gerinnen und Bürger und zu Lasten der Ver-
waltung ist ein erster wichtiger Schritt hin zu 
mehr Transparenz getan. 

                                          
7 Vgl. Electronic Government als Schlüssel zur Moderni-

sierung von Staat und Verwaltung, Ein Memorandum 
des Fachausschusses Verwaltungsinformatik der Ge-
sellschaft für Informatik und des Fachbereichs 1 der 
Informationstechnischen Gesellschaft im VDE, Sep-
tember 2000, S. 15. 
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Die Erfahrungen mit dem Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz in Brandenburg 
sind ganz überwiegend positiv. Wir haben es 
drei Jahre nach seinem In-Kraft-Treten erst-
mals evaluiert und sind zu folgenden Ergeb-
nissen gekommen: 

Die im Gesetzgebungsverfahren gerade von 
Seiten der Kommunen geäußerte Befürch-
tung, die Verwaltung würde unter einer Flut 
von Anträgen zusammenbrechen, hat sich 
nicht bestätigt (ähnliche Befürchtungen, die 
sich ebenfalls nicht bewahrheitet haben, wur-
den übrigens auch vor der Verabschiedung 
der ersten Datenschutzgesetze geäußert).  

Es hat keine Standortentscheidungen von Un-
ternehmen gegen eine Ansiedlung in Bran-
denburg wegen der dort bestehenden stärke-
ren Informationszugangsrechte im Verwal-
tungsbereich gegeben. Auch solche Befürch-
tungen waren im Gesetzgebungsverfahren 
geäußert worden.  

Genaue Zahlen über die Inanspruchnahme 
des Informationszugangsrechts fehlen. Das 
Fehlen einer entsprechenden Statistik (im Ge-
gensatz z.B. zu Kanada) haben wir stets kriti-
siert. Für die ersten neun Monate der Geltung 
des Gesetzes wurden für die Ebene der Lan-
desregierung lediglich 95 Anträge gezählt, von 
denen 11 abgelehnt wurden. Seit Anfang 
1999 fehlen statistische Angaben über die Mi-
nisterien, seit dem In-Kraft-Treten des Geset-
zes gibt es überhaupt keine Zahlen über 
Akteneinsichtsanträge auf der Ebene der 
Kreise und Gemeinden. Die Zahl der Eingaben 
und Beschwerden beim Landesbeauftragten 
für das Recht auf Akteneinsicht ist allerdings 
in den ersten drei Jahren kontinuierlich gestie-
gen, auch wenn sich diese Zahl noch sehr in 
Grenzen hält (im zweistelligen Bereich). Diese 
Eingaben lassen darauf schließen, dass die 
Zahl der Anträge, die nicht alle zu Beschwer-
den führen, ebenfalls stark zugenommen hat. 
Vor allem ist eine Verlagerung der Anträge auf 
Informationszugang weg von der ministeriel-

len Ebene hin zu den Kreisen und Kommunen 
festzustellen. Dies verwundert auch nicht, 
denn auf der kommunalen Ebene ist der Kon-
takt zwischen Bürgern und Verwaltung natur-
gemäß sehr viel intensiver, während der Ab-
stand zur Landesregierung doch größer ist. 

Das Akteneinsichtsrecht eröffnet neue Chan-
cen des bürgerschaftlichen Engagements ge-
rade auf kommunaler Ebene, die offenbar 
auch zunehmend wahrgenommen werden. 

Die Zahl der Anträge und Beschwerden kann 
man unterschiedlich bewerten: Im Vergleich 
zu den erheblich höheren Zahlen in Rechts-
systemen, in denen die Informationsfreiheit 
eine längere Tradition hat (Ontario: 14 000 
Anträge auf Informationszugang in 1999; 
1 500 Beschwerden anhängig im März 1998 
beim kanadischen Informationszugangsbeauf-
tragten auf Bundesebene) sind die Zahlen in 
Brandenburg verschwindend gering. Sie sind 
aber andererseits erstaunlich hoch und stei-
gen in beachtlichem Umfang, wenn man be-
denkt, dass hier der Gesetzgeber erst vor drei 
Jahren mit einer langen Tradition der admi-
nistrativen Geheimhaltung gebrochen hat. 

Eines geht jedenfalls nicht: man kann nicht 
einerseits – wie auch in Brandenburg gesche-
hen – im Gesetzgebungsverfahren den Zu-
sammenbruch der Verwaltung heraufbe-
schwören und jetzt, nachdem drei Jahre lang 
dieser Zusammenbruch ausgeblieben ist, 
auch weil die Bürger von ihren neuen Rechten 
noch sehr sparsam Gebrauch machen, das 
Recht auf Informationszugang für überflüssig 
erklären. Sowohl die Behörden als auch die 
Bürgerinnen und Bürger müssen erst lernen, 
eine Kultur der Verwaltungstransparenz zu 
entwickeln und diese auch einzufordern. Wir 
stehen am Anfang einer Entwicklung, die auch 
in anderen Ländern (z.B. Nordamerika) Jahr-
zehnte gedauert hat, bevor eine offene, bür-
gernahe Verwaltung zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden ist. 
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Unsere Evaluation des brandenburgischen Ge-
setzes hat in einigen Punkten allerdings auch 
Novellierungsbedarf ergeben, der in fünf 
Punkten zusammengefasst werden kann: 

1. Die Bedeutung des Rechts auf Informati-
onszugang als Grundrecht und Voraus-
setzung für politische Mitgestaltung (eine 
brandenburgische Besonderheit) wird 
durch die gegenwärtige Gesetzesfassung 
verstellt. Sie sollte stärker hervorgehoben 
werden. Dabei ist zwei Risiken zu begeg-
nen: einerseits darf die Verwaltung nicht 
generell dem Bürger, der Akteneinsicht 
nehmen will, eine „politische” oder sonst 
wie geartete Begründung für sein Interes-
se abverlangen. Der Anspruch auf Infor-
mationszugang muss voraussetzungslos 
gelten. Schon gar nicht darf die Verwal-
tung vor dem Hintergrund ihres traditio-
nellen Geheimhaltungsinteresses darüber 
entscheiden, was ein (legitimes) politi-
sches Interesse des Einsichtsuchenden 
ist. Andererseits sollte dem Missverständ-
nis bei vielen Bürgern vorgebeugt wer-
den, Akteneinsicht könne man nur bei 
hochpolitischen „Haupt- und Staatsaktio-
nen” verlangen.  

Dies zeigt ein praktisches Beispiel aus der 
Tätigkeit des Landesbeauftragten: eine 
Mutter, die ihr Kind in einer neugebauten 
Schule einschulen lassen wollte, bat die 
Gemeinde um Einsicht in das Protokoll 
der Begehung dieses Neubaus durch den 
Brandschutzbeauftragten, weil sie Hinwei-
se darauf hatte, dass dieser Mängel fest-
gestellt hatte. Erst aufgrund unserer In-
tervention wurde diese Einsicht gewährt. 
Man sieht, es gibt genügend Informatio-
nen der örtlichen Verwaltung, die für die 
Bürgerinnen und Bürger von großem In-
teresse sein können und die ihnen nicht 
mit plausiblen Gründen vorenthalten wer-
den können. 

2. Von den zahlreichen Ausnahmen des 
brandenburgischen Gesetzes haben sich 
drei als besonders problematisch erwie-
sen: 

◆ Die generelle Ausnahme laufender 
Verwaltungsverfahren vom Anwen-
dungsbereich des Akteneinsichts-
rechts hat sich nicht bewährt. Be-
kanntlich beschränkt das Verwal-
tungsverfahrensrecht die Aktenein-
sicht auf Verfahrensbeteiligte. Da-
durch entsteht ein unterschiedliches 
Transparenzniveau je nachdem, ob 
ein Nichtbeteiligter vor, während oder 
nach Abschluss eines Verwaltungs-
verfahrens Akteneinsicht verlangt.  

So verlangte eine Gruppe von poli-
tisch engagierten Bürgern Aktenein-
sicht und Auskunft bei einer Gemein-
de, in deren Zuständigkeitsbereich 
eine Diskothek betrieben wurde, ge-
gen die Vorwürfe erhoben worden 
waren, sie diskriminiere Farbige. Die 
Gemeinde lehnte dies zunächst unter 
Verweis auf ein gegen die Diskothek 
eingeleitetes Verwaltungsverfahren 
ab, gab dann aber später zumindest 
Auskunft über die von ihr getroffenen 
Maßnahmen. 

Sinnvoller wäre es, wenn der Inhalt 
von Akten und deren Geheimhal-
tungsbedürftigkeit nach einheitlichen 
Kriterien und unabhängig von der 
formalen Frage beurteilt würden, ob 
der Vorgang zum Zeitpunkt des Ein-
sichtsverlangens Gegenstand eines 
Verwaltungsverfahrens ist oder nicht 
(so das Informationsfreiheitsgesetz 
des Landes Berlin). Dabei wären – 
innerhalb und außerhalb von Verwal-
tungsverfahren gleichermaßen – die 
berechtigten Geheimhaltungsinteres-
sen (Datenschutz, Betriebs- und Ge-



Vortrag Dix 
 

227 

schäftsgeheimnisse) zu berücksichti-
gen.  

◆ Das Verhältnis zum Datenschutz ist in 
Brandenburg in der Weise geregelt, 
dass personenbezogene Daten von 
Bürgern nur mit deren ausdrücklicher 
Einwilligung bei der Akteneinsicht of-
fenbart werden dürfen. Im Regelfall 
hat also der Datenschutz Vorrang vor 
dem allgemeinen Informationszu-
gang, es sei denn, ausnahmsweise 
überwiegt im Einzelfall das Offenba-
rungsinteresse im Hinblick auf den 
Zweck der politischen Mitgestaltung. 
Demgegenüber würde eine offenere 
Abwägungsklausel wie im schleswig-
holsteinischen Landesrecht oder eine 
Liste von Regelfallbeispielen solcher 
personenbezogener Daten, an deren 
Geheimhaltung regelmäßig kein 
schutzwürdiges Interesse der Betrof-
fenen besteht – so das Berliner In-
formationsfreiheitsgesetz – dem In-
formationszugangsrecht einen ange-
messeneren Stellenwert einräumen. 
Das gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Grundrechtsqualität des 
Informationszugangsrechts in Bran-
denburg. 

◆ Der Schutz von unternehmensbezo-
genen Daten im brandenburgischen 
Akteneinsichtsgesetz geht sogar noch 
über den Schutz der personenbezo-
genen Daten hinaus. Das betroffene 
Unternehmen kann verbindlich fest-
legen, ob Informationen, die es der 
Verwaltung zugänglich gemacht hat, 
durch Akteneinsicht offengelegt wer-
den dürfen. Weder die Verwaltung 
noch ein Gericht kann diese Festle-
gung überprüfen, und zwar auch 
dann nicht, wenn unzweifelhaft ein 
überwiegendes öffentliches Interesse 
an der Offenlegung dieser Informati-

onen besteht. Dies sollte korrigiert 
werden.  

Grundsätzlich gilt auch für die Ge-
setzgeber in Bund und Ländern: Bei 
der Erarbeitung von Informationszu-
gangsgesetzen sollte man sich vor 
halbherzigen Lösungen hüten. Lange 
Ausnahmekataloge und weitreichen-
de Einschränkungen eines prinzipiel-
len Rechts auf Akteneinsicht erhöhen 
die Gefahr, dass dieses Recht nur 
symbolischen Charakter erhält 

3. Ein entscheidender Mangel des Aktenein-
sichtsgesetzes ist das Fehlen einer Frist, 
innerhalb derer über Anträge auf Infor-
mationszugang zu entscheiden ist. Infor-
mationen sind eine schnell verderbliche 
Ware. Viele Akten führende Stellen be-
rücksichtigen diese Bedeutung der Aktua-
lität von Informationen bei der Gesetzes-
anwendung nicht ausreichend. Bisher ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger in Bran-
denburg nur die Möglichkeit, nach drei 
Monaten Untätigkeitsklage zu erheben. 
Hier ist eine Ergänzung des brandenbur-
gischen Gesetzes vordringlich.  

4. Hinsichtlich der Kostenpflicht für „Amts-
handlungen”, die das brandenburgische 
Gesetz vorsieht, kann man durchaus 
grundsätzlich die Frage stellen, ob nicht 
der allgemeine Zugang zu amtlichen In-
formationen, die mit Steuermitteln erho-
ben worden sind, auch mit Steuermitteln 
finanziert werden sollte; dies ist etwa die 
dem nordamerikanischen Recht zugrunde 
liegende Philosophie. Demgegenüber 
sieht das Akteneinsichtsgesetz in Bran-
denburg (wie übrigens auch in Berlin und 
Schleswig-Holstein) eine Gebührenpflicht 
des einzelnen Informationsinteressenten 
vor, die sich allgemein auf „Amtshandlun-
gen” nach diesem Gesetz bezieht. Damit 
können rechtlich auch ablehnende Ent-
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scheidungen mit Gebühren belegt wer-
den.  

Demgegenüber lässt die Europäische 
Umweltinformationsrichtlinie die Erhe-
bung von Gebühren nur dann zu, wenn 
den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich 
auch Informationen zugänglich gemacht 
werden (also nicht bei Negativentschei-
dungen). Die Bundesrepublik musste vom 
EuGH erst dazu aufgefordert werden, ihr 
nationales Recht (das Umweltinformati-
onsgesetz) dieser Vorgabe anzupassen. 
Angesichts des weiten Anwendungsbe-
reichs des Umweltinformationsgesetzes 
erscheint es wenig plausibel und mit dem 
Grundrecht der Informationsfreiheit kaum 
zu vereinbaren, dass im allgemeinen Ak-
teneinsichtsgesetz die rechtliche Möglich-
keit besteht, auch ablehnende Entschei-
dungen mit einer Gebühr zu belegen. 
Auch wenn das brandenburgische Gesetz 
hervorhebt, dass die Gebühr nicht außer 
Verhältnis zum (Grund-)Recht auf Akten-
einsicht stehen darf, haben Gebühren für 
negative Entscheidungen eine prohibitive 
Wirkung für zukünftige Antragsteller. 

5. Das Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz geht von dem Grundmodell 
aus, dass interessierte Bürgerinnen und 
Bürger von sich aus initiativ werden müs-
sen, um Zugang zu Verwaltungsinforma-
tionen zu erlangen. Zumindest bezüglich 
bestimmter Grundinformationen über die 
Verwaltung und ihre Aktenbestände (Me-
tadaten, Aktenpläne, -verzeichnisse, 
Wegweiser) sollte darüber hinaus die Ein-
führung einer Veröffentlichungspflicht er-
wogen werden. Hinsichtlich dieser Infor-
mationen spricht vieles für eine Bring-
schuld der Verwaltung. In dem Maße wie 
solche Informationen auch online zur Ver-
fügung gestellt werden, tritt gleichzeitig 
ein Entlastungseffekt für die Behörden 
ein, weil die Bürgerinnen und Bürger die-
se Grundinformationen schon aus dem 

Internet abrufen können. Dies wird auch 
belegt durch die Erfahrungen mit dem E-
lectronic Freedom of Information Act (E-
FOIA) in den USA. Die Stadt Rathenow 
als Preisträgerin des MEDIA@Komm-
Städtewettbewerbs führt in Brandenburg 
ein Pilotprojekt zur elektronischen Akten-
einsicht durch, über das Herr Dr. Lemle 
noch eingehender berichten wird. 

Insgesamt positiv zu bewerten ist die Einrich-
tung eines Landesbeauftragten für das Recht 
auf Akteneinsicht in Brandenburg, dessen 
Funktion zugleich vom Landesbeauftragten für 
den Datenschutz wahrgenommen wird. Seine 
Hauptaufgabe liegt vor allem in der Beratung 
der Verwaltungen einerseits wie auch der 
Bürgerinnen und Bürger andererseits. Diese 
sind nicht von vornherein darauf angewiesen, 
den kostenträchtigen und langwierigen 
Rechtsweg zur Durchsetzung ihrer Rechte zu 
beschreiten. Auch besteht nicht die Gefahr, 
dass sich zwei Behörden mit spezialisiertem 
Auftrag gegenseitig blockieren, was in ande-
ren Ländern mit getrennten Zuständigkeiten 
für Informationsfreiheit und Datenschutz 
(Frankreich, Kanada) durchaus eine prakti-
sche Rolle gespielt hat und noch spielt. 

 

Fazit 

Die Erfahrungen der letzten drei Jahre in 
Brandenburg zeigen, dass ein Prozess in Gang 
gesetzt worden ist, der wie in den Ländern mit 
einer längeren Tradition der Informationsfrei-
heit nur mittel- und langfristig zu einer trans-
parenteren Verwaltungskultur führen wird. 
Vier positive Wirkungen eines Informationszu-
gangsgesetzes, die ich zu meiner dritten The-
se zusammenfasse, lassen sich aber in Ansät-
zen auch in Brandenburg bereits erkennen: 

➜ Informationsfreiheit dient wie der Daten-
schutz der Begrenzung und Kontrolle 
staatlicher Informations-Macht. 
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➜ Informationsfreiheit unterstützt die Mo-
dernisierung und Entbürokratisierung der 
Verwaltung. Sie entspricht damit auch ei-
nem zentralen Interesse der Wirtschaft, 
die auf transparente Entscheidungsstruk-
turen Wert legen muss. 

➜ Die Qualität der Verwaltungsentscheidun-
gen wird durch erhöhte Transparenz ver-
bessert, die Zahl der verwaltungsgericht-
lichen Streitigkeiten könnte dementspre-
chend – auch durch die Vermittlungstä-
tigkeit des Landesbeauftragten für das 
Recht auf Akteneinsicht – zurückgehen. 

➜ Nicht zuletzt können allgemeine Informa-
tionszugangsrechte auch die Bekämpfung 
der Korruption unterstützen. „Der Son-
nenschein der informierten Gesellschaft 
kann sowohl den Rost der Korruption als 
auch den Schimmel der Inkompetenz in 
der Tätigkeit der Staatsmacht und Selbst-
verwaltung wirkungsvoll bekämpfen.”8  

                                          
8 So das Mitglied des russischen Verfassungsgerichts, 

Viktor Monachov, in: Landesbeauftragter für den Da-
tenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
(Hrsg.), Internationales Symposium „Informations-
freiheit und Datenschutz”, Oktober 1999, Potsdamer 
Materialien zu Akteneinsicht und Informationszugang, 
Bd. 1, S. 61ff., 72. 
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Jörg Blumenthal 
Stadt Mannheim 

Erfahrungen mit Bürgerservices/Portalen 

 

 

Der Vortragende berichtete über 

1. die E-Bürgerservices in Mannheim 
2. gewonnene Erfahrungen/Erkenntnisse 
3. den virtuellen Marktplatz Mannheim 
4. Bewertungen Dritter/Umfragen 
5. die Entwicklung von Portalen. 

Der nachfolgende Text gibt die wesentlichen 
Inhalte wieder. 

 

1. E-Bürgerservices in Mannheim 

Der Blick auf die Homepage der Stadt Mann-
heim (www.mannheim.de) offenbart: Hier 
wird auf der Web-Site der Stadt ein breites In-
formations- und Interaktionsspektrum offe-
riert. Im Unterschied zu anderen Kommunen 
enthält dieses Angebot einen virtuellen Markt-
platz und ist – wenn auch erst in geringem 
Umfang – nach Lebenslagen (Lebensabschnit-
te/Berufliches Leben/Alltag/Wohnen) geglie-
dert.  

Der Blick auf das „Digitale Rathaus” lässt eine 
dreigliedrige Aufteilung erkennen: 

➜ Online-Bürgerservices 
➜ Online-Formulare 
➜ Formular-Download 

 
 

Während die „Online-Bürgerservices” voll 
transaktive Anwendungen wie z.B. die Bean-
tragung eines Anwohnerparkausweises auf-
weisen (sie sind der Kern dessen, was man 
unter „E-Government” versteht), bieten die 
„Online-Formulare” eine breite Palette allge-
meiner Informationen zum digitalen Rathaus, 
aber auch Vordrucke zur Vorbereitung oder 
Abwicklung von Behördengängen. Sie reichen 
beispielsweise von einem Antrag bzw. einer 
Verlustmeldung eines Personalausweises über 
Belange zu einem Wohnungswechsel, der Re-
servierung eines Kfz-Wunschkennzeichens, 
der Bestellung von Abfallbehältern oder der 
Anmeldung eines Hundes bis hin zur Möglich-
keit, die Ausleihe von Büchern bei der Stadt-
bücherei elektronisch zu verlängern, solche zu 
buchen oder sich gar zustellen zu lassen.  

Beim „Formular-Download” finden sich zahl-
reiche Informationen bzw. Dokumente. Sie 
reichen beispielsweise von der Bestellung ei-
nes Aufgebotes zum Heiraten über die Bean-
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tragung von BAFÖG, die Wohngeldberatung, 
einen Antrag zur Aufenthaltsgenehmigung bis 
hin zu Melde- und Aufenthaltsbescheinigun-
gen oder gar Rentenanträgen. Im Unterschied 
zu den „Online-Services” sind diese Formular 
nicht transaktiv, d.h., sie werden ausgedruckt 
und auf klassischem Wege per Post an die 
Stadtverwaltung geschickt oder per E-Mail 
dieser zugesandt. 

7

Was können heute die Kunden
der Stadt Mannheim interaktiv wahrnehmen?

Seit 96: Umfrage Fußgängerzone, Bestellungen in den Kunstshops der Kulturinstitute,
Neubürger- und Umzugsummeldung, Reservierung von Kfz-Wunschkennzeichen

Seit 97: Formulare für Erschließungsbeiträge, Bestellung von Müllbehältern und 
Biotonnen, Verlängerung ausgeliehener Bücher, Vorbereitung der Bestellung eines

Aufgebots, Wohngeldantrag
Seit 98: Antrag auf Sonderparkausweis, Anmeldung von Veranstaltungen für Termin-

Kalender, Kontaktebörse der Wirtschaftsförderung, Anmeldung eines Hundes, 
Bestellung oder Verlustanzeige von Reisepass / Personalausweis
Seit 99: Bestell- und Lieferservice Stadtbücherei, Kartenbestellung Theater, 
individueller Push-Service (z.B. Ratsvorlagen, Hinweise aller Art)
Seit 2000: Kenntnisgabeverfahren „kleine“ Baugenehmigung, Genehmigung v. 
Straßenaufgrabungen, Ausstellung von Anwohnerparkausweisen,

dies jetzt „voll transaktiv“
...  12 weitere E-Bürgerservices sind bis 2005 ins Auge gefasst
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Die oben stehende Seite zeigt ausschnittswei-
se, in welchen Schritten diese Angebote seit 
dem Start der Mannheimer Web-Site im Jahr 
1996 entwickelt worden sind. Erkennbar wird 
dabei das fortwährende Bemühen, vorhande-
ne Angebote weiter zu entwickeln (so z.B. bei 
der Stadtbücherei von der Verlängerung der 
Ausleihe über die Durchsicht vorhandener Ka-
taloge bis hin zum Lieferservice). Überraschen 
mag, dass bis 2005 lediglich zwölf weitere 
vollelektronische E-Bürgerservices geplant 
sind: Entgegen manchen vollmundigen An-
kündigungen („ ... bis 2005 werden alle Bür-
gerservices vollelektronisch abgewickelt wer-
den”) zeigt sich nämlich in der Praxis, dass 
solche Services zu entwickeln zeitaufwändig 
ist, sollen vorhandene Prozesse nicht einfach 
auf elektronischem Wege abgebildet, sondern 
in einer nachhaltigen Prozessanalyse neu kon-
figuriert und optimiert werden. 

Deutlich wird weiterhin, dass man in Mann-
heim nicht nur „bürgerbezogene” Services im 
Fokus hat, sondern in einem erweiterten Bür-
gerbegriff neben den Kunden auch die Wirt-

schaft sowie andere Behörden in die E-
Bürgerservices einbezieht: Sie haben häufig 
wesentlich mehr Kontakte zur Stadtverwal-
tung, sodass sich hier innerorganisatorisch 
auch am ehesten Beschleunigungen und 
Verschlankungen verwirklichen lassen. 

 

2. Gewonnene Erfahrungen/ 
Erkenntnisse 

Die Zielsetzungen sind seit der ersten Konzep-
tionierung dieselben geblieben: Information, 
Kommunikation, Nutzwert bieten, Interaktion 
ermöglichen und – seit 1998 – transaktive 
Anwendungen ermöglichen. Schaut man sich 
– wie aus der unten stehenden Seite zu ent-
nehmen – die Entwicklung der Abrufzahlen 
an, wird deutlich, dass das digitale Rathaus 
von Anfang an intensiv aufgerufen worden ist. 
Dies beruht vor allem auf den ausgewiesenen 
Stärken, nämlich einem umfassenden Ange-
bot mit rund 3 000 Einzelseiten, das aktuell 
gehalten, ständig gepflegt (zum Teil mit ei-
nem Redaktionssystem) und teilweise auch 
stringent zielgruppenspezifisch ausgerichtet 
ist. 

8

Erfahrungen und Erkenntnisse

Ziel seit 1995: Information, Kommunikation, Nutzwert, Interaktion, seit 98: Transaktion
Entwicklung: beim Start 1995 pro Monat 30.000 Seitenabrufe, stetig steigend

heute (ohne Virt. Marktplatz) 600.000 Abrufe, davon Internet-Rathaus 40.000 Abrufe
Stärken: E-Bürgerservices, umfassendes Angebot, Aktualität, Nutzwert,

zielgruppenspezifische Angebote
Schwächen: wenige „Lebenslagen“, Kundenorientierung, Fülle der Information,

Organisationshintergrund (Prozessanalyse, Widerstände)
FAZIT:
Primärziel: Behördengänge sollen vorbereitet / erleichtert werden

Teilweise erreicht, Interesse erkennbar
Nötig vor allem: Gesetzesänderungen („Persönliches Erscheinen“)

Sekundärziel: Behördengänge durch Interaktionen ersetzen
In Einzelfällen erreicht, Interesse erheblich, Abwicklung gering
Grund: geringe Fallzahl, Sicherheits- und Datenschutzaspekte

22

 

Die „Schwächen” sind in der noch relativ ge-
ringen Differenzierung der Lebenslagen zu se-
hen, in manchen Angebotssegmenten aber 
auch in einer Fülle wenig systematischer und 
kundenorientierter Angebote, die häufig die 
Web-Site ergänzen oder auch zur Unterhal-
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tung beitragen, aber originär nichts mit dem 
Aufgabenbereich einer Stadtverwaltung zu tun 
haben. Sie erfordern teilweise beträchtlichen 
Pflegeaufwand und werden wohl beim nächs-
ten Relaunch eliminiert werden. Zu erwähnen 
ist auch, dass innerhalb der Stadtverwaltung 
nicht alle mit gleicher Intensität am Aufbau 
des digitalen Rathauses mitarbeiten (was aber 
kein Mannheimer Spezifikum sein dürfte), so-
dass das Angebot teilweise noch erhebliche 
Lücken kennt. Insgesamt kann aber als Fazit 
festgehalten werden: 

➜ Das Primärziel, Behördengänge vorberei-
ten zu können oder solche zu erleichtern, 
wurde mit einer Reihe von Services er-
reicht. 

➜ Die Bürger zeigen sich an den Angeboten 
interessiert und rufen diese häufig auf, 
ohne einen unmittelbaren Anlass hierfür 
zu haben. 

➜ Nach der laufenden Anpassung von recht-
lichen Rahmenbedingungen (BGB, Ver-
waltungsverfahrensgesetzen) und techni-
schen Gegebenheiten (digitale Signatur, 
Verschlüsselung) wird sich das Spektrum 
der E-Bürgerservices wesentlich erweitern 
lassen. 

➜ Das Sekundärziel, Behördengänge durch 
interaktive Anwendungen überflüssig zu 
machen, wurde nur in geringem Umfang 
erreicht. Die Gründe hierfür liegen in ge-
ringen Fallzahlen und Vorbehalten bei der 
Datensicherheit und dem Datenschutz. 

 

3. Der virtuelle Marktplatz  
Mannheim 

In Mannheim wurde der Zusammenhang von 
E-Bürgerservices mit kommerziellen Angebo-
ten („E-Commerce”) und der Geschäftspro-
zessabwicklung („E-Business”) frühzeitig er-
kannt. Gleiches gilt für die gemeinsame Platt-

form solcher Angebote, die virtuellen Mark-
plätze. Deutlich wurde dabei sehr schnell, 
dass Handel und Geschäftsprozesse – sind 
keine lokalen oder regionalen Marktplätze 
vorhanden – dennoch stattfinden: auf Markt-
plätzen oder Portalen mit privatwirtschaftli-
chem Hintergrund. Für die örtliche Wirtschaft 
einer Kommune bedeutet dies, dass Kaufkraft 
abfließt und die Wirtschaftskraft der Kommu-
ne sinkt. Andererseits wurde auch rasch deut-
lich, dass kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) und Handwerksbetriebe den Kosten-
aufwand für eine Web-Präsenz scheuen, so-
lange sie noch keine Refinanzierungsmöglich-
keit ihres Aufwandes (auf kommerziellen Por-
talen zumeist mindestens 3 000 Mark p.a.) 
sehen. Um der Alleinstellung großer Portale zu 
begegnen, sollten Kommunen deshalb mög-
lichst in einer Partnerschaft mit Privaten (denn 
Virtuelle Marktplätze sind keine originäre Auf-
gabe für Kommunen)  

➜ die Folgen solcher Entwicklungen für den 
Standort/die Zentrenstruktur eruieren, ar-
tikulieren und steuern 

➜ Orts-/regional bezogene Portale/virtuelle 
Marktplätze für Online-Angebote schaffen 

➜ Zur Absicherung der Auftritte versuchen, 
rasch die nötige kritische Masse an Ange-
boten/Nachfragern zu erreichen. 

Mannheim hat deshalb in einer Partnerschaft 
mit der örtlichen WissensWerk GmbH ein Pi-
lotprojekt gestartet. Für dessen Dauer (Lauf-
zeit: ein Jahr) konnten sich KMU und andere 
Dienstleister kostenfrei auf dem Marktplatz 
eintragen, ihr Angebot in strukturierter Form 
tagesaktuell selbst pflegen und dabei auch auf 
verwandte Angebote oder Belange verweisen. 
Die einzelnen Angebote waren dabei nach lo-
kalen Kriterien (16 Stadtbezirke), nach Bran-
chen oder Lebenslagen gegliedert. Die Ver-
weismöglichkeit sorgte so z.B. dafür, dass ein 
Bürger, der umgezogen war, neben den Be-
hördenbelangen (Ummeldung) auch die woh-
nungsbezogenen Modernisierungsmaßnah-
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men quasi im Paket vom Sanitärhandel bis 
zum Klempner, vom Fliesenleger bis zum Ma-
ler aufrufen und mit Stadtteilbezug und in 
Händlerkooperationen auffinden konnte. 

Es gelang innerhalb kurzer Zeit, über 1 200 
Anbieter zum Eintrag auf dem Marktplatz zu 
animieren, und 120 000 Seitenabrufe pro Mo-
nat zeigen auch, dass der Marktplatz seine In-
teressenten fand. 

 

4. Marktplatzbewertungen Dritter/ 
Ergebnisse von Umfragen 

Die Stuttgarter Steinbeis-Stiftung hat im 
Herbst 2000 in einer vergleichenden Untersu-
chung 24 Marktplätze – darunter auch den 
Mannheimer – auf Zielsetzungen, Zielgrup-
pen, Sortiment, Teilnehmer, räumliche Aus-
richtungen, Kosten und Finanzierung hin un-
tersucht. Als Kernergebnis sind mehrere un-
terschiedliche Modelle und Trägerschaften 
festzustellen, die praktisch alle eine Gemein-
samkeit haben: Defizite zumeist bei einer Rei-
he wesentlicher Einzelaspekte. 

Hinsichtlich des Mannheimer Modells, das ins-
gesamt als recht gelungen beurteilt wurde, 
sind die hohe Bereitschaft zur Mitwirkung bei 
kostenfreiem Auftritt, die fehlenden Bestell-, 
Liefer- und Bezahlmöglichkeiten zu erwähnen. 
Bemerkenswert: trotz Marketing war das An-
gebot zur Mitwirkung auf dem Marktplatz nur 
bei 25 Prozent der befragten Unternehmen 
bekannt. 

Weitere Ergebnisse und Beobachtungen all-
gemeiner Art sind der nachstehenden Seite zu 
entnehmen; sie verdeutlichen insbesondere, 
dass bei den Betreibern einer Vielzahl der un-
tersuchten Marktplätze grundlegende Kennt-
nisse von Marketing und Vertrieb fehlten, 
weshalb allein schon diese konzeptionellen 
Mängel als Ursache für mangelnde Akzeptanz 

und letztlich die laufende Marktbereinigung 
anzusehen sind. 

17

Analyse regionaler Online-Marktplätze:
Zielsetzungen

Bei der räumlichen Ausrichtung sind unterschiedliche Abgrenzungen der Fall
Am ehesten sinnvoll: Ergänzung zum klassischen Geschäft / zu PR-Zwecken
Methoden der Zielgruppen- / Nutzergruppenanalysen werden nicht angewandt

Es Ist noch Pionierarbeit bezüglich Akzeptanz von Online-Geschäften, ihrer
Modellierung und Messung zu leisten

Bei Anbieterpolitik konzeptionelle Mängel erkennbar, Marketingkenntnisse gefragt
Beim Sortiment noch hoher Beratungsbedarf

Alle sind von Gewinnschwelle noch weit entfernt
Anbietereinnahmen sind noch als recht gering zu veranschlagen
Streubreite bei den Kosten ist sehr hoch, von einigen Tausend DM bis über 1 Mio.
Sie sind derzeit auch Zuschussgeschäfte, wenn nahezu keine Gebühren anfallen
Auch finanziell aufwändige Marktplätze haben keine höheren Rückflüsse

Online-Marktplätze können nicht „nebenher“ betrieben werden
Erkennbare Folge: Marktbereinigung

44

 

 

5. Die Entwicklung von Portalen 

Bei der Weiterentwicklung ihrer Internet-Sites 
gilt es für Kommunen eine ganze Reihe von 
Aspekten zu berücksichtigen. Ein wesentlicher 
Aspekt ist der derzeit auf unterschiedlicher 
Ebene laufende Aufbau von Portalen. Wir 
kennen solche auf Bundes- und Länderebene, 
aber auch im regionalen Rahmen. Teilweise 
laufen derzeit hierzu Ausschreibungen, 
manchmal inhaltlich mit nahezu deckungsglei-
chen Parametern und in Konkurrenz zueinan-
der. Als strategische Ziele werden zumeist der 
Aufbau vertikaler und horizontaler Informatio-
nen und Services im Rahmen der E-Govern-
ment-Entwicklung genannt. 

Aus der Sicht der Portalbetreiber sollen damit 
an einer Stelle übersichtlich strukturierte An-
gebote offeriert werden, die in gebündelter 
Form Mehrwert schaffen und vor allem die 
Bürger kleiner Gemeinden und den ländlichen 
Raum bedienen sollen. Nach Bedürfnis (und 
nicht „Organisation”) gegliedert sollen sie vor 
allem Formulare anbieten und durch Links auf 
die Angebote der Kommunen verweisen. Er-
reicht werden sollen damit vor allem für 
Fremde eine (landesspezifische) Erstorientie-
rung, für die Bürger eine Zusammenfassung 
aller behördenbezogener Belange auf einer Si-
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te. Man möchte damit eine gewisse Identität 
schaffen und Synergien sichern. 

Solche Überlegungen sind den Kommunen 
keinesfalls neu, außerdem verfügen diese – 
zumeist im Gegensatz zu den Portalbetreibern 
– über jahrelange Erfahrung bei der Web-
Site-Gestaltung, und vor allem: sie haben den 
unmittelbaren Bürgerbezug. Deshalb stellt 
sich allgemein die Frage: Welche Ebene ist für 
E-Government-Angebote die zweckmäßige?  

Übereinstimmende Antwort aller Betreiber: 
„Unsere”. Die Folge könnte eine unproduktive 
Doppel- oder Mehrfachbearbeitung sein, aber 
auch andere Fragen verdienen des Nachden-
kens: Eine zunehmend datenbankbasierte dy-
namische Web-Site-Gestaltung lässt nach 
einheitlichen Datenmodellen fragen, Gleiches 
gilt für die Anwendung der digitalen Signatur 
(auf welcher Ebene wird authentifiziert?) oder 
notwendiger Verschlüsselungen. „Ist das alles 
eigentlich kundenorientiert?”, hört man auch 
häufig von den kommunalen Praktikern, die 
sich hier seit Jahren schon unter dem Stich-
wort „New Public Management” mit dem Um-
bau ihrer Verwaltungen beschäftigt und ein 
neues, „marktnahes” Bürgerverständnis ent-
wickelt haben: Es scheint, dass man sich mit 
manchen Portalen erneut eher an hierarchi-
schen Zuständigkeitsstrukturen als dem Le-
bens-, Handlungs- und Aktionsraum der Bür-
ger orientiert. So verwundert es nicht, derzeit 
eine nachhaltige Kritik von Beratern und in 
Umfragen zu lesen, die beim Thema E-
Government auf allen Ebenen wenig systema-
tisches, konzeptionell durchdachtes Vorgehen 
konstatieren. Wer die föderalistischen Struktu-
ren im Verwaltungsaufbau und Recht kennt, 
weiß um die Gründe für solche Betrachtungen 
und wird die Kritik kaum teilen. Beobachtet 
man den Aufbau und die Entwicklung der Por-
tale, ist diese Kritik sicher nicht ganz von der 
Hand zu weisen und verdeutlicht den Hinter-
grund für die Frage: „Wie viele Portale braucht 
man in der Bundesrepublik eigentlich?” 

Lenkt man abschließend den – durchaus loh-
nenden – Blick über den Tellerrand der kom-
munalen Web-Sites oder Behörden-Portale, 
dann fallen einige Entwicklungen auf, deren 
Auswirkungen in die weiteren Überlegungen 
mit einbezogen werden sollten. Zu nennen 
sind hier das Zusammenwachsen der Mobilte-
lefontechnik mit Handheld-Computern/Per-
sonal Digital Assistents, gestützt auf wesent-
lich verbesserte Datenübertragungsraten oder 
neue Features wie z.B. Mobile Payment oder 
die Implementation von Global Position Sys-
tems. Durchaus denkbar, dass sich hier – los-
gelöst vom stationären Computer/Monitor – 
eine Plattform mit gebündelten multimedialen 
Anwendungen entwickelt, wie sie vor allem 
die jüngeren Mitbürger schätzen, und die für 
Staat und Kommunen ganz neue Herausfor-
derungen hervorbringt.  
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Rolf Johannsen  
Stadt Ulm, Leiter der Stabsstelle für Telematikdienste und Innovationsoffensive 

Neue Arbeitsorganisation 

 

 

These 1 

Telearbeit wird sich als Organisation von Ar-
beit auch in kommunalen Verwaltungen, Ei-
genbetrieben und Unternehmungen durchset-
zen. Das verlangen zunehmend mehr Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, auch um sich 
Chancen am Arbeitsmarkt zu bewahren. Das 
Angebot von Telearbeit wird auch bei der Ent-
scheidung für oder gegen eine Beschäftigung 
im Öffentlichen Dienst bei Auszubildenden wie 
bei Berufstätigen aus anderen Bereichen eine 
Rolle spielen. Die Attraktivität des Öffentlichen 
Dienstes als Arbeitgeber steht damit auch in 
dieser Frage auf dem Prüfstand. 

 

These 2 

Gerade im kommunalen Bereich erscheint al-
ternierende Telarbeit (ein Teil der Arbeit wird 
in der Dienststelle, ein Teil außerhalb der 
Dienststelle z.B. zu Hause geleistet) als sehr 
geeignete Form, um  

➜ verschiedene Zielsetzungen, z.B.  
◆ Vereinbarkeit von Familie und Beruf;  
◆ Verkehrsentlastung;  
◆ Neues Steuerungsmodell und Verwal-

tungsreform 

mit 

➜ quantitativen Aspekten, z.B.  

◆ Erhöhung der Produktivität und Wirt-
schaftlichkeit 

und 

➜ qualitativen Aspekten, z.B.  
◆ geringerer Fehleranfall;  
◆ höhere Arbeitszufriedenheit;  
◆ Motivation;  
◆ selbstständigeres Arbeiten;  
◆ Vorbeugen von Isolation;  
◆ Arbeitsplatz für gehandicapte Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

ausgewogen „unter einen Hut” zu bringen. 

Telearbeit verlangt auf Arbeitgeber- wie Ar-
beitnehmerseite deshalb eine intensive Be-
schäftigung mit der jeweiligen Arbeit an sich, 
aber auch mit Zielen, Erwartungen und Reali-
sierungsmöglichkeiten dieser Form der Ar-
beitsorganisation. Dies ist nach den bisherigen 
Erfahrungen nur in einem gleichberechtigt or-
ganisierten Diskurs zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite zu erreichen. 

 

These 3 

Telearbeit verlangt vor Einführung, während 
der Realisierung und vor allem im laufenden 
Betrieb einen höheren Grad von Organisation, 
Planung und festgelegten Abläufen als die bis-
herige Arbeit in der Dienststelle.  
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Beispiele:  

➜ Das beginnt bei der Ansprechbar- und Er-
reichbarkeit des Telearbeiters/der Telar-
beiterin für Vorgesetzte sowie Kolleginnen 
und Kollegen oder für das Publikum.  

➜ Der Datenschutz kann in bestimmten Be-
reichen eine sehr rigide einzuhaltende 
Organisation eines Arbeitsablaufes ver-
langen, damit sensible und damit ge-
schützte Daten nicht die Dienststelle zur 
Verarbeitung verlassen müssen.  

➜ Die Abstimmung zwischen Telearbeiter/in 
und Team muss sehr intensiv sein, um 
z.B. in und außerhalb der Dienstelle benö-
tigte Unterlagen für alle verfügbar zu hal-
ten. 

 

These 4 

Der Einsatz neuer Technologien für Archivie-
rung/Dokumentenmanagement, Übertragung 
und Bearbeitung ist im kommunalen Bereich 
voranzutreiben. Dabei hat sich gerade die 
vorhandene und künftige Anwendungssoft-
ware auf die zu erwartende Mehrung von Te-
larbeitsstellen im Öffentlichen Dienst schnell 
einzustellen.  

 

These 5 

Datenschutz und IT-Sicherheit ist sehr hohe 
Priorität bei der Etablierung von Telearbeit 
einzuräumen. Diese organisatorischen Vorga-
ben müssen oder können Änderungen be-
kannter Abläufe bedeuten. Hier gilt es, sehr 
unterschiedliche Standards und eine differie-
rende Praxis auf den verschiedenen Ebenen 
des Öffentlichen Dienstes einander anzuglei-
chen.  

These 6 

Telearbeit ist kein Wundermittel bei der Lö-
sung vorhandener arbeitsorganisatorischer 
oder gruppendynamischer Probleme. Telear-
beit verlangt moderne Management-
Methoden, intensive Schulungen und setzt ein 
beidseitiges Vertrauen auf Arbeitgeber- wie 
Arbeitnehmerseite voraus. 
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Dipl.-Ing. Hagen Fischer 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

„Planungsamt im Internet – IfR-Preisträger 2000” 

 

 

1. Einleitung 

Das Planungsamt unterhält seit 1997 auf 
www.duesseldorf.de ein eigenständiges Inter-
netangebot unter dem Thema „Neues aus 
Stadtplanung und Stadtentwicklung”.  

Das Konzept des damaligen Presseamts für 
den Internetauftritt der Landeshauptstadt 
ging von einer dezentralen Bearbeitung aus 
und regte an, dass sich die Ämter und Institu-
te mit eigenen Beiträgen über ihre jeweiligen 
Aufgaben an dem Gesamtbild beteiligen soll-
ten. Das Planungsamt nahm die Anregung auf 
und entwickelte mit Unterstützung des dama-
ligen Presseamts und des damaligen Amts für 
Informationswirtschaft in einer internen Ar-
beitsgruppe das Konzept des Internetauftritts 
des Planungsamts. Konzept war und ist, dass 
sich die Aufgabenbereiche des Amts wie 
Stadtentwicklung, Stadterneuerung, Bauleit-
planung im Internet darstellen. Inzwischen 
sind 93 Bebauungsplan- und FNP-Änderungs-
fälle jeweils zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
und Offenlage, etwa 10 Wettbewerbsverfah-
ren, 7 Rahmenpläne  im Internet dokumen-
tiert worden.  

Im Vergleich zu anderen Angeboten von 
www.duesseldorf.de liegt das Angebot des 
Planungsamts im Durchschnitt auf Rang 8 al-
ler Seitenzugriffe. Die Seiten des Planungs-
amts verzeichnen etwa durchschnittlich 
150 000 Hits/Monat. Die Zahl sagt nichts über 

die Zahl der Personen und Institutionen, die 
sich das Angebot ansehen. Zu den Hits zählen 
auch die ständigen automatischen Hits der 
Suchmaschinen. 

Das Angebot des Planungsamts hat im Wett-
bewerb mit 18 Städten für sein breites Ange-
bot den IfR-Internetpreis 2000 erhalten. 

Wegen der Änderung des Gesamtdesigns von 
www.duesseldorf.de musste das gesamte An-
gebot an das neue Design angepasst werden. 
Diese Anpassungsarbeiten, bei denen etwa 
330 Seiten überarbeitet und aktualisiert wur-
den, nahmen etwa ein halbes Jahr in An-
spruch. In dieser Zeit stagnierte die Fortent-
wicklung, geplante Vorhaben wie eine vektor-
orientierte Darstellung von Bebauungsplänen 
mussten zurückgestellt werden. 

 

2. Bürgerbeteiligung „Stadtplanung 
im Internet”: 

Die Bürgerbeteiligung in Verfahren der Stadt-
planung erstreckt sich schwerpunktmäßig auf 
die Bauleitplanung, die im Baugesetzbuch 
(BauGB) festgelegt ist. Ein weiteres zuneh-
mend interessanter werdendes Feld für die 
Bürgerbeteiligung ist die informelle Planung. 
Zu der informellen Planung gehören städte-
bauliche Rahmenpläne und Werkstattverfah-
ren, die die Bürgerschaft schon in die Kon-
zepterarbeitung einbeziehen. Neue Beteili-
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gungsformen, die u.a. von dem Gedanken der 
Initiierung von Selbsthilfeaktionen geprägt 
sind, werden in dem vom Land Nordrhein-
Westfalen geförderten Programm „Stadtteile 
mit besonderem Erneuerungsbedarf” erstma-
lig erprobt. Der Prozess der Lokalen Agenda 
21 ist bezogen auf die Bürgerbeteiligung breit 
angelegt worden. 

Stadtplanung
Formen der Bürgerbeteiligung in Düsseldorf

➤Bauleitplanung

➤informelle Planung

➤Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf

➤Lokale Agenda 21

 

Was gibt es konkret für Möglichkeiten der 
netzgestützten Bürgerbeteiligung in Düssel-
dorf? Die Bürgerbeteiligung in Bauleitplanver-
fahren wird in zwei Abschnitten des Verfah-
rens durchgeführt. Der erste Abschnitt um-
fasst die „Frühzeitige Bürgerbeteiligung” nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB. Hier werden Bürgerver-
sammlungen vor Ort in den Stadtbezirken 
durchgeführt, in denen die Ziele und Zwecke 
der Planung erörtert werden. Das Internetan-
gebot des Planungsamts stellt die Bebau-
ungspläne mit den Planentwürfen, z.T. auch 
mit Modellen, den textlichen Festsetzungen 
und Planbegründungen vor und weist auf Ort 
und Termin der Veranstaltung hin. Auch für 
den zweiten Abschnitt, die öffentliche Ausle-
gung, werden die Planinhalte im Internet dar-
gestellt. Kommunikation kann über E-Mail 
hergestellt werden. Eingehende E-Mails zu 
Bebauungsplänen werden, sofern sie substan-
zielle Aussagen und eine klare Absenderanga-
be aufweisen, in das weitere Verfahren über-
nommen. 

Bürgerbeteiligung im Internetangebot des Planungsamtes

➤Bauleitplanung

➤Rahmenplanung

➤Werkstattverfahren

➤Lokale Agenda 21

 

In dem Bereich der Informellen Planung 
(Rahmenpläne) werden zunehmend zu Be-
ginn des Planungsprozesses Bürgerversamm-
lungen durchgeführt, ohne dass bereits ein 
Plan vorliegt. Im Internet werden alle Rah-
menpläne mit den Hauptplänen und mit Pho-
tos und Luftbildern des Planungsgebiets dar-
gestellt. Eine neue Form der Bürgerbeteiligung 
stellt das Werkstattverfahren dar, das die 
Bürger in den Prozess der Konzepterarbeitung 
mit einbezieht. Das Internetangebot des Pla-
nungsamts lädt mit den übrigen Medien 
(Rundfunk, Printmedien) die Bürger zum Mit-
machen ein und dokumentiert den ganzen 
Ablauf mit Bildern. Die Arbeitsergebnisse wer-
den vorgestellt, die Bürgeranregungen doku-
mentiert. Über ein „moderiertes” Forum kön-
nen sich die Bürger im Internet über das 
Werkstattverfahren äußern. Die Antworten 
werden im Internet veröffentlicht. 

Formen der Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung

Stufe 1: § 3 Abs. 1 BauGB

Erörterung, Stadtplanung zur Diskussion
• Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
• Anregungen, Änderungswünsche, Gegenvorschläge

Mündlich im Erörterungstermin
Schriftlich bis zu zwei Wochen nach dem Erörterungstermin

Postweg, Internet

Stellungnahme der Verwaltung zu den Anregungen, Vorschlägen
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung nimmt entgegen

Stufe 2: § 3 Abs. 2 f. BauGB

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen (Flächennutzungs-, Bebauungsplan)
• Anregungen, Bedenken zu vorliegendem Plan

Zeit und Ort der Auslegung im „Düsseldorfer Amtsblatt“, Hinweis in Tageszeitungen, 
Internet

Rat entscheidet abschließend
 

Ein neues Kapitel aktiver Bürgerbeteiligung 
wird in Düsseldorf die Durchführung des Lan-
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desprogramms „Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf” ergeben. Vor Ort sollen in 
zwei Stadtteilen Bürgerbüros eingerichtet 
werden. Mit den Akteuren vor Ort wie Schu-
len, Bürgerinitiativen, Bürgervereinen, Schu-
len, Kirchen u.a. sollen Kontakt aufgenommen 
und die Aktivitäten vernetzt werden. Bürger 
sollen aktiviert und durch Selbsthilfeprozesse 
die Nachbarschaft gestärkt werden. Im Inter-
netangebot der Landeshauptstadt wird dazu 
unter Federführung des Planungsamts eine 
Plattform entwickelt.  

Informelle Planung

Städtebauliche Rahmenpläne
Entwicklungskonzepte für größere Bereiche

Bürgerinformation am Planungsbeginn und am Planungsende

Während der Planung Kontakt zu Bürgerinitiativen, Politik (Bezirksvertretung, 
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Werkstattverfahren 
Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts

Einbeziehung der Bürger in den Arbeitsprozess

 

Das Internetangebot des Planungsamts gibt 
dem Bürger eine breite Information zur „Düs-
seldorfer Planungswelt”. Das Angebot wendet 
sich an einen breiten Nutzerkreis, der von 
Bürgern und Bürgervereinen bis zur Politik, 
Investoren, Architekten, Behörden, Studen-
ten, Mietern und Eigentümern reicht. Grund-
lage des breiten Angebots ist die Vorstellung, 
dass „Information die Bürgermitwirkung quali-
fiziert”. Kommunikation kann über die traditi-
onellen Wege wie Telefon, Fax und Besuch auf 
dem Amt sowie über E-Mail erfolgen. Der In-
ternetkunde kann sich über die Rubrik „Zu-
ständig” genau informieren, welche Planerin, 
welchen Planer er in welchem Stadtteil und in 
welchem Arbeitsbereich per Telefon anspre-
chen oder per E-Mail konsultieren kann. Dies 
bedeutet für den Bürger eine Erleichterung, 
sich durch den „Behördendschungel” ohne 
zahlreiche Umwegtelefonate direkt an die 
richtige Person zu wenden. 

Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf
Landesprogramm NRW, Bundesprogramm

Düsseldorf: Stadtteile Oberbilk, Flingern

Akteure, Kooperationspartner im Stadtteil

➤ Schulen

➤ Kirchen

➤ Vereine

➤ Träger der freien Wohlfahrtspflege

➤ Bürgerinitiativen

Einrichtung von zwei Stadtteilbüros vor Ort

Ziel: Stabilisierung des Quartiers

Vernetzung und Integration der Akteure

Aktivierung und Einbeziehung der Bürger

Selbsthilfepotenziale entwickeln/Nachbarschaften stärken

➤ Polizei

➤ Beiräte der Senioren und Ausländer

➤ Jugendfreizeiteinrichtungen

➤ Bürgervereine

➤ Einzelpersonen

➤ ...

Information für wen?

Mieter
Grundstückseigentümer

Politik
Verbände
Behörden

Bürger
Bürgervereine

Architekten
Bauträger
Investoren
Makler
Banken

Internetangebot
des 

Planungsamtes

 

Welche Erfahrungen liegen innerhalb der Ver-
waltung und im Kontakt zu den Bürgern vor? 
Als Erfahrung über die zu den B-Plänen einge-
gangenen E-Mails kann festgestellt werden, 
dass der Rücklauf im Verhältnis zu den vielen 
im Internet dargestellten Bebauungsplänen 
relativ gering ist. Die meisten Rücklaufe geben 
keine Anregungen und Bedenken und sind 
daher nicht aussagekräftig. Sie können daher 
nicht in das Verfahren übernommen werden. 
Einige waren jedoch substanziell und wurden 
in das Verfahren übernommen. Den größten 
Rücklauf hatte ein Bebauungsplanverfahren, 
das „Autofreies Wohnen” zum Inhalt hatte. 
Hier kamen ganz dezidierte Vorschläge über 
E-Mail, die in das Verfahren übernommen 
werden konnten. Hier lässt sich auf ein für 
diese Wohnform aktiven Interessentenkreis 
schließen, der mit den Neuen Medien vertraut 
ist. Im Vergleich zu den Jahren 1998 und 
1999 hat die E-Mail-Kommunikation im Jahr 
2000 parallel zu der Zugriffshäufigkeit des 
Planungsamtsangebots (Im Durchschnitt 
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Rang acht der Hits des Gesamtangebots mit 
ca. 110 000-150 000 Hits pro Monat) stark 
zugenommen. Die Zahl sagt nichts über die 
Zahl der Personen, die sich das Angebot an-
sehen. Zu den Hits zählen auch die ständigen 
automatischen Hits der Suchmaschinen. Ne-
ben der E-Mail-Möglichkeit für das gesamte 
Angebot können alle Planerinnen und Planer 
über E-Mail kommunizieren. Die E-Mail-
Anschriften sind im Angebot aufgeführt. Eine 
Erfassung der Zahl der Kommunikationsvor-
gänge ist daher nicht mehr möglich. Schwer-
punkt der E-Mails sind Informationsanfragen.  

Erfahrungen

➤Ansteigen der E-Mailkommunikation

➤Schwerpunkt Informationsanfragen

➤Heterogene Meinungsäußerungen

➤Bisher geringe Verwertbarkeit für Bauleitplanverfahren

 

In dem Internetbeitrag zu dem Werkstattver-
fahren „Güterbahnhof Derendorf”, in dessen 
Verlauf von den beteiligten Bürgern eine Fülle 
von Anregungen, die im Internet dokumen-
tiert sind, gemacht wurden, ist ein Formular 
aufgeführt, mit der Möglichkeit eine Mei-
nungsäußerung zu den drei Entwürfen ab-
zugeben. Insgesamt liegen im Zeitraum Sep-
tember bis Dezember 2000 fünf Meinungsäu-
ßerungen vor. Parallel lief auf dem Online-
Server der Rheinischen Post (bis vor kurzem 
ein Forum mit der Fragestellung „Was soll aus 
dem Güterbahnhof Derendorf werden?” Seit 
Juli 2000 gab es nur 19 Rückläufe, die von der 
Bebauung mit Hochhäusern, von dem völligen 
Gegenteil, nämlich der Freilassung des Gelän-
des von Bebauung, von einzelnen Vorschlä-
gen für eine Skaterbahn bis zu einem Kinder-
freizeitzentrum reichten. Insgesamt kann 
festgestellt werden, dass die Meinungsäuße-
rungen sehr heterogen sind und sich allenfalls 

nur über eine große Zahl von Rückläufen eine 
Tendenz ablesen lässt. 

Nachfolgend wird das „Neue Angebot” in den 
Grundzügen vorgestellt: 

Ausgehend von der Eingangsseite von 
www.duesseldorf.de werden die verschiede-
nen aktuellen und thematisch gegliederten 
Angebote (Stadtentwicklung, Bauleitplanung, 
Rahmenpläne, Wettbewerbe) erläutert. 

 

 

➤ Inhaltsübersicht

➤Aktuelles, Termine, Ausschuss für Planung und Stadt-

entwicklung

➤Themen: Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Rahmen-

planung, Stadterneuerung, Wettbewerbe, Einzelprojekte

➤Zuständig

➤ Ihre Meinung und Anregungen ?

Eingangsseite des Planungsamtes Düsseldorf
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Aktuelles: Einladung zum Werkstattverfahren 
„Himmelgeist – Itter” 
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Inhaltsübersicht – Themenseiten: Stadtent-
wicklung, Rahmenplanung, Wettbewerbe, 
Einzelprojekte 
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Siegfried Kämmerer 
Stadt Osnabrück 

Internetgestützte Bürgerbeteiligung in der Stadt-
planung am Beispiel der Stadt Osnabrück  

 

 

1. Bürgerbeteiligung – Stadtpla-
nung - Internet: Wie passt das 
zusammen?  

Das Thema einer anspruchsvollen Bürgerbe-
teiligung in der Stadtplanung gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Zukunftswerkstatt, Per-
spektivenwerkstatt, Planungszelle und andere 
interessante Beteiligungsformen leben neu auf 
oder werden immer weiter optimiert. Modera-
tionstechniken halten Einzug in die Planerwelt. 
Neue Kommunikationskanäle eröffnen sich. 
Zu diesen gehört auch das moderne Medium 
„Internet”.  

Wie dieses in der Stadtplanung im Rahmen 
der Bürgerbeteiligung eingesetzt werden 
kann, welche neuen Möglichkeiten sich damit 
eröffnen und wo zurzeit noch die Grenzen für 
eine breite Beteiligungsmöglichkeit liegen, 
wird nun am Beispiel der Stadt Osnabrück 
aufgezeigt. 

 

2. Welche Planung hat in Osnabrück 
den Anstoß zur Bürgerbeteili-
gung im Internet gegeben? 

Zurzeit wird in der Stadt Osnabrück der Flä-
chennutzungsplan (FNP) neu aufgestellt. Die-
ser Plan ist eher sehr abstrakt und für den 

Bürger wenig greifbar und erfahrbar. Zudem 
entfaltet er keine Rechtswirkung gegenüber 
Dritten. Er ist letztendlich ein programmati-
scher Plan, der für die räumliche Stadtent-
wicklung mittelfristig die Weichen stellt. 

Obwohl die Bürger keine konkreten baulichen 
Maßnahmen aus dem FNP ableiten können, 
hat sich die Stadt Osnabrück zu einer umfas-
senden Bürgerbeteiligung entschieden. Die 
Bürger sollten motiviert und aufgerufen wer-
den, an dieser räumlichen Strategieplanung 
mitzuwirken.  

Dazu bedarf es neuer Ideen. Unterschiedliche 
Medien sollten hier für die Information und 
Kommunikation zum Einsatz kommen: ein 
ständiger Lernprozess für die Verwaltung und 
die Bürger. In diesem Zusammenhang kann 
das Internet eine besondere Rolle spielen.  

Welche Planung hat den Anstoß gegeben?

➜ Flächennutzungsplan = Programmplanung für räumliche
Stadtentwicklung

➜ abstrakte Planung

➜ für Bürger wenig greifbar und erfahrbar

➜ ohne rechtliche Auswirkungen

➜ ohne Ableitung konkreter baulicher Maßnahmen

➜ Trotzdem: Stadt will umfassende und motivierende
Beteiligungskampagne!
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3. Wie läuft die Bürgerbeteiligung 
im Rahmen der Bauleitplanung 
normalerweise ab? 

Grundsätzlich werden die Bürger in der Stadt 
Osnabrück über jede Art von Bauleitplanung 
unterrichtet.  

Dazu werden entsprechende Informationen in 
dem amtlichen Teil der Lokalpresse – hier 
Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) – veröffent-
licht und es wird auf die Auslegung im Fach-
bereich Städtebau hingewiesen. Daneben 
werden Informationsveranstaltungen in den 
entsprechenden Plangebieten durchgeführt.  

Außerdem haben die Bürger Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung in Versammlungen 
oder persönlichen Gesprächen oder auf posta-
lischem Weg. Aber auch hier kann das Inter-
net die „Landschaft der Beteiligungsmöglich-
keiten” sinnvoll ergänzen und bereichern. 

Wie läuft Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung 
normalerweise ab?

➜ Grundsätzlich: Unterrichtung der Bürger über Bauleitplanung

➜ Mitteilung in der Neuen Osnabrücker Zeitung

➜ Planauslegung im Fachbereich Städtebau

➜ Informationsveranstaltungen im Plangebiet

➜ Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung geben

➜ Renaissance mit dem neuem Medium „Internet“?

 

 

4. Was ist neu an der Bürgerbeteili-
gung zum FNP? 

Der Konzeption lag die Zielsetzung zugrunde, 
die Bürger in der Stadt stärker zu motivieren, 
ihre Meinung und Anregungen zum FNP ab-
zugeben. Es sollte ihnen ihre Mitgestaltungs-
möglichkeit aufgezeigt werden.  

Die Verwaltung wollte so bewusst den Kontakt 
zu den Bürgern suchen; ihnen zeigen, dass ih-

re Anregungen ausdrücklich gewünscht sind 
und in den Planungsprozess einfließen.  

Außerdem sollten über eine offensive Bürger-
beteiligung der Planinhalt deutlich und die 
Transparenz des Verfahrens erhöht werden. 
Dazu zählte letztendlich auch die Erschließung 
neuer Kommunikationskanäle. Mit dem Inter-
net schien hier ein geeigneter Weg gefunden 
zu sein. 

Es ist eine Kampagne mit eigenem Logo ent-
standen, welches auf allen Informationsmate-
rialien zum Einsatz kam, selbst in den Artikeln 
der NOZ. Damit war ein hoher Wiedererken-
nungseffekt in der Bevölkerung für diese Pla-
nung gegeben. 

Was ist neu an der Bürgerbeteiligung
zum FNP?

➜ Zielsetzung: Aktivität und Motivation bei den Bürgern wecken

➜ Kontakt zu den Bürgern suchen

➜ „Keine Angst“ vor Anregungen

➜ Transparenz des Verfahrens erhöhen

➜ Mittels:

➜ Neuer Kommunikationskanäle

➜ Interneteinsatz

➜ Logo zur FNP- Kampagne

 

 

5. Voraussetzung für die multifunk-
tionale Bürgerbeteiligung im In-
ternet – ein digitaler FNP? 

Mit der Entscheidung der Stadt Osnabrück zur 
Erarbeitung eines digitalen Planes war eine 
wesentliche Grundlage für eine anspruchsvolle 
Bürgerbeteiligung im Internet geschaffen. 

Dafür wurden 97 Datenebenen einzeln erar-
beitet und dargestellt. Hieraus wurden ver-
schiedene Themenpläne abgeleitet und mit 
den Trägern öffentlicher Belange erörtert. Bei-
spielhaft seien hier die Themenfelder Altlas-
ten, Wasserschutz und Überschwemmungs-
gebiete sowie Verkehrsflächen genannt. Die 
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Träger öffentlicher Belange haben dann ihre 
Vorstellungen mit Fachbeiträgen und The-
menplänen zum Teil via E-Mail in den Erläute-
rungsbericht zum FNP eingebracht, sodass der 
Plan schließlich von einem breiten Konsens 
getragen werden kann.  

Durch Verschneidung verschiedener raumre-
levanter Digitalfachdaten (wie z.B. neue Bau-
flächen mit Altlasten, Landschaftsschutzgebie-
ten, Überschwemmungsgebieten) wurden 
Konflikte aufgezeigt, die dann jeweils über 
Beurteilungskriterien in einer Matrix transpa-
rent und nachvollziehbar abgewogen wurden.  

Die nach der verwaltungsinternen Abstim-
mung noch verbliebenen Konflikte wurden in 
der Politik erörtert und schließlich im Vorent-
wurf für die Bürgerbeteiligung als Diskussions-
flächen besonders gekennzeichnet und auch 
im Internet dargestellt!  

Der digitale FNP kann nunmehr kurzfristig ge-
ändert, zu verschiedenen Einzelthemen und in 
jedem Maßstab ausgedruckt werden.  

 

6. Welche Informationsmittel ka-
men zum Einsatz? – Frühzeitige 
Beteiligung 3.4.-12.5.2000 zum 
Vorentwurf des FNP 

Für die frühzeitige Beteiligung wurde eine Bro-
schüre zum „Appetitmachen” mit Anforde-
rungskarte entwickelt.  

Ergänzt wurde sie um einen Faltplan mit dem 
FNP-Vorentwurf, der mit einer sehr informativ 
gestalteten Rückseite versehen war.  

Bereichert wurde diese Kampagne durch eine 
Artikelserie in der NOZ. Hier wurden zunächst 
das neue Bauflächenkonzept und dann Einzel-
themen wie bauliche Verdichtung in beste-
henden Baugebieten, Flächenrecycling, Ab-
wanderung in das Umland, Erhaltung und 

Aufwertung der Grünzüge jeweils mit dem 
Logo des FNP dargestellt.  

Zudem wurden Informationsveranstaltungen 
vor Ort in den Stadtteilen abgehalten. Insbe-
sondere die Erörterung in den Stadtteilen 
scheint schon fast ein gesellschaftliches Ereig-
nis zu sein. Sie fördert die Nachbarschaft; hier 
können Betroffene Alternativlösungen, sogar 
mit eigenen Folien, vortragen und auch ihre 
Nachbarn dafür gewinnen. In Osnabrück wer-
den die bisherigen Ortsräte ab September 
2001 durch neun Bürgerforen abgelöst, in de-
nen dann die städtischen Planungen erörtert 
werden sollen. 

Diese gewachsenen, herkömmlichen Informa-
tions- und Diskussionsprozesse werden wohl 
auch trotz Internet bleiben; eben wegen der 
persönlichen Kontakte mit dem Planer und 
wegen des möglichen Gedankenaustausches 
zur Planung mit den Grundstücksnachbarn. 

Als weitere Säule kam das Internet zum Ein-
satz. Und damit lagen nun erste Erfahrungen 
vor, welche Probleme bei der Datenaufberei-
tung entstehen, wie die Bürger damit umge-
hen und diesen neuen Beteiligungsweg an-
nehmen. 

Im Internet wurde der FNP mit Such- (Stra-
ßen und Stadtteile) und Zoomfunktion bis 
zum Maßstab 1:7 500 sowie Informationsbut-
ton zu allen Plandarstellungen präsentiert, 
ferner das Regionale Entwicklungskonzept, 
der Plan Natur und Landschaft, das Bauflä-
chen- und das Verkehrskonzept sowie der In-
halt von Faltplan und Broschüre.  

Mit der Internet-Präsentation wurden diese 
Ziele verfolgt:  

➜ Magazincharakter, d.h. Anreißer mit Bil-
dern, Plänen und wenig Text 

➜ schnelle Ladeseiten durch Komprimieren 
der Daten  



Vortrag Kämmerer 
 

 

246 

➜ Interaktivität (Zoom- und Suchfunktion, 
leichte Rückantwort)  

➜ Verweis auf andere Seiten  

Welche Informationsmittel kamen zum Einsatz
– Frühzeitige Beteiligung?

➜ Broschüre zum „Appetitmachen“

➜ Faltplan mit informativer Rückseite

➜ Artikelserie in der NOZ mit Logo

➜ Informationsveranstaltung vor Ort

➜ Internet und somit:

➜Erste Erfahrungen mit Datenaufbereitung

➜Such- und Zoomfunktion

➜Themenpläne

 

 

7. Welches Fazit kann aus der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung zum 
Vorentwurf des FNP im Internet 
gezogen werden? 

Eine Umfrage der Fachhochschule Osnabrück 
– Fachbereich Verwaltungsmanagement – zu 
dem Internetauftritt im Rahmen der Bürger-
beteiligung zum FNP hat ergeben, dass die 
Besucher der Seite sehr zufrieden mit der Prä-
sentation waren; dies zeigten auch die Stel-
lungnahmen der Bürger per E-Mail. 

Die Internetpräsentation mit Zoom- und 
Suchfunktion und detaillierten Hintergrundin-
formationen fand zumeist lobende Anerken-
nung.  

Es wurde die Möglichkeit genutzt, den FNP für 
Teilbereiche zu vergrößern und auszudrucken, 
um darüber die gewünschte Planung einzu-
tragen.  

Insbesondere auswärtig Wohnende konnten 
sich detailliert informieren und zugleich über 
das Telefon die Planung erörtern und Wün-
sche vortragen. 

Es wurde auch die Möglichkeit genutzt, sich 
unabhängig von den Dienstzeiten der Verwal-
tung, d.h. nachts und am Wochenende, zu 
äußern.  

Die Bilanz der Seitenabrufe stellt sich wie folgt 
dar:  

Zeitfenster Seiteninhalte Seiten- 
abrufe 

April 2000 

Beteiligungs-
schwerpunkt 

Online-Angebot der 
Stadt Osnabrück 

110 000 

 FNP-Präsentation 4 500 

Mitte Mai 2000 

Abschluss der 
Beteiligung 

FNP-Präsentation 3 900 

 

Bei Äußerungen und Anregungen zum FNP 
muss unterschieden werden nach dem Grad 
der Betroffenheit – z.B. Eigentümer, Bewoh-
ner des Plangebiets oder Fachpublikum – und 
dem Wunsch nach Öffentlichkeit. 

Wenn sich z. B. 2 200 Bürger in einer Unter-
schriftensammlung gegen die Darstellung ei-
ner neuen Wohnbaufläche vor ihren 
Grundstücken wenden, so werden die ge-
sammelten Einwendungen im Beisein der 
Presse öffentlichkeitswirksam dem Oberbür-
germeister übergeben.  

Wenn dagegen ein Grundstückseigentümer 
beantragt, eine bisher landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche als Baufläche darzustellen, so 
wird dies zumeist persönlich mit Verwaltungs-
vertretern erörtert, schriftlich über seinen An-
walt oder einen Bauträger mitgeteilt oder es 
wird direkt Kontakt mit der Politik aufgenom-
men.  

Über das Internet erfolgte im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung bisher keine öffentli-
che Diskussion.  

Grundsätzlich ersetzt somit das Internet nicht 
den Besuch im Amt oder die Informationsma-
terialien in Papierform. Zumal immer noch zu 
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beachten ist, dass ein Großteil der Bürger kei-
nen Internetzugang hat oder sich nicht mit 
der Anwendung auskennt. Es könnte aller-
dings bei entsprechender Werbung ein Medi-
um sein, insbesondere die jüngere Generation 
zur Beteiligung an stadtplanerischen Prozes-
sen zu animieren.  

Zahlreiche Anregungen, die über das Internet 
eingegangen sind, hatten inhaltlich nicht im-
mer etwas mit der Plandarstellung zu tun.  

Deutlich wurde zudem, dass aufgrund der di-
rekteren Kommunikation mit dem Stadtplaner 
bei konkreten Fragen auch verständlicherwei-
se schnellstmöglich eine Antwort erwartet 
wurde – spätestens in 3 Tagen. Verzögerun-
gen führten zu kritischen E-Mails seitens der 
Bürger. 

Fazit aus frühzeitiger Beteiligung?

➜ Internetauftritt wurde sehr positiv bewertet.

➜ Qualität der Anregungen sehr unterschiedlich – abhängig vom Grad
der Betroffenheit

➜ Internet ersetzt nicht den Besuch im Amt

➜ Zugangsmöglichkeit noch nicht für alle Bevölkerungsgruppen

 

 

8. Wie sieht die Konzeption der 
Bürgerbeteiligung zur öffentli-
chen Auslegung des Entwurfes 
zum FNP 5.3.-5.4.2001 aus? 

Grundsätzlich blieben die herkömmlichen In-
formationsinstrumente erhalten.  

Allerdings wurde die Broschüre durch eine 
Kurzfassung des Erläuterungsberichts ersetzt. 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung am Vorent-
wurf zeigte, dass eher nur ein geringes öffent-
liches Interesse an gesamtstädtischen The-
men besteht, dafür aber ein größeres an der 

Entwicklung des jeweiligen Stadtteils mit kon-
kreten Maßnahmen.  

Daher wurden die eher gesamtstädtisch zu 
wertenden Aussagen im Erläuterungsbericht 
auf den Maßstab der 23 Osnabrücker Stadttei-
le heruntergebrochen, sodass dem Bürger e-
her vermittelt werden kann, welche Auswir-
kungen die Darstellungen im FNP auf die Ent-
wicklung seines näheren Umfelds haben. 

Diese Konzeption mit der Darlegung der ge-
planten Stadtteilentwicklung ist auch in den 
Internetauftritt übernommen worden.  

Hinzugekommen sind weitere konzeptionelle 
Verbesserungen, die die Qualität der Internet-
präsentation erhöhen und den Besuch auf der 
Seite erleichtern. 

 

Außerdem ist es gelungen, noch mehr Daten 
mit räumlichem Bezug vorzuhalten. 

Die Anregungen der Seitenbesucher aber 
auch des „Forum Informationsgesellschaft” 
auf einer Tagung im Januar 2001 in Berlin 
wurden durch die Aufnahme eines Diskussi-
onsforums und einer Pinnwand mit aktuellen 
Entwicklungen umgesetzt.  

Diese Pinnwand kann auch direkt vom Fach-
bereich Städtebau gepflegt werden ohne 
„Umweg” über den Online-Redakteur der 
Stadt. Hier können Informationen über Veran-
staltungen zum FNP gegeben werden.  
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Insgesamt ist die Plandarstellung nunmehr 
größer und von besserer Qualität.  

Zusätzlich  

➜ wurde ein Internetforum eingerichtet, in 
dem die Bürger ihre Anregungen öffent-
lich zur Diskussion stellen können; 

➜ kann zu jeder Seite nunmehr eine direkte 
Äußerung über E-Mail erfolgen; es erfolgt 
dann sofort eine Eingangsbestätigung mit 
Hinweis über das weitere Verfahren; 

➜ kann der Besucher der Seiten aus einem 
Verfahrenübersichtsplan mit den 23 
Stadtteilen zu jedem Stadtteil die Infor-
mation über die geplante räumliche 
Stadtentwicklung abrufen; 

➜ kann zu jedem Stadtteil auch ein Luftbild 
eingeblendet werden; 

➜ können alle Formulare mit einem Quer-
verweis zur Bauberatung für die Bauge-
nehmigung eingeblendet werden; 

➜ zeigt ein Querverweis zu Wohnbau-
grundstücken die Lagepläne, Preise und 
Fotos freier Baugrundstücke;  

➜ gibt ein Querverweis zur Wirtschaftsförde-
rung Hinweise auf freie Gewerbeflächen; 

➜ gibt ein Querverweis zu den Stadtwerken 
Angaben über Kanal-, Gas- und Wasser-
anschluss. 

Die Internetpräsentation zum FNP ist somit 
viel stärker mit den Internetauftritten anderer 
Dienststellen vernetzt worden.  

Zudem sind die Möglichkeiten des digitalen 
FNP durch das Verknüpfen mit Luftbildern und 
den stadtteilbezogenen Darstellungen stärker 
ausgenutzt worden.  

Die Stadt Osnabrück erhielt für diese Präsen-
tation den „Internetpreis 2001 des Informati-
onskreises für Raumplanung (IfR)”.  

Die NOZ schrieb einen Einstiegsartikel zur öf-
fentlichen Auslegung mit Hinweis auf die In-
ternet-Präsentation. Daneben gab es weiter-
hin einen Faltplan mit informativer Rückseite 
sowie eine Ausstellung im Fachbereich Städ-
tebau. 

Öffentliche Auslegung – welches Konzept?

➜ Herkömmliche Informationsinstrumente bleiben

➜ Broschüre = Kurzfassung des Erläuterungsberichts 

➜ Hier: Stadtteilbezogene Betrachtungsweise bürgerfreundlicher und
motivierender als Ebene der Gesamtstadt

➜ Verbesserungen im Internet:

➜ Diskussionsforum

➜ Pinnwand mit aktuellen Infos

➜ Luftbilder vernetzt mit dem Plan

➜ Erläuterungen: Was passiert in den Stadtteilen?

 

 

9. Welches Fazit kann aus der bis-
herigen Beteiligung zum Entwurf 
gezogen werden? 

Die klassischen Informationsmaterialien wer-
den stark nachgefragt. Insbesondere die Re-
sonanz auf die Kurzfassung des Erläuterungs-
berichts ist sehr positiv, da hier bewusst auch 
auf eine bürgerfreundliche Sprache durch-
mischt mit Planervokabular gesetzt wurde.  

Daneben lobten die Bürger das Zusenden der 
Materialien an alle, die sich auch im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung geäußert hatten. 

Hinsichtlich des Internetauftritts hat die Stadt 
Osnabrück positive Kritik bezüglich der Ange-
botsverbesserung erreicht. Allerdings ist die 
Zahl der Anregungen mit inhaltlichem Bezug 
gering, verglichen mit denen, die postalisch 
eingingen. Die Gründe dafür scheinen sehr 
unterschiedlich zu sein. Sicherlich spielt eine 
Rolle, dass der Verbreitungsgrad des Internet-
zugangs sowie die Erfahrungen mit der Hand-
habung bisher noch gering sind. Außerdem 
scheint das Internet gerade in der Bevölke-
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rungsschicht weniger Akzeptanz zu erfahren, 
aus der ein Großteil der Anregungen kommt.  

Insbesondere jüngere Teile der Bevölkerung 
sind sehr geübt im Umgang mit dem Internet. 
Ihnen fehlt jedoch meist die Bereitschaft, sich 
an stadtplanerischen Projekten zu beteiligen. 

Durch die gegenüber dem Vorentwurf vor ei-
nem Jahr verbesserte Information mit zusätz-
licher Visualisierung und Verknüpfung (Luftbil-
der, Bauberatung) sowie leichtere Beteiligung 
im Internet (Rückäußerung auf jeder Seite, 
Internetforum) konnten die Akzeptanz durch 
die Bevölkerung erhöht und der Dialog mit 
dem Bürger deutlich intensiviert werden. 

 

Die Bilanzierung der Seitenabrufe zeigt folgendes Bild: 

Zeitfenster Seiteninhalte Seitenabrufe 

März 2001  

während der öffentlichen 
Auslegung 

Online-Angebot der Stadt 
Osnabrück 

368 190  
(dreieinhalb mal so viel wie ein Jahr zuvor) 

 Präsentation-FNP 18 095  
(viereinhalb mal so viel wie 1 Jahr zuvor 
zum Vorentwurf des FNP).Bei geschätzten 
4 Seiten je Besucher sind dies 5.000 Besu-

cher zum FNP in einem Monat. 

 Luftbilder 16 291 

April 2001 

Osterferien 

Präsentation-FNP 2 108 

 Luftbilder 8 430 

Mai 2001 Präsentation-FNP 3 900 

 Luftbilder 7 286  
(Ein deutlicher Rückgang gegenüber dem 
Beginn der öffentlichen Auslegung zeigte 
sich auch bei den Seiten Wirtschaft und 
Wohnen). 

 Online-Angebot der Stadt 
Osnabrück 

395 215  
Zahl etwa konstant, leicht steigend. Er-
kennbar ist eine ständige Fangemeinde im 
Internet hinsichtlich der Eröffnungsseite. 
Hier sind aktuelle Meldungen aufgeführt. 

 

10. Was ist aus der Sicht der Stadt 
Osnabrück die weitere Perspekti-
ve für Bürgerbeteiligung im In-
ternet? 

Die Erfahrungen der Stadt Osnabrück mit der 
Bürgerbeteiligung per Internet haben gezeigt, 
dass hiermit die Kommunikationsmöglichkeit 

wesentlich verbessert werden kann. Nach Ein-
schätzung und Erfahrungen der Stadt Osna-
brück wird das Internet jedoch mittelfristig 
nicht die klassischen Beteiligungsformen er-
setzen.  

Langfristig soll das Beteiligungsangebot im In-
ternet zu stadtplanerischen Projekten weiter 
ausgebaut werden, da die Sinnhaftigkeit die-
ses Kommunikationswegs grundsätzlich gese-
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hen wird. Die Kommunikation mit dem Bürger 
kann somit direkter gestaltet und beschleunigt 
werden. Hinzu kommt, dass zahlreiche stadt-
planerische Informationen vorgehalten wer-
den können, ohne dass der Eindruck der In-
formationsüberflutung entsteht. 

Letztendlich sollte trotz dieser Vorteile der Ein-
satz des Internets unserer Erfahrung nach als 
nicht zu euphorisch hinsichtlich des Rücklaufs 
an Anregungen gesehen werden, da immer 
noch große Teile der Bevölkerung keine Zu-
gangsmöglichkeiten oder einfach Berührungs-
ängste haben. 

 

11. Was könnte die Vision für die 
Stadt sein? 

Sicherlich wird die Akzeptanz der Bürgerbetei-
ligung über das Internet beim nächsten Gene-
rationswechsel einen deutlichen Sprung erle-
ben.  

Deshalb soll in Osnabrück dieser Beteili-
gungsweg weiter ausgebaut werden, da hier 
die Möglichkeit zur aktuellen Information und 
Kommunikation unmittelbar gegeben ist.  

Trotzdem werden gleichberechtigt die klassi-
schen Beteiligungsformen weiter verfolgt und 
verbessert, da das Internet in naher Zukunft 
nicht die Beteiligung vor Ort ersetzen kann. 

Das Bürgerbeteiligungsmanagement in der 
Stadtplanung muss langfristig um die Kompo-
nente Internet bereichert werden. Die junge 
Generation könnte mit einer wirksameren Öf-
fentlichkeitsarbeit für die Beteiligung gewon-
nen werden. 

 

12. Wo sehen wir als Stadt Osna-
brück Forschungs- und Hand-
lungsbedarf? 

Mögliche Maßnahmen könnten sein: 

➜ Qualifizierung der Bevölkerungsgruppen, 
die momentan noch Berührungsängste 
mit diesem neuen Medium haben. 

➜ Verstärkt bundesweite Kampagnen, die 
ermuntern, das neue Medium zu benut-
zen.  

➜ Ein konkretes Projekt für die Stadt Osna-
brück wäre die Einrichtung von Compu-
terpools, in die Firmen kostenlos ausran-
gierte Computer zur Verfügung stellen, 
die somit an Bevölkerungsgruppen wei-
tergegeben werden, für die die Anschaf-
fungskosten eines internettauglichen 
Computers zu hoch sind.  

➜ Einrichtung von städtischen Internet- Ca-
fés, in denen zu günstigeren Konditionen 
die Internetbenutzung möglich ist. 

➜ Neue Forschungsfelder – z.B. im Rahmen 
von Wettbewerben – in ExWoSt: Einsatz- 
und Beteiligungsmöglichkeiten des Inter-
nets in der Stadtplanung oder Vorausset-
zungen für eine breite Akzeptanz der in-
ternetgestützten Bürgerbeteiligung in der 
Stadtplanung. 

Handlungs- und Forschungsbedarf
aus der Sicht der Stadt Osnabrück

➜ Qualifizierungsmaßnahmen für weite teile der Bevölkerung

➜ Berührungsängste abbauen

➜ Bundesweite Kampagnen: Ermunterung zu Internetbenutzung

➜ Konkret für Osnabrück: Computerpools und städtische Internet-Cafés

➜ Neues Forschungsfeld im Rahmen von ExWoSt: Einsatz- und
Beteiligungsmöglichkeiten des Internets in der Stadtplanung
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Prof. Dr. Stefanie Hohn & Christoph Wesselmann 
Fachhochschule Osnabrück, Fachbereich Verwaltungsmanagement 

Das Internet als Instrument der Bürgerbeteiligung, 
untersucht am Beispiel des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Osnabrück  

 

 

1. Untersuchungsziel und Methodik 

Anknüpfend an den Beitrag von Siegfried 
Kaemmerer in diesem Band sollen nachfol-
gend einige Ergebnisse der empirischen Ak-
zeptanzuntersuchung des Internet-Angebots 
zum Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt 
Osnabrück1 vorgestellt werden. Die Befra-
gung wurde im Rahmen eines studentischen 
Projektes am Fachbereich Verwaltungsmana-
gement der FH Osnabrück im November 2000 
durchgeführt wurde. Die Ergebnisse ergänzen 
die Erkenntnisse aus der Logfile-Analyse (A-
nalyse der Seitenaufrufe), die von der Inter-
net-Redaktion der Stadtverwaltung durchge-
führt wurde2.  

Im Zentrum der Untersuchung stand die Fra-
ge, wie viele der befragten Osnabrücker Bür-
gerinnen und Bürger das Angebot überhaupt 
kennen und wer es aus welchen Gründen 
nutzt. Darüber hinaus sollte ermittelt werden, 

                                          
1 Die Stadt Osnabrück veröffentlicht seit April 2000 un-

ter der Internet-Adresse 
[http://www.osnabrueck.de/fnp] Informationen zum 
Vorentwurf bzw. später zum Entwurf des neuen Flä-
chennutzungsplans (FNP) der Stadt Osnabrück. 

2 Dabei ist zu beachten, dass durch die Logfile-Analyse 
überhaupt nur diejenigen Personen erfasst werden, 
die den Internetauftritt nutzen. Zudem sind die Surfer 
anonym und es kann ihnen kein genaueres Profil (Al-
ter, Bildung etc.) zugeordnet werden. 

wie die Eignung des Internet zur Unterstüt-
zung der Bürgerbeteiligung im Rahmen des 
FNP-Verfahrens eingeschätzt wird.  

Die Erhebung erfolgte anhand eines standar-
disierten Fragebogens in Form von Face-to-
Face-Interviews im Bürgeramt und in der Kfz-
Zulassungsstelle der Stadt Osnabrück in der 
Zeit vom 6.11.-17.11.20003. Es wurden 557 
Personen befragt, die über 18 Jahre alt waren 
und ihren Wohnort zum Zeitpunkt der Befra-
gung in Osnabrück hatten. Da die Stichpro-
benziehung nicht nach einem Zufallsverfahren 
erfolgte, sind Rückschlüsse auf die Grundge-
samtheit nur eingeschränkt möglich. Die 
Stichprobe entspricht 0,43 Prozent der 
Grundgesamtheit.  

Aus einer parallel durchgeführten Internet-
Recherche bei gut 800 Städten, Gemeinden 
und Kreisen ab 10.000 Einwohner wissen wir, 
dass stadtplanerische Inhalte bislang noch 

                                          
3 Die Befragung fand nach der frühzeitigen Bürgerbe-

teiligung zum Vorentwurf des FNP (03.04. – 
12.05.00) und vor der zweiten Phase der Bürgerbe-
teiligung zum eigentlichen Entwurf des FNP 
(05.03.01-05.04.01) statt. Einige Erweiterungen des 
Internet-Angebotes zum FNP, die nach dem Zeitraum 
der Befragung vorgenommen wurden, konnten bei 
der Befragung nicht berücksichtigt werden (vgl. 
Kaemmerer: Internetgestützte Bürgerbeteiligung in 
der Stadtplanung am Beispiel der Stadt Osnabrück in 
diesem Band) 
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sehr selten zum „Kanon“ kommunaler Inter-
net-Angebote gehören. Nach diesen Zahlen 
bieten nur 45 (5,7 Prozent) der Kommunen 
Informationen zu Flächennutzungsplänen an 
und 80 (10 Prozent) zu Bebauungsplänen, 
häufig in Kombination mit der Präsentation 
von Gewerbegebieten. Bei diesen Zahlen ist 
einschränkend anzumerken, dass Flächennut-
zungspläne von vielen Kommunen nur dann 
im Internet veröffentlicht werden, wenn sie 
eine aktuelle Relevanz haben.  

 

2. Kenntnis des FNP-
Aufstellungsverfahrens 

In der Untersuchung wurde davon ausgegan-
gen, dass das Wissen über das aktuelle Auf-
stellungsverfahren zum FNP eine Vorausset-
zung für das Interesse am Internet-Angebot 
ist. Von den Befragten wussten knapp 22 Pro-
zent, dass die Stadt Osnabrück derzeit einen 
neuen FNP aufstellt (im weiteren als FNP-
Kenner bezeichnet)4. Von den soziodemogra-
phischen Merkmalen Geschlecht, Alter, Bil-
dung und Beruf hat das Alter der Befragten 
den stärksten Einfluss auf die Bekanntheit des 
FNP. Den zweitstärksten Einfluss hat der Er-
werbsstand gefolgt, vom Bildungsniveau. In 
der folgenden Grafik wird das Profil der FNP-
Kenner noch einmal zusammengefasst. 

Zwischen den Merkmalen Internet-Nutzung 
und FNP-Kenntnis besteht kein Zusammen-
hang. Der Anteil derjenigen, die angaben das 
Internet zu nutzen, ist in der Befragung mit 
62 Prozent deutlich höher als bei Vergleichs-
studien.5 Dies ist in erster Linie auf die Stich-
probenstruktur zurückzuführen, in der jüngere 
Personen, Personen höheren Bildungsgrades 
und in Ausbildung befindliche Personen über-
proportional vertreten sind.  

                                          
4 Frage 1: Ist Ihnen bekannt, dass derzeit ein neuer 

Flächennutzungsplan für Osnabrück entwickelt wird? 
5 vgl. z.B. GfK-Online-Monitor 2000/2001: Bundesweite 

Internetnutzung = 42Prozent  

Abb. 1: Profil der FNP-Kenner   
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Untersucht man die Gruppe der FNP-Kenner 
weiter nach bestimmten Merkmalen, so fällt 
auf, dass diese sich signifikant häufiger lokal-
politisch/ehrenamtlich engagiert haben6. Die 
FNP-Kenner liegen mit 29,5 Prozent knapp 10 
Prozent über dem Anteil des lokalpolitischen 
Engagements bei den Nicht-FNP-Kennern.  

Abb. 2: Bekanntheit des FNP-Aufstellungs-
verfahrens in Abhängigkeit von der 
Internet-Nutzung und vom lokalen 
Engagement 

Internet-Nutzer

Nicht-Internet-Nutzer

Lokales Engagement

Kein lokales Engagement

61,5%

38,5%

29,5%
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Internet-Nutzung

Lokales Engagement

Nicht-FNP-Kenner
(n = 435)

FNP-Kenner
(n = 122)

 

 

3. Informationsquellen zum FNP 

Um die Relevanz des Internet als Informati-
onsmedium besser einschätzen zu können, 

                                          
6 Chi-Quadrat-Test: Lokales Engagement/Kein lokales 

Engagement p = 0,040 
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wurde erhoben, über welche Medien sich die 
FNP-Kenner über den Flächennutzungsplan 
informieren. Das Informationsverhalten wurde 
dabei in der folgenden Grafik bereits nach 
dem interessierenden Merkmal Internet-
Nutzung differenziert. Die Zeitung steht bei 
beiden Gruppen an der Spitze, gefolgt von 
den persönlichen Gesprächen, die erstaunli-
cherweise bei den FNP-Kennern, die das In-
ternet nutzen, mit 27 Prozent deutlich höher 
vertreten sind als bei den FNP-Kennern, die 
das Internet nicht nutzen.7 An dritter Stelle 
folgt bei den Internet-nutzenden FNP-Kennern 
mit 16 Prozent das Internet und bei den 
Nicht-Internet-Nutzern die Bürgersammlung 
als Informationsquelle zum FNP.   

Abb. 3: Genutzte Informationsquellen zum 
FNP-Aufstellungsverfahren in Abhän-
gigkeit von der Internet-Nutzung 
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Differenziert nach den Gründen für das Inte-
resse am FNP ergibt sich ein unterschiedliches 
Informationsverhalten der Befragten. Jene, 
die sich aus beruflichen Gründen für den FNP 
interessieren, nutzen in geringerem Maße die 
Zeitung für die Informationsbeschaffung. Hin-
gegen zeichnet sich für diese Gruppe sowie 
für die Gruppe, die privat vom FNP betroffen 
ist, eine stärkere Nutzung des Internet-

                                          
7 In dieser Studie gehören die Internet.Nutzer zu den 

besonders kommunikativen Personen. Sie entspre-
chen damit nicht dem gängigen Klischee, isolierte, die 
persönliche Kommunikation mit anderen Menschen 
meidende Personen zu sein. 

Angebotes als Informationsquelle ab als für 
Befragte, die ein allgemeines Interesse am 
FNP angaben. 

Abb. 4: Genutzte Informationsquellen zum 
FNP-Aufstellungsverfahren differen-
ziert nach den Gründen für das Inte-
resse am FNP (FNP-Kenner) 
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Aus den oben genannten Ergebnissen lassen 
sich die folgenden Hypothesen ableiten:  

➜ Das Internet-Angebot zum FNP verdrängt 
vorerst keine bestehenden Kommunikati-
onsangebote (Zeitung, persönliche Bera-
tungsgespräche, Bürgerversammlungen 
etc.), sondern ergänzt diese, wobei aller-
dings mit einer ansteigenden Bedeutung 
der Internet-Kommunikationskanäle 
WWW, E-Mail etc. gerechnet werden 
kann.  

➜ Je professioneller das Interesse an stadt-
entwicklungspolitischen Informationen ist 
desto stärker ist die Nachfrage bzw. der 
artikulierte Bedarf nach Informationsan-
geboten via Internet.  

➜ Aufgrund der nach wie vor hohen Domi-
nanz der Zeitung als Informationsmedium 
muss das Online-Angebot konsequent 
über „Offline-Kanäle“ bekannt gemacht 
werden. Das Internet ist ein zusätzlicher 
Kanal im Kommunikations-Mix der Kom-
mune, der konsequent integriert werden 
muss. 
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Die letzte Hypothese wird auch durch die Da-
ten der Logfile-Analyse des Osnabrücker An-
gebots gestützt (vgl. Beitrag von Kaemmerer 
in diesem Band). Nach jedem Artikel über den 
FNP in der lokalen Presse stiegen die Zugriffs-
zahlen sprunghaft an.  

 

4. Kenntnis spezieller Informa- 
tionsangebote zum FNP-
Aufstellungsverfahren 

Neben den allgemeinen Informationsquellen 
wurden die speziell zum FNP erstellten Infor-
mationsmedien Infobroschüren und Internet-
Angebot8 noch einmal gesondert auf ihren 
Bekanntheitsgrad hin untersucht. Von den 
FNP-Kennern kannten 28,7 Prozent die Info-
broschüren und 17,2 Prozent das Internet-
Angebot. Beide Informationsangebote kann-
ten 9,0 Prozent dieser Zielgruppe. 

Abb. 5: Bekanntheit spezieller Informations-
angebote zum FNP differenziert nach 
Motivation der FNP-Kenntnis 
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Die Bekanntheit dieser speziellen Informati-
onsangebote zum FNP variiert wiederum stark 
mit den jeweiligen Gründen für das Interesse 
am FNP. Befragte, die aus beruflichen Grün-
den Interesse am FNP haben, kennen diese 
Angebote zu einem deutlich höheren Anteil als 

                                          
8 vgl. Beitrag von Kaemmerer in diesem Band. 

Befragte, die privates oder allgemeines Inte-
resse am FNP haben.9 

Als weitere Unterstützung der zweiten Hypo-
these kann das Ergebnis gewertet werden, 
dass bei den FNP-Kennern, deren Interesse 
beruflich motiviert ist, das Internet-Angebot 
das bekannteste Informationsmedium ist. Je-
der Zweite kennt das Internet-Angebot der 
Stadt zum FNP. In dieser Gruppe nutzen auch 
82,4 Prozent (n=14) das Internet.  

Wie bereits in Abb. 2 dargelegt, nutzen 61,5 
Prozent der FNP-Kenner das Internet. Diffe-
renziert man den Bekanntheitsgrad einzelner 
Informationsangebote zum FNP nach dem 
Merkmal Internet-Nutzung, ergibt sich folgen-
des Bild:  

Abb. 6: Bekanntheit spezieller Informations-
angebote zum FNP differenziert nach 
Internetnutzung (FNP-Kenner).10 
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Von den n = 21 Befragten, die das Internet-
Angebot der Stadt Osnabrück zum FNP kann-
ten, gaben 28,6 Prozent an, dass die Internet-
seiten für sie weitestgehend wichtige Informa-
tionen enthalten; 14,3 Prozent bezeichneten 
die Informationen als eher unwichtig oder un-

                                          
9 Hier ist zu beachten, dass die Fallzahlen zum Teil sehr 

klein sind. Für eine endgültige Bestätigung dieses 
Trends ist daher die Befragung einer größeren Gruppe 
Voraussetzung. 

10 FNP-Kenner, die das Internet nicht nutzen und trotz-
dem das Internetangebot der Stadt Osnabrück zum 
FNP kennen, haben diese Kenntnis möglicherweise 
über Zeitungsartikel zu diesem Thema erhalten. 
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zureichend. Die Darstellung, die Übersichtlich-
keit und die Aktualität dieses Angebotes be-
zeichneten 71,4 Prozent als gut und 14,3 Pro-
zent als weniger gut. 14,3 Prozent der n = 21 
Befragten gaben keine Antwort auf diese Fra-
ge. 

 

5. Kernzielgruppe: FNP-Kenner, die 
das Internet nutzen 

Aus den oben vorgestellten Ergebnissen kann 
man schlussfolgern, dass momentan die 
Wahrscheinlichkeit, das Internet-Angebot zum 
FNP zu nutzen, am größten bei den Personen 
ist, die Kenntnis vom FNP-
Aufstellungsverfahren haben und das Internet 
nutzen. Diese Gruppe, im weiteren als erste 
Kernzielgruppe bezeichnet, hat einen Anteil 
von 13,5 Prozent an der Gesamtstichprobe. 

Das Profil der Kernzielgruppe unterscheidet 
sich von dem der übrigen Befragten in folgen-
den Punkten signifikant: 

➜ Die Kernzielgruppe weist ein höheres 
formales Bildungsniveau auf. 

➜ Das lokale Engagement ist in der Kern-
zielgruppe stärker ausgeprägt. 

➜ Die Kernzielgruppe war bereits in stärke-
rem Maße an städtischen Planungspro-
zessen beteiligt. 

Die Kernzielgruppe weist mit 32 Prozent den 
höchsten Anteil der lokalpolitisch/ehrenamtlich 
Engagierten auf.  

Damit haben sich im Laufe der Untersuchung 
die Merkmale Engagement und formales Bil-
dungsniveau als wichtige Voraussetzungen für 
das Wissen um  städtische Planungsprozesse 
herauskristallisiert. Aus diesem Grund wird 
nachfolgend die Gruppe der lokalpoliti-
schen/ehrenamtlichen Engagierten (n=126) 
noch einmal gesondert dargestellt. Für den 

Untersuchungszusammenhang interessant ist 
das Ergebnis, dass diese Gruppe auch das In-
ternet11 signifikant häufiger nutzt.  

Abb. 7: Lokalpolitisches Engagement differen-
ziert nach Internet-Nutzung und FNP-
Kenntnis 

69,8%

30,2%

28,6%

71,4%

60,1%

39,9%

20,0%

80,0%

Internet-Nutzung

FNP-Kenntnis

Nicht-Engagierte
(n = 431)

Engagierte
(n = 126)

Internet-Nutzer

Nicht-Internet-Nutzer

FNP-Kenner

Nicht-NP-Kenner

 

Neben diesen signifikanten Profilunterschieden 
lassen sich einige weitere tendenzielle Unter-
schiede bei den FNP-Kennern, die das Internet 
nutzen,  (Kernzielgruppe) erkennen:  

➜ Die Kernzielgruppe weist tendenziell einen 
höheren Anteil Männer auf. 

➜ Die Kernzielgruppe ist tendenziell jünger; 
es ergibt sich eine Verschiebung in Rich-
tung der mittleren Altersgruppe. 

➜ Der Anteil der Selbständigen, Angestellten 
und Beamten ist in der Kernzielgruppe 
tendenziell höher. 

➜ Der Anteil der Arbeiter und Rentner ist in 
der Kernzielgruppe tendenziell geringer. 

Die oben aufgeführten Merkmale der Kern-
zielgruppe decken sich in weiten Teilen mit 
dem Profil der Bürger, die sich auch sonst in 
Beteiligungsprozessen engagieren („Mittel-
schichts-Zentrierung“).12  

                                          
11 Chi-Quadrat-Test: Internet-Nutzung/Keine Internet-

Nutzung p = 0,047 
12 vgl. hierzu stellvertretend für viele andere den Beitrag 

von Oscar Gabriel in diesem Band, Norbert Brömme, 
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Anhand dieser Daten können weitere Hypo-
thesen abgeleitet werden: 

➜ Das Internet ist geeignet, die an städti-
schen Planungsprozessen und lokaler Be-
teiligung interessierten Personen zu un-
terstützen.  

➜ Über Informationsangebote zum FNP im 
Internet wird der Personenkreis, der sich 
für städtische Planungsprozesse interes-
siert, vorerst nicht erweitert, sondern die 
Selektivität verschärft sich. Aktive, kom-
munikationsstarke Eliten nutzen das An-
gebot und vergrößern dadurch ihren In-
formationsvorsprung und (damit indirekt) 
ihre Einflussmöglichkeiten. 

➜ Die Bereitstellung des (technischen) An-
gebotes führt nicht automatisch zur Nut-
zung in allen Zielgruppen, hierzu bedarf 
es flankierender Informations- und Quali-
fizierungsangebote. 

Die zwei nachfolgenden Grafiken geben noch 
einmal in verdichteter Form das Profil der 
Kernzielgruppe wieder. 

Abb. 8: Profil Kernzielgruppe nach Geschlecht, 
Alter, Bildung 
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Hermann Strasser: Gespaltene Bürgergesellschaft, S. 
6-14 und Thomas Gensicke: Freiwilliges Engagement 
in den neuen und alten Bundesländern, S. 24-32. In: 
Aus Politik und Zeitgeschichte B 25-26/2001 

Abb. 9: Profil Kernzielgruppe nach Beteiligung 
an städtischen Planungsprozessen 
und lokalem Engagement 
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6. Eignung des Internet für kom-
munale Beteiligungsmöglichkei-
ten im Rahmen der FNP-
Aufstellung 

Auf die Frage nach der Einschätzung der 
grundsätzlichen Eignung des Internet als 
Hilfsmittel im Rahmen städtischer Planungs-
prozesse gaben 85,1 Prozent aller Befragten 
ein positives Votum ab13. Die höchste Akzep-
tanz mit 97,3 Prozent war in der Kernziel-
gruppe (FNP-Kenner, die Internet nutzen) zu 
verzeichnen, die geringste mit 61,7 Prozent 
bei den FNP-Kennern, die das Internet nicht 
nutzen.  

Generell ließ sich ein klarer Einfluss der Inter-
netnutzung auf die Beurteilung der Eignung 
nachweisen. Diejenigen, die das Internet nicht 
nutzten, konnten es sich auch seltener als ein 
geeignetes Hilfsmittel im Rahmen des FNP-
Verfahrens vorstellen. 

Abb. 10: Einschätzung der Eignung des Inter-
net im Rahmen von FNP-Verfahren 

                                          
13 Frage: Könnten Sie sich das Internet als Hilfsmittel im 

Rahmen des Flächennutzungsplan-Verfahrens vor-
stellen. 
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differenziert nach FNP-Kenntnis und 
Internet-Nutzung 
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Bei den Nutzungswünschen rangieren die In-
formationswünsche eindeutig vor den Artiku-
lationswünschen. Die meisten Befragten wür-
den das Internet am ehesten zur Information 
über den allgemeinen Ablauf des FNP-
Verfahrens und über die betroffenen Flächen 
nutzen. Online-Diskussionen oder die Be-
kanntmachung des eigenen Standpunktes via 
Internet wurden nur von einem relativ gerin-
gen Anteil der Befragten genannt.  

Nur die FNP-Kenner, die das Internet nutzen 
(Kernzielgruppe), nennen bereits an dritter 
Stelle den Wunsch, den eigenen Standpunkt 
zum FNP via Internet bekannt zu machen. 
Diese Gruppe wünscht demnach neben den 
Informationsangeboten auch Artikulations-
möglichkeiten14. Die Anforderungen dieser 
Gruppe müssten gesondert erforscht werden, 
um im Sinne einer partizipativen Systement-
wicklung insbesondere die interaktiven Ange-
bote nutzerorientiert weiterzuentwickeln.  

Interessanterweise wurden E-Mail-Newsletter, 
die regelmäßig über Termine, Gutachten etc. 
zum FNP-Verfahren informieren, nur von 
knapp 20 Prozent der Befragten gewünscht. 

                                          
14 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Oliver Märker und 

Franz Schneider zum Zeno-Projekt der GMD.  

Abb. 11: Nutzungswünsche (Kernzielgruppe) 
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7. Zusammenfassung  

Erwartungsgemäß ist das Wissen um den abs-
trakten Themenbereich gesamtstädtischer 
Planungen mit knapp 22 Prozent bei den Be-
fragten nicht sehr ausgeprägt. Man kann 
vermuten, dass stadtteilbezogene, den kon-
kreten Lebensraum der Befragten betreffende 
Informationen auf ein größeres Interesse sto-
ßen dürften.  

Die Bekanntheit des Internet-Angebots zum 
FNP war trotz umfassender Öffentlichkeits-
maßnahmen zum Zeitpunkt der Befragung 
mit knapp 5 Prozent noch sehr gering, wobei 
der Bekanntheitsgrad stark mit dem Involve-
ment korrelierte. Bei denjenigen, die sich aus 
beruflichen Gründen für den FNP interessie-
ren, kannte jeder Zweite das Internet-
Angebot. Für diese „Profi-User“ ist das Inter-
net einer der wichtigsten Informationskanäle. 
Bei dieser Gruppe war die Internet-Nutzung 
auch am ausgeprägtesten. Man kann vermu-
ten, dass aus dieser Gruppe der Bedarf nach 
Informationen zum FNP im Internet am 
stärksten artikuliert wird, da sie in dem Ange-
bot den größten Nutzen sehen.  

Aus den Befragungsergebnissen lässt sich ab-
lesen, dass das Internet geeignet ist, die an 
städtischen Planungsprozessen und lokaler 
Beteiligung interessierten Personen zu unter-
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stützen; allerdings werden nur durch die Be-
reitstellung eines Internet-Angebots keine 
neuen Personenkreise erschlossen. Es deutet 
vieles darauf hin, dass das lokalpoliti-
sche/ehrenamtliche Engagement einen höhe-
ren Einfluss auf die Nutzungswahrscheinlich-
keit von Internet-Angeboten zum FNP hat als 
die reine Internet-Nutzung. Im Rahmen von 
Informations- und Qualifizierungsangeboten 
müssten die an der Materie interessierten Per-
sonen von den Vorteilen des Internet über-
zeugt und im Zuge von Qualifizierungsange-
boten an das Medium herangeführt werden.  

In unserer Studie haben sich die FNP-Kenner, 
die das Internet nicht nutzen, als die Skep-
tischsten im Hinblick auf die Beurteilung der 
Eignung des Internet als Hilfsmittel im Rah-
men des FNP-Verfahrens erwiesen. Diese 
Gruppe könnte als eine erste Zielgruppe für 
derartige Qualifizierungsangebote betrachtet 
werden. 

Was die Nutzungswünsche betrifft, so werden 
vorrangig Informationen zu Flächen und zum 
Verfahren verlangt. Interaktions- oder Artiku-
lationsangebote werden deutlich seltener ge-
wünscht. Entsprechend dem konventionellen 
Beteiligungsansatz in der Bauleitplanung, der 
im Wesentlichen in der Information bzw. in 
der (isolierten) Anhörung der Bürgerinnen und 
Bürger besteht, entspricht das Internetange-
bot vorerst den artikulierten Nutzungswün-
schen. Allerdings wurde von den FNP-
Kennern, die das Internet nutzen, bereits an 
dritter Stelle der Wunsch nach Bekanntma-
chung der eigenen Position zum FNP via In-
ternet geäußert.  

Die generelle Frage für den Ausbau von Betei-
ligungsangeboten via Internet besteht zuge-
spitzt in einer Entscheidung über die Ressour-
cenverteilung.  

Soll das Angebot optimal an die Bedürfnisse 
der jetzt schon an Beteiligung interessierten 
Bürgerinnen und Bürger angepasst werden? 
Oder sollen die Ressourcen besser in umfang-

reiche Informations- und Qualifizierungsange-
bote investiert werden, um möglichst viele auf 
einen im Vergleich zur ersten Option ober-
flächlichen Kenntnis- bzw. Beteiligungsstand 
zu bringen? 

Folgt man der ersten Variante, dann könnten 
die Anforderungen der versierten Nutzer  in 
kleinen Workshops erhoben und im Sinne ei-
ner partizipativen Systementwicklung zur 
Richtschnur des Systemausbaus gemacht 
werden. Das Ergebnis wäre evtl., dass der o-
berflächliche Nutzer von dem umfangreichen 
Informationsangebot und der damit einherge-
henden Komplexität abgeschreckt wird. Bei 
der zweiten Option kommt erschwerend hin-
zu, dass der Erfolg der Informations- und 
Qualifizierungsmaßnahmen deutlich schwerer 
zu garantieren ist.   

Dieses grundsätzliche Dilemma in der Beteili-
gungsdiskussion, dass hier bewusst zu einer 
Entweder-Oder-Frage zugespitzt wurde, ist 
nur sehr bedingt ein technisches Problem, 
obwohl ein Ausweg in der Implementierung 
einer Rollen-orientierten, geschichteten Sys-
temarchitektur bestünde. Es ist primär ein po-
litisches Entscheidungsproblem der Ressour-
cenverteilung. Jedenfalls bei begrenzten Res-
sourcen ist eine Konzentration auf bestimmte 
Zielgruppen notwendig, um nicht zu riskieren, 
dass in einer Mischstrategie die Bedürfnisse 
keiner Zielgruppe ausreichend befriedigt wer-
den. Der Idealfall einer Rollen-orientierten ge-
schichteten Systemarchitektur ist bislang noch 
nicht realisiert worden. 



259 

Oliver Märker, Fraunhofer-Institut für Autonome intelligente Systeme (AiS), 
Hans Hagedorn, hammerbacher beratungsgesellschaft, 
Matthias Trénel, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

Internet-basierte Bürgerbeteiligung Esslingen 
Relevanz – Moderation – Software  

Lediglich aus pragmatischen Gründen verzichten wir auf die jeweils weibliche Schreibform 

 

Abstrakt 

In Esslingen wurde im Vorfeld einer formalen 
Bauleitplanung eine internet-basierte Bürger-
beteiligung als Bestandteil einer vorgezogenen 
Bürgerbeteiligung durchgeführt. Anhand die-
ses Beispiels zeigen die Autoren auf, dass das 
Potenzial internet-basierter Bürgerbeteiligung 
vor allem von dem diesem Angebot zugewie-
senen Zweck abhängig ist, also von der damit 
verbundenen (zugesagten) Ergebnisverwer-
tung durch das politisch-administrative Sys-
tem. Weiterhin versuchen die Autoren zu be-
legen, dass – neben einer für die Bürger er-
kennbaren Gesamtstrategie – die aktive Ge-
staltung internet-basierter Bürgerbeteiligung 
ein zentrales Erfolgskriterium im Hinblick auf 
Qualität und Relevanz (Glaubwürdigkeit) des 
Angebotes und der gesamten Planung dar-
stellt. Eine zentrale Rolle wird dabei einer Kon-
fliktanalyse im Vorfeld, einer aktiven (Online-
)Moderation während und einer Ergebnissi-
cherung im Anschluss eines Verfahrens durch 
allparteiliche Dritte zugewiesen. Anhand des 
Mediationssystems Zeno werden weiterhin 
Funktionen und Anforderungen an informati-
sche Werkzeuge als Moderations- und Beteili-
gungsplattform aufgezeigt. 

1. Einleitung 

Im Rahmen des Multimediaprojektes ME-
DIA@Komm will die Stadt Esslingen sich mit-
tels Informations- und Kommunikationstech-
nologien von einer Genehmigungsbehörde hin 
zu einem Dienstleister für die Bürger und 
Wirtschaft der Stadt entwickeln. Dazu sollen 
nicht nur einfache Online-Verwaltungs-
dienstleistungen, sondern auch Angebote zur 
Partizipation und Mitbestimmung beitragen 
(http://www.mediakomm.esslingen.de/Media
Komm/main/projekt/doc/index.htm). Zukünf-
tig möchte die Stadt Esslingen daher u.a. in 
der städtebaulichen Planungspraxis internet-
basierte Beteiligungsangebote integrieren. 

Als erstes Pilotprojekt dieser Art wurde eine 
internet-basierte Bürgerbeteiligung als Teil ei-
ner „frühzeitigen Bürgerbeteiligung” im Vor-
feld eines formalen Planungsverfahren (Bau-
leitplanung) durchgeführt. Im Rahmen eines 
heftig umstrittenen Planungsvorhabens um 
ein neues Baugebiet sollte mit internetge-
stützten Instrumenten eine zusätzliche Betei-
ligungsplattform über einen Zeitraum von vier 
Wochen angeboten werden  
(http://www.forum.esslingen.de/buerger/). 

Die inhaltliche Situation stellte sich klassisch 
dar: Die großen Parteien im Gemeinderat wol-
len eine landwirtschaftliche Freifläche zu Bau-
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land für die Zielgruppe „Familien” entwickeln. 
Die Bürger des betroffenen Stadtteils sehen 
hingegen Nachteile in Form steigender Ver-
kehrsbelastung und des Verlusts der Naherho-
lungs- und Naturflächen und stellen überdies 
den Bedarf dieser zusätzlichen Flächen für die 
genannte Zielgruppe in Zweifel. Sie gründen 
eine engagiert arbeitende Bürgerinitiative und 
die lokale Zeitung greift das Thema mehrfach 
auf. In anderen Stadtteilen laufen ähnliche 
Planungsprozesse mit vergleichbaren Wider-
ständen gegen die Bau- und Flächenpolitik der 
kommunalen Akteure aus Rat und Verwaltung 
an. 

Abb. 1: Eingangsseite der Beteiligungsplatt-
form zum Neubaugebiet Egert in Ess-
lingen-Zell zu Beginn des Verfahrens. 

 

Vom 21. Mai bis zum 21. Juni 2001 wurde auf 
den Internetseiten der Stadt Esslingen Bür-
gern die Möglichkeit gegeben, Informationen 
über das Planungsvorhaben online abzurufen 
(Karten, Entwürfe, Gutachten zur Erschlie-
ßung des Neubaugebietes) und Stellungnah-
men in einem moderierten Diskussionsforum 
abzugeben. Zum Zeitpunkt der Bürgerbeteili-
gung war die Entscheidung zur Planaufstel-
lung (Aufstellungsbeschluss) im Gemeinderat 
noch nicht gefallen, sodass die Bürgerbeteili-
gung nicht Bestandteil des formalen Pla-
nungsprozesses war. Gleichwohl handelte es 

sich nicht (mehr) um einen ergebnisoffenen 
Prozess, weil die Mehrheit im Gemeinderat 
durch die Auslobung eines städtebaulichen I-
deenwettbewerbs bereits ihre Unterstützung 
für das Planungsvorhaben signalisiert hatte 
und die Planungen zu diesem Zeitpunkt schon 
relativ weit fortgeschritten waren. 

Zwischen dem Stadtplanungsamt und dem 
Gemeinderat wurde verabredet, dass die Stel-
lungnahmen der Bürger dem Gemeinderat 
vor der Entscheidung über weitere Verfah-
rensschritte zur Berücksichtigung vorgelegt 
werden. Das Internetangebot mit den 
Schwerpunkten „Bürgerinformationen” und 
„moderiertes Internetforum” ergänzte eine ca. 
vierstündige Informationsveranstaltung der 
Stadtverwaltung in der Zeller Stadthalle. Bei 
dieser Veranstaltung wurden die Planungs-
unterlagen und Gutachten präsentiert und 
Bürgern die Gelegenheit gegeben, Fragen zu 
stellen und kritische Einwände vorzutragen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch mittels 
Kurzvortrag durch die Moderation und mittels 
Handzettel auf das moderierte Internetforum 
hingewiesen.  

Die Verfahrensgestaltung für das internet-
basierte Bürgerforum wurde von den Autoren 
übernommen. Dazu wurde im Vorfeld und 
während des Verfahrens eine Konzeption 
entwickelt, die sowohl auf die Einbettung des 
Internetangebotes in das Gesamtverfahren, 
als auch auf die aktive Gestaltung der Kom-
munikation im Internetforum ausgerichtet 
war. Im Mittelpunkt stand demnach vor allem 
die Herstellung verfahrensexterner und ver-
fahrensinterner Relevanz, also die Frage: Wie 
kann das Verfahrensmodul „internet-basierte 
Bürgerbeteiligung” optimal in Wert gesetzt 
werden? 
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2. Konzeption – Grundlagen und 
Umsetzung 

Die Inwertsetzung und Bewertung internet-
basierter Verfahren wird entscheidend von 
den jeweiligen Beurteilungsmaßstäben ab-
hängen: Aus der Perspektive der gesetzlich 
verankerten Mindeststandards, oder genauer 
formuliert, der im kommunalen Planungsalltag 
verfestigten Interpretation des Planungs-
rechts, mögen Bemühungen zur Bürgerbetei-
ligung anders bewertet werden als aus der 
Perspektive jener innovativen „Ränder der 
Praxis” (Selle, 1996) die durch ein kooperati-
ves Planungsverständnis gekennzeichnet sind 
und in planungstheoretischen Diskursen als 
„neue Planungskultur” bezeichnet werden 
(Selle, 1996; 2000). Basisprinzipien dieser 
„neuen Planungskultur” und vieler informeller 
Beteiligungsinstrumente1 sind u.a.:2 

➜ Zum frühestmöglichen Zeitpunkt beteili-
gen 

➜ Möglichst viele und möglichst viele Unter-
schiedliche beteiligen 

➜ Insbesondere diejenigen beteiligen, die 
von der Planung betroffen sind 

➜ Beteiligungsgleichheit 

➜ Offenheit in Bezug auf Wege zu Lösungen 
und Lösungen 

➜ Dialogischer Kommunikationsmodus 

                                          
1 Zu informellen Beteiligungsverfahren vergleiche zum 

Beispiel Beckmann und Keck (1999). 
2 vgl. u.a. Märker (1999), Renn und Webler (1998), 

Rittel und Webber (1972), Rittel und Webber (1973), 
Selle (1996), Selle (2000); mit Bezug zur Mediation 
vgl. Förderverein für Umweltmediation e.V. (o.J.), Zil-
leßen (1998) oder Troja (2001); zur Procedural Justi-
ce-Forschung vgl. Leventhal (1980), Röhl (1993). 

➜ Moderation durch neutrale (allparteiliche) 
Dritte3 

➜ Unterschiedliche Sichtweisen zusammen-
führen 

➜ Initiierung von Lernprozessen 

➜ Entwicklung einer gemeinsamen Prob-
lemsicht 

➜ Partizipatorische Entscheidungsfin-
dungDabei geht es nicht nur um die rein 

„dienende Funktion” von Bürgerbeteiligung in 
dem Sinne, dass durch die Erhöhung des In-
formationsinputs und der diskursiv-
argumentativen Reduzierung der Information 
durch Bewertung die Qualität der Planungs-
entscheidung – also das „was hinten raus 
kommt” – verbessert wird, sondern es geht 
auch um die eigenständige Bedeutung eines 
Verfahrens, um die subjektiv empfundene 
Fairness darüber, wie verfahren wird. Mit an-
deren Worten: Unabhängig von dem Ergebnis 
eines Verfahrens wird das Verfahren selbst als 
mehr oder weniger fair eingeschätzt. Es geht 
also auch um die interne Verfahrensgerech-
tigkeit, welche erhebliche Auswirkungen auf 
die Akzeptanz von Entscheidungen haben 
kann (Röhl, 1993). 

Unserer Auffassung nach hat sich die Entwick-
lung einer Konzeption und Inwertsetzung ei-
ner (internet-basierten) Bürgerbeteiligung 
immer an diesen anspruchsvollen Basisprinzi-
pien „neuer Planungskultur” zu orientieren. 
Andererseits können die „Niederungen kom-
munikativer Realität”4, also das tatsächlich 
praktizierte Planungsverständnis und die dar-
aus resultierende Beteiligungskultur, die in der 
Regel nur wenige oder keine der oben ange-
deuteten Basiskriterien erfüllen, nicht ignoriert 
werden. Das heißt, dass Bürgerbeteiligungs-
verfahren in der Regel nicht mehr leisten kön-
nen als die sie umgebenden, tatsächlichen 
                                          
3 Von Allparteilichkeit wird insbesondere im Rahmen 

von Mediation gesprochen. 
4 Kreß (2000) 
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Kommunikationsverhältnisse (Machtverhält-
nisse) bzw. Planungsverhältnisse zulassen. 

Dennoch gibt es Spielräume, die es zu nutzen 
gilt und die im Idealfall Lernprozesse im Sinne 
einer „neuen Planungskultur” herbeiführen. 
Spielräume können aber nur genutzt und 
Bürgerbeteiligung nur dann in Wert gesetzt 
werden, wenn das jeweilige Beteiligungsin-
strument – unabhängig davon, ob es internet-
basiert ist oder nicht – eine Relevanz im Pla-
nungssystem hat. Die Herstellung und Siche-
rung dieser verfahrensexternen Rele-
vanz muss daher notwendiger Bestandteil ei-
nes jeden konzeptionellen Entwurfes sein: 

Kommunikationsprozesse stehen immer im 
Kontext. Für sich genommen, isoliert ange-
wandt, sind sie in der Praxis wenig sinnvoll. 
Flugblätter allein (ohne nachfolgende Veran-
staltung, Aktion o.ä.) sind ebenso wenig sinn-
voll, wie die Einrichtung eines Runden Tisches 
ohne vor oder nachbereitende Aktivitäten 
(z.B. in Arbeitsgruppen). Daher sollte hinter 
jeder Kommunikationsaktivität ein Konzept 
stehen, in dem die Ziele und Formen sinnvoll 
aufeinander abgestimmt werden. Bestandteile 
dieses Konzeptes müssen auch die Bezüge 
zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, etwa die 
Kooperation mit den lokalen Medien sein. E-
benso unerlässlich ist die Bezugnahme auf 
und die Abstimmung mit parallelen Verfahren. 
(...) Geschieht oder gelingt dies nicht, besteht 
bei allen Beteiligten der Anfangsverdacht der 
Irrelevanz (der angebotenen Kommunikation) 
oder der Inkompetenz (derer, die Kommuni-
kation anbieten). Und das hätte unweigerlich 
Rückwirkungen (Selle, 2000, 207-8). 

Fietkau et al. unterstreichen im Hinblick auf 
Online-Mediation ebenfalls, dass Online-
Diskurse angemessen in konventionelle Dis-
kursformen eingebunden werden müssen 
(Fietkau et al., 2001, 135). 

Abb. 2: Geänderte Eingangsseite der Beteili-
gungsplattform zum Neubaugebiet 

Egert in Esslingen-Zell zu Beginn des 
Verfahrens. 

 

Neben der Herstellung der verfahrensexternen 
Relevanz ist die aktive Gestaltung und Quali-
tätssicherung des Kommunikationsprozesses 
ein Charakteristikum aller informellen Beteili-
gungsinstrumente, welches mittels Moderati-
on durch unabhängige (allparteiliche) Dritte 
realisiert wird. Aktive Verfahrensgestaltung 
sollte daher auch immanenter Bestandteil in-
ternet-basierter Beteiligungsansätze sein. Mo-
deration zur Herstellung interner Verfahrens-
relevanz ist somit die zweite wichtige Säule. 
Im Falle internet-basierter Ansätze gehört 
auch die jeweils verwendete Software als In-
strument der Kommunikationsgestaltung da-
zu. Aktive Kommunikationsgestaltung braucht 
entsprechende Instrumente, sprich ein ange-
messenes Funktionalitätsspektrum zur Mode-
ration. Auch darauf werden wir zu sprechen 
kommen.5 

                                          
5 Aus dem zuvor gesagten wird der – häufig völlig ü-

berbewertete – Stellenwert von Software deutlich: 
Software ist zwar notwendig, aber keinesfalls hinrei-
chend. Denn erst durch eine konzeptionelle Einbet-
tung in einen Verwertungszusammenhang kann sie in 
Wert gesetzt werden. Oder anders formuliert: Hat das 
internet-basierte Beteiligungsangebot Relevanz, dann 
wird gegebenenfalls sogar ein nach software-
ergonomischen oder funktionalen Gesichtspunkten 
mangelhaft gestaltetes Angebot genutzt, während 
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2.1 Einbettung in das Gesamtverfah-
ren: Relevanz sichern 

In dem Esslinger Pilotprojekt „internet-
basierte Bürgerbeteiligung zum Neubaugebiet 
‚Egert’ Esslingen-Zell” zeigte sich von Anfang 
an, dass die Vorgeschichte der Planung – die 
im Wesentlichen durch den Ausschluss und 
nicht unter der Mitwirkung der Esslinger Bür-
ger stattfand – auch für den geplanten Inter-
netauftritt ein bestimmender Faktor ist. So 
sagte ein Mitglied der ortsansässigen Bürger-
initiative: „Warum soll ich mich im virtuellen 
Raum beteiligen, wenn ich schon im realen 
nicht ernst genommen werde?”. Der „An-
fangsverdacht der Irrelevanz” (Selle, 2000, 
ebd.), dass der Einsatz der Informationstech-
nik im Rahmen des Media@Komm-Projektes 
die eigentliche und einzige Bestimmung des 
Pilotprojektes sein könnte, stand von Anfang 
an als kritischer Punkt im Raum und kann als 
Unsicherheitsfaktor sowohl für die Bürger als 
auch für die beauftragte Moderation angese-
hen werden. Eine definitive Verwertungszusa-
ge gab es nicht, Ergebnisoffenheit konnte e-
benfalls nicht mehr vorausgesetzt werden. 

Dennoch fand diese Beteiligung vor dem for-
malen Verfahren statt, sodass bei einer realis-
tischen Einstufung des Pilotprojektes entspre-
chende Spielräume vorhanden waren: Das 
Bestreben der Moderation war daher von An-
fang an im Hinblick auf die oben aufgelisteten 
Basisprinzipien, das Pilotprojekt – trotz des in-
novativen Anstrichs „internetbasiert” – nicht 
auf die gleiche Stufe mit anderen kooperati-
ven Planungsansätzen zu stellen, sondern die 
tatsächliche Reichweite des Projektes in der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren. Nach einer 
entsprechenden Analyse der Planungsge-
schichte stufte die Moderation das Pilotprojekt 
als zusätzliche „Bürgeranhörung” ein und 

                                                              
ansprechende Internetangebote möglicherweise nicht 
genutzt werden, weil der Verwertungszusammen-
hang nicht vorhanden oder unglaubwürdig ist oder  
aber nicht deutlich genug kommuniziert wurde. 

kommunizierte dies entsprechend in der Öf-
fentlichkeit. Zu hohe Erwartungen hätten Un-
mut bei der Umsetzung der Ergebnisse er-
zeugt, zu niedrige Erwartungen die Beteili-
gungsmotivation reduziert und dadurch die 
Chance auf Teildialoge zunichte gemacht. Es 
war daher sinnvoll, die bestehenden Macht-
verhältnisse offen darzustellen und darauf 
hinzuweisen, dass die große Mehrheit im 
Stadtrat eine Bebauung befürwortet. 

Erklärtes Ziel wurde, ein Verfahrensmodul an-
zubieten, das als internet-basierte Bürgeran-
hörung die Elemente der schriftlichen und der 
Face-to-face-Kommunikation entlastet und 
möglicherweise die Qualität der Gesamtlösung 
erhöht. Dazu waren einige Maßnahmen zur 
Sicherung der Relevanz dieser „Internet-
basierten Bürgeranhörung” vor, während und 
nach dem vierwöchigen Beteiligungszeitraum 
notwendig, die sich vor allem auf die Schaf-
fung von Schnittstellen zwischen dem inter-
net-basierten Kommunikationsprozess und 
dem „realen” Kommunikations- bzw. Ent-
scheidungsprozess konzentrierten: 

➜ Konfliktanalyse: Die Konfliktanalyse im 
Vorfeld war Hauptbestandteil und Aus-
gangspunkt für alle weiteren Maßnah-
men. Denn nur bei einem angemessenen 
Verständnis der vorliegenden Konflikte 
und Interessenlagen ist ein sinnvoller Ein-
satz von (Online-)Moderation möglich. 
Hier unterscheiden sich internetgestützte 
Verfahren in keiner Weise von anderen 
Kommunikationsformen. Im Vergleich zu 
einem Face-to-face-Kommunikationsver-
fahren fällt auf, dass die Konfliktanalyse 
nicht strikt vor dem eigentlichen Verfah-
rensbeginn abgeschlossen war, sondern 
auch während der Diskussionsphase an-
dauerte. Auch wenn dies zum Teil durch 
die Kürze der Vorbereitungszeit und dem 
Pilotcharakter des Verfahrens zu erklären 
ist, so lässt sich dennoch festhalten, dass 
hier ein Unterschied von internetgestütz-
ten Verfahren liegt. Während zu Beginn 
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eines realen Workshops alle wesentlichen 
Informationen vorliegen müssen, um ein 
faires Verfahren zu gewährleisten, ermög-
lichte die asynchrone Kommunikation, 
auch nachträglich Informationen zu be-
schaffen oder neue Diskussionsteilnehmer 
hinzuzuziehen. Wichtige Gesprächspart-
ner waren die Verantwortlichen für das 
Media@Komm-Projekt in Esslingen, die 
Vertreter des Stadtplanungsamtes, der 
Bürgerinitiativen und der Ratsfraktionen. 
Ebenso war der Kontakt mit dem zustän-
digen Redakteur der Lokalzeitung eine 
wichtige Quelle für Informationen zum 
Konfliktverlauf. Die Analyse ergab, dass 
die zentrale Konfliktlinie zwischen Poli-
tik/Verwaltung und den ansässigen Bür-
gern verlief. Innerhalb dieser Gruppen 
gab es wenig Interessenunterschiede. Auf 
der Politikseite waren die großen Fraktio-
nen sich einig, dass die wirtschaftlichen 
Pro-Argumente stark zu gewichten sind, 
während für die ansässigen Bürger die 
schutzorientierten Kontra-Argumente die 
größere Bedeutung hatten. Potenzielle 
Gewinner dieses Konfliktes, also die Neu-
bürger des zu bebauenden Gebiets, betei-
ligten sich nicht am Diskussionsprozess. 
Auch wenn sie durch Internetnutzung die 
theoretische Möglichkeit zur Teilnahme 
gehabt hätten, so fehlte doch die direkte 
Ansprache und Werbung, die für eine ak-
tive Teilnahme notwendig gewesen wäre. 

➜ Öffentlichkeit herstellen: Aufgrund der 
beschriebenen Vorhersehbarkeit der poli-
tischen Entscheidung konnte die Modera-
tion keine Garantie für die Verwertung 
der Diskussionsergebnisse im politischen 
Raum geben und entschloss sich daher, 
andere definierte Schnittstellen zwischen 
dem virtuellen und realen Diskussions-
prozess zu schaffen. Angestrebt wurde 
darum die Zusammenarbeit mit der Ess-
linger Lokalzeitung, die bereits im bisheri-
gen Diskussionsverlauf eine gewisse Mo-
deratorenrolle übernommen hatte. Ziel 

dieser Zusammenarbeit war die medien-
übergreifende Verbreitung der Diskussi-
onsergebnisse (Ergebnistransfer in die Öf-
fentlichkeit), um den Dialog im Internet 
einem gewissen sozialen Druck auszuset-
zen. Im realen Ablauf zeigte sich, dass in 
der Zeitung zwar mehrfach über das In-
ternetforum berichtet wurde, jedoch nur 
sehr knappe inhaltliche Zusammenfas-
sungen zu finden waren.  

Die zweite wichtige Schnittstelle zwischen 
virtuellem und realem Verfahren wurde 
engagiert vom Stadtplanungsamt ausge-
füllt. Bürgerbeiträge wurden zeitnah und 
aufrichtig beantwortet, sodass hier von 
einem echten Dialog zwischen Bürger und 
Verwaltung gesprochen werden kann, der 
auch für die vielen passiven Nutzer des 
Internetforums nachvollziehbar war.6 
„Schützenhilfe” bekamen die Autoren e-
benfalls durch die relativ große Aufmerk-
samkeit der Fachwelt, die durch diverse 
Vorträge (u.a. in Esslingen auf dem Me-
dia@Komm-Kongress) über das laufende 
Verfahren entstand. Auch diese Öffent-
lichkeit wurde durch die Moderation ge-
nutzt und entsprechend in das politisch-
administrative System kommuniziert. 

➜ Entscheidungsträger einbinden: Im Vor-
feld und insbesondere während des ge-
samten vierwöchigen Verlaufs der „Inter-
net-basierten Bürgeranhörung” wurden 
Vertreter der Stadtverwaltung und des 
Gemeinderats durch die Moderation an-
gesprochen und aufgefordert, auf Stel-
lungnahmen bzw. Anfragen, die im Inter-
netforum eingegangen waren, zu antwor-
ten. Während Vertreter des Stadtpla-
nungsamts Anfragen beantworteten, 
konnte die Moderation jedoch keinen poli-

                                          
6 Aus Sicht der Verwaltung bleibt jedoch festzuhalten, 

dass diese Dialogform sehr aufwendig ist und nur 
durch den Pilotcharakter zu rechtfertigen war. Für zu-
künftige Verfahren muss gesondert entschieden wer-
den, wo ein solcher Aufwand gerechtfertigt ist. 
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tischen Vertreter dazu bewegen, sich an 
der Diskussion zu beteiligen. Wollen Ak-
teure aus der Politik wirklich neue Formen 
der Bürgerbeteiligung? Jedenfalls ist bei 
zukünftigen Beteiligungsansätzen dieser 
Art mehr Mut zum Ausscheren aus festen 
Machtblöcken und mehr Mut für eine 
stärkere Dialogbereitschaft während der 
eigenen Meinungsbildung notwendig. So 
könnte die Transparenz politischer Ent-
scheidungen tatsächlich steigen und dem 
Versprechen einer bürgernahen Politik 
näher kommen. 

➜ Ergebnissicherung und -verwertung: Vor 
dem Start der „Internet-basierten Bür-
geranhörung” lag die Zusage vor, dass 
der Gemeinderat bzw. der zuständige 
Bauausschuss die Ergebnisse der Bürger-
beteiligung „zur Kenntnis nehmen” wird 
und, käme es zu dem Aufstellungsbe-
schluss, die eingegangenen Bedenken 
und Anregungen im weiteren (dann for-
malen) Verlauf des Verfahrens berück-
sichtigt würden. Dem Bauausschuss wur-
de daher nach Ablauf der internet-
basierten Anhörung eine Dokumentation 
der gesamten Diskussion und eine – mit 
den (aktiven) Teilnehmern des Diskussi-
onsforums abgestimmte7 – Zusammen-
fassung vorgelegt, die auch im Internet 
abrufbar war.8 Ein Vertreter des Modera-
torenteams stellte die Ergebnisse in der 
Bauausschusssitzung in einem Kurzvor-

                                          
7 Alle aktiven Teilnehmer hinterließen in den Foren ihre 

E-Mail-Adresse, sodass diesen eine Zusammenfas-
sung via E-Mail mit der Bitte um Kommentierung und 
Ergänzungen zugesandt werden konnte. Aufgrund 
der beschränkten Zeit bis zur Sitzung des Bauaus-
schusses konnte über die durch die Moderation er-
stellte Zusammenfassung der Diskussion kein weite-
rer Diskussionsprozess durchgeführt werden. Dies 
kann aber durchaus in anderen Projekten möglich 
und sinnvoll sein, z.B. mittels eines Collaborative 
Authoring Tools wie etwa der Software Digital Docu-
ment Discourse Environment (D3E, 
http://d3e.open.ac.uk/). 

8 Trénel et al. (2001),  
http://zeno.gmd.de/zeno/open/sdm994421299015 

trag vor, was freilich nicht den Aufstel-
lungsbeschluss verhinderte. 

Mittels dieser Maßnahmen konnte eine, wenn 
auch geringfügige Einbettung in das Gesamt-
verfahren erreicht und eine gewisse Relevanz 
für dieses internet-basierte Teilverfahren gesi-
chert werden. Das vierwöchige Angebot wur-
de von 22 aktiven Teilnehmern genutzt, die 
über 100, teilweise sehr ausführliche, Diskus-
sionsbeiträge in die Foren einbrachten. Auf 
der Grundlage der Auswertung der Zugriffe 
auf die einzelnen Bereiche gehen die Autoren 
bei konservativer Schätzung von ungefähr 50 
weiteren Nutzern aus, die sich über die Pla-
nungen Informiert und die Diskussion in den 
Foren verfolgt haben, was angesichts der rela-
tiv kurzen Vorbereitungszeit im Vorfeld des 
Angebotes, der Planungsvorgeschichte und 
der relativ geringen räumlichen Reichweite 
des Planungsprojekts als Erfolg gewertet wer-
den kann. 

Neben diesen auf die „Umwelt” des internet-
basierten Beteiligungsangebotes konzentrier-
ten Maßnahmen stellte die aktive Gestaltung 
der „Verfahrensinnenwelt” durch Online-
Moderation die zweite Säule unseres Konzepts 
dar. Diese auf die Herstellung interner Rele-
vanz gerichteten Maßnahmen haben auch 
Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit des 
Angebotes insgesamt, damit auf die Motivati-
on der Bürger zur Teilnahme und nicht zuletzt 
auf die potenziellen Ergebnisse. Daher gibt es 
eigentlich keine Grenze zwischen „Innenwelt” 
und „Außenwelt”, denn sie sind zwei Seiten 
derselben Medaille. Diese Grenzziehung wird 
hier lediglich aus konzeptionellen Gründen 
vorgenommen. 

 

2.2 Moderation – Ergebnisorientie-
rung sichern 

Neben der aktiven Einbettung des Verfahrens 
in den Verfahrenskontext wurde eine aktive 
Gestaltung des Kommunikationsprozesses 
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selbst angestrebt. Ähnlich wie bei „realen” 
Bürgerversammlungen oder anderen Grup-
pendiskussionen trägt Moderation auch bei In-
ternetforen entscheidend dazu bei, ob 
Ergebnisse erzielt werden können oder nicht. 
Beim Esslinger Internetforum (s.u.) 
beschränkte sich die Moderation daher im 
geringsten Maße auf das Zurückziehen 
unangebrachter Beiträge oder darauf, die 
Diskussionsteilnehmer an einen sachlichen 
und respektvollen Umgang zu erinnern. Viel 
wichtiger waren folgende Moderations-
strategien: 
➜ Übersichtlichkeit und Ergebnisorientierung 

der Diskussion sichern: Auf der Basis der 
Konfliktanalyse und Vorgeschichte der 
Planung stellten die Moderatoren zu Be-
ginn klare und einfache Fragen in das Fo-
rum. Im Verlauf der Diskussion wurden 
durch die Moderation die Zuordnung der 
Beiträge mit Zustimmung der Bürger ge-
ändert und in neuen Foren Zusammen-
fassungen mit zugespitzten Fragestellun-
gen erstellt. Letzteres immer dann, wenn 
das Diskussionsforum unübersichtlich zu 
werden drohte oder hinreichend Argu-
mente ausgetauscht worden waren. 

➜ Lebendigkeit des Forums herstellen: Die 
Moderatoren versuchten den Bürgern zu 
vermitteln, dass in dem Forum „was pas-
siert”. Deswegen wurde auf Anfragen o-
der Änderungswünsche von Bürgern oder 
bei Bedienungsproblemen prompt und 
durch persönliche Ansprache reagiert und 
auf eine eigene Vorstellung des Moderato-
renteams inklusive Fotos nicht verzichtet. 
Durch möglichst zeitnahe und persönliche 
Rückmeldung wurde versucht, interne 
Relevanz herzustellen. Es sollte zu keinem 
Zeitpunkt der Eindruck entstehen, dass 
das Forum sich selbst überlassen ist. 

➜ Argumentation herausfordern und weiter-
entwickeln: Um eine möglichst fruchtbare 
Diskussion zu gewährleisten, wurden die 
Teilnehmer der Diskussion durch persön-

liche Ansprache per E-Mail gebeten, an-
dere Stellungnahmen zu kommentieren. 
Da die Diskussion um das geplante Neu-
baugebiet im Internetforum natürlich 
nicht bei Null anfing, haben die Moderato-
ren Zeitungsartikel, Pamphlete und Le-
serbriefe in dem Forum verfügbar ge-
macht und die Teilnehmer des Forums 
dazu ermuntert, diese zu zitieren.  

➜ Reflexivität des Verfahrens ermöglichen: 
Die Moderatoren haben in einem separa-
ten Diskussionsforum dazu eingeladen, 
das Internetangebot selber zu kommen-
tieren. Dort geäußerte Änderungswün-
sche wurden, wenn möglich, noch wäh-
rend der Laufzeit des Forums umgesetzt. 
Zum Beispiel wurden Verweise von der 
Eingangsseite auf Informationen und die 
Diskussionsforen vereinfacht und zu gro-
ße Dateien im Informationsbereich „abge-
speckt”. 

Die Autoren moderierten das Internetforum 
im dreitägigen Wechsel. Dadurch konnte eine 
zeitnahe Moderation über den gesamten Zeit-
raum gewährleistet werden. Die Durchführung 
asynchroner Online-Moderation im Hinblick 
auf eine durchgehende Betreuung und die  
oben skizzierten Moderationsstrategien wird 
über längere Zeiträume (inklusive Wochenen-
den und Feiertage) nur sehr schwer von ei-
nem einzigen Moderator zu leisten sein. Hinzu 
kommt, dass textbasierte Kommunikation hin 
und wieder zu Unsicherheiten und dann zu 
großen Interpretationsspielräumen führen 
kann. Davon ist auch die Moderation betrof-
fen. So hat sich als Vorteil erwiesen, dass die 
Moderatoren sich gegenseitig zu Rate ziehen 
konnten, wenn Unsicherheiten bezüglich des 
Inhalts bzw. der „verschlüsselten” Aussagen 
eines eingegangen Diskussionsbeitrags – ins-
besondere im Hinblick auf die Wahrung der 
Allparteilichkeit – bestanden. Die Vorteile ei-
nes Moderatorenteams liegen hier auf der 
Hand, allerdings erforderte die Teamarbeit in 
unserem Projekt häufige und zeitaufwendige 
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Absprachen via E-Mail oder Telefonkonferen-
zen. 

Im Verlauf der vierwöchigen Diskussion zeig-
ten sich sehr schnell die Vorteile einer aktiven 
Gestaltung des Kommunikationsprozesses 
durch Online-Moderation. Durch die eingangs 
klar formulierten Fragen wurde eine gute 
Strukturierung der Diskussion in Schwerpunk-
te erreicht. Inhaltlich äußerte sich diese Struk-
turierung in einem relativ hohen Grad der ge-
genseitigen Bezugnahme, was für internet-
basierte Kommunikation erfahrungsgemäß 
keineswegs selbstverständlich ist. Die gegen-
seitige Bezugnahme wurde auch durch die 
persönliche Ansprache von Akteuren erreicht. 
Besonders die Stadtverwaltung beantwortete 
Stellungnahmen, Anfragen, Bedenken und 
Kritik. Es entstand ein intermediärer Dialog 
zwischen Planungsgegnern und dem Stadt-
planungsamt, der durch die Moderation zu-
nächst angestoßen wurde, dann aber selbst-
ständig und sehr konstruktiv weiterlief. Keine 
Wirkung zeigte diese Strategie bei Akteuren 
aus der Sphäre Politik. 

Auch die Erstellung von Zusammenfassungen 
und Zuspitzung der Diskussion in neuen Foren 
mittels „Kernfragen” wurde angenommen und 
sorgte dafür, dass nicht alle Themen in einem 
Forum bearbeitet wurden.9 Dadurch wurde 
auch eine gute Ergebnisorientierung und 
-sicherung – welche wichtige Aufgaben jeder 
Moderation darstellen – erreicht. Die Struktu-
rierung war auch für die Erstellung der Doku-
mentation und der Zusammenfassung von 
Vorteil. Abgesehen davon stellt der höhere 
Grad der Verschriftlichung computer-
vermittelter Kommunikation ohnehin einen 
immanenten Vorteil internet-basierter Beteili-
gungsprozesse dar.  

Trotz Online-Moderation wurde von einigen 
Teilnehmern die fehlende Übersichtlichkeit in 
den Foren bemängelt. Textbasierte Kommu-

                                          
9 Das Hauptforum blieb trotz der neuen Foren „Kern-

fragen zu ...” weiterhin für die Teilnehmer offen.  

nikation neigt schon bei relativ wenigen Bei-
trägen zur Überforderung der Teilnehmer. Das 
kann offensichtlich nur teilweise durch Mode-
ration kompensiert werden und wahrschein-
lich auch nur teilweise durch die jeweils ver-
wendete Software: So unterstützt zwar die 
verwendete Software Zeno die kompakte 
Strukturierung von Beiträgen (vgl. Abbil-
dung 6), dennoch stößt die Übersichtlichkeit 
auch hier relativ schnell an Grenzen. Bemän-
gelt wurde insbesondere, dass Beiträge, auf 
die Teilnehmer Bezug nehmen wollten, nicht 
während des Erstellens des jeweiligen neuen 
Beitrags aufgerufen und betrachtet werden 
konnten. Ebenfalls wurden Funktionen zur 
Sortierung bzw. zum Ein- und Ausblenden von 
Beiträgen nach Datum, Autor usw. nicht nur 
von den Teilnehmern, sondern auch von der 
Moderation vermisst. 

Trotz dieser Probleme wurde insgesamt eine 
differenzierte, kohärente und konstruktive 
Diskussion geführt. Daraus resultierte auch, 
dass die Moderation im Hinblick auf unange-
brachte Beiträge kaum eingreifen musste.10 
Dennoch kam es zu einem Streitfall zwischen 
zwei Teilnehmern inklusive Klagedrohung. In 
diesem Fall mussten Beiträge zurückgezogen 
werden und die betroffenen Teilnehmer zum 
Überdenken ihrer Beiträge aufgefordert wer-
den. 

                                          
10 Möglicherweise reicht die Moderationspräsenz in Ver-

bindung mit einem angemessenen Status des Beteili-
gungsangebotes im Gesamtverfahren aus, um eine 
sachliche und konstruktive Diskussionskultur zu er-
möglichen. 
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Abb. 3: Der Bereich „Bürgerinformation” wur-
de mittels eines Shared Workspace 
des Mediationssystems Zeno reali-
siert. Mittels Ordnern, Unterordnern 
und Verweisen wurde vor und im Ver-
lauf des Verfahrens eine Informati-
onsstruktur aufgebaut. 

 

Mit diesem Zwischenfall wurde ein Schwach-
punkt im Umgang mit neu eingebrachten Bei-
träge offengelegt: Um nämlich eine möglichst 
hohe Akzeptanz des Forums zu erreichen, 
wurden die Zeno-Foren auf „Direktveröffentli-
chung” eingestellt, sodass neue Beiträge je-
weils mit dem Absenden für alle anderen Teil-
nehmer sichtbar wurden. Vorteil dieser Stra-
tegie war, dass neue Beiträge sofort Bestand-
teil des allgemeinen Forums wurden und ü-
berdies unmittelbar für den Autor selbst sicht-
bar wurden. In dem angedeuteten „Zwischen-
fall” war der besagte Beitrag nur etwa 2 Stun-
den im Forum, bevor die Moderation ihn „ent-
deckte” und zurückzog.11 Diese zwei Stunden 
reichten aus, um den Konflikt auszulösen. Die 
aktuelle Zeno-Version 1.9 unterstützte leider 
nicht folgende Strategie: Neue Beiträge kön-

                                          
11 Originalbeiträge können durch die Moderation nicht 

gelöscht werden. Lediglich das Editieren ist möglich. 
Allerdings wird in Zeno (Version 1.9) immer eine un-
veränderbare Kopie des Originals gespeichert. 

nen zunächst nur durch den Autor und die 
Moderation gelesen werden und werden erst 
dann für alle sichtbar, wenn sie jeweils durch 
die Moderation freigegeben wurden. Diese 
Strategie hätte auch den Vorteil, dass der Au-
tor jeweils noch Zeit hätte seinen Beitrag zu 
überdenken, zu editieren oder auf die Veröf-
fentlichung zu verzichten (Löschen des Bei-
trags). Allerdings würde diese Strategie eine 
Login-Prozedur mit Usernamen und Passwort 
verlangen, was bekanntlich die Zugangs-
schwelle deutlich erhöht. 

Auf eine Login-Prozedur mittels Usernamen 
und Passwort wurde auch im Hinblick auf das 
vieldiskutierte (und i.d.R. völlig überbewerte-
te) Thema „Sicherheit und Authentizität” ver-
zichtet. Stattdessen wurde ein weiches Si-
cherheitskonzept verfolgt: Zunächst wurde die 
Diskussion beobachtet. Dabei stellte sich her-
aus, dass alle Teilnehmer unter ihrem tatsäch-
lichen Namen und unter Angabe ihrer korrek-
ten E-Mail-Adresse Beiträge einstellten. Die 
Angabe des Namens und der E-Mail-Adresse 
ist in Zeno obligatorisch, falls das Forum für 
Gäste, also für die Öffentlichkeit durch die 
Moderation freigegeben wurde (Login-
Prozedur nicht erforderlich). Es wurde nicht 
ein einziger Beitrag unter Angabe eines fal-
schen Namens abgegeben. Allerdings hatte 
die Moderation in einem Fall starke Zweifel 
bezüglich der Authentizität eines Beitrages. Da 
es sich um eine Person der Stadtverwaltung 
handelte, wurde der Beitrag zunächst zurück-
gezogen und anschließend, da er sich als 
„echt” herausstellte, wieder freigegeben. Um 
weitere Unsicherheiten zu vermeiden, wurden 
dann an diese und einige andere Personen 
„des öffentlichen Lebens” Usernamen und 
Passworte12 vergeben. Diese Personen hatten 
dann zwar nicht mehr Rechte als alle anderen 
Teilnehmer, jedoch konnten so ihre Beiträge 
durch das jeweils zuvor durchgeführte Login 
zugeordnet werden. 

                                          
12 Passworte werden automatisch durch Zeno generiert 

und an den Adressaten via E-Mail versendet. 
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Neben einer guten Moderationsstrategie be-
nötigen Teilnehmer und Moderation eine 
Kommunikationsplattform, die eine einfache 
Beteiligung bzw. eine aktive Gestaltung des 
Kommunikationsprozesses ermöglicht. Dies 
wurde in diesem Abschnitt schon bei der Be-
sprechung der Moderationsstrategie deutlich. 
Ebenfalls deutlich wurde die enge Verzahnung 
von Kommunikation(sgestaltung) und Soft-
ware, die ja auch in dem Begriff Online-
Moderation besonders augenfällig wird. Im 
folgenden Abschnitt werden wir dennoch ge-
sondert auf Software als dritte Säule der Trias 
„Relevanz, Moderation, Software” eingehen. 

 

2.3 Software - die Beteiligungsplatt-
form 

Die Beteiligungsplattform http://forum.esslin-
gen.de/buerger/ des Pilotprojektes bestand 
aus drei zentralen Bereichen: 

➜ Eingangsseite – Die Eingangsseite13 führ-
te in kurzer Form in das Beteiligungsan-
gebot ein und informierte über den Zeit-
raum, über das Moderatorenteam, über 
die angestrebte Verwertung der Ergebnis-
se (Einordnung des Beteiligungsangebo-
tes), über die vorausgehenden Planun-
gen, über den jeweils aktuellen Stand der 
Dinge und über Ansprechpersonen14. Die 
Eingangsseite wurde mehrfach durch die 
Moderation aktualisiert (What’s New?) – 
vergleiche Abbildungen 1 und 2. Von der 
Eingangsseite wurde auf das eigentliche 
Internetangebot verwiesen, zum einen 
auf den Bereich „Bürgerinformation” und 
zum anderen auf die moderierten Diskus-
sionsforen, die beide mit dem eingebun-

                                          
13 http://forum.esslingen.de/buerger/start.html 
14 Die Mitglieder des Moderatorenteams waren über ei-

ne einzige Adresse erreichbar. 

denen Mediationssystem Zeno15 realisiert 
wurden. 

Abb. 4: Diskussionsbereich mit Foren zu Be-
ginn des Beteiligungsprozesses. 

 

➜ Bürgerinformation – In diesem Bereich 
wurden Informationen bzw. Verweise auf 
Informationen zum Planungsvorhaben zur 
Ansicht bzw. zum Download zur Verfü-
gung gestellt. Dies wurde mittels eines 
virtuellen Arbeitsraums (Shared 
Workspace) des internet-basierten Media-
tionssystems Zeno realisiert. In dem Ar-
beitsraum konnten Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung und die Moderatoren im Vor-
feld und während des vierwöchigen Betei-
ligungszeitraums eine Ordnerstruktur an-
legen (Ordner, Unterordner usw.), Infor-
mationen hochladen oder entsprechende 
Verweise auf Informationen16 erzeugen 
(vgl. Abbildung 3). Für die Einrichtung 
und Pflege des Arbeitsraumes waren ent-
sprechende Zugangs- und Nutzungsbe-
rechtigungen erforderlich (Login-Prozedur 
mit Usernamen und Passwort), während 
das Browsen des Informationsangebotes 

                                          
15 http://www.ais.fraunhofer.de/MS/zeno/zenoSystem. 

html 
16 Dazu gehörte auch ein Verweis auf die Seiten der 

Bürgerinitiative. 
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keinerlei Zugangsberechtigungen voraus-
setzte.17 

➜ Moderierte Diskussionsforen – Diese wur-
den ebenfalls auf der Basis des Mediati-
onssystems Zeno realisiert. Von der Ein-
gangsseite wurde auf einen Bereich im 
Zeno-Arbeitsraum verwiesen, in dem sich 
zunächst zwei Diskussionsforen („Anre-
gungen und Bedenken zum Baugebiet 
Egert Esslingen-Zell” und „Kommentare, 
Anregungen und Kritik zu dem Internet-
angebot erwünscht!” – vgl. Abbildung 4) 
befanden, die jeweils durch Anklicken be-
treten werden konnten. Dieser Bereich 
(vgl. Abbildung 4 und 5) und die Seiten 
der Diskussionsforen wurden im Verlauf 
der Diskussion durch die Moderation 
kommentiert und gegebenenfalls modifi-
ziert (z.B.: Hinweise zur Restrukturierung 
der Diskussion, zur Einrichtung neuer Fo-
ren zur Diskussion von Kernfragen [vgl. 
Abb. 5], zur Bedienung von Zeno durch 
„Mini-Tutorials” oder Hinweise auf wichti-
ge Termine). 

Wie oben im Abschnitt „Moderation – Ergeb-
nisorientierung sichern” schon angedeutet 
wurde, konnten mittels der Zeno-Diskussions-
foren die Moderationsstrategien weitgehend 
umgesetzt werden, wenn auch die Eingriffs-
möglichkeiten für Moderatoren noch weiter 
ausgebaut und durch Zeno unterstützt wer-
den müssten. So wären einige zusätzliche 
Funktionen, die die Übersichtlichkeit der Dis-
kussion verbessern würden, wünschenswert 
gewesen. Zu den Grundfunktionen einer Mo-
derationsschnittstelle sollten ebenfalls Funkti-

                                          
17 In Esslingen nicht notwendig, dennoch für andere in-

ternet-basierte Beteiligungsprojekte möglicherweise 
sinnvoll und mittels einer Groupware wie Zeno reali-
sierbar: Bürger oder Bürgerinitiativen erhalten auf An-
frage eine „Upload-Berechtigung”, um sich am Auf-
bau der „Bürgerinformation” aktiv zu beteiligen. 
Denkbar ist auch, dass sogar eigene Arbeitsbereiche 
für Bürger(initiativen) vergeben werden und damit die 
Möglichkeit, eine eigene oder für dritte zugängliche 
Informationsplattform aufzubauen. 

onen zur Um- und Restrukturierung der Dis-
kussion, wie z.B. das Umhängen oder Kopie-
ren einzelner Beiträge oder ganzer Threads 
(Teilbäume), gehören. Hilfreich für die Mode-
ration wäre auch eine konfigurierbare18 Be-
nachrichtigungsfunktion (Notification), die via 
E-Mail oder mittels SMS auf ein Mobiltelefon 
Benachrichtigungen versendet, z.B. mit dem 
Hinweis, dass ein oder mehrere neue Beiträge 
eingetroffen sind und auf Freigabe warten. 
Sinnvoll wäre auch, dass Beiträge via E-Mail 
an den Moderator weitergeleitet werden, der 
diese dann anschließend – wie beispielsweise 
bei Yahoo!Groups19 – mittels „Reply” freige-
ben kann.  

In Diskussionsbeiträgen wurde auf Informati-
onen aus dem Bereich „Bürgerinformationen” 
Bezug genommen, jedoch wurden Beiträge 
und Informationen nicht mittels Hyperlinks 
verknüpft. Dies ist mittels Zeno 1.9 grund-
sätzlich möglich. Hyperlinks werden in Beiträ-
gen auch als solche vom System erkannt und 
realisiert, jedoch wären zusätzliche Funktio-
nen hilfreich, die dem jeweiligen Nutzer bei 
der Realisierung von Verknüpfungen zwischen 
„Informationsraum” und „Argumentations-
raum” unterstützen. Allerdings steigt mit zu-
nehmender Verfügbarkeit von Funktionen die 
Komplexität einer Anwendung und mit ihr die 
Zugangsschwelle. Eine sinnvolle Entwick-
lungsstrategie für Online-Moderationssoftware 
sollte daher die konsequente Trennung der 
Moderationsschnittstelle (viele Funktionen) 
von der Teilnehmerschnittstelle (wenige, ein-
fache Grundfunktionen) sein.20 

                                          
18 Beispielsweise Notifikation wie „wenn Beiträge von 

Teilnehmer x und y” oder „wenn neue Beiträge in Fo-
rum z”. 

19 http://de.groups.yahoo.com/ 
20 Dieses Ziel wird mit der Entwicklung von Zeno 2 ver-

folgt. 
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Abb. 5: Diskussionsbereich im Verlauf des 
Prozesses. Die neuen Foren „Kernfra-
gen aus ...” wurden eingerichtet. Die 
Eingangsseite zu den Foren wurde 
entsprechend des Verlaufs von der 
Moderation mit einem Einführungstext 
versehen. 

 

 

3. Schlussfolgerungen 

Aufgrund der Planungsgeschichte war von An-
fang an klar, dass dieses Verfahrensmodul im 
Hinblick auf die Basiskriterien „neuer Pla-
nungskultur” nur einen kleinen Beitrag wird 
leisten können. Erklärtes Ziel war daher, ein 
Verfahrensmodul anzubieten, das als „Inter-
net-basierte Bürgeranhörung” die Elemente 
der schriftlichen und der Face-to-face-Kom-
munikation entlastet und möglicherweise die 
Qualität der Gesamtlösung erhöht. 

Tatsächlich wurden viele umstrittene Prob-
lembereiche diskutiert, wobei sowohl Proble-
me in Bezug auf die Realisierung des Neubau-
gebietes selbst, als auch kritische Punkte in 
Bezug auf die gesamtstädtische Flächenpolitik 
diskutiert wurden. Hinsichtlich des Planungs-
vorhabens wurden dabei auch Problemberei-

che gefunden, die sowohl die Planungsbefür-
worter (Stadtplanungsamt) als auch die Pla-
nungsgegner gleich bewerteten, wie bei-
spielsweise die fehlende ÖPNV-Anbindung des 
geplanten Neubaugebiets (gemeinsame Prob-
lemdefinition). Welche Vorteile können nun in 
Bezug auf den Einsatz des Internets genannt 
werden?  

➜ Information: Informationen können deut-
lich besser zugänglich gemacht werden. 
Damit werden das Informationsungleich-
gewicht zwischen Bürger und Verwaltung 
zumindest reduziert und der Bürger zur 
Beteiligung qualifiziert. In Esslingen wur-
den Beiträge auf eingestellte Informatio-
nen direkt bezogen bzw. in Beiträgen 
verarbeitet. Dadurch wurden die Informa-
tionen einem Bewertungsprozess unter-
zogen. Ebenfalls wurden von den Teil-
nehmern Informationen aktiv eingefor-
dert.  

➜ Dokumentation: Aufgrund der Eigen-
schaften (textbasierter) computer-
vermittelter Kommunikation wird der Dis-
kussionsprozess „automatisch” verschrift-
licht und gespeichert. Dadurch wird die 
Dokumentation von Diskussionsprozessen 
einschließlich der benutzten Informatio-
nen deutlich erleichtert. Dies zeigte sich in 
Esslingen z.B. bei der Erstellung einer 
kommentierten Zusammenfassung mit 
Verweisen auf einzelne Diskussionsbeiträ-
ge. Insbesondere aus der Perspektive der 
Moderation ist hier eine deutliche Verein-
fachung festzustellen. Mit Blick auf die 
Dokumentationspflicht in formalen Ver-
fahren könnte sich der (zusätzliche) Ein-
satz des Internets aber auch für die Ver-
waltung als vorteilhaft erweisen. 

➜ Kommunikation: Mit Blick auf eine Beteili-
gungspraxis, die durch voneinander ab-
geschirmte und in der Regel einmalige 
(schriftliche) Kommunikationsereignisse 
in Form einer „Einbahnkommunikation in 
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Richtung auf die federführende Planungs-
instanz” (Selle, 1996, 80) gekennzeichnet 
ist, also durch ein „Disku(r)s-Modell”, das 
in der Hauptsache auf einzelne Interakti-
onen zwischen Einwender und Anhörer 
zugeschnitten ist, werden durch internet-
basierte Diskussionsformen mehrfache 
Frage-und-Antwort-Reihenfolgen und Ar-
gumentationsstrukturen geschaffen, die 
von allen Interessierten mitverfolgt wer-
den können. Im Vergleich zu einer kon-
ventionellen Bürgeranhörung führt der 
Einsatz des Internets zu einer Entschleu-
nigung der Kommunikation.21 Dadurch 
können mehrere Kernfragen (Threads) 
parallel verfolgt und ausführlich diskutiert 
werden. In formalen Verfahren könnten 
dadurch Erörterungsprozesse deutlich 
verbessert und Planungsprobleme tat-
sächlich „erörtert” werden (Erörterungs-
pflicht). Diese Potenziale werden aber oh-
ne Online-Moderation – und das wurde in 
Esslingen besonders deutlich – nicht um-
gesetzt werden können. 

Abb. 6: Beispiel für ein Zeno-Diskussionsfo-
rum (Ausschnitt). 

 

Die Online-Moderation, die in Esslingen nach 
den hier skizzierten Strategien umgesetzt 
wurde, war sehr zeitaufwendig und damit 

                                          
21 Dennoch sollten auch internet-basierte Angebote eine 

klare zeitliche Begrenzung haben. Eine Befristung des 
Angebotes erzeugt Motivation im Gegensatz zu Dau-
erangeboten, die ohne erkennbaren Zweck, also im 
wahrsten Sinne des Wortes  „virtuell” sind. 

kostenintensiv. Zwar konnten durch das In-
ternet im Vergleich zur Durchführung konven-
tioneller Dialogverfahren die Reisetätigkeit der 
Moderation deutlich verringert werden. Den-
noch erfordert das Lesen der vielen schriftli-
chen Beiträge in den Foren, die Beantwortung 
von Anfragen und Koordination des Prozesses 
via E-Mail oder Telefon viel Zeit. Von einer 
Vereinfachung oder gar Beschleunigung der 
Kommunikation kann daher keine Rede sein, 
oder anders formuliert: Auch Online-
Moderation kostet Geld und Zeit. 

Aus der Sicht der Verwaltung bleibt ebenfalls 
festzuhalten, dass diese Form internet-basier-
ter Dialoge für die Mitarbeiter unter den gege-
benen Rahmenbedingungen in Stadtpla-
nungsämtern ebenfalls sehr zeitaufwendig ist. 
Es wird also nicht jedes Planungsverfahren 
dafür in Frage kommen, sondern eben nur 
solche, die besonders umstritten sind. Im 
Hinblick auf eine „informationelle Waffen-
gleichheit” sollte aber für jede Planung die Be-
reitstellung sämtlicher Planungsunterlagen zur 
Selbstverständlichkeit werden. 

Für das Teilverfahren kann festgestellt wer-
den, dass neben einer weitgehend fairen und 
argumentativen Auseinandersetzung die Kri-
terien „Dialogischer Kommunikationsmodus”, 
„Unterschiedliche Sichtweisen zusammenfüh-
ren” und „Beteiligungsgleichheit”22 größten-
teils erfüllt werden konnten. Inwiefern dieses 
Verfahrensmodul Auswirkungen auf die ge-
samte Planungskultur und das weitere Verfah-
ren haben wird, bleibt abzuwarten. Zumindest 
wurde von den Bürgern Gesprächsbereitschaft 
signalisiert, vor allem in Hinblick auf die Ent-
wicklung einer gesamtstädtischen Konzeption 
zur Flächenpolitik. Auch wurde zwischen den 

                                          
22 Beteiligungsgleichheit kann hier natürlich nur für die 

Gruppe der Teilnehmer selbst gelten und nicht im 
Hinblick auf alle potenziell zu beteiligenden Akteure. 
Im Hinblick auf die unterschiedlich ausgeprägten 
Kommunikationsgewohnheiten und -bedürfnisse war 
dieses Modul – wie alle anderen uns bekannten for-
malen und informellen Beteiligungsinstrumente – se-
lektiv. 
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Zeilen angedeutet, dass auf der Grundlage ei-
nes verbindlichen Gesamtkonzeptes, an des-
sen Entwicklung die Bürger beteiligt werden, 
gegebenenfalls auch unbequeme Einzelent-
scheidungen mitgetragen würden. Allerdings 
blieb das Misstrauen der Bürger gegenüber 
dem politisch-administrativen System auf-
grund der Planungsvorgeschichte und der 
nicht vorhandenen Beteiligung der Akteure 
aus der Politik sehr groß. Hier erwies es sich 
als richtig, mit dem Verfahrensmodul von 
vornherein keine zu großen Hoffnungen zu 
wecken. 

Dennoch zeigten sich mit dem Esslinger Pro-
jekt Ansatzpunkte und Gesprächsbereitschaft, 
die von politischen Akteuren aufgenommen 
werden sollten, denn „Die Bereitschaft zur 
Kommunikation ist eine knappe Ressource. Es 
gilt behutsam mit ihr umzugehen, sie ‚nach-
haltig’ zu nutzen” (Selle, 2000, 18). Das gilt 
auch für internet-basierte Bürgerbeteiligung. 

Und noch eine letzte Frage: Haben internet-
basierte Beteiligungsangebote, einmal abge-
sehen davon, dass sie genauso aufwendig 
und teuer sind wie andere moderierte Dialog-
verfahren, Nachteile? Die Antwort ist einfach, 
solange auch andere alternative (Face-to-
face-) Angebote realisiert werden, diese auf-
einander bezogen und in das Gesamtverfah-
ren schlüssig und aufrichtig integriert werden. 
Sie lautet: Nein. 
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Demokratie goes online: Internet-basierte  
Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung 

Chancen und Grenzen aus der Sicht der Planungspraxis 

 

1. Bürgerbeteiligung als Aufgabe 
der Stadtplanung 

Stadtplanung ist eine komplexe Angelegen-
heit: Jede kommunale Planungsaufgabe muss 
sich sowohl mit Sach- und Fachfragen ausein-
ander setzen als auch mit der Organisation 
des Zusammenwirkens (Kommunikation) der 
an der Planung Beteiligten. Beteiligte oder Ak-
teure sind die Planer, die Eigentümer bzw. In-
vestoren, die Verwaltung, die politischen Ent-
scheidungsträger und nicht zuletzt die Bürger. 
Die Gestaltung der Kommunikation unterein-
ander und miteinander muss unter anderem 
gewährleisten, dass eine dem Umfang und 
der Bedeutung des Projektes angemessene 
Bürgerbeteiligung aufgebaut und sinnvoll – 
d.h. zielorientiert – in den Planungsprozess in-
tegriert wird. 

Die Durchführung einer Bürgerbeteiligung in 
einer parlamentarisch repräsentativen Demo-
kratie ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Nach 
unseren Gesetzen (GG, Landsverfassungen, 
Gemeindeordnungen) haben die „vom Volk” 
gewählten Mandatsträger 

➜ das Entscheidungsrecht 
➜ die Entscheidungspflicht 
➜ die Entscheidungsverantwortung 

Die Bürger sind in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen (z.B. § 3 BauGB) – sie können 

aber nicht selber entscheiden. Insofern ist die 
Bürgerbeteiligung ein Prozess der Entschei-
dungsvorbereitung. 

Diesen „Spagat” zwischen gesetzlicher Reali-
tät und den Erwartungen, die bei den Bürgern 
eventuell geweckt werden, muss jedes noch 
so anspruchsvolle Beteiligungsverfahren be-
wältigen. 

Im Bereich der Stadtplanung gibt es vielfältige 
Beteiligungsformen: 

1. Gesetzlich geregelte Bürgerbeteiligung 
nach § 3 BauGB 

2. Kooperative Beteiligungsformen 

◆ Kommunale Foren 
◆ Workshops/Werkstattgespräche/ 

Arbeitsgruppen 
◆ Runde Tische 
◆ Mediationsverfahren 

Der Einsatz der jeweiligen Beteiligungsform 
muss zielgerichtet erfolgen, d.h., es muss ge-
klärt werden, ob die Form der Kommunikation 
für die Gestaltung des Kommunikationspro-
zesses für das jeweilige Projekt geeignet ist. 

In der planungstheoretischen Wissenschaft 
und Forschung wurde in den zurückliegenden 
Jahren eine Vielzahl von Beteiligungsformen 
entwickelt (s.o.) und inzwischen verfügt fast 
jede kommunale Planungsverwaltung über ein 
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entsprechendes Repertoire, das insbesondere 
bei bedeutenden oder schwierigen kommuna-
len Planungen zum Einsatz kommt. Im Be-
reich der kommunalen Planung ist jedoch 
nicht das bedeutende Projekt die Regel, son-
dern die „alltägliche” städtebauliche Planung 
in Form der Bauleitplanung. Doch auch hier 
gilt es, die Bürger in die Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse einzubeziehen. 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich 
auf die im BauGB gesetzlich geregelte Bürger-
beteiligung, da sie quasi zum Pflichtprogramm 
jeder Gemeinde gehört. 

 

2. Bürgerbeteiligung in der Bauleit-
planung: Rechtliche Anforderun-
gen und Eignung des Internets 

Die Beteiligung der Bürger in der Bauleitpla-
nung (§ 3 BauGB) ist ein gesetzlich vorge-
schriebener Bestandteil der vorbereitenden 
und der verbindlichen Bauleitplanung. 

Die Bürgerbeteiligung gliedert sich in zwei 
Stufen: 

➜ frühzeitige Bürgerbeteiligung (Abs. 1) 
➜ förmliche Bürgerbeteiligung (Abs. 2) 

 

2.1 Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 
Abs. 1 BauGB) 

Die Bürger sind möglichst frühzeitig öffentlich 
zu unterrichten über 

➜ die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung; 

➜ sich wesentlich unterscheidende Lösun-
gen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen; 

➜ die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung. 

Ihnen ist Gelegenheit zur Äußerung und Erör-
terung zu geben. 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung hat also zwei 
Funktionen: 

1. Information/Unterrichtung 
2. Aufforderung zur Mitwirkung 

Im Folgenden erläutert wird die Eignung einer 
internet-basierten Bürgerbeteiligung anhand 
der rechtlichen Anforderungen bezüglich 

➜ Bürger (Wer?); 

➜ Gegenstände der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung (Was?); 

➜ öffentliche Unterrichtung; 

➜ Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung; 

➜ Unterrichtung und Erörterung in geeigne-
ter Weise. 

 

Bürger (Wer?) 

Bürger im Sinne der frühzeitigen Bürgerbetei-
ligung (und auch im Sinne des förmlichen Be-
teiligungsverfahrens) ist jedermann innerhalb 
und außerhalb des Gemeindegebietes (oder 
juristisch ausgedrückt: Jede natürliche oder 
juristische Person, die ein Interesse an der 
Planung hat). 

Es muss keine Betroffenheit vorliegen. Bei der 
Bauleitplanung handelt es sich um die ge-
meindliche Öffentlichkeit. D.h. die Gemeinde 
muss sicherstellen, dass die Bürger/Einwoh-
ner der Gemeinde von der Beteiligung erfah-
ren, sie muss aber nicht dafür sorgen, dass 
auch Auswärtige von der Beteiligung Kenntnis 
bekommen. Andererseits dürfen Auswärtige, 
die sich beteiligen wollen, nicht ausgeschlos-
sen werden. 
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Da die frühzeitige Beteiligung eine Vorstufe 
des förmlichen Beteiligungsverfahrens (Ausle-
gungsverfahren) ist, darf sie nicht in einem zu 
engen Rahmen durchgeführt werden (z.B. nur 
für Bewohner im Plangebiet) – im Gegenteil, 
sie muss eher großzügig durchgeführt wer-
den. 

Diesen räumlichen Anforderungen – d.h. der 
Erreichung Interessierter über das Plangebiet 
hinaus – kommt das Internet ohne Zweifel 
nach, aber: es müssen auch die Bürger er-
reicht werden bzw. dürfen nicht ausgeschlos-
sen werden, die nicht über die entsprechende 
Technik verfügen (Problem der digitalen Spal-
tung). 

 

Gegenstände der frühzeitigen  
Bürgerbeteiligung (Was?) 

Die Bürger sind zu unterrichten über 

➜ allgemeine Ziele und Zwecke der Pla-
nung, 

➜ sich wesentlich unterscheidende Lösun-
gen und 

➜ voraussichtliche Auswirkungen der Pla-
nung. 

Im konventionellen Verfahren erfolgt die Un-
terrichtung anhand von Texten und Plänen.  

Eine entsprechende Unterrichtung im Internet 
ist grundsätzlich kein Problem, da hier sowohl 
textliche als auch zeichnerische Darstellungen 
in digitaler Form möglich sind. 

 

Öffentliche Unterrichtung 

Unterrichtung ist mehr als Information. Die 
Information über eine Planung hat in der Wei-
se zu erfolgen, dass die Bürger sie verstehen 
und ihr „Berührt-Sein” durch die Planung er-
kennen können. Die Unterrichtung muss öf-
fentlich sein. 

Der Aspekt der Unterrichtung – d.h. der Um-
fang und die Qualität der Informationsvermitt-
lung – ist sicher im Internet genauso (wenn 
nicht besser) zu gewährleisten wie auf kon-
ventionelle Weise. 

Der Aspekt der (bauleitplanerischen) Öffent-
lichkeit ist jedoch nur eingeschränkt im Inter-
net gewährleistet. Das Internet ist zwar öf-
fentlich – Zugang haben aber nur diejenigen, 
die über die entsprechende Technik verfügen 
(Problem der digitalen Spaltung). 

 

Gelegenheit zur Äußerung und  
Erörterung 

Die Bürger müssen die Gelegenheit haben, 
Fragen zu stellen oder ihre Meinung zur Pla-
nung zu äußern. Die Erörterung ist quasi ein 
Dialog zwischen Bürger und Gemeinde. 

Es reicht nicht aus, das sich die Gemeinde die 
Anregungen der Bürger nur anhört, sondern 
die Planung ist mit dem Bürger durchzuspre-
chen. Hierfür muss ein sachkundiger Vertreter 
zur Verfügung stehen. 

Bei der internet-basierten Bürgerbeteiligung 
gibt der Bürger seine Äußerung/Anregung in 
digitaler Form ab. Voraussetzung für das Zu-
standekommen eines Dialogs ist  

➜ eine direkte „digitale Antwort” der Ge-
meinde (z.B. E-Mail) oder 

➜ die Einrichtung eines Diskussionsforums, 
das von einem Moderator betreut wird. 

Insbesondere die Einrichtung eines Diskussi-
onsforums ist im Internet grundsätzlich mög-
lich (siehe Beispiel Baugebiet Egert in Esslin-
gen-Zell). 

 



Vortrag Schneider 
 

 

278 

Unterrichtung und Erörterung müssen in 
geeigneter Weise erfolgen 

Die Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung ist 
– wie im Übrigen jede andere Beteiligungs-
form auch – ein „Angebot” an die Bürger. Es 
besteht weder für die Bürger eine Pflicht zur 
Beteiligung, noch hat der Gesetzgeber den 
Kommunen für die frühzeitige Beteiligung der 
Bürger formale Vorgaben zum Beteiligungs-
prozess gemacht – also keine Vorgaben, wie 
die Beteiligung durchzuführen ist. 

Ohne dass dies im Gesetz ausdrücklich er-
wähnt ist, müssen Unterrichtung und Erörte-
rung jedoch in geeigneter Weise erfolgen – 
d.h., das Verfahren muss dem Sinn und 
Zweck der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (Un-
terrichtung und Mitwirkung) gerecht werden. 

Das Internet ist bezüglich des Aspekts Infor-
mation/Unterrichtung insofern geeignet, als 
dass eine Planung umfassend in digitaler Form 
dargestellt werden kann. Wesentlich ist je-
doch, dass die Informationen die Allgemein-
heit im Sinne eines unbestimmten Kreises von 
Personen erreichen müssen – sie dürfen nicht 
auf einen bestimmten Personenkreis be-
schränkt werden (Problem der digitalen Spal-
tung). 

Ob ein Internetforum die Erörterung – also 
den Dialog zwischen Gemeinde und Bürger – 
tatsächlich ergänzt, bedarf erst noch der Aus-
wertung in der Praxis durchgeführter Beteili-
gungsprozesse. Hier liegt mit Sicherheit je-
doch eine Chance, die „klassische” Bürgerbe-
teiligung in der Bauleitplanung mit neuem Le-
ben zu erwecken und ganz neue, andere „Be-
teiligte” für kommunale Planungen zu interes-
sieren und eventuell sogar zur Mitwirkung zu 
motivieren. 

 

2.2 Förmliche Bürgerbeteiligung (§ 3 
Abs. 2 BauGB) 

Anders als bei der frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung sind hier Inhalt, Umfang und Zeitpunkt/ 
-raum gesetzlich genau vorgeschrieben. 

Die Entwürfe der Bauleitpläne sind 

➜ mit dem Erläuterungsbericht (FNP) oder 
der Begründung (Bebauungspläne) 

➜ auf die Dauer eines Monats 

➜ öffentlich auszulegen. 

Während der Auslegungsfrist können Anre-
gungen vorgebracht werden. Fristgerecht 
vorgebrachte Anregungen sind zu prüfen. Das 
Ergebnis ist mitzuteilen. 

Anders als die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
hat das förmliche Beteiligungsverfahren zent-
rale rechtsstaatliche Bedeutung – insbesonde-
re für die gesetzlich geforderte sachgerechte 
Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB. 

Im Folgenden erläutert wird die Eignung einer 
internet-basierten Bürgerbeteiligung anhand 
der rechtlichen Anforderungen bezüglich 

➜ öffentlicher Auslegung; 

➜ Vorbringen von Anregungen; 

➜ Prüfung der Anregungen und Mitteilung 
des Ergebnisses. 

 

Öffentliche Auslegung 

Die Entwürfe der Bauleitpläne sind öffentlich 
auszulegen. Damit soll sichergestellt werden, 
dass jeder Bürger (s.o.) die Unterlagen einse-
hen kann. 

Im förmlichen Beteiligungsverfahren stößt die 
internet-basierte Bürgerbeteiligung an ihre 
(rechtlichen) Grenzen. Eine ausschließliche öf-
fentliche Auslegung genügt nicht den gesetzli-
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chen Anforderungen, da das Internet nicht je-
dermann zur Verfügung steht (Problem der 
digitalen Spaltung). 

Um einen Verfahrensfehler zu vermeiden, 
muss parallel das konventionelle Auslegungs-
verfahren stattfinden. 

 

Vorbringen von Anregungen 

Jeder Bürger muss die Gelegenheit haben, 
Anregungen zu den Entwürfen vorzubringen. 
Bei diesen Anregungen handelt es sich um 
„Abwägungsmaterial” für das zuständige 
kommunale Beschlussorgan. Diese Anregun-
gen gehen in der Regel schriftlich ein und sind 
mit einer Unterschrift versehen. Anonyme 
Stellungnahmen werden nicht angenommen 
(in der Praxis wird die Rechtmäßigkeit einer 
Unterschrift nicht geprüft). 

Die Stellungnahmen werden vertraulich be-
handelt, d.h., es werden weder Namen noch 
Informationen über den Inhalt einer Anregung 
an andere weitergegeben. 

Bereits heute ist es problemlos möglich, dass 
Anregungen per E-Mail gesendet bzw. emp-
fangen werden. Eine digitale Signatur ist nicht 
erforderlich. Jedoch ist auch hier aus rechtli-
chen Gründen zu gewährleisten, dass weiter-
hin auch schriftliche Stellungnahmen, die auf 
konventionelle Weise abgegeben werden, 
Eingang in das Verfahren finden. 

Aus Datenschutzgründen scheidet eine Dis-
kussion – z.B. in einem Internetforum – über 
die einzelnen Stellungnahmen aus. 

 

Prüfung der Anregungen und Mitteilung 
des Ergebnisses 

Der Bürger hat einen Anspruch darauf zu er-
fahren, wie die Gemeinde abschließend mit 
seiner Stellungnahme umgegangen ist – ob 
sie seine Anregungen berücksichtigt oder 

nicht berücksichtigt hat. Dies ist ihm schriftlich 
(am Ende des Verfahrens) mitzuteilen. 

Die Mitteilung des Ergebnisses an den Bürger 
per E-Mail ist kein Problem – jedoch auch hier 
gilt, dass dies nur bei den Bürgern möglich ist, 
die über die Technik verfügen und eine E-
Mail-Adresse haben. Der (große) Rest be-
kommt nach wie vor auf konventionelle Weise 
das Ergebnis mitgeteilt. 

Aus Datenschutzgründen scheidet auch hier 
eine (personenbezogene) Veröffentlichung der 
Auswertung der Stellungnahmen aus. Im 
formalen Verfahren ist der Bürger nicht nur 
Interessierter, sondern auch oftmals ein in 
seinen Rechten Betroffener. 

 

3. Das Esslinger Modellprojekt  
„Egert” 

3.1 Vorstellung des Projekts 

Das Gebiet Egert ist eines von fünf derzeit von 
der Stadt Esslingen geplanten neuen Wohn-
gebieten. Aufgrund der in der Öffentlichkeit 
kontrovers geführten Diskussion um die Er-
forderlichkeit neuer Wohngebiete in Esslingen 
ist dieses ein aus Sicht der Verwaltung geeig-
netes Projekt, um hier exemplarisch zu unter-
suchen, 

➜ wie eine internet-basierte Bürgerbeteili-
gung in der Bauleitplanung über alle Pha-
sen des Projektes ablaufen und mit dem 
konventionellen Verfahren „synchroni-
siert” werden kann; 

➜ wie die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 
in die kommunalen Entscheidungsprozes-
se eingebunden werden können; 

➜ wie hoch der Aufwand in der Verwaltung 
für die Betreuung/Durchführung dieser 
Beteiligungsform ist; 
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➜ wie sich diese neue Beteiligungsform auf 
bisher übliche Verwaltungsabläufe aus-
wirkt; 

➜ ob die Bürger überhaupt ein Interesse an 
dieser neuen Beteiligungsform haben. 

 

3.2 Die Phase der frühzeitigen Bürger-
beteiligung 

Nachdem als Auftakt der Bürgerbeteiligung 
eine öffentliche Informationsveranstaltung zur 
„Unterrichtung und Erörterung” stattgefunden 
hat (22.05.01), bietet die Stadt Esslingen als 
zusätzliches Instrument für den Prozess der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung eine internet-
basierte Bürgerbeteiligung an. Diese eröffnet 
dem Bürger im Prinzip drei Angebote: 

1. Abruf von Informationen über aktuelle 
Untersuchungen und Planungen  

2. Abgabe von Stellungnahmen und Anre-
gungen 

3. Lesen der Stellungnahmen anderer und 
Diskussion in einem Internetforum 

 

3.3 Vorteile für die Bürger 

Diese neue Form der Kommunikation ermög-
licht es dem Bürger  

➜ während allen Phasen des Projektes 
➜ ohne zeitliche Begrenzung 
➜ bequem von zu Hause aus  

die o.g. drei Angebote zu nutzen, wobei im 
formalen Beteiligungsverfahren die Diskussion 
in einem Internetforum aus rechtlichen Grün-
den nicht oder nur eingeschränkt möglich sein 
wird. 

Damit kann nicht nur der Inhalt der Planung, 
sondern auch der Prozess der Entscheidungs-
findung transparent dargestellt werden, da 

zumindest die Argumentationen öffentlich 
gemacht werden. 

 

3.4 Erwartungen der Stadt Esslingen 

Die Durchführung der Bürgerbeteiligung in der 
Bauleitplanung hat vielfach den Charakter ei-
ner Pflichtaufgabe. Vordringliches Ziel vieler 
Kommunen ist oftmals die Rechtssicherheit 
der Planung – d.h., der Plan muss im Zweifel 
einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. 
Andererseits ist das Interesse der Bürger an 
kommunalen Planungen leider nicht beson-
ders ausgeprägt, viele Bauleitplanverfahren 
finden quasi unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt, oder statt konstruktiver Kritik wer-
den überwiegend „Bedenken” geäußert.  

Die internet-basierte Bürgerbeteiligung ist für 
alle Akteure (Bürger, Verwaltung, Politik usw.) 
eine Chance, um als zusätzliches Angebot die 
Attraktivität der „klassischen” Bürgerbeteili-
gung zu steigern. 

Beurteilungskriterien für den Erfolg einer in-
ternet-basierten Bürgerbeteiligung können 
insbesondere sein: 

➜ Es werden mehr oder andere Bürger als 
beim konventionellen Verfahren erreicht 
(z.B. auch solche Personen, die gerne in 
das Baugebiet ziehen würden, oder Ju-
gendliche, die ansonsten so gut wie nie 
an Beteiligungsverfahren teilnehmen). 

➜ Es kommt eine qualifizierte und sachliche 
Diskussion zustande, die letztlich zu einer 
umfassenden Meinungsbildung führt. 

➜ Es werden für den weiteren Planungsab-
lauf zusätzliche Argumente und Anregun-
gen für die mit der Planung beauftragten 
Stellen erkennbar. 

➜ Die höhere Transparenz des Inhalts der 
Planung und des Prozesses der Entschei-
dungsfindung führen auch zu einer breite-
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ren Akzeptanz der letztlich zu treffenden 
kommunalpolitischen Entscheidung. 

 

4. Schlussbemerkung 

Die internet-basierte Bürgerbeteiligung ist ein 
zusätzliches Kommunikationsangebot an die 
Bürger, das die Chance bietet, mehr bzw. an-
dere Bürger für kommunale Planungen zu in-
teressieren oder gar zu motivieren, sich zu 
beteiligen.  

In der gesetzlich geregelten Beteiligung der 
Bürger bei Bauleitplanverfahren eröffnet ins-
besondere die frühzeitige Beteiligung der Bür-
ger die Möglichkeit zum Aufbau einer neuen 
„Beteiligungskultur”. 

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an 
die Durchführung der Beteiligung wird es – 
zumindest auf absehbare Zeit – so sein, dass 
eine internet-basierte Bürgerbeteiligung nie 
ausschließlich, sondern immer zusätzlich zum 
konventionellen Beteiligungsverfahren durch-
geführt werden muss. Dies bedeutet im Er-
gebnis zusätzlichen Aufwand für die Verwal-
tung. Jedoch ist auch die öffentliche Verwal-
tung heute mehr denn je zu effizientem Arbei-
ten aufgefordert, sodass dieser „quantitative” 
Mehraufwand auf der „Angebotsseite” nur ge-
rechtfertigt ist, wenn auf der „Ergebnisseite” 
ein „Mehr an Qualität” gegenübersteht. 

Doch wie drückt sich dieses Mehr an Qualität 
aus? 

Für die Bürger sicher durch 

➜ die Qualität des zur Information zur Ver-
fügung gestellten Materials; 

➜ die Bequemlichkeit bzw. den Komfort des 
Informationszugangs und -abrufs; 

➜ das zusätzliche Angebot zur Beteiligung. 

Doch wo liegen die Qualitätsmerkmale für die 
Verwaltung und nicht zuletzt für die politi-
schen Entscheidungsträger? Liegen sie 

➜ in der höheren Beteiligungszahl? 

➜ in der Qualität der Anregungen und der 
Diskussion? 

➜ in der vielleicht breiteren Akzeptanz einer 
Planung? 

Verlässliche und fundierte Aussagen dazu 
werden erst nach Abschluss des Modellvorha-
bens Egert möglich sein. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass der 
Mehraufwand sicher nicht für jedes Verfahren 
zu rechtfertigen ist, sondern dem besonderen 
Projekt vorbehalten ist. Kurz- bis mittelfristig 
könnte jedoch vielleicht der in Papierform 
ausgelegte Plan durch ein Terminal im Rat-
haus (oder zusätzlich z.B. in den verschiede-
nen Bürgerämtern) ergänzt oder gar ersetzt 
werden.  

Wessen oberstes Ziel die „Rechtmäßigkeit” ei-
ner Planung ist, der sollte weiterhin das ge-
setzlich geregelte Beteiligungsverfahren or-
dentlich durchführen; für wen jedoch die „Ak-
zeptanz” einer Planung bzw. einer Entschei-
dung einen mindestens genauso hohen Stel-
lenwert hat, der sollte sich der internet-
basierten Bürgerbeteiligung nicht von vorn-
herein verschließen. 

Demokratie goes online – es ist wert, auch in 
den Beteiligungsformen der kommunalen Pla-
nung darüber nachzudenken! 
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Kommunale Callcenter – Realität und Perspektiven 

 

 

Seit vielen Jahren bemühen sich Kommunal-
verwaltungen darum, ihre Bürgernähe und ih-
re Dienstleistungsqualität zu verbessern. Kon-
krete und erfolgreiche Beispiele stellen die 
„Bürgerbüros” dar, die viele Verwaltungen 
eingerichtet haben. Hier kann der Bürger in 
seiner räumlichen Nähe alle einfachen Verwal-
tungsgeschäfte direkt abwickeln, ohne sich 
mit den internen Strukturen der Kommunal-
verwaltung befassen zu müssen.  

Anders sieht es oftmals noch mit der Qualität 
der telefonischen Kommunikation aus. Die Te-
lefonzentrale ist unterbesetzt, die Mitarbeiter 
nicht immer so hilfsbereit, wie sich dies der 
Bürger wünschen würde. Zahlreiche Versuche 
sind erforderlich, um überhaupt zu dem zu-
ständigen Sachbearbeiter vorzudringen. Ver-
mittelte Gespräche bleiben hängen oder 
kommen nach längerer Wartezeit wieder zu-
rück in die Telefonzentrale. Der Bürger muss 
sein Anliegen mehrmals wiederholen und hat 
dennoch keine Garantie, dass ihm geholfen 
wird. 

Viele der oben genannten Probleme werden 
heute in der Privatwirtschaft durch Callcenter 
gelöst. Sie sorgen als telefonische Schnittstelle 
zum Kunden für größtmöglichen Service, Er-
reichbarkeit rund um die Uhr sowie kompe-
tente und freundliche Auskunft. Von daher 
stellt sich sofort die Frage, warum die Kom-
munen keine Callcenter einrichten, um Bür-
gernähe und Dienstleistungsqualität, insbe-

sondere auch im Hinblick auf die telefonische 
Kommunikation, weiter zu verbessern?  

Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach: 
Callcenter-Lösungen, wie sie aus der Privat-
wirtschaft bekannt sind, lassen sich nicht ohne 
weiteres auf Kommunalverwaltungen über-
tragen. Daher gilt es, spezifische, für die Auf-
gabenstruktur der Kommunalverwaltung adä-
quate Lösungs- und Umsetzungskonzepte zu 
entwickeln.  

Kommunalverwaltungen sind sich zwar in vie-
lerlei Hinsicht ähnlich, dennoch müssen gera-
de bei der Konzeption von kommunalen Call-
center-Lösungen auch die Unterschiede be-
rücksichtigt werden. Dabei kann es allerdings 
hilfreich sein, bestimmte Grundmodelle zu be-
trachten, aus denen spezifische Callcenter-
Lösungen entwickelt werden können.  

Prinzipiell bieten sich einer Kommunalverwal-
tung drei unterschiedliche Ansatzpunkte für 
die Einrichtung eines Callcenters an: 

➜ Die optimierte und qualifizierte Telefon-
zentrale: Sie beantwortet Anfragen von 
geringer Komplexität und garantiert dar-
über hinaus eine qualifizierte und 
schnellstmögliche Weitervermittlung zum 
zuständigen Sachbearbeiter. 

➜ Kompetenzzentren mit fachlicher Zustän-
digkeit: Für abgrenzbare Aufgaben- und 
Fachbereiche (z.B. Bauberatung, Wirt-
schaftsförderung ...) werden jeweils An-
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laufstellen für den Bürger geschaffen, die 
die eingehenden Anrufe entgegennehmen 
und fachspezifische Fragen mittlerer 
Komplexität beantworten können. Nur 
besonders komplexe Anfragen müssen 
weitergeleitet werden. 

➜ Die Integration eines Callcenters in die 
Organisation der Bürgerbüros: Die Anrufe 
werden von den Bürgerbüros entgegen-
genommen. Die Anfragen, die in das Auf-
gabengebiet der Bürgerbüros fallen, so-
wie Anfragen von geringer Komplexität 
können sofort bearbeitet werden, die 
restlichen Telefonate werden weiterver-
mittelt. 

Bei näherer Betrachtung wird man feststellen, 
dass sich die Grundmodelle nicht gegenseitig 
ausschließen müssen, sondern durchaus auch 
miteinander kombiniert werden können. So ist 
es denkbar, dass eine große Verwaltung ein 
2-stufiges Callcenter einrichtet: ein zentrales 
Callcenter auf der ersten Ebene (1st level) 
und Fachbereichs-Callcenter auf der zweiten 
Ebene (2nd level).  

Das Callcenter ist ein wesentliches Instru-
ment, um durch besseren Service die Akzep-
tanz der Verwaltung bei den Bürgern zu för-
dern. Dies gelingt jedoch nur, wenn das Call-
center mit qualifizierten und motivierten Mit-
arbeitern besetzt wird. Die Zeiten, in denen 
Mitarbeiter aus den verschiedensten Gründen 
in die Telefonzentrale abgeschoben wurden, 
gehören endgültig der Vergangenheit an.  

Neben der Qualifizierung spielen auch die In-
formationssysteme, die den Mitarbeitern im 
Callcenter als Arbeitsinstrument zur Verfü-
gung gestellt werden, eine wesentliche Rolle. 
Ein gut organisiertes Callcenter kann sich 
nicht darauf verlassen, dass die Mitarbeiter ih-
re persönlichen Informationssysteme aufbau-
en, wie das heute in vielen Bürgerbüros oft 
noch der Fall ist. Im Rahmen eines umfassen-
den Wissensmanagements muss sicherge-
stellt sein, dass nicht nur die Mitarbeiter im 

Callcenter den gleichen Kenntnisstand haben, 
die Informationen müssen auch mit den 
Fachbereichen und dem kommunalen Infor-
mationsangebot im Internet abgestimmt sein.  
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Neue Medien und Organisationsstrukturen führen zu
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Zusätzlich zu den Wissensbanken sind 
Workflow-Funktionalitäten erforderlich, damit 
Vorgänge im Callcenter erfasst und in die 
Fachbereiche weitergeleitet werden können. 
Deren Erledigung muss durch die Mitarbeiter 
im Callcenter verfolgt werden können. 

Eine deutlich spürbare Verbesserung der 
Dienstleistungsqualität, wie sie mit der Einfüh-
rung eines Callcenters angestrebt wird, kann 
nicht von heute auf morgen erreicht werden. 
Dies kann nur im Rahmen eines längerfristi-
gen Prozesses gelingen, der bewusst geplant 
und gesteuert wird.  

Die Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten 
legen nahe, dass es sinnvoll ist, nach einem 
Stufenplan vorzugehen. Die Leistungsfähigkeit 
des kommunalen Callcenters wird Schritt für 
Schritt ausgebaut. Erst wenn eine bestimmte 
Leistungsstufe erfolgreich in die Praxis umge-
setzt wurde, werden weitere Maßnahmen ein-
geleitet.  

Ob die Einführung eines Callcenters erfolg-
reich ist und ob sich somit auch die damit 
verbundenen Investitionen gelohnt haben, 
kann nur der beurteilen, der auch konkrete 
Ziele hat. Genauso wichtig wie die Formulie-
rung der Ziele ist auch die Überprüfung der 



Vortrag Hein 
 

 

284 

Zielerreichung. Beides setzt voraus, dass die 
Verwaltung klärt, was sie unter Bürgernähe 
und Dienstleistungsqualität verstehen will und 
wie diese Größen gemessen werden sollen.  

15.10.01
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Dr. Uwe Hein, 10.6.2001,  Seite 7
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Workshopergebnisse 

Zusammenfassung der Workshops 

 

Andrea Farmer sorgte für Struktur. Die Mitar-
beiterin des Kasseler Projektes „Wir vertreten 
uns selbst” (www.peoplefirst.de) – ein Projekt, 
in dem Menschen mit so genannter geistiger 
Behinderung neben ihrer alltäglichen Arbeit 
als Werkzeug den Umgang mit Computern 
lernen - zückte immer wieder die rote Karte, 
wenn die Expertenmeinungen in theoretisch-
sphärische Gefilde abdrifteten. „Stop” war 
dann zu lesen, und um eine klare, unmissver-
ständliche Sprache in der Diskussion wurde 
gebeten. Damit setzte die 35-Jährige nicht nur 
die Diskussionsbasis in dem Workshop am 
zweiten Arbeitstag des MEDIA@Komm-
Kongresses in Esslingen, in dem die Ergebnis-
se aus den sechs am Vortag veranstalteten 
Bürgerworkshops zusammengetragen wur-
den: Mit dem Schild und dem engagierten 
Nachfragen zeigte sie auch die gemeinsamen 
Nenner der Workshopergebnisse auf. Um ein 
Projekt bürgernah zu gestalten, muss man auf 
die Bedürfnisse der Bürger hören. 

14 Personen waren aus den verschiedenen 
Workshops des Vortages zu einer ersten Run-
de zusammengekommen, um die schier un-
mögliche Aufgabe zu bewältigen, die Ergeb-
nisse von sechs mal vier Stunden Workshop-
arbeit für eine 15-minütige Präsentation vor-
zubereiten. Eine kleine Task-Force stellte die 
Präsentation am Nachmittag fertig, sodass sie 
den Kongressteilnehmern präsentiert werden 
konnte. 

Die drei übergreifenden Themen, die in allen 
Bürgerworkshops angesprochen worden wa-
ren, waren schnell identifiziert: Eine nähere 
Definition forderten vor allem die drei Themen 
Anforderungen an Inhalte, Anforderungen an 
Zugangsvoraussetzung und Anforderungen an 
Qualifizierungsmaßnahmen. Deutlich wurde 
auch die Meinung, dass die Einführung der di-
gitalen Signatur nicht nur von Experten, son-
dern auch von den betroffenen Bürgern mit 
gestaltet werden sollte. Die hohe Resonanz 
der Bürgerworkshops unterstützte diese In-
terpretation: Mehr als 150 interessierte Bür-
gerinnen und Bürger hatten am Vortag an den 
kostenfreien Workshops teilgenommen. Die 
Workshops im Einzelnen: 

➜ Workshop 1: Bürgerorientierung kommu-
naler Angebote (Bürgersaal) 

➜ Workshop 2: Vor Nutzung steht Qualifi-
zierung & Nützlichkeit. Anforderungen 
von Frauen (Kutschersaal) 

➜ Workshop 3: Wir sind dabei?! Geistig be-
hinderte Menschen nutzen neue Medien 
(Salemer Pflegehof) 

➜ Workshop 4: Mitmischen und Einmischen! 
Formen direkter Partizipation junger Men-
schen durch neue Medien (Gemeindehaus 
am Blarerplatz) 

➜ Workshop 5: Die digitale Signatur kommt 
zum Bürger. Bürger PCs, offene Schul-
räume und das MentorInnen-Netzwerk 



Zusammenfassung 
Dowe 

 

286 

Esslingen (Industrie- und Handelskam-
mer) 

➜ Workshop 6: Per Mausklick ins Rathaus – 
und weiter ... Erwartungen von Seniorin-
nen und Senioren an kommunale Inter-
netprojekte (Alte Aula) 

Die Teilnehmer begriffen sich in ihrer Arbeit 
durchaus als Korrektiv zu den in der Stadthal-
le stattfindenden Expertengesprächen. Ge-
nutzt wurden die Bürgerworkshops vor allem, 
um Bürger-Bedürfnisse an das Projekt MEDIA 
@Komm zu formulieren. Auch mit Kritik am 
MEDIA@Komm-Projekt wurde an der ein oder 
anderen Stelle nicht gespart: Wenn MEDIA 
@Komm als Flaggschiff der Verwaltungsmo-
dernisierung begriffen werde, sollten darüber 
die kleinen, aber konkreten Projekte nicht aus 
den Augen verloren werden, appellierte ein 
Workshop-Teilnehmer: „In anderen Ländern 
wird mit kleineren Schiffen viel schneller ge-
segelt”, formulierte er. Ein anderer ging noch 
weiter: Wenn die digitale Signatur in den Mit-
telpunkt der Bemühungen gerückt werde, 
drohten Inhalte und eine Diskussion um den 
richtigen Ansatz für eine bürgernahe Digitali-
sierung der Gesellschaft unter den Tisch zu 
fallen.  

Doch gesucht wurde vor allem nach den Ge-
meinsamkeiten der Workshopthemen. So 
wurde allgemein anerkannt, dass die Bürger-
beteiligung am MEDIA@Komm-Projekt inzwi-
schen im Esslinger MediaKomm-Projekt zu ei-
ner der tragenden Säulen ausgebaut wurde. 
In der Diskussion wurde ein Forderungskata-
log für eine relevante Bürgerbeteiligung in 
dem Projekt formuliert. In drei Themenberei-
chen wurden die Ergebnisse zusammengetra-
gen: Zugang, Inhalt und Qualifizierung. 

 

Zugang 

Um eine Möglichkeit der Partizipation gewährt 
zu bekommen, muss als Erstes die Frage nach 
dem Zugang zu interaktiven Medien befriedi-
gend gelöst sein. Der größte Teil der Bürger in 
der Bundesrepublik ist immer noch offline – 
auch wenn die Nutzerquoten steigen werden, 
wird die digitale Spaltung auf absehbare Zeit 
bei jedem partizipatorischen Multimedia-
Projekt ein Thema bleiben.  

Ein erster Ansatz, dieser Thematik zu begeg-
nen, wurde innerhalb des Workshops in der 
Bereitstellung öffentlicher Zugänge gesehen: 
In Esslingen werden an zentralen Orten „Bür-
ger-PCs” zur Verfügung gestellt, einheitlich 
konfigurierte und speziell abgesicherte PCs 
mit Internet-Zugang und individueller Spei-
chermöglichkeit. Auch drei Esslinger Schulen 
öffnen ihre Computerräume, um den Bürgern 
eine technische Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen.  

An diese öffentlichen Zugänge wurden durch 
die Workshopteilnehmer einhellig drei Bedin-
gungen formuliert: So sollten die öffentlichen 
Angebote kostenlos zur Verfügung stehen, um 
allen Interessierten die Möglichkeit der Nut-
zung einzuräumen. Zum Zweiten sollten die 
Angebote stadtteilbezogen sein, da man sich 
von nachbarschaftlichen Beziehungen unter 
den Nutzern einen höheren Bekanntheitsgrad 
der Angebote verspricht. Zum Dritten sollen 
die Angebote zielgruppenorientiert sein: Frau-
en haben andere Lernbedürfnisse als Senioren 
oder Jugendliche. Alle Gruppen sollten aber 
die Möglichkeit eines zielgenauen Lernens er-
halten (Beispiel für Senioren: Seniorennet 
Stuttgart, www.seniorennet.de/stuttgart/ 
stgt1.htm).  

Vorgeschlagen wurde, die Stadtteilbezogen-
heit und die Zielgruppenbezogenheit als sich 
ergänzend zu betrachten; wenn ein stadtteil-
bezogenes Angebot für Senioren ein Erfolg ist, 
kann es in einen anderen Stadtteil „exportiert” 
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werden. Gleichzeitig kann ein zielgruppenori-
entiertes Angebot, zum Beispiel ein Angebot 
in türkisch, sinnvoll erscheinen, wobei immer 
von Synergien für die anderen Angebote aus-
gegangen wird. Zitiert wurden Erfahrungen, 
nach denen technische Entwicklungen im Se-
nioren-Bereich durchaus auf Entwicklungen im 
Bereich Behinderte oder Ausländer übertrag-
bar wären. Damit, so die Argumentation, 
könne auch die Aussage entkräftet werden, 
die Entwicklung von Spezialangeboten sei ein 
zu kostspieliger Wunsch. 

Ein weiterer Kernpunkt besteht in einer Wahl-
freiheit des Zugangs. Dies wird mittelfristig 
auf eine Ausweitung der Angebote hinauslau-
fen: Neben Internet, UMTS- und SMS-Ser-
vices könnten auch Telefon- oder persönliche 
Beratung zu einer Verbreiterung der Nutzer-
gruppen beitragen. Die Angebote barrierefrei 
zu halten, war ebenfalls ein gemeinsamer 
Nenner der Workshopteilnehmer.  

Barrierefrei – also die Orientierung an einfa-
cher, verständlicher Sprache und übersichtli-
cher Navigation. Vorgeschlagen wurde eine 
Verpflichtung gegenüber den „Europäischen 
Richtlinien für leichtere Lesbarkeit”. Eine wei-
tere Möglichkeit bestünde in Aktivitäten zum 
Beispiel des Deutschen Städte- und Gemein-
detages zur Vereinheitlichung und Standardi-
sierung von Behördensprache, denn eine bür-
gernahe Sprache wird an vielen Stellen immer 
noch vergeblich gesucht und durch technik- 
und verwaltungsaffine Begriffe überdeckt. 
Selbst der Begriff „Lebenslagen”, inzwischen 
ein zentrales Keyword im Projekt Media 
@Komm, wurde als unverständlich und wort-
schöpferisch kritisiert.  

Eine Lösung könnte auch darin bestehen, sich 
nach dem Vorbild der neuen Initiiative von 
Aktion Mensch www-einfach-fuer-alle.de am 
schwächsten Glied der Kette zu orientieren 
und als Ziel die Verständlichkeit für alle Nutzer 
klar vorzugeben. Dies muss Spezialangebote 
für einzelne Zielgruppen nicht ausschließen. 

Behindertenverbände fordern bereits jetzt 
rechtliche Absicherung ihrer Möglichkeiten, an 
der digitalen Welt teilhaben zu können. Dar-
aus, wurde im Workshop formuliert, leite sich 
auch die Hoffnung ab, dass Kommunen be-
hindertengerechte Angebote bereitstellen, 
zum Beispiel durch eine Selbstverpflichtung, 
nur Programmierungen zuzulassen, die auch 
eine Spracherkennung des Computers (für 
Blinde) möglich machen.  

Andererseits wurde am Beispiel von blinden 
Internet-Nutzern dargestellt, dass bei einem 
höheren Mehrwert für den Nutzer auch höhe-
re Zugangsbarrieren freiwillig überwunden 
werden. Hierfür muss allerdings der Mehrwert 
für den Nutzer bereits im Vorfeld klar erkenn-
bar sein. Dieses Stichwort leitete zu dem 
zweiten Themenblock, der Frage nach den In-
halten, über. 

 

Inhalte 

Für eine breite Nutzung des Internets oder der 
digitalen Signatur muss der Mehrwert für die 
Bürger sofort erkennbar sein. Dieser kann in 
einer Verbesserung der Lebensqualität oder in 
mehr Komfort für einzelne Nutzergruppen be-
stehen. So werden Senioren vermutlich gerne 
Dienstleistungen annehmen, die Wege erspa-
ren, Jugendliche dagegen werden unter ande-
rem über Freizeitangebote besonders an-
sprechbar sein (Best-Practice-Beispiel: Com-
puterClubhaus Esslingen, CCE, www.cce.fht-
esslingen.de), Frauen über frauenspezifische 
Informationen. Wenn allerdings lediglich die 
Möglichkeiten der Offline-Welt im Netz der 
Netze abgebildet werden, keine wirklich ent-
scheidenden Zusatznutzen über die Einfüh-
rung der digitalen Signatur angeboten wer-
den, wird die Akzeptanz der Dienste bei den 
Bürgern skeptisch eingeschätzt.  

Berücksichtigt werden müssten dabei alle 
möglichen unterschiedlichen Bedürfnisse. Wo 
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der eine nur Information sucht, will die andere 
über das Behördennetz die Möglichkeit der 
Abwicklung von Dienstleistungen (Transaktio-
nen) eingeräumt bekommen.  

Als weiterer Punkt wurde die Bedeutung von 
gruppenspezifischer und mehrdimensionaler 
Verschlagwortung der verschiedenen Themen 
erkannt. So müsste es zum Beispiel eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass Angebote für 
Alleinerziehende sowohl unter einer Rubrik 
wie „Kinder” als auch unter einer Rubrik wie 
„Frauen” dargestellt werden; Gleiches gälte 
für die Bereiche Fortbildung, soziale Dienste 
oder „Hilfe in Not”. Damit würde vermieden, 
so die Hoffnung, einzelne Zielgruppen in klei-
ne Ecken zu fragmentieren. 

 

Qualifizierung 

Auch an den Bereich Qualifizierungen konnten 
von den Workshop-Teilnehmern gemeinsame 
Interessen formuliert werden. Wichtig er-
schien in diesem Zusammenhang in einem 
ersten Schritt die Identifizierung der mit Quali-
fizierung Anzusprechenden. Neben den Han-
delnden in Verwaltung, Politik und Kommu-
nalorganisation wurden hier auch die Bürger 
und Bürgerinnen selbst sowie speziell mögli-
che Bürger-Mentoren genannt.  

Besonders beachtet wurde das in Esslingen 
bereits erfolgreich praktizierte Modell der Men-
toren. Im Unterschied zum Kurssystem ent-
scheiden Besucher selbst über Zeitbudget und 
Inhalte, sie legen eigene Interessenschwer-
punkte fest. Die besonders geschulten Mento-
ren bieten in offenen Treffs ihre Hilfe an und 
verstehen sich (auch generationenübergrei-
fend) als Motivateure der Nutzer. Konkrete 
Projekte hierfür sind neben dem bereits er-
wähnten ComputerClubhaus in Esslingen noch 
die Projekte „buerger-gehen-online” oder 
„Frauen blicken durch”. 

Die Praxis-Beobachtungen der Workshopteil-
nehmer konnten schließlich in vier Anforde-
rungen an Qualifizierungsmaßnahmen zu-
sammengefasst werden: 

So wurde der Wert von Qualifizierung durch-
weg als hoch eingeschätzt – allerdings unter 
der Voraussetzung, dass diese Qualifizierung 
als kontinuierlicher und begleitender Prozess 
über einen langen Zeitraum hinweg organi-
siert wird. Diese Sichtweise anerkannte, dass 
am Beginn jeder Qualifizierung die „Instand-
setzung” stehen muss, weist aber auf die we-
nig nachhaltigen Effekte einer lediglich auf 
diesen Aspekt ausgerichteten Maßnahme hin.  

Das Mentorensystem wurde allgemein als gu-
ter und zentraler Qualifizierungsansatz aner-
kannt. Neben der bedürfnisnahen Betreuung 
der Nutzer – sie bestimmen selbst über Tiefe, 
Zeitaufwand und Intensität der Qualifizierung 
– wird der Faktor der persönlichen und stadt-
teilbezogenen Identifizierung mit dem Projekt 
in einem solchen Modell als besonders hoch 
eingeschätzt. Zudem kann durch die Langfris-
tigkeit einer solchen Maßnahme ein Stamm 
an Mentoren gebildet werden, der sich perso-
nell selbst erneuert und gegebenenfalls auch 
verstärkt werden kann. 

Dennoch wird die Notwendigkeit gezielter 
Schulungsangebote mit klarer Themenorien-
tierung nicht verkannt. Gerade für die Qualifi-
zierung in Verwaltungen oder bei speziellen 
Nutzerinteressen oder Nutzerstrukturen muss 
eine verschulte Kursstruktur mit angeboten 
werden. Erst in der Kombination mit den be-
schriebenen offenen Lernkonzepten wird von 
einem Angebot ausgegangen, das potenziell 
einen Großteil der möglichen Nutzer erreichen 
kann.  

Eng verbunden mit dieser Darstellung ist die 
Forderung nach teilnehmerorientierten Ange-
boten: So wird zum Beispiel frauen- oder se-
niorenspezifischen Angeboten ein großer Stel-
lenwert eingeräumt. 
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Mit der Bündelung dieser vier Punkte gingen 
die Workshopteilnehmer von einer hohen 
möglichen Qualifizierungsdurchdringung der 
anzusprechenden Bevölkerung aus. Die 
Ernsthaftigkeit der gesamten Qualifizierungs-
anstrengungen misst sich nach Einschätzung 
einiger Diskutanten gerade an einem Be-
kenntnis zu dem beschriebenen ausdifferen-
zierten Qualifikationsbündel. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Bürgerworkshops ein hohes Maß an Bereit-
schaft zur Teilhabe und Mitgestaltung des 
MEDIA@Komm-Projekts bewiesen haben. Das 
Projekt zur Einführung der digitalen Signatur, 
so die einhellige Meinung, kann nicht ohne die 
Rezipienten der späteren Angebote gedacht 
werden: die Bürgerinnen und Bürger. Eine rei-
ne Technik- und Expertenausrichtung wird 
mittelfristig als problematisch angesehen. Die 
Partizipation der Bürger aber ist weder zum 
Nulltarif zu haben, noch als zusätzliche beglei-
tende Maßnahme zu sehen. Diese Partizipati-
on der Bürger und damit die breite Unterstüt-
zung des MEDIA@Komm-Projekts erreichen 
die Kommunen nach Einschätzung der Work-
shop-Teilnehmer am erfolgreichsten, wenn sie 
den drei Bereichen Zugang, Inhalt und Quali-
fikation auch weiterhin einen großen Stellen-
wert einräumen. 
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Dr. Andreas Goerdeler 
Referatsleiter „Multimedia”, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)  

Zusammenfassung und Ausblick  

 

 

Frei nach Kant geht es bei einer Zusammen-
fassung und einem Ausblick um die Frage, 
was wir wissen, was wir tun und hoffen kön-
nen. Dies kann nur schlaglichtartig erfolgen, 
denn in diesen zwei Tagen ist das Thema 
„Bürgerkommune im Netz” so ausführlich be-
handelt worden, dass ich nicht alle Facetten 
aufgreifen kann. 

Bevor ich aber hier näher in die Materie 
einsteige, möchte ich mich erst einmal bedan-
ken, zunächst bei Ihnen, Herr Prof. Hill, für Ih-
re gelungene Moderation. Dann möchte ich 
mich auch bei den Organisatoren bedanken, 
bei den Verantwortlichen von MEDIA@Komm 
Esslingen vor allem, die eine wunderbare 
Bühne geboten haben, auf der wir uns entfal-
ten konnten und die uns gestern auch einen 
Abend geschenkt haben vor dem Rathaus, 
der vielen in Erinnerung bleiben wird. Dann 
möchte ich mich auch bedanken bei den Refe-
rentinnen und Referenten, die im Plenum und 
in Workshops hervorragende Beiträge geleis-
tet haben, und natürlich auch bei Ihnen allen, 
die sich an der Diskussion beteiligt haben und 
die den Meinungsbildungsprozess im Dialog 
vorangebracht haben.  

 

1. 

Ich komme als Erstes zu dem, was wir wis-
sen, und möchte eine Halbzeitbilanz für ME-
DIA@Komm ziehen, die aus meiner Sicht sehr 
positiv ist. Dies gilt insbesondere für die drei 

Modell-Projekte plus Rathenow, die vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie 
gefördert werden. Bemerkenswert ist aber 
auch, dass in den Städten, die sich seinerzeit 
im Rahmen des MEDIA@Komm-Wettbewerbs 
beworben hatten und keinen Zuschlag erhiel-
ten, die Uhr ebenfalls nicht etwa stehen 
geblieben ist, sondern sich eine ganze Menge 
Vorzeigbares getan hat. Und die Parallele 
drängt sich auf zu den Anfängen der Eisen-
bahn in Deutschland. Hier spielten die Städte 
Esslingen und Nürnberg eine wichtige Rolle. 
Und ein bisschen ist MEDIA@Komm auch die 
Lokomotive für mehr E-Business und E-
Government in Deutschland. Das wurde unter 
Beweis gestellt zum einen durch die vielen 
neuen Anwendungen, die in den letzten Mo-
naten implementiert worden sind. Diese rei-
chen sehr weit von Meldewesen und Bürgerin-
formationen auf WAP-Basis bis hin zu Anwen-
dungen im Bereich der elektronischen Verga-
be und Genehmigungsverfahren. All dies ist in 
den letzten Monaten dazugekommen. Zum 
anderen sind wir auch bei der Modernisierung 
der Verwaltung weitergekommen. Die enor-
men Anstrengungen in diese Richtung sind 
sichtbar verstärkt worden. Backend-Prozesse 
sind wesentlich verbessert worden, wie die 
Vorträge gezeigt haben. 80 Prozent aller von 
E-Government betroffenen Prozesse sind Ba-
ckend-Prozesse, und diese werden in den 
MEDIA@Komm-Projekten mit Hilfe von IuK-
Technologien effizienter gestaltet. Gleichzeitig 
ging es um die Schaffung von Bürgernähe. 
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Ich sage bewusst Bürgernähe in Differenzie-
rung zu dem Leitbild „Kundenorientierung”. 
Kundenorientierung war als Begriff vor vier bis 
fünf Jahren sehr stark prägend. Herr Ober-
bürgermeister Zieger hat in Abgrenzung dazu 
von der Bürgergesellschaft gesprochen. Dies 
ist mehr als Kundenorientierung, nämlich die 
Einbeziehung des Bürgers in Partizipations-
prozessen. Beispiele waren: Anhörungen in 
der Bauleitplanung, spezielle Bürgerforen und 
stadtteilbezogene Projekte. Ins Bild gehören 
auch die Anstrengungen der MEDIA@Komm-
Projekte hinsichtlich der bislang ausgeschlos-
senen gesellschaftlichen Gruppen. Sie haben 
als Ziel, eine Spaltung in „User” und „Loser” 
zu vermeiden. Dies konnte man sehen, z.B. 
bei frauenspezifischen Projekten im Rahmen 
von MEDIA@Komm, aber auch in Bezug auf 
Behinderte und Senioren.  

Der nächste Punkt in der Bilanz ist die Stan-
dardisierung. Ich bin sehr froh, dass im Rah-
men der Begleitforschung die angestoßenen 
Prozesse zur Etablierung von OSCI in aller 
Munde sind. Arbeitsgruppen haben sich beim 
DIN unter Einbeziehung der MEDIA@Komm-
Regionen und anderer Teile der Verwaltung 
sowie der Wirtschaft gebildet.  

Eine Menge hat sich auch bei der Gestaltung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen getan. 
So ist auf Bundesebene das Signaturgesetz zu 
erwähnen, das am 22. Mai in Kraft getreten 
ist. Das Formanpassungsgesetz zur Gleichstel-
lung von handschriftlicher und digitaler Unter-
schrift ist genauso unterwegs wie die Signa-
turverordnung, die zur Notifizierung in Brüssel 
vorliegt. Und im öffentlichen Recht wird mit 
Hochdruck an einer Novellierung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und weiteren Spezi-
algesetzen gearbeitet. Erwähnenswert ist in 
diesem Zusammenhang auch die Änderung 
des Melderechtrahmengesetzes. 

Darüber hinaus ist auf dem Kongress klar ge-
worden, dass es für eine erfolgreiche Gestal-
tung von E-Government wichtig ist, die Be-

troffenen zu Beteiligten zu machen und da-
durch die Akzeptanz für die neuen Techniken 
und notwendigen Reorganisationsformen zu 
steigern. Gerade dies ist in den MEDIA-
@Komm-Kommunen in letzter Zeit auf vor-
bildliche Weise vorangebracht worden. Wir 
hatten dazu intensive Gespräche und Work-
shops unter anderem mit Ver.di. Es geht um 
mehr Aufklärung, um mehr Qualifikation und 
um den Abbau von Ängsten, damit die neuen 
IuK-Verfahren zielgerichtet angewandt wer-
den können.  

 

2. 

Ich komme jetzt zu dem, was wir tun und 
hoffen können. Wo sind die Herausforderun-
gen in der Zukunft? An erster Stelle sollten 
aus meiner Sicht noch mehr Anwendungen 
stehen. MEDIA@Komm ist eine Art Laborato-
rium, in dem experimentiert wird und neue 
Erfahrungen gesammelt werden. Von den ers-
ten hier gemachten Gehversuchen aus muss 
der Fortschritt dann massiert in die Breite ge-
hen. Wir werden alle Anstrengungen unter-
nehmen, um für eine flächendeckende 
Verbreitung der MEDIA@Komm-Ergebnisse zu 
sorgen. Wir sind am Anfang einer Art digitalen 
Marathonlaufes.  

Es müssen weitere Durchbrüche erzielt wer-
den, z.B. bei der elektronischen Vergabe, bei 
der Steuererklärung und in vielen anderen Be-
reichen. Nur wenn es ausreichend Anwendun-
gen gibt, können rechtsverbindliche Transak-
tionen durchgeführt werden. Darüber hinaus – 
und dies zeigen gerade die Bürgerforen in 
Esslingen – werden „Helpfunktionen” für Bür-
ger gebraucht, also Möglichkeiten zur Rück-
sprache und zur Anleitung bei der Internet-
nutzung genauso wie eine nutzerfreundliche 
Navigationshilfe, wie es sie z.B. in Österreich 
gibt.  

Wichtig ist, dass die Anstrengungen zur Stan-
dardisierung forciert werden. Ein gutes Bei-
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spiel ist das vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie geförderte Projekt  
„ISIS-MTT”, mit dem die Interoperabilität digi-
taler Signaturen endlich hergestellt werden 
soll. Ein weiteres Beispiel ist der bereits er-
wähnte OSCI, mit dem möglichst einheitliche 
Verhältnisse bei den Datenaustauschstruktu-
ren geschaffen werden sollen. Auch Benutzer-
freundlichkeit ist ein wichtiges Thema. Heute 
morgen war ich beeindruckt vom Esslinger 
„Plug-In” zur Anmeldung eines Anwohner-
parkausweises. Ein digitales Dickicht, in dem 
sich der Bürger oder die Wirtschaft am Bild-
schirm verliert, muss vermieden werden. 

Ein wichtiger Punkt ist ferner die Schaffung 
und Effizienzsteigerung der entsprechenden 
Verwaltungsabläufe. Diese müssen immer 
wieder überprüft und angepasst werden. Vie-
les lässt sich vereinfachen, dies zeigen die 
MEDIA@Komm-Projekte. 

Das Thema Qualifikation gehört ebenfalls zu 
den zentralen Herausforderungen. Es geht 
nicht nur um die an MEDIA@Komm-Pro-
zessen beteiligten Dienststellen. Hohe Priorität 
hat auch das, was unter digitalem Einschluss 
aller gesellschaftlichen Gruppen zu verstehen 
ist. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist 
mit Nachdruck voranzutreiben.  

MEDIA@Komm steht im Kontext des Aktions-
programms „Innovation und Arbeitsplätze in 
der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhun-
derts” der Bundesregierung. Daran knüpft 
auch „Bund Online 2005” an. Es ist ein gewal-
tiges und ehrgeiziges Programm, mit dem der 
Bund alle internetfähigen Dienstleistungen bis 
zum Jahr 2005 online anbieten will. Erste 
Schritte sind eingeleitet. So wurde das Portal 
„Bund.de” auf der CeBIT durch Bundesinnen-
minister Schily eröffnet. Und es gibt bereits 
eine Reihe von Online-Anwendungen der 
Bundesverwaltung. Ein Beispiel ist das BAföG 
mit der Abwicklung der Rückzahlungen. Auch 
im Antragsverfahren für Forschungs- und 

Entwicklungsanträge gibt es wesentliche Wei-
terentwicklungen, die bereits realisiert sind.  

Wichtige Voraussetzung für mehr Online-
Transaktionen ist die Verbreitung digitaler 
Signaturen. Hier zeigt sich, dass beim E-
Business insbesondere im Bereich B2B die 
Entwicklung ebenfalls dynamisch vorange-
gangen ist. So nutzen Architekten, Notare und 
Rechtsanwälte digitale Signaturen in Vernet-
zung mit der Verwaltung sehr viel mehr als 
noch vor einem Jahr. Und die Wirtschaft kann 
die Kosten für Signaturkarten und Lesegeräte 
leichter tragen als Privatleute. Gleichwohl be-
grüße ich, dass auch bei den Bürgern die Be-
reitschaft zunimmt, die digitale Signatur an-
zuwenden.  

Ich gehe davon aus, dass die qualifizierte  
elektronische Signatur in den nächsten Jahren 
breiten Einzug überall in der Verwaltung hal-
ten wird. Zentrale Projekte werden hier E-
Vergabe und ELSTER sein. Auch Baugeneh-
migungsverfahren werden in Zukunft mehr 
und mehr online abgewickelt. Im B2B- und 
B2C-Bereich wird es ebenfalls mehr rechts-
verbindliche Transaktionen geben, weil ein-
fach die Sicherheitsanforderungen zunehmen. 
Wirtschaft und Bürger werden nach mehr 
qualifizierter elektronischer Signatur nachfra-
gen, sodass weitere zusätzliche Anwendungen 
hinzukommen. Bei den heutigen Internet-
Anwendungen müssen Sie am Ende meistens 
mit Kreditkarten oder Überweisungen zahlen 
und dabei persönliche Daten übertragen. Ge-
rade die Wirtschaft wird mehr Angebote für 
rechtsverbindliche Transaktionen schaffen 
müssen. 

Last but not least. Wir sind, wie Herr Mosdorf 
ausgeführt hat, mitten im Trend in Richtung 
mobiles Internet. Der PC ist vielleicht das Ge-
rät der Vergangenheit, obwohl er hier heute 
verlost wurde. In Zukunft wird man stärker 
auch vom Handy oder von „Palmtops” ins In-
ternet gelangen. Parallel zur Verknüpfung von 
E-Business und E-Government wird das Motto 
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lauten „M-Business needs M-Government”. 
Das heißt, wenn in Esslingen Bürgerinformati-
onen auch WAP-basiert abgerufen werden 
können, dann ist dies der richtige Weg.  

Lassen Sie mich abschließend auf den nächs-
ten MEDIA@Komm-Kongress in Nürnberg 
hinweisen. Letztes Jahr war Bremen Gastge-
ber, dieses Jahr Esslingen, und nächstes Jahr 
wird Nürnberg an der Reihe sein. Dies ist 
dann eine weitere wichtige Etappe. Arbeitstitel 
des Nürnberger MEDIA@Komm-Kongresses 
wird „Public-Private-Partnership” sein, und der 
Kongress ist für den 17./18.09.2002 termi-
niert. Ich freue mich schon jetzt auf eine Fort-
setzung unseres Dialogs.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Christoph Biemann 
 

Abschluss 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wer erfolgreich Kommunikation versuchen 
will, sollte als ersten Schritt über seinen Ad-
ressaten nachdenken. Meine Adressaten sind 
Sie. Sie haben sich jetzt zwei Tage lang mit 
allen denkbaren Aspekten auseinander ge-
setzt, die die Schnittmenge von Arbeit in der 
Kommune und dem World Wide Web zu bie-
ten hat. Sie sind nach diesen zwei Tagen eu-
phorisch, frustriert oder einfach nur müde. Sie 
denken an Ihren Heimweg, den Feiertag mor-
gen, das verlängerte Wochenende oder an 
den morgigen Arbeitstag. 

Wer kommuniziert, sollte aber auch über sich 
selbst nachdenken. Ich bin vor einigen Wo-
chen gebeten worden, Ihnen als Experten 
zum Abschluss noch mal was ganz Neues zum 
Thema zu sagen – alles aus einer ganz ande-
ren Sicht. 

Also, ich bin auch nur ein Mensch und meine 
einzige Chance bei so viel Sachverstand, der 
mir gegenübersitzt, ist meine Naivität. Die ge-
paart mit einem Blick aus der Distanz aber 
manchmal durchaus hilfreich sein kann. 

Zu meiner Naivität, Sie können das auch Ig-
noranz nennen, gesellt sich noch das Halbwis-
sen aus ein paar Vorlesungen Kommunikati-
onswissenschaft, die ich in grauer Vorzeit be-
suchte. 

„Who communicates what to whom through 
which channel?” „Wer kommuniziert was wem 

über welchen Kanal?” – frei übersetzt, heute 
würden wir sagen „über welches Medium?” – 
das habe ich noch behalten. 

Und flugs taucht auch schon ganz keck und 
naiv die Frage auf: „Brauche ich wirklich ein 
World Wide Web, ein weltumspannendes 
Netz, um in meiner Gemeinde zu kommuni-
zieren?” 

Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass 
Kommunikation, also Austausch von Wissen, 
Information und Meinung, darüber entschei-
det, ob eine Gemeinde, eine Kommune funk-
tioniert. 

Als Bürger kann man im Rathaus  

➜ anrufen. Telefon, vor 20 Jahren noch das 
Modernste; 

➜ Briefe schreiben, etwas altmodisch, aber 
mit dem Vorteil des Dienstwegs; 

➜ hingehen – superaltmodisch, aber oft 
sehr effektiv. 

Wenn das Rathaus heute up-to-date ist, kann 
man auch eine E-Mail schreiben. Was für die 
Leute im Rathaus den Nachteil hat, dass sie 
Querulanten nicht so schnell erkennen kön-
nen: Die schrieben früher immer eine Seite 
von links oben bis rechts unten ganz voll. 
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Was ein Bürger vom Rathaus will, von der 
Geburtsurkunde über den Kindergartenplatz 
bis zur Urnenbestattung, ändert sich nicht.  

Okay, die Menschen haben schon seit Millio-
nen Jahren die gleichen Grundbedürfnisse, 
aber hat sich nicht doch was verändert? Und 
welche Rolle haben die Medien dabei gespielt? 

Keine Angst, jetzt kommt kein Ausholen in die 
Geschichte der Medien: Keule, Schwert, 
Schusswaffen, Buchdruck, CB-Funk und Han-
dy usw. 

Hier geht’s um Internet und Rathaus, und um 
die Frage, inwieweit ist „The Medium the Mes-
sage”, wie McLuhan schon vor dreißig Jahren 
postulierte.  

Ein Rathaus mit Website? Nichts Besonderes, 
ich habe auch eine: www.mauschristoph.de! 
Aber doch ändert sich das Image. 

Stellen Sie einen Berufsanfänger vor die 
Wahl: Hättest Du lieber mit Karteikarten, 
Stempeln und Akten zu tun oder mit dem In-
ternet? 

Eine moderne Stadt hat ein Portal – im Inter-
net. Das ist so, als würden Sie Ihr Rathaus 
neu streichen. Bunt, sieht gut aus, mancher 
Mitarbeiter fängt auch fröhlicher an, wenn Sie 
die Farbe richtig gewählt haben, aber wirklich 
verändert hat sich nichts. Worauf es an-
kommt, ist, die Architektur zu verändern. 

Das neue Medium Internet als Chance zu be-
greifen, nicht nur die Inhalte zu verändern, 
sondern auch die Menge der Kommunikation. 
Türen und Fenster nicht nur zu öffnen, son-
dern zu verbreitern. 

Für eine Legislaturperiode war ich im Stadtrat 
einer rheinischen Kleinstadt. Da ist zunächst 
die Kommunikation zwischen Stadtrat und 
Verwaltung wichtig – Beschlussvorlagen meis-
tens. Dann gibt es noch die Information durch 
die lokale Presse und – nicht zu vergessen – 
den Klönschnack über den Gartenzaun und an 

der Haustür. Der Klönschnack ist durch nichts 
zu ersetzen, wer wollte die vielen Kommuni-
kations- und Metakommunikationsebenen 
gestalten? 

Die lokale Presse ersetzen zu wollen, auch 
wenn sie einen wegen mangelnder Meinungs-
vielfalt oft ärgert, hieße auch, ein wichtiges 
Korrektiv loswerden zu wollen. Und – sie ist 
heute das Hauptmedium, Informationen an 
den Bürger zu bringen. Für eine lange Zukunft 
nicht wegzudenken.  

Stellen Sie sich einmal folgende Schlagzeile in 
der Lokalpresse vor: „Oberbürgermeister zahlt 
12 000 DM für Dienstvilla”. Was denkt der 
wohlkonditionierte Zeitungsleser? Skandal!!! 
Und das sicher nicht, weil so eine Monatsmie-
te wirklich überhöht ist. 

Zeitungen, wie auch Fernsehen und Hörfunk, 
haben eigene Gesetze. 

Es gibt Probleme und Themen. Durch merk-
würdige Mechanismen werden Themen auf 
die Titelseiten gespült. Vor einem Jahr etwa: 
Kampfhunde. Das Thema ist längst verges-
sen, das Problem besteht weiter. Ist nur eben 
kein Thema mehr. 

Stellen Sie sich aber vor, die Miete, die der 
Oberbürgermeister für seine Dienstvilla zahlt, 
stünde im Internet! So lange, bis sie sich än-
dert oder bis der Oberbürgermeister nicht 
mehr Oberbürgermeister ist – oder pleite.  

Obwohl ich die Miete immer noch für ein biß-
chen hoch halte, wäre das auf der Homepage 
der Kommune eine einfache, sachliche Infor-
mation. So einfach und so sachlich sogar, 
dass niemand mehr auf die Idee käme, eine 
Schlagzeile in der Lokalzeitung daraus zu ma-
chen. 

Fast überrascht es festzustellen, dass so ein 
schnelles Medium wie das Internet eine Stär-
ke darin hat, dass das Gebotene auch bestän-
dig ist. 



Vortrag Biemann 
 

 

296 

Aber sicher – es gibt Wichtigeres in einer Ge-
meinde: Bebauungspläne, Kulturarbeit, Wirt-
schaftsförderung, Friedhofssatzungen, Sport-
vereine, Müllabfuhr usw. Viele Bereiche, die 
Informationen geben können, die sich im In-
ternetauftritt einer Gemeinde wiederfinden 
sollten.  

Da muss der Bürger nicht nur finden, wann 
der Müll abgeholt wird, sondern auch darüber 
informiert werden, ob Änderungen geplant 
sind, ob die Kosten weglaufen, wo der Müll 
hingeht, wieviel recycelt wird usw. 

Wenn eine neue Friedhofssatzung geplant ist, 
warum sollten sich die verschiedenen Entwür-
fe nicht im Internet finden lassen? 

Bebauungspläne könnten im Internet ganz 
anders aussehen. Bereiche, die heftig in der 
Diskussion sind, könnten blinken. Man könnte 
sie so gestalten, dass man durch einen Klick 
erfahren kann, was zu beachten ist, wenn 
man an einer bestimmten Stelle baut. 

Welche Kulturaktivitäten, welche Sportvereine 
werden gefördert? Das sollte der Bürger im 
Internet erfahren können. Und auch, welche 
Ausgaben in der Diskussion sind, ob die För-
derung eine Richtung hat, eine Strategie gar, 
und wenn ja, welche. 

Wie wäre es, wenn die Fraktionsvorsitzenden 
einmal im Monat, im Jahr, aufschreiben wür-
den, was für sie vordringlich auf der Tages-
ordnung steht. Eine Art regelmäßiger Kolum-
ne. 

Wie wäre es, wenn Vorhaben aus der Agenda 
21 mit Zeitplan im Internet zu finden wären? 
Sodass jeder Bürger nachvollziehen kann, ob 
die Vorhaben umgesetzt oder verschleppt 
werden. Wenn ja, warum. Es kann ja gute 
Gründe geben. 

Wenn jeder Bürger mit ein paar Klicks heraus-
finden könnte, was die an der Kommunalpoli-
tik Beteiligten wollen, und wie sie dies zu er-

reichen gedenken. Ein Schritt in die richtige 
Richtung wäre schon, wenn er herauskriegen 
könnte, wer sein Ansprechpartner im Rathaus 
ist, wo dieser sitzt und wann er da ist. Und 
wenn er den anklicken könnte, ihm eine Mail 
schreiben könnte, wäre das die direkteste und 
spontanste Form der Bürgerbeteiligung. 

Einige von Ihnen werden an dieser Stelle sa-
gen, dass es doch eigentlich darum geht, die 
Wünsche und Bedürfnisse der Bürger umzu-
setzen. Da ist was dran, aber Willensbildung 
funktioniert von unten nach oben, von oben 
nach unten, es bilden sich Ströme und Wirbel, 
und am Ende weiß keiner mehr, warum was 
geklappt hat – oder auch nicht. Wenn, ja 
wenn der Informationsfluss zu spärlich war. 

Eigentlich wollen ja alle immer nur das Beste. 
Für sich, für die Nachbarschaft, für die Ge-
meinde, die Nation, für die Welt. Aber was ist 
das Beste? Und wie erreicht man es? Die Fra-
ge werden wir hier nicht beantworten können.  

Wenn aber alle ihre Visionen darlegen, ihre 
Ansätze, mit denen sie versuchen wollen, zu 
den Zielen zu kommen, dann wird es einfa-
cher, darüber zu kommunizieren. Da kann das 
Internet als großes schwarzes Brett gute 
Dienste leisten. 

Durch das Internet können die Dienstleistun-
gen einer Kommune effizienter werden. An-
genehm nicht nur für die Bürger, denen Be-
hördengänge erspart werden, sondern auch 
für den Dienstleistungsanbieter. Der spart 
Kosten – durch das Internet, aber auch für 
das Internet. 

Denn ein virtuelles Rathaus will betrieben 
werden, kostet Geld und Gedankenschmalz. 
Denn so ein Rathaus muss den Bürgern ge-
genüber offener sein, in seinen Abläufen und 
Strukturen durchschaubarer. 

Ein Bürger, der ein Anliegen hat, muss schnell 
einen Ansprechpartner finden. Jemand, der 
die Kommunalpolitik begleiten will, muss e-
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benso bedient werden wie einer, der sich kurz 
vor der Wahl über den Stand der Dinge infor-
mieren will. Dann gibt es vielleicht Menschen, 
die in Ihre Stadt ziehen wollen, Geschäftsrei-
sende, Investoren. Jugendliche, Senioren, 
Randgruppen müssen erreicht und informiert 
werden.  

Sie müssen also eine Fülle von Informationen 
bereitstellen. Aber so, dass der Besucher Ihrer 
Seiten nicht erschlagen wird. Sie müssen ver-
schiedene Informationstiefen anbieten, glie-
dern, strukturieren, aufbereiten. 

Sie müssen sich Fragen stellen: Worum geht 
es bei dieser oder jener strittigen Frage? Was 
ändert sich mit diesem Bebauungsplan, wie 
steht er in Beziehung zu anderen Plänen, A-
genda 21 z.B.? 

Auch wenn der Anlass für diese Fragen die 
Strukturierung des Internetauftritts war, hät-
ten sie auch in anderem Zusammenhang ge-
stellt werden müssen. Der Internetauftritt 
zwingt aber dazu, alles zu überdenken. Sie 
müssen Ihr Rathaus sozusagen neu erfinden. 

Auch weil sich Informations- und Kommunika-
tionsflüsse ändern! Zum Teil können sie sich 
sogar umkehren. Das kann nicht ohne Einfluss 
auf reale Verwaltungsstrukturen bleiben. 

Das muss man zulassen, dem muss man sich 
öffnen. Dann geht wirklich eine Botschaft vom 
neuen Medium Internet aus. Dann haben Sie 
sinnvoll ins Internet investiert und sich nicht 
nur ein modisches Beiwerk zugelegt, für das 
jeder Euro zu schade wäre. 

Wenn Sie glauben, ein besonders schönes 
Portal für ein luftiges Rathaus für Ihre Stadt 
zustande gebracht zu haben, schreiben Sie 
mir eine Mail – ich komme Sie dann besuchen 
– mit der Maus – klick, klick! 

 




